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Aufgabe der Kommission war es, umsetzbare

und langfristig tragfähige Vorschläge zu erar-

beiten, die gleichermaßen geeignet sind, im

Interesse einer Verbesserung der Beschäf-

tigung die Lohnzusatzkosten zu dämpfen wie

aus Gründen der generativen Gerechtigkeit

die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der

Gesetzlichen Rentenversicherung, der Gesetz-

lichen Krankenversicherung und der Sozialen

Pflegeversicherung zu erhöhen.

Diesem Auftrag ist die Kommission mit den

vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reform der

Gesetzlichen Rentenversicherung und der So-

zialen Pflegeversicherung nachgekommen. Für

den Krankenversicherungsbereich diskutierte

die Kommission zwei alternative Finanzierungs-

konzeptionen, eine dem Leistungsfähigkeits-

prinzip verpflichtete Bürgerversicherung und

ein dem Äquivalenzprinzip verpflichtetes Kon-

zept pauschaler Gesundheitsprämien mit 

steuerfinanziertem Sozialausgleich. Die Politik

wird aufgefordert, bald die gesellschaftspoli-

tisch wichtige Entscheidung zwischen diesen

beiden Optionen zu fällen.

Ich bin überzeugt, dass die Kommissionsvor-

schläge nicht nur den Auftraggebern in der

nächsten Zeit einiges an politischen Ausein-

andersetzungen bereiten werden. Ebenso

sicher bin ich aber auch, dass die Moderni-

sierung und Zukunftssicherung dieser Systeme

diese Mühen mehr als rechtfertigen.

Mein erster Dank gilt allen Kommissionsmit-

gliedern für die jederzeit engagierte Mitarbeit

und immer offene Diskussion. Einen beson-

deren Dank möchte ich den Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern der Geschäftsstelle ausspre-

chen. Ohne deren Einfallsreichtum, Fleiß und

auch Leidensfähigkeit gäbe es diesen Bericht

nicht. Schließlich und endlich gebührt auch

dem Ministerium für Gesundheit und Soziale

Sicherung unser Dank, die Unterstützung hätte

nicht besser sein können.

Ich bin sicher, dass alle, die engagiert am

Zustandekommen des vorliegenden Berichts

mitgearbeitet haben, diese Kommissionsar-

beit als anregend und aufregend, aber auch in

vielerlei Hinsicht lehrreich empfunden haben.

Bert Rürup

Vorwort

des Kommissionsvorsitzenden
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1 Einführung

Die Kommission unterbreitet der Politik mit

dem vorliegenden Bericht realistische und 

umsetzbare Lösungswege zur nachhaltigen

finanziellen Stabilisierung der Sozialen Siche-

rungssysteme. Die sich ändernden sozioöko-

nomischen Rahmenbedingungen, d. h. ins-

besondere die zunehmende Alterung der

Gesellschaft, werden – sofern die Politik nicht

entschlossen reagiert – zu Funktionsverlusten

der Gesetzlichen Renten-, Kranken- und Pflege-

versicherung führen. Mehr Nachhaltigkeit in

der Finanzierung der Sozialen Sicherungs-

systeme ist eine Voraussetzung zum Erhalt der

Systeme. Erforderlich hierfür sind auch ein

hoher Beschäftigungsstand und ein angemes-

senes Wirtschaftswachstum.

Soziale Sicherungssysteme müssen stetige und

vorhersehbare Leistungen garantieren, denn

es geht um die individuell planbare Absiche-

rung großer Lebensrisiken, die der Einzelne

nicht bewältigen kann. Damit dies auch für 

die künftigen Generationen gewährleistet ist,

müssen die Einnahmen der Sozialversiche-

rungszweige insgesamt unabhängiger werden

von der demografischen und konjunkturellen

Entwicklung. Dazu muss die enge Bindung

zwischen dem Einnahmenstrom der Sozialver-

sicherung einerseits und den Kosten des Fak-

tors Arbeit andererseits gelockert werden. Die

Sozialen Sicherungssysteme dürfen Wachstum

und Beschäftigung nicht entgegenstehen.

Die Sozialen Sicherungssysteme in ihrer jet-

zigen Ausgestaltung sind Arbeitnehmerver-

sicherungen, d. h. ihre Finanzierung basiert 

im Wesentlichen auf Beiträgen, die auf das

Einkommen abhängig Beschäftigter erhoben

werden. Diese lohnzentrierte Finanzierungs-

weise hat zur Folge, dass steigende Alten-

quotienten einen zunehmenden Druck auf die

Beitragssätze zur gesetzlichen Sozialversiche-

rung erzeugen. Damit stehen hohe lohnbe-

zogene, d.h. in die Arbeitskosten eingehende

Sozialbeiträge der Schaffung von Arbeitsplät-

zen entgegen. Eine zentrale Vorgabe bei dem

Versuch, die Finanzierung der Sozialen Siche-

rungssysteme nachhaltiger auszugestalten, ist

es daher, die Kosten des Faktors Arbeit auch

bei steigenden Kosten der sozialen Sicherung

nicht ständig weiter ansteigen zu lassen. Die

Begrenzung des Anstiegs der Lohnzusatzkos-

ten hat im Zusammenhang mit der Diskussion

um mehr Nachhaltigkeit der Finanzierung der

Sozialen Sicherungssysteme politische Priori-

tät. Jede Reformempfehlung im Hinblick auf

die Nachhaltigkeit der Finanzierung muss 

daraufhin beurteilt werden, wie sie sich

langfristig auf Wachstum und Beschäftigung

auswirkt.

Mehr Nachhaltigkeit in der Finanzierung der

Sozialen Sicherungssysteme bedeutet darüber

hinaus, die steigenden Kosten der sozialen

Sicherung in einer alternden Gesellschaft

gleichmäßiger zwischen allen Generationen

zu verteilen. Dies ist eine zentrale Vorausset-

zung für die Akzeptanz und Legitimität der

Systeme in der gesamten Bevölkerung. Die

Sozialen Sicherungssysteme sollen die Solida-

rität zwischen den Generationen stärken, nicht

schwächen. Dafür ist es erforderlich, dass sich

das Beitrags-Leistungsverhältnis der Systeme

nicht einseitig zu Lasten der Jüngeren ver-

schiebt. Eine am Ziel der generativen Gleich-

behandlung ausgerichtete Politik wird die

demografischen Verschiebungen nur durch

intergenerative Umverteilung, d. h. eine Um-

Kurzfassung
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schichtung zu Gunsten der Jüngeren und noch

nicht Geborenen, bewältigen können. Eine Re-

form der Sozialen Sicherungssysteme mit dem

Ziel, die Nachhaltigkeit zu gewährleisten, ist

somit eine Antwort auf die demografische Ent-

wicklung und trägt dazu bei, die Systeme zu

erhalten und zugleich die Prinzipien interge-

nerativer Gerechtigkeit zur Geltung zu bringen.

Die Kommission ist der Ansicht, dass mehr

Nachhaltigkeit in der Finanzierung sozialer

Sicherung auch die langfristige Stabilisierung

eines ausreichenden Sicherungsniveaus für die

jetzigen und zukünftigen Generationen um-

fasst. In der Alterssicherung bedeutet dies die

effektive Vermeidung von Altersarmut und ein

angemessenes Versorgungsniveau auch für

künftige Generationen, in der Krankenversiche-

rung die Gewährleistung der notwendigen und

ausreichenden Versorgung mit medizinischen

Leistungen auf einem hohen technischen

Stand unabhängig von Alter und Einkommen

der Versicherten und in der Pflegeversicherung

– im gegebenen Rahmen der Teildeckung des

Risikos Pflegebedürftigkeit – eine Anpassung

der Pflegeversicherungsleistungen an die Pro-

duktivitäts- und Preisentwicklung. 

Der Auftrag an die Kommission bezieht sich in

erster Linie auf die Finanzierung der Sozialen

Sicherungssysteme. In der Analyse der Reform-

optionen orientiert sich die Kommission daher

prioritär an den einnahmenseitigen Auswirkun-

gen ihrer Reformvorschläge. Dies entspricht

dem Kommissionsauftrag. Die Kommission hat

dabei in ausführlicher Weise auch die Vertei-

lungswirkungen der jeweiligen Reformvorschlä-

ge diskutiert. Die Kommission ist sich bewusst,

dass die Nachhaltigkeitsreformen auch schmerz-

liche Eingriffe in Leistungen und zusätzliche

Belastungen nicht zuletzt für Rentnerinnen und

Rentner nach sich ziehen. Sie ist aber der 

Meinung, dass diese Eingriffe zur langfristigen

Stabilisierung der Systeme notwendig sind.

Die Empfehlungen der Kommission stützen sich

auf große Mehrheiten. Abweichende Meinun-

gen sind in Minderheitenvoten zu den Kapiteln

3, 4 und 5 dokumentiert.

Demografische und ökonomische Annahmen

Realistische Ziele und Optionen setzen realis-

tische Szenarien zur künftigen demografi-

schen und ökonomischen Entwicklung voraus.

Modellrechnungen über einen Zeithorizont von

30 und mehr Jahren sind zwar naturgemäß mit

großen Unsicherheiten behaftet. Dennoch

können auf der Grundlage von bereits heute

erkennbaren Trends Wirkungszusammenhänge

abgebildet werden, aus denen sich plausible

Entwicklungslinien ableiten lassen. Um ein

aktuelles und von der Wissenschaft akzeptier-

tes Szenario zu erarbeiten, hat die Kommission

führende Expertinnen und Experten der Bevöl-

kerungs- und Wirtschaftsforschung im Rah-

men eines Hearings um deren Einschätzungen

zur langfristigen demografischen bzw. ökono-

mischen Entwicklung gebeten. Die Kommis-

sion ist überzeugt, dass sie damit ihren Analy-

sen ein realistisches Szenario zu Grunde legt.

Die Kommission nimmt auf der Basis der

Ergebnisse des Expertenhearings an, dass sich

der Trend der steigenden Lebenserwartung

fortsetzen wird. Die fernere Lebenserwartung

von 65-Jährigen wird annahmegemäß bis zum

Jahr 2030 bei Männern (Frauen) um 2,6 Jahre

(3,1 Jahre) auf 18,4 Jahre (22,6 Jahre) anstei-

gen. Damit werden 65-jährige Männer im Jahr

2030 im Durchschnitt 83,4 Jahre alt, Frauen

sogar 87,6 Jahre. Zugleich wird die Anzahl der

15- bis 64-Jährigen kontinuierlich zurückge-

hen. Nach Auffassung der Kommission wird die

mit der demografischen Entwicklung verbun-

dene Alterung der Gesellschaft bis zum Jahr

2030 allerdings nur begrenzt auf die Arbeits-

marktentwicklung durchschlagen. Gegenüber

dem Jahr 2000 wird die Anzahl der Beschäftig-

ten im Jahr 2030 nur etwa eine Mio. niedriger

liegen. Die Ursachen für diesen nur relativ

geringen Rückgang liegen zum einen in dem

nur unterproportional sinkenden Erwerbsper-

sonenpotenzial, d.h. vor allem einer künftig

stärkeren Erwerbsbeteiligung von Frauen, und

zum anderen im Abbau der Arbeitslosigkeit

begründet. Voraussetzung hierfür ist nach

Auffassung der Kommission, dass die Politik

zusätzlich zu den notwendigen Reformen der
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Sozialen Sicherungssysteme flankierende fa-

milien- und bildungspolitische Maßnahmen

ergreift. Vor allem muss die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf und die Voraussetzung zur

lebenslangen innerbetrieblichen Qualifizie-

rung insbesondere älterer Beschäftigter ver-

bessert werden.

Das Szenario der Kommission zur demografi-

schen und ökonomischen Entwicklung stellt

insgesamt einen in sich konsistenten und plau-

siblen Entwicklungspfad dar. Während die

langfristige Finanzentwicklung für die Renten-

und Pflegeversicherung auf der Grundlage des

Kommissionsszenarios mit Hilfe von Projek-

tionsmodellen berechnet werden kann, ist dies

im Bereich der Gesetzlichen Krankenversiche-

rung allerdings kaum möglich, da z.B. die 

Auswirkungen des medizinisch-technischen

Fortschritts auf die Kosten- und Beitragssatz-

entwicklung nicht abgeschätzt werden können.

2 Gesetzliche Rentenversicherung

Die auch in Zukunft weiter steigende Lebens-

erwartung ist eine erfreuliche und erwünschte

Folge des steigenden Wohlstandes und der

besseren medizinischen Versorgung. Sie stellt

die Gesetzliche Rentenversicherung aber vor

erhebliche finanzielle Probleme. Bliebe das

heutige Rentenrecht unverändert, so würde

die Rentenbezugsdauer, die im Vergleich zum

Jahr 1960 heute bereits um zwei Drittel höher

liegt, weiter steigen. Dies wäre gleichbedeu-

tend mit einer Ausweitung des Leistungsvolu-

mens und könnte nur mit höheren Beitragssät-

zen finanziert werden. Das Verhältnis von

Rentnern zu Beitragszahlern verändert sich

aber nicht nur aufgrund der zunehmenden

Rentenlaufzeit zu Lasten der Beitragszahler.

Hinzu kommt eine Geburtenrate, die unter

dem für die Bestandserhaltung der Bevölke-

rung notwendigen Niveau liegt. Derzeit profi-

tieren die Sozialen Sicherungssysteme noch

davon, dass die geburtenstarken Jahrgänge

der fünfziger und sechziger Jahre im erwerbs-

fähigen Alter stehen. Nach 2010 werden diese

jedoch nach und nach ihr Rentenalter errei-

chen und Druck auf die Finanzlage der Ren-

tenversicherung ausüben.

Mit der Rentenreform 2001 wurden bereits

wichtige Schritte eingeleitet, um den Anstieg

des Beitragssatzes zur Gesetzlichen Renten-

versicherung zu dämpfen. Dennoch wird das

mit dieser Reform festgelegte Ziel, den Bei-

tragssatz bis zum Jahr 2030 nicht über 22%

ansteigen und gleichzeitig das Netto-Stan-

dardrentenniveau nicht unter 67% sinken zu

lassen, nicht erreicht werden. Auf der Basis des

von der Kommission – unter Mitwirkung aus-

gewiesener Bevölkerungs- und Wirtschaftswis-

senschaftler – erstellten neuen Szenarios für

die langfristige demografische und ökonomi-

sche Entwicklung zeigt sich, dass der Beitrags-

satz bis zum Jahr 2030 vielmehr auf über 24%

ansteigen dürfte. Gleichzeitig wird das Renten-

niveau sinken. Ein für alle Jahrgänge geltendes

einheitliches Netto-Rentenniveau wird es künf-

tig allerdings nicht mehr geben, weil die nach-

gelagerte Besteuerung der Renten (bei gleich-

zeitiger Ausweitung der Steuerfreiheit der Bei-

träge) voraussichtlich über eine kohortenspe-

zifische Anhebung des steuerpflichtigen Ren-

tenanteils eingeführt werden wird.

Anhebung des gesetzlichen Rentenalters

Vor diesem Hintergrund spricht sich die Kom-

mission dafür aus, das gesetzliche Rentenalter

von derzeit 65 Jahren auf 67 Jahre anzuheben.

Aus Gründen des Vertrauensschutzes soll 

diese Anhebung aber erst ab dem Jahr 2011 in

kleinen Schritten von einem Monat pro Jahr

erfolgen. Der volle Umstellungsprozess wird

sich mithin über 24 Jahre erstrecken. Voraus-

setzung für eine Anhebung des gesetzlichen

Rentenalters ist allerdings eine deutliche Ver-

besserung der Arbeitsmarktlage im Vergleich

zur heutigen Situation. 

Kurzfassung
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Eine längere Lebensarbeitszeit erfordert, dass

Ältere eine tatsächliche Chance zur Weiterar-

beit haben. Hier wird die – schon aus demogra-

fischen Gründen zu erwartende – Besserung

der Arbeitsmarktlage allein nicht ausreichen.

Vielmehr müssen die Anreize für längere

Erwerbsbiografien auch durch gesetzgeberi-

sche Maßnahmen gestärkt werden. Der inter-

nationale Vergleich zeigt, dass die Beschäfti-

gungsquote älterer Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer bei geeigneten Rahmenbedin-

gungen und entsprechender Politikgestaltung

durchaus veränderbar ist. So weisen Länder, in

denen die Frühverrentung nicht als arbeits-

marktpolitisches Instrument eingesetzt wur-

de, höhere Erwerbsquoten Älterer auf. Wichtig

ist die Einsicht, dass Frühverrentung durch 

den damit verbundenen Anstieg der Lohn-

zusatzkosten eher Arbeitslosigkeit schafft als

verringert.

Darüber hinaus wird der Aspekt der lebenslan-

gen Weiterqualifizierung entscheidende Be-

deutung haben. Hier sind die Unternehmen

gefordert, entsprechende Angebote zu schaf-

fen. Auf Arbeitnehmerseite setzt dies aber 

eine Bereitschaft voraus, solche Angebote

auch anzunehmen. Schließlich müssen die

gesundheitlichen Voraussetzungen für eine

verlängerte Lebensarbeitszeit gegeben sein.

Insofern werden auch der Präventions- und der

Rehabilitationsgedanke in Zukunft größeres

Gewicht erlangen. Um zu überprüfen, ob die

Rahmenbedingungen für eine Anhebung der

Altersgrenzen gegeben sind, sollte der Ren-

tenversicherungsbericht spätestens ab dem

Jahr 2008 um eine detaillierte Darstellung

ergänzt werden, wie sich die Anhebung der

Altersgrenzen auf die wirtschaftliche und sozi-

ale Situation älterer Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer auswirkt.

Auch wenn die Regelaltersgrenze auf 67 Jahre

angehoben wird, soll es nach Vorstellung der

Kommission bei der bisherigen Möglichkeit

des um drei Jahre vorgezogenen Rentenbe-

zugs unter Inkaufnahme von Abschlägen blei-

ben. Die Altersgrenzen für die Möglichkeit des

vorzeitigen Rentenbeginns sollen parallel zur

Regelaltersgrenze um zwei Jahre angehoben

werden. Die Kommission geht davon aus, dass

die geltende Abschlagshöhe von 0,3 % für

jeden Monat des vorzeitigen Bezugs fortbe-

steht, um die mit der verlängerten Rentenlauf-

zeit einhergehende Mehrbelastung für die

Versichertengemeinschaft auszugleichen.

Flankierende Maßnahmen zur 
Altersgrenzenanhebung

Von der Abschlagsregelung darf es nach An-

sicht der Kommission keine Ausnahmen für

bestimmte Personen – wie z.B. Versicherte mit

einer großen Zahl von Beitragsjahren (z.B. 45)

oder Versicherte, die aufgrund schwerer kör-

perlicher Arbeit einem außergewöhnlichen

Verschleiß unterliegen – geben. Es wäre kaum

möglich, den Personenkreis besonders belas-

teter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

eindeutig zu bestimmen und abzugrenzen.

Vor allem aber würde das tragende renten-

rechtliche Prinzip der Beitragsbezogenheit

der Renten verletzt: Bei gleicher Beitragslei-

stung würden diejenigen durch höhere Ren-

tengesamtleistungen bevorzugt, bei denen

sich die Beitragsleistung über einen längeren

Zeitraum erstreckt hat. Im Übrigen hat die

Kommission festgestellt, dass Personen, die

wegen körperlich anstrengender Arbeit ge-

sundheitlich beeinträchtigt sind, durch die

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

bereits nach geltendem Recht umfassend

abgesichert werden.

Im Hinblick auf Versicherte mit 45 oder mehr

Beitragsjahren schlägt die Kommission mit der

„Altersrente für besonders langjährig Versi-

cherte“ eine systemadäquate Regelung zur

Flankierung der Altersgrenzenanhebung vor:

Versicherte, die 45 Jahre mit Pflichtbeiträgen

für eine versicherte Beschäftigung oder Tätig-

keit sowie mit Zeiten der Kindererziehung

oder mit Berücksichtigungszeiten für die 

Erziehung eines Kindes oder die nicht erwerbs-

mäßige Pflege eines Pflegebedürftigen auf-

weisen, können unter Inkaufnahme entspre-

chender Abschläge bis zu fünf Jahre vorzeitig

eine Rente wegen Alters beziehen.
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Auch bei einer verbesserten Arbeitsmarkt-

situation wird es aufgrund der Altersgrenzen-

anhebung Versuche geben, in eine vorzeitige

Rente ohne bzw. mit geringeren Abschlägen

auszuweichen. Hier wird vor allem auf die Er-

werbsminderungsrenten ein erheblicher Druck

entstehen. Die Kommission hält es daher für

notwendig, die geltende Abschlagsregelung

bei den Erwerbsminderungsrenten beizube-

halten und die Berechnung der Abschläge an

die neue Altersgrenze anzupassen. Der maxi-

male Abschlag bleibt bei 10,8%.

Darüber hinaus spricht sich die Kommission

dafür aus, langfristig, d. h. vor dem Hinter-

grund einer verbesserten Arbeitsmarktsitua-

tion, die so genannte konkrete Betrachtungs-

weise auf den Prüfstand zu stellen: Zurzeit

gewährt die Rentenversicherung auch dann

eine volle Erwerbsminderungsrente, wenn

nach rein medizinischer Beurteilung nur eine

Teilrente gerechtfertigt wäre, für den bzw. die

Versicherte aber kein entsprechender Arbeits-

platz nachgewiesen werden kann. Insoweit

trägt die Rentenversicherung wenig sachge-

recht das Arbeitsmarktrisiko älterer Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer mit.

Handlungsbedarf sieht die Kommission auch

hinsichtlich der Altersrente für schwerbehin-

derte Menschen, bei der die Abschläge auf ein

niedrigeres Bezugsalter als bei den anderen

Altersrenten berechnet werden und somit bei

gleichem Renteneintrittsalter niedriger ausfal-

len. Hier ist bereits gegenwärtig ein Anstieg

der Inanspruchnahme zu beobachten. Diese

Tendenz dürfte sich bei einer Anhebung der

Regelaltersgrenze verstärken. Da eine bislang

zum Rentenbezug berechtigende Schwerbe-

hinderung nicht notwendigerweise mit einer

rentenrechtlich relevanten Minderung der

Erwerbsfähigkeit einhergeht, hält es die Kom-

mission für grundsätzlich gerechtfertigt, diese

Altersrente langfristig entfallen zu lassen.

Ergänzung der Rentenanpassungsformel um
einen Nachhaltigkeitsfaktor

Neben der Anhebung der Altersgrenzen

schlägt die Kommission vor, den Anstieg der

Renten in Zukunft zu dämpfen und damit die

Beitragszahlerinnen und -zahler zu entlasten.

Hierzu sollte die Rentenanpassungsformel um

einen Nachhaltigkeitsfaktor ergänzt werden.

Dieser Nachhaltigkeitsfaktor bewirkt, dass die

jährliche Rentenanpassung reduziert wird,

wenn sich das Verhältnis von Rentnern zu Bei-

tragszahlern (Rentnerquotient) zu Lasten der

Beitragszahler verändert. Umgekehrt kann es

aber auch zu höheren Rentenanpassungen

kommen, wenn z.B. durch eine höhere Er-

werbsbeteiligung die Zahl der Beitragszahle-

rinnen und -zahler deutlich zunimmt. Um den

Anstieg der Lohnzusatzkosten zu begrenzen,

wird der Rentnerquotient mit dem Faktor 1/4

gewichtet. Damit soll sichergestellt werden,

dass der Beitragssatz zur Rentenversicherung

bis zum Jahr 2030 nicht über 22% steigt. In

den Vorausberechnungen der Kommission

führt der Nachhaltigkeitsfaktor dazu, dass die

Rentenerhöhungen im Durchschnitt um etwa

einen halben Prozentpunkt pro Jahr niedriger

ausfallen als nach der gegenwärtigen Renten-

anpassungsformel.

Der Nachhaltigkeitsfaktor unterscheidet sich

deutlich von dem – mit der Rentenreform 1999

eingeführten, jedoch nie in Kraft getretenen –

demografischen Korrekturfaktor. Durch den

Demografiefaktor sollte die Rentenanpassung

verringert werden, wenn sich die fernere

Lebenserwartung erhöht. Die daraus resultie-

renden Kosten sollten hälftig auf Beschäftigte

und Rentnerinnen und Rentner verteilt wer-

den. Der Nachhaltigkeitsfaktor stellt dagegen

auf die Relation von Beitragszahlern und Leis-

tungsempfängern ab und berücksichtigt somit

neben der Lebenserwartung vor allem auch die

Entwicklung der Geburten sowie Zu- und

Abwanderungen und nicht zuletzt die Verän-

derung der Erwerbsbeteiligung. Der Nach-

Kurzfassung
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haltigkeitsfaktor hat eine selbststabilisierende

Funktion, weil er automatisch auf Verschie-

bungen der Demografie und der Erwerbstätig-

keit reagiert: Er erhöht die Renten bei einer

Erhöhung der Erwerbstätigkeit und senkt sie,

wenn die Zahl der Leistungsempfänger schnel-

ler steigt als die der Beitragszahler.

Auswirkungen der vorgeschlagenen 
Maßnahmen

Unter Berücksichtigung der höheren Rentenal-

tersgrenzen und des Nachhaltigkeitsfaktors

wird ein Anstieg des Beitragssatzes bis zum

Jahr 2030 auf über 24% vermieden. Die 22%-

Marke kann eingehalten werden. Gleichzeitig

wird das Brutto-Standardrentenniveau bei et-

wa 40% liegen. Derzeit beträgt das Brutto-

rentenniveau noch 48% und wäre auch ohne

weitere Maßnahmen bis 2030 auf 42% gesun-

ken. Dies verdeutlicht, dass der größte Teil der

Leistungseinschränkungen bereits im gelten-

den Recht angelegt ist. Trotz dieser deutlichen

Rückführung des Leistungsniveaus wird die

Kaufkraft der Renten nicht zurückgehen. Bei

einer unterstellten realen Lohnsteigerung von

1,5 % pro Jahr wird die inflationsbereinigte

Standardrente von heute 1.170 € pro Monat

auf 1.429 € im Jahr 2030 steigen. Ohne die 

von der Kommission vorgeschlagenen zusätz-

lichen Maßnahmen läge sie zum gleichen 

Zeitpunkt bei 1.496 €.

Geht man davon aus, dass die Anhebung der

Altersgrenzen auch eine entsprechende Ver-

längerung der Lebensarbeitszeit nach sich

zieht und dass zudem die mit der Riester-Rente

geschaffene neue Möglichkeit zur staatlich

geförderten privaten und betrieblichen Alter-

vorsorge genutzt wird, so kann das Brutto-

Gesamtversorgungsniveau im Jahr 2030 wie-

der den Ausgangswert von 48% erreichen. Die

Gesetzliche Rentenversicherung wird durch

diese Maßnahmen auf eine nachhaltigere

Finanzierungsgrundlage gestellt und die Al-

tersvorsorge, die seit der Reform von 2001

auch die staatlich geförderte private und

betriebliche Ergänzung umfasst, insgesamt

auf einem ausreichenden Niveau gehalten.

Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist auch

nach den intergenerativen Verteilungswirkun-

gen zu fragen, die mit Hilfe der jahrgangs-

spezifischen impliziten Renditen gemessen

werden können. Dabei zeigt sich, dass die Ren-

dite für die heutigen Beitragszahlerinnen und

-zahler nach Umsetzung der Kommissionsvor-

schläge geringer ausfallen wird. Künftige Bei-

tragszahler könnten dagegen mit einem Ren-

diteanstieg rechnen. Insgesamt wird der nach

Geburtsjahrgängen fallende Verlauf der Rendi-

tekurve zu Lasten der früher und zu Gunsten

der später Geborenen gedreht. Die Kommis-

sion sieht hierin einen wichtigen Beitrag zur

Verbesserung der Generationengerechtigkeit

innerhalb der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung.

Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen er-

gibt sich im Jahr 2030 eine Beitragssatzerspar-

nis von 2,2 Prozentpunkten. Davon entfallen

auf die Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors 1,4

Prozentpunkte und auf die Heraufsetzung der

Regelaltersgrenze 0,6 Prozentpunkte. Darüber

hinaus resultiert aus einer Verschiebung der

Rentenanpassung vom 1.7. des Jahres auf den

1.1 des Folgejahres eine Beitragssatzersparnis

von 0,2 Prozentpunkten. Durch die bereits im

Altersvermögensergänzungsgesetz 2001 be-

schlossenen Maßnahmen geht das Bruttorent-

enniveau von derzeit 48% auf 42% im Jahr

2030 zurück. Die von der Kommission vor-

geschlagenen Maßnahmen führen zu einer

weiteren Senkung dieses Rentenniveaus um

etwa 2 Prozentpunkte auf etwa 40%.

Weitere Reformvorschläge

Darüber hinaus spricht sich die Kommission

dafür aus, die Schwankungsreserve in der

Gesetzlichen Rentenversicherung aufzustocken,

sobald dies ohne eine Anhebung des Beitrags-

satzes möglich ist. Neben der reinen Liquidi-

tätssteuerung sollte die Schwankungsreserve

eine konjunkturstabilisierende und damit die

Nachhaltigkeit erhöhende Funktion überneh-

men können.
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Immer größere Bedeutung kommt schon

heute der zusätzlichen privaten oder betrieb-

lichen Altersvorsorge zu. Hierzu sind mit der

Rentenreform 2001 bereits wichtige Schritte

unternommen worden. Erste Erfolge sind im

Bereich der betrieblichen Altersvorsorge be-

reits zu beobachten. Die Kommission sieht

aber noch Verbesserungsbedarf insbesondere

bei der privaten und betrieblichen Altersvor-

sorge (sog. Riester-Renten). Hier sollte der in

die Förderberechtigung einbezogene Perso-

nenkreis auf alle Steuerzahlerinnen und -zah-

ler ausgeweitet werden, auch um Unsicherhei-

ten über die eigenen Voraussetzungen für eine

Förderung zu begegnen. Darüber hinaus sieht

die Kommission Möglichkeiten und die Not-

wendigkeit, das Zulageverfahren zu vereinfa-

chen und die Transparenz für die Versicherten

zu erhöhen.

Abgelehnte Reformoptionen

Neben den vorgeschlagenen Maßnahmen hat

sich die Kommission auch ausführlich mit wei-

teren Reformvorschlägen befasst, die Gegen-

stand der aktuellen Diskussion sind. Sie hält

diese Vorschläge im Hinblick auf eine nachhal-

tige Finanzierung jedoch nicht für geeignet.

So wird ein Systemwechsel zu einer steuer-

finanzierten Grundrente abgelehnt. Neben

der unvermeidlichen Übergangsproblematik

wäre mit der Grundrente eine völlige Aufgabe

der vorleistungsbezogenen Rente verbunden.

Dies wäre unter Anreizgesichtspunkten kon-

traproduktiv. Die Kommission spricht sich viel-

mehr für ein Festhalten am für die Gesetzliche

Rentenversicherung konstitutiven Prinzip der

Teilhabeäquivalenz aus.

Vielfach wird gefordert, die Beiträge oder die

Renten nach der Kinderzahl zu staffeln, weil

die Kindererziehung einen materiellen Beitrag

zur Erhaltung des Systems darstelle. Tatsäch-

lich wird im geltenden Rentenrecht die Kinder-

erziehung bereits rentensteigernd berück-

sichtigt. Die rentenrechtliche Bewertung von

Kindererziehungszeiten ist in den letzten Jah-

ren in mehreren Schritten erheblich verbessert

worden. Allerdings werden diese Maßnahmen

nicht durch Beiträge, sondern über steuerfi-

nanzierte Mittel aus dem Bundeshaushalt fi-

nanziert. Die Kommission hält diese Regelung

für sachgerecht, weil Kindererziehung nicht

nur für die Gesetzliche Rentenversicherung

von großer Bedeutung ist, sondern als gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe aufzufassen ist.

Die Kommission sieht auch in der selektiven

Kürzung der Rentenleistungen für höhere Ein-

kommensgruppen keine Lösung des langfristi-

gen Finanzierungsproblems. Vielmehr würde

damit die Vorleistungsbezogenheit der Rente

eingeschränkt und die Rentenversicherung mit

Umverteilungsaufgaben belastet. Negative An-

reizeffekte insbesondere auf das Arbeitsange-

bot wären die Folge. Zudem lässt sich von der

Höhe der Rente im Einzelfall kein Rückschluss

auf das Gesamteinkommen eines Haushalts

treffen.

Auch eine Differenzierung der Renten nach

der Anzahl der Beitragsjahre wird wegen der

Verletzung des die Rentenversicherung konsti-

tuierenden Prinzips der Teilhabeäquivalenz

abgelehnt.

Eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze

oder die Einbeziehung von weiteren Ein-

kunftsarten in die Beitragspflicht würde nur

vorübergehend niedrigere Beitragssätze ermög-

lichen. Auf Dauer würden die Finanzierungs-

lasten künftiger Generationen ausgeweitet,

wenn den zusätzlichen Beiträgen auch höhere

Rentenleistungen gegenüber stünden. Dies

wäre kein Beitrag zur Förderung der finanziel-

len Nachhaltigkeit. Die Einbeziehung von Zins-

und Mieteinkünften würde unter Beibehal-

tung einer Beitragsbemessungsgrenze kaum

nachvollziehbare Verteilungswirkungen zei-

tigen. In diesem Fall würden vor allem untere

und mittlere Einkommen zusätzlich belastet,

während höhere Einkommen auch ohne ihre

Kurzfassung
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zusätzlichen Einkünfte die Beitragsbemes-

sungsgrenze bereits überschreiten.

Auch die Ausweitung des versicherungspflich-

tigen Personenkreises auf Beamte und Selb-

ständige könnte nur vorübergehend eine Ent-

lastung für den Beitragssatz bewirken. Neben

der verfassungsrechtlichen Verankerung der

Beamtenversorgung ist zu beachten, dass Pen-

sionen bereits im Umlageverfahren finanziert

werden. In der Rentenversicherung käme es

nur dann zu einer vorübergehenden finanziel-

len Entlastung, wenn die Pensionen weiterhin

aus Steuermitteln finanziert und gleichzeitig

Beiträge für die Beamten gezahlt würden. Die

Entlastung in der Rentenversicherung ginge

dann auf Kosten einer Belastung der Haushal-

te von Bund, Ländern und Gemeinden. Unab-

hängig von den Bedenken gegenüber einer

Einbeziehung von Beamten in die Gesetzliche

Rentenversicherung spricht sich die Kommis-

sion aber dafür aus, Leistungseinschränkun-

gen für die gesetzlich Rentenversicherten 

wirkungsgleich auf die Altersversorgung der

Beamten zu übertragen.

Hinsichtlich der Selbständigen ist zu beachten,

dass hier oftmals bereits eine freiwillige oder

obligatorische Mitgliedschaft in der Gesetz-

lichen Rentenversicherung besteht. In den

übrigen Fällen dominieren in der Regel kapi-

talgedeckte Vorsorgeformen. Diese durch die

umlagefinanzierte Rentenversicherung zu er-

setzen, trägt nicht zur Verbesserung der finan-

ziellen Nachhaltigkeit bei. In der Abwägung

hält die Kommission diese Gründe für gra-

vierender als die unter dem Aspekt der Gleich-

behandlung möglicherweise gerechtfertigte

Einbeziehung der Selbständigen in den So-

lidarausgleich der Gesetzlichen Rentenver-

sicherung.

Minderheitenvoten zum Bereich Rentenver-

sicherung wurden abgegeben von Ursula

Engelen-Kefer, Frank Nullmeier, Nadine

Schley, Manfred Schoch, Barbara Stolterfoht

und Klaus Wiesehügel.

3 Gesetzliche Krankenversicherung

Die Kommission ist der Auffassung, dass eine

Gesetzliche Krankenversicherung eine Reihe

von Anforderungen erfüllen muss. An erster

Stelle steht die Sicherstellung der Versorgung

mit dem medizinisch Notwendigen, d.h. die

Gewährleistung einer medizinisch hoch stehen-

den Versorgung für alle Versicherten. Dabei

sind Reformvorschläge für das Gesundheitswe-

sen auch im Hinblick auf die zu erwartenden

Effekte für den Gesundheitszustand der Ge-

samtbevölkerung („Public Health“) zu bewer-

ten, d.h. auch im Hinblick auf Versorgungs-

strukturen, auf die Qualität medizinischer 

Leistungen und auf den Zugang zu medizi-

nischen Leistungen.

Um die angestrebten Ziele zu erreichen, ist

eine Versicherungspflicht ebenso unverzicht-

bar wie der Kontrahierungszwang auf der

Seite der Krankenversicherungen. Eine Selek-

tion nach dem Gesundheitszustand oder be-

stimmten Risikoprognosen ist abzulehnen. 

Die Anreize zu einer solchen Selektion müssen

– auch durch einen geeigneten morbiditäts-

orientierten Risikostrukturausgleich – mini-

miert werden. Die Kommission spricht sich in

diesem Zusammenhang deutlich gegen alters-

abhängige Leistungsausgrenzungen aus. Neben

dem als selbstverständlich anzusehenden Aus-

gleich zwischen Gesunden und Kranken sollte

auch ein Ausgleich zwischen Alten und Jungen

stattfinden, damit für ältere Versicherte die

Gesundheitsabsicherung bezahlbar bleibt. Eine

Differenzierung der Beiträge nach Männern

und Frauen wird abgelehnt. Ein Ausgleich zwi-

schen Versicherten mit Kindern und Versicher-

ten ohne Kinder ist familienpolitisch geboten.

Und schließlich muss ein sozialer Ausgleich

sicherstellen, dass alle Versicherten unabhän-

gig vom Einkommen vollen Zugang zu medizi-

nisch notwendigen Leistungen erhalten.

Die Beitragssatzsteigerungen in der Gesetz-

lichen Krankenversicherung in den letzten Jahr-

zehnten waren und sind Ausgangspunkt für

Diskussionen über den Reformbedarf im

Gesundheitswesen. Diese Steigerungen sind
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sowohl ausgabenseitig wie einnahmenseitig

bedingt.

Bei Gesundheitsleistungen handelt es sich um

Güter, deren Nachfrage mit wachsendem

Volkseinkommen überproportional zunimmt.

Daher entsprechen im Trend steigende Ge-

sundheitsausgaben durchaus den Präferenzen

in der Bevölkerung, mehr und bessere Gesund-

heitsleistungen zu erhalten. Gerade in einer

alternden Gesellschaft mit vergleichsweise

hohem Einkommensniveau ist der Gesund-

heitsmarkt ein bedeutender Wachstums-

bereich mit entsprechenden Beschäftigungs-

potenzialen.

Gleichzeitig zeigt sich in den steigenden Bei-

tragssätzen aber auch deutlicher Reformbe-

darf. So ist ein Teil auf Unwirtschaftlichkeiten

in der Leistungserbringung zurückzuführen,

die in Strukturmängeln des Systems begründet

sind. Andererseits bringt die Lohnzentrierung

der Beitragsbemessung die Gesetzliche Kran-

kenversicherung in Phasen einer steigenden

und sich verfestigenden Arbeitslosigkeit an

ihre finanziellen Belastungsgrenzen. Die stei-

genden Lohnzusatzkosten stellen ein Hemm-

nis für mehr Beschäftigung und Wachstum dar.

Zusätzlich wirkt die Beitragsfinanzierung der

Ausgaben wie ein konjunktureller Destabilisa-

tor, wenn allein aufgrund einer Konjunkturab-

schwächung der Beitragssatz angehoben wer-

den muss. Zukünftig werden demografische

Veränderungen die finanzielle Situation der

Gesetzlichen Krankenversicherung zusätzlich

belasten. Der wachsende Anteil von Rentner-

innen und Rentnern, die in einem lohnbezo-

genen Finanzierungssystem bei überdurch-

schnittlichem Leistungsbedarf nur unterdurch-

schnittliche Beiträge zahlen, erfordert weitere

Beitragssatzsteigerungen.

Im Rahmen der Diskussion über die Finanzie-

rungssituation werden zunehmend auch die

Verteilungswirkungen innerhalb der Gesetz-

lichen Krankenversicherung problematisiert.

Von Kritikern wird hervorgehoben, dass die 

privat Krankenversicherten mit ihren in der

Regel überdurchschnittlichen Einkommen nicht

an der beitragsfinanzierten Einkommensum-

verteilung innerhalb des Systems der Gesetz-

lichen Krankenversicherung beteiligt sind. 

Außerdem weist auch der soziale Ausgleich

innerhalb der Gesetzlichen Krankenversiche-

rung Inkonsistenzen und erhebliche Mängel

auf. Letztlich werden die angestrebten Umver-

teilungswirkungen nur mit unerwünschten

„Nebenwirkungen“ erreicht.

Die Finanzierung der Gesetzlichen Kranken-

versicherung kann nur durch grundlegende

Reformen nachhaltig gesichert werden. Dazu

gehört auch der gezielte Ausbau von Präven-

tion und Rehabilitation sowie die Erhöhung

der Versicherten- und Patientensouveränität.

Ungeachtet dessen sind ausgabenseitige Struk-

turreformen unverzichtbar, ja vorrangig erfor-

derlich. Diese ausgabenseitigen Reformen 

sollten über mehr Wettbewerb und Eigenver-

antwortung explizite Anreizmechanismen für

ein wirtschaftliches Verhalten aller Akteure

enthalten. Die Mobilisierung von Wirtschaft-

lichkeitsreserven allein ist jedoch keine nach-

haltige Finanzierungsquelle. In der Kommis-

sion wurden deshalb zwei konzeptionelle

Alternativen diskutiert, mit denen eine dauer-

haft ergiebige und beschäftigungsfreundliche

Finanzierung sichergestellt werden soll:

• Eine die gesamte Bevölkerung umfassende

Bürgerversicherung, welche von allen Bür-

gerinnen und Bürgern in Orientierung am

Leistungsfähigkeitsprinzip über einkom-

mensabhängige Beiträge zu finanzieren ist,

wobei die personelle Einkommensumvertei-

lung integrierter Bestandteil des Systems

bleibt.

• Das Konzept pauschaler Gesundheitsprä-

mien, das sich am Prinzip der Äquivalenz

von Leistung und Gegenleistung orientiert,

bei dem die personelle Einkommensumver-
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teilung aus dem Gesundheitsbereich aus-

gegliedert und dem Steuer-Transfer-System

zugewiesen wird.

Beide Vorschläge sind in sich geschlossene

Konzeptionen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie

eine medizinisch hoch stehende Gesundheits-

versorgung für die Bevölkerung sicherstellen.

Beiden ist ebenfalls gemeinsam, dass sie sich

von der beschäftigungsfeindlichen Finanzie-

rung der Gesetzlichen Krankenversicherung

fast ausschließlich über die Löhne lösen und

alle anderen Einkommensarten zur Finanzie-

rung der Gesundheitskosten sowie des sozia-

len Ausgleichs mit heranziehen. 

Alternative: Bürgerversicherung

Die Bürgerversicherung zielt bei der Finanzie-

rung der Leistungen der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung auf eine umfassendere Ver-

wirklichung des Prinzips der wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit der Einzelnen und somit

auf eine personelle Einkommensumverteilung

innerhalb des Krankenversicherungssystems

ab. Der Versichertenkreis und die Beitrags-

grundlagen werden auf alle Bürgerinnen und

Bürger und alle Einkunftsarten ausgeweitet,

die Versicherungspflichtgrenze wird abge-

schafft und die Beitragsbemessungsgrenze

angehoben, die Beiträge bleiben ein-

kommensabhängig. Für die lohnabhängigen

Beitragsteile bleibt es bei der paritätischen

Finanzierung. Langfristiges Ziel ist, dass die

gesetzlichen Krankenkassen als Vollversiche-

rungen das medizinisch Notwendige absi-

chern und die privaten Krankenversicherun-

gen Zusatzversicherungen für Leistungen, die

nicht medizinisch notwendig sind, anbieten.

Im Übrigen ist zu prüfen, ob und wie sich die

privaten Krankenversicherungen am Angebot

der Bürgerversicherung beteiligen können.

Durch die Verbeitragung aller Einkommen, die

Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf

5.100 € sowie die Aufhebung der Versiche-

rungspflichtgrenze bei Einführung einer Bür-

gerversicherung könnte der Beitragssatz kurz-

fristig von 14,4 Beitragssatzpunkten auf 13,1

Beitragssatzpunkte gesenkt werden. Lang-

fristig, wenn alle Bürger in die Versicherung

einbezogen sind, würde eine Beitragssatz-

senkung um weitere 0,7 Beitragssatzpunkte

möglich. 

Nach Modellberechnungen der Kommission

ergeben sich durch die Einführung einer Bür-

gerversicherung je nach Höhe und Zusammen-

setzung der Haushaltseinkommen unterschied-

liche Be- und Entlastungen. Im Durchschnitt

würden Haushalte mit einem Bruttojahresein-

kommen unter 40.000 € begünstigt. Sie wür-

den sofort um etwa 0,2% und langfristig um

etwa 0,5% ihres verfügbaren Haushaltsein-

kommens entlastet. In den darüber liegenden

Einkommensbereichen würden die Haushalte

durch die Bürgerversicherung gegenüber heu-

te belastet. Die Belastungen würden bis zu

einem Einkommen in Höhe von 110.000€ kurz-

fristig auf bis zu 1,1% und langfristig auf bis zu

2,2% des verfügbaren Einkommens ansteigen.

Die relative Mehrbelastung für sehr hohe Ein-

kommen über 110.000 € nähme wieder ab. 

Die Grenzbelastung des Faktors Arbeit, die

angibt, welcher Anteil einer Lohnerhöhung um

einen Euro den Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmern durch Steuern und Abgaben vor-

enthalten bleibt, ist ein geeigneter Indikator

für die Beschäftigungswirkung von Reform-

maßnahmen. Sinkende Grenzbelastungen wir-

ken entsprechend beschäftigungsfördernd,

steigende dagegen beschäftigungshemmend.

Der Preis für die Senkung der Grenzbelastung

des Arbeitsentgelts bis zur heutigen Beitrags-

bemessungsgrenze von derzeit 3.450 € je

Monat um knapp 1 Prozentpunkt ist eine stei-

gende Grenzbelastung von Einkommen ober-

halb dieser Grenze um 7,5 Prozentpunkte. Die

Grenzbelastung bei einem monatlichen Brut-

toeinkommen von 5.100 € läge bei Zugrunde-

legung des Steuerrechts des Jahres 2003 in

diesem Modell bei 75,5%, d.h. von jedem Euro

zusätzlichem Verdienst würden weniger als 25

Cent als Nettoeinkommen verbleiben.
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Alternative: Pauschale Gesundheitsprämien

Das System pauschaler Gesundheitsprämien

orientiert sich am Äquivalenzprinzip und zielt

auf eine völlige Entkoppelung der Beiträge zur

Gesetzlichen Krankenversicherung von den

Arbeitskosten. Damit führen Beitrags- bzw.

Prämienerhöhungen nicht mehr zu einer Ver-

teuerung des Faktors Arbeit. Das Gesundheits-

prämienkonzept geht davon aus, dass der sozi-

ale Ausgleich mit einer höheren Zielgenauig-

keit im staatlichen Steuer- und Transfersystem

realisiert werden kann. Entsprechend wird die

über den krankenversicherungstypischen Soli-

darausgleich hinausgehende Einkommensum-

verteilung auf das Steuer-Transfer-System

übertragen; Versicherte mit geringen Haus-

haltseinkommen erhalten steuerfinanzierte

Prämienzuschüsse. 

Angesichts der zukünftigen demografischen

Herausforderungen können die privaten Kran-

kenversicherungen als kapitalgedeckte Kran-

kenvollversicherungen erhalten bleiben, sie

sollten aber einem deutlich schärferen Wett-

bewerb ausgesetzt werden. Dies erfordert por-

table Alterungsrückstellungen. Langfristig ist

an einen einheitlichen Ordnungs- und Regulie-

rungsrahmen für gesetzliche und private Kran-

kenversicherungen zu denken.

Bei Umstellung des Finanzierungssystems auf

kassenindividuelle Gesundheitsprämien er-

gäbe sich derzeit im Durchschnitt über alle

Krankenkassen eine monatliche Prämie von

rund 210 € je erwachsenem Versicherten. Dies

entspricht etwa 9,5% des durchschnittlichen

Einkommens eines Arbeitnehmers. Die effekti-

ven Be- und Entlastungen hängen davon ab,

welche Haushalte in welchem Umfang steuer-

finanzierte Prämienzuschüsse erhalten, um

eine übermäßige Belastung unterer Einkom-

mensgruppen zu vermeiden und wie die Ge-

genfinanzierung dieser Zuschüsse über Steu-

ern erfolgt. In einer Beispielsrechnung würden

Haushalte mit einem Bruttoeinkommen bis zu

10.000€ pro Jahr leicht entlastet. Haushalte im

Einkommensbereich von 10.000 € bis 40.000 €

würden gegenüber dem Status quo im Durch-

schnitt um etwa 0,3% des verfügbaren Ein-

kommens belastet, maximal um bis zu 0,5%.

Im Einkommensbereich von 40.000 € bis

115.000 € würden die Haushalte entlastet. Die

maximale Entlastung in Höhe von 1,3% des

verfügbaren Haushaltseinkommens würde bei

einem Einkommen von 70.000 € erreicht und

ginge bei höheren Einkommen zurück. Haus-

halte mit Einkommen oberhalb von 115.000 €

würden aufgrund des progressiven Einkom-

mensteuertarifs zunehmend belastet. 

Bei dieser Gestaltung des Einkommensaus-

gleichs im Rahmen des Gesundheitsprämien-

modells steht einer Senkung der Grenzbela-

stung im Einkommensintervall von 1.440 € bis

3.450 € pro Monat um 10 Prozentpunkte eine

Erhöhung der Grenzbelastung von Einkom-

men unterhalb 1.440 € um 2 Prozentpunkte

gegenüber. Die Grenzbelastung bei 1.440 €

beträgt dann 60%. Die maximale Grenzbela-

stung bei Zugrundelegung des Steuerrechts

des Jahres 2003, die bei 4.700 € erreicht wird,

liegt bei 68%, d.h. von jedem Euro zusätzli-

chem Verdienst würden 32 Cent als Nettoein-

kommen verbleiben. 

Entscheidungsbedarf

Neben den Verteilungs- und Beschäftigungs-

wirkungen wurden weitere kritische Aspekte

der Modelle diskutiert. Dabei wurde es bei

der Bürgerversicherung im Hinblick auf die

Nachhaltigkeit in der Finanzierung als pro-

blematisch gesehen, dass die Beitragsent-

wicklung angesichts der überragenden Be-

deutung der Arbeitseinkommen an den Ge-

samteinkommen der Versicherten nach wie

vor maßgeblich an die Entwicklung der Ar-

beitsentgelte gebunden ist. Außerdem wur-

den im Hinblick auf die Einbeziehung weite-

rer Einkommensarten konzeptionelle und ad-

ministrative Schwierigkeiten diskutiert, die
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sich insbesondere auf die konkurrierenden

Abgrenzungen von Einkommensbegriffen im

Steuerrecht einerseits und im Sozialrecht

andererseits beziehen.

Im Mittelpunkt der kritischen Erörterung des

Gesundheitsprämienmodells stand die Verla-

gerung der gesundheitsunabhängigen Umver-

teilung in das Steuer-Transfer-System. Es wurde

als problematisch angesehen, dass damit die

Abhängigkeit der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung von den Arbeitsentgelten durch die

Abhängigkeit der Prämienzuschüsse von der

allgemeinen Entwicklung in den öffentlichen

Haushalten ersetzt wird und dadurch der sozi-

ale Ausgleich weniger sicher würde. Vertei-

lungsmäßige Schlechterstellungen der Versi-

cherten im Vergleich zum gegenwärtigen 

System können durch die Gestaltung des

Zuschusssystems und seiner Finanzierung ver-

mieden werden, allerdings ergäbe sich dann

ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf und

damit eine entsprechende Belastung der

öffentlichen Haushalte.

Bei einer Entscheidung zwischen Bürgerversi-

cherung und Gesundheitsprämien handelt es

sich nicht um eine gesundheitspolitische Ent-

scheidung, d.h. nicht um eine Entscheidung

über Umfang und Qualität des Versicherungs-

schutzes oder um die Notwendigkeit eines

sozialen Ausgleichs. Bei dieser Entscheidung

geht es vielmehr darum, auf welchem Weg

Wachstums- und Beschäftigungsfreundlich-

keit (Allokation) und sozialer Ausgleich (Distri-

bution) umgesetzt werden und wer davon in

welcher Form und Höhe betroffen sein soll. Die

Vertreterinnen und Vertreter einer Bürgerver-

sicherung gehen davon aus, dass der soziale

Ausgleich zuverlässiger und nachhaltiger in-

nerhalb eines beitragsorientierten Kranken-

versicherungssystems geregelt wird. Bei den

Vertretern des Gesundheitsprämienmodells

stehen Wachstums- und Beschäftigungseffek-

te im Vordergrund und sie sehen die Möglich-

keit, den sozialen Ausgleich über das staatli-

che Steuer-Transfer-System nachhaltiger und

zielgenauer zu gestalten. 

Die Kommission empfiehlt der Politik, diese

gesellschaftspolitische Grundsatzentscheidung

über die zukünftige Finanzierung der Gesetz-

lichen Krankenversicherung zügig zu treffen

und damit die Voraussetzung für eine schritt-

weise, an einem Gesamtkonzept ausgerichtete

Finanzierungsreform zu schaffen. Unabhängig

davon erachtet es die Kommission für erfor-

derlich, die den Wettbewerb stimulierenden

ausgabenseitigen Reformen voranzutreiben.

Minderheitenvoten zum Bereich Krankenversi-

cherung wurden abgegeben von Claus-

Michael Dill, Ursula Engelen-Kefer, Edda Mül-

ler, Eckhard Nagel, Frank Nullmeier, Helmut

Platzer, Bernd Raffelhüschen, Nadine Schley,

Manfred Schoch, Barbara Stolterfoht und Klaus

Wiesehügel.

4 Soziale Pflegeversicherung

Mit Einführung der obligatorischen Pflegever-

sicherung im Jahr 1995 und dem damit ein-

hergehenden Ausbau der Pflegeinfrastruktur

hat sich die Situation pflegebedürftiger Men-

schen in Deutschland deutlich verbessert.

Gleichzeitig wurden die Kommunen als Träger

der Sozialhilfe entlastet. Die Staffelung von

Leistungspauschalen in drei Stufen sowie in

die unterschiedlichen Leistungen Pflegegeld,

ambulante Leistungen, stationäre und teilsta-

tionäre Pflegesachleistungen soll den Pflege-

bedürftigen eine ihren Bedürfnissen entge-

genkommende Pflege ermöglichen. Zudem

hat die Pflegeversicherung zur Schaffung von

Qualitätsstandards im Bereich der Pflege bei-

getragen. 

Die Kommission spricht sich deshalb dafür aus,

die Soziale Pflegeversicherung als Sozialversi-

cherung zu erhalten und zu modernisieren.

Einen Systemwechsel zu einem Bundespflege-

leistungsgesetz, bei dem Pflegeleistungen in

vollem Umfang für Bedürftige aus Steuermit-

teln zu entrichten wären, bzw. Umstiegsvari-

anten auf ein vollständig kapitalgedecktes pri-

vates System lehnt die Kommission ab. Auch

eine Zusammenlegung von Gesetzlicher Kran-
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kenversicherung und Sozialer Pflegeversiche-

rung hat die Kommission abgelehnt. Die Ein-

führung eines Bundespflegeleistungsgesetzes

wäre mit der Abschaffung der obligatorischen

Pflegeversicherung für alle Bürger verbunden.

Ein Systemwechsel zur kapitalgedeckten Pfle-

geversicherung würde erhebliche Mehrbelas-

tungen für die Erwerbstätigen über einen Zeit-

raum von mindestens 35 Jahren mit sich brin-

gen, da sie den Übergang vom Umlage-

verfahren zur Kapitaldeckung finanzieren

müssten.

Es ist absehbar, dass die Soziale Pflegeversi-

cherung ab dem Jahr 2007 vor erheblichen

finanziellen Problemen stehen wird. Die we-

sentliche Herausforderung für die Zukunft

liegt in der derzeitigen demografischen Ent-

wicklung, infolge derer sich der Kostendruck in

den nächsten Jahrzehnten noch erheblich

erhöhen wird. Die Anzahl der Pflegefälle von

gegenwärtig rund 1,9 Mio. dürfte bis zum Jahr

2030 auf rund 3,1 Mio. ansteigen. Erst nach

2050 ist mit einem Ende des Anstiegs zu rech-

nen, da bis dahin die geburtenstarken Jahr-

gänge zu einer steigenden Besetzung höherer

Altersklassen beitragen werden. Hinzu kommt

die aktuell schwierige Arbeitsmarktsituation. 

Bei Einführung einer zum Erhalt des Leistungs-

niveaus notwendigen Dynamisierung ohne

weitere Reformmaßnahmen ergäbe sich ein

erhebliches Ungleichgewicht zwischen Ein-

nahmen und Ausgaben. Zum Ausgleich müsste

der Beitragssatz nach den Annahmen des 

Kommissionsszenarios zur Beschäftigungs- und

Lohnentwicklung bis zum Jahr 2040 auf 3%

angehoben werden. Eine Beitragssatzanhe-

bung sollte nach Auffassung der Kommission

vermieden werden, da sie zu einem weiteren

Anstieg der Lohnzusatzkosten und damit einer

Belastung des Faktors Arbeit führen würde. 

Ein Verzicht auf eine Dynamisierung der Leis-

tungen würde einen Anstieg des Beitragssat-

zes nicht verhindern und wäre zudem nicht

zielführend, weil dann das bestehende Leis-

tungsniveau der Sozialen Pflegeversicherung

nicht bewahrt werden könnte. Dies würde zu

einer schleichenden Entwertung der Leistun-

gen der Sozialen Pflegeversicherung führen

mit der Folge, dass eine obligatorische Absi-

cherung des Pflegerisikos kaum länger zu

rechtfertigen wäre. 

Zur Stärkung der Nachhaltigkeit der Sozialen

Pflegeversicherung ist daher eine Anpassung

des Finanzierungssystems an die sich ändern-

den demografischen Verhältnisse unabding-

bar. Die zukünftigen unvermeidlichen Mehr-

ausgaben erfordern Neuregelungen auf der

Einnahmenseite, wobei aber aus Gründen der

Generationengerechtigkeit und der Begren-

zung der Lohnzusatzkosten eine möglichst

gleichmäßige Verteilung der finanziellen

Belastungen auf alle Generationen erfolgen

muss. 

Intergenerativer Lastenausgleich

Die Kommission hat ein Konzept eines interge-

nerativen Lastenausgleichs entwickelt, welches

die Lasten aus dem demografischen Wandel

gleichmäßiger verteilt und einseitige Belas-

tungen der jüngeren Generationen vermeidet. 

Dabei werden die Grundprinzipien der Sozia-

len Pflegeversicherung, insbesondere die Soli-

darität und der soziale Ausgleich, aber auch ihr

„Teilkaskocharakter“, nicht in Frage gestellt. Es

handelt sich vielmehr um eine gleichmäßigere

Lastenverteilung, die die längere Lebenser-

wartung, die diesbezüglich zunehmenden Las-

ten der erwerbstätigen Generationen sowie

das höhere Pflegerisiko der Älteren und deren

Möglichkeit und Bereitschaft, mit steigendem

Alter mehr für Pflegeleistungen zu entrichten,

berücksichtigt. Durch die verstärkte Heranzie-

hung der Bezieherinnen und Bezieher von

Altersrenten zur Finanzierung der Sozialen

Pflegeversicherung kann eine gleichmäßigere

intergenerative Lastenverteilung erreicht wer-
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den. Dieser Ausgleichsbeitrag der Älteren leis-

tet einen Beitrag zur Finanzierung der Dyna-

misierung der Leistungen und schafft für die

jüngeren Erwerbstätigen Freiräume, ein Pfle-

gevorsorgesparen zu betreiben. Die Kommis-

sion sieht einen sachlich hinreichenden Recht-

fertigungsgrund für die Ungleichbehandlung

der Versicherten über 65 Jahre darin, dass ins-

besondere die Rentnerinnen und Rentner in

den Genuß der durch den Ausgleichsbeitrag

finanzierten Dynamisierung der Pflegeleistun-

gen kommen. 

Das Reformkonzept sieht vor, dass Altersrent-

nerinnen und -rentner ab dem Jahr 2010 zu-

sätzlich zum allgemeinen Beitragssatz zur

Sozialen Pflegeversicherung einen von ihnen

allein finanzierten einkommensabhängigen ge-

nerativen Ausgleichsbeitrag in Höhe von 2% des

versicherungspflichtigen Einkommens leisten. 

Die zusätzlichen Finanzmittel aus diesem Aus-

gleichsbeitrag erlauben eine Dynamisierung

der Leistungen, die überwiegend den Rentner-

innen und Rentnern selbst zugute kommt. 

Darüber hinaus ermöglicht der zusätzliche

Altersbeitrag die Reduzierung des allgemei-

nen Beitragssatzes auf 1,2%. In Höhe der Dif-

ferenz zum geltenden Beitragssatz (1,7%) ist

ein obligatorisches zweckgebundenes Vorsor-

gesparen (Vorsorgebeitrag) vorgesehen. Diese

Zusatzersparnis erfolgt auf privaten Pflege-

konten, die z.B. zentral bei den Rentenversi-

cherungsträgern geführt werden könnten. Im

Rentenalter wird den Versicherten das ange-

sparte Kapital als nicht zweckgebundene zu-

sätzliche Leibrente ausgezahlt, damit sie auf

diese Weise die demografisch bedingten finan-

ziellen Mehrbelastungen, die sich in einem an-

steigenden Ausgleichsbeitrag niederschlagen,

finanzieren können. Insgesamt kann damit der

von Arbeitgebern und Arbeitnehmern abzu-

führende Beitrag dauerhaft bei 1,7% des ver-

sicherungspflichtigen Einkommens gehalten

werden. 

Da Rentnerinnen und Rentner die Hälfte des

allgemeinen Beitragssatzes von 1,2% selbst zu

tragen haben, steigt ihr eigenfinanzierter

Gesamtbeitragssatz auf 2,6%. Damit ergibt

sich ab dem Jahr 2010 eine zusätzliche Bei-

tragsbelastung für Standardrentner von rund

20 € pro Monat.

Zwar steigen im Zeitablauf die von den Rent-

nerinnen und Rentnern zu tragenden Beiträge

an die Soziale Pflegeversicherung durch die

sich erhöhenden Ausgleichsbeiträge an.

Gleichzeitig wächst aber auch das auf den Pfle-

gekonten angesparte Kapital und damit eine

sich daraus ergebende Rente. Mit dieser Rente

kann der Anstieg des Gesamtbeitragssatzes

weitgehend aufgefangen werden, so dass der

resultierende Nettobeitrag dauerhaft bei etwa

2,6% verbliebe. Die aus dem demografischen

Wandel resultierende Nettobelastung bleibt

damit für alle Generationen gleich hoch. Für

die erwerbstätigen Versicherten wird der von

den 1,7% abzuführende Sparanteil sukzessive

verringert. Ab dem Jahr 2030 werden die vol-

len 1,7% wieder zur Finanzierung der laufen-

den Pflegeleistungen benötigt. Dennoch er-

höht sich ab diesem Zeitpunkt das angesparte

Kapital noch weiter durch die anfallenden Zin-

sen. Für Empfänger der bedarfsorientierten

Grundsicherung empfiehlt die Kommission,

den Ausgleichsbetrag auf den Zahlbetrag der

Grundsicherung aufzuschlagen. 

Das vorliegende Reformkonzept gewährleistet

– zunächst – über einen Zeitraum von mehr als

35 Jahren eine nachhaltige und durch das

Zusammenwirken von generativem Ausgleichs-

beitrag der Älteren und Vorsorgebeitrag der

Jüngeren auch eine generationengerechte

Finanzierung der Sozialen Pflegeversicherung.

Dynamisierung der Leistungen

Die angemessene Dynamisierung der Pflege-

leistungen ab dem Jahr 2005 ist ein weiteres

Kernstück des Reformvorschlags. Durch sie

kann langfristig die Teilabsicherung auf heuti-

gem Niveau bewahrt und pflegebedingte Sozi-

alhilfebedürftigkeit eingedämmt werden. Zu-

dem wird mit der Leistungsdynamisierung

auch mehr Generationengerechtigkeit herge-

stellt, indem den finanziellen Aufwendungen



19

der Versicherten auch noch im Zeitablauf – d.h.

bei deren späterer Pflegebedürftigkeit – ver-

gleichbare Leistungen gegenüberstehen. 

Die Höhe der Dynamisierung der Leistungen

soll die jährlichen Preissteigerungen für Pfle-

gedienstleistungen ausgleichen, so dass die

Pflegebedürftigen dauerhaft die gleiche

„Menge“ an Pflegedienstleistungen in An-

spruch nehmen können. Die Kommission

schlägt vor, die Leistungen der Sozialen Pfle-

geversicherung in Höhe der Inflationsrate

zuzüglich der hälftigen realen Lohnsteigerung

zu dynamisieren. Dies entspricht auf der

Grundlage des Kommissionsszenarios einer

Leistungsanhebung von 2,25% pro Jahr. Ob-

wohl die Dynamisierung oberhalb der von der

Kommission zugrunde gelegten durchschnitt-

lichen Inflationsrate von 1,5% liegt, ist damit

keine reale Leistungsausweitung verbunden,

da Pflegedienstleistungen überdurchschnittlich

personalintensiv sind. Unter Berücksichtigung

der vorhandenen Rationalisierungspotenziale,

insbesondere im Bereich der Ablauforganisa-

tion, wird die Preissteigerung für Pflegeleis-

tungen jedoch unterhalb der Nominallohnent-

wicklung liegen, ohne dass die Lohnsteigerun-

gen für im Pflegebereich tätige Personen

unterdurchschnittlich ausfallen müssten.

Finanzielle Gleichstellung der ambulanten
und stationären Pflege

Weiterer wesentlicher Reformbestandteil – so-

wohl in qualitativer als auch in finanzieller Hin-

sicht – ist die Umsteuerung von Finanzmitteln

aus dem vollstationären in den qualitätsgesicher-

ten ambulanten Pflegebereich ab dem Jahr 2005. 

In der Pflegestufe I sollen die ambulanten und

stationären Leistungspauschalen einheitlich

bei 400 € festgesetzt werden, in der Pflegestu-

fe II bei 1.000 €. Damit wird zum einen dem

grundsätzlichen Vorrang von häuslicher Pflege

besser entsprochen, indem vermehrt Anreize

zur Inanspruchnahme entsprechender Pflege-

leistungen geschaffen werden und ein diffe-

renzierter Ausbau der ambulanten Pflegeinfra-

struktur gefördert wird. Zum anderen wird

durch die Erhöhung der ambulanten und sta-

tionären Leistungen in der Pflegestufe III auf

1.500 € dem steigenden Kostendruck bei der

Pflege Schwerstpflegebedürftiger Rechnung

getragen. Das Pflegegeld bleibt in allen Pfle-

gestufen in der jetzigen Höhe erhalten. Aus

Gründen des Vertrauensschutzes werden die

neuen Pflegepauschalen nur auf Neuzugänge

bei den Leistungsbeziehern angewendet.

Von der Veränderung der Anreizstrukturen ver-

spricht sich die Kommission eine Eindämmung

des zu erwartenden weiteren Anstiegs bei der

vollstationären Pflege in den Pflegestufen I

und II. Durch die finanziellen Anreize dürften

auch bislang unterrepräsentierte alternative

Betreuungsformen wie das gemeinschaftliche

Wohnen an Bedeutung gewinnen. Die Verein-

heitlichung der Pflegeleistungen in der Pflege-

stufe I unterhalb des heutigen Leistungsni-

veaus für stationäre Leistungen ist auch fiskalisch

geboten, da nur so die vorgesehene Leistungs-

dynamisierung finanziert werden kann, ohne

den vorgesehenen Ausgleichsbeitrag für Rent-

nerinnen und Rentner erhöhen zu müssen. Die

vorzunehmenden Einsparungen bieten sich

aus pflegerischen Erwägungen sowie unter

Berücksichtigung des „Teilkaskocharakters“ der

Pflegeversicherung an der Schwelle zur Pflege-

bedürftigkeit an, da hier eine größere Eigen-

beteiligung durchaus vertretbar erscheint.

Hinsichtlich möglicherweise ansteigender So-

zialhilfekosten zur Finanzierung von stationärer

Pflege in den Pflegestufen I und II ist zu

berücksichtigen, dass das vorgelegte Reform-

konzept für den ambulanten Bereich zu einer

Entlastung der Träger der Sozialhilfe gegenü-

ber dem Status quo beitragen wird; dagegen

dürften sich nach Absenkung der Leistungen

der Pflegeversicherung für den stationären

Bereich zunächst Mehraufwendungen für die

Träger der Sozialhilfe ergeben. Dadurch wer-

den Anreize zu einem weiteren Ausbau ambu-

Kurzfassung



20

lanter Angebote gesetzt. In der Gesamtwir-

kung dürfte die vorgeschlagene Leistungsdy-

namisierung langfristig zu einer Entlastung

der Sozialhilfeträger gegenüber dem Status

quo beitragen. 

Personenbezogene Budgets

Die Kommission befürwortet die Erweiterung

der rechtlichen Grundlagen zur Erprobung

personenbezogener Budgets im Rahmen der

professionellen Pflege. Die Einführung von

personenbezogenen, frei verfügbaren Budgets

erlaubt den Pflegebedürftigen, auf ihre indivi-

duellen Bedürfnisse abgestimmte Pflege-

dienstleistungen zu erwerben und sich flexible

qualitätsgesicherte Pflegearrangements zu-

sammenzustellen. Hierdurch würden die Selbst-

bestimmung und die Patientensouveränität

gestärkt. Zur Qualitätssicherung und Steue-

rung dieser Budgets bedarf es des Aufbaus von

Case-Management-Institutionen, die im Wett-

bewerb stehen. Diese haben die Aufgabe der

Beratung und Begleitung der Pflegebedürfti-

gen sowie in Einzelfällen auch der Verwaltung

des Budgets. 

Das Konzept der personenbezogenen Budgets

erfordert eine Flexibilisierung des Sachleis-

tungsprinzips, es kann aber auch mit einem

konzeptionellen Übergang zum Kostenerstat-

tungsprinzip verbunden werden. Letzteres

würde den Übergang von kollektiven Vergü-

tungsverhandlungen zur Marktpreisbildung

erleichtern. Um über eine Stärkung der Nach-

fragemacht der Pflegebedürftigen auch Kos-

tensenkungen zu erreichen, sind die Mecha-

nismen und Strukturen einer unabhängigen

Qualitätssicherung zu verbessern.

Leistungsausweitungen für Demenzkranke

Die Kommission spricht sich dafür aus, ab dem

Jahr 2005 demenzbedingte Fähigkeitsstörun-

gen, geistige Behinderungen und psychische

Erkrankungen bei der Einstufung in die jewei-

ligen Pflegestufen durch eine pauschale He-

raufsetzung des individuellen pflegerischen

Zeitbedarfs um 30 Minuten zu berücksichti-

gen. Die darin liegende Leistungsausweitung,

insbesondere für die wachsende Gruppe der

Demenzkranken, kann durch die Leistungsum-

finanzierung bei der stationären Behand-

lungspflege und den dadurch gewonnenen

Finanzierungsspielraum erfolgen. Wünschens-

werte Leistungsverbesserungen für diese 

Personengruppe müssen sich dabei aber in das

Nachhaltigkeitskonzept zur finanziellen Sta-

bilisierung der Sozialen Pflegeversicherung

einfügen. 

Insgesamt werden die Ziele der Weiterent-

wicklung der Sozialen Pflegeversicherung, der

gleichmäßigen Belastung aller Generationen,

des Erhalts des realen Leistungsniveaus sowie

der dauerhaften Beitragssatzstabilität durch

das vorgelegte Gesamtkonzept zur Nachhal-

tigkeit erreicht.

Minderheitenvoten zum Bereich Pflegeversi-

cherung wurden abgegeben von Claus-

Michael Dill, Dominique Döttling, Ursula Enge-

len-Kefer, Frank Nullmeier, Bernd Raffelhü-

schen, Nadine Schley, Manfred Schoch, Klaus

Wiesehügel und Rosemarie Wilcken.

5 Die quantitativen Wirkungen 
der Reformvorschläge

Die Beiträge zur Gesetzlichen Rentenversiche-

rung und zur Sozialen Pflegeversicherung stei-

gen nach den Modellrechnungen unter Status

quo-Bedingungen (bei der Pflegeversicherung

einschließlich der gesetzlich bisher nicht vor-

gesehenen Leistungsdynamisierung) gegen-

über dem Status quo bis zum Jahr 2030 um ins-

gesamt 5,7 Prozentpunkte an. Durch die von

der Kommission vorgeschlagenen Reformmaß-

nahmen im Bereich der Rentenversicherung

und der Pflegeversicherung wird eine deutli-

che Dämpfung des Beitragssatzanstiegs er-

reicht. In den Modellrechnungen zur Renten-

versicherung steigt der Beitragssatz unter

Berücksichtigung der Reformen bis zum Jahr

2030 nicht auf gut 24% sondern auf 22%. In

der Pflegeversicherung wird durch das Reform-

konzept eine langfristige Stabilisierung des
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Beitragssatzes bei 1,7% gewährleistet. Ein

sonst zu erwartender Anstieg auf 2,7% bis

zum Jahr 2030 wird damit verhindert. Insge-

samt kann durch die Reformen also eine Ent-

lastung der Lohnnebenkosten gegenüber der

Referenzentwicklung um 3,2 Prozentpunkte

erreicht werden. 

Der Anstieg der Beiträge zur Gesetzlichen Ren-

tenversicherung kann durch die vorgeschlage-

nen Reformmaßnahmen zwar deutlich be-

grenzt, nicht jedoch vermieden werden, da die

mit der demografischen Alterung verbunde-

nen Ausgabensteigerungen und Einnahmen-

rückgänge nicht vollständig durch Leistungs-

rücknahmen aufgefangen werden können,

wenn ein angemessenes Sicherungsniveau der

Rentenversicherung nach wie vor erreicht 

werden soll.

In der Summe ist zu erwarten, dass die Lohn-

zusatzkosten insgesamt bis 2030 zurückgehen

werden, da mit einem Rückgang der Beiträge

zur Arbeitslosenversicherung aufgrund der

langfristig sinkenden Arbeitslosigkeit zu rech-

nen ist. Voraussetzung hierfür ist allerdings,

dass eine der beiden diskutierten Optionen

zur grundlegenden Reform der Finanzierung

der Gesetzlichen Krankenversicherung umge-

setzt wird, und dass – dies ist von vorrangiger

Dringlichkeit – durch wettbewerbsstimulie-

rende Strukturreformen auf der Ausgabenseite

Wirtschaftlichkeitspotenziale im Gesundheits-

wesen mobilisiert werden. 

Insgesamt sind die von der Kommission vorge-

schlagenen Maßnahmen geeignet, einen

wichtigen Beitrag zur Begrenzung der Lohn-

zusatzkosten und damit zu einer Verbesserung

der Arbeitsmarktsituation zu leisten. Durch die

damit angestrebte höhere Beschäftigungsin-

tensität würde sich auch die Nachhaltigkeit in

der Finanzierung der Sozialen Sicherungs-

systeme erhöhen.

Damit werden sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigte bis zum Jahr 2030 um 1,6% entlas-

tet. Das Durchschnittsentgelt im Jahre 2030

nach Abzug der Sozialbeiträge steigt infolge-

dessen um real 57 € pro Monat und das ver-

fügbare Einkommen der Erwerbstätigen fällt

insgesamt um 25 Mrd. € höher aus als in der

Referenzentwicklung. Dabei sind mögliche

positive Beschäftigungseffekte infolge der

Begrenzung der Lohnzusatzkosten noch nicht

berücksichtigt.

Die Entlastung der Beitragszahlerinnen und 

-zahler erfordert im Gegenzug eine Dämpfung

der Rentenanpassung und auch eine etwas

höhere Abgabenbelastung der Rentnerinnen

und Rentner. Durch die vorgeschlagenen

Reformmaßnahmen in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung wird die Relation der Brutto-

Standardrente zum Brutto-Durchschnittsentgelt

(Bruttorentenniveau), welches gegenwärtig

bei 48% liegt und nach geltendem Recht bis

2030 auf 42% zurückgehen wird, um weitere

zwei Prozentpunkte auf rund 40% vermindert.

Der Rentenzahlbetrag steigt unter Berücksich-

tigung der verlangsamten Rentenanpassung,

des Ausgleichsbeitrags und der zusätzlichen

Rente aus den privaten Pflegekonten bis zum

Jahr 2030 auf gut 1.290 € pro Monat und liegt

damit etwa 80 € oder 5,5% niedriger als in der

Referenzentwicklung. Durch die in den letzten

Jahren ergriffenen und von der Kommission

vorgeschlagenen Maßnahmen werden die

Rentensteigerungen in der Zukunft unter den

Erhöhungen der Löhne liegen. Im Durchschnitt

wird man, wenn man von der unterstellten

Reallohnsteigerung von1,5% pro Jahr ausgeht,

mit einer Differenz zwischen Lohnerhöhung

und Rentenanpassung von 0,7 Prozentpunk-

ten pro Jahr rechnen können. Auch wenn sich

der Abstand zwischen Erwerbseinkommen

und Renten zukünftig vergrößert, wird sich der

Lebensstandard von Rentnerinnen und Rent-

nern auf der Grundlage der Kommissionsvor-

schläge weiter erhöhen, da die Zahlbeträge

der Renten bis zum Jahr 2030 um inflations-

Kurzfassung



bereinigt immer noch 20% gegenüber den

heutigen Werten ansteigen. 

Da die Reformvorschläge vorsehen, die Ren-

tenanpassung zu dämpfen und einen von der

Rentenhöhe abhängigen Ausgleichsbeitrag für

die Soziale Pflegeversicherung zu erheben,

werden Rentnerinnen und Rentner nach Maß-

gabe der jeweiligen Höhe ihrer Rente be-

troffen. Außerdem wird vorgeschlagen, die

Grundsicherung um den Ausgleichsbeitrag

anzuheben, so dass ein Anwachsen der Alters-

armut vermieden wird. 
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Auftrag, Mitglieder und 
Arbeitsweise der Kommission

Auftrag der Kommission

Am 12. November 2002 wurde von der 

Bundesministerin für Gesundheit und Soziale

Sicherung, Ulla Schmidt, die Kommission für

die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der

Sozialen Sicherungssysteme eingerichtet. Die

konstituierende Sitzung fand am 13. Dezember

2002 statt. 

Der Auftrag dieser Kommission lautete ent-
sprechend dem Einsetzungsbeschluss:

Aufgabe der Kommission ist es, „Vorschläge für

eine nachhaltige Finanzierung und Weiterent-

wicklung der Sozialversicherung zu entwi-

ckeln. Insbesondere muss es darum gehen, die

langfristige Finanzierung der sozialstaatlichen

Sicherungsziele und die Generationengerech-

tigkeit zu gewährleisten sowie die Systeme

zukunftsfest zu machen. Um beschäftigungs-

wirksame Impulse zu geben, sollen Wege dar-

gestellt werden, wie die Lohnnebenkosten

gesenkt werden können. Die Vorschläge müs-

sen auch Aspekte der Geschlechtergerechtig-

keit berücksichtigen. Die internationalen Dis-

kussionen und Erfahrungen, insbesondere in

der Europäischen Union, sind einzubeziehen. 

In der Gesetzlichen Rentenversicherung wird

es darum gehen, den eingeschlagenen Weg

des Ausbaus der kapitalgedeckten Ergän-

zungssysteme weiterzuführen, ihre Wirkun-

gen zu überprüfen und an der Orientierung

der Ausgaben an den Einnahmen festzuhalten.

Vorschläge zur Verbreiterung der Finanzierungs-

basis sind zu prüfen. 

In der Gesetzlichen Krankenversicherung geht

es darum, im Hinblick auf die durch die Bevöl-

kerungsentwicklung und den medizinisch-

technischen Fortschritt bewirkte Ausgaben-

dynamik die Finanzierung langfristig zu

sichern. Darüber hinaus soll die Kommission

Vorschläge entwickeln, wie zukünftig die

immer stärker werdende Bedeutung der Prä-

vention zur Vorbeugung gegen Krankheiten

sowie auch zur finanziellen Stabilisierung des

Systems genutzt werden kann. 

Auch die Pflegeversicherung muss zukunfts-

fest gemacht werden und eine hohe Pflege-

qualität sichern. Die Bedeutung der Pflege

wird in der Zukunft immer weiter wachsen. 

Die Kommission soll prüfen, wie die Weiter-

entwicklung der Pflegeversicherung mit er-

gänzenden Formen der Vorsorge kombiniert

werden kann. 

Viele Strukturen in der Sozialversicherung sind

historisch gewachsen. Deshalb ist auch zu 

prüfen, ob bei der Organisation der Sozialver-

sicherung mittel- und langfristig Reformbe-

darf besteht. 

Die Kommission soll Vorschläge unterbreiten,

wie im europäischen Rahmen zur Gewähr-

leistung von Mobilität und Freizügigkeit der

Bürgerinnen und Bürger eine unbürokratische

Leistungsgewährung sichergestellt werden

kann.“

Die Kommission



Zusammensetzung der Kommission

In die Kommission wurden folgende 26 Perso-

nen berufen:

Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup
(Vorsitzender der Kommission)

Professor für Finanz- und Wirtschaftspolitik an

der Technischen Universität Darmstadt; Mit-

glied im Sachverständigenrat zur Begutach-

tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung;

Vorsitzender des Sozialbeirats

Heinrich Tiemann
(Vertreter des Bundesministeriums für Gesund-

heit und Soziale Sicherung)

Staatssekretär im Bundesministerium für Ge-

sundheit und Soziale Sicherung

Prof. Dr. h.c. Roland Berger 
Chairman and Global Managing Partner von

Roland Berger Strategy Consultants GmbH,

München

Prof. Axel Börsch-Supan, Ph.D.
Professor für Makroökonomik und Wirtschafts-

politik an der Universität Mannheim; Direktor

des Mannheimer Forschungsinstituts Öko-

nomie und demografischer Wandel (MEA); Mit-

glied des wissenschaftlichen Beirats beim

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Dr. Claus-Michael Dill 
Vorsitzender des Vorstandes der AXA Konzern

AG, der AXA Versicherung AG und der AXA

Lebensversicherung AG, Köln

Dominique Döttling
Geschäftsführende Gesellschafterin Döttling &

Partner Beratungsgesellschaft mbH, Uhingen;

Gesellschafterin Eberspächer Formenbau GmbH;

Mitglied des Bundesvorstandes der Wirt-

schaftsjunioren Deutschland (WJD)

Dr. Ursula Engelen-Kefer
Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen

Gewerkschaftsbundes, zuständig für die Berei-

che Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Arbeits-

recht und Frauen

Prof. Dr. Gisela Färber
Professorin für wirtschaftliche Staatswissen-

schaften – insbesondere Allgemeine Volkswirt-

schaftslehre und Finanzwissenschaft – an der

Deutschen Hochschule für Verwaltungswis-

senschaften Speyer; Vorsitzende der Gesell-

schaft für Programmforschung; Mitglied des

Sozialbeirats

Günther Fleig
Mitglied des Vorstands der DaimlerChrysler

AG, zuständig für Personal und Arbeitsdirektor,

Stuttgart

Jürgen Husmann
Ehemaliges Mitglied der Hauptgeschäftsfüh-

rung der Bundesvereinigung der Deutschen

Arbeitgeberverbände (BDA); Mitglied des Vor-

standes der Bundesversicherungsanstalt für

Angestellte (BfA); Alternierender Vorsitzender

des Vorstandes des Verbandes Deutscher Ren-

tenversicherungsträger (VDR); Mitglied des

Vorstandes der IVSS (Internationale Vereini-

gung für soziale Sicherheit) in Genf; Mitglied

des Sozialbeirats

Prof. Dr. Dr. Karl W. Lauterbach
Direktor des Instituts für Gesundheitsöko-

nomie und Klinische Epidemiologie (IGKE) der

Universität zu Köln;  Mitglied im Sachverstän-

digenrat des Gesundheitswesens

Prof. Dr. Edda Müller
Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesver-

band e.V., Berlin; Stellvertretende Vorsitzende

des Rats für nachhaltige Entwicklung, Ministe-

rin a.D.

Prof. Dr. Dr. Eckhard Nagel
Direktor des Instituts für Medizinmanagement

und Gesundheitswissenschaften an der Univer-

sität Bayreuth; Leiter des Transplantationszen-

trums am Klinikum Augsburg; stellvertreten-

der Vorsitzender des Nationalen Ethikrates;

Mitglied des Präsidiumsvorstands und Präsi-

dent des Deutschen Evangelischen Kirchenta-

ges für die Jahre 2001 bis 2007
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Prof. Dr. Frank Nullmeier
Professor für Politikwissenschaft an der Uni-

versität Bremen und Leiter der Abteilung Theo-

rie und Verfassung des Wohlfahrtsstaates am

Zentrum für Sozialpolitik

Dr. Helmut Platzer
Vorsitzender des Vorstandes der AOK Bayern,

München

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
Direktor des Instituts für Finanzwissenschaft

und Volkswirtschaftslehre I an der Albert-Lud-

wigs-Universität Freiburg; Professor II an der

Universität Bergen (Norwegen)

Prof. Dr. Franz Ruland
Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Ren-

tenversicherungsträger, Frankfurt am Main 

Nadine Schley1

Bürokauffrau, Schering AG, Berlin; ehemalige

Vorsitzende der Jugend- und Auszubildenden-

vertretung; Mitglied der Tarifkommission der

IGBCE

Prof. Dr. Josef Schmid
Professor für Politische Wirtschaftslehre und

vergleichende Politikfeldanalyse am Institut

für Politikwissenschaft der Eberhard Karls Uni-

versität Tübingen

Manfred Schoch
Gesamtbetriebsrats-Vorsitzender der BMW AG;

stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsra-

tes der BMW AG; Vorsitzender des BMW EURO-

Betriebsrates; Mitglied des Verwaltungsrates

des BKK Bundesverbandes, München

Barbara Stolterfoht
Staatsministerin a.D.; Vorsitzende des Deut-

schen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes –

Gesamtverband e.V. 

Dr. Gitta Trauernicht
Ministerin a.D.; Mitglied des niedersäch-

sischen Landtags; Geschäftsführerin des In-

stituts für soziale Arbeit e.V. und der ISA 

Planungs- und Beratungs-GmbH

Eggert Voscherau
Mitglied des Vorstands der BASF AG, Ludwigs-

hafen; Präsident des Verbandes der Europäi-

schen Chemieindustrie (Cefic); Präsident des

Internationalen Chemieverbandes ICCA (Inter-

national Council of Chemical Associations) 

Prof. Dr. Gert G. Wagner 
Professor für empirische Wirtschaftsforschung

und Wirtschaftspolitik an der Technischen Uni-

versität Berlin; Forschungsdirektor für Sozial-

politik und Leiter der Längsschnittstudie Sozio-

oekonomisches Panel (SOEP) am DIW Berlin; Mit-

glied der Kammer für soziale Ordnung der EKD

Klaus Wiesehügel
Bundesvorsitzender der IG Bauen-Agrar-Um-

welt, Frankfurt am Main; Vizepräsident des

Internationalen Bundes der Bau- und Holz-

arbeiter, Genf 

Dr. Rosemarie Wilcken
Bürgermeisterin der Stadt Wismar; Stellver-

treterin der amtierenden Präsidentin des

Deutschen Städtetages

Zur Organisation der Kommissionsarbeit, ins-

besondere der Abfassung des Schlussberichts

wurde beim Bundesministerium für Gesund-

heit und Soziale Sicherung eine Geschäfts-

stelle eingerichtet. 

Der Geschäftsstelle gehörten folgende Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter an:

Roland Lang-Neyjahr (Leiter der Geschäftsstelle)

Dr. Martin Albrecht (zeitweise)

Johannes Clemens

Dr. Margot Fälker (zeitweise)

Konrad Haker

Lutz Köhler

Dr. Tim Köhler-Rama

1 Namensänderung: Nadine Franz zum Zeitpunkt der Einberufung der Kommission.

Die Kommission



Katrin Leppin (zeitweise)

Ruth Mander

Gertrud Pallas

Anke Siebold

Karin Tiedens

Dr. Dorothea Wenzel

Durchführung 
der  Kommissionsarbeit

Aus arbeitsökonomischen Gründen teilte sich

die Kommission in vier Arbeitsgruppen (Arbeits-

gruppe Rentenversicherung, Arbeitsgruppe

Krankenversicherung, Arbeitsgruppe Pflegever-

sicherung, Arbeitsgruppe Querschnitt) auf. Jede

Arbeitsgruppe hatte zwei – jeweils von den Mit-

gliedern der Arbeitsgruppe gewählte – Modera-

torinnen und Moderatoren. Insgesamt tagten

die Arbeitsgruppen 22-mal.2 Die Moderatorin-

nen und Moderatoren waren für den Bereich

Rentenversicherung die Herren Börsch-Supan

und Ruland, für den Bereich Krankenversiche-

rung die Herren Lauterbach und Wagner, für den

Bereich Pflegeversicherung Frau Stolterfoht und

Frau Trauernicht und für die Querschnittsgruppe

die Herren Nullmeier und Schmid.

Zur Vorstrukturierung der Diskussion wurden

vom Vorsitzenden der Kommission Themen-

schwerpunkte für die einzelnen Arbeitsgrup-

pen genannt, jeder Arbeitsgruppe stand es

jedoch frei, darüber hinaus auch andere als

wichtig erachtete Aspekte zu behandeln. Für

die Sitzungen der jeweiligen Arbeitsgruppen

wurden von der Geschäftsstelle auf der Grund-

lage der Diskussionen in den Arbeitsgruppen,

aufgrund eigener – in enger Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Moderatoren der Arbeits-

gruppen entwickelter – Hintergrundpapiere

sowie auf der Basis von Beiträgen von Mitglie-

dern der Kommission Beschlussvorlagen er-

stellt, über die innerhalb der Arbeitsgruppen

abgestimmt wurde. Die abgestimmten Be-

schlussvorlagen wurden dann dem Plenum zu-

geleitet, wo sie von der Kommission diskutiert

und beschlossen wurden.

Die Gesamtkommission tagte insgesamt sechs-

mal.3 In der zweiten Plenumssitzung am 20.

Februar 2003 fand ein „Hearing zur demogra-

fischen und ökonomischen Entwicklung“ statt. 

Als externe Sachverständige waren zur An-

hörung eingeladen:

Prof. Dr. Herwig Birg (Universität Bielefeld),

Dr. Jutta Gampe und Dr. Michaela Kreyenfeld

(Max-Planck-Institut für demografische For-

schung, Rostock), 

Direktorin und Prof. Dr. Charlotte Höhn

(Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

beim Statistischen Bundesamt), 

Prof. Dr. Rainer Münz (Humboldt-Universität

zu Berlin) 

Prof. Dr. Josef Schmid (Universität Bamberg),

Dr. Michael Schlesinger (Prognos AG, Basel), 

Dr. Erika Schulz (DIW Berlin), 

Dr. Ulrich Walwei (Institut für Arbeitsmarkt-

und Berufsforschung, Nürnberg), 

Dr. Martin Werding (Ifo-Institut, München)

Ferner wurde in der 3. Sitzung der Arbeits-

gruppe Krankenversicherung am 12. März

2003 eine Anhörung zur „Gesetzlichen Kran-

kenversicherung – Finanzierung über pauschale

Gesundheitsprämien“ durchgeführt. Als Sach-

verständige nahmen teil:

Prof. Dr. Eckhard Knappe (Universität Trier),

Prof. Dr. Robert E. Leu (Universität Bern),

Dr. Willy Oggier (selbständiger Gesundheitsöko-

nom),

Dr. Hans Jürgen Ahrens 

(Vorstand des AOK-Bundesverbandes)

Herbert Rebscher (Vorstand des VdAK)
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2 Die Arbeitsgruppe Rentenversicherung tagte am 23. Januar, 14. Februar, 4. März, 12. März, 28. März, 24. April und 27. Mai 2003. Die Sitzungs-

termine der Arbeitsgruppe Krankenversicherung waren der 6. Februar, 21. Februar, 20. März, 9. April, 7. Mai, 28. Mai und 19. Juni 2003, die der

Arbeitsgruppe Pflegeversicherung der 6. Februar, 20. März, 8. Mai, 28. Mai, 19. Juni und 20. Juni 2003. Die Arbeitsgruppe Querschnitt tagte am

23. Januar und 12. März 2003.

3 Die Sitzungstermine des Plenums waren der 13. Dezember 2002, 20. Februar, 7. Mai, 27. Juni, 21. Juli und 25. August 2003.





rung würde in das allgemeine Steuer- und

Transfersystem eingegliedert; der verfassungs-

rechtliche Eigentumsschutz der Rentenan-

wartschaften und -ansprüche ginge verloren.

Internationale Vergleiche zeigen zudem, dass

sich faktisch kein Staat auf ein System zur Ver-

meidung von Altersarmut allein beschränkt.

Im Übrigen gibt es zur Vermeidung von Alters-

armut andere und insgesamt besser geeignete

Möglichkeiten wie etwa die zum 1. Januar

2003 in Kraft getretene „bedarfsorientierte

Grundsicherung“. Nicht zuletzt würde ein

Wechsel der Systeme erhebliche Übergangs-

probleme mit sich bringen.

Ablehnung des Vorschlags zur Einführung
einer „Sockelrente“ 
(Ergänzung zum Beschluss „Ablehnung einer
steuerfinanzierten Grundrente“)

Der aktuelle Vorschlag zur Einführung einer

„Sockelrente“ sieht vor, dass alle Steuerpflich-

tigen nach Vollendung ihres 65. Lebensjahres

eine einheitliche Mindestrente von 410 € pro

Monat erhalten, die auf die gesetzliche Rente

und die Beamtenpensionen angerechnet wer-

den soll. Die Finanzierung dieser „Sockelrente“

soll über eine gesonderte einkommenspropor-

tionale Abgabe auf das gesamte Einkommen

aller Bürger erfolgen. Die Kommission lehnt

eine solche „Sockelrente“ ebenso ab wie den

Vorschlag einer steuerfinanzierten Grundren-

te. In der „Sockelrente“ ist ein erster Schritt zu

einem Grundrentensystems zu sehen.

Stabilisierung des Beitragssatzes durch die
Schwankungsreserve

Die Kommission spricht sich dafür aus, die

Schwankungsreserve der Gesetzlichen Renten-

versicherung wieder anzuheben, sofern dies

bei einer Belebung der konjunkturellen Ent-

wicklung ohne Beitragssatzerhöhung möglich

ist. Bei dem derzeitigen abgesenkten Zielwert

der Schwankungsreserve (0,5 bis 0,7 Monats-

ausgaben) ist die unterjährige Liquidität der

Rentenversicherung noch gesichert; die finan-

ziellen Risiken der Gesetzlichen Rentenversi-

cherung sind aber deutlich gestiegen. Eine

kurzfristige Aufhebung dieses Zielwertes

würde eine Anhebung des Beitragssatzes nach

sich ziehen; dies ist in der aktuellen konjunk-

turellen Situation nicht ratsam. Sinnvoll wäre

allerdings, bei einer konjunkturellen Belebung

den Zielwert der Schwankungsreserve – ohne

Anhebung des Beitragssatzes – wieder in ei-

nen höheren, nachhaltig ausreichenden Korri-

dor anzuheben.

Keine Differenzierung des abschlagsfreien
Rentenzugangsalters nach der Anzahl der
Beitragsjahre

Teil 1
Die Kommission ist der Auffassung, dass Ar-

beitnehmer, die in Bereichen, in denen körper-

lich schwer gearbeitet wird, einem außerge-

wöhnlichen körperlichen Verschleiß unterlie-

gen, eine besondere Unterstützung der Ge-

sellschaft verdienen. In der Gesetzlichen Ren-

tenversicherung kann ein entsprechender Aus-

gleich über die Rente wegen verminderter Er-

werbsfähigkeit erfolgen.

Teil 2
Abgelehnt werden dagegen Vorschläge, den

körperlichen Verschleiß aufgrund langjähriger

belastender Tätigkeit dadurch zu berücksichti-

gen, dass Versicherte nach einer bestimmten

Anzahl von Versicherungsjahren (z.B. 45) vor-

zeitig in Rente gehen können, ohne Abschläge

hinnehmen zu müssen. Ein derartiger Ansatz

ist mit dem Versicherungsprinzip und dem

Prinzip der Teilhabeäquivalenz nicht zu ver-

einbaren. Eine vorzeitig gezahlte Rente ohne

Abschläge erhöht wegen ihrer längeren Lauf-

zeit den Barwert der Leistungen zu Lasten der

Solidargemeinschaft. In einem System mit ten-

denziell steigenden Beitragssätzen werden

ohnehin diejenigen, die möglichst früh mit

ihrer Beitragsentrichtung beginnen, im Ver-

gleich zu denjenigen begünstigt, die erst spä-

ter beitragspflichtig werden, dann aber pro

Jahr höhere Beiträge leisten. Hinzu kommt,

dass wegen der vorausgesetzten langen Versi-

cherungsdauer der abgelehnte Vorschlag

unter den gegebenen Bedingungen insbeson-

dere Frauen benachteiligen würde.
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Der Vorschlag lässt sich auch nicht mit dem

Argument rechtfertigen, dass Versicherte mit

langjähriger Versicherungsbiografie eine nie-

drigere Lebenserwartung und damit eine kür-

zere Rentenlaufzeit hätten. Ein solches Argu-

ment ist nicht vereinbar mit einem kollektiven,

allgemeinen branchenübergreifenden Versi-

cherungssystem. Eine Aufgabe des Prinzips der

Nichtdifferenzierung würde eine Vielzahl von

anderen Unterscheidungsmöglichkeiten auf

die Tagesordnung der Rentenpolitik setzen. So

könnte auch für nach anderen Merkmalen, wie

z.B. dem Bildungsstand, isolierte Personen-

kreise eine signifikant unterdurchschnittliche

Lebenserwartung nachgewiesen werden. Dies

gilt letztlich für alle Männer, so dass Frauen

aufgrund ihrer durchschnittlich höheren Le-

benserwartung entsprechend höhere Abschlä-

ge in Kauf nehmen müssten.

Keine Ausweitung der Beitragsbemessungs-
grundlage um weitere Einkommen

Eine Ausweitung der Beitragsbemessungs-

grundlage der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung um weitere Einkommensarten wird von

der Kommission unter dem Gesichtspunkt der

finanziellen Nachhaltigkeit abgelehnt. Eine

solche Maßnahme erzielt nur vorübergehend

eine dämpfende Wirkung auf die Beitragssatz-

entwicklung. Langfristig kann sie sogar zu

höheren Beitragssätzen führen. Auf jeden Fall

wird die von künftigen Generationen zu tra-

gende Beitragslast erhöht. Dies erscheint

angesichts der absehbaren demografischen

Veränderungen im Interesse einer Erhöhung

der Nachhaltigkeit nicht angezeigt.

Eine Ausweitung der zukünftigen Beitragslast

wäre nur dann zu vermeiden, wenn den zu-

sätzlichen Beiträgen keine entsprechenden

Leistungen gegenübergestellt würden. In die-

sem Fall würde aber das gerade unter Anreiz-

gesichtspunkten zentrale Prinzip der weitge-

henden Entsprechung von Beiträgen und Ren-

ten (Äquivalenzprinzip) verletzt werden.

Darüber hinaus würde die Einbeziehung von

z.B. Zins- und Mieteinkommen nur die Bezie-

her von Lohneinkommen unterhalb der Bei-

tragsbemessungsgrundlage treffen, während

Bezieher höherer Arbeitseinkommen ihre son-

stigen Einkünfte weiterhin beitragsfrei bezie-

hen könnten.

Keine Ausweitung des versicherungs-
pflichtigen Personenkreises auf Beamte, 
Selbständige und geringfügige 
Beschäftigungen („Mini-Jobs“)

Die Kommission hält eine Einbeziehung weite-

rer Personenkreise in die Gesetzliche Renten-

versicherung für keinen geeigneten Weg, um

die Finanzierung der sozialen Sicherung auf

eine nachhaltigere Grundlage zu stellen. Eine

Ausweitung des versicherungspflichtigen Per-

sonenkreises auf Beamte, Selbständige und

geringfügig Beschäftigte wird deshalb abge-

lehnt.

Der Kommission ist bewusst, dass es unter dem

Gesichtspunkt der sozialen Nachhaltigkeit

durchaus gute Gründe für eine Ausdehnung

der Versichertengemeinschaft auf weitere

Gruppen von Erwerbstätigen gibt. So spricht

das Argument einer möglichst gleichmäßigen

Lastenverteilung für eine Einbeziehung aller

Personen im erwerbsfähigen Alter in die

Gesetzliche Rentenversicherung. Auch eine

Verbesserung der sozialen Absicherung von als

schutzbedürftig anzusehenden Personen

kann eine derartige Maßnahme sinnvoll er-

scheinen lassen. Unter dem Aspekt der finan-

ziellen Nachhaltigkeit, dem die Kommission

ihrem Auftrag gemäß entscheidende Bedeu-

tung beizumessen hat, ist die Ausweitung des

Versichertenkreises auf weitere Personengrup-

pen aber abzulehnen. Die aus der demografi-

schen Entwicklung für die Gesetzliche Renten-

versicherung resultierenden finanziellen Bela-

stungen künftiger Generationen würden nicht

vermindert, sondern vergrößert. Nur solange

den zusätzlichen Beiträgen noch keine ent-



sprechenden Rentenausgaben gegenüberste-

hen, könnte der Beitragssatz gesenkt werden.

Langfristig – und gerade dann, wenn die de-

mografische Belastung ihren Höhepunkt errei-

chen wird – würde unter günstigen Umstän-

den allenfalls kein höherer Beitragssatz zu

erwarten sein. Auf jeden Fall wird aber die

zukünftig insgesamt zu tragende finanzielle

Belastung aufgrund der zusätzlichen Renten-

ansprüche steigen.

Darüber hinaus ist zu den verschiedenen Per-

sonenkreisen, deren Einbeziehung in die Ren-

tenversicherungspflicht immer wieder gefor-

dert wird, Folgendes anzumerken:

(1) Beamte
Einer sofortigen Rentenversicherungspflicht

der Beamten steht zunächst das im Grundge-

setz verankerte Alimentationsprinzip entge-

gen. Eine Ausweitung der Rentenversiche-

rungspflicht auf Beamte wäre ohne Änderung

des Grundgesetzes nicht möglich.

Ungeachtet dessen ist zu beachten, dass die

Altersversorgung der Beamten bereits heute

aus den laufenden Staatseinnahmen finan-

ziert wird. Eine Übertragung auf die Renten-

versicherung hätte somit zwar keine Auswei-

tung des umlagefinanzierten Teils der Alterssi-

cherung insgesamt zur Folge. Aber eine vor-

übergehende Entlastung der Rentenfinanzen

ist nur auf Kosten der Haushalte der Gebiets-

körperschaften und/oder der Beamten selbst

möglich. Sie müssten die neuen Beiträge zur

Rentenversicherung zahlen, während die bis-

lang erworbenen Pensionsanwartschaften

und -ansprüche noch aus Steuermitteln finan-

ziert würden. Es ist deshalb absehbar, dass ein

politischer Druck in Richtung Gesetzliche Ren-

tenversicherung entstehen würde, auch den

Bestand an Ruhestandsbeamten zu überneh-

men und die Pensionslasten zu tragen.

Eine Alternative könnte darin bestehen, die Ver-

beamtungen generell auf ein Minimum zu

reduzieren und damit den Anteil versicherungs-

pflichtiger Arbeiter und Angestellter im öffent-

lichen Dienst zu erhöhen. Damit könnte aber

nur ein ganz allmählich einsetzender, mittelfri-

stig wirksamer beitragssatzsenkender Effekt

erzielt werden. An den langfristig negativen

Konsequenzen ändert sich aber auch bei einer

derart graduellen Ausweitung des rentenversi-

cherungspflichtigen Personenkreises nichts.

Unabhängig von den Bedenken gegenüber der

Einbeziehung von Beamten in die Gesetzliche

Rentenversicherung spricht sich die Kommis-

sion dafür aus, Leistungseinschränkungen für

die gesetzlich Rentenversicherten – soweit

nicht grundlegende Unterschiede zwischen

beiden Alterssicherungssystemen entgegen-

stehen – wirkungsgleich auf die Altersversor-

gung der Beamten zu übertragen. Dies ist ins-

besondere auch aus Akzeptanzgründen erfor-

derlich.

(2) Selbständige
Im Hinblick auf die weitgehende Versiche-

rungsfreiheit von Selbständigen ist zu beden-

ken, dass sich dieser Teil der Erwerbstätigen

nicht im gleichen Ausmaß wie die Rentenversi-

cherten an der Finanzierung des sozialen Aus-

gleichs innerhalb der Gesetzlichen Rentenver-

sicherung beteiligt. Allerdings sind sie auch

nicht an den damit verbundenen Vergünsti-

gungen beteiligt. Insofern sieht die Kommis-

sion hier keinen unmittelbaren Handlungsbe-

darf. Wenn die weitere Entwicklung jedoch

zeigen sollte, dass der Trend zum Wechsel von

der sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

gung in die Selbständigkeit weiter zunimmt,

wäre aufgrund der damit verbundenen Finan-

zierungsprobleme der Rentenversicherung

neu über eine Einbeziehung dieses Personen-

kreises in die Gesetzliche Rentenversicherung

zu diskutieren.

Eine besondere Situation besteht im Hinblick

auf die bereits vorhandenen obligatorischen

Alterssicherungssysteme in Form der berufs-

ständischen Versorgungswerke. Ihnen den

Nachwuchs abzuschneiden könnte mit verfas-

sungsrechtlichen Risiken behaftet sein. 

Wenn hingegen ein Schutzbedürfnis der nicht

obligatorisch abgesicherten Selbständigen
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gesehen wird, kann an dieser Stelle offen blei-

ben, ob dem durch eine Ausweitung der Ren-

tenversicherungspflicht oder auf anderem

Wege, z.B. durch eine Vorsorgepflicht außer-

halb der Gesetzlichen Rentenversicherung,

Rechnung getragen werden soll.

(3) Geringfügig Beschäftigte
Es ist der Kommission bekannt, dass die gegen-

wärtige rentenrechtliche Sonderbehandlung

der geringfügig Beschäftigten unter ökonomi-

schen und sozialpolitischen Gesichtspunkten

nicht unumstritten ist. Zum 1. April 2003 tre-

ten jedoch Neuregelungen zur geringfügigen

Beschäftigung in Kraft, die auf Vorschläge der

„Hartz-Kommission“ zurückgehen. Die Auswir-

kungen dieser Neuregelungen sollten unver-

züglich durch unabhängige Analysen evaluiert

werden.

Künftige Rentenanpassung anhand der Ent-
wicklung der versicherungspflichtigen Ein-
kommen

Nach der aktuellen Rentenanpassungsformel

werden die Renten jeweils zum 1. Juli eines

Jahres entsprechend der vorjährigen Steige-

rungsrate der - um die Rentenversicherungs-

beiträge (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberan-

teil) sowie einen unterstellten privaten „Alters-

vorsorgeanteil“ gekürzten – durchschnitt-

lichen Bruttoentgelte der Arbeitnehmer ange-

passt. Die Bruttoentgelte der Arbeitnehmer

werden aus den Volkswirtschaftlichen Gesamt-

rechnungen (VGR) entnommen. Sie umfassen

nicht nur die versicherungspflichtigen Einkom-

men der Rentenversicherten, sondern auch die

Entgelte oberhalb der Beitragsbemessungs-

grenze sowie die nicht versicherungspflichti-

ger abhängig Beschäftigter, insbesondere der

Beamten. Alle Entgelte fließen in die Durch-

schnittsberechnung ein.

Die durchschnittlichen Bruttoentgelte unter-

liegen damit zahlreichen Einflussfaktoren, die

eine abweichende Entwicklung von der ei-

gentlichen Beitragsbemessungsgrundlage in

der Gesetzlichen Rentenversicherung ermög-

lichen. Besonders auffällige Abweichungen

zwischen der Entwicklung der Bruttolöhne

und -gehälter und den versicherungspflichti-

gen Entgelten traten im Jahr 2002 zu Tage.

Während erstere um 0,8% stiegen, wuchsen

letztere nur um 0,2%. Hierzu dürfte auch bei-

getragen haben, dass mit dem Altersvermö-

gensgesetz im Jahr 2002 die sozialabgaben-

freie Entgeltumwandlung erheblich ausgewei-

tet worden ist. Zu den schwachen Beitragsein-

nahmen angesichts der konjunkturell ange-

spannten Lage kommt somit noch erschwe-

rend hinzu, dass die Rentenanpassung zur

Mitte dieses Jahres kräftiger ausfällt, als es von

der Entwicklung der versicherungspflichtigen

Entgelte her gerechtfertigt wäre. Die Konse-

quenz ist ein zusätzlicher Druck zur Anhebung

des Beitragssatzes.

Um derartige Probleme in Zukunft auszu-

schließen, spricht sich die Kommission dafür

aus, künftig die Entwicklung der versiche-

rungspflichtigen Bemessungsgrundlagen der

Rentenanpassung zu Grunde zu legen.

Anhebung der Altersgrenzen

Die Regelaltersgrenze sollte ab dem Jahr 2011

stufenweise von 65 auf 67 Jahre angehoben

werden. Für den Geburtsjahrgang 1946

beträgt die Regelaltersgrenze 65 Jahre und

einen Monat. Für jeden weiteren Geburtsjahr-

gang erfolgt eine Anhebung um einen Monat.

Die neue Regelaltersgrenze von 67 Jahren gilt

für die Geburtsjahrgänge 1969 und jünger.

Die Möglichkeiten eines vorgezogenen Ren-

tenbezugs bleiben erhalten; sie werden je-

doch parallel zur Anhebung der Regelalters-

grenze verschoben. Die Einzelheiten sind in

der als Anlage beigefügten tabellarischen

Übersicht aufgeführt. Die bestehenden Ver-

trauensschutzregelungen werden fortgeführt.

Bei der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit



oder nach Altersteilzeitarbeit und bei der

Altersrente für Frauen sind in ausreichendem

Umfang Vertrauensschutzregelungen für die-

jenigen Versicherten zu schaffen, die im Ver-

trauen auf das bislang geltende Recht ver-

bindliche Dispositionen über ihr Beschäfti-

gungsverhältnis getroffen haben.

Die rechtlichen Regelungen innerhalb und

außerhalb des Rentenrechts, die unmittelbar

oder mittelbar an die Regelaltersgrenze oder

die übrigen Altersgrenzen anknüpfen, sind

anzupassen. Im Bereich des Rentenrechts gilt

dies insbesondere für die Renten wegen ver-

minderter Erwerbsfähigkeit, um zusätzlichen

Ausweichtendenzen von den Renten wegen

Alters zu den Erwerbsminderungsrenten ent-

gegenzuwirken.

Unverzichtbare Voraussetzung für eine Anhe-

bung der Altersgrenze ist das Vorhandensein

von Rahmenbedingungen, die eine Beschäfti-

gung älterer Arbeitnehmer ermöglichen. Hier-

zu gehört namentlich die Arbeitsmarktsitua-

tion. Der Gesetzgeber muss die entsprechen-

den rechtlichen Voraussetzungen schaffen.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen diesen

Rahmen ausfüllen. Die Bundesregierung muss

prüfen, ob die Rahmenbedingungen sich tat-

sächlich im erforderlichen Maß ändern. Das

Ergebnis dieser Prüfung ist ab dem Jahr 2008

im jährlichen Rentenversicherungsbericht

detailliert darzustellen.

Modifikation der Rentenanpassungsformel
zur Begrenzung des Beitragssatzanstiegs

Die mittel- und langfristige sozio-demografi-

sche Entwicklung führt zu Konflikten zwischen

den Zielen eines gemäßigten Beitragssatzan-

stiegs und eines stabilen Rentenniveaus. Eine

nachhaltige Finanzierung der Rentenversiche-

rung setzt insbesondere eine Festigung der

Finanzierungsgrundlagen, d.h. eines hohen

Beschäftigungsgrades voraus. Die Begrenzung

des Beitragssatzanstiegs ist hierfür eine wich-

tige Voraussetzung. Sie fördert zudem die

Generationengerechtigkeit.

Vor diesem Hintergrund spricht sich die Kom-

mission für eine Modifikation der Rentenan-

passungsformel aus, durch die die jährlichen

Rentensteigerungen leicht gedämpft werden,

um die durch die in der Rentenreform 2001

vorgegebenen Beitragssatzziele aufrechter-

halten zu können. Die Kommission empfiehlt

daher einen „Nachhaltigkeitsfaktor“, über den

bei der Bestimmung der Anpassungssätze die

Entwicklung der Relation von Rentnern zu Bei-

tragszahlern berücksichtigt wird. Neben der

Erfüllung des Beitragssatzziels wird bei der

Modifikation der Rentenanpassungsformel

darauf geachtet, dass das Versorgungsniveau

der zukünftigen Rentnergenerationen unter

Berücksichtigung der Leistungen aus der

Gesetzlichen Rentenversicherung und der

staatlich geförderten Zusatzvorsorge in der

langen Frist nicht wesentlich unter das heutige

Versorgungsniveau sinkt.

Anhebung der Altersgrenzen
– Flankierende Maßnahmen –

Die von der Kommission vorgeschlagene Anhe-

bung der Altersgrenzen in der Gesetzlichen

Rentenversicherung um zwei Jahre soll zwar

im Wesentlichen erst im Jahr 2011 beginnen

und im Jahr 2035 abgeschlossen sein. Bis

dahin wird nicht zuletzt aufgrund der bereits

in Kraft gesetzten und derzeit in der Diskus-

sion stehenden arbeitsmarktpolitischen Maß-

nahmen (Hartz, Agenda 2010) mit einer deut-

lichen Verbesserung der Arbeitsmarktlage

gerechnet. Die Kommission ist der Überzeu-

gung, dass dennoch flankierende Regelungen

konzipiert werden müssen. Dabei handelt es

sich zum einen um eine generelle Verbesse-

rung der Beschäftigungsmöglichkeiten älterer

Arbeitnehmer und zum Zweiten um Lösungen

für mögliche Härtefälle, die sich insbesondere

aufgrund der derzeitigen Arbeitsmarktsitua-

tion ergeben können. Schließlich sind Rege-

lungen geboten, die den absehbaren zusätz-

lichen Ausweichtendenzen in die Renten

wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ebenso

entgegenwirken wie gleichermaßen einer

möglichen Rückführung des relativen Lei-

stungsniveaus.
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Ausweichtendenzen in die Erwerbsminde-

rungsrenten soll dadurch entgegengewirkt

werden, dass die Berechnung der Abschläge

bei diesen Renten an die Altersgrenzenanhe-

bung angepasst wird. Der Bezugszeitpunkt für

die Bemessung der Abschläge wird stufen-

weise von 63 auf 65 Jahre angehoben. Um das

relative Leistungsniveau zu wahren, wird die

maximale Abschlagshöhe aber wie bisher auf

10,8% begrenzt.

Die Kommission ist sich bewusst, dass diese

Maßnahme möglicherweise nicht ausreichen

wird, um den zusätzlichen Druck auf die Er-

werbsminderungsrenten abzufangen. Ursache

hierfür ist insbesondere die von der Rechtspre-

chung begründete so genannte konkrete Be-

trachtungsweise: Versicherte, deren Leistungs-

vermögen auf drei bis unter sechs Stunden

gesunken ist, erhalten – anstelle einer halben –

eine volle Rente wegen Erwerbsminderung,

wenn sie keinen entsprechenden Teilzeitar-

beitsplatz finden.

Mit diesen so genannten Arbeitsmarktrenten

sichert die Gesetzliche Rentenversicherung in

großem Umfang das Arbeitsmarktrisiko älterer

Arbeitnehmer ab. Sie erbringt damit eine Leis-

tung außerhalb ihres originären Risikobe-

reichs, deren Aufwendungen von der Bundes-

anstalt für Arbeit nur unzureichend erstattet

werden. Grundsätzlich befürwortet es die

Kommission deshalb, bei der Entscheidung

über die Erwerbsfähigkeit eines Versicherten

eine abstrakte Betrachtungsweise zu Grunde

zu legen, die allein auf medizinische Aspekte

abstellt.

Angesichts der aktuellen Arbeitsmarktsitua-

tion ist es jedoch sozialpolitisch kaum vertret-

bar, kurzfristig auf die Gewährung von Arbeits-

marktrenten zu verzichten. Bei einer verbes-

serten Lage auf dem Arbeitsmarkt wird dies

aber erneut zu prüfen sein. Bei dieser Prüfung

ist dann allerdings zu berücksichtigen, inwie-

weit auch für ältere Versicherte mit einem Leis-

tungsvermögen von weniger als sechs Stun-

den Möglichkeiten bestehen, bis zum Errei-

chen der – dann angehobenen – Altersgrenzen

einer Teilzeittätigkeit nachzugehen. Wenn die-

se Möglichkeiten nicht in ausreichendem Um-

fang gegeben sind, muss eine weitere Anwen-

dung der konkreten Betrachtungsweise in

Erwägung gezogen werden. Sachgerechter

und ordnungspolitisch korrekt wäre es aller-

dings, derartige Härtefälle in der Arbeitslosen-

versicherung aufzufangen. Langfristig ist diese

Lösung daher anzustreben.

Versicherte, die auf eine sehr lange und belas-

tende Erwerbstätigkeit zurückblicken, ohne

jedoch erwerbsgemindert zu sein, stellen nach

Auffassung der Kommission zwar keine Härte-

fälle im vorgenannten Sinn dar. Die Kommis-

sion hält es jedoch für gerechtfertigt, diesen

Versicherten, die der Solidargemeinschaft

überdurchschnittlich lange als Beitragszahler

angehört haben, einen früheren Zugang in die

Altersrente zu ermöglichen.

Da sich der Begriff der „belastenden Tätigkeit“

nicht mit der notwendigen Eindeutigkeit defi-

nieren und auch nicht in Form eines Kataloges

erfassen lässt, sollte pauschal auf die Dauer

der versicherten Erwerbstätigkeit abgestellt

werden. Die Möglichkeit eines um bis zu fünf

Jahre vorgezogenen Rentenbezugs könnte da-

her Versicherten eröffnet werden, die 45 Jahre

mit Pflichtbeiträgen für eine versicherte Be-

schäftigung oder Tätigkeit haben. Zeiten der

Kindererziehung bis zur Vollendung des 10.

Lebensjahres des Kindes zählen zu diesen 

Zeiten.

Die Abschläge für den vorzeitigen Bezug die-

ser neu zu konzipierenden „Altersrente für

besonders langjährig Versicherte“ sind nach

geltenden Grundsätzen zu berechnen. Damit

wird sichergestellt, dass der Versichertenge-

meinschaft und den Beitragszahlern – abgese-

hen von Vorfinanzierungskosten – keine zu-

sätzlichen finanziellen Belastungen entste-



hen. Nach Abschluss der Altersgrenzenan-

hebung auf 67 Jahre betragen die Abschläge

bei frühestmöglicher Inanspruchnahme der

neuen Altersrente mit Vollendung des 62.

Lebensjahrs 18%. Für die übrigen Versicherten

ist ein vorzeitiger Bezug selbst unter Inkauf-

nahme von Abschlägen grundsätzlich nicht

vor Vollendung des 64. Lebensjahrs möglich.

Lediglich schwerbehinderte Menschen können

ab Vollendung des 62. Lebensjahrs eine Rente

mit Abschlägen beziehen.

Da die Abschläge den verlängerten Rentenbe-

zug ausgleichen, könnte auch eine generelle

Ausweitung der Möglichkeit, fünf Jahre vorzei-

tig eine Altersrente zu beanspruchen, in Be-

tracht gezogen werden. Andererseits kommt

es für eine Steigerung der Erwerbsbeteiligung

Älterer entscheidend darauf an, dass das „Zeit-

fenster“, in dem die Inanspruchnahme einer

vorzeitigen Altersrente möglich ist, nicht zu

tief angesetzt wird. Zudem erfassen die der-

zeitigen Abschläge nicht die Kosten, die ein

früherer Renteneintritt in den anderen Zwei-

gen der Sozialversicherung und der Produktiv-

kraft der Gesamtwirtschaft verursacht.

Familienlastenausgleich in der Gesetzlichen
Rentenversicherung

Die Kommission stellt fest, dass der Familienla-

stenausgleich in der Gesetzlichen Rentenversi-

cherung in den letzten Jahren eine erhebliche

Ausweitung erfahren hat. Die Erziehung von

Kindern wird im Leistungsrecht der Rentenver-

sicherung in verschiedener Weise berücksich-

tigt. Aufgrund dieser Maßnahmen werden sich

die durch Kindererziehung bedingten Nachtei-

le in der Altersversorgung der künftigen Zu-

gangsrentnerinnen und -rentner deutlich ver-

ringern.

Die kindbezogenen Leistungen, die im Ren-

tenrecht bereits enthalten sind, können als

indirekte Entlastung auf der Beitragsseite ver-

standen werden. Vor diesem Hintergrund ist

auch das Pflegeversicherungsurteil des Bun-

desverfassungsgerichts vom April 2001 einzu-

ordnen, das in der Sozialen Pflegeversicherung

eine Berücksichtigung von Kindererziehung

auf der Beitragsseite verlangt. Eine besondere

Berücksichtigung der Kindererziehung auf der

Beitragsseite der Rentenversicherung wurde

im Übrigen von der Kommission bereits abge-

lehnt.

Ob ein weiterer Ausbau der kindbezogenen Leis-

tungen im Rentenrecht sinnvoll oder sogar

geboten ist, wird sich zeigen, wenn sich die

bereits umgesetzten, aber vielfach zukunftsge-

richteten Neuregelungen konkret in der Alters-

sicherung insbesondere von Frauen nieder-

schlagen werden. Vor allem ist zu untersuchen,

ob eine Ausweitung des Familienlastenaus-

gleichs im Rentenrecht geeignet ist, den Aus-

bau der eigenständigen Alterssicherung von

Frauen zu verbessern. Von einer Ausweitung

des Familienlastenausgleichs sollten aber keine

Anreize zum Verzicht auf eine Erwerbsbeteili-

gung aus Sicht der Frauen ausgehen.

Hinterbliebenenversorgung in der 
Gesetzlichen Rentenversicherung

Fast ein Fünftel der Rentenzahlungen in der

Gesetzlichen Rentenversicherung entfällt auf

Renten wegen Todes. Angesichts dieses erheb-

lichen finanziellen Volumens hat die Kommis-

sion eingehend geprüft, ob im Bereich der

Hinterbliebenenrenten zurzeit Reformbedarf

besteht oder ob sich im Hinblick auf die Nach-

haltigkeit in der Finanzierung der Rentenversi-

cherung Handlungsoptionen bieten. Hierbei

hat die Kommission auch das sozialpolitische

Ziel vor Augen gehabt, die abgeleitete Wit-

wenrente langfristig durch den Ausbau der

eigenständigen Alterssicherung von Frauen

entbehrlich zu machen.

Der Bereich der Hinterbliebenenversorgung in

der Gesetzlichen Rentenversicherung ist mit

der Rentenreform 2001 grundlegend neu ge-

ordnet und an die geänderten gesellschaft-

lichen Rahmenbedingungen angepasst wor-

den.

Mit der Ausweitung der Einkommensanrech-

nung auf Vermögenseinkünfte ist der Bedarfs-
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gesichtspunkt prägendes Merkmal der Hinter-

bliebenenrenten geworden und die Witwen-

rente wird in dem Maß an Bedeutung verlie-

ren, in dem die eigenständige Alterssicherung

von Frauen zunimmt. Durch Absenkung des

allgemeinen Versorgungssatzes bei gleichzei-

tiger Einführung eines kinderzahlabhängigen

Zuschlags werden die Witwen- bzw. Witwer-

renten zielgenauer auf Personen ausgerichtet,

die Kinder erzogen haben.

Mit der Möglichkeit des Rentensplittings wird

Ehepaaren außerdem die Möglichkeit einge-

räumt, anstelle einer Hinterbliebenenversor-

gung eine Teilung der in der Ehezeit gemein-

sam erworbenen Rentenanwartschaften

durchzuführen. Der Ausgleichberechtigte er-

hält zusätzliche eigenständige Anwartschaf-

ten, die im Gegensatz zu Witwen- bzw. Wit-

werrenten nicht der Einkommensanrechnung

unterliegen und auch bei Wiederheirat nicht

entfallen. Schließlich sind mit der Befristung

der so genannten kleinen Witwen- bzw. Wit-

werrente und dem Ausschluss der Witwen-

bzw. Witwerrente bei Versorgungsehen bis-

lang bestehende Fehlanreize deutlich redu-

ziert worden.

Deregulierung der staatlich geförderten
zusätzlichen Altersvorsorge

Die Kommission weist auf die Notwendigkeit

hin, den Verbreitungsgrad der zusätzlichen

Altersvorsorge zu steigern. In Anbetracht der

absehbaren demografischen Veränderungen

wird die private Altersvorsorge zunehmend an

Bedeutung gewinnen. Vor diesem Hintergrund

schlägt die Kommission folgende Maßnahmen

vor:

Ausweitung des förderberechtigten 

Personenkreises

Die Kommission befürwortet die Einführung

einer alle Steuerpflichtigen umfassenden För-

derberechtigung, d.h. eine Ausweitung der

Förderberechtigung auf alle Steuerpflichtigen.

Um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren

und dennoch das Ziel der Ausweitung der pri-

vaten Altersvorsorge weiter zu verfolgen, soll-

te der Mindesteigenbeitrag pauschalisiert

werden. Damit wäre auch eine Lösung für die

Personen gefunden, die kein sozialversiche-

rungspflichtiges Einkommen beziehen.

Dynamisierung der Höchstbeiträge

Eine Dynamisierung der Höchstbeiträge in

Form einer Ankoppelung an die Beitragsbe-

messungsgrenze ist erforderlich, um das För-

derungsniveau der Riester-Rente auch langfris-

tig aufrecht erhalten zu können. Eine sofortige

Anhebung der förderfähigen Höchstbeiträge

nach § 10a EStG auf 4% der Beitragsbemes-

sungsgrenze und somit auf den Höchstwert

für die Entgeltumwandlung im Rahmen der

betrieblichen Altersvorsorge ist unter dem

Aspekt der Wettbewerbsgleichheit der Durch-

führungswege zu begrüßen.

Transparenz erhöhen

Es erscheint zweifelhaft, ob die bestehenden

Informationspflichten des Anbieters von Ries-

ter-Renten ausreichen, um dem Einzelnen die

für seine Entscheidung erforderliche Klarheit

über die Kosten und Leistungen des jeweiligen

Vertrages zu liefern. Die Kommission schlägt

daher vor, für alle Anbieter einheitliche Trans-

parenzvorschriften zu entwickeln, die durch

standardisierte Informationen mehr Kosten-

und Leistungstransparenz ermöglichen (Ga-

rantieleistungen und Renditeerwartungen un-

ter Berücksichtigung der Abschluss-, Vertriebs-

und Verwaltungskosten, Rückkaufwerte bei

Kündigung). Die Transparenzvorschriften müs-

sen sich auch auf die regelmäßig zu gebenden

Informationen nach Vertragsabschluss über

die Höhe des Kapitalstocks und die Höhe der

Rente unter standardisierten Renditeerwar-

tungen erstrecken. Im Übrigen sollten diese
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Renteninformationen mit denen der Gesetz-

lichen Rentenversicherung so abgestimmt

werden, dass der bzw. die Einzelne eine mög-

lichst klare Vorstellung von seiner bzw. ihrer

Gesamtversorgung im Alter erhält.

Vereinfachung des Zulagenverfahrens

Das Zulagenverfahren im Rahmen der Riester-

Rente hat sich insbesondere hinsichtlich der

Regelungen zum Zulagenverfahren und zur

nachträglichen Günstigerprüfung (Zulage vs.

Sonderausgabenabzug) als äußerst aufwendig

und intransparent erwiesen. Die Kommission

schlägt daher vor, die Zulage künftig erst nach-

träglich durch das Finanzamt erstatten zu las-

sen. Im Rahmen der Einkommensteuererklä-

rung kann dabei gleichzeitig die Günstiger-

prüfung vorgenommen werden. Die Vorfinan-

zierung der Zulage durch die Sparer erscheint

im Übrigen auch sozialpolitisch vertretbar, da

sie wirtschaftlich betrachtet nur einmal zu

Beginn der Vertragslaufzeit erfolgen müsste.

Darüber hinaus sollten Grund- und Kinderzula-

gen unter Wegfall der besonderen Zulage für

Ehepartner vereinheitlicht werden. Der Sockel-

betrag würde mit einer Pauschalierung des

Mindesteigenbeitrags hinfällig.

Kompensation für die Abschaffung 

des § 40b EStG

Die Sachverständigenkommission zur Neuord-

nung der steuerrechtlichen Behandlung von

Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezü-

gen hat vorgeschlagen, die verschiedenen

Durchführungswege im Rahmen der betrieb-

lichen Altersvorsorge steuerlich gleich zu be-

handeln. Aus diesem Grunde wurde die Ab-

schaffung der Pauschalbesteuerung nach 

§ 40b EStG gefordert. Damit würde allerdings

der Förderrahmen für die betriebliche Alters-

vorsorge insgesamt eingeschränkt. Die Kom-

mission für die Nachhaltigkeit in der Finanzie-

rung der Sozialen Sicherungssysteme schlägt

deshalb vor, die aus steuersystematischen

Gründen gebotene Abschaffung des § 40b

EStG mit einer Ausweitung der Möglichkeiten

zur steuer- und beitragsfreien Entgeltum-

wandlung im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG zu

verknüpfen.

Verbesserung der statistischen 

Informationen

Grundsätzlich erscheinen die verfügbaren sta-

tistischen Informationen zur Inanspruchnah-

me der neuen Möglichkeiten zur geförderten

zusätzlichen Altersvorsorge verbesserungsbe-

dürftig. Dabei geht es in erster Linie um

Erkenntnisse hinsichtlich des Umfangs und der

sozialen Schichtung der privaten und betrieb-

lichen Altersvorsorge. Ganz generell sollte der

Staat seinen Steuerzahlern gegenüber ver-

pflichtet sein, Rechenschaft über die Wirksam-

keit von Subventionen und Transfers abzuge-

ben. Hierzu sollten die derzeit unzureichen-

den statistischen Informationen über die zwei-

te und dritte Säule in der Alterssicherung in

Anlehnung an die Statistiken zur Gesetzlichen

Rentenversicherung verbessert werden.

Konzeptionelle Alternativen zur
lohnzentrierten Finanzierung der
Gesetzlichen Krankenversicherung

Die derzeitige ausschließlich lohnzentrierte

Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung ist aufgrund der Veränderungen in

den sozio-demografischen Rahmenbedingun-

gen und aufgrund der im medizinisch-techni-

schen Fortschritt begründeten Ausgabendyna-

mik nicht mehr nachhaltig.

Diese Ausgabendynamik übt einen Druck auf

die Beitragssätze aus. Aufgrund der heutigen

Beitragserhebung wirkt dieser in doppelter

Weise wachstumshemmend, nämlich sowohl

gesamtwirtschaftlich als auch bezogen auf die

Versorgung mit Gesundheitsleistungen. Ein

sinkender Anteil der beitragspflichtigen Ein-

kommen am Bruttosozialprodukt als Folge der

hohen Arbeitslosigkeit, eines wachsenden An-

teils von Rentnern, Leistungsrücknahmen bei

den Renten und einer Verschiebung von ge-

samtgesellschaftlichen Lasten auf die Gesetz-

liche Krankenversicherung („Verschiebebahn-
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höfe“) erhöhen die Lohnzusatzkosten immer

stärker – mit nachteiligen Konsequenzen für

Beschäftigung und Wachstum. Eine einnah-

menorientierte Ausgabenpolitik ist keine aus-

reichende Antwort auf die in einer alternden

Gesellschaft gegebenen Chancen eines nach

Maßgabe der Präferenzen der Versicherten

wachsenden Gesundheitsmarktes.

Zusätzlich ist die ausschließlich lohnzentrierte

Finanzierung in hohem Maße konjunkturreagi-

bel. In konjunkturell schwächeren Zeiten steigt

die Bemessungsgrundlage weniger stark und

eine Anhebung der Beitragssätze wird erfor-

derlich, um die Leistungen der Gesetzlichen

Krankenversicherung zu finanzieren. Die stei-

genden Beitragssätze wiederum wirken sich

negativ auf Wachstum und Beschäftigung aus.

Die Finanzierung der Gesetzlichen Kranken-

versicherung kann nur durch grundlegende

Reformen nachhaltig gesichert werden. Aus-

gabenseitige Strukturreformen sind vorrangig

erforderlich. Sie sollten explizite Anreizmecha-

nismen für ein wirtschaftliches Verhalten aller

Akteure enthalten. Dazu gehört auch die Prä-

vention und Rehabilitation sowie die Erhö-

hung der Patientensouveränität. Die Mobilisie-

rung von Wirtschaftlichkeitsreserven ist je-

doch keine nachhaltige Finanzierungsquelle.

In der Kommission sind zwei konzeptionelle

Alternativen entwickelt worden, um dauerhaft

eine ergiebige und beschäftigungsfreundliche

Finanzierung sicherzustellen:

• Eine die gesamte Bevölkerung umfassende

Bürgerversicherung, welche von allen Bür-

gern in Orientierung am Leistungsfähig-

keitsprinzip über einkommensabhängige

Beiträge zu finanzieren ist, wobei das Ziel

der personellen Einkommensumverteilung

integrierter Bestandteil des Systems bleibt.

• Das Modell pauschaler Gesundheitsprämien,

das sich am Prinzip der Äquivalenz von Leis-

tung und Gegenleistung orientiert sowie die

personelle Einkommensumverteilung aus

dem Gesundheitsbereich ausgegliedert und

sie dem Steuer-Transfer-System zuweist.

Die Bürgerversicherung zielt bei der Finanzie-

rung der Leistungen der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung auf eine umfassendere Ver-

wirklichung des Prinzips der wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit der Einzelnen und auf eine

integrierte personelle Einkommensumvertei-

lung ab. Der Versichertenkreis und die Bei-

tragsgrundlagen werden auf alle Bürger und

alle Einkunftsarten ausgeweitet, die Versiche-

rungspflichtgrenze wird abgeschafft und die

Beitragsbemessungsgrenze angehoben, die

Beiträge bleiben einkommensabhängig und

der personelle Einkommensausgleich ver-

bleibt innerhalb des beitragsfinanzierten

Krankenversicherungssystems. Für die lohnab-

hängigen Beitragsteile bleibt es bei der paritä-

tischen Finanzierung. Langfristiges Ziel ist,

dass die Gesetzlichen Krankenkassen als Voll-

versicherung das medizinisch Notwendige

absichern und die privaten Krankenversiche-

rungen mögliche Zusatzversicherungen für

Leistungen, die nicht medizinisch notwendig

sind, anbieten.

Das Gesundheitsprämienkonzept orientiert

sich am Äquivalenzprinzip und zielt auf eine

völlige Herausnahme der Beiträge der Gesetz-

lichen Krankenversicherung aus den Lohnzu-

satzkosten. Damit führen Prämiensteigerun-

gen in der Gesetzlichen Krankenversicherung

nicht mehr automatisch zu einer Verteuerung

des Faktors Arbeit. Das Gesundheitsprämien-

konzept geht davon aus, dass der soziale Aus-

gleich mit einer höheren Zielgenauigkeit im

staatlichen Steuer- und Transfersystem reali-

siert werden kann. Angesichts der zukünftigen

demografischen Herausforderungen sollen die

PKVen als kapitalgedeckte Krankenvollversi-

cherungen erhalten bleiben, aber einem deut-

lich schärferen Wettbewerb sowohl innerhalb

ihres Segmentes als auch nach Möglichkeit

zwischen den Systemen ausgesetzt werden.
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Langfristig wäre ein einheitlicher Ordnungs-

und Regulierungsrahmen für Gesetzliche und

private Krankenversicherungen möglich.

Beide Vorschläge sind in sich geschlossene

Konzeptionen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie

die beschäftigungsfeindliche Finanzierung

der Gesetzlichen Krankenversicherung aus-

schließlich über die Löhne überwinden und

alle anderen Einkommensarten zur Finanzie-

rung der Gesundheitskosten wie des sozialen

Ausgleichs mit heranziehen. Sie unterscheiden

sich jedoch in der relativen Gewichtung der

Ziele Wachstums- und Beschäftigungsverträg-

lichkeit einerseits sowie der Organisation der

gesundheitsunabhängigen Einkommensum-

verteilung andererseits.

Die Kommission empfiehlt der Politik, diese

gesellschaftspolitische Grundsatzentschei-

dung über die zukünftige Finanzierung der

Gesetzlichen Krankenversicherung rasch zu

treffen und damit die Voraussetzung für eine

schrittweise, an einem Gesamtkonzept ausge-

richtete Finanzierungsreform zu schaffen. Sie

hält aber systemunabhängige Reformschritte

auf der Einnahmenseite für möglich, mit

denen auf die Verwerfungen im materiellen

Ausgleich zwischen Allgemeiner Krankenversi-

cherung (AKV) und Krankenversicherung der

Rentner (KVdR) reagiert wird.

Gesamtkonzept zur Reform der
sozialen Pflegeversicherung

Einbeziehung anderer Einkommensarten in
die Beitragsbemessungsgrundlage sowie 
Heraufsetzung der Beitragsbemessungs-
grenze (BBG)

Die Kommission ist der Ansicht, dass die Frage,

ob andere Einkommensarten in die Beitrags-

bemessungsgrundlage einbezogen werden

sollten und ob die BBG auf das Niveau in der

Rentenversicherung von derzeit 5.100 € he-

raufgesetzt werden sollte, entsprechend den

Entscheidungen in der Krankenversicherung

zu treffen ist.

Steuerfinanzierung von Rentenversiche-
rungsbeiträgen für nichterwerbsmäßig pfle-
gende Angehörige

Die Kommission lehnt eine Steuerfinanzierung

der Rentenversicherungsbeiträge für nichter-

werbsmäßig pflegende Angehörige ab. 

Bei den Rentenversicherungsbeiträgen für

Pflegepersonen handelt es sich nicht um „ver-

sicherungsfremde Leistungen“, da auch diese

Leistungen letztlich den Pflegebedürftigen zu-

gute kommen. Dies wird auch daran deutlich,

dass die (höheren) Pflegesätze für professio-

nelle Pflegedienste sogar sämtliche Sozial-

beiträge des Pflegepersonals mit abdecken

müssen. 

Gerade die Absicherung im Alter der Angehö-

rigen, Nachbarn oder sonstiger nicht erwerbs-

mäßig tätiger Pflegepersonen ist mit aus-

schlaggebend für deren Bereitschaft zur pfle-

gerischen Tätigkeit. Bei einer Steuerfinanzie-

rung von Rentenversicherungsbeiträgen wäre

nicht auszuschließen, dass diese Leistungen

aufgrund knapper Bundesmittel in der Zu-

kunft ggf. eingeschränkt bzw. abgeschafft

werden könnten. Eine Steuerfinanzierung der

Rentenversicherungsbeiträge wäre damit

auch nicht mit dem förderungswürdigen bür-

gerschaftlichen Engagement, das mit der

nichtprofessionellen Pflege verbunden ist, ver-

einbar.

Der unmittelbare Zusammenhang zwischen

der Alterssicherung der Pflegepersonen einer-

seits und den Leistungen der Pflegeversiche-

rung andererseits wird auch vom Europäi-

schen Gerichtshof (EuGH) bestätigt. 

Familienlastenausgleich in der 
Pflegeversicherung
(Umsetzung des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts)

Die Kommission ist der Auffassung, dass die

Finanzierung des Familienlastenausgleichs

eine gesamtgesellschaftliche und daher aus

dem Steueraufkommen zu finanzierende Auf-
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gabe ist. Von daher bestehen grundsätzliche

Bedenken gegenüber einer kinderzahlabhän-

gigen Differenzierung der Beitragssätze bei

den Sozialversicherungen. Dies gilt auch bei

der gesetzlichen Pflegeversicherung.

Die vom Bundesverfassungsgericht vorge-

schriebene beitragsseitige Begünstigung von

Erziehenden sollte daher über steuerliche

Zuschüsse finanziert werden. Sollte sich die

Politik dazu nicht in der Lage sehen, sieht die

Kommission in der Erhebung eines Beitragszu-

schlags für Nicht-Erziehende den sinnvolleren

Weg im Vergleich zu einer Beitragsreduzie-

rung für Erziehende. Die Kommission weist

jedoch darauf hin, dass auch dieser Vorschlag

in Konflikt mit sozialstaatlichen Verteilungs-

prinzipien steht.

Leistungsumfinanzierungen 
(Behandlungspflege) und 
Leistungsausweitungen 
für Demenzkranke

Die Kommission begrüßt die vom Gesetzgeber

getroffene Festlegung in dem zum 1.1.2002 in

Kraft getretenen Pflegeleistungs-Ergänzungs-

gesetz (§ 43b SGB XI), dass die Aufwendungen

für die in den teil- und vollstationären Pflege-

einrichtungen notwendigen Leistungen der

medizinischen Behandlungspflege ab dem

1.1.2005 von der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung zu übernehmen sind. 

Schätzungen des Kostenvolumens der Be-

handlungspflege in stationären Pflegeeinrich-

tungen reichen von 0,9 Mrd. bis 1,5 Mrd. €,

wobei das Einsparvolumen der Pflegeversiche-

rung niedriger liegen dürfte, da die stationä-

ren Leistungen der Pflegeversicherung bisher

nur in einigen Regionen die Pflegesätze voll

abgedeckt haben, die sich aus den Aufwen-

dungen für die Grundpflege, die Behandlungs-

pflege und die soziale Betreuung zusammen-

setzen. 

Die Kommission spricht sich dafür aus, den

gewonnenen Finanzierungsspielraum der Pfle-

geversicherung ab 2005 für Leistungsauswei-

tungen für Menschen mit demenzbedingten

Fähigkeitsstörungen, mit geistigen Behinde-

rungen oder psychischen Erkrankungen einzu-

setzen. Bei diesen Pflegebedürftigen sollte im

Rahmen der Feststellung der Pflegebedürftig-

keit zu dem im Bereich der Grundpflege fest-

gestellten zeitlichen Hilfebedarf ein Zeitzu-

schlag von 30 Minuten täglich berücksichtigt

werden. Dies würde dazu führen, dass zusätz-

lich etwa 60.000 Personen durch die erstmali-

ge Einstufung in die Pflegestufe I Leistungen

der Pflegeversicherung erhalten. Zudem wür-

den rund 84.000 Personen von der Pflegestufe

I in die Pflegestufe II und rund 34.000 Perso-

nen von der Pflegestufe II in die Pflegestufe III

höher gestuft. 

Die Kommission erachtet es als erforderlich,

der Prävention und Rehabilitation vor Pflege

im Interesse der Pflegebedürftigen einen hö-

heren Stellenwert als bisher beizumessen.

Bei einer Verminderung der alters- und ge-

schlechtsspezifischen Pflegehäufigkeiten bzw.

einer Vermeidung von Pflegebedürftigkeit

werden langfristig die Gesamtkosten in der

Pflegeversicherung reduziert.

Erhalt des realen Leistungsniveaus in der
Pflegeversicherung

Die Kommission spricht sich dafür aus, die Leis-

tungssätze der Pflegeversicherung (Pflege-

geld, ambulante Sachleistungen, stationäre

Sachleistungen) regelgebunden zu dynamisie-

ren. Nur mit einer angemessenen Dynamisie-

rung kann ein wesentliches Ziel der Pflegever-

sicherung, die Vermeidung pflegebedingter

Sozialhilfebedürftigkeit, auch langfristig er-

reicht werden. Mit der Dynamisierung wird ge-

währleistet, dass die Kaufkraft der Versiche-

rungsleistungen langfristig auf dem heutigen

Niveau verbleibt. 



40

Gegenüber dem geltenden Recht, wonach

eine Dynamisierung nur in Abhängigkeit der

Beitragssatzstabilität möglich ist, stellt diese

Maßnahme eine wesentliche Verbesserung

dar, die die langfristige Existenz der Pflegever-

sicherung als Teilkaskoabsicherung auf heuti-

gem realen Niveau bewahrt.

Die Leistungssätze der Sozialen Pflegeversi-

cherung sollen in Höhe des Durchschnitts aus

Inflation und Lohnsteigerung dynamisiert wer-

den. Hierdurch wird gewährleistet, dass das

tatsächliche Leistungsniveau der Pflegeversi-

cherung langfristig erhalten bleibt. Auf der

Grundlage des Kommissionsszenarios, das ei-

ne Inflationsrate von 1,5% p.a. und eine Lohn-

steigerung von 3,0% p.a. beinhaltet, würden

die Leistungssätze also pro Jahr um 2,25%

angehoben.

Eine Dynamisierung der Leistungssätze ledig-

lich parallel zur Inflationsentwicklung reicht

nicht für den Erhalt des Leistungsniveaus aus,

da Pflegeleistungen naturgemäß überdurch-

schnittlich personalintensive Dienstleistungen

sind. Bei pflegerischen Tätigkeiten ist nur von

einer unterdurchschnittlichen Zunahme der

Arbeitsproduktivität gegenüber der Gesamt-

wirtschaft auszugehen. So lässt sich der Zeit-

aufwand für bestimmte Tätigkeiten (z.B. das

Waschen der Pflegebedürftigen) nicht wesent-

lich verringern, ohne das tatsächliche Leis-

tungsniveau zu reduzieren. Die Kosten für Pfle-

geleistungen werden deshalb stärker steigen

als das Preisniveau insgesamt. 

Eine Dynamisierung zum Erhalt der Kaufkraft

der Pflegeleistungen in Höhe der Lohnsteige-

rung würde andererseits mögliche Produktivi-

tätsfortschritte, z.B. durch Steigerung der Or-

ganisationseffizienz, ausblenden. Eine lohn-

steigerungsorientierte Dynamisierung würde

also jeglichen Anreiz zur Verbesserung der

Kosteneffizienz im System der Pflegeversiche-

rung beseitigen.

Finanzielle Gleichstellung von ambulanter
und stationärer Pflege

Die Kommission ist der Auffassung, dass das

Pflegegeld in der Pflegestufe I (ebenso wie in

den anderen Pflegestufen) grundsätzlich sinn-

voll ist und daher beibehalten werden sollte. 

In der Praxis ermöglicht oder erleichtert das

Pflegegeld es den Angehörigen oder sonsti-

gen Personen aus dem Nahbereich der Pfle-

gebedürftigen Pflegetätigkeiten zu über-

nehmen, da das Pflegegeld häufig an die

Pflegepersonen weitergeleitet wird. Durch

das Pflegegeld erhalten Pflegebedürftige

somit oftmals überhaupt erst die Möglich-

keit, kostensparende nichtprofessionelle

Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mit dem Pfle-

gegeld wird nicht zuletzt auch eine Wert-

schätzung dieser Art von bürgerschaftlichem

und ehrenamtlichem Engagement zum Aus-

druck gebracht. 

Ferner trifft das Pflegegeld in der Pflegestufe I

auf eine große Akzeptanz bei den Pflegebe-

dürftigen und wird mit 556.000 Leistungsbe-

ziehern (gegenüber 89.000 Leistungsbezie-

hern bei ambulanten und 211.000 Leistungs-

beziehern bei vollstationären Pflegeleistun-

gen; Stand: 2002) besonders häufig in An-

spruch genommen.

Egalisierung der Sätze für ambulante und
stationäre Leistungen

Die Kommission sieht angesichts des Trends zu

einer verstärkten Inanspruchnahme professio-

neller Pflege einen dringenden Handlungsbe-

darf. Die Kommission schlägt daher eine Egali-

sierung der ambulanten und stationären Lei-

stungen in den Pflegestufen I und II sowie eine

Anhebung der ambulanten und stationären

Leistungen in der Pflegestufe III vor. 

Es besteht Einvernehmen darüber, dass die

professionelle qualitätsgesicherte ambulante

Pflege (dazu zählen auch Formen betreuten

Wohnens und altengerechte Wohngemein-

schaften) gegenüber der stationären Pflege
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gestärkt werden soll, indem die Anreize für die

Wahl der spezifischen Pflegeformen egalisiert

werden. Bislang wirkt als Anreiz zur immer

stärkeren Inanspruchnahme von Heimpflege,

dass die ambulanten Sachleistungen in der

Pflegestufe I bei 384 € gegenüber 1.023 € in

der stationären Pflege liegen. Es bestehen be-

rechtigte Zweifel an der Notwendigkeit von

Heimpflege in der Pflegestufe I; dennoch wird

sie in steigendem Maß in Anspruch genommen

und machte im Jahr 2002 mit mehr als 2 Mrd.

€ bereits fast die Hälfte der Gesamtausgaben

in der Pflegestufe I aus. Auch in der Pflegestu-

fe II ergeben sich bei ambulanten Sachleistun-

gen in Höhe von 921 € gegenüber stationären

Sachleistungen in Höhe von 1.279 € stärkere

Anreize für die Inanspruchnahme stationärer

Pflege, wobei die Ausgaben im stationären

Bereich bereits deutlich mehr als die Hälfte der

Gesamtausgaben in der Pflegestufe II ausma-

chen. Diese Anreize sind vermeidbar, indem

die ambulanten Pflegesachleistungen und die

stationären Leistungen umfänglich voll anein-

ander angepasst werden. Diese Anpassung

muss aus Gründen der Finanzierbarkeit sowie

um ihre Anreizfunktion voll entfalten zu kön-

nen unterhalb des jetzigen Niveaus der statio-

nären Leistungen erfolgen.

Entsprechend beschließt die Kommission in

der Pflegestufe I eine Angleichung der ambu-

lanten und der stationären Leistungen in Höhe

von jeweils 400 €.1

In der Pflegestufe II wird eine Angleichung

durch Anhebung der ambulanten Pflegeleis-

tungen auf 1000 € und eine entsprechende

Absenkung der stationären Pflege auf 1000 €

befürwortet.2 Das Pflegegeld soll in allen Pfle-

gestufen in der jetzigen Höhe erhalten blei-

ben. Durch die genannten Anpassungen ergibt

sich eine jährliche Einsparung für die Pflege-

versicherung von gut 2 Mrd. €. 

Aufgrund der in der Pflegestufe III (Schwerst-

pflegebedürftigkeit) benötigten Hilfe rund um

die Uhr, die einen Zeitaufwand einer nicht als

Pflegekraft ausgebildeten Person von mindes-

tens fünf Stunden beträgt, dürfte es hier trotz

finanzieller Anreize nur in eingeschränktem

Maß möglich sein, die Rate der stationären

Unterbringung zu Gunsten der qualitätsgesi-

cherten ambulanten Versorgungsrate zu sen-

ken. Die Herabsetzung der stationären Leis-

tungen in der Pflegestufe III wäre für die hier-

von Betroffenen deshalb unverhältnismäßig. 

Um dem gerecht zu werden sowie um die gera-

de in der Pflegestufe III zu erwartenden Kos-

tensteigerungen abzufedern, wird daher eine

Anhebung der ambulanten und der stationä-

ren Leistungen auf 1500 € empfohlen. Mit die-

ser Maßnahme wird zudem den Bedürfnissen

von schwer Demenzkranken Rechnung getragen.

Einführung von personengebundenen Bud-
gets für professionelle Pflegeleistungen

Die Kommission befürwortet im Rahmen der

professionellen Pflege die Erprobung von per-

sonengebundenen Budgets. Jede und jeder

Pflegebedürftige würde damit in die Lage ver-

setzt, individuelle, auf seine Bedürfnisse abge-

stimmte, qualitätsgesicherte Pflegearrange-

ments zusammenzustellen, was eine Stärkung

der Patientensouveränität darstellt. Die Pfle-

geleistungen würden sich damit nicht mehr

primär an den Erfordernissen von Versor-

gungssystemen orientieren.

Durch die Egalisierung der qualitätsgesicher-

ten ambulanten und der stationären Leistun-

gen in den Pflegestufen I und II und die Beibe-

haltung der egalisierten Leistungen in der Pfle-

gestufe III wird bereits die wesentliche Voraus-

setzung für die Einführung von personenge-

bundenen Budgets geschaffen. Des Weiteren

1 Die Egalisierung auf 400 € bei der ambulanten und der stationären Pflege in der Pflegestufe I ist der finanziellen Situation in der Pflegeversi-

cherung geschuldet. Eine darüber hinausgehende Anhebung hätte eine Erhöhung des Solidarbeitrages zur Folge. In der Pflegestufe I bietet

sich eine Anhebung zudem weniger an als in den anderen Pflegestufen, da die Pflegestufe I die vergleichsweise leichteren Pflegefälle umfasst

und daher eine größere Eigenbeteiligung im Rahmen der bestehenden Teilkaskoversicherung vertretbar erscheint.

2 Aufgrund des typischen Teilkaskoprinzips in der Pflegeversicherung bedeutet die Angleichung der stationären Leistungen an die ambulanten

Leistungen nicht zwangsläufig Kürzungen von Vergütungssätzen in Heimen. 
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werden die Rahmenbedingungen für sektor-

übergreifende Fallmanagementmodelle deut-

lich verbessert.

Intergenerativer Lastenausgleich in der Pfle-
geversicherung

Die mittel- bis langfristige demografische Ent-

wicklung führt bei einem konstanten Beitrags-

satz und einem realen Erhalt des Leistungsni-

veaus zu einem Auseinanderdriften von Ein-

nahmen und Ausgaben in der Pflegeversiche-

rung. Die Kommission spricht sich dafür aus,

die aus dem demografischen Wandel resultie-

renden Lasten gleichmäßig auf die Generatio-

nen zu verteilen, um die Nachhaltigkeit in der

Finanzierung der Pflegeversicherung zu ge-

währleisten. 

Mit der Einführung der umlagefinanzierten

Pflegeversicherung im Jahr 1995 wurden allen

Versicherten unmittelbar Ansprüche auf Pfle-

geleistungen eingeräumt. Das Reformkonzept

sieht vor, dass Rentnerinnen und Rentner zu-

sätzlich zum allgemeinen Beitragssatz einen

einkommensabhängigen generativen Aus-

gleichsbeitrag leisten. Die zusätzlichen Fi-

nanzmittel aus diesem Ausgleichsbeitrag er-

lauben eine Dynamisierung der Leistungen, in

deren Genuss vor allem die Rentner kommen,

und ermöglichen es den heute Aktiven, einen

Teil ihres Beitrags zur Pflegeversicherung an-

zusparen, um den demografisch bedingten

Beitragsanstieg zu finanzieren. Der Aus-

gleichsbeitragssatz wird dabei so festgesetzt,

dass die aus dem demografischen Wandel

resultierende Nettobelastung für alle Genera-

tionen gleich hoch bleibt. Die Kommission

empfiehlt, bei Empfängerinnen und Empfän-

gern der bedarfsorientierten Grundsicherung

diesen garantierten Ausgleichsbetrag auf den

Zahlbetrag der Grundsicherung aufzuschla-

gen.

Der von Arbeitgebern und Arbeitnehmern

getragene Beitragssatz bleibt dauerhaft bei

1,7% des versicherungspflichtigen Einkom-

mens. Durch die Einführung des Ausgleichs-

beitrags werden finanzielle Mittel frei, die von

den heute Aktiven für das Ansparen eines Kapi-

talstocks verwendet werden. Hierfür können

zentral verwaltete private Pflegekonten bei

den Rentenversicherungsträgern eingerichtet

werden. Das auf diesen Konten akkumulierte

Kapital wird den Versicherten im Rentenalter

als zusätzliche Leibrente ausgezahlt.

Der generative Ausgleichsbeitrag muss in

Zukunft angehoben werden, damit die Pflege-

leistungen langfristig auf heutigem Niveau

finanzierbar bleiben. Dieser Anstieg des Aus-

gleichsbeitrags kann jedoch durch die zusätz-

liche Rente aus dem privaten Pflegekonto kom-

pensiert werden, so dass die Nettobelastung

der heutigen und zukünftigen Rentner gleich

hoch bleibt.

Durch diese Maßnahme wird sowohl die Nach-

haltigkeit in der Finanzierung der Pflegeversi-

cherung als auch die Generationengerechtig-

keit gewährleistet, da die Lasten aus dem

demografischen Wandel nahezu gleichmäßig

auf alle Generationen verteilt werden.

Verfahren des Schlussberichts 

Der Schlussbericht wurde in den Sitzungen

einer Redaktionsgruppe vom 18. bis 20.

August 2003 vorbesprochen. Die Kommission

hat den Schlussbericht einschließlich der Min-

derheitenvoten in ihrer 6. Sitzung am 25. 

August 2003 abschließend beraten und ohne

Gegenstimme bei einer Enthaltung angenom-

men. 

Am 28. August 2003 übergab die Kommission

der Bundesministerin für Gesundheit und

Soziale Sicherung, Ulla Schmidt, ihren Schluss-

bericht und stellte ihn der Öffentlichkeit vor.

Zum Selbstverständnis 
der Kommission

Insgesamt soll der vorliegende Kommissions-

bericht helfen, den politischen Willensbil-

dungsprozess bei den dringend erforderlichen
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Reformen zu versachlichen und zu verkürzen.

Der Bericht will die Öffentlichkeit informieren

und der Politik Empfehlungen geben. Es geht

der Kommission nicht um eine umfassende Leis-

tungsevaluation des gesamten Sozialstaates,

sondern um die Weiterentwicklung der Finan-

zierungsbasis von drei gesetzlichen Sozial-

versicherungszweigen, nämlich der Renten-,

Kranken- und Pflegeversicherung. Die gesetz-

liche Arbeitslosen- und Unfallversicherung

waren – wie auch die Sozialhilfe oder die

Beamtenversorgung – nicht Gegenstand des

Kommissionsauftrags. Dies heißt nicht, dass die

Kommission in diesen Bereichen der Sozialen

Sicherungssysteme grundsätzlich keinen Hand-

lungsbedarf sieht und diese Systeme nicht mit-

berücksichtigt hat, soweit Reformvorschläge

hinsichtlich der genannten drei Zweige auf die-

se Bereiche ausstrahlen. Im Hinblick auf die

Beamtenversorgung plädiert die Kommission

für eine konsequente wirkungsgleiche Über-

tragung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur

Gesetzlichen Rentenversicherung auf die spe-

zifischen Versorgungssysteme der Beamten.

Im Interesse eines möglichst hohen Um-

setzungsgrades der Reformempfehlungen, 

begreift die Kommission ihren Auftrag dahin

gehend, dass sich ihre Empfehlungen auf

realistische Reformempfehlungen ausrichten,

d.h. kompatibel mit dem gewachsenen Sozi-

alsystem und dem bestehenden Verfassungs-

recht sind. Die Sozialversicherungssysteme

müssen konsequent an die sich ändernden

Rahmenbedingungen angepasst werden. Wenn

dies gelingt, gehen die Systeme gestärkt aus

dem Wandel hervor. Dazu will die Kommission

mit diesem Bericht beitragen.

Die Kommission
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1.1 Problemstellung und  
Zielsetzung der 
Kommissionsempfehlungen

Ziel der Reformempfehlungen der Kommission

für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung 

der Sozialen Sicherungssysteme ist die lang-

fristige Sicherstellung der Finanzierung von

Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung in

Deutschland. Veränderte sozioökonomische

Rahmenbedingungen, d.h. insbesondere die

zunehmende Alterung der Gesellschaft, dürfen

nicht zu einem Funktionsverlust der Sozialen

Sicherungssysteme führen. Zu einer realisti-

schen Einschätzung der Ausgangslage ist die

Kommission von mittleren, d.h. weder optimis-

tischen noch pessimistischen Annahmen zur

demografischen und ökonomischen Entwick-

lung bis 2030 als Grundlage ihrer Reform-

empfehlungen ausgegangen und hat hierzu

eine im breiten Konsens einer Vielzahl von

Expertinnen und Experten in Deutschland mit-

getragene Datenbasis erarbeitet (Kapitel 2).

Die langfristige finanzielle Stabilität der Sozia-

len Sicherungssysteme ist eine zentrale Dimen-

sion der Nachhaltigkeit und Voraussetzung für

Vertrauen und Akzeptanz in den Sozialstaat

und damit letztlich für den sozialen Frieden.

Die Kommission ist der Ansicht, dass mehr

Nachhaltigkeit in der Finanzierung sozialer

Sicherung auch die langfristige Stabilisierung

eines ausreichenden Sicherungsniveaus für 

die künftigen Generationen umfasst. In der

Alterssicherung (Kapitel 3) bedeutet dies die

effektive Vermeidung von Altersarmut und ein

angemessenes Versorgungsniveau auch für

künftige Generationen, in der Krankenversi-

cherung (Kapitel 4) die Gewährleistung der

notwendigen und ausreichenden Versorgung

mit medizinischen Leistungen auf hohem

technischen Stand unabhängig von Alter und

Einkommen der Versicherten und in der Sozia-

len Pflegeversicherung (Kapitel 5) im Rahmen

der Teildeckung des Risikos Pflegebedürftig-

keit eine Anpassung der Pflegeversicherungs-

leistungen an die Produktivitäts- und Preisent-

wicklung. Mehr Nachhaltigkeit in der Finan-

zierung der Sozialen Sicherungssysteme dient

damit letztlich dem Erhalt der Systeme in

einem schwieriger werdenden Umfeld. Die

Systeme brauchen als Voraussetzung für ein-

nahmenseitige Stabilität  mehr Demografiere-

sistenz und weniger Konjunkturabhängigkeit.

In einer alternden Gesellschaft nehmen die

Kosten für soziale Sicherheit notwendiger-

weise zu. Es stellt sich somit die Frage, wer in

welchem Maße zur Finanzierung der steigen-

den Kosten herangezogen werden soll. Die

Enquête-Kommission des Deutschen Bundesta-

ges „Demografischer Wandel“ hat in diesem

Zusammenhang eine Lösungsrichtung gege-

ben.1 Ingesamt muss die Erwerbsbeteiligung,

vor allem von Frauen, von älteren Menschen

und von Ausländern erhöht werden, da diese

Personengruppen in Deutschland relativ ge-

ringe Erwerbsquoten aufweisen. Da die Finan-

zierung der sozialen Sicherheit letztendlich

immer auf Arbeit basiert, muss in einer altern-

den und schrumpfenden Gesellschaft insge-

samt mehr und länger gearbeitet werden, so

die Aussage der Enquête-Kommission, der sich

diese Kommission anschließt. Hinzu tritt aber

ein weiterer entscheidender Punkt: Die Sozia-

len Sicherungssysteme in ihrer jetzigen Ausge-

staltung sind Arbeitnehmerversicherungen,

d.h. ihre Finanzierung basiert im Wesentlichen

auf Beiträgen, die auf das Einkommen ab-

hängig Beschäftigter erhoben werden. Diese

1Einleitung

1 Vgl. Schlussbericht der Enquête-Kommission „Demografischer Wandel – Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Ein-

zelnen und die Politik“ [2002], BT-Drs. 14/8800 v. 28.03.2002.



Finanzierungsweise hat zur Folge, dass stei-

gende Altenquotienten und sinkende Wachs-

tumsraten einen zunehmenden Druck auf die

Beitragssätze zur gesetzlichen Sozialversiche-

rung erzeugen. Dies gilt insbesondere für den

Niedriglohnbereich, wo die Unterauslastung

des Faktors Arbeit in Deutschland ohnehin am

deutlichsten ausfällt. Damit stehen hohe lohn-

bezogene Sozialbeiträge der Schaffung von

Arbeitsplätzen entgegen. 

Eine zentrale Vorgabe bei dem Versuch, die Fi-

nanzierung der Sozialen Sicherungssysteme

nachhaltiger auszugestalten, ist es daher, die

Kosten des Faktors Arbeit auch bei steigenden

Kosten der sozialen Sicherung nicht ständig

weiter ansteigen zu lassen. Zur notwendigen

stärkeren Auslastung des Faktors Arbeit ist 

vielmehr eine Verringerung der Belastung 

auf Arbeitnehmereinkommen notwendig.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der aktuel-

len Situation in Deutschland, die von einer

lang andauernden ausgeprägten Wachstums-

schwäche und Unterauslastung des Faktors

Arbeit geprägt ist, hat nach Auffassung dieser

Kommission die Senkung der Lohnzusatzkos-

ten im Zusammenhang mit der Diskussion um

mehr Nachhaltigkeit der Finanzierung der So-

zialen Sicherungssysteme politische Priorität.

Die positiven beschäftigungspolitischen Kon-

sequenzen einer Senkung der Sozialversiche-

rungsbeiträge sind belegt, und innerhalb der

Kommission besteht Konsens darüber, dass 

mithilfe einer Senkung der Lohnzusatzkos-

ten positive Beschäftigungsimpulse gesetzt

werden können.

Letztlich steht die Finanzierung der Sozialen

Sicherungssysteme den vorgeschalteten wirt-

schaftspolitischen Zielen einer Förderung von

Wachstum und Beschäftigung nur dann nicht

entgegen, wenn die Abhängigkeit der Ein-

nahmen der Sozialversicherung von der Ent-

wicklung der Arbeitsentgelte beseitigt oder

zumindest reduziert wird. Jede Reformemp-

fehlung im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der

Finanzierung muss sich daraufhin beurteilen

lassen, wie sie sich langfristig auf Wachstum und

Beschäftigung auswirkt (Allokationseffizienz). 2

Der Auftrag an die Kommission bezieht sich

auf die Finanzierungsseite der Sozialen Siche-

rungssysteme. In der weiteren, detaillierten

Analyse der Reformoptionen konzentriert sich

die Kommission daher prioritär auf die ein-

nahmenseitigen Auswirkungen ihrer Reform-

vorschläge (Kapitel 6). Dies entspricht dem

Kommissionsauftrag. Die Kommission hat

dabei in ausführlicher Weise auch die Vertei-

lungswirkungen (Distribution) der jeweiligen

Reformvorschläge diskutiert. Die Kommission

ist sich bewusst, dass die Nachhaltigkeitsrefor-

men auch schmerzliche Eingriffe in Leistungen

und zusätzliche Belastungen für Versicherte

sowie Rentnerinnen und Rentner nach sich zie-

hen werden. Sie ist aber der Meinung, dass

diese Eingriffe zur langfristigen Stabilisierung

der Systeme notwendig sind (siehe Kasten 1-1).

Neben der Entlastung des Faktors Arbeit ist das

zweite zentrale Element für mehr Nachhaltig-

keit in der Finanzierung der Sozialen Siche-

rungssysteme die Stärkung der intergener-

ativen Gerechtigkeit. Eine Lastverschiebung zu

Gunsten der Jungen und noch nicht Gebore-

nen und zu Lasten der Älteren ist ein unum-

gänglicher Bestandteil künftiger Reformen. In

einer alternden und schrumpfenden Gesell-

schaft ist eine solche intergenerative Umver-

teilung deshalb notwendig, weil aufgrund des

sich zunehmend verändernden Verhältnisses

von Älteren und Jüngeren in umlagefinanzier-

46

2 Kritisch wurde eingewandt, dass dieses Verständnis von Nachhaltigkeit verkürzt und zu sehr auf die kurzfristige Senkung der Lohnzusatzkosten

als angenommene Problemlösung fixiert sei. Nur die Entwicklung und Förderung der Potenziale einer Gesellschaft schaffe die notwendige Basis

für eine erfolgreiche Ökonomie und leistungsfähige Sozialsysteme. Investitionen in Bildung, Forschung und Entwicklung komme daher eine

Schlüsselrolle zu. Dies gelte ebenfalls für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als einem zentralen Handlungsfeld. Hier gebe es erheblichen

Verbesserungsbedarf, um mehr Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen, aber auch um das Erwerbspotenzial von Frauen besser zu erschließen

und die Geburtenrate zu erhöhen. Letztere sei keineswegs, wie in den Diskussionen über demografische Entwicklung allzu oft unterstellt, eine

Naturkonstante, sondern hänge von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Angeboten ab, für welchen Lebensentwurf Frauen sich

entscheiden. Zudem müsse im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit stärker die europäische Dimension der Sozialpolitik berücksichtigt werden.

Die Sozialen Sicherungssysteme müssten die Freizügigkeit der Menschen auf den europäischen Arbeitsmärkten flankieren und Sicherungslücken

verhindern. Die im Prozess der Offenen Koordinierung erarbeiteten Ziele – wie Angemessenheit der Renten oder Qualitätssteigerung im Bereich

der Gesundheitsversorgung – müssten aktiv umgesetzt werden. Die Tendenz, durch den Stabilitätspakt eine rein fiskalische Sicht auf sozial-

politische Fragen zu erzwingen, gelte es ebenso abzuwehren wie zu großen Harmonisierungsdruck im Prozess der Offenen Koordinierung.

Schließlich seien die Sozialen Sicherungssysteme nur dann wirklich zukunftsfähig gestaltet, wenn sie auch auf die Veränderungen von beruf-

lichen und privaten Lebensläufen reagieren können und Sicherungslücken vermeiden oder kompensieren. Ausweichbewegungen aus den

Sicherungssystemen heraus – die bei zunehmender Vielfalt der Erwerbsformen erleichtert werden – sollten deshalb vermieden werden.
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ten Sozialversicherungssystemen ansonsten

eine immer stärkere strukturelle Benachteili-

gung der Jüngeren resultiert. Diese gilt es zu

begrenzen. Denn eine steigende Abgabenbe-

lastung beeinträchtigt die Beschäftigungs-

und Wachstumschancen. Im Ergebnis würde

damit nicht nur die Finanzierungsbasis der

Systeme selber untergraben, sondern das

Funktionieren und die Legitimität der Sozialen

Sicherungssysteme insgesamt gefährdet. Da

ein Kostenanstieg als Folge der Bevölkerungs-

alterung unvermeidbar ist, muss es das Ziel

sein, diese Kosten nicht nur möglichst beschäf-

tigungsfreundlich, sondern auch gleichmäßi-

ger zwischen den Generationen zu verteilen.

Eine am Ziel der generativen Gleichbehand-

lung ausgerichtete Nachhaltigkeitspolitik wird

die demografischen Verschiebungen nur

durch intergenerative Umverteilung, d.h. eine

Umverteilung zu Gunsten der Jüngeren und

noch nicht Geborenen, bewältigen können.

Die Nachhaltigkeitsreform der Sozialen

Sicherungssysteme ist somit eine Antwort auf

die demografische Entwicklung mit dem Ziel,

die Systeme zu erhalten und Prinzipien inter-

generativer Gerechtigkeit zur Geltung zu 

bringen. Allerdings kann eine Nachhaltigkeits-

reform nur schrittweise erfolgen und muss die

1Einleitung

Kasten 1-1: Messkonzepte für Generationengerechtigkeit (Alterssicherung)

In der Alterssicherung besteht – anders als in den übrigen Sozialversicherungszweigen – ein enges Verhältnis zwischen

Beiträgen und Leistungen. Nachhaltigkeitsreformen im Sinne einer stärkeren Generationengerechtigkeit lassen sich

in diesem Bereich daher vergleichsweise gut messen. Hierzu existieren drei Methoden: die Generationenbilan-

zierung, die implizite Einkommensteuer und die implizite Rendite. Sie werden im Folgenden kurz dargestellt.3

Ausgangspunkt der Generationenbilanzierung ist die intertemporale Budgetrestriktion des Staates, d.h. alle zukünf-

tigen Ausgaben des Staates müssen durch zukünftige Einnahmen oder das vorhandene Vermögen gedeckt werden.

In einem ersten Schritt wird untersucht, wie sich die einzelnen Einnahmen- und Ausgabenkategorien des Staates in

einem Basisjahr auf die Altersjahrgänge verteilen. In einem zweiten Schritt werden diese Beträge in die Zukunft fort-

geschrieben. Dabei wird unterstellt, dass die im Basisjahr ermittelten altersspezifischen Beträge auch zukünftig für

Personen im gleichen Alter gelten. Zur Berücksichtigung des technischen Fortschritts werden diese Beträge dabei

jährlich um die Produktivitätswachstumsrate erhöht. Zugleich werden sie auf das Basisjahr der Untersuchung bezogen

und entsprechend diskontiert. Kombiniert man diese finanzpolitische Status quo-Projektion mit einer Bevölkerungs-

prognose, lässt sich der Barwert der zukünftigen Einnahmen und Ausgaben des Staates errechnen. Reichen diese Ein-

nahmen (und das Vermögen) nicht zur Finanzierung der Ausgaben aus, ergibt sich eine Tragfähigkeitslücke. Mit 

dieser Methode lässt sich eine intergenerative Verteilungsanalyse durchführen, indem die Generationenkonten eines

jeden Jahrgangs vor und nach einer Reform berechnet und gegenübergestellt werden.

Eine zweite Methode zur Berechnung intergenerativer Verteilungswirkungen von Reformen ist die Berechnung der

impliziten Einkommensteuer. Sie gibt den Prozentsatz des Lebenseinkommens an, den man bei gegebenen Leistungen

in das Rentensystem mehr einbezahlt hat, im Vergleich zu einer Anlage dieser Beträge in ein kapitalgedecktes Alters-

vorsorgeprodukt. Zur Berechnung des impliziten Einkommensteuersatzes wird für eine als repräsentativ angenom-

mene Erwerbs- und Rentenbiografie die Differenz aus dem Barwert der Beiträge und dem Barwert der Renten ins

Verhältnis zum Barwert des Bruttolebenseinkommens gesetzt. Der Steuersatz ist positiv, wenn der Barwert der Bei-

träge größer ist als der Barwert der Rentenzahlungen. Die Rentenversicherung bietet in diesem Fall eine unter dem

Kalkulationszinsfuß liegende Rendite. Der Steuersatz wird Null, wenn die Barwerte der Beiträge und der Rentenzah-

lungen sich entsprechen, wie dies im Fall kapitalgedeckter Rentenversicherungen im Durchschnitt zu erwarten ist.

Bei der Berechnung der impliziten Renditen schließlich werden ebenfalls unter Annahme eines repräsentativen

Erwerbsverlaufs und einer typisierten Rentenbiografie für jeden Jahrgang die Einzahlungen in die Gesetzliche Ren-

tenversicherung und die Auszahlungen aus der Gesetzlichen Rentenversicherung ermittelt. Die implizite Rendite der

Rentenversicherung für eine Kohorte ist dann der Zinssatz, bei dem die Barwerte der Einzahlungen und Auszahlun-

gen übereinstimmen. Ein Mehr an kapitalgedeckter Vorsorge erhöht die Rendite der Alterssicherung immer dann,

wenn die am Kapitalmarkt erzielbare Rendite für ein der Gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbares kapital-

gedecktes Sicherungsprodukt über der impliziten Rendite der Gesetzlichen Rentenversicherung liegt. Dadurch wür-

den dann insbesondere jüngere Jahrgänge begünstigt, sodass sich mit dieser Methode ebenfalls eine Stärkung der

Generationengerechtigkeit in der Alterssicherung infolge eines Ausbaus der kapitalgedeckten Altersvorsorge dar-

stellen lässt. Im Übrigen lässt sich innerhalb eines privatwirtschaftlich organisierten kapitalgedeckten Rentensystems

ein sozialer Ausgleich nur eingeschränkt realisieren.

3 Vgl. Gutachten des Sozialbeirats zum Rentenversicherungsbericht 2001 [2001], Intergenerative Verteilungswirkungen der Rentenreform 2001,

BT-Drs. 14/7639, S.131ff.



Leistungsfähigkeit der Sozialen Sicherungssys-

teme in ihrem Kern erhalten. Dabei muss dem

Schutz bestehender Anwartschaften und An-

sprüche in angemessenem Umfang Rechnung

getragen werden. Nachhaltigkeit soll die Dau-

erhaftigkeit angemessener Leistungsniveaus

angesichts veränderter ökonomischer, sozialer

und demografischer Bedingungen mit der

Dauerhaftigkeit eines ökonomisch funktions-

fähigen, Beschäftigung wie Wachstum förder-

lichen und intergenerativ gerechten Finanzie-

rungssystems verbinden (siehe Kasten 1-1).

Letztlich soll die Nachhaltigkeit in der Finan-

zierung gewährleisten, dass auch künftigen

Generationen zur ausreichenden Absicherung

großer Lebensrisiken funktionierende sozial-

staatliche Institutionen zur Verfügung stehen.

Deren Finanzierung langfristig zu sichern ist

Auftrag und Anliegen dieser Kommission. 

1.2 Zum Begriff der Nachhaltigkeit

Das Konzept des „nachhaltigen Wirtschaftens“

stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft.4

Es sieht vor, dass die Nutzung des eigenen Fors-

tes auf ein Maß beschränkt sein sollte, dass

durch Aufwuchs und Aufforstung dauerhaft

ein gleiches Ertragsniveau gewährleistet ist. In

dem Bericht der von der UNO eingesetzten

Brundtland-Kommission5, durch den der Begriff

der Nachhaltigkeit weltweit große Bedeutung

erfuhr, umfasst der Begriff der Nachhaltigkeit

(„Sustainability“) sowohl einen intra- als auch

einen intergenerativen Verteilungsaspekt:

„Sustainability Development is development

that meets the needs of the present without

compromising the ability of future genera-

tions to meet their own needs.“6 Für die Kom-

mission bedeutet Nachhaltigkeit sowohl eine

gerechtere Verteilung des Wohlstandes inner-

halb der heutigen Generation als auch den 

Verzicht der heutigen Generation auf Möglich-

keiten der Nutzung natürlicher Ressourcen

zum Schutz der Entwicklungspotenziale künf-

tiger Generationen. Noch weiter als die

Brundtland-Kommission fasst die Enquête-Kom-

mission des Deutschen Bundestages „Schutz

des Menschen und der Umwelt“ den Begriff

der Nachhaltigkeit. Nach Auffassung dieser

Kommission besteht Nachhaltigkeit darin,

„ökologischen, ökonomischen und sozialen

Zielsetzungen gleichgewichtig Rechnung zu

tragen und damit die ethische Verantwortung

für die Gerechtigkeit zwischen den heute

lebenden Menschen und zukünftigen Genera-

tionen wahrzunehmen“.7 Dieselbe Kommission

wies in ihrem Abschlussbericht aus dem Jahr

1998 („Konzept Nachhaltigkeit – Vom Leitbild

zur Umsetzung“) darauf hin, dass es für die

nicht-ökologischen Dimensionen der Nachhal-

tigkeit keine Verständigung über Operationali-

sierungen gibt wie auf dem Felde ökologischer

Nachhaltigkeit.8 Zwar verwendet die UN seit

langem messbare soziale Indikatoren (u.a. per-

cent of population living below poverty line,

Gini index of income inequality, unemploy-

ment rate, ratio of average female wage to

male wage, nutritional status of children, mor-

tality rate under 5 years old, life expectancy at

birth, percent of population with access to

safe drinking water, percent of population

with access to primary health care facilities)9,

diese Indikatoren sind aber eher auf die Sozi-

alberichterstattung armer Länder ausgerichtet

und können kaum der differenzierenden Be-

wertung der hoch entwickelten und extrem

ausdifferenzierten Sozialen Sicherungssysteme

Europas dienen.

Trotz aller Probleme, ein handhabbares Kon-

zept der Nachhaltigkeit zu definieren, besteht

über zwei Elemente Einigkeit:

1. Der Begriff der Nachhaltigkeit zielt auf lang-

fristige, dauerhafte Stabilität unter der Be-

dingung des gerechten Ausgleichs zwischen

den beteiligten Generationen – und damit

auf den Erhalt der Handlungsfähigkeit künf-

tiger Generationen.
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4 Vgl. Steinmann, Horst und Gerd Rainer Wagner [1998], Umwelt und Wirtschaftsethik, Stuttgart, S. 51ff.

5 Vgl: World Commission on Environment and Development: Our Common Future [1987], Oxford.

6 Zit. ders., ebda., S. 43.

7 Zit. Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des Deutschen Bundestages [1997], Konzept Nachhaltigkeit. Fundamente

für die Gesellschaft von morgen, S. 22.

8 Vgl. ebda., S. 25.

9 Vgl. United Nations [2001], Indicators of Sustainable Development – Guidelines and Methodologies, New York.



49

2. Nachhaltigkeit ist ein mehrdimensionales

Konzept. Es umfasst sowohl die ökologische als

auch die ökonomische und soziale Dimension.

Für die Frage der Nachhaltigkeit in der Finan-

zierung der Sozialen Sicherungssysteme be-

sitzt die ökologische Dimension keine eigens

zu betrachtende Bedeutung. Aus ökonomi-

scher Sicht lässt sich das Ziel der Aufrechter-

haltung der Handlungsfähigkeit künftiger

Generationen dahingehend operationalisieren,

dass die Pro-Kopf-Kapitalausstattung einer

jeden Gesellschaft – wobei der Kapitalbegriff

hier sehr weit gefasst ist, d.h. neben dem Sach-

kapital auch das Humankapital und das Natur-

vermögen umfasst – von einer Generation auf

die nächste nicht abnehmen darf. Hierbei

stellt sich allerdings vor allem die Frage der

Substituierbarkeit bzw. Komplementarität der

verschiedenen Kapitalkomponenten. Ist bei-

spielsweise das Naturvermögen unbegrenzt

durch Sachkapital substituierbar – wie es die

neoklassische Wachstumstheorie postuliert?10

Darüber – und damit notwendigerweise auch

über die natürlichen Grenzen des globalen

Wirtschaftswachstums – herrscht keine Einig-

keit. Auf jeden Fall ergeben sich in diesem

Zusammenhang anhaltende Trade-offs, so bei-

spielsweise aus dem Zielkonflikt zwischen der

Armutsbekämpfung durch Erschließung zu-

sätzlicher landwirtschaftlicher Nutzflächen und

dem Erhalt von Tier- und Pflanzenarten.11

In der ökonomischen Theorie der Nachhaltig-

keit12 impliziert das Nachhaltigkeitskonzept den

Einbezug der Wohlfahrt künftiger Generatio-

nen als Argument in die Wohlfahrts- bzw. Nut-

zenfunktion der lebenden Generationen.13

Daraus ergibt sich die zentrale Frage, wie die

heute lebende Generation den Konsum künfti-

ger Generationen bewertet bzw. auf die

Gegenwart diskontiert. Eine vollständige

Schließung der „ökologischen Lücke“ bzw.

eine vollständige Nachhaltigkeit würde einen

Diskontsatz von Null implizieren, weil nur so

eine Gleichgewichtung von Gegenwarts- und

Zukunftskonsum gewährleistet sei. „Die Frage,

für welchen Zeithorizont im Voraus von den

Lebenden ein Verzicht zugunsten der noch

nicht Geborenen geleistet werden soll, wel-

cher Stellenwert also den in der Zukunft lie-

genden Bedürfnissen im Rahmen der aktuel-

len Entscheidungen über die Befriedigung von

heutigen Bedürfnissen eingeräumt wird, be-

trifft die soziale Zeitpräferenz. Aussagen darü-

ber sind stets Wertungen. Eine solche Wertung

mit ethischer Begründung stellt die Nachhal-

tigkeitsidee dar.“14

Soziale Nachhaltigkeit der Sozialen Siche-

rungssysteme lässt sich als die Kongruenz von

sozialer Sicherung und sozialer Entwicklung

interpretieren,15 d.h. eine Anpassung der Sozi-

alversicherung an die sich ändernden sozialen

und sozioökonomischen Rahmenbedingun-

gen. Diese sind unter anderem geprägt von

der Zunahme von als atypisch bezeichneten

Beschäftigungsverhältnissen und Arbeitslosig-

keit als anhaltendem Massenphänomen. Für

die Sozialen Sicherungssysteme, die – wie das

deutsche – sich zur Absicherung lebenslang

vollzeitbeschäftigter Personen in Normalar-

beitsverhältnissen entwickelten und deren

Finanzierung vor allem auf dieser traditionel-

len und zunehmend tradierten Form des

Arbeitsverhältnisses basiert, führen solche ver-

änderten Rahmenbedingungen zwangsläufig

zu einem Anpassungsbedarf. Wirkungsvolle

1Einleitung

10 Vgl. Knogge, Thomas [1998], Sustainable Development in der Neoklassik und im Institutionalismus, Pfaffenweiler.

11 Vgl. Fues, Thomas [1998], Das Indikatorenprogramm der UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung, Frankfurt am Main, S. 51.

12 In der Finanzpolitik wird Nachhaltigkeit ausschließlich im Sinne der Tragfähigkeit der Staatsverschuldung verwendet. Eine Finanzpolitik ist

tragfähig und in diesem Sinne nachhaltig, wenn sich die Schuldenstandsquote, d.h. das Verhältnis von Schuldenstand zum Sozialprodukt, lang-

fristig nicht verändert. Eine nachhaltige Steuerquote ist in diesem Zusammenhang die konstante Steuerquote, die erforderlich ist, um die

Schuldenstandsquote unverändert zu lassen.

13 Vgl. Ewringmann, Dieter [1999], Sustainability – Leerformel oder Forschungsprogramm? Universität zu Köln, Sonderforschungsbereich 419,

Forschungsbericht Nr. 01-99, Köln.

14 Zit. ders., a.a.O., S. 35.

15 Vgl. Sesselmeier, Werner [2000], Nachhaltigkeit in der Sozialpolitik, Sozialer Fortschritt 6, S.138ff.



Gegenstrategien bestehen nach Auffassung

der Kommission unter anderem in einer Stär-

kung ergänzender kapitalgedeckter Vorsorge-

systeme. Zum anderen geht es darum, die

Erwerbsbeteiligung von Bevölkerungsgrup-

pen zu steigern, deren Erwerbsbeteiligung in

Deutschland im internationalen Vergleich

gering ist, so der Älteren, Frauen und ausländi-

sche Personen. Die notwendigen Fragen da-

nach, wie diese Ziele einer höheren Erwerbs-

beteiligung verschiedener Personengruppen

erreicht werden können und wie hoch jeweils

die notwendige zusätzliche Erwerbsbeteili-

gung ausfallen muss, um der Alterung und

langfristigen Schrumpfung der Bevölkerung

erfolgreich begegnen zu können, sind aller-

dings nicht Gegenstand des Berichtes dieser

Kommission. 

Im Zentrum der Analyse dieses Berichtes steht

vielmehr die spezifische Frage der Zukunfts-

fähigkeit und Tragfähigkeit der Finanzierung

der Sozialen Sicherungssysteme im veränder-

ten sozioökonomischen Kontext. Nicht die

Arbeitsgesellschaft insgesamt, sondern die auf

Arbeit basierende umlagefinanzierte Sozial-

versicherung steht im Fokus der Analyse. Die

Kernfrage lautet: Wie lassen sich Soziale Siche-

rungssysteme langfristig erhalten und stabili-

sieren, deren Einnahmenbasis sich aufgrund

der demografischen Veränderungen gravie-

rend verändert und deren Kostenentwicklung

sich aufgrund des ungewissen technischen

Fortschritts nicht präzise abschätzen lässt?

Und: Wie lässt sich vermeiden, dass Soziale

Sicherungssysteme, deren Finanzierung sehr

stark an den Faktor Arbeit gekoppelt ist, auf-

grund des allgemeinen Kostenanstiegs für

Gesundheitsversorgung und Pflege unweiger-

lich einen beschäftigungspolitisch uner-

wünschten Anstieg der Arbeitskosten nach

sich ziehen?

Mehr Nachhaltigkeit in der Sozialpolitik impli-

ziert aus Sicht der Kommission somit not-

wendigerweise eine Entlastung der heutigen

Beitragszahlerinnen und -zahler. Zum einen

darf der Faktor Arbeit nicht immer teurer 

werden, weil die Beschäftigungschancen von

immer mehr Menschen dadurch immer

schlechter werden. Zum anderen dürfen die

individuellen Spielräume der Verwendung des

verfügbaren Einkommens nicht ständig weiter

abnehmen, weil dies die Akzeptanz der Sozia-

len Sicherungssysteme bei den Jüngeren

immer weiter schwinden lässt und den Grund-

sätzen einer freiheitlichen sozialen Marktwirt-

schaft widerspricht. Zugleich darf die Anforde-

rung an die Selbstverantwortung aller die

bestehenden strukturellen Benachteiligungen

Einzelner nicht außer Acht lassen. Die Kom-

mission lässt sich in ihren Vorschlägen und

Empfehlungen davon leiten, langfristig stabil

finanzierte Soziale Sicherungssysteme zu

schaffen, die den Anforderungen einer gerech-

ten Verteilung von Leistungen, Lasten und

Handlungsfähigkeiten auf heutige wie zukünf-

tige, auf jüngere und ältere Generationen

genügt.
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Geburtenraten und steigende Lebenserwar-

tung, wobei langfristig der Geburtenentwick-

lung das größere Gewicht beizumessen ist.

Entscheidend für die Gesamtentwicklung ist

dabei weniger, wie sich diese Determinanten

zukünftig entwickeln werden als vielmehr, wie

sie sich in der Vergangenheit verändert haben. 

Diese beiden Trends bewirken auf der einen

Seite, dass sich die Relation zwischen Jungen

und Alten verschiebt, und auf der anderen

Seite, dass die Bevölkerung insgesamt

schrumpfen wird. Der Prozess der Alterung

kann durch die dritte Determinante der Bevöl-

kerungsentwicklung – die Migration – bei rea-

listischen Zuwanderungsannahmen nicht ent-

scheidend verändert werden. 

2.1.1 Determinanten der 
Bevölkerungsentwicklung

Die demografische Entwicklung wird be-

stimmt durch die Fertilität, die zukünftige

Lebenserwartung und die Migration. 

Fertilität

Die Entwicklung der Geburtenhäufigkeiten in

Deutschland ist durch einen ausgeprägten

Bruch gekennzeichnet: Bis zum Jahr 1967 stie-

gen die zusammengefassten Geburtenziffern

stark an (Baby-Boom), danach setzte ein erheb-

licher Rückgang der Geburten ein. Dies war

u.a. eine Folge zuvor hoher Geburtenraten, die

wiederum auf den zweiten Weltkrieg und die

unmittelbare Nachkriegszeit zurückzuführen

sind. Seit 1969 liegt die Geburtenziffer in den

alten Bundesländern unterhalb des bestands-

erhaltenden Niveaus und hat sich seit 1975 auf

einen Wert von etwa 1,4 Geburten je Frau ein-

gependelt (siehe Abbildung 2-1). Um jedoch

den Bestand einer Bevölkerung zu erhalten,

wäre eine Geburtenziffer von etwa 2,1 erfor-

derlich.2

In den neuen Bundesländern gab es zwar

ebenso wie in den alten Bundesländern Ende

der 60er Jahre einen deutlichen Geburtenrück-

gang, allerdings setzte hier Mitte der 70er

Jahre eine Erholung ein. Bis 1989 lag die Ge-

burtenziffer in den neuen Ländern bei durch-

schnittlich knapp 1,8. Nach der Wiedervereini-

gung sanken die ostdeutschen Geburtenraten

jedoch deutlich ab und erreichten in den Jah-

ren 1992–1994 mit 0,8 einen beispiellosen

Tiefstand. Eine wesentliche Ursache hierfür ist

ein Verschieben der Geburt in ein höheres

Alter der Frauen, welches sich in den letzten

Jahren an das Niveau in den alten Ländern

angenähert hat. Seit Mitte der 90er Jahre stei-

gen die Fertilitätsziffern in den neuen Ländern

zwar wieder an, liegen aber immer noch unter

dem westdeutschen Niveau. 

Für die Fortschreibung der Geburtenziffern

wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

• Die Geburtenziffer in Westdeutschland wird

sich nicht wesentlich verändern und langfris-

tig bei knapp unter 1,4 konstant bleiben.

• Für die neuen Bundesländer wird sich der

Angleichungsprozess an das westdeutsche

Niveau, nicht zuletzt aufgrund der aktuell

schwierigen wirtschaftlichen Situation, ver-

langsamen und erst im Jahr 2010 abge-

schlossen sein.

Eine Voraussetzung für eine langfristig kons-

tante Geburtenrate ist, dass die Vereinbarkeit

von Familie und Beruf sowie die wirtschaftli-

che Situation von Frauen bzw. Familien ver-

bessert werden, die für die Entscheidung von

Frauen bzw. Familien, ein Kind zu bekommen,

besonders bedeutend sind. Gerade die stei-

gende Erwerbsneigung von gut ausgebildeten

jungen Frauen steht häufig im Konflikt zum

Kinderwunsch, da sich Familie und Beruf bei

fehlenden Betreuungsmöglichkeiten nicht ver-

einbaren lassen, so dass ohne diesbezügliche

Verbesserungen sogar ein Sinken der Gebur-

tenraten möglich wäre.

Mortalität

Die fernere Lebenserwartung von Neugebore-

nen ist in Deutschland seit 1950 bei Männern

um gut 10 Jahre auf aktuell knapp 74,6 Jahre

2 Diese bestandserhaltende Geburtenziffer, die den im Durchschnitt pro Frau geborenen Kindern entspricht, muss etwas oberhalb von zwei lie-

gen, weil regelmäßig mehr Jungen als Mädchen geboren werden.
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und bei Frauen etwas stärker um über 12 Jahre

auf knapp 80,5 Jahre gestiegen. Die Gründe

für den stabilen Trend der sinkenden Sterbe-

ziffern liegen u.a. im Rückgang der Säuglings-

sterblichkeit durch bessere Betreuung und

medizinischen Fortschritt, in der sinkenden

Zahl von Unfallopfern im Verkehr und bei der

Arbeit, im zunehmenden Gesundheitsbe-

wusstsein in der Bevölkerung und im medizi-

nisch-technischen und therapeutischen Fort-

schritt (siehe Abbilung 2-2, nächste Seite).

Dadurch ist auch die fernere Lebenserwartung

in höheren Altern seit Jahren kontinuierlich

angestiegen. 65-jährige westdeutsche Männer

können heute mit einer durchschnittlichen

Lebenserwartung von weiteren 15,8 Jahren

rechnen, 2,8 Jahre mehr als noch vor zwanzig

Jahren. Bei Frauen diesen Alters liegt die durch-

schnittliche Lebenserwartung mit 19,6 Jahren

sogar drei Jahre höher als vor zwanzig Jahren. 

In den neuen Ländern war die Lebenserwar-

tung nach der Wiedervereinigung noch deut-

lich niedriger als in Westdeutschland. Bei Män-

nern betrug der Unterschied rund 1,5 Jahre,

bei Frauen sogar fast zwei Jahre. Mittlerweile

hat sich der Unterschied jedoch deutlich ver-

ringert und liegt gegenwärtig nur noch bei 0,6

(Männer) bzw. 0,8 Jahren (Frauen). Dies macht

deutlich, dass die Lebenserwartung unmittel-

bar durch Verbesserungen in der Lebensfüh-

rung, der Umwelteinflüsse und der medizini-

schen Versorgung determiniert wird. Auch

wenn sich der Angleichungsprozess etwas ver-

langsamen dürfte, ist mit einer vollständigen

Angleichung der Lebenserwartung zwischen

West- und Ostdeutschland bis zum Jahr 2010

zu rechnen. 

Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung ist

zu erwarten, dass sich der Trend der steigen-

den Lebenserwartung fortsetzen wird. Es wird

angenommen, dass die Sterbewahrscheinlich-

keiten mittelfristig weiter deutlich zurückge-

hen, sich dieser Rückgang langfristig aber

geringfügig verlangsamt .3 Die fernere Lebens-

erwartung von 65-Jährigen wird annahmege-

mäß bis zum Jahr 2030 bei Männern (Frauen)

um 2,6 Jahre (3,1 Jahre) auf 18,4 Jahre (22,6

Jahre) ansteigen. Damit werden 65-jährige

Männer im Jahr 2030 im Durchschnitt 83,4

Jahre alt, Frauen sogar 87,6 Jahre. 

2Demogr afische und ökonomische R ahmenbedingungen

Abbildung 2-1: Zusammengefasste Geburtenziffern

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMGS, eigene Berechnungen
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3 Die Annahmen zur Entwicklung der Lebenserwartung basieren bis zum Jahr 2010 auf den Prognosen des BMGS, die langfristige Entwicklung

wurde in Anlehnung an die im Rahmen der Expertenanhörung vorgelegten Prognosen von Prof. Dr. Birg von der Universität Bielefeld erstellt.



Wanderungen

Im Gegensatz zur Entwicklung der Fertilität

und der Mortalität können die Wanderungsbe-

wegungen nicht auf der Grundlage etwa von

biometrischen Parametern prognostiziert wer-

den. Vielmehr werden die Wanderungsströme

durch wirtschaftliche und politische Rahmen-

bedingungen im Inland und in den jeweiligen

Herkunftsländern der Zuwanderer bestimmt.

So wurden in den 60er Jahren massiv auslän-

dische Arbeitskräfte angeworben, um die

Arbeitsmarktnachfrage der expandierenden

Wirtschaft in Deutschland befriedigen zu kön-

nen. Im Anschluss an den Ölpreisschock 1973

und die damit einhergehende Wirtschaftskrise

wurde ein Anwerbestopp für ausländische

Arbeitskräfte verhängt, so dass die Nettozu-

wanderung danach deutlich zurückging. Infol-

ge der politischen Umbrüche Ende der 80er

Jahre stieg die Zuwanderung nach Deutsch-

land erheblich an, ging danach jedoch nicht

zuletzt aufgrund der restriktiveren Asylgeset-

ze wieder zurück. Anhand dieser Entwicklun-

gen zeigt sich der enge Zusammenhang zwi-

schen wirtschaftlichen und politischen Ge-

gebenheiten und den Wanderungsströmen

(siehe Abbildung 2-3). 

Dementsprechend sind für die zukünftige Ent-

wicklung Annahmen zu treffen, die sich nicht

aus zu- oder abnehmenden Trends in der Ver-

gangenheit, sondern nur gleichbleibend aus

dem langfristigen Mittel ableiten lassen. Es

wird unterstellt, dass die Nettozuwanderung

langfristig – nach einem Anstieg in den nächs-

ten Jahren – bei 200.000 Personen pro Jahr 

verharrt. Für die Bevölkerungsentwicklung

sind neben der Nettozuwanderung auch die

Bruttowanderungsströme von Bedeutung, da

tendenziell Ältere fortziehen und Jüngere

zuwandern. Hier wird die eher restriktive

Annahme getroffen, dass das Verhältnis von

Bruttozuzügen zu Nettozuwanderung bei 2:1

und damit deutlich unter dem gegenwärtigen

Niveau liegt. 

2.1.2 Bevölkerungsentwicklung

Auf der Grundlage der getroffenen Annahmen

wird die Bevölkerung in Deutschland bis zum

Jahr 2010 noch leicht ansteigen und erst nach

2020 zunächst langsam, dann stärker zurück-

gehen. Im Jahr 2040 werden gut vier Millionen

Menschen weniger in Deutschland leben als

heute (siehe Tabelle 2-1). Diese vor dem

Hintergrund der niedrigen Geburtenraten

relativ geringfügige Veränderung der absolu-

ten Bevölkerungsanzahl ist in erster Linie
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Abbildung 2-2: Lebenserwartung von 65-Jährigen in den Alten Bundesländern

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMGS, eigene Berechnungen
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Resultat der steigenden Lebenserwartung und

der Zuwanderung. Dieser nur leichte Rück-

gang geht jedoch einher mit einer erheb-

lichen Verschiebung der Altersstruktur. So wird

die Anzahl der unter 15-Jährigen von heute

12,8 Mio. bis zum Jahr 2040 um 3,7 Mio. sin-

ken. Der Anteil dieser Altersklasse an der

Gesamtbevölkerung wird dann noch bei 11,6 %

liegen. Neben den niedrigen Geburtenraten ist

dies vor allem auf den Rückgang der Anzahl

der Frauen im gebärfähigen Alter zurückzu-

führen.

Der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung im

Alter zwischen 15 und 64 Jahren lag im Jahr

2000 bei rund 68%. Bis zum Jahr 2020 wird

diese Gruppe um fast 2,5 Mio. zurückgehen.

Erst wenn die geburtenstarken Jahrgänge aus

dieser Altersgruppe herauswachsen, wird sich

der Schrumpfungsprozess der arbeitsfähigen

Bevölkerung beschleunigen. Zwischen 2020

und 2030 wird die Anzahl der 15- bis 64-Jähri-

gen um 4,7 Mio. zurückgehen. Der Anteil an

der Gesamtbevölkerung liegt dann bei gut

60%. Insgesamt wird die arbeitsfähige Bevöl-

2Demogr afische und ökonomische R ahmenbedingungen

Abbildung 2-3: Wanderungen von Ausländern

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMGS, eigene Berechnungen
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2000 2010 2020 2030 2040

Bevölkerung insgesamt (Mio.) 82,2   82,7   82,7   81,0   78,1   

unter 15 12,8   11,1   10,5   10,0   9,1   
zwischen 15 und 64 55,9   54,7   53,5   48,8   45,2   
65 und älter 13,5   16,9   18,7   22,2   23,8   
80 und älter 3,0   4,2   5,9   6,3   7,7   

Anteile in Prozent
unter 15 15,6   13,5   12,7   12,4   11,6   
zwischen 15 und 64 67,9   66,2   64,7   60,3   57,9   
65 und älter 16,4   20,4   22,6   27,4   30,5   
80 und älter 3,7   5,1   7,1   7,8   9,8   
Altersquotient (65+/(20-64)) 24,2   30,8   34,9   45,5   52,6

Tabelle 2-1: Bevölkerungsentwicklung – Anteile der Altersgruppen

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMGS, eigene Berechnungen



kerung bis zum Jahr 2030 um gut 7 Mio. zu-

rückgehen, bis zum Jahr 2040 sogar um rund

10 Mio. (siehe Abbildung 2-4).

Während die Bevölkerung in den Altersgrup-

pen unter 65 Jahren zurückgeht, nimmt paral-

lel dazu die Anzahl der Personen im Rentenal-

ter zu. Diese Entwicklung resultiert zum einen

aus der stetig steigenden Lebenserwartung

und im Zeitraum nach 2020 vor allem aus dem

Hineinwachsen der geburtenstarken Jahrgän-

ge ins Rentenalter. Insgesamt wird diese

Altersgruppe bis zum Jahr 2030 von gegen-

wärtig etwa 13,5 Mio. auf über 22 Mio.

anwachsen. Der Anteil an der Gesamtbevölke-

rung liegt dann bei 27,4 % und steigt bis 2040

noch weiter auf 30 % an. Erst gegen Mitte des

vierten Jahrzehnts kommt der Alterungspro-

zess insofern zum Erliegen als sich die Relation

zwischen Arbeitsfähigen und Bevölkerung im

Rentenalter nicht mehr weiter verändert. 

Die Konsequenzen dieser Verschiebungen im

Altersaufbau zeigen sich in der Veränderung

des Altersquotienten, hier berechnet als Rela-

tion der 65-Jährigen und Älteren zur Bevölke-

rung im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und

64 Jahren. Dieser steigt bis zum Jahr 2040 auf

52,6 % an und liegt damit mehr als doppelt so

hoch wie noch im Jahr 2000. Das bedeutet,

dass im Jahr 2040 auf eine Person im Renten-

alter nur noch knapp zwei Personen im arbeits-

fähigen Alter kommen, während es heute noch

rund vier Personen sind. 

Allerdings steigt der Altersquotient nicht ste-

tig an. Zwischen 2005 und 2015 kommt es

gewissermaßen zu einer demografischen

„Pause“, da dann die relativ schwach besetz-

ten Jahrgänge zwischen 1940 und 1950 in das

Rentenalter hineinwachsen. Nach 2015 be-

schleunigt sich der Zuwachs des Altersquo-

tienten aber zunehmend. Erst nach 2035 wird

sich dieser Quotient nicht mehr weiter erhö-

hen (siehe Abbildung 2-4).

2.1.3 Erwerbspersonenpotenzial

Das Erwerbspersonenpotenzial (Arbeitskräfte-

potenzial) wird von zwei Faktoren deter-

miniert: der Zahl, Altersverteilung und

Geschlechterstruktur der Bevölkerung im

erwerbsfähigen Alter einerseits und deren

alters- und geschlechtsspezifischer Erwerbs-

neigung andererseits. Das Erwerbspersonen-

potenzial hängt also auf der einen Seite von

der demografischen Entwicklung ab und auf

der anderen Seite von der grundsätzlichen

Bereitschaft, eine Erwerbstätigkeit aufzuneh-

men. Damit umfasst das Erwerbspersonen-
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Abbildung 2-4: Bevölkerungsentwicklung in Deutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMGS, eigene Berechnungen
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potenzial neben den Erwerbstätigen (abhängig

Beschäftigte und Selbständige) auch Erwerbs-

lose (solche, die aktiv eine Arbeit suchen) und

die so genannte Stille Reserve. Hierzu zählen

Personen, die wegen einer ungünstigen Ar-

beitsmarktlage oder aus anderen Gründen

nicht aktiv Arbeit suchen, dies aber bei verän-

derten Bedingungen tun würden. 

Entwicklung der Erwerbsneigung

Die Determinanten für die Erwerbsneigung

hängen also zum Teil von der wirtschaftlichen

Entwicklung ab. Bezogen auf die alters- und

geschlechtsspezifischen Erwerbsquoten4 sind

jedoch recht unterschiedliche Faktoren für die

aktuelle und zukünftige Entwicklung relevant:

• Bei jüngeren Männern und Frauen liegen die

Erwerbsquoten aufgrund der langen Ausbil-

dungszeiten verhältnismäßig niedrig (siehe

Abbildung 2-6). Langfristig ist damit zu

rechnen, dass sich die Ausbildungszeiten im

Durchschnitt zwar verkürzen, dies jedoch

durch ein insgesamt höheres Ausbildungs-

niveau kompensiert wird. Insgesamt bleiben

die Erwerbsquoten in den Altersklassen zwi-

schen 15 und 24 Jahren annahmegemäß –

abgesehen vom Angleichungsprozess zwi-

schen West- und Ostdeutschland – konstant. 

• Die Erwerbsquoten von Männern im Alter

von 25 bis 54 Jahren sind mit über 90% im

Durchschnitt sehr hoch. Mit Ausnahme der

50- bis 54-Jährigen – hier wird in Folge der

sich verbessernden Arbeitsmarktchancen

mit einem leichten Anstieg gerechnet – wer-

den diese Erwerbsquoten auch langfristig

auf diesem Niveau verharren.

• Die Potenzialerwerbsquoten von Frauen im

mittleren Alter sind niedriger als bei gleich-

2Demogr afische und ökonomische R ahmenbedingungen

4 Datenquelle für die Erwerbsquoten sind die empirischen Analysen des Mikrozensus. Allerdings besteht eine erhebliche Differenz (ca. 2 Mio.)

zwischen den dort ausgewiesenen Erwerbstätigen und der Anzahl der Erwerbstätigen nach den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

Diese Differenz resultiert u.a. daraus, dass geringfügig Beschäftigte im Mikrozensus untererfasst sind. Die hier ausgewiesenen Erwerbsquoten

wurden so revidiert, dass die mutmaßliche Untererfassung ausgeglichen wird und das Erwerbspersonenpotenzial damit zur Erwerbstätigkeit

gemäß volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen kompatibel ist. 

Abbildung 2-5: Alterspyramide im Jahr 2000 und 2040 (Angaben in %)

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMGS, eigene Berechnungen
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altrigen Männern. Bis zum Alter 40 ist dies

durch Geburten und Kindererziehung be-

gründet. Langfristig ist davon auszugehen,

dass sich die Erwerbsneigung auch in diesen

Altersklassen etwas erhöhen wird, da der

Wunsch nach Erwerbstätigkeit nicht zuletzt

aufgrund des gestiegenen Ausbildungsni-

veaus größer werden dürfte und weil sich

die Arbeitsmarktchancen aufgrund des hö-

heren Angebots an Teilzeitbeschäftigung

weiter verbessern dürften. Eine wichtige

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass

sich die Kinderbetreuungsmöglichkeiten

gegenüber heute deutlich verbessern. 

In den Altersklassen zwischen 40 und 55 Jah-

ren werden die Erwerbsquoten langfristig

schon allein deshalb ansteigen, weil die

heute jüngeren, gut ausgebildeten Frauen

im Anschluss an die Kindererziehung vor-

aussichtlich stärker in die Erwerbstätigkeit

streben als dies aktuell noch der Fall ist.

Auch die sich ändernden Familienstrukturen

dürften zu dieser Entwicklung beitragen. 

• Die deutlichsten Veränderungen der Er-

werbsneigung werden bei über 55-Jährigen

erwartet. So steigt die Erwerbsquote der 60-

bis 64-Jährigen annahmegemäß um über 20

Prozentpunkte auf rund 64% bei Männern

bzw. 43% bei Frauen. Dadurch wird unter-

stellt, dass das Arbeitsmarktaustrittsalter,

welches im Wesentlichen dem Rentenein-

trittsalter entspricht, infolge der in den Ren-

tenreformgesetzen 1992 und 1999 be-

schlossenen Anhebungen der Altersgrenzen

für den Renteneintritt von gegenwärtig

60,2 Jahren bis zum Jahr 2030 um 1,7 Jahre

auf 61,9 Jahre ansteigt.

• Eine weitere Begründung für die steigenden

Erwerbsquoten Älterer liegt in einer zu er-

wartenden Entspannung auf dem Arbeits-

markt. Gerade weil immer weniger Jüngere

auf den Arbeitsmarkt drängen, werden sich

die Chancen für die Älteren deutlich verbes-

sern. Dies setzt allerdings die Bereitschaft

zu entsprechenden Qualifizierungsmaßnah-

men sowohl von Seiten der Arbeitgeberinnen

und Arbeitgeber als auch der Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer voraus.

Darüber hinaus wird angenommen, dass sich

die aktuell noch zu beobachtenden Unter-

schiede in der Erwerbsneigung zwischen West-

und Ostdeutschland im Zuge des wirtschaft-

lichen Aufholprozesses langfristig angleichen

werden. 
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Abbildung 2-6: Potenzialerwerbsquoten nach Alter und Geschlecht in Deutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMGS, eigene Berechnungen
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Die Potenzialerwerbsquoten im 
internationalen Vergleich

Um die getroffenen Annahmen auch im inter-

nationalen Kontext bewerten zu können, wer-

den die gegenwärtigen und zukünftigen Er-

werbsquoten in Deutschland nachfolgend mit

den schon heute in Industrienationen zu beo-

bachtenden Erwerbsquoten verglichen. Hier-

für werden die alters- und geschlechtsspezifi-

schen Erwerbsquoten auf eine normierte

Bevölkerung bezogen, um Altersstruktureffek-

te zu nivellieren, so dass ein Vergleich der

zusammengefassten Erwerbsquoten über alle

Alter möglich wird.

Bei den Potenzialerwerbsquoten von Frauen

liegt Deutschland mit einem Wert von 44,6%

gegenwärtig etwa im Mittelfeld der Industrie-

nationen. Angeführt wird die Reihung von den

skandinavischen Ländern und der Schweiz

(siehe Abbildung 2-7). Auf der Grundlage der

getroffenen Annahmen wird sich die zu-

sammengefasste Potenzialerwerbsquote in

Deutschland bis zum Jahr 2030 auf 49% erhö-

hen. Damit würde langfristig eine Erwerbsnei-

gung von Frauen erreicht, wie sie bereits heute

in den skandinavischen Ländern üblich ist. Dies

bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass

Deutschland gegenüber diesen Ländern im

Zeitablauf tatsächlich aufholen wird, denn

auch in diesen Ländern wird sich die Erwerbs-

neigung vor allem älterer Frauen aufgrund des

besseren Ausbildungsstandards der heute jun-

gen Frauen vermutlich weiter erhöhen. 

Der Vergleich der Potenzialerwerbsquoten von

Männern zeigt ein ähnliches Bild, wobei die

Unterschiede nicht so gravierend sind wie bei

Frauen. Deutschland wird sich hier annahme-

gemäß vom hinteren ins vordere Mittelfeld

verbessern. Allerdings gilt wieder, dass die pro-

jizierte Situation in Deutschland im Jahr 2030

mit der gegenwärtigen Situation im Ausland

verglichen wird (siehe Abbildung 2-8).

Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials

Auf der Grundlage der beschriebenen Annah-

men, die sich zusammenfassend durch einen

Abbildung 2-7: Potenzialerwerbsquoten von Frauen im internationalen Vergleich

Quelle: Prognos, eigene Berechnungen

2001, normiert auf eine einheitliche Bevölkerungsstruktur 
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Anstieg der Erwerbsquoten bei Frauen und bei

Männern im Alter von über 55 Jahren charak-

terisieren lassen, ergibt sich zusammen mit

der Bevölkerungsentwicklung das Erwerbsper-

sonenpotenzial. Dieses wird von gegenwärtig

gut 43,2 Mio. bis zum Jahr 2010 noch auf 44

Mio. ansteigen, bis zum Jahr 2030 aber auf

40,1 Mio. zurückgehen. Das Arbeitskräftepo-

tenzial wird in Deutschland trotz der unter-

stellten steigenden Erwerbsneigung langfris-

tig um rund 7,5% sinken.

Im Vergleich zur Entwicklung der arbeitsfähi-

gen Bevölkerung im Alter zwischen 15 und 64

Jahren, die zwischen 2000 und 2030 um 7 Mio.

zurückgeht, fällt der Rückgang des Erwerbs-

personenpotenzials von 3,2 Mio. verhältnis-

mäßig gering aus (siehe Tabelle 2-2). Diese

relative Zunahme des Erwerbspersonenpoten-

zials resultiert zu einem Drittel (1,3 Mio.) aus

der Altersstrukturverschiebung innerhalb der

arbeitsfähigen Bevölkerung. Während immer

weniger Junge mit niedrigen Erwerbsquoten

nachwachsen, steigt die Anzahl der Älteren

mit vergleichsweise hohen Erwerbsquoten.

Die verbleibende relative Zunahme in Höhe

von 2,6 Mio. ist durch die steigenden Erwerbs-

quoten bedingt. Davon entfallen 1,8 Mio. auf

Frauen und 0,8 Mio. auf Männer.

Abbildung 2-8: Potenzialerwerbsquoten von Männern im internationalen Vergleich

Quelle: Prognos, eigene Berechnungen

2001, normiert auf eine einheitliche Bevölkerungsstruktur 
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Veränderung
2000 2030 2000–2030

Bevölkerung im Alter von 15–64 55,9 48,8 -7,0

Erwerbspersonenpotenzial 43,2 40,1 -3,2

relative Zunahme 3,9

resultiert aus
Altersstruktureffekt 1,3
steigenden Potenzialerwerbsquoten 2,6

Differenzen in den Summen durch Rundungen

Tabelle 2-2: Bevölkerung und Erwerbspersonenpotenzial in Mio.

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMGS, eigene Berechnungen
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5 Dieses Szenario basiert auf der Prognose zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Prognos AG, Basel, die im Rahmen der Expertenanhö-

rung vorgestellt wurde und hinsichtlich der Kurzfristannahmen auf dem Rechtsstand des Frühjahrs 2003 basiert.

Aus der Entwicklung des Erwerbspersonenpo-

tenzials können keine unmittelbaren Rück-

schlüsse auf die Erwerbstätigkeit gezogen

werden, weil damit lediglich das Arbeitskräfte-

angebot, jedoch nicht die Arbeitsmarktnach-

frage bestimmt wird. Festzuhalten ist jedoch,

dass sich das sinkende Arbeitskräfteangebot

langfristig bremsend auf die gesamtwirt-

schaftliche Entwicklung auswirken wird.

2.2 Wirtschaftswachstum und 
Arbeitsmarktentwicklung

Die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der

Sozialen Sicherungssysteme wird auf der

einen Seite durch die Alterung der Gesellschaft

und den damit verbundenen Druck auf der

Ausgabenseite sowie auf der anderen Seite

durch die Beschäftigungsentwicklung, die

maßgeblich ausschlaggebend für die Einnah-

menentwicklung ist, beeinflusst. Prognosen zur

Arbeitsmarktentwicklung unterliegen – anders

als Bevölkerungsprognosen – erheblichen Un-

sicherheiten. Denn das Beschäftigungsniveau

wird auch durch die wirtschaftliche Entwick-

lung bestimmt, welche ihrerseits wiederum

u.a. von der Gestaltung der Sozialen Siche-

rungssysteme selbst abhängt. 

Die Projektion der Arbeitsmarktentwicklung al-

lein aus der demografischen Entwicklung ohne

Einbettung in ein gesamtwirtschaftliches Sze-

nario ist zwar möglich, birgt jedoch das Risiko

unplausibler Ergebnisse, da der implizit damit

verbundene Wachstumspfad außer Acht gelas-

sen wird. Entsprechend wurde ein gesamtwirt-

schaftliches Szenario entwickelt, das die

demografische und wirtschaftliche Entwick-

lung sowie die Arbeitsmarktnachfrage und das

Arbeitskräfteangebot sowie deren jeweilige

Interdependenzen plausibel abbildet .5

Einheit 2002   2010   2020   2030   2040   

BIP, 95er Preise Mrd. € 1.984   2.305   2.764   3.192   3.630   
BIP / Kopf, 95er Preise Tsd. € / EW 24,1   27,9   33,4   39,4   46,5   

Produktivität Tsd. € / ET 51,3   58,7   70,5   84,5   100,7   

Erwerbstätige (Inland) Tsd. 38.688   39.255   39.201   37.750   36.051   
darunter SV-pflichtig Beschäftigte Tsd. 32.335   32.904   32.912   31.803   30.427   

Erwerbspersonenpotenzial Tsd. 43.221   44.030   43.331   40.072   37.615   
Erwerbslose Tsd. 3.251   3.085   2.627   1.543   1.219   
Stille Reserve Tsd. 1.344   1.749   1.562   839   405   

nachr. registrierte Arbeitslose Tsd. 4.060   3.763   2.952   1.733   1.369   
Arbeitslosenquote % 9,5   8,8   7,0   4,4   3,7   

Veränderungsraten 02-30   02-10   10-20   20-30   30-40   

BIP, 95er Preise % p.a. 1,7   1,9   1,8   1,4   1,3   
BIP / Kopf, 95er Preise % p.a. 1,8   1,8   1,8   1,7   1,7   
Produktivität % p.a. 1,8   1,7   1,8   1,8   1,8   

Erwerbstätige (Inland) % p.a. -0,1   0,2   0,0   -0,4   -0,5   
Erwerbspersonenpotenzial % p.a. -1,7   3,3   -0,2   -0,8   -0,6   

Inflationsrate % p.a. 1,5   1,4   1,5   1,5   1,5   
Lohnsteigerung (nominal) % p.a. 2,9   2,6   3,0   3,0   3,0   

Tabelle 2-3: BIP, Produktivität und Beschäftigung

Quelle: Statistisches Bundesamt, Prognos, eigene Berechnungen

2Demogr afische und ökonomische R ahmenbedingungen
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Das Szenario bildet einen Entwicklungspfad

ab, der durch „verhalten optimistische“ An-

nahmen bezüglich der Erfolge von Reformen

auf dem Arbeitsmarkt und der internationalen

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt-

schaft gekennzeichnet ist. Im Einzelnen erge-

ben sich folgende Wachstumsentwicklungen

der zentralen Kenngrößen (siehe Tabelle 2-3):

• Das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf

wird langfristig mit durchschnittlich 1,8 %

p.a. wachsen. Im Zuge der Alterung der

Gesellschaft wird dabei jedoch eine gering-

fügige Verlangsamung des Expansionstem-

pos im Zeitablauf unterstellt. Die Pro-Kopf-

Wirtschaftsleistung steigt bis zum Jahr 2030

von gegenwärtig 24.100 € auf 39.400 € an

und liegt damit über 60 % höher als heute.

• Das gesamtwirtschaftliche Wachstum liegt

zwischen 2002 und 2030 bei 1,7 % p. a., al-

lerdings wird sich das Wachstum aufgrund

der schrumpfenden Bevölkerung nach 2020

deutlich verlangsamen. So liegt das Wirt-

schaftswachstum in der dritten Dekade nur

noch bei 1,4% p.a.

• Dieser Wachstumspfad geht nicht zuletzt

aufgrund des internationalen Wettbewerbs

und des damit verbundenen Preisdrucks mit

einer relativ geringen Inflationsrate von

langfristig 1,5 % p.a. einher.

• Es wird mit einem Wachstum der Arbeits-

produktivität von durchschnittlich 1,8 % p. a.

über den gesamten Projektionszeitraum ge-

rechnet. Die Produktivitätsentwicklung ver-

läuft damit etwas dynamischer als in den

letzten Jahren.

• Die Erwerbstätigkeit wird vor diesem Hinter-

grund gegenüber heute bis zum Jahr 2010

um 0,6 Mio. zunehmen. Dies ist vorwiegend

konjunkturell begründet. Bis zum Jahr 2020

bleibt die Erwerbstätigkeit mit gut 39,2 Mio.

fast unverändert. Danach, bis zum Jahr

2030, wird die Beschäftigung aufgrund des

sinkenden Arbeitskräftepotenzials um gut

1,4 Mio. auf 37,8 Mio. zurückgehen. Im Zuge

dieser Entwicklung wird neben der Erwerbs-

losigkeit langfristig auch die Stille Reserve

bis zum Jahr 2030 auf 0,9 Mio. abgeschmol-

zen (siehe Abbildung 2-9). 

• Die Anzahl der sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigten (Erwerbstätige abzüglich

Selbständige und Beamte) entwickelt sich

fast parallel zur Erwerbstätigkeit. Allerdings

fällt der Rückgang langfristig etwas gerin-

ger aus, da der Anteil der Beamtinnen und

Beamten annahmegemäß zurückgeht, wäh-

rend der Anteil der Selbständigen langfristig

nahezu konstant bleibt. 

• Diese - unter Berücksichtigung der Rahmen-

bedingungen des ersten Halbjahres 2003

prognostizierte – Entwicklung geht einher

mit einer zunächst geringfügig, langfristig

deutlich abnehmenden Arbeitslosigkeit. Die

Arbeitslosenquote sinkt bis zum Jahr 2010

nur relativ geringfügig auf 8,8 % ab. Bis zum

Jahr 2020 wird sich die Arbeitsmarktsitua-

tion weiter leicht entspannen, die Arbeitslo-

senquote wird dann aber immer noch bei

7,0 % liegen. Danach, bis zum Jahr 2030 und

darüber hinaus, wird die Entwicklung eher

durch einen Arbeitskräftemangel, vor allem

an hoch qualifizierten Beschäftigten, ge-

prägt sein. Die Arbeitslosenquote sinkt ent-

sprechend bis zum Jahr 2030 auf 4,4 % ab.

• Für die Löhne wird bis zum Jahr 2010 ein

Anstieg von durchschnittlich 2,6 % p.a. un-

terlegt, langfristig wird eine Rate von 3,0 %

p. a. angenommen.

Die mit der demografischen Entwicklung ver-

bundene Alterung der Gesellschaft wird bis

zum Jahr 2030 nur begrenzt auf die Arbeits-

marktentwicklung durchschlagen. Gegenüber

dem Jahr 2000 wird die Beschäftigung im Jahr

2030 etwa 1 Mio. niedriger liegen. Die Ursa-

chen für diesen nur relativ geringen Rückgang

liegen zum einen im nur unterproportional

sinkenden Erwerbspersonenpotenzial und

zum anderen im Abbau der Arbeitslosigkeit.

Damit wird in diesem Szenario unterstellt, dass

die derzeit vorherrschenden strukturellen Prob-



63

leme am Arbeitsmarkt langfristig zu einem

guten Teil gelöst werden. Dieser vorsichtigen

Projektion entsprechend werden in Deutsch-

land die Erwerbstätigenquoten im Jahr 2030

erreicht sein, wie sie heute z.B. in Dänemark

oder den Niederlanden zu beobachten sind.

Dieses setzt eine deutliche Erhöhung der

Erwerbstätigkeit insbesondere von Frauen und

älteren Arbeitnehmern voraus (siehe Abbil-

dung 2-10). Dazu sind Reformen des Arbeits-

marktes und der Sozialen Sicherungssysteme

erforderlich.

2Demogr aphische und ökonomische R ahmenbedingungen

Abbildung 2-9: Arbeitsmarktbilanz

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMGS, eigene Berechnungen
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Das Szenario der Kommission zur demografi-

schen und ökonomischen Entwicklung, wel-

ches als Grundlage für die Ermittlung des

Reformbedarfs und der Auswirkungen der vor-

geschlagenen Reformen dient, stellt einen in

sich konsistenten, plausiblen Entwicklungs-

pfad dar. Um den Handlungsbedarf hinsicht-

lich der Nachhaltigkeit in der Finanzierung der

Sozialen Sicherungssysteme möglichst realis-

tisch einschätzen zu können, wurde ein

weder optimistisches noch pessimistisches

Szenario entwickelt. 





In der Diskussion um die Zukunftsfähigkeit der

Gesetzlichen Rentenversicherung wird häufig

der Eindruck vermittelt, die Politik habe die

seit langem bekannte demografische Entwick-

lung bisher weitgehend ignoriert, und die

finanzielle Situation der Rentenversicherung

habe sich nunmehr so zugespitzt, dass nur

eine Systemänderung die Alterssicherung

noch retten kann.

Dieser Eindruck ist nicht richtig. Bereits in den

80er Jahren sind Maßnahmen auf den Weg

gebracht worden, die einen nachhaltigen Ein-

fluss auf die Finanzierung der Gesetzlichen

Rentenversicherung hatten. Eine der wichtigs-

ten war die im Jahr 1989 verabschiedete Ren-

tenreform 1992. Auch danach wurden zahlrei-

che Gesetze verabschiedet, mit denen die Aus-

gaben- und Beitragssatzdynamik gedämpft

wurde. 1 Die wichtigsten dieser Maßnahmen

sind die Anhebung der vorgezogenen Alters-

grenzen für einen abschlagsfreien Rentenbe-

zug von 60 bzw. 63 Jahren auf das 65. Lebens-

jahr, die Modifizierung der Rentenanpassung,

die stärkere Betonung des Versicherungsprin-

zips durch die Rückführung der rentenrecht-

lichen Berücksichtigung beitragsfreier Zeiten

sowie die sachgerechte Finanzierung der so

genannten versicherungsfremden Leistungen

durch Steuermittel. Parallel hierzu wurden –

zum Teil durch das Bundesverfassungsgericht

angestoßen – die Familienleistungen in der

Rentenversicherung ausgeweitet.

Ihren bisherigen Abschluss fanden die Reform-

maßnahmen in der Rentenreform 2001.2 Mit

dieser grundlegenden Reform wurde der

Grundstein zum Ausbau der zweiten und drit-

ten Säule der Alterssicherung gelegt und

zudem wurden die Renten wegen verminderter

Erwerbsfähigkeit neu geregelt, die Hinterblie-

benenrente neu ausgerichtet sowie die eigen-

ständige Alterssicherung von Frauen durch

Einführung eines fakultativen Rentensplittings

und den weiteren Ausbau der kindbezogenen

Leistungselemente verbessert. Zudem wurde

außerhalb des Rentenrechts eine bedarfs-

orientierte Grundsicherung für ältere und für

dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen ge-

schaffen.

Im Fokus der Rentenreform 2001 stand eine

weitere Dämpfung des Beitragssatzanstiegs in

der Gesetzlichen Rentenversicherung im Wege

verlangsamter Rentenzuwächse, insbesondere

bis zum Jahr 2010. Der Gesetzgeber legte fest,

dass bei Erreichen bzw. Überschreiten eines

Beitragssatzes von 20% bis zum Jahr 2020

bzw. 22% bis zum Jahr 2030 die Politik Maß-

nahmen zum Gegensteuern vorzuschlagen

hat. Um das Beitragssatzziel einzuhalten,

bedurfte es – auf der Basis der seinerzeit

zugrunde gelegten demografischen und öko-

nomischen Grundannahmen – einer im Wege

reduzierter Rentenanpassungen zu realisie-

renden Absenkung des bei rund 70% liegen-

den Nettorentenniveaus, wobei ein Mindest-

niveau von 67% eingehalten werden sollte.3

Durch die eingeleitete Niveauabsenkung

wurde für die Sicherung des Lebensstandards

im Alter der eigenverantwortliche Aufbau

einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvor-

sorge unerlässlich. Damit auch Versicherte mit

niedrigem und mittlerem Einkommen die

Mittel für den Aufbau dieser Zusatzvorsorge

aufbringen können, ist mit der Riester-Rente

eine staatliche Förderung durch eine Kom-

bination aus Zulagen – durch die insbesondere

Bezieher niedriger Einkommen und Familien

mit Kindern begünstigt werden – und steuer-

licher Entlastung – d.h. der steuerlichen Ab-

zugsfähigkeit der Beiträge – eingeführt wor-

den.

1 Während man Ende der 80er Jahre für 2030 noch Beitragssätze von über 40% befürchtete, ging man im Jahr 2000 auf der Grundlage der

zwischenzeitlich umgesetzten Reformen von einem Beitragssatz von 24-26% aus (so der Gesetzentwurf zum Altersvermögensgesetz, 

BT-Drucks. 14/4595).

2 Unter dem Begriff „Rentenreform 2001“ werden im Rahmen des vorliegenden Berichts mehrere Gesetze zusammengefasst, mit denen die

Reformvorstellungen der Bundesregierung umgesetzt wurden: Hierbei handelt es sich – in der Reihenfolge der Veröffentlichung im Bundes-

gesetzblatt – um das Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vom 20.12.2000 (BGBl. I S. 1827), das Altersvermö-

gensergänzungsgesetz vom 21.03.2001 (BGBl. I S. 403), Art. 7a des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetzes

und anderer Gesetze vom 13.06.2001 (BGBl. I S. 1027), das Altersvermögensgesetz vom 26.06.2001 (BGBl. I S. 1310) sowie das Gesetz zur Ver-

besserung des Hinterbliebenenrentenrechts vom 17.07.2001 (BGBl. I S. 1598); vgl. auch Dünn, Sylvia, Stephan Fasshauer [2001], Die Rentenre-

form 2000/2001 – Ein Rückblick, DRV 2001, S. 266.

3 In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Wert von 67% aufgrund einer zwischenzeitlich geänderten Berechnungsweise in

etwa dem im Rentenreformgesetz 1999 (Gesetz vom 16.12.1997; BGBl. I S. 2998) genannten Mindestniveau von 64% entspricht, sofern die

unterstellten Sparbeiträge zur Riester-Rente sich nicht nettoeinkommensmindernd auswirken.
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Angesichts dieses umfassenden Reformansat-

zes drängt sich die Frage auf, warum bereits im

Jahr 2002 die Notwendigkeit weiterer Refor-

men diskutiert wurde. Bei der Beantwortung

dieser Frage werden allerdings die aktuellen

Finanzierungsprobleme einerseits und der

Aspekt der langfristigen Finanzierbarkeit der

Rentenversicherung andererseits häufig ver-

mengt, so dass der Eindruck entstehen konnte,

die Rentenreform 2001 sei vom Ansatz her

unzureichend oder gar verfehlt. Hier ist eine

differenziertere Sichtweise geboten:

Die aktuellen Probleme, den Beitragssatz der

Gesetzlichen Rentenversicherung stabil zu hal-

ten, liegen in der gegenwärtigen konjunktu-

rellen Lage begründet, die sich spätestens seit

2001 verschlechtert hat. Diese Probleme sind

aber kein Zeichen einer systembedingten

Schwäche der Rentenversicherung. Auch kapi-

talgedeckte Formen der Alterssicherung sind

unmittelbar von der momentanen Wirt-

schaftsschwäche und dem Einbruch an den

Kapitalmärkten betroffen. Dies zeigt sich bei-

spielsweise an der vorgesehenen Senkung des

Garantiezinses der Lebensversicherungen zum

01.01.2004.

Die akuten Finanzierungsprobleme können

schon deshalb nicht als Beleg für ein Scheitern

der Rentenreform 2001 herangezogen wer-

den, weil die Reformmaßnahmen im Wesent-

lichen in die Zukunft gerichtet sind und ihre

volle Wirkung erst in den kommenden Jahren

und Jahrzehnten entfalten. Sie sind auch nicht

als Maßnahmen zur Abfederung kurzfristiger

konjunktureller Einbrüche gedacht, sondern

stellen ein geschlossenes Konzept zur Bewälti-

gung der langfristigen demografischen Ent-

wicklung dar. Die insoweit mit der Rentenre-

form 2001 vorgenommen Weichenstellungen

sind nach wie vor richtig.

3
Kasten 3-2: Säulen der Alterssicherung

Das System der Alterssicherung ist in Deutschland in verschiedene historisch gewachsene Systeme gegliedert, die z.T.

erhebliche Unterschiede im Hinblick auf den abgesicherten Personenkreis, die Sicherungsfunktion, die Finanzierung

und ihre organisatorische Struktur aufweisen. Bei allen Unterschieden werden die Sicherungssysteme in drei Gruppen

– man spricht zumeist von Säulen oder Schichten – unterteilt.

Die öffentlich-rechtlichen Pflichtsysteme (Gesetzliche Rentenversicherung, Beamtenversorgung, Alterssicherung der

Landwirte, berufsständische Versorgungswerke) stellen die erste Säule der Alterssicherung dar. Die zweite Säule umfasst

die betriebliche Altersversorgung in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst. Die private Altersvorsorge wird als

dritte Säule bezeichnet, wobei teilweise strittig ist, welche Formen der privaten Vermögensbildung echte Altersvorsor-

ge im Sinne einer Absicherung der so genannten biometrischen Risiken Langlebigkeit, Erwerbsunfähigkeit und Tod des

Ehepartners darstellen.

Die individuelle Zusammensetzung der Alterssicherung ist höchst unterschiedlich. Während sich bei vielen abhängig

Beschäftigten die Alterssicherung auf zwei oder drei Säulen verteilt, stützen andere Personen, wie z.B. die meisten Selb-

ständigen, ihre Absicherung für das Alter lediglich auf eine Säule. Außerdem ist nicht immer eine eindeutige Zuordnung

der Sicherungssysteme zu einer Säule möglich. So umfassen z.B. die knappschaftliche Rentenversicherung und die

Beamtenversorgung als bifunktionale Systeme auch die Aufgaben der zweiten Säule. Schließlich sind bei der Betrach-

tung des Drei-Säulen-Systems Unterschiede zwischen West und Ost erkennbar: In den neuen Bundesländern wird die

Alterssicherung im Wesentlichen von der Gesetzlichen Rentenversicherung getragen. Insbesondere die betriebliche

Altersversorgung wird auf geraume Zeit nicht den Stellenwert erlangen, den sie in den alten Bundesländern seit Jahr-

zehnten innehat.

Als Alterssicherung im weiteren Sinne können auch die Leistungen des zum 01.01.2003 in Kraft getretenen Grund-

sicherungsgesetzes gesehen werden. Ab Vollendung des 65. Lebensjahres und bei dauerhafter Erwerbsminderung 

kann bei Bedürftigkeit ein Anspruch auf Grundsicherung bestehen, der sich von der Sozialhilfe unter anderem durch

die pauschalisierte Leistung und den beschränkten Rückgriff des Leistungsträgers auf unterhaltspflichtige Angehörige

unterscheidet. Da bei der Grundsicherung der Fürsorgegedanke im Vordergrund steht, kann man sie nicht mit den übri-

gen Vorsorgesystemen vergleichen. In dieser Systematik kann man daher nicht von einer „Säule“ der Alterssicherung

sprechen.

Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung



Die Rentenreform 2001 bedarf allerdings einer

Nachjustierung, weil sich die ökonomischen

und insbesondere die demografischen Annah-

men, die den seinerzeitigen Berechnungen

zugrunde lagen, aufgrund der neuen Erkennt-

nisse als korrekturbedürftig erwiesen haben.

An der Grundentscheidung der Rentenreform,

bis zum Jahr 2030 einen Beitragssatz von 22%

nicht zu überschreiten und gleichzeitig – unter

Einbeziehung der zusätzlichen kapitalgedeck-

ten Vorsorge – eine lebensstandardsichernde

Altersvorsorge zu gewährleisten, wird jedoch

festgehalten.

Die bewährten Grundprinzipien der Gesetz-

lichen Rentenversicherung dürfen nach Auf-

fassung der Kommission nicht aufgegeben

werden. Die im Folgenden dargestellten Prin-

zipien bürgen dafür, dass in der Gesetzlichen

Rentenversicherung auch künftig Werte wie

Eigenverantwortung, Gerechtigkeit und Soli-

darität in einem ausgewogenen Verhältnis

zueinander stehen und dass Vorsorge und Für-

sorge nicht vermischt werden. Nur wenn das

Prinzip der Subsidiarität staatlicher Hilfe

gewahrt bleibt, kann ein Alterssicherungssys-

tem dauerhaft auf Akzeptanz bauen. Wird der

Grundsatz der Eigenvorsorge aufgegeben,

steigt der Anreiz, sich der Finanzierung des

Gesamtsystems zu entziehen. Dies ginge letzt-

lich auch zu Lasten derer, die solidarischer

Hilfe bedürfen.

Der Fortbestand der Gesetzlichen Rentenversi-

cherung ist zudem eine Garantie dafür, dass

soziale Gesichtspunkte im Rahmen der Alters-

sicherung angemessene Berücksichtigung fin-

den. Der Kommissionsauftrag betont zu Recht,

dass wir uns in einer Zeit des raschen Wandels

in Arbeitswelt und Gesellschaft befinden. Ein

sozialer Ausgleich, der die Auswirkungen von

Verwerfungen in den individuellen Erwerbs-

biografien auf die Absicherung im Alter

begrenzt, bleibt unverzichtbar.

3.2 Stand und Entwicklungs-
perspektiven der Gesetzlichen 
Rentenversicherung

Die Gesetzliche Rentenversicherung basiert
auf einer Reihe von Grundprinzipien, die nicht
nur den normativen Regelungsrahmen dar-
stellen, sondern auch im ökonomischen Sinne
unter Anreizgesichtspunkten von großer Be-
deutung sind. Hierzu zählen die Äquivalenz
von Beitrag und Leistung, das Versicherungs-
prinzip, die Einkommensersatzfunktion sowie
der soziale Ausgleich. Hinzu kommt die Finan-
zierung der Gesetzlichen Rentenversicherung
im Umlageverfahren. Die Kommission baut
ihre Vorschläge zur Reform der Alterssiche-
rung auf diesen Prinzipien auf, weil damit die
Konsistenz des Gesamtvorschlags gewährleis-
tet ist und die ökonomischen Verzerrungen
minimiert werden können.
Große Bedeutung haben außerdem die Ele-
mente des Familienlastenausgleichs inner-
halb der Rentenversicherung sowie die eigen-
ständige Alterssicherung der Frau. Da auf die-
sen Gebieten in den vergangen Jahren bereits
umfangreiche Reformschritte beschlossen
worden sind, sieht die Kommission hier kei-
nen unmittelbaren Handlungsbedarf. Auch
insoweit wird die Gesetzliche Rentenversi-
cherung jedoch in Zukunft an sich ändernde
gesellschaftliche Rahmenbedingungen ange-
passt werden müssen.

3.2.1 Grundprinzipien der 
Gesetzlichen Rentenversicherung

Äquivalenz von 
Beitrag und Leistung

Die Leistungen der Gesetzlichen Rentenversi-

cherung in Deutschland richten sich grund-

sätzlich nach der Höhe der in der Erwerbspha-

se gezahlten Beiträge. Durch das System der

Entgeltpunkte wird pro Jahr eine bestimmte

Rentenanwartschaft erworben, die sich an der

am jeweiligen Durchschnittseinkommen ge-

messenen Einkommensposition des Versicher-

ten orientiert. Der Durchschnittsverdiener er-

hält einen Entgeltpunkt. Bei einem doppelten
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Durchschnittsverdienst werden zwei und bei

einem halben Durchschnittsverdienst ein hal-

ber Entgeltpunkt gutgeschrieben. 4 Die Sum-

me der so über die gesamte Erwerbsbiografie

hinweg erworbenen Entgeltpunkte bestimmt

dann den individuellen Rentenanspruch, in-

dem sie mit dem – jährlich anzupassenden –

aktuellen Rentenwert multipliziert wird.

Durch dieses System soll sichergestellt wer-

den, dass die relative Einkommensposition der

Versicherten während ihrer Erwerbstätigkeit

auch in der Rentenbezugsphase beibehalten

wird und gleichzeitig die Rentnerinnen und

Rentner am Produktivitätsfortschritt der

Erwerbstätigen teilhaben.

Weil der Beitragssatz in der Gesetzlichen Ren-

tenversicherung nicht konstant ist, sondern

sich infolge konjunktureller Schwankungen

oder gesetzlicher Neuregelungen  verändert

und aufgrund der demografischen Verände-

rungen tendenziell steigt, variiert der Preis

eines Entgeltpunktes im Zeitablauf. Eine voll-

ständige Beitragsäquivalenz ist daher unmög-

lich. Es kann jedoch die Teilhabeäquivalenz 5

garantiert werden. Sie ist ein Eckpfeiler des

deutschen Rentensystems. Durch sie wird

sichergestellt, dass zum gleichen historischen

Zeitpunkt jeder Versicherte durch gleich hohe

Beiträge gleichwertige Anrechte auf Renten-

leistungen erwirbt. Versicherte, die unter-

schiedlichen Jahrgängen angehören, müssen

aufgrund der historischen Belastung und des

dementsprechend schwankenden Beitragssat-

zes unterschiedlich hohe Beiträge zahlen, um

den gleichen Rentenanspruch zu erwerben.

Bei einem im Zeitablauf aufgrund der demo-

grafischen Belastung steigenden Beitragssatz

ist entsprechend ein immer höherer Beitrag

erforderlich, um den gleichen Rentenanspruch

zu erwerben.

Das Prinzip der Teilhabeäquivalenz ist nicht

nur konstitutiv für die Rentenversicherung,

sondern auch im Hinblick auf die ökonomi-

schen Anreizeffekte von besonderer Bedeu-

tung. Jede Abkehr vom Äquivalenzprinzip

bedeutet, dass Leistungen einer Personen-

gruppe aus den Beiträgen einer anderen finan-

ziert werden. Damit erhielte der Beitrag aber

teilweise den Charakter einer Steuer, wodurch

die negative Anreizwirkung des Abgabenkeils

zwischen dem die Lohnkosten des Arbeitge-

bers bestimmenden Bruttolohn und dem das

verfügbare Einkommen des Arbeitnehmers

repräsentierenden Nettolohn verstärkt würde.

Unter Anreizgesichtspunkten und zur Förde-

rung der Beschäftigung insgesamt kommt es

also entscheidend darauf an, dass an dem

Äquivalenzprinzip in der Gesetzlichen Renten-

versicherung auch in Zukunft festgehalten

wird.

Versicherungsprinzip

Wie in jeder Versicherung geht es auch in der

Gesetzlichen Rentenversicherung um die

gemeinsame Deckung eines im Einzelfall

ungewissen, in der Gesamtheit aber schätzba-

ren Risikos durch die Verteilung auf eine mög-

lichst große Gruppe vergleichbarer Risiken.

Die Rentenversicherung gewährleistet insbe-

sondere die Absicherung gegen das biometri-

sche Risiko des Einkommensmangels infolge

Langlebigkeit. Darüber hinaus bietet die

Gesetzliche Rentenversicherung eine Absiche-

rung gegen das Risiko der Erwerbsminderung

und sichert zudem die Versorgung von Hinter-

bliebenen ab.

Das zentrale Merkmal der Gesetzlichen Ren-

tenversicherung besteht darin, dass es in der

Rentenversicherung nicht auf das individuelle

Risiko des einzelnen Versicherten ankommt.

Eine Einteilung in Risikoklassen, die immer

auch mit einer Risikoselektion verbunden ist,

findet nicht statt. Für die Höhe des Beitrags

spielt beispielsweise das Geschlecht, das Alter

3

4 Arbeitseinkommen werden höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt. Die Beitragsbemessungsgrenze bezeichnet die Ein-

kommenshöhe, bis zu der Beiträge an die Gesetzliche Rentenversicherung abzuführen sind (zurzeit 5.100 € pro Monat in West- und 4.250 € 

in Ostdeutschland).

5 Vgl. Ruland, Franz [1990], Grundprinzipien des Rentenversicherungsrechts, in: Franz Ruland (Hrsg.), Handbuch der gesetzlichen Rentenver-

sicherung – Festschrift aus Anlass des 100jährigen Bestehens der gesetzlichen Rentenversicherung, Neuwied, S. 494.
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oder der Gesundheitszustand des Versicherten

keine Rolle. In dieser Wegtypisierung des indi-

viduellen Risikos besteht der wesentliche

Unterschied zwischen der Gesetzlichen und

einer individuellen privaten Rentenversiche-

rung. 6

Einkommensersatzfunktion

Die gesetzliche Rente soll im Alter einen Ersatz

für das wegfallende Erwerbseinkommen bie-

ten. Dabei geht es nicht um eine vollständige

Lebensstandardsicherung, die nur im Zu-

sammenspiel mit betrieblicher und privater

Altersvorsorge gewährleistet werden kann.

Dennoch wird voraussichtlich auch in Zukunft

in den meisten Fällen der größte Teil des

Alterseinkommens aus der Gesetzlichen Ren-

tenversicherung stammen. Um diese Einkom-

mensersatzfunktion erfüllen zu können, müs-

sen die Renten dynamisch an der allgemeinen

Entwicklung der Arbeitseinkommen partizi-

pieren. Damit ist noch keine Vorentscheidung

für eine bestimmte Brutto- oder Nettolohnan-

passung gefallen. Vielmehr kommt es darauf

an, dass der materielle Versorgungsgehalt der

Rente im Zeitablauf nicht verloren geht. Bei

zeitweise sinkenden Arbeitsentgelten der Bei-

tragszahlerinnen und -zahler kann es aller-

dings auch zu negativen Rentenanpassungen

kommen. Für die Einkommensersatzfunktion

ist die Partizipation der Rente an der allgemei-

nen Einkommensentwicklung entscheidend. 7

Sozialer Ausgleich

In der Gesetzlichen Rentenversicherung

kommt dem sozialen Ausgleich eine große

Bedeutung zu.8 Der Begriff des sozialen Aus-

gleichs bezieht sich nicht auf den durch das

Umlageverfahren und den so genannten Gene-

rationenvertrag gewährleisteten intergenera-

tiven Ausgleich. Danach finanzieren die je-

weils Erwerbstätigen mit ihren Beiträgen die

zu zahlenden Renten und erwerben damit

gleichzeitig Anwartschaften auf Renten, die

wiederum von den Beitragszahlerinnen und 

-zahlern der nächsten Generation zu zahlen

sind. Zuzuordnen ist dem Begriff auch nicht

der allgemeine Risikoausgleich zwischen den

Gefährdeten einerseits und den Geschädigten

andererseits, der jeder Versicherung wesens-

immanent ist. Allerdings ist dieser Risikoaus-

gleich in der Gesetzlichen Rentenversicherung

in besonderer Weise sozial ausgestaltet, denn

anders als private Versicherungen verzichtet die

Gesetzliche Rentenversicherung auf jede Risi-

kodifferenzierung. Trotz unterschiedlicher Le-

benserwartung zahlen Männer und Frauen den

gleichen Beitrag. Dies gilt auch für Gesunde

und gesundheitlich beeinträchtigte Versicherte. 

Auch über diesen „sozialen Risikoausgleich“

hinaus gibt es in der Gesetzlichen Rentenversi-

cherung einen sozialen Ausgleich in beträcht-

lichem Umfang. Dazu gehören die Elemente

der Rentenberechnung, die außerhalb der

Äquivalenz von Beitrag und Leistung stehen,

also 

• die Berücksichtigung von Zeiten, für die

keine Beiträge gezahlt worden sind und

• die Gewährung höherer Leistungen, als es

aufgrund der gezahlten Beiträge gerecht-

fertigt wäre.

Der ersten Gruppe sind z.B. folgende Elemente

des sozialen Ausgleichs zuzuordnen:

• Anrechnungszeiten, z.B. für Ausbildung,

Schwangerschaft und Mutterschaft, Krank-

heit oder Arbeitslosigkeit und die pauschale

Anrechnungszeit,

• Ersatzzeiten, die den Vorsorgenachteil der

Personen ausgleichen, die wegen Kriegs-

dienst, Flucht, Vertreibung oder entspre-

chender Tatbestände nicht erwerbstätig

sein und deswegen während dieser Zeiten

auch keine Vorsorge für das Alter treffen

konnten,

• Beitrags- und Beschäftigungszeiten nach

dem Fremdrentengesetz,

• Leistungen an in der DDR politisch Verfolg-

te, die nach dem WGSVG oder dem 2. SED-

70

6 Vgl. Ruland, Franz [1990], a.a.O., S. 490.

7 Vgl. Ruland, Franz [1990], a.a.O., S. 515.

8 Dazu grundlegend Ruland, Franz [1990], a.a.O., Kap. 19, Rz. 59 ff.; ders., Solidarität und Eigenverantwortung, Mitteilung der bayrischen Landes-

versicherungsanstalten, 2003, 227 (232); ders., Die versicherungsfremden Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung, DRV 1995, S. 28

ff. Zum intra- und intergenerativen Transfer vgl. Börsch-Supan, Axel, Anette Reil-Held [2003], How much is Transfer and how much Insurance in

a Pay-As-You-Go-System? The German Case, Scandinavian Journal of Economics, 103, S. 505-524.
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Unrechtsbereinigungs-Gesetz höher bewer-

teten Zeiten und die Leistungen, die aus

Besitz- und Vertrauensschutzgründen an

Versicherte in den neuen Bundesländern

gezahlt werden (Auffüllbetrag, Rentenzu-

schlag, Übergangszuschlag).

Zur zweiten Gruppe lassen sich z.B. folgende

Elemente zuordnen:

• Rente nach Mindesteinkommen, die für Ver-

sicherungszeiten bis 1991 verlängert wurde,

• Höherbewertung der Pflichtbeitragszeiten

nach 1991 während einer Kindererziehung,

• Bewertung der Sachbezüge vor dem 1. Ja-

nuar 1957,

• Entgeltpunkte, die wegen Kindererziehung

bei den Hinterbliebenenrenten zusätzlich

berücksichtigt werden,

• Kinderzuschüsse (auslaufend), Kindererzie-

hungszeiten  und Kindererziehungsleistun-

gen an die Mütter der Geburtsjahrgänge vor

1921 sowie die Höherbewertung von Berufs-

ausbildungszeiten.

Weil allgemeine staatliche Aufgaben nicht aus

Beitragsmitteln finanziert werden sollten,

zahlt der Bund der Gesetzlichen Rentenversi-

cherung „zur pauschalen Abgeltung nicht bei-

tragsgedeckter Leistungen“ mehrere Bundes-

zuschüsse. Die Bundeszuschüsse sind damit

keine „fürsorgerische Leistung“ zu Gunsten

der Rentenversicherung (und daher auch

selbst kein Element des sozialen Ausgleichs),

sondern dienen dazu, die der Rentenversiche-

rung aufgebürdeten versicherungsfremden

Leistungen auszugleichen. Mit der Einführung

des zusätzlichen Bundeszuschusses und den

Erhöhungen in den Folgejahren ist die Beteili-

gung des Bundes an der Finanzierung der Ren-

tenversicherung in einem angemessenen Um-

fang gewährleistet. 

Finanzierung im Umlageverfahren

Die Finanzierung der Gesetzlichen Rentenver-

sicherung erfolgt im Umlageverfahren, d.h.

die jeweiligen Beitragseinnahmen werden

unmittelbar dazu verwendet, die laufenden

Renten auszuzahlen. Ein Kapitalstock zur

Deckung künftiger Renten existiert nicht. Die

Schwankungsreserve, die dazu dient, unterjäh-

rige Liquiditätsschwankungen auszugleichen,

wurde in den letzten Jahren deutlich redu-

ziert, so dass sie selbst diese Funktion kaum

noch erfüllen kann.

Das Umlageverfahren ermöglicht dem Einzel-

nen einen – im Fall der Gesetzlichen Renten-

versicherung eigentumsrechtlich geschützten

– Anspruch auf den Ertrag des Faktors Arbeit in

der Zukunft. Unter Portfoliogesichtspunkten

ist es allerdings sinnvoll, die mit dem Umlage-

verfahren gegebene Investition in das allge-

meine Humankapital durch Vorsorgeformen

zu ergänzen, die auf Investitionen in Sachkapi-

tal beruhen. Im Umlageverfahren hängt der

Anlageerfolg außer von der Lohn- und der

Bevölkerungsentwicklung auch von Änderun-

gen des Leistungsrechts ab. Dagegen unter-

liegt die kapitalgedeckte Vorsorge in erster

Linie Kapitalmarktrisiken. Dabei kommt es

sowohl auf den individuellen Anlageerfolg als

auch auf die generelle Entwicklung der Rendi-

te am Kapitalmarkt an. Hierbei ist zu beachten,

dass auch kapitalgedeckte Rentensysteme

zum einen – etwa durch Änderungen des Steu-

errechts – einem durchaus beachtlichen politi-

schen Risiko unterliegen und zum anderen

nicht unabhängig von demografischen Verän-

derungen sind. Dabei spielt insbesondere der

erwartete Rückgang von Vermögenspreisen

infolge der demografisch bedingt geringeren

Nachfrage nach Wertpapieren, aber auch nach

Wohneigentum eine Rolle.9

In Deutschland stammen etwa 80% der Ein-

kommen von Personen über 65 Jahren aus

umlagefinanzierten Alterssicherungssystemen

(gesetzliche Rente, Beamtenversorgung, Zu-

satzversorgung im öffentlichen Dienst und

Alterssicherung der Landwirte). Die betriebliche

3

9 Einen Überblick über die Diskussion um die „Asset Meltdown“-Hypothese findet sich in: Börsch-Supan, Axel, Alexander Ludwig, Mathias Som-

mer [2003], Demografie und Kapitalmärkte – Die Auswirkungen der Bevölkerungsalterung auf Aktien-, Renten- und Immobilienvermögen, 

herausgegeben vom Deutschen Institut für Altersvorsorge, Köln.
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Altersvorsorge trägt lediglich rund 5% hierzu

bei. Die verbleibenden 15% speisen sich im

Wesentlichen aus privaten Rentenversicherun-

gen, schließen aber auch Einkünfte aus Ver-

mietung und Verpachtung sowie Erwerbs-

einkommen ein.10

Mit der Rentenreform 2001 wurde ein bedeu-

tender Schritt zur Gewichtsverlagerung vom

Umlage- zum Kapitaldeckungsverfahren in der

Alterssicherung getan. Dieser Prozess ist lang-

fristig angelegt. Dennoch werden die umlage-

finanzierten Systeme auch in der Zukunft noch

die dominierende Quelle für das Altersein-

kommen bleiben. Unter dem Aspekt der Risi-

komischung erscheint es daher durchaus

angebracht, hier noch eine weitere Stärkung

der ergänzenden privaten oder betrieblichen

kapitalgedeckten Altersvorsorge anzustreben.

Besonders wichtig dabei ist, dass mit einer sol-

chen Gewichtsverlagerung die intergenerative

Lastenverteilung zu Gunsten der Jüngeren ver-

ändert wird.

3.2.2 Anpassung der Rentenversicherung 
an sich ändernde gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen

Aufgabe der Kommission war es nicht allein,

Vorschläge für eine nachhaltige Finanzierung

der sozialen Sicherung zu entwickeln. Es soll-

ten auch Maßnahmen zur Weiterentwicklung

der einzelnen Sozialversicherungszweige ge-

prüft werden.

In der Gesetzlichen Rentenversicherung hat 

es in der jüngeren Vergangenheit drei große

Themenfelder gegeben, die die Anpassung 

der Rentenversicherung an sich wandelnde

gesellschaftliche Rahmenbedingungen be-

treffen:

• Ausgleich von durch Kindererziehung be-

dingten Nachteilen bei der Altersversor-

gung (Familienlastenausgleich),

• Übergang von einer abgeleiteten Hinterblie-

benenversorgung zu einer eigenständigen

Alterssicherung von Frauen,

• rentenrechtliche Absicherung der so ge-

nannten unstetigen Erwerbsverläufe.

Die Kommission ist sich bewusst, dass es nach

wie vor Defizite in der eigenständigen Alterssi-

cherung von Frauen gibt, obwohl der Fami-

lienlastenausgleich in der Gesetzlichen Ren-

tenversicherung mittlerweile einen bedeuten-

den Umfang angenommen hat. Da die gesetz-

liche Rente letztlich aber ein Spiegel des Er-

werbslebens ist, müssen weitere Maßnahmen

zur Verbesserung des Familienlastenaus-

gleichs zunächst außerhalb des Rentenrechts

erfolgen. Die Kommission fordert den Gesetz-

geber auf, generell die Erwerbsperspektiven

von Frauen und speziell die Rahmenbedingun-

gen für eine Erwerbstätigkeit Kindererziehen-

der zu verbessern.

Mit der Reform der Hinterbliebenenrenten im

Rahmen der Rentenreform 2001 wurde eine

wichtige Weichenstellung vorgenommen, um

die Bedeutung der abgeleiteten Witwenrente

langfristig durch den Ausbau der eigenständi-

gen Alterssicherung von Frauen zu reduzieren.

Gleichzeitig wurde das Hinterbliebenenren-

tenrecht umfassend modernisiert. Einen kurz-

fristigen Handlungsbedarf hat die Kommission

hier ebenso wenig wie bei der Verbesserung

der rentenrechtlichen Absicherung unstetiger

Erwerbsverläufe gesehen – auch weil der

Gesetzgeber in jüngster Zeit hier bereits weit-

reichende Neuregelungen beschlossen hat.

Deren Auswirkungen müssen sorgfältig beo-

bachtet werden, um ggf. weitere Maßnahmen

zu veranlassen.

3.2.2.1 Familienlastenausgleich 
in der Gesetzlichen 
Rentenversicherung

„Familienlastenausgleich“ – z.T. auch als Kin-

derlastenausgleich oder Familienleistungsaus-

gleich bezeichnet – ist der Oberbegriff für

sämtliche staatlichen Maßnahmen, die auf

eine Umverteilung von Einkommen zu Guns-

ten von Familien mit Kindern gerichtet sind.

Die grundsätzliche Notwendigkeit und Be-

72
10 Vgl. Alterssicherungsbericht 2001, Bundestagsdrucksache 14/7640, S. 211 und eigene Berechnungen. Die Angaben des Alterssicherungsbe-

richts beziehen sich auf das Jahr 1999. Der Nutzungswert der selbst genutzten Immobilie wurde nicht als Alterseinkommen berücksichtigt.
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3
rechtigung eines Familienlastenausgleichs ist

im Großen und Ganzen unbestritten. Über Art

und Umfang des Ausgleichs besteht allerdings

vielfach Uneinigkeit.

Im Bereich der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung gibt es schon seit langem einen Familien-

lastenausgleich, beispielsweise in Form der

1911 eingeführten Kinderzuschüsse an Invali-

denrentner für jedes Kind unter 15 Jahren, die

später durch das Kindergeld nach dem Bun-

deskindergeldgesetz ersetzt wurden. Mitte

der 1980er Jahre kamen die Kindererziehungs-

zeiten bzw. Kindererziehungsleistungen an

Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921 hinzu

(rentenrechtliche Bewertung des ersten Jahres

der Kindererziehung mit 75 % des Durch-

schnittsverdienstes).

Das Bundesverfassungsgericht hat diese Maß-

nahmen für nicht ausreichend gehalten. Im

Jahr 1992 hat es entschieden, dass der Gesetz-

geber verpflichtet sei, „den Mangel des Ren-

tenversicherungssystems, der in den durch

Kindererziehung bedingten Nachteilen bei der

Altersversorgung liegt, in weiterem Umfang

als bisher auszugleichen“.11 Zwar hätten diese

Nachteile ihre Wurzel nicht allein im Renten-

recht und bräuchten folglich nicht nur dort

behoben zu werden. Soweit sich die Benach-

teiligung gerade in der Alterssicherung der

kindererziehenden Familienmitglieder nieder-

schlage, sei sie aber vornehmlich durch ren-

tenrechtliche Regelungen auszugleichen. Bei

der Festlegung der Reformschritte dürfe der

Gesetzgeber zwar die jeweilige Haushaltslage

und die finanzielle Situation der Gesetzlichen

Rentenversicherung berücksichtigen. Es sei

aber „sicherzustellen, dass sich mit jedem

Reformschritt die Benachteiligung der Familie

tatsächlich verringert“.

In der Folgezeit ist der Gesetzgeber dieser Vor-

gabe, die das Verfassungsgericht teilweise in

späteren Urteilen noch konkretisiert hat, nach-

gekommen. Die einzelnen Schritte finden sich

in Kasten 3-13.

Mit diesen Maßnahmen, die zum Teil erst jüngst

umgesetzt wurden, hat der Familienlastenaus-

gleich in der Gesetzlichen Rentenversicherung

einen bedeutenden Umfang erlangt. Empiri-

sche Befunde über die Wirkungen der jüngsten

Regelungen zum Familienlastenausgleich lie-

gen naturgemäß noch nicht vor, da sich die Aus-

weitung der Kindererziehungszeiten zu einem

großen Teil auf Kinder ab Geburtsjahrgang

1992 bezieht. Entsprechend können die Wir-

kungen hier nur beispielhaft an stark stilisierten

Modellbiografien dargestellt werden.

Verglichen werden Frauen mit und ohne Kin-

der, die während der Erwerbsphase jährlich

0,85 Entgeltpunkte erwerben. Dies entspricht

etwa dem Durchschnitt von Frauen mit lang-

jähriger Erwerbstätigkeit im Rentenbestand.

Für eine detailliertere Modellierung des Ein-

kommensverlaufs im Lebenszyklus fehlt der-

zeit eine verlässliche Datengrundlage.12 Fer-

ner wird in der Modellbiografie unterstellt,

dass die Frau drei Jahre nach der Geburt des

(letzten) Kindes wieder eine Halbtagstätigkeit

und zehn Jahre nach der Geburt des (letzten)

Kindes wieder eine Vollzeit-Erwerbstätigkeit

aufnimmt. 

Vergleicht man die so ermittelten Rentenan-

sprüche von Frauen ohne und mit Kinder(n), so

zeigt sich, dass eine Frau mit nur einem Kind

etwas niedrigere Rentenansprüche erwirbt als

eine Frau ohne Kinder. Frauen mit zwei oder

mehr Kindern erwerben dagegen sogar etwas

höhere Rentenansprüche als Frauen ohne Kin-

der. Der Anteil der Rentenansprüche aus der

Anrechnung der Kindererziehungsleistungen

beträgt bei einem Kind 12%, bei zwei Kindern

20 % und bei drei Kindern sogar fast 27%. 

Neben den hier berücksichtigten Entgeltpunk-

tegutschriften für Kindererziehungszeiten

11 BVerfGE 87, 1, 35 ff.

12 Untersuchung auf Basis von Panel-Daten.
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werden darüber hinaus Anrechnungszeiten

höher bewertet und Hinterbliebenenrenten

durch zusätzliche Entgeltpunktzuschläge für

Kindererziehung aufgestockt. 

Die hier unterstellten Annahmen zum Er-

werbsverhalten von erziehenden Frauen set-

zen voraus, dass Kinderbetreuungseinrichtun-

gen vorhanden sind, die die Aufnahme einer

Teilzeitbeschäftigung drei Jahre nach der Ge-

burt überhaupt ermöglichen. Es steht zwar

außer Frage, dass dies derzeit nicht vollständig

der Realität entspricht, allerdings ist hier ein

Defizit in der Familienpolitik zu sehen. Die

Kommission fordert deshalb den Gesetzgeber

auf, Defizite in anderen Politikbereichen in

geeigneter Weise zu kompensieren. 

Die in den letzten Jahren geschaffenen kind-

bezogenen Neuregelungen haben also dazu

beigetragen, dass die eigenständige Alterssi-

cherung von Frauen spürbar verbessert wurde.

Dies gilt insbesondere auch für allein erzie-

hende Mütter, da die aufgelisteten Maßnah-

men nicht an den Status der Ehe gekoppelt

sind.

In welchem Maß diese Regelungen die Alters-

sicherung von Frauen verbessern werden, lässt

sich derzeit nicht genau sagen. Zwar liegt mit

der „AVID 1996“13 eine Studie vor, die die Ein-

kommenssituation künftiger Generationen

von Rentnerinnen und Rentnern darstellt. Die-

se Studie konnte jedoch zahlreiche Neurege-

lungen der letzten Jahre noch nicht berück-

sichtigen. Eine aktualisierte AVID-Studie wird

derzeit erarbeitet.

Trotz der beschriebenen Verbesserungen wer-

den viele Frauen auch in der Zukunft Versor-

gungsdefizite in ihrer Alterssicherung hinneh-

men müssen. Ein vollständiger Ausgleich sämt-

licher durch die Kindererziehung bedingten

Nachteile bei der Altersvorsorge erfolgt nicht.

Es fragt sich deshalb, ob im Zusammenhang

mit weiteren Reformschritten in der Gesetz-

Tabelle 3-1: Modellrechnungen zu Rentenansprüchen aus Kindererziehung

Quelle: Eigene Berechnungen

Alter Frau ohne Kinder Frau mit 1 Kind Frau mit 2 Kindern Frau mit 3 Kindern

Kinder- Kinder- Kinder- Kinder-
Erwerbs- erziehungs- Erwerbs- erziehungs- Erwerbs- erziehungs- Erwerbs- erziehungs-
tätigkeit zeiten tätigkeit zeiten tätigkeit zeiten tätigkeit zeiten

20 0,85 0,85 0,85 0,85
25 0,85 0,85 0,85 0,85
26 0,85 1,00 1,00 1,00
27 0,85 1,00 1,00 1,00
28 0,85 1,00 1,00 1,00
29 0,85 0,43 0,21 1,00 1,00
30 0,85 0,43 0,21 1,00 1,00
31 0,85 0,43 0,21 1,00 1,00
32 0,85 0,43 0,21 0,43 0,33 1,00
33 0,85 0,43 0,21 0,43 0,33 1,00
34 0,85 0,43 0,21 0,43 0,33 1,00
35 0,85 0,43 0,21 0,43 0,33 0,43 0,33
36 0,85 0,85 0,43 0,21 0,43 0,33
37 0,85 0,85 0,43 0,21 0,43 0,33
38 0,85 0,85 0,85 0,43 0,21
39 0,85 0,85 0,85 0,43 0,21
40 0,85 0,85 0,85 0,85
50 0,85 0,85 0,85 0,85
60 0,85 0,85 0,85 0,85
64 0,85 0,85 0,85 0,85

Summe 38,25 37,21 38,35 38,89
Anteil EP aus
- eigenen Beiträgen 100,0 87,9 79,8 73,2
- Kindererziehung 0,0 12,1 20,2 26,8

13 Altersvorsorge in Deutschland 1996 – Lebensverläufe und künftige Einkommen im Alter, Hrsg.: BMA/VDR, 2000.
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lichen Rentenversicherung ein Ausbau der

kindbezogenen Leistungen angestrebt wer-

den sollte. Dies gilt nicht zuletzt auch vor dem

Hintergrund der aktuellen Diskussion über die

demografische Entwicklung. Angesichts des

Geburtenrückgangs werden Verbesserungen

beim Familienlastenausgleich in letzter Zeit

verstärkt unter Anreizgesichtspunkten disku-

tiert.

Letztlich kann an dieser Stelle offen bleiben,

ob ein Ausbau des Familienlastenausgleichs im

Leistungsrecht der Rentenversicherung geeig-

net ist, die Geburtenrate nachhaltig zu erhö-

hen und somit auf lange Sicht zu einer Verrin-

gerung der demografisch bedingten Finanzie-

rungsprobleme der Rentenversicherung bei-

zutragen. Auf einen weiteren Ausbau sollte –

jedenfalls im Rahmen eventueller gesetzgebe-

rischer Maßnahmen zur Umsetzung der Kom-

missionsvorschläge – schon aus anderen Grün-

den verzichtet werden:

• Neue kindbezogene Leistungen der Renten-

versicherung müssten ordnungspolitisch

korrekt vom Bund übernommen werden, da

der Familienlastenausgleich Aufgabe der

Allgemeinheit und damit des Steuerzahlers

ist. Gegenwärtig dürfte es unrealistisch sein,

derartige Mittel einzufordern.

• Wie gezeigt, hat sich die Situation im Ren-

tenrecht im Vergleich zum Jahr 1992, als das

Bundesverfassungsgericht Leistungsverbes-

serungen für Versicherte mit Zeiten der Kin-

dererziehung forderte, erheblich gewan-

delt. Mittlerweile könnte eine zusätzliche

Ausweitung der familienbezogenen Leistun-

gen aus sozialpolitischen Gründen sogar

kontraproduktiv sein: Eine sehr weitgehen-

de rentenrechtliche Absicherung von Zeiten

der Kindererziehung kann Erziehende von

einem Wiedereinstieg in das Erwerbsleben

abhalten und damit im Ergebnis nicht nur

die eigenständige Alterssicherung der be-

treffenden Frauen verschlechtern, sondern

auch das gesamtwirtschaftliche Produk-

tionspotenzial verringern. Diesem Vorwurf

sah sich bereits die Neuregelung der Ren-

tenreform 2001 ausgesetzt, der zufolge

auch nach dem Ende der dreijährigen Kin-

dererziehungszeit unter bestimmten Vo-

raussetzungen nicht nur eine Höherwertung

von Entgeltpunkten aus einer Beschäfti-

gung, sondern sogar eine Gutschrift von

Entgeltpunkten auch ohne eigene Beitrags-

zahlung erfolgen kann. Des Weiteren könn-

ten sich die schon jetzt bestehenden Unter-

schiede bei der rentenrechtlichen Bewer-

tung von Zeiten der Kindererziehung vor

1992 einerseits und nach 1991 andererseits

weiter vergrößern.

• Eine Verbesserung der Alterssicherung Kin-

dererziehender ist auch außerhalb der Ren-

tenversicherung möglich und nötig, bei-

spielsweise durch eine Verbesserung der

Rahmenbedingungen für eine Erwerbstätig-

keit Kindererziehender.

• Eine unabdingbare Voraussetzung für eine

höhere Erwerbsquote von (kindererziehen-

den) Frauen ist eine günstige wirtschaft-

liche Gesamtsituation. Diese setzt ihrerseits

eine Begrenzung der Lohnzusatzkosten 

voraus. Die Vorschläge der Kommission, 

die zum Erreichen dieses Ziels beitragen 

sollen, sollten daher im Ergebnis auch 

als Maßnahme zur Verbesserung der

Erwerbsperspektiven von Frauen gesehen

werden.

3.2.2.2 Ausbau der eigenständigen 
Alterssicherung von Frauen

Die Kommission ist der Überzeugung, dass mit

der grundlegenden Neuordnung der Hinter-

bliebenenrenten, die zum 01.01.2002 mit dem

Altersvermögensergänzungsgesetz (AVmEG)

vorgenommen wurde, eine wichtige Weichen-

stellung vorgenommen wurde, um die Bedeu-

tung der abgeleiteten Witwenrente langfristig
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durch den Ausbau der eigenständigen Alters-

sicherung von Frauen zu reduzieren:

• Der Bereich der Hinterbliebenenversorgung

in der Gesetzlichen Rentenversicherung ist

mit der Rentenreform 2001 grundlegend

neu geordnet und an die geänderten gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen ange-

passt worden.14

• Mit der Ausweitung der Einkommensanrech-

nung auf Vermögenseinkünfte ist der Be-

darfsgesichtspunkt der Hinterbliebenenren-

ten verstärkt worden und die Witwenrente

wird in dem Maß an Bedeutung verlieren, in

dem die eigenständige Alterssicherung von

Frauen zunimmt. Durch Absenkung des all-

gemeinen Versorgungssatzes bei gleichzei-

tiger Einführung eines kinderzahlabhängi-

gen Zuschlags werden die Witwen- bzw.

Witwerrenten zielgenauer auf Personen aus-

gerichtet, die Kinder erzogen haben.

• Mit der Möglichkeit des Rentensplittings

wird Ehepaaren außerdem die Möglichkeit

eingeräumt, anstelle einer Hinterbliebenen-

versorgung eine Teilung der in der Ehezeit

gemeinsam erworbenen Rentenanwart-

schaften durchzuführen.

Weitere Korrekturen oder Neuregelungen die-

ses, hinsichtlich seines Finanzvolumens nicht

zu vernachlässigenden Leistungsbereichs der

Gesetzlichen Rentenversicherung15 sind nach

Auffassung der Kommission zurzeit nicht not-

wendig.

Bisherige Weichenstellungen

Es ist ohne Zweifel ein wichtiges Ziel der Sozi-

alpolitik, die eigenständige Alterssicherung

von Frauen zu verbessern. Trotz einer sich seit

Jahren erhöhenden Erwerbsquote von Frauen

dürfte es bei dieser Personengruppe auch

künftig noch Sicherungsdefizite im Alter ge-

ben. Um dem entgegenzuwirken, hat der Ge-

setzgeber in den letzten Jahren wichtige Wei-

chenstellungen vorgenommen. Beispielsweise

wurde das so genannte Rentensplitting einge-

führt, das eine Teilung der während der Ehe-

zeit erworbenen Rentenansprüche ermög-

licht. Darüber hinaus wurden die kindbezoge-

nen Leistungen in der Gesetzlichen Rentenver-

sicherung kontinuierlich ausgebaut.16 Gleich-

wohl kann auch ein auf eigenständige Alterssi-

cherung von Frauen angelegtes Rentensystem

auf absehbare Zeit nicht auf eine – abgeleite-

te – Hinterbliebenenversorgung verzichten.

Allerdings ist es möglich, den Subsidiaritäts-

charakter der Hinterbliebenenrenten stärker

zu betonen und die Witwen- bzw. Witwerren-

ten zielgenauer auf Personen auszurichten,

die wegen der Erziehung von Kindern keiner

durchgehenden Erwerbstätigkeit nachgehen

konnten. Beides ist jedoch mit der letzten Ren-

tenreform geschehen, so dass die Kommission

keinen weiteren Korrekturbedarf sieht. Die

aktuellen Neuerungen werden im Folgenden

kurz dargestellt.

Erwerb eigenständiger Rentenanwartschaf-
ten durch ein „Rentensplitting“

Seit dem 01.01.2002 besteht in der Gesetz-

lichen Rentenversicherung für Ehegatten die

Möglichkeit, zwischen der herkömmlichen

Witwen- bzw. Witwerrente und dem neuen

Rentensplitting zu wählen.17 Die Wahlmöglich-

keit besteht grundsätzlich erst dann, wenn das

Versicherungsleben beider Ehegatten abge-

schlossen ist, d.h. wenn beide Partner An-

spruch auf eine Vollrente wegen Alters haben.

Wenn ein Ehegatte vor diesem Zeitpunkt

stirbt, kann der überlebende Ehegatte das

Splitting allein durchführen. Voraussetzung

für das Splitting ist ferner, dass grundsätzlich

beide Ehegatten 25 Jahre mit rentenrecht-

lichen Zeiten zurückgelegt haben, zu denen

auch Kinderberücksichtigungszeiten zählen.

14 Vgl. Stahl, Helmut, Michael Stegmann [2001], Die Reform der Hinterbliebenenrenten, DRV, 2001, S. 295; Stahl/Stegmann [2001a], Änderungen

der Hinterbliebenenrentenreform, DRV 2001, S. 387.

15 Ein erheblicher Anteil der Rentenausgaben der Gesetzlichen Rentenversicherung entfällt auf Hinterbliebenenrenten. Von den rd. 23,7 Mio.

gezahlten Renten am 31.12.2002 waren 21% Witwenrenten und je 2% Witwerrenten bzw. Waisenrenten. Für das Jahr 2002 wurden in der Ren-

tenversicherung der Arbeiter und Angestellten Renten (ohne KVdR und PVdR) in Höhe von insgesamt rd. 190 Mrd. € ausgezahlt, davon rd. 34,5

Mrd. € (etwa 18%) an Hinterbliebenenrenten.

16 Vgl. Kasten 3-13.

17 Grundlegend zum Rentensplitting Ruland [2002] in: Sozialrecht und Sozialpolitik in Europa, Festschrift für Bernd Baron von Maydell, hrsg. von

Boecken u.a., S. 561 ff.; Eichler, Hans-Jürgen [2002], Rentensplitting unter Ehegatten, DAngVers, 2002, S. 7.
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Wenn die Entscheidung für ein Splitting

bestandskräftig ist, entfällt der Anspruch auf

Witwen- bzw. Witwerrente.

Das Rentensplitting wird durch eine direkte

Übertragung von Entgeltpunkten durchge-

führt. Dazu werden zunächst die in der Ehezeit

erworbenen Entgeltpunkte der Ehegatten

jeweils addiert und einander gegenüberge-

stellt. Der Ehegatte mit der niedrigeren

Summe erhält einen Zuwachs an Entgeltpunk-

ten in Höhe der Hälfte des Unterschieds.

Bei den so gewonnenen zusätzlichen Entgelt-

punkten des begünstigten Ehegatten handelt

es sich – im Gegensatz zu abgeleiteten Ansprü-

chen auf eine Witwen- bzw. Witwerrente – 

um eigenständige Rentenanwartschaften, die

nicht der bei Hinterbliebenenrenten gelten-

den Einkommensanrechnung unterliegen und

auch bei einer eventuellen Wiederheirat des

hinterbliebenen Ehegatten nicht entfallen.

Die Möglichkeit des Rentensplittings steht

zum einen Ehegatten offen, deren Ehe nach

dem 31.12.2001 geschlossen wurde. Bei „Alt-

ehen“ besteht ein Anspruch auf Splitting nur,

wenn beide Partner nach dem 01.01.1962

geboren sind. Aufgrund dieser Regelung, die

im Übrigen auf die Vertrauensschutzregelun-

gen im Zusammenhang mit den Einschränkun-

gen bei den Hinterbliebenenrenten abge-

stimmt ist, hat das Rentensplitting bislang

noch keine nennenswerte praktische Bedeu-

tung erlangt.

Um einen schnelleren Übergang von der her-

kömmlichen Hinterbliebenenversorgung zu

einer eigenständigen Alterssicherung von

Frauen zu erreichen, wird teilweise gefordert,

die Option der Inanspruchnahme von  Witwen-

bzw. Witwerrenten abzuschaffen und somit

das Rentensplitting verpflichtend zu machen.

Bereits im Gesetzgebungsverfahren ist ein ent-

sprechendes Obligatorium geprüft worden.

Weil ein verpflichtendes Rentensplitting aber

dazu führt, dass sich die Versichertenrente des

Ausgleichsverpflichteten auch gegen dessen

Willen verringert, würde sich die individuelle

Altersrente eines verheirateten Versicherten

geringer darstellen als die Altersrente eines

vergleichbaren unverheirateten Versicherten.

Dies wird im Hinblick auf den grundgesetzlich

verbrieften besonderen staatlichen Schutz von

Ehe und Familie vielfach für verfassungsrecht-

lich bedenklich gehalten.

Ein Ausweg bestünde allenfalls darin, die

selbst erworbenen Anwartschaften des Aus-

gleichsberechtigten zu garantieren. In diesem

Fall würde aber kein Ausgleich der Rentenan-

wartschaften erfolgen, sondern eine bloße

Hinzurechnung beim Ausgleichsberechtigten.

Diesen Zugewinn müsste im Ergebnis die

gesamte Solidargemeinschaft der Versicher-

ten bezahlen.

Unabhängig von verfassungsrechtlichen Be-

denken ist zu beachten, dass ein Wegfall der

Witwenrente bei vielen Frauen zu einer Ver-

schlechterung ihrer finanziellen Absicherung

im Alter führen würde. Dies gilt – wegen der

Einkommensanrechnung bei Hinterbliebenen-

renten – vor allem für Frauen, die neben der

gesetzlichen Rente nur über geringe weitere

Einkünfte verfügen und somit eine ungemin-

derte Witwenrente in Höhe von 55% der Rente

des Verstorbenen erhalten.

Im Gesetzgebungsverfahren ist vor einer fakti-

schen Entwertung der Hinterbliebenenrente

durch das im Gesetzentwurf vorgesehene Ein-

frieren der Anrechnungsfreibeträge gewarnt

worden.18 In diesem Fall sei das Rentensplit-

ting nicht geeignet, ein partnerschaftliches

Alterssicherungskonzept zu sein. Die Verschär-

fung der Anrechnungsregelung ist zwar

gleichwohl verabschiedet, kurz darauf in

einem Folgegesetz aber wieder zurückgenom-

men worden.

3

18 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung, Ausschussdrucksache 14/1080, S. 81.
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Ausweitung des Splittings auf andere Alters-
sicherungssysteme

In den Gesetzesmaterialien findet sich kein

Hinweis darauf, warum das Splitting auf die

Gesetzliche Rentenversicherung begrenzt

wurde. In der Gesetzesbegründung heißt es le-

diglich: „Das Rentensplitting ist dem Versor-

gungsausgleich in Scheidungsfällen nachemp-

funden, beschränkt sich aber auf dynamische

Ansprüche der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung“.19

Mit dem Hinweis auf die „dynamischen“ An-

sprüche der Rentenversicherung ist zumindest

indirekt ein Problem angesprochen, das beim

Versorgungsausgleich nur durch einen hohen

Regelungs- und Verwaltungsaufwand bewäl-

tigt werden kann: Eine hälftige Aufteilung der

in der Ehezeit erworbenen Versorgungsan-

wartschaften und -ansprüche setzt voraus,

dass verschiedenartige Anwartschaften und

Ansprüche (z.T. dynamisch, z.T. statisch; Aus-

zahlung in einer Summe oder als Rente usw.)

vergleichbar gemacht werden. Hierzu sind bis

zu sieben Schritte notwendig. Die Durchfüh-

rung des Versorgungsausgleichs hat der Ge-

setzgeber den Familiengerichten zugewiesen,

die ihrerseits auf die Mithilfe der verschiede-

nen Versorgungsträger angewiesen sind.

Die Komplexität und Streitanfälligkeit des Ver-

sorgungsausgleichs, der durch Abänderungs-

verfahren und – verfassungsrechtlich unver-

zichtbare – Härtefallregelungen noch weiter

verkompliziert wird, dürfte der Grund dafür

sein, dass der Gesetzgeber sich beim Ausgleich

von Anwartschaften innerhalb bestehender

Ehen – also der Mehrheit der Fälle – auf die Ge-

setzliche Rentenversicherung beschränkt hat.

Soweit im Gesetzgebungsverfahren eine Aus-

weitung des Splittings gefordert wurde, hatte

dies einen konkreten Grund: Beispielsweise

hatte der Verband Deutscher Rentenversiche-

rungsträger (VDR) kritisiert, dass die ursprüng-

lich vorgesehene Ausgestaltung des Splittings

einen „erheblichen Konstruktionsfehler“ auf-

weise, da sie zu einer „sozialpolitisch nicht

hinnehmbaren und verfassungsrechtlich be-

denklichen Begünstigung von Versorgungen

außerhalb der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung“ geführt hätte. Ehegatten, die überwie-

gend Einkommen aus anderen Alterssiche-

rungssystemen (z.B. Beamten- oder Abgeord-

netenversorgung, berufsständische Versor-

gung, Lebensversicherungen) oder aus Vermö-

gen erzielen, wären einseitig bevorzugt wor-

den, weil diese Anwartschaften nicht gekürzt

werden.20 Der Gesetzgeber hat diesem Ein-

wand dadurch Rechnung getragen, dass für

die Durchführung des Splittings nunmehr

grundsätzlich erforderlich ist, dass beide Ehe-

gatten am Ende der Splittingzeit 25 Jahre mit

rentenrechtlichen Zeiten vorweisen. Eine un-

gerechtfertigte Begünstigung von Personen,

die den Schwerpunkt ihrer Altersversorgung

außerhalb der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung haben, soll dadurch vermieden werden.

Zu beachten ist des Weiteren, dass eine Aus-

weitung des Rentensplittings nur dann prakti-

kabel sein dürfte, wenn das Splitting obligato-

risch ist. Eine sachgerechte Entscheidung da-

rüber, welche Variante sich im Einzelfall als die

günstigere darstellt, dürfte bei Einbeziehung

aller Versorgungsanwartschaften die große

Mehrheit der Versicherten überfordern. Ein

Obligatorium ist jedoch, wie bereits dargelegt,

problematisch.

Schließlich ist bei allen Reformüberlegungen

im Bereich des Rentensplittings zu bedenken,

dass eventuelle Verbesserungen nur verheira-

teten Frauen zugute kommen. Die eigenstän-

dige Alterssicherung von allein stehenden, ins-

besondere kindererziehenden Frauen lässt

sich auf diese Weise nicht verbessern. Die 

Kommission weist insoweit auf die Vorzüge

der Kindererziehungszeiten hin, die nicht an

den Status des Verheiratetseins anknüpfen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zur-

zeit keine Möglichkeit gesehen wird, kurzfris-

tig eine verwaltungspraktikable Ausweitung

des Rentensplittings auf andere Alterssiche-

19 Bundestagsdrucksache 14/4595, S. 42.

20 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung, Ausschussdrucksache 14/1080, S. 112.
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rungssysteme zu konzipieren. Möglicherweise

stellt sich die Ausgangssituation anders dar,

wenn, wie vom Bundesministerium der Justiz

kürzlich angekündigt, der Versorgungsaus-

gleich mit dem Ziel, auf komplizierte Aus-

gleichsberechnungen vollständig verzichten

zu können, in dieser Legislaturperiode grund-

legend überarbeitet wird. 

Ausrichtung der Hinterbliebenenrente auf
Personen, die Kinder erzogen haben

Für Hinterbliebene ist – soweit keine Vertrau-

ensschutzregelung greift 21 – der Versorgungs-

satz bei der großen Witwen- bzw. Witwerren-

te 22 von 60% auf 55% abgesenkt worden.

Durch einen kinderzahlabhängigen Zuschlag

kommt es aber bereits für Witwen oder Wit-

wer, die ein Kind erzogen haben, insgesamt zu

einer kleinen Verbesserung.

Ausweitung der Einkommensanrechnung

Bereits seit Mitte der 80er Jahre wird Erwerbs-

und Erwerbsersatzeinkommen, das einen be-

stimmten Freibetrag übersteigt, zu 40% auf

Hinterbliebenenrenten angerechnet. Das Bun-

desverfassungsgericht hat diese Regelung im

Jahr 1998 für verfassungsgemäß erklärt.23

Einen Verstoß gegen Artikel 14 GG (Eigen-

tumsschutz) hat das Gericht u.a. deshalb ver-

neint, weil die Hinterbliebenenrente eine

überwiegend fürsorgerisch motivierte Leis-

tung darstelle, die ohne eigene Leistung der

Rentenempfänger und ohne erhöhte Beitrags-

leistung der Versicherten gewährt werde.

Mit dem Altersvermögensergänzungsgesetz

(AVmEG) ist die Einkommensanrechnung –

allerdings flankiert durch weitreichende Über-

gangsregelungen 24 – ausgeweitet worden.

Nunmehr werden aus Gleichbehandlungs-

gründen auch Vermögenseinkommen (z.B.

Einnahmen aus Kapitalvermögen, Vermietung

oder Verpachtung sowie Betriebs- oder Privat-

renten) bei der Einkommensanrechnung

berücksichtigt.25 Damit ist der Bedarfsge-

sichtspunkt bei den Hinterbliebenenrenten

verstärkt worden. Auf diese Weise wird die Wit-

wenrente in dem Maß an Bedeutung verlieren,

in dem die eigenständige Alterssicherung von

Frauen – sei es innerhalb der Rentenversiche-

rung oder sei es in den anderen Säulen der

Altersvorsorge – zunimmt. Im Gegensatz zu

einer Abschaffung der Hinterbliebenenrente

hat dieses Verfahren den Vorteil, dass Siche-

rungslücken vermieden werden.

Eine weitere Verschärfung der Anrechnungs-

vorschriften wäre nach Ansicht der Kommis-

sion allerdings kontraproduktiv, da der Anreiz

für Frauen, eine Arbeit aufzunehmen und auch

private Vorsorge zu betreiben, verringert

würde.

Befristung der kleinen Witwen-/Witwerrente

Die Bezugsdauer der so genannten kleinen

Witwen- bzw. Witwerrente 26 ist auf 24 Mona-

te begrenzt worden. Bislang konnte diese

Rente bis zum Erreichen der Anspruchsvoraus-

setzungen für die große Witwen- bzw. Witwer-

rente (i.d.R. ab Vollendung des 45. Lebensjah-

res) durchgängig bezogen werden. Der Ge-

setzgeber war der Ansicht, dass jüngere er-

werbsfähige und kinderlose Hinterbliebene

ihren Lebensunterhalt nach Ablauf eines Über-

gangszeitraums selbst bestreiten können.

21 Wenn der Ehegatte vor dem 01.01.2002 verstorben ist, kommt „altes“ Recht zur Anwendung. Auch dann, wenn der Ehegatte nach diesem Zeit-

punkt verstorben ist, kann die bisherige Regelung Anwendung finden; dies setzt voraus, dass die Ehe vor dem 01.01.2002 geschlossen wurde

und mindestens ein Ehegatte vor dem 02.01.1962 geboren wurde.

22 Anspruch auf eine „große“ Witwen-/Witwerrente besteht, wenn die Witwe oder der Witwer das 45. Lebensjahr vollendet hat oder erwerbsge-

mindert ist oder wenn sie/er ein noch nicht 18-jähriges eigenes Kind oder ein noch nicht 18-jähriges Kind des/der Versicherten erzieht.

23 BVerfGE 97, 271 ff.

24 Die Ausführungen in Fußnote 21 gelten entsprechend.

25 Es gibt einige Ausnahmen; insbes. die sog. Riester-Rente bleibt anrechnungsfrei.

26 Wenn die in Fußnote 22 beschriebenen Voraussetzungen für eine „große“ Witwen-/Witwerrente nicht vorliegen, kann Anspruch auf eine „klei-

ne“ Witwen-/Witwerrente mit einem Versorgungssatz von 25% bestehen.
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Ausschluss der 
Witwen- bzw. Witwerrente 
bei „Versorgungsehen“

Bei Ehen, die nicht mindestens ein Jahr gedau-

ert haben, besteht grundsätzlich kein An-

spruch auf eine Witwen- bzw. Witwerrente.

Dadurch soll in den Fällen, in denen die Ehe

nur zum Zweck der Versorgung des überle-

benden Ehegatten geschlossen wurde, ein

Rentenanspruch ausgeschlossen werden. Die

gesetzliche Vermutung, dass eine „Kurzehe“

eine Versorgungsehe darstellt, kann allerdings

im Einzelfall widerlegt werden.

Fazit

Mit der Rentenreform 2001 ist der Bereich der

Hinterbliebenenversorgung in der Gesetzli-

chen Rentenversicherung grundlegend neu

geordnet und an die geänderten gesellschaft-

lichen Rahmenbedingungen angepasst wor-

den. Fehlanreize sind reduziert worden. Wie

sich diese Maßnahmen im Detail auswirken

werden, lässt sich derzeit nicht quantifizieren.

Aufgrund der langen Übergangsfristen werden

bestimmte Reformelemente erst in Zukunft

ihre Wirkung entfalten. Einen aktuellen Be-

darf, die Reform nachzubessern, sieht die

Kommission derzeit jedenfalls nicht. Die

Entwicklung muss allerdings sorgfältig beo-

bachtet werden.

Schließlich ist die Kommission der Ansicht,

dass leistungseinschränkende Maßnahmen

bei den Hinterbliebenenrenten auch deshalb

unterbleiben sollten, weil diese Renten ohne-

hin von den generellen Leistungseinschnitten

im Rentenrecht betroffen sein werden, die die

Kommission vorschlägt.

• Das mit der veränderten Anpassungsformel

einhergehende Absinken des Rentenniveaus

betrifft auch die Hinterbliebenenrenten. Da

die Riester-Renten nicht automatisch auch

eine Hinterbliebenenabsicherung umfas-

sen, wird dieses gesunkene Sicherungsni-

veau nicht in jedem Fall durch die Zusatz-

vorsorge kompensiert.

• Wenn im Zuge der Altersgrenzenanhebung

das Bezugsalter für die Berechnung der Ab-

schläge bei den Erwerbsminderungs- und

den Hinterbliebenenrenten entsprechend

angepasst werden sollte, kann dies außer-

dem zu (höheren) Abschlägen bei Witwen-

bzw. Witwerrenten führen, sofern der bzw.

die Versicherte zwischen Vollendung des 60.

und 65. Lebensjahres verstorben ist.

3.2.2.3 Absicherung unsteter 
Erwerbsverläufe

In den letzten Jahren wird immer wieder eine

Zunahme von Brüchen und Instabilitäten in

den Erwerbsverläufen von Versicherten kons-

tatiert.27 Dies betrifft insbesondere jüngere

Menschen. Häufiger als früher gelingen die

Übergänge zwischen verschiedenen Lebens-

phasen, wie z.B. zwischen Schule und Ausbil-

dung, Ausbildung und Berufsseinstieg, Wie-

dereinstieg in des Berufsleben nach Wohnort-

wechsel oder Kindererziehung, nicht reibungs-

los.28 Aber auch im weiteren Verlauf des Er-

werbslebens kommt es zu Beschäftigungs-

lücken. Diese Lücken in den Erwerbsbiografien

schlagen sich vielfach in einem geringeren Ver-

sorgungsniveau bei der Altersvorsorge nieder.

Die Bundesregierung hat daher bereits in der

Koalitionsvereinbarung vom Oktober 1998 die

„Absicherung unsteter Erwerbsverläufe“ zu

einem wichtigen Ziel von Strukturreformen im

Bereich der Gesetzlichen Rentenversicherung

erklärt.

Als Ansatzpunkt zur Erreichung dieses Ziels 

hat die Bundesregierung die als Anrechnungs-

zeiten bezeichneten beitragsfreien Zeiten im

Rentenrecht gewählt.29 Mit dem Altersvermö-

gensergänzungsgesetz 30 und dem auf die Vor-

27 Vgl. etwa Rische, Herbert [2002] in: Sozialrecht und Sozialpolitik in Europa, Festschrift für Bernd Baron von Maydell, hrsg. von Boecken u.a., 

S. 561 ff.

28 Stahl, Helmut [2001], Schließung von Beschäftigungslücken, DRV 2001, 327, 328.

29 Das Rentenrecht kennt drei Gruppen rentenrechtlicher Zeiten: Beitragszeiten, beitragsfreie Zeiten und Berücksichtigungszeiten. Beitragszei-

ten sind Zeiten, für die Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge gezahlt wurden. Beitragszeiten, zu denen auch Kindererziehungszeiten gehö-

ren, tragen zur Erfüllung von Leistungsvoraussetzungen und zur Erhöhung von Renten bei.

Beitragsfreie Zeiten sind Zeiten, in denen keine Beiträge gezahlt worden sind, die der Gesetzgeber aber aus bestimmten Gründen für ren-

tenrechtlich relevant erachtet hat (liegt kein derartiger Tatbestand vor, handelt es sich um eine rentenrechtliche Lücke). Hierzu gehören im

Wesentlichen Anrechnungs- und Zurechnungszeiten. Bestimmte Anrechnungszeiten haben neben anspruchserfüllender auch unmittelbar



81

schläge der Hartz-Kommission zurückgehen-

den „Ersten Gesetz für moderne Dienstleistun-

gen am Arbeitsmarkt“31 sind neue Anrech-

nungstatbestände geschaffen und bestehen-

de erweitert worden. Zeiten der Krankheit vor 

Eintritt in das Erwerbsleben, Zeiten der Aus-

bildungssuche und Zeiten der Arbeitslos-

meldung nach Vollendung des 58. Lebensjahrs

bei eingeschränkter Vermittlungsbereitschaft

stellen anders als bisher keine rentenrechtli-

che Lücke mehr dar. Zeiten der Arbeitsunfä-

higkeit, Schwangerschaft oder Arbeitslosigkeit

werden nach Vollendung des 17. und vor Voll-

endung des 25. Lebensjahrs unter erleichter-

ten Voraussetzungen anerkannt. Anrech-

nungszeiten wegen schulischer Ausbildung

wurden von drei auf acht Jahre ausgeweitet,

wobei allerdings – wie bei allen genannten

Verbesserungen – keine zusätzlichen Entgelt-

punkte erworben werden. Die neuen bzw.

erweiterten Anrechnungszeiten schließen

jedoch Lücken in der Versicherungsbiografie

und können sich somit mittelbar rentener-

höhend auswirken, weil sie bei der Bewertung

der beitragsfreien Zeiten mit berücksichtigt

werden.

Darüber hinaus wird sich zeigen müssen,

inwieweit die Maßnahmen des Ersten und

Zweiten Gesetzes für moderne Dienstleistun-

gen am Arbeitsmarkt (z.B. Existenzgründerzu-

schuss, Förderung der Beschäftigung älterer

Arbeitnehmer) geeignet sind, die Lücken und

Brüche in den Erwerbsverläufen von Versicher-

ten zu verringern und damit Defizite in der

Alterssicherung zu vermeiden oder zu mini-

mieren. Für eine Analyse dieser Maßnahmen

ist es gegenwärtig aber noch zu früh. Ihre 

Wirkung muss jedoch sorgfältig beobachtet

werden.

Schließlich stellt sich die Frage, ob mit den im

Durchschnitt zunehmend unsteten Erwerbs-

verläufen auch geringere Lebenserwerbsein-

kommen verbunden sein werden. Dies

erscheint nicht zwangsläufig, wenn sich in

nicht allzu ferner Zukunft die Beschäftigungs-

situation – auch aufgrund der demografischen

Veränderungen – deutlich entspannen wird.

3.3 Maßnahmen zur nachhaltigen 
Systemstabilisierung

Die beständig steigende Lebenserwartung
verursacht zwar Finanzierungsprobleme in
den Sozialen Sicherungssystemen, eröffnet
gleichzeitig aber auch Chancen für mehr Be-
schäftigung insbesondere älterer Arbeitneh-
mer. Eine höhere Erwerbsbeteiligung auch
der über 50-Jährigen sollte daher vorrangiges
Ziel der Wirtschafts- und Sozialpolitik sein.
Anreize zur Frühverrentung müssen konse-
quent abgebaut werden. Doch reicht eine
Annäherung des durchschnittlichen an das
bislang geltende gesetzliche Rentenalter al-
lein nicht aus. Dies wird daran deutlich, dass
der Anstieg der ferneren Lebenserwartung
bei unverändertem gesetzlichen Rentenalter
eine permanente Leistungsausweitung be-
deutet. Aus diesem Grund plädiert die Kom-
mission für eine langfristig angelegte Anhe-
bung des gesetzlichen Rentenalters von 65
auf 67 Jahre.
Darüber hinaus schlägt die Kommission die
Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors vor,
mit dessen Hilfe die Verschiebungen im Ver-
hältnis von Rentenempfängern zu Beitrags-
zahlern bei der jährlichen Rentenanpassung
berücksichtigt werden soll. Damit wird ein
automatischer Stabilisator in das Rentensys-
tem eingebaut, der dessen Immunität gegen

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

rentenerhöhende Wirkung (z.B. die ersten drei Jahre der Schulausbildung nach Vollendung des 17. Lebensjahrs). Zurechnungszeiten werden

bei Erwerbsminderungsrenten und bei Hinterbliebenenrenten den bis zum Versicherungsfall zurückgelegten Zeiten hinzugerechnet, wenn

der Versicherte das 60. Lebensjahr noch nicht erreicht hatte. Für die Zurechnungszeiten werden Entgeltpunkte ermittelt, die die Rente 

erhöhen.

Berücksichtigungszeit ist die Zeit der Erziehung eines Kindes bis zu dessen vollendetem zehnten Lebensjahr. Berücksichtigungszeiten wirken

für den begünstigten Elternteil zwar nicht unmittelbar rentenerhöhend, sie tragen aber zur Erfüllung von bestimmten Anspruchsvorausset-

zungen (z.B. 35-jährige Wartezeit) bei und können eine verbesserte Bewertung beitragsfreier Zeiten bewirken.

30 Vgl. Fußnote 2.

31 Gesetz vom 23.12.2002, BGBl. I S. 4607.
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Veränderungen der demografischen und öko-
nomischen Rahmenbedingungen deutlich
erhöht.
Insgesamt wird mit den vorgeschlagenen
Maßnahmen erreicht, dass der Beitragssatz
bis zum Jahr 2030 nicht über 22% steigt und
gleichzeitig ein ausreichendes Rentenniveau
aufrechterhalten wird. Dies trägt zur Begren-
zung der Abgabenlast des Faktors Arbeit bei
und erhöht damit die Beschäftigungschan-
cen. Letztlich wird die Finanzierung der Ge-
setzlichen Rentenversicherung auf eine nach-
haltige Grundlage gestellt. Hinzu kommt,
dass die intergenerative Lastverteilung
gleichmäßiger gestaltet wird.

Die Kommission ist der Auffassung, dass das

Ziel, bis zum Jahr 2030 einen Beitragssatz von

22% nicht zu überschreiten, in einer alternden

Gesellschaft mit einer zudem niedrigen Gebur-

tenquote nur durch Maßnahmen zu verwirk-

lichen ist, die auf der Leistungsseite der Ge-

setzlichen Rentenversicherung ansetzen. Un-

ter 3.4 wird ausgeführt, dass mit einnahmen-

seitigen Maßnahmen regelmäßig nur kurzfris-

tige Entlastungseffekte zu erzielen sind, wenn

sie nicht tragenden Prinzipien des Renten-

rechts zuwiderlaufen sollen.

Auf der Leistungsseite bieten sich zwei Ansatz-

punkte an, mit denen auf die demografische

Entwicklung reagiert werden kann: Zum einen

erscheint angesichts der sich beständig ver-

längernden durchschnittlichen Lebenserwar-

tung eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit

und damit eine Anhebung des Renteneintritts-

alters konsequent. Daher wird eine Anhebung

des gesetzlichen Renteneintrittsalters von 65

auf 67 Jahre vorgeschlagen.

Zum anderen beruht die für die Gesetzliche

Rentenversicherung problematische Ver-

schlechterung des Verhältnisses von Beitrags-

zahlerinnen und -zahlern zu Rentnerinnen und

Rentnern zu einem guten Teil auch auf der

anhaltend niedrigen Geburtenrate, die auch

niedrigere Erwerbstätigenzahlen zur Folge

hat. Dieser Umstand muss im Rahmen der Ren-

tenanpassung Berücksichtigung finden. Des-

halb schlägt die Kommission vor, die Renten-

anpassungsformel um einen Nachhaltigkeits-

faktor zu ergänzen, durch den auch die Verän-

derungen des Verhältnisses von Beitragszahle-

rinnen und -zahlern zu Rentenbeziehern die

Höhe der Anpassungssätze mit beeinflussen.

Dieser Nachhaltigkeitsfaktor hat eine selbst-

stabilisierende Funktion 32, da  er automatisch

auf Verschiebungen der Demografie und der

Erwerbstätigkeit reagiert.

Das Zusammenwirken beider Maßnahmen –

Anhebung der Altersgrenze und Modifizie-

rung der Anpassungsformel – entlastet die

Rentenfinanzen nachhaltig. Auf der Grundlage

der nach Ansicht der Kommission zu erwarten-

den ökonomischen und demografischen Rah-

menbedingungen kann bis zum Jahr 2030 ein

Beitragssatz von 22% gehalten werden, ohne

dass das Versorgungsniveau künftiger Renten-

bezieher in die Nähe einer bloßen Grundver-

sorgung rückt.

Die angestrebten Neuregelungen sollen von

flankierenden Maßnahmen begleitet werden.

Neben einer Ausweitung der Möglichkeit des

vorzeitigen Rentenbezugs für besonders lang-

jährig Versicherte sind Maßnahmen zur Stär-

kung der Erwerbsbeteiligung Älterer notwen-

dig. Außerdem unterbreitet die Kommission

Vorschläge, die zu einer verbesserten Akzep-

tanz und größeren Verbreitung der Riester-

Rente beitragen sollen.

3.3.1 Anhebung des 
gesetzlichen Rentenalters

Die Kommission ist der Ansicht, dass es ange-

sichts der weiter steigenden Lebenserwartung

– bis 2030 um gut drei Jahre – zu einer Anhe-

bung des gesetzlichen Rentenalters auf Dauer

keine Alternative gibt. Die Kommission hält

aus heutiger Sicht eine Heraufsetzung der

Regelaltersgrenze von 65 auf 67 Jahre für

angemessen. Vor dem Hintergrund der gegen-

wärtigen Arbeitsmarktsituation, die einer

generellen Verlängerung der Lebensarbeits-

32 Der erwartete zukünftige Anstieg der Erwerbsbeteiligung führt nicht nur zu einem c.p. niedrigeren Beitragssatz. Ein Teil der Mehreinnahmen

wird vielmehr für stärkere Rentenanpassungen verwendet. Sollte die Erwerbsbeteiligung wider Erwarten weniger stark steigen, fällt die des-

halb erforderliche Anhebung des Beitragssatzes entsprechend geringer aus.
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zeit entgegensteht, kann eine solche Maßnah-

me nicht kurzfristig umgesetzt werden. Die

Kommission schlägt deshalb vor, mit der

Altersgrenzenanhebung im Jahr 2011 zu be-

ginnen und sie in langen Stufen über einen

Zeitraum von 24 Jahren vorzunehmen. 33

Eine gesetzliche Festlegung der Anhebung

sollte noch in der laufenden Legislaturperiode

erfolgen. Der verfassungsrechtliche Vertrau-

ensschutz gebietet es, dass die Versicherten

wie die Unternehmen sich rechtzeitig auf

diese Rechtsänderung einstellen können.

Die Zeit zwischen Verabschiedung und Wirk-

samwerden der Altersgrenzenanhebung muss

der Gesetzgeber nutzen, den rechtlichen und

tatsächlichen Rahmen für eine höhere Be-

schäftigungsquote älterer Arbeitnehmer zu

schaffen. Der internationale Vergleich zeigt,

dass dies möglich ist. Sowohl vor Beginn der

Anhebung als auch während der Anhebungs-

phase ist beständig zu prüfen, ob die unter-

stellte Entwicklung der Rahmenbedingungen

tatsächlich eintritt. Zu diesem Zweck muss 

der Rentenversicherungsbericht spätestens ab

dem Jahr 2008 um eine entsprechende Dar-

stellung ergänzt werden.

3.3.1.1 Ausgangssituation

In der Gesetzlichen Rentenversicherung der

Arbeiter lag die Altersgrenze ursprünglich bei

70 Jahren und wurde im Jahr 1916 auf 65 Jahre

herabgesetzt. In der 1912 gegründeten Ange-

stelltenversicherung lag die Altersgrenze von

Beginn an bei 65 Jahren. Zwar sind in den fol-

genden Jahrzehnten für bestimmte Personen-

gruppen (Arbeitslose, Frauen, schwerbehin-

derte Menschen, langjährig Versicherte) be-

sondere vorgezogene Altersrenten eingeführt

worden, die bei Vorliegen bestimmter versi-

cherungsrechtlicher und persönlicher Voraus-

setzungen bereits vor Vollendung des 65.

Lebensjahres in Anspruch genommen werden

können. Die Altersgrenze für die Inanspruch-

nahme der Regelaltersrente, die nur die Erfül-

lung einer Mindestversicherungszeit voraus-

setzt, blieb aber unverändert bei 65 Jahren.

Die fernere Lebenserwartung der 65-Jährigen

in Deutschland hat sich jedoch allein seit 1960

um rund drei Jahre bei Männern und sogar vier-

einhalb Jahre bei Frauen erhöht. Damit ist

auch die Dauer des Rentenbezugs erheblich

gestiegen. Die durchschnittlichen Laufzeiten

in der Rentenversicherung der Arbeiter und

Angestellten haben sich – auch vor dem Hinter-

grund des gesunkenen durchschnittlichen

Rentenzugangsalters – in den alten Bundes-

ländern in der Zeit von 1960 bis 2002 bei den

Versichertenrenten um rund zwei Drittel ver-

längert. Für die Zukunft zeichnet sich ein wei-

terer erheblicher Anstieg der durchschnitt-

lichen ferneren Lebenserwartung ab. Die Kom-

mission erwartet zwischen 2000 und 2030

eine Verlängerung um 2,6 Jahre bei Männern

und um 3,1 Jahre bei Frauen. Dies hat zur

Folge, dass die Summe der Rentenzahlungen

immer weiter ansteigt. Ohne korrigierende

Eingriffe in das Rentenrecht würde die daraus

resultierende Finanzierungslast den jeweili-

gen Beitragszahlerinnen und -zahlern aufge-

bürdet. Das Finanzierungsvolumen des Um-

lageverfahrens würde erheblich ausgeweitet.

3.3.1.2 Lösungsansatz: Anhebung der 
Regelaltersgrenze

Die bereits mit der Rentenreform 1992 einge-

leitete Anhebung der vorgezogenen Alters-

grenzen von 60 bzw. 63 Jahren auf 65 Jahre

wird bald abgeschlossen sein (vgl. auch Kasten

3-3, nächste Seite). Das effektive Rentenalter

wird sich deshalb erhöhen.

Daher stellt die Anhebung der Regelalters-

grenze – neben einer Reform des Anpassungs-

verfahrens bei den Renten – einen geeigneten

Ansatzpunkt für eine weitere Bewältigung der

demografisch bedingten Belastungen der Ge-

setzlichen Rentenversicherung dar. Die Kom-

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

33 So auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2001/02, Textziffer 260.
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mission ist der Ansicht, dass Maßnahmen, die

an der Altersgrenze ansetzen und solche, die

die Anpassung betreffen, einander ergänzen

müssen: Eine veränderte Rentenanpassung

betrifft sowohl Rentenzugang als auch Ren-

tenbestand und bewirkt damit eine breite,

generationenübergreifende Lastenverteilung.

Daneben erscheint es aber geboten, mittels

einer Altersgrenzenanhebung gezielt die künf-

tigen Rentnergenerationen zu erfassen, denen

die verlängerte Rentenlaufzeit zugute kommt.

Die Kommission spricht sich für eine Anhe-

bung der Regelaltersgrenze um zwei Jahre auf

67 Jahre aus. Die Anhebung soll in Stufen von

einem Monat pro Geburtsjahrgang erfolgen.

Die Anhebung beginnt mit dem Geburtsjahr-

gang 1946. Für diesen Jahrgang gilt eine

Altersgrenze von 65 Jahren und einem Monat.

Der erste Jahrgang, für den die Altersgrenze

von 67 Jahren gilt, ist der Geburtsjahrgang

1969.

Kasten 3-3: Renten wegen Alters in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 
nach geltendem Recht

(Nach Abschluss der Heraufsetzung der vorzeitigen Altersgrenzen, ohne Berücksichtigung von Vertrauensschutz- bzw.

Übergangsregelungen)

Regelaltersrente

Altersgrenze: 65 Jahre

Anspruchsvoraussetzung: 5 Jahre Mindestversicherungszeit (Wartezeit)

Altersrente für langjährig Versicherte

Altersgrenze: 65 Jahre

Anspruchsvoraussetzung: 35 Jahre Wartezeit

Vorzeitiger Bezug möglich ab: 62 Jahren

Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Altersgrenze: 63 Jahre

Anspruchsvoraussetzungen: 35 Jahre Wartezeit; Anerkennung als schwerbehindert  (Grad der Behinderung 

mind. 50)

Vorzeitiger Bezug möglich ab: 60 Jahren

Altersrente für Frauen

Altersgrenze: 65 Jahre

Anspruchsvoraussetzungen: vor 1952 geboren; 15 Jahre Wartezeit; nach Vollendung des 40. Lebensjahres mehr als

zehn Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit

Vorzeitiger Bezug möglich ab: 60 Jahren

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit

Altersgrenze: 65 Jahre

Anspruchsvoraussetzungen: vor 1952 geboren; 15 Jahre Wartezeit; in den letzten zehn Jahren vor Rentenbeginn

acht Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit; nach 

Erreichen des Alters von 58 1/2 Jahren insgesamt 52 Wochen arbeitslos sowie Arbeits-

losigkeit bei Rentenbeginn oder 24 Monate Altersteilzeitarbeit im Sinne des Alters-

teilzeitgesetzes.

Vorzeitiger Bezug möglich ab: 60 Jahren
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Im internationalen Vergleich scheint Deutsch-

land damit eine Vorreiterrolle innezuhaben. In

den Ländern der Europäischen Union sind zwar

vielfach ebenfalls Anhebungen der Regelal-

tersgrenzen eingeleitet worden. Dort ist je-

doch die Zielgröße regelmäßig das 65. Lebens-

jahr. 34 Lediglich in Dänemark gibt es zurzeit

bei der Volksrente eine Altersgrenze von 67

Jahren; diese ist für künftige Rentenbezieher

jedoch wieder auf 65 Jahre gesenkt worden.

Allerdings sind Altersgrenzen in verschiedenen

Rentensystemen nicht ohne weiteres ver-

gleichbar. Eine niedrige Grenze, die mit einem

geringen Rentenniveau und hohen Zuschlä-

gen bei aufgeschobenem Rentenbezug ge-

koppelt ist, entspricht beispielsweise in ihren

Wirkungen letztlich einer höheren Altersgren-

ze mit entsprechenden Abschlägen bei vorge-

zogenem Bezug.

Außerdem gibt es außerhalb der EU durchaus

Länder, die eine Altersgrenze von 67 Jahren

kennen, wie etwa die USA oder Norwegen.

Zudem dürften die neuen demografischen Er-

kenntnisse, die nicht auf Deutschland be-

schränkt sein werden, auch innerhalb und au-

ßerhalb der EU eine neue Diskussion zur Anhe-

bung des Rentenalters auslösen. Aus den Nie-

derlanden und aus der Schweiz ist bereits zu

vernehmen, dass ein Rentenalter von 67 Jah-

ren diskutiert wird. 35 In Japan wird sogar eine

Anhebung des Rentenalters auf 69 Jahre erwo-

gen. 36 

Die Annäherung des tatsächlichen an das

gesetzliche Renteneintrittsalter ist unter ge-

samtwirtschaftlichen Aspekten anzustreben,

um das Produktionspotenzial der Volkswirt-

schaft nach Möglichkeit zu vergrößern. Für die

nachhaltige Finanzierung der Gesetzlichen

Rentenversicherung ist diese Absicht nach Ein-

führung der Abschläge bei vorzeitigem Ren-

tenbeginn aber nur von zweitrangiger Bedeu-

tung (siehe Kasten 3-4, nächste Seite).

Voraussetzungen für eine Anhebung der
Altersgrenze

Eine längere Lebensarbeitszeit kann nur dann

verwirklicht werden, wenn Ältere eine tat-

sächliche Chance zur Weiterarbeit haben. Hier

wird die – schon aus demografischen Gründen

zu erwartende – Besserung der Arbeitsmarkt-

lage allein nicht ausreichen. Expertisen, die

von Kommissionsmitgliedern vorgelegt wur-

den, haben die Notwendigkeit hervorgeho-

ben, die Anreize für längere Erwerbsbiografien

auch durch gesetzgeberische Maßnahmen zu

stärken. Der internationale Vergleich zeigt,

dass die Beschäftigungsquote älterer Arbeit-

nehmer bei geeigneten Rahmenbedingungen

und entsprechender Politikgestaltung durch-

aus veränderbar ist. So weisen Länder, in de-

nen die Frühverrentung nicht als arbeitsmarkt-

politisches Instrument eingesetzt wurde,

höhere Erwerbsquoten Älterer auf. 37 Wichtig

ist die Einsicht, dass Frühverrentung durch den

damit verbundenen Anstieg der Lohnzusatz-

kosten eher Arbeitslosigkeit schafft als verrin-

gert.

Deswegen kommt dem Aspekt der lebenslan-

gen Weiterqualifizierung entscheidende Be-

deutung zu. Hier sind die Unternehmen gefor-

dert, entsprechende Angebote zu schaffen.

Auf Arbeitnehmerseite setzt dies eine Bereit-

schaft voraus, solche Angebote anzunehmen.

Schließlich müssen die gesundheitlichen Vor-

aussetzungen für eine verlängerte Lebensar-

beitszeit gegeben sein. Insofern werden der

Präventions- und der Rehabilitationsgedanke

in Zukunft größeres Gewicht erlangen. Einzel-

heiten hierzu finden sich in Kasten 3-5.

Schließlich bedarf es einer Anpassung von Nor-

men außerhalb des Rentenrechts, die an die

Vollendung des 65. Lebensjahres anknüpfen.

Dies gilt beispielsweise für arbeitsrechtliche

Regelungen oder die Vorschriften des Grund-

sicherungsgesetzes.

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

34 Vgl. Übersicht bei Heidel, Susanne [2003], Altersgrenzen im europäischen Vergleich, in: DAngVers 2003, S. 123.

35 Die Welt vom 27.05.2003 bzw. FAZ vom 30.05.2003.

36 Heidel, a.a.O., S. 126

37 Vgl. Gruber, Jonathan David Wise [1999], Social Security and Retirement Around the World, Chicago/London.
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Die Kommission hat eine lange zeitliche Per-

spektive bei der Altersgrenzenanhebung

gewählt, damit zuvor die Schaffung der not-

wendigen Rahmenbedingungen eingeleitet

werden kann. Gleichwohl muss sowohl vor

Beginn der Anhebung als auch während der

Anhebungsphase immer wieder geprüft wer-

den, ob die unterstellte Verbesserung der Rah-

menbedingungen tatsächlich eintritt. Zu die-

sem Zweck muss der Rentenversicherungsbe-

richt spätestens ab dem Jahr 2008 um eine

detaillierte Darstellung ergänzt werden, wie

sich die Anhebung der Altersgrenzen (voraus-

sichtlich) auf die wirtschaftliche und soziale

Situation älterer Arbeitnehmer sowie auf die

Arbeitsmarktlage und die Finanzlage der 

Rentenversicherung und anderer öffent-

licher Haushalte auswirkt. Im Jahr 2008 

kann im Übrigen auch beurteilt werden, 

wie sich die zurzeit noch laufende Anhebung

der vorgezogenen Altersgrenzen ausgewirkt

hat.

Die Abschläge bei einem vorgezogenen Ren-

teneintritt (3,6% pro Jahr) bzw. die Zuschläge

bei einem hinausgeschobenen Rentenbeginn

(6 ,0% pro Jahr) über das Regelzugangsalter

hinaus sind für ein umlagefinanziertes Renten-

system näherungsweise angemessen. Sie kön-

nen in dem Sinne als „versicherungsmathema-

tisch korrekt“ interpretiert werden, als eine

Frühverrentung mit diesen Abschlägen keinen

Druck zur dauerhaften Anhebung der Bei-

tragssätze auslöst.38 Es entstehen allerdings

Vorfinanzierungskosten aufgrund der frühe-

ren Rentenauszahlung. Diese werden im Lauf

Kasten 3-4: Anhebung des tatsächlichen oder des gesetzlichen Renteneintrittsalters?

Mit dem Vorschlag der Kommission, das gesetzliche Renteneintrittsalter von heute 65 Jahren ab 2011 um einen Monat

pro Jahr bis auf 67 Jahre im Jahr 2035 anzuheben, soll zum einen der mit der lebenserwartungsbedingt steigenden Ren-

tenbezugsdauer verbundenen permanenten Leistungsausweitung in der Gesetzlichen Rentenversicherung Rechnung

getragen werden. Darüber hinaus kommt es aber entscheidend darauf an, die Lohnzusatzkosten zu senken, um die

Beschäftigungschancen insbesondere auch der älteren Arbeitnehmer zu verbessern.

Mit der Anhebung des gesetzlichen Rentenalters soll der Anstieg der durchschnittlichen Rentenbezugsdauer begrenzt

werden. Durch die damit verbundene Verringerung des Verhältnisses von Rentnerinnen und Rentnern zu Beitragszah-

lerinnen und -zahlern wird unter sonst gleichen Bedingungen eine Dämpfung des demografisch bedingten Beitrags-

satzanstiegs bewirkt.

Eine Annäherung des tatsächlichen durchschnittlichen Renteneintrittsalters von derzeit 60,4 Jahren für „Versicherten-

renten“ bzw. 62,7 Jahre für „Renten wegen Alters“ an das heute gültige gesetzliche Rentenalter von 65 Jahren hätte

dagegen kaum nachhaltige Wirkungen auf den Beitragssatz. Die Abschläge bei vorgezogenem Rentenbeginn stellen

spiegelbildlich Zuschläge für einen Verzicht auf die Frührente dar. Wird nun der durchschnittliche Rentenbeginn hi-

nausgeschoben, hat dies zur Folge, dass die Renten zwar später ausgezahlt werden, dann aber erheblich höher ausfal-

len. Hier wirken nicht nur die nun als Zuschläge interpretierten Abschläge rentensteigernd, sondern auch die zusätz-

lichen Entgeltpunkte, die im Fall der Weiterarbeit noch erworben werden. Für die Rentenversicherung bedeutet ein Hi-

nausschieben des tatsächlichen Renteneintrittsalters letztlich nur vorübergehend eine Entlastung. Wenn die höheren

Renten ausgezahlt werden müssen, wird dieser Effekt jedoch wieder eingeholt. Insofern ist auf diesem Wege in der Tat

keine nachhaltige Dämpfung des Beitragssatzes zu erreichen.

Eigene Berechnungen weisen darauf hin, dass die Abschläge in Höhe von 3,6% pro Jahr vorgezogenen Renteneintritts

zwar am unteren Rand liegen, aber dennoch für ein umlagefinanziertes Rentensystem als annähernd versicherungs-

mathematisch korrekt angesehen werden können. Dies bedeutet, dass mit diesen Abschlägen der Beitragssatz zur Ren-

tenversicherung gegen eine Variation des Renteneintrittsverhaltens weitgehend immunisiert wird. Wenn dies aber so

ist, kommt es zur dauerhaften Beeinflussung des Beitragssatzes nicht auf das tatsächliche, sondern auf das gesetzliche

Rentenalter an, von dem aus die Abschläge bemessen werden.

Wenngleich die Anhebung des tatsächlichen durchschnittlichen Renteneintrittsalters von geringer nachhaltiger Bedeu-

tung für die Finanzen der Rentenversicherung ist, so ist doch darauf hinzuweisen, dass die Frühverrentung eine erheb-

liche Verschwendung volkswirtschaftlicher Ressourcen darstellt. Die teilweise „Stilllegung“ des Produktionsfaktors

Arbeit vermindert das gesamtwirtschaftliche Produktionspotenzial, das Volkseinkommen und schließlich auch die

Bemessungsgrundlagen für Steuern und sonstige Sozialbeiträge. Insofern hat die Forderung nach einer Annäherung

des tatsächlichen an das gesetzliche Rentenalter durchaus ihre Berechtigung und wird auch von der Kommission geteilt.

Auch aus diesem Grund ist im Rentenkonzept der Kommission beispielsweise vorgesehen, den Zeitpunkt für den frü-

hestmöglichen Renteneintritt, der bereits nach geltendem Recht ab 2012 generell auf 62 Jahre angehoben wird, paral-

lel zur Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters allmählich auf 64 Jahre anzuheben.

38 Vgl. Ohsmann, Sabine, Ulrich Stolz und Reinhold Thiede [2003], Rentenabschläge bei vorgezogenem Rentenbeginn: Welche Abschläge sind

„richtig“?, in: DAngVers, 2003, S. 171-179.
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Kasten 3-5: Möglichkeiten zur Stärkung der Erwerbsbeteiligung Älterer

Die demografische Entwicklung impliziert einen stark und nachhaltig steigenden Anteil der älteren Beschäftigten am

Erwerbspersonenpotenzial. Gelingt es, die künftige Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

zu steigern, kann damit ein Teil der Lücken ausgefüllt werden, die durch den Rückgang des Erwerbspersonenpotenzi-

als entstehen. Politisches Ziel muss vor diesem Hintergrund insbesondere eine Steigerung der Erwerbsbeteiligung von

Männern und Frauen in der Altersgruppe der über 55-Jährigen sein. Wenn ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

länger arbeiten sollen, müssen bald die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Dies setzt ein grundsätzliches

Umdenken von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber insbesondere auch bei den Unternehmen voraus. Ältere

Arbeitnehmer müssen stärker als „Produktivitätspotenzial“ und nicht als „personalwirtschaftliche Dispositionsmasse“

verstanden werden. Auch für die langfristige Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre ist eine Neu-

orientierung des Arbeitsmarktes mit verbesserten Erwerbsmöglichkeiten für Ältere von zentraler Bedeutung.

Die Weiterqualifizierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im mittleren Alter ist – wie internationale Erfah-

rungen zeigen – der Schlüssel zu höheren Erwerbsquoten Älterer.39 Nur das lebenslange Lernen ermöglicht es, länger-

fristig mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten. Insbesondere sind hierbei Qualifizierungsanforderungen

entscheidend, die aus den Informations- und Kommunikationstechniken und der verstärkten Globalisierung der Pro-

duktion erwachsen. Dabei wird bei haushalts-, unternehmens- und personenbezogenen Dienstleistungen in der

Zukunft mit deutlichen Beschäftigungszuwächsen zu rechnen sein, wobei der Trend in Richtung immer anspruchsvol-

lerer Tätigkeiten mit der Folge weiter steigender Qualifikationsanforderungen geht. Insgesamt müssen die Weiterbil-

dungsangebote verstärkt auf die spezifischen Bedingungen Älterer zugeschnitten werden. Bislang stehen kurzfristige

betriebswirtschaftliche Überlegungen diesem Ziel oft entgegen. Je kürzer die verbleibende Erwerbsphase, umso weni-

ger lohnen sich Investitionen in die Qualifikation älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die schrittweise Anhe-

bung der Regelaltersgrenze und eine damit angestrebte erhöhte Beschäftigung auch älterer Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer wirkt insofern in die richtige Richtung, weil dadurch die Weiterbildung für Beschäftigte und Arbeitgeber

auf eine verlässlichere Planungsgrundlage gestellt wird. Zu prüfen wäre, ob der Gesetzgeber einen Anspruch und ggf.

auch eine Verpflichtung zur Weiterbildung regeln sollte. Im Übrigen sind in diesem Zusammenhang auch die Parteien

auf Tarifvertrags- und betrieblicher Ebene gefordert, entsprechende Rahmenbedingungen und Vereinbarungen zu

schaffen.

Auch die Arbeitsplatzgestaltung und Berufsplanung muss an einen im Durchschnitt späteren Renteneintritt angepasst

werden. Je später der durchschnittliche Renteneintritt erfolgt, desto lohnender werden Arbeitsplatzgestaltung und Kar-

riereplanung im Vergleich zur bislang häufig praktizierten Externalisierung älterer Beschäftigter zu Lasten der Sozial-

versicherungen. Bislang war es aus einzelbetrieblicher Sicht häufig kostengünstiger, Beschäftigte in den Vorruhestand

freizusetzen, als Mittel in die altersgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und die Einrichtung betrieblicher Personal-

entwicklungspläne zu investieren. Auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selber steigt angesichts des

erwartbaren Rentenniveaus die Notwendigkeit zur verstärkten Vorsorge im Sinne höherer Weiterbildungsanstrengun-

gen als notwendige Bedingung für eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Eine Möglichkeit der Stärkung der Weiter-

bildung in Richtung einer stärkeren betrieblichen Anpassungsflexibilität besteht z.B. darin, bei beschäftigungssichern-

den Arbeitszeitverkürzungen diese Zeiten für berufliche Weiterbildung zu nutzen. Antizyklische Qualifizierungsstrate-

gien würden langfristig Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe verbessern. Bei diesen Maßnahmen sind

allerdings nicht allein der Gesetzgeber, sondern ebenso die Tarifvertragsparteien sowie die zuständigen Gremien auf

betrieblicher Ebene gefordert.

Neben dem Aspekt der lebenslangen Weiterqualifizierung müssen auch die Möglichkeiten zum Erhalt der gesundheit-

lichen Voraussetzungen für eine verlängerte Lebensarbeitszeit verbessert werden. Insofern werden der Präventions-

und der Rehabilitationsgedanke in Zukunft noch größeres Gewicht erlangen müssen. Das Beispiel der gesetzlichen

Unfallversicherung zeigt, wie erfolgreich Maßnahmen zur präventiven Gesundheitsförderung und zum betrieblichen

Arbeits- und Gesundheitsschutz sind. Zur rechtzeitigen Vermeidung von altersspezifischen Berufsrisiken könnten ver-

stärkt betriebliche Früherkennungssysteme (z.B. Gesundheits- und Qualifikationszirkel) implementiert werden. Auch

die Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung tragen nachweislich erfolgreich zum Erhalt der

Erwerbsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei.40 Bei Anhebung der Altersgrenzen und Verlängerung

der Erwerbsphase kommt es im Bereich der Rehabilitationsleistungen zu Umschichtungen von der gesetzlichen Kran-

ken- zur Rentenversicherung. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Kommission die Überprüfung der mit dem Wachs-

tums- und Beschäftigungsförderungsgesetz 1996 eingeführten Deckelung der Rehabilitationsausgaben.

Darüber hinaus gilt es generell, Anreize zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit zu verstärken. Das erste und zweite

Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt enthalten bereits eine Reihe positiver Ansätze zur Förderung des

39 Vgl. u.a. Enquête-Kommission „Demografischer Wandel – Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die

Politik“, Schlussbericht vom 28.03.2002, S.90ff. und Koller, Barbara und Hans-Eberhard Plath [2000], Qualifikation und Qualifizierung älterer

Arbeitnehmer, MittAB 1/2000, 112-125.

40 Vgl. u.a. Irle, Hanno et al. [1998], Sozialmedizinische Prognose nach stationärer medizinischer Rehabiltiation in der Angestelltenversicherung,

Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 51-60.
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des Rentenbezugs aber durch die abschlags-

bedingt verminderte Rente in etwa wieder auf-

gewogen. Ein Anreiz zur Frühverrentung dürf-

te jedoch auch mit diesen Abschlägen noch

bestehen, wenn die individuelle Zeitpräferenz

höher als die Rendite des Umlageverfahrens

ist, die sich aus der Rentenanpassungsformel

ergibt und somit eng an die Lohnentwicklung

gekoppelt ist. 41 Im Übrigen gehen durch die

Frühverrentung nicht nur Beitragseinnahmen

für die Rentenversicherung verloren, sondern

auch in den übrigen Sozialversicherungszwei-

gen. Gleiches gilt für die Steuereinnahmen des

Staates. Letztlich bedeutet der vorgezogene

Kasten 3-5: Möglichkeiten zur Stärkung der Erwerbsbeteiligung Älterer (Fortsetzung)

Verbleibs und des Wiedereinstiegs in Arbeit älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: die Ausweitung der erleich-

terten Befristung von Arbeitsverhältnissen von Arbeitnehmern ab 52 Jahren, die Befreiung des Arbeitgebers von Bei-

trägen zur Arbeitslosenversicherung bei der Einstellung älterer Arbeitsloser ab 55 Jahren sowie die Einführung einer

Lohnversicherung bei Arbeitnehmern ab 50 Jahren, die eine niedriger bezahlte Arbeit annehmen. Darüber hinaus soll-

ten Ältere bei der Vermittlung und den Maßnahmen zur aktiven Arbeitsmarktpolitik gegenüber den Jüngeren nicht

benachteiligt werden. Die geplante Verkürzung der Bezugsdauer für Arbeitslosengeld ist zu begrüßen, weil sie die

Bereitschaft der älteren Arbeitslosen erhöhen wird, wieder eine neue Tätigkeit aufzunehmen (Versicherungsleistung

statt Versorgungsleistung). Flankierend hierzu sollten auch Frühverrentungsanreize wie die vereinfachten Berechti-

gungskriterien für den Bezug von Arbeitslosengeld ab dem 58. Lebensjahr entfallen. Eine Lockerung des Arbeitneh-

merüberlassungsgesetzes könnte ebenfalls dazu beitragen, die Langzeitarbeitslosigkeit bei älteren Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmern abzubauen.

Der internationale Vergleich zeigt, dass die Beschäftigungsquoten älterer Arbeitnehmer bei geeigneten Rahmenbe-

dingungen und entsprechender Politikgestaltung durchaus veränderbar sind. Zentrale Ansatzpunkte finden sich in den

Regelungen des Arbeitsrechts. So verringern tarifliche Kündigungs- und Entgeltschutzregelungen und insbesondere

altersabhängige Kündigungsschutzregelungen letztlich die Einstellungschancen älterer Arbeitssuchender. Die einsei-

tige Nutzung von Vorruhestandsregelungen als Mittel des Personalabbaus führt zur vermehrten Freisetzung älterer

Arbeitnehmer. Die vielfach praktizierte Senioritätsentlohnung erhöht das Arbeitslosigkeitsrisiko Älterer. Dagegen

erleichtern Möglichkeiten zur befristeten Beschäftigung von Älteren deren Einstellungschancen. Das Bewusstsein für

die Notwendigkeit längerer Lebensarbeitszeiten könnte durch die Abschaffung des Blockmodells im Rahmen der Alters-

teilzeitregelungen gestärkt werden.

41 Eine Diskussion der Veränderung des tatsächlichen Renteneintrittsalters als Folge verschiedener Reformoptionen findet sich bei Berkel, Bar-

bara und Axel Börsch-Supan [2003], Renteneintrittsentscheidungen in Deutschland: Langfristige Auswirkungen verschiedener Reformoptio-

nen, MEA Diskussionspapier Nr. 31-2003.

Kasten 3-6: Zur Ermittlung „fairer“ Rentenabschläge

Die aktuelle Diskussion um die richtige Bemessung der Abschläge bei vorzeitigem Rentenbeginn basiert in der Regel

auf einem Vergleich zwischen dem Barwert der Rentenzahlungen bei vorzeitigem Renteneintritt und dem Barwert der

Rentenzahlungen abzüglich der noch zu entrichtenden Beiträge bei einem hinausgeschobenen Rentenbeginn. Stim-

men diese Barwerte überein, spricht man von „fairen Abschlägen“. Diese Definition ist jedoch weniger eindeutig als es

auf den ersten Blick scheint. Tatsächlich sind hier zwei grundsätzliche Perspektiven zu unterscheiden. Zum einen kann

das Augenmerk auf die Stabilität der Beitragssätze gelegt werden. In diesem Fall soll von der Frühverrentung kein Druck

zur Anhebung der Beitragssätze ausgehen. Dies ist immer dann gewährleistet, wenn die Zahlungsströme mit der Anpas-

sungsrate der Renten diskontiert werden. In Rentensystemen mit Lohnanpassung wäre der unter diesem Blickwinkel

angemessene Diskontierungssatz die Lohnwachstumsrate. Da die Renten mit der gleichen Rate wachsen wie sie dis-

kontiert werden, entspricht der Barwert hier praktisch der einfachen Summe der Zahlungen. Die gegenwärtigen

Abschläge von 3,6% pro Jahr vorgezogenen Rentenbeginns erscheinen auch nach dieser Berechnungsmethode zwar

recht gering bemessen, aber noch angemessen, insbesondere wenn lange Rentenlaufzeiten unterstellt werden, wie sie

für Frauen oder auch für Männer zuzüglich Hinterbliebenenversorgung typisch sind.

Unter einem anderen Blickwinkel kann gefordert werden, dass von der Rentenversicherung kein Anreiz zur Frühverren-

tung ausgehen soll. In diesem Fall sind die künftigen Zahlungen mit der individuellen Zeitpräferenzrate zu diskontie-

ren, die die Vorliebe für den Gegenwartskonsum im Vergleich zum hinausgeschobenen Konsum wiedergibt. Eine geeig-

nete Annäherung an diese Zeitpräferenzrate stellt der Kapitalmarktzins dar. Er gibt an, um wie viel der zukünftige Kon-

sum höher ausfallen könnte, wenn heute auf den Konsum verzichtet wird. Er gibt praktisch den „Preis“ für den vorge-

zogenen Konsum wieder. Bei einer Zeitpräferenzrate, die über der Lohnwachstumsrate liegt, kommt es zu einer „ech-

ten“ Diskontierung, d.h. der Barwert der künftigen Zahlungen ist kleiner als die bloße Summe. Die „fairen Abschläge“

fallen bei dieser Berechnungsmethode c.p. größer aus, weil die noch zu leistenden Beitragszahlungen bei hinausge-

schobenem Rentenbeginn relativ stark gewichtet werden, während die durch die Abschläge geminderten Renten bei

Frühverrentung relativ gering ins Gewicht fallen. Nach dieser Berechnungsmethode scheinen die Abschläge von 3,6%

pro Jahr deutlich zu niedrig bemessen. Sie dürften die Weiterarbeit im Alter „implizit besteuern“ und somit einen Anreiz

bieten, vorzeitig in Rente zu gehen.
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Rentenbezug immer auch eine Einschränkung

des gesamtwirtschaftlichen Produktionspo-

tenzials. Aus diesem Grund sind jegliche An-

reize zur Frühverrentung abzubauen.

Die Rentenabschläge dürften – ebenso wie ei-

ne Erhöhung des gesetzlichen Renteneintritts-

alters – Ausweichreaktionen zur Folge haben.

So kann ein Teil der Abschläge im Fall der

Erwerbsminderungsrente oder der Schwerbe-

hindertenrente vermieden werden. Hier wird

darauf zu achten sein, dass diese besonderen

Rentenformen tatsächlich nur dem Per-

sonenkreis eröffnet werden, der gemäß der

Intention des Gesetzgebers hierfür vorge-

sehen ist.

Anpassung der Möglichkeiten 
zum vorzeitigen Rentenbezug

Die Möglichkeiten, Altersrenten bis zu drei Jahre

vorzeitig mit Abschlägen von bis zu 10,8% zu

beziehen, sollten erhalten bleiben. Um das

bestehende Gefüge von Regelaltersgrenze und

vorgezogenen Altersgrenzen zu bewahren,

müssen die Altersgrenzen für die vorgezogenen

Altersrenten und auch das jeweils geltende Min-

destalter für den vorzeitigen, abschlagsbehaf-

teten Rentenbezug parallel zur Regelalters-

grenze angehoben werden. Das bedeutet, dass

die Anhebung auch insoweit mit dem Geburts-

jahrgang 1946 beginnt und pro Jahrgang einen

Monat beträgt. Die Einzelheiten können Tabelle

3-2 (nächste Seite) entnommen werden.

Durch eine Parallelanhebung der Regelalters-

grenze und der Zeitpunkte für den frühest-

möglichen vorzeitigen Rentenbezug (mit

Abschlägen) wird sichergestellt, dass die bis-

herige maximale Abschlagshöhe (10,8%; über-

gangsweise bei der Altersrente für Frauen und

bei der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit

oder nach Altersteilzeitarbeit 18%) nicht er-

höht wird. Allerdings ist der Zeitabstand zwi-

schen der vorgeschlagenen Rechtsänderung

und dem beabsichtigten Rentenbeginn hier

deutlich kürzer als bei den Altersgrenzen von

65 bzw. 63 Jahren. Ein Versicherter des Jahr-

gangs 1946, der den Bezug einer vorzeitigen

Altersrente ab Vollendung des 60. Lebensjahrs

im Jahr 2006 geplant hatte, ist bei einer ange-

nommenen Rechtsänderung im Jahr 2004 be-

reits 58 Jahre alt und steht zwei Jahre vor dem

Renteneintritt. Daher sollte zumindest dann,

wenn bereits konkrete Dispositionen für den

Übergang in die Rente getroffen wurden, das

nachweisbar dokumentierte Vertrauen ge-

schützt werden. 

Für die einzelnen Rentenarten, die einen Ren-

tenbeginn vor Vollendung des 65. Lebensjah-

res ermöglichen, empfiehlt die Kommission

grundsätzlich eine parallele Altersgrenzenan-

hebung. Leitgedanke dieser Vorschläge ist,

dass auch das tatsächliche Renteneintrittsalter

angehoben werden sollte. Hierzu müssen

sowohl Ausweichreaktionen begrenzt als auch

klare Rahmenbedingungen für die Planung

von Arbeitsverhältnissen gesetzt werden. Im

Einzelnen schlägt die Kommission deshalb fol-

gende Regelungen vor:

• Altersrente für langjährig Versicherte
• Die Möglichkeit des vorzeitigen Bezugs

bleibt auch für die Geburtsjahrgänge 1946

bis 1957 unverändert bei 63 Jahren. Aller-

dings erhöht sich der Abschlag bei frühest-

möglichem Bezug von 7,2 % allmählich bis

auf 10,8 %. Da der zeitliche Vorlauf fünf

Jahre beträgt, sind gesonderte Vertrauens-

schutzregelungen entbehrlich.

• Altersrente für Frauen und Altersrente
wegen Arbeitslosigkeit oder nach 
Altersteilzeitarbeit

• Bei diesen Renten handelt es sich zwar um

auslaufende Regelungen, die bereits nach

geltendem Recht nur von vor 1952 gebore-

nen Versicherten in Anspruch genommen

werden können. Das Erfordernis des Ver-

trauensschutzes gilt gleichwohl auch hier in

vollem Umfang.
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Tabelle 3-2: Neuregelung der Altersgrenzen
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• Für Versicherte des Geburtsjahrgangs 1946

verschiebt sich bei diesen Altersrenten die

Altersgrenze auf 65 Jahre und einen Monat

und die Möglichkeit des vorzeitigen Bezu-

ges auf 60 Jahre und einen Monat. Eine Inan-

spruchnahme der Rente mit Vollendung des

60. Lebensjahrs ist also selbst unter Inkauf-

nahme von Abschlägen nicht mehr möglich.

Versicherte, die bereits verbindlich über den

Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhe-

stand disponiert haben (was sich z.B. in

einer Kündigung, einem Aufhebungsver-

trag, dem Abschluss eines befristeten Ver-

trages oder einer Altersteilzeitvereinbarung

manifestiert hat), sollten hierauf vertrauen

dürfen und von der Altersgrenzenanhebung

ausgenommen werden. Das bedeutet kon-

kret, dass es für die betreffenden Versicher-

ten bei der Altersgrenze von 65 Jahren

bleibt. Ein vorzeitiger Bezug bleibt für die-

sen Personenkreis noch ab Vollendung des

60. Lebensjahrs möglich. Der Abschlag bei

frühestmöglichem Rentenbezug beträgt 18%.

• Nach dem Vorbild der Vertrauensschutzre-

gelungen, die 1996 zur Flankierung der

damaligen vorgezogenen und beschleunig-

ten Altersgrenzenanhebung in das Gesetz

aufgenommen wurden, sollte der Vertrau-

ensschutz grundsätzlich auf die zu einem

maßgeblichen Stichtag (seinerzeit war es

der Kabinettsbeschluss über die geplante

Maßnahme) 55 Jahre alten Versicherten

beschränkt werden. Wegen der Besonder-

heiten bei der Altersteilzeitarbeit, die be-

reits ab Vollendung des 55. Lebensjahres

ausgeübt werden kann, sollte insoweit auf

das 54. Lebensjahr abgestellt werden.

• Altersrente für schwerbehinderte 
Menschen

• Bei dieser Altersrente handelt es sich um

eine systemfremde Komponente im Renten-

recht, weil sie nicht an den Tatbestand einer

Minderung der Erwerbsfähigkeit anknüpft.

Bei ihr besteht die Besonderheit, dass

bereits nach geltendem Recht bestimmte

Versicherte bis einschließlich Jahrgang 1950

in ihrem Vertrauen auf das bis 31.12.2000

geltende Recht geschützt sind. Diese Ver-

trauensschutzregelung ist fortzuführen. 42

Zusätzlich sollten auch bei dieser Rente die-

jenigen Versicherten Vertrauensschutz ge-

nießen, die zu dem genannten Stichtag das

55. Lebensjahr vollendet haben, als schwer-

behindert anerkannt sind und im Hinblick

auf den Rentenbeginn entsprechend dispo-

niert haben. Denn auch bei dieser Altersren-

te besteht ansonsten das Problem, dass für

Versicherte ab Geburtsjahrgang 1946 ein

Rentenbeginn ab Vollendung des 60. Le-

bensjahres selbst unter Inkaufnahme von

Abschlägen nicht möglich ist.

• Unabhängig von diesen Überlegungen hat

die Kommission die Altersrente für schwer-

behinderte Menschen aber auch unter

einem anderen Blickwinkel betrachtet. Die

Altersrente für schwerbehinderte Menschen

kann sich nämlich als Möglichkeit darstellen,

der Anhebung des Renteneintrittsalters zu-

mindest teilweise auszuweichen. Bereits

aufgrund der gegenwärtig umgesetzten An-

hebung der vorgezogenen Altersgrenzen

zeigt sich eine Tendenz, wegen der Abschlä-

ge bei vorzeitigem Bezug auf die Schwerbe-

hindertenrente auszuweichen. 43 Da die Ab-

schläge bei dieser Rentenart auf das 63. und

nicht wie bei den anderen Altersrenten auf

das 65. Lebensjahr bezogen berechnet wer-

den, fallen die Abschläge bei gleichem Ren-

teneintrittsalter um 7,2 Prozentpunkte nied-

riger aus. Durch die von der Kommission 

vorgeschlagene parallele Anhebung aller

Altersgrenzen bleibt es bei diesem Effekt.

• Die Schwerbehinderung geht nicht notwen-

digerweise mit einer Minderung der Er-

werbsfähigkeit einher. Problematisch ist bei

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

42 Der Gesetzgeber hat mit einer befristeten Übergangsvorschrift einen besonderen Vertrauenstatbestand geschaffen, der ohnehin nur unter

sehr engen Voraussetzungen – schwere Nachteile für wichtige Gemeinschaftsgüter – entfallen könnte; BVerfGE 102, 68, 97 ff.

43 Der Anteil der Rentenzugänge mit der Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist von 4,5% im Jahr 1997 auf 7,3% im Jahr 2002 ange-

stiegen. Vgl. VDR, Statistik Rentenzugang, verschiedene Jahrgänge.
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dieser Rente des Weiteren, dass das Tatbe-

standsmerkmal der Schwerbehinderung

nicht von den Rentenversicherungsträgern,

sondern von den Versorgungsämtern ge-

prüft wird. Die Träger sind dann an diese

Entscheidung gebunden. Somit erweist sich

die Altersrente für schwerbehinderte Men-

schen letztlich als systemfremde Leistung.

Die Kommission hält es deshalb für grund-

sätzlich gerechtfertigt, die Altersrente für

schwerbehinderte Menschen langfristig

entfallen zu lassen, zumal bei Erwerbsmin-

derung die Erwerbsminderungsrente in An-

spruch genommen werden kann.

3.3.1.3 Erwerbsminderungsrenten

Erwerbsminderungsrenten decken das biomet-

rische Risiko der Erwerbsminderung (Invalidi-

tätsrisiko) ab und sind daher ein wichtiger

Bestandteil der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung. Die Kommission weist jedoch darauf hin,

dass die Erwerbsminderungsrenten in ihrer

gegenwärtigen Ausprägung aufgrund der vom

Bundessozialgericht entwickelten und in das

SGB VI übernommenen „konkreten Betrach-

tungsweise“ nicht nur das Invaliditätsrisiko,

sondern auch das Arbeitsmarktrisiko älterer

Arbeitnehmer abdecken. Aufgrund dieser

nicht sachgerechten Risikozuweisung er-

scheint eine Abschaffung der so genannten

Arbeitsmarktrenten geboten.

Die Kommission hat zudem den Bereich der

Erwerbsminderungsrenten unter zwei Ge-

sichtspunkten untersucht: Zum einen sollte

sichergestellt gestellt werden, dass aufgrund

der Altersgrenzenanhebung kein zusätzliches

Ausweichverhalten in diese Rentenart ent-

steht. Dabei soll gewährleistet werden, dass es

zu keiner Rückführung des relativen Leistungs-

niveaus der Renten wegen verminderter

Erwerbsfähigkeit kommt. Zum anderen wurde

geprüft, ob das derzeitige Recht der Erwerbs-

minderungsrenten eine ausreichende Absiche-

rung von Arbeitnehmern gewährleistet, die

aufgrund langjähriger schwerer Arbeit einem

außergewöhnlichen körperlichen Verschleiß

unterliegen.

Kasten 3-7: Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

In der Gesetzlichen Rentenversicherung, die als Invaliditätsversicherung gegründet wurde, stellen Renten wegen ver-

minderter Erwerbsfähigkeit nach den Renten wegen Alters und den Renten wegen Todes im Hinblick auf das Ausga-

benvolumen den drittgrößten Leistungsposten dar. Zum 01.01.2001 ist das frühere System aus Erwerbsunfähigkeits-

und Berufsunfähigkeitsrente durch eine einheitliche, aber abgestufte Erwerbsminderungsrente ersetzt worden.

Anspruch auf eine Rente wegen voller Erwerbsminderung besteht – bei Erfüllung der Wartezeit und besonderer versi-

cherungsrechtlicher Voraussetzungen – für Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare

Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täg-

lich erwerbstätig zu sein. Die Rente wird, wie eine Altersrente, als Vollrente gezahlt. Für Versicherte, deren Restleis-

tungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf drei bis unter sechs Stunden täglich gesunken ist, besteht

Anspruch auf eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. Diese Rente wird in Höhe einer halben Vollrente geleis-

tet. Bei einem Restleistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt von sechs Stunden täglich und mehr wird

keine Erwerbsminderungsrente gezahlt. 

Maßstab für die Feststellung des Leistungsvermögens ist die Erwerbsfähigkeit des Versicherten auf dem allgemeinen

Arbeitsmarkt unter den üblichen Bedingungen. Allein die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit des Versicherten

sowie eventuelle zusätzliche Einschränkungen, die sich aus der ärztlichen Begutachtung ergeben können, sind zu

berücksichtigen. Auf die subjektive Zumutbarkeit einer Tätigkeit unter dem Gesichtspunkt der Ausbildung und des Sta-

tus der bisherigen beruflichen Tätigkeit kommt es nicht an.

Infolge der höchstrichterlichen Rechtsprechung kommt es aber nicht allein auf die medizinische Beurteilung (abstrak-

te Betrachtungsweise) an. Bei Zugrundelegung der von der Rechtsprechung begründeten konkreten Betrachtungsweise

erhalten Versicherte bei einem festgestellten täglichen Leistungsvermögen von drei bis unter sechs Stunden täglich

eine volle – arbeitsmarktbedingte – Erwerbsminderungsrente („Arbeitsmarktrente“), wenn sie keinen entsprechenden

Teilzeitarbeitsplatz finden, obwohl sie medizinisch betrachtet nur teilweise erwerbsgemindert sind. 
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Problem der konkreten Betrachtungsweise
bei den Erwerbsminderungsrenten

Mit den Arbeitsmarktrenten sichert die Gesetz-

liche Rentenversicherung in erheblichem Um-

fang das Arbeitsmarktrisiko älterer Arbeitneh-

mer ab. Sie erbringt damit eine Leistung au-

ßerhalb ihres originären Risikobereichs. Die

Aufwendungen hierfür werden von der Bun-

desanstalt für Arbeit nur in unzureichendem

Umfang erstattet.44 Grundsätzlich befürwortet

es die Kommission deshalb, bei der Entschei-

dung über die Erwerbsfähigkeit eines Versi-

cherten eine abstrakte Betrachtungsweise zu-

grunde zu legen, die allein auf medizinische

Aspekte abstellt.

Angesichts der aktuellen Arbeitsmarktsitua-

tion ist es jedoch unter sozialpolitischen

Aspekten kaum vertretbar, kurzfristig auf die

Gewährung von Arbeitsmarktrenten zu ver-

zichten. Bei einer verbesserten Lage auf dem

Arbeitsmarkt wird dies aber erneut zu prüfen

sein. Bei dieser Prüfung ist zu berücksichtigen,

inwieweit auch für ältere Versicherte mit

einem Leistungsvermögen von weniger als

sechs Stunden Möglichkeiten bestehen, bis

zum Erreichen der dann angehobenen Alters-

grenzen einer Teilzeittätigkeit nachzugehen.

Wenn diese Möglichkeiten nicht in ausreichen-

dem Umfang gegeben sind, muss eine weite-

re – eventuell auf ältere Arbeitnehmer be-

schränkte – Anwendung der konkreten Be-

trachtungsweise in Erwägung gezogen wer-

den. Die Kommission hält es allerdings für

sachgerechter und ordnungspolitisch korrekt,

derartige Fälle in der Arbeitslosenversiche-

rung aufzufangen.

Absicherung körperlich stark 
belasteter Versicherter durch die 
Erwerbsminderungsrenten

Das geltende Recht der Renten wegen vermin-

derter Erwerbsfähigkeit sichert auch körper-

lich stark belastete Versicherte in ausreichen-

dem Umfang ab: Wer lange Zeit körperlich

schwer gearbeitet hat und diese Arbeit nicht

mehr leisten kann, wird nach dem geltenden

Recht regelmäßig als mindestens teilweise

erwerbsgemindert eingestuft. Ohne Arbeits-

platz kann eine (arbeitsmarktbedingte) Rente

wegen voller Erwerbsminderung bezogen

werden. Eine „Gerechtigkeitslücke“ ist nicht er-

kennbar. Sonderregelungen im Bereich der Er-

werbsminderungsrenten zu Gunsten von Versi-

cherten, die körperlich schwer gearbeitet ha-

ben, sind daher nicht notwendig.

Im Übrigen würden derartige Sonderregelun-

gen sich angesichts der bekannten Ausweich-

tendenzen, die sich bereits im Hinblick auf die

konkrete Betrachtungsweise als Problem dar-

stellen, nicht in zufrieden stellender Weise

konzipieren lassen. Praktikable Ansätze für

eine gerechte und gleichzeitig missbrauchssi-

chere Abgrenzung bestimmter Personenkreise

sind nicht ersichtlich. Eine Regelung, die allein

auf die Versicherungsdauer abstellt, ist bei den

Erwerbsminderungsrenten nicht zu rechtferti-

gen. Es lässt sich nicht begründen, dass ein

nicht erwerbsgeminderter Versicherter allein

aufgrund der Dauer seiner Versicherung eine

Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

erhält.

Anpassung der Abschlagsregelung bei den
Erwerbsminderungsrenten

Bei den Erwerbsminderungsrenten wurden im

Rahmen der Rentenreform 2001 Abschläge

eingeführt, die sich auf bis zu 10,8% belaufen

können und somit den – langfristig – bei den

Altersrenten maximal möglichen Abschlägen

entsprechen. Auf diese Weise sollte Ausweich-

tendenzen von den Altersrenten zu den Ren-

ten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ent-

gegengewirkt werden. Damit diese Funktion

auch künftig erhalten bleibt, muss das Bezugs-

alter für die Bemessung der Abschläge ab Jahr-

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

44 Der Ausgleichsbetrag der Bundesanstalt für Arbeit bemisst sich pauschal nach der Hälfte der Aufwendungen für die Renten wegen voller Er-

werbsminderung (einschließlich der darauf entfallenden Beteiligung der Rentenversicherung an den Beiträgen zur Pflege- und Krankenversi-

cherung) und der durchschnittlichen Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld, der anstelle der Erwerbsminderungsrente bestanden hätte.
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gang 1946 stufenweise von 63 auf 65 Jahre

angehoben werden. Der höchstmögliche Ab-

schlag sollte auch künftig auf 10,8% begrenzt

werden.

Für Versicherte, die vor Vollendung des 60.

Lebensjahres erwerbsgemindert werden, be-

deutet dies gegenüber dem geltenden Recht

keine Änderung. Der Abschlag beträgt nach

wie vor 10,8% und wird insbesondere für jün-

gere Versicherte durch die mit dem Rentenre-

formgesetz 2001 vorgenommene Ausweitung

der Zurechnungszeit weiterhin zu einem gro-

ßen Teil kompensiert. Für Versicherte, die ge-

nau mit 60 Jahren erwerbsgemindert sind, än-

dert sich ebenfalls nichts: voller Abschlag, aber

keine Kompensation durch die bis zum 60.

Lebensjahr reichende Zurechnungszeit.

Für Versicherte, die zwischen 60 und 65 Jahren

in Erwerbsminderungsrente gehen, steigen

die Abschläge nach folgendem – stark verein-

fachten – Schema (siehe Tabelle 3-3):

Für Versicherte, die nach Vollendung des 65.

Lebensjahrs erwerbsgemindert werden, sind

keine Abschläge vorgesehen. 

Insgesamt erhöhen sich durch die Anpassung

der Abschlagsregelung die Abschläge für Ver-

sicherte, deren Erwerbsminderungsrente zwi-

schen 60 und 65 beginnt. Gleichwohl fallen

die Abschläge grundsätzlich geringer aus als

bei Inanspruchnahme einer Rente wegen

Alters. Die maximale Abschlagshöhe beträgt

wie bisher 10,8%; es kommt also nicht zu einer

Rückführung des relativen Leistungsniveaus.

3.3.1.4 Flankierende Maßnahmen für 
besonders langjährig Versicherte

Unabhängig von einer Anhebung der Alters-

grenzen in der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung wurde sowohl in der Öffentlichkeit als

auch in der Kommission diskutiert, ob es für be-

stimmte Versicherte eine privilegierte Be-

handlung im Hinblick auf die Abschläge bei vor-

zeitigem Rentenbeginn geben sollte. Im Ge-

spräch waren insbesondere Sonderregelungen

für besonders langjährig Versicherte z.B. mit 45

Beitragsjahren oder für Versicherte, die lange

Jahre Tätigkeiten ausgeübt haben, in denen sie

regelmäßig einer überdurchschnittlichen kör-

perlichen Belastung ausgesetzt waren.

Die Kommission ist der Auffassung, dass

Arbeitnehmer, die aufgrund schwerer körper-

licher Arbeit einem außergewöhnlichen Ver-

schleiß unterliegen, in der Tat eine besondere

Unterstützung der Gesellschaft verdienen.

Auch für diese Fälle wurde das Instrument der

Erwerbsminderungsrente geschaffen. Von

daher sind Vorschläge, diese lang andauernde

Belastung dadurch zu berücksichtigen, dass

Versicherte nach einer bestimmten Anzahl von

Versicherungsjahren (z.B. 45) vorzeitig in eine

abschlagsfreie Rente gehen können, abzuleh-

nen. Ein derartiger Ansatz ist mit dem Versi-

cherungsprinzip und dem Prinzip der Teilha-

beäquivalenz nicht zu vereinbaren. 

Es zeigt sich, dass das geltende Recht Personen,

die – unter anderem wegen körperlich anstren-

gender Arbeit – gesundheitlich beeinträchtigt

sind, bereits umfassend absichert. Soweit Versi-

Anm.: Diese Tabelle gilt nur für Versicherte, die 1969 und später geboren sind; für die Übrigen ab Jahrgang 1946 fallen die Abschläge – je nach Anhe-

bungsstufe – geringer aus.

Tabelle 3-3: Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten

Alter Abschlag

Bisher Künftig Differenz

61 7,2%       10,8%       3,6%       
62 3,6%       10,8%       7,2%       
63 0,0%       17,2%       7,2%       
64 0,0%       13,6%       3,6%       
65 0,0%       10,0%       0,0%       
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cherten künftig im Einzelfall kein bündiger

Übergang vom Erwerbsleben oder aus Lohner-

satzleistungen heraus in die Rente möglich ist,

weil sie weder das maßgebliche Rentenalter

erreicht haben noch ihr Leistungsvermögen auf

dem allgemeinen Arbeitsmarkt weniger als

sechs Stunden beträgt, hat sich kein Lebensrisi-

ko verwirklicht, das von der Gesetzlichen Ren-

tenversicherung abzusichern wäre. Lösungsan-

sätze für diesen Personenkreis müssten außer-

halb der Gesetzlichen Rentenversicherung ge-

sucht werden, wenn die Rentenversicherung

nicht erneut mit versicherungsfremden Leis-

tungen belastet werden soll.

Will man gleichwohl weitere Rentenzugangs-

möglichkeiten für bestimmte Personen eröff-

nen, könnte ein geeigneter Ansatzpunkt die

Versicherungsdauer sein, da die bisher disku-

tierten „Härtefallregelungen“ ausnahmslos an

dieses Tatbestandsmerkmal anknüpfen und

dessen Vorliegen auch ohne größeren Verwal-

tungsaufwand geprüft werden kann. Ange-

sichts der aufgezeigten Probleme, eine Son-

derregelung im Rahmen der Erwerbsminde-

rungsrenten zu schaffen, spricht sich die Kom-

mission für einen Lösungsansatz bei den Ren-

ten wegen Alters aus.

Die Kommission schlägt vor – als Unterfall der

bereits bestehenden Altersrente für langjährig

Versicherte –, eine „Altersrente für besonders

langjährig Versicherte“ zu schaffen. Die Alters-

grenze müsste, wie bei der Altersrente für lang-

jährig Versicherte, nach Abschluss der Alters-

grenzenanhebung bei 67 Jahren liegen. Eine vor-

zeitige Inanspruchnahme könnte ab Vollendung

des 62. Lebensjahres ermöglicht werden. Die Ab-

schläge sollten – wie im geltenden Recht – 0,3%

für jeden Monat des vorzeitigen Bezugs betragen.

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

Tabelle 3-4: Altersrente für besonders langjährig Versicherte

Altersrente für Altersrente für besonders Altersrente wg. Alo/nach ATZ 
Regelaltersrente langjährig Versicherte langjährig Versicherte Altersrente für Frauen

Altersgrenze Vorz. Bezug ab Vorz. Bezug ab Vorz. Bezug ab

Alter Alter Abschlag Alter Abschlag Alter Abschlag

J M J M % J M % J M %

1945 65 0 63 0 7,2 - - - 60 0 18,0
1946 65 1 63 0 7,5 62 0 11,1 60 1 18,0
1947 65 2 63 0 7,8 62 0 11,4 60 2 18,0
1948 65 3 63 0 8,1 62 0 11,7 60 3 18,0
1949 65 4 63 0 8,4 62 0 12,0 60 4 18,0
1950 65 5 63 0 8,7 62 0 12,3 60 5 18,0
1951 65 6 63 0 9,0 62 0 12,6 60 6 18,0
1952 65 7 63 0 9,3 62 0 12,9 - - -
1953 65 8 63 0 9,6 62 0 13,2 - - -
1954 65 9 63 0 9,9 62 0 13,5 - - -
1955 65 10 63 0 10,2 62 0 13,8 - - -
1956 65 11 63 0 10,5 62 0 14,1 - - -
1957 66 0 63 0 10,8 62 0 14,4 - - -
1958 66 1 63 1 10,8 62 0 14,7 - - -
1959 66 2 63 2 10,8 62 0 15,0 - - -
1960 66 3 63 3 10,8 62 0 15,3 - - -
1961 66 4 63 4 10,8 62 0 15,6 - - -
1962 66 5 63 5 10,8 62 0 15,9 - - -
1963 66 6 63 6 10,8 62 0 16,2 - - -
1964 66 7 63 7 10,8 62 0 16,5 - - -
1965 66 8 63 8 10,8 62 0 16,8 - - -
1966 66 9 63 9 10,8 62 0 17,1 - - -
1967 66 10 63 10 10,8 62 0 17,4 - - -
1968 66 11 63 11 10,8 62 0 17,7 - - -
1969 67 0 64 0 10,8 62 0 18,0 - - -
1970 67 0 64 0 10,8 62 0 18,0 - - -    

Geburts-
jahrgang

1)  wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit
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Voraussetzung für den Rentenbezug sollten

45 Jahre mit Pflichtbeiträgen für eine versi-

cherte Beschäftigung oder Tätigkeit sowie mit

Zeiten der Kindererziehung oder Berücksichti-

gungszeiten für die Erziehung eines Kindes

oder die nicht erwerbsmäßige Pflege eines

Pflegebedürftigen45 sein.

Im Gegensatz zu den von der Kommission ab-

gelehnten Vorschlägen, die eine abschlags-

freie Rente nach einer bestimmten Anzahl von

Versicherungsjahren vorsehen, widerspricht

der hier vorgestellte Lösungsansatz nicht dem

Äquivalenzprinzip und ist aufgrund der Ab-

schläge – abgesehen von Vorfinanzierungsef-

fekten – kostenneutral. Eine langjährige Bei-

tragszahlung wird mit dem Privileg belohnt,

frühzeitig Altersrente beziehen zu können.

Dies Privileg kann allerdings nicht so weit

gehen, dass es von der Solidargemeinschaft

der Versicherten finanziert wird.

Ein möglicher Einwand könnte lauten, dass

mit der Ausweitung der Möglichkeit des vor-

zeitigen Bezugs von Renten das Ziel der Ver-

längerung der Lebensarbeitszeit in Frage

gestellt würde. Gerade auch aus Sicht der

Arbeitgeber und deren „Investitionsbereit-

schaft“ in ihre älteren Beschäftigten kommt es

nämlich entscheidend darauf an, dass das

Zeitfenster, in dem die Inanspruchnahme ei-

ner vorzeitigen Altersrente möglich ist, nicht

zu tief angesetzt wird. Selbst wenn man die

Rente für besonders langjährig Versicherte

auf Versicherte begrenzt, die mindestens 45

Jahre Beitragszeiten oder Berücksichtigungs-

zeiten für Kindererziehung oder Pflege nach-

weisen können, würden gegenwärtig 47% der

Männer und 7,5% der Frauen diese Zeiten

nachweisen (siehe Tabelle 3-5).46 Dies zeigt,

dass diese Regelung in erster Linie Männern

zugute kommen würde.

Tabelle 3-5 zeigt, dass fast die Hälfte der

Männer in den 50er Jahren spätestens im Alter

von 17 Jahren ihre erste sozialversicherungs-

pflichtige Tätigkeit aufgenommen hat. Schon

die Verlängerung der Schulpflicht auf neun

bzw. zehn Schuljahre und der stark gestiegene

Anteil von Abiturienten werden allerdings da-

zu führen, dass der Anteil der Anspruchsbe-

rechtigten für diese Rentenart deutlich zu-

rückgehen wird. 

Darüber hinaus würde die Rente für besonders

langjährig Versicherte tatsächlich erst ab Mitte

des nächsten Jahrzehnts wirklich relevant, da

dann der vorzeitige Renteneintritt z.B. wegen

Arbeitslosigkeit nicht mehr möglich sein wird.

Aus diesen Gründen wird auch der Vorfinan-

zierungseffekt für die Rentenversicherung vo-

raussichtlich kein gravierendes Ausmaß

annehmen. 

Wer letztlich zu den besonders langjährig Ver-

sicherten gehören soll, kann erst nach einer

genauen Analyse der Rentenbestandsdaten

entschieden werden. Die oben beispielhaft

genannte Tatbestandsvoraussetzung von 45

Jahren mit Pflichtbeiträgen oder mit Berück-

sichtigungszeiten ist jedenfalls in verschiede-

ner Hinsicht variabel: Die Dauer und Art der

geforderten Beitragszeiten können verändert

werden oder es können zusätzliche persönli-

che oder versicherungsrechtliche Vorausset-

zungen aufgenommen werden.

3.3.2 Ergänzung der Rentenanpassungsformel

Parallel zur Anhebung der rentenrechtlichen

Altersgrenzen schlägt die Kommission eine

Ergänzung der Rentenanpassungsformel um

einen Nachhaltigkeitsfaktor vor. Dieser Nach-

haltigkeitsfaktor soll neben der steigenden

Lebenserwartung vor allem auch die rückläu-

fige Entwicklung der Geburten und die Zu-

wanderung sowie die Veränderungen im Er-

werbsverhalten berücksichtigen. Sollten sich

diese Größen so verändern, dass die Finanzie-

rungsgrundlage der Rentenversicherung ge-

schwächt wird, so sollten hieran auch die Rent-

nerinnen und Rentner durch gedämpfte jährli-

che Rentenerhöhungen beteiligt werden. Im

umgekehrten Fall einer steigenden Erwerbsbe-

teiligung sollten die Renten entsprechend

stärker angehoben werden. Ein wichtiges Ziel

45 Pflegeberücksichtigungszeiten können nur in der Zeit vom 01.01.1992 bis 31.03.1995 vorliegen.

46 In den Prozentangaben der Tabelle 3-5 zum Rentenzugang 2002 sind auch Personen enthalten, die mit 60 bzw. 61 Jahren in Rente gegangen

sind. Unterstellt man, dass alle Personen, die vor dem Alter 62 in Rente gegangen sind, bis 62 weiter gearbeitet hätten, würde sich der Kreis

der Anspruchsberechtigten bei Männern sogar auf 51,5% und bei Frauen auf 20,5% erhöhen.
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dieses Vorschlags ist es, die Beschäftigungs-

chancen der Menschen im erwerbsfähigen

Alter zu verbessern. Eine Begrenzung der

Lohnzusatzkosten ist Voraussetzung dafür, dass

die Beschäftigung zunehmen und damit die

Finanzierungsgrundlage der sozialen Siche-

rung insgesamt auf eine solidere Grundlage

gestellt werden kann. 

3.3.2.1 Geltendes Recht – Konflikt  
zwischen Beitragssatzziel und 
Niveausicherungsklausel

Die seit der Rentenreform 2001 geltende Ren-

tenanpassungsformel 47 hat die vorherige Net-

tolohnanpassungsformel ersetzt. Die jährli-

chen Rentenanpassungen orientieren sich

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

47 Vgl. Ruland, Franz [2000], Neugestaltung der Rentenformel?,DAngVers, 2000, S. 169 ff., Michaelis, Klaus [2000], Anpassung der Renten – unver-

zichtbarer Bestandteil der sozialen Ordnung, DRV, 2000, S. 414 ff., Rürup, Bert [1999], Der „Demografische Faktor“ – Begründung und Not-

wendigkeit, DRV, 1999, S. 455 ff.

Altersrenten

Beitragszeiten + insgesamt
2)

Regel- für lang- für schwer- wegen Arbeits- für Frauen
Berücksichti- alters- jährig Ver- behinderte losigkeit/nach
gungszeiten renten sicherte Menschen Altersteilzeitarbeit

Männer

Anteile in %

unter 40 29,7    77,9    13,5    17,7    14,7    
40 u. mehr 70,3    22,1    86,5    82,3    85,3    
45 u. mehr 47,1    13,5    71,7    39,9    56,8
46 u. mehr 32,5    11,7    62,7    17,3    35,2    
47 u. mehr 19,5    19,7    51,5    16,5    14,6    

Fallzahl gesamt 303.995    71.128    59.404    43.521    129.700    

Frauen

Anteile in %

unter 40 68,7    97,6    78,5    47,0    67,7    43,0    
40 u. mehr 31,3    12,4    21,5    53,0    32,3    57,0    
45 u. mehr 17,5    11,1    17,6    18,0    12,6    13,4
46 u. mehr 12,6    10,8    15,4    11,4    13,4    14,2    
47 u. mehr 10,8    10,6    13,1    10,2    10,7    10,9    

Fallzahl gesamt 356.874    158.942    8.972    18.603    3.635    166.722    

insgesamt

Anteile in %

unter 40 50,7    91,5    22,0    26,5    16,1    43,0    
40 u. mehr 49,3    18,5    78,0    73,5    83,9    57,0    
45 u. mehr 25,7    14,9    63,3    30,4    55,6    13,4
46 u. mehr 16,3    14,2    55,2    12,5    34,4    14,2    
47 u. mehr 19,4    13,4    45,2    14,6    14,3    10,9    

Fallzahl gesamt 660.869    230.070    68.376    62.124    133.335    166.722    

Rentenzahl-
betrag (€)

unter 40 416    280    688    777    835    549    
40 u. mehr 1.030    1.114    1.218    1.089    1.140    751    
45 u. mehr 1.166    1.202    1.270    1.188    1.199    818
46 u. mehr 1.222    1.222    1.279    1.229    1.229    864    
47 u. mehr 1.270    1.247    1.290    1.264    1.276    919    
insgesamt 719    351    1.101    1.006    1.091    664        

Quelle: Sonderauswertung des VDR-Statistik Rentenzugang 2002

Hinweis: Statistisch nicht auswertbare Fälle wurden nicht in die Auswertung einbezogen.

1) Vollwertige und beitragsgeminderte Zeiten sowie Berücksichtigungszeiten, nur Nichtvertragsrenten

2) inklusive Altersrenten für langjährig unter Tage Beschäftigte

Tabelle 3-5: Verteilung der Rentenzugänge des Jahres 2002 in Deutschland1)
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nach wie vor grundsätzlich an der Entwicklung

der durchschnittlichen Arbeitsentgelte. Aller-

dings wird seit der Reform die Veränderung

der Bruttoentgelte als die entscheidende De-

terminante für die Rentenanpassung herange-

zogen. Die Rentenanpassung wurde dadurch

unabhängig von Änderungen im Einkommen-

steuerrecht, so dass weder Steuersenkungen

rentensteigernd noch Steuererhöhungen (z.B.

aufgrund der „kalten Progression“) rentensen-

kend wirken. 

Die seit 2001 für die Rentenanpassung heran-

gezogene Veränderung der durchschnitt-

lichen Bruttolöhne wird jedoch um die Verän-

derung des Beitragssatzes zur Rentenversiche-

rung und den so genannten Altersvorsorgean-

teil modifiziert. Dadurch wird gewährleistet,

dass Rentnerinnen und Rentner an der stei-

genden Belastung der Erwerbstätigen für die

Altersvorsorge durch gedämpfte Rentenanpas-

sungen beteiligt werden. Zu diesen Belastun-

gen werden auch die Beiträge zur staatlich

geförderten privaten oder betrieblichen Al-

tersvorsorge gezählt, die als Ausgleich für das

zukünftig sinkende Niveau der gesetzlichen

Renten aufgebaut werden soll. Der Altersvor-

sorgeanteil steigt von 0,5% im Jahr 2002 auf

4,0% des Arbeitsentgelts im Jahr 2009 und

führt im Ergebnis dazu, dass die Rentenanpas-

sung in den Jahren 2003 bis 2010 jeweils um

etwa 0,6 Prozentpunkte geringer ausfällt.

Rentenanpassungsformel bis 2010:

aRW = aktueller Rentenwert

BE = Bruttoarbeitsentgelt

je abhängig Beschäftigten

AVA = Altersvorsorgeanteil

BS = Beitragssatz in der

Gesetzlichen Rentenversicherung

Ab dem Jahr 2011 verliert der Altersvorsorge-

anteil seine Wirkung, weil er nicht weiter ange-

hoben wird. Durch die Berücksichtigung von

nur noch 90% des durchschnittlichen Brutto-

arbeitsentgelts wird sich der Abzug eines stei-

genden Rentenbeitrags künftig aber stärker

rentenanpassungsdämpfend auswirken.

Rentenanpassungsformel ab 2011:

Diese Maßnahme der Rentenreform 2001

führt zu einer beachtlichen Verlangsamung

des Rentenanstiegs im Vergleich zur Lohnent-

wicklung. Auf der Grundlage der Annahmen

zur Demografie und Beschäftigungsentwick-

lung der Kommission48 sinkt das Bruttorenten-

niveau allein dadurch von derzeit 48% auf

etwa 42% bis zum Jahr 2030. Der Beitrags-

satzanstieg kann damit zwar deutlich be-

grenzt werden. Dennoch werden die gesetz-

lich verankerten Beitragssatzziele von maxi-

mal 20% bis zum Jahr 2020 und maximal 22%

bis zum Jahr 2030 verfehlt (siehe Abbildung 

3-1). Nach diesen Berechnungen wird die 20%-

Grenze für den Beitragssatz bereits im Jahr

2014 und die 22%-Grenze im Jahr 2023

erreicht. Ebenfalls wird die Niveausicherungs-

klausel verletzt. Im Jahr 2030 ist mit einem

Beitragssatz von 24% und gleichzeitig einem

Brutto-Standardrentenniveau von 42% zu

rechnen.49

Zwischen 2002 und 2010 sinkt das Bruttoren-

tenniveau um fast drei Prozentpunkte als Fol-

ge der Berücksichtigung des Altersvorsorgean-

teils in der Rentenanpassungsformel. Gleich-

zeitig wird der Beitragssatz bis zum Jahr 2011

auf dem derzeitigen Niveau stabilisiert. Auf

den ersten Blick scheint damit eine einseitige

Belastung der heutigen Rentnergeneration

verbunden zu sein. Dabei wird jedoch nicht

berücksichtigt, dass sich bis dahin auch die

Aufwendungen für die Altersvorsorge der Er-

werbstätigen erhöhen, nämlich um vier Pro-

zentpunkte für die Riester-Rente. Nur durch

eine zusätzliche private oder betriebliche

aRWt = aRWt–1 *
BEt–1

*
100 – AVAt–1 – BSt–1

BEt–2 * 100 – AVAt–2 – BSt–2

aRWt = aRWt–1 *
BEt–1

*
90 – AVAt–1 – BSt–1

BEt–2 * 90 – AVAt–2 – BSt–2

48 Siehe zu diesen Annahmen im Detail Kapitel 2. Darüber hinaus wird für die nachfolgend ausgewiesenen Berechnungen unterstellt, dass der

Beitragssatz zur Krankenversicherung der Rentner langfristig bei 14,3% konstant bleibt, der Beitragssatz zur Pflegeversicherung dagegen bis

zum Jahr 2030 auf 2,7% ansteigt (siehe hierzu Kapitel 5.1).

49 Die Berechnung eines allgemeinen Netto-Standardrentenniveaus ist aufgrund der erwarteten Neuregelung der Rentenbesteuerung nicht

mehr möglich (siehe Kasten 3-8). Ohne Berücksichtigung dieser Neuregelung würde das Nettorentenniveau auf 64,8% im Jahr 2030 sinken.
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3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

Kasten 3-8: Nettorentenniveau

Das sozialpolitische Ziel, langjährig Versicherten ein verlässliches Einkommen im Alter zu sichern, das einen ausrei-

chenden Abstand zur Sozialhilfe garantiert, wurde im Zuge der Rentenreform 2001 durch die Einführung der Niveau-

sicherungsklausel in § 154 Abs. 3 SGB VI gesetzlich verankert. Als Maßzahl hierfür dient das Nettorentenniveau, welches

als Verhältniswert zwischen Netto-Standardrente und dem durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelt abzüglich der

Altersvorsorgeaufwendungen definiert ist.

Mit der Neuregelung der steuerlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Alterseinkünften (nachgela-

gerte Besteuerung) verliert die Maßzahl „Nettorentenniveau“ an Aussagekraft und kann darüber hinaus nicht mehr in

die Zukunft fortgeschrieben werden.

Die schrittweise Steuerfreistellung der Beiträge zur Gesetzlichen Rentenversicherung führt zu einer Steigerung der Net-

tolöhne. Daraus resultiert rein rechnerisch ein Absinken des Nettorentenniveaus, ohne dass sich bei den Nettorenten

etwas ändert. 

• In der längeren Frist wird die Standardrente für die Rentenzugänge schrittweise in die Besteuerung hineinwachsen,

da die in die Besteuerung einbezogenen Rentenanteile Jahr für Jahr angehoben werden sollen. Die Nettostandard-

rente, und damit auch das Nettorentenniveau, wird allein deshalb sinken, allerdings jeweils nur für die Rentenzu-

gänge. Für Bestandsrentner wird der zu versteuernde Rentenanteil nicht verändert. Die Höhe der Nettorente wird

damit vom Rentenzugangsjahr abhängen. Entsprechend wird es zukünftig nicht mehr möglich sein, ein einheitliches

Nettorentenniveau für den gesamten Rentenbestand auszuweisen. 

• Die derzeitige rechtliche Regelung fordert vom Gesetzgeber Maßnahmen, sofern das Nettorentenniveau in der 15-

jährigen Vorausschau die 67%-Marke unterschreitet. Um die Effekte der nachgelagerten Besteuerung zu berücksich-

tigen, müsste die zukünftige Besteuerung einer Standardrente berechnet werden. Dafür müsste das Steuerrecht in

die Zukunft detailliert fortgeschrieben werden, was nur durch willkürliche Annahmen möglich wäre. Bisher reichte

eine Fortschreibung der durchschnittlichen Lohnsteuerquote der Arbeitnehmer aus. Eine fundierte Vorausberech-

nung des Nettorentenniveaus ist deshalb unmöglich.

Als aussagekräftige Maßzahl für das Rentenniveau kommt aus den skizzierten Gründen eine Nettobetrachtung nicht

mehr in Frage. Vielmehr sollte zukünftig auf das Bruttorentenniveau abgestellt werden, welches die Bruttostandard-

rente und das durchschnittliche Bruttoentgelt ins Verhältnis setzt.

Abbildung 3-1: Beitragssatz und Bruttorentenniveau nach geltendem Recht

Quelle: Eigene Berechnungen
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Rente kann die zukünftige Niveauabsenkung

in der Gesetzlichen Rentenversicherung kom-

pensiert werden. Daher ist es im Prinzip irrele-

vant, ob die Beschäftigten tatsächlich die

Möglichkeiten der privaten oder betrieblichen

Altersvorsorge nutzen oder nicht. Tun sie dies

nicht, tritt die Belastung nicht sofort in Form

der zusätzlichen Beiträge, sondern erst im

Rentenalter auf, da dann das niedrigere Ren-

tenniveau nicht kompensiert werden kann. 

Auch nach 2010 sinkt das Bruttorentenniveau

aufgrund des steigenden Beitragssatzes wei-

ter ab. Zu beachten ist aber, dass unter den

Annahmen der Kommission die Renten nicht

gekürzt werden, sondern lediglich langsamer

als die Löhne wachsen. So steigt die um die

Preissteigerung bereinigte Standardrente bei

einer unterstellten Reallohnsteigerung von

1,5% von heute rund 1.170 €/Monat bis zum

Jahr 2030 auf 1.500 €/Monat an. Trotz dieser

Maßnahmen würde bei geltendem Recht 

nach den Berechnungen der Kommission der

Beitragssatz auf 24,2% im Jahr 2030 anstei-

gen.

Ausgangspunkt der Überlegungen der Kom-

mission ist, dass die nachhaltige Beitragsfinan-

zierung der Renten nur bei einer günstigen

Beschäftigungsperspektive für die Erwerbstä-

tigen gesichert werden kann. Dies setzt die

Vermeidung einer übermäßigen Beitragsbelas-

tung voraus, was im Übrigen auch zu einer

gleichmäßigeren Belastungsverteilung über

die Generationen hinweg beitragen kann. Aus

diesen Gründen soll das Ziel eines Beitragssat-

zes, der bis zum Jahr 2030 die Grenze von 22%

nicht überschreitet, angestrebt werden.

Die Kommission geht davon aus, dass der Ge-

setzgeber bereits kurzfristig Maßnahmen er-

greifen wird, um den Beitragssatz im kom-

menden Jahr zu stabilisieren. Da diesbezüglich

noch keine Festlegungen getroffen wurden,

wird in den folgenden Berechnungen unter-

stellt, dass die Rentenanpassung ab 2004 von

der Jahresmitte auf den Jahreswechsel ver-

schoben wird. Damit könnte der Beitragssatz

dauerhaft um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte ge-

senkt werden. Die empfohlene gleitende An-

hebung der Altersgrenzen wird den Anstieg

des Beitragssatzes bis 2030 um weitere 0,6

Prozentpunkte dämpfen (siehe Tabelle 3-7).

Zusammen genommen reichen diese beiden

Maßnahmen jedoch nicht aus, um ein Bei-

tragssatzziel von 22% im Jahr 2030 zu errei-

chen; denn der Beitragssatz würde auch dann

im Jahr 2030 noch 23,1% betragen. Vor diesem

Hintergrund hält es die Kommission für gebo-

ten, weitere Möglichkeiten zur Begrenzung

des Beitragssatzanstiegs vorzuschlagen.

3.3.2.2 Veränderung der 
Rentenanpassungsformel

Als Ansatzpunkt für Maßnahmen zur Dämp-

fung des Beitragssatzanstiegs bietet sich zu-

sätzlich zu einer Anhebung der Altersgrenzen

in der Gesetzlichen Rentenversicherung vor

Durchschnittsentgelt Brutto-Standardrente Bruttorentenniveau
in € / Monat in € / Monat in %

nominal preisbereinigt
1)

nominal preisbereinigt
1)

2003 2.435 2.435 1.170 1.170 48,0
2005 2.544 2.486 1.192 1.165 46,9
2010 2.920 2.660 1.313 1.196 45,0
2015 3.385 2.862 1.507 1.274 44,5
2020 3.925 3.080 1.720 1.350 43,8
2025 4.550 3.315 1.954 1.423 42,9
2030 5.275 3.567 2.212 1.496 41,9

2040 7.088 4.131 2.895 1.687 40,8

1) in Preisen von 2003, Inflationsrate 1,5% p.a., Standardrente Alte Bundesländer

Quelle: Eigene Berechnungen

Tabelle 3-6: Entwicklung der Löhne und Renten nach geltendem Recht
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allem das Verfahren zur Anpassung der Renten

an. Eine derartige Maßnahme bewirkt zum ei-

nen eine schnelle finanzielle Entlastung der

Rentenversicherung, da sie ohne Übergangsre-

gelung umsetzbar ist. Zum anderen sind die

davon ausgehenden Entlastungswirkungen

nachhaltig, da sie das Ausgabenvolumen dau-

erhaft dämpfen. Der Vorschlag der Kommis-

sion umfasst zwei Elemente. Zum einen sollte –

aus eher technischen Gründen – sich die Ren-

tenanpassung künftig an der Entwicklung der

versicherungspflichtigen Entgelte statt der

Bruttolöhne und -gehälter aus den Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) orien-

tieren. Zum anderen – und dies ist von weit

größerer Bedeutung – schlägt die Kommission

eine Ergänzung der Anpassungsformel um ei-

nen Nachhaltigkeitsfaktor vor, durch den die

Veränderung der demografischen und ökono-

mischen Rahmenbedingungen in der Gesetz-

lichen Rentenversicherung Berücksichtigung

finden sollen.

Die Kommission verkennt die Problematik

einer erneuten Veränderung der Anpassungs-

formel nicht. Die zahlreichen Neuregelungen

der letzten Jahre – Einführung, Aussetzung

und Abschaffung des demografischen Faktors,

einmalige Inflationsanpassung sowie Wechsel

von der Nettoanpassung zu einer modifizier-

ten Bruttoanpassung – haben dazu beigetra-

gen, das Vertrauen der Versicherten und Rent-

ner in die Gesetzliche Rentenversicherung zu

schwächen. Zudem ist sich die Kommission im

Klaren, dass einer weiteren Absenkung des

Rentenniveaus Grenzen im Hinblick auf die

Vermeidung von Altersarmut sowie das Ab-

standsgebot zur Sozialhilfe bzw. zur Grund-

sicherung gesetzt sind. Gleichwohl sieht die

Kommission angesichts des Ziels einer nach-

haltigen Begrenzung des Anstiegs der Lohn-

nebenkosten keine Alternative zu einer Modi-

fikation der heutigen Anpassungsformel.

Berücksichtigung der 
versicherungspflichtigen Entgelte der 
Beitragszahlerinnen und Beitragszahler

Die Kommission spricht sich dafür aus, dass

sich die Rentenanpassung künftig nicht mehr

nach der Veränderung der Bruttolöhne und 

-gehälter je Beschäftigten richtet, sondern

nach der Veränderung der versicherungs-

pflichtigen Entgelte je Beitragszahler, also der

dem Rentensystem adäquaten Bemessungs-

grundlage. Die Bruttoentgelte der Arbeitneh-

mer werden nach geltendem Recht aus den

VGR entnommen. Sie umfassen nicht nur die

Entgelte der Rentenversicherten, sondern

auch die Entgelte nicht versicherungspflichti-

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

Beitragssatz Bruttorentenniveau
in % in %

Verschiebung Anhebung der Verschiebung Anhebung der
Geltendes Recht der Anpassung Altersgrenze Geltendes Recht der Anpassung Altersgrenze

auf 1.1 auf 67 Jahre auf 1.1 auf 67 Jahre

2003 19,5 19,5 19,5 48,0 48,0 48,0
2005 20,0 19,9 19,9 46,9 46,7 46,7
2010 19,6 19,4 19,3 45,0 44,6 44,6
2015 20,4 20,1 20,0 44,5 44,1 44,3
2020 21,5 21,2 20,8 43,8 43,4 43,6
2025 22,8 22,6 22,0 42,9 42,6 42,8
2030 24,2 23,9 23,3 41,9 41,6 42,0

2040 25,6 25,1 24,6 40,8 40,5 40,9

Tabelle 3-7: Auswirkung der Anhebung der Altersgrenze

Quelle: Eigene Berechnungen
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ger abhängig Beschäftigter, insbesondere der

Beamten. Alle Entgelte fließen in voller Höhe,

d.h. ohne Kappung durch eine Beitragsbemes-

sungsgrenze, in die Durchschnittskalkulation

ein. Die durchschnittlichen Bruttoentgelte un-

terliegen damit einer ganzen Reihe von Ein-

flüssen, die eine abweichende Entwicklung

von der eigentlichen Beitragsbemessungs-

grundlage in der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung ermöglichen. 

Steigen die durchschnittlichen „VGR-Entgelte“

stärker als die versicherungspflichtigen Entgel-

te je Beitragszahler, fallen die Rentenanpas-

sungen höher aus, als dies sachgerecht wäre,

da sich diese an der tatsächlichen Verände-

rung der Einkommenssituation der Versiche-

rungspflichtigen orientieren sollten. 50 Insbe-

sondere seit Mitte der neunziger Jahre zeigen

sich erhebliche Abweichungen zwischen den

„VGR-Entgelten“ und den versicherungspflich-

tigen Entgelten je Beitragszahler. 

Bis dato ist nicht gänzlich geklärt, welches die

genauen Gründe für das Auseinanderlaufen

von „VGR-Entgelten“ und versicherungspflich-

tigen Bruttolöhnen je Beitragszahler sind. Eini-

ge Aspekte können jedoch als gesichert gelten:

• In konjunkturellen Abschwungphasen sind

insbesondere Arbeitnehmer der unteren

Einkommensgruppen von steigender Ar-

beitslosigkeit betroffen. Dies schlägt sich

bei den versicherungspflichtigen Bruttolöh-

nen je Beitragszahler stärker nieder als bei

den „VGR-Entgelten“, weil darin auch Ein-

kommen jenseits der Beitragsbemessungs-

grenze enthalten sind.

• Bei zunehmender Lohnspreizung, die auch

in Deutschland seit 1995 zu beobachten ist,

steigen die Löhne über der Beitragsbemes-

sungsgrenze stärker als die Löhne unter-

halb. Dies führt zu einem überproportiona-

len Anstieg der „VGR-Entgelte“.

• Die Möglichkeit der Entgeltumwandlung

zur Altersvorsorge dürfte sich wesentlich

stärker bei den versicherungspflichtigen

Bruttolöhnen je Beitragszahler auswirken

als bei den „VGR-Entgelten“, da für die

umgewandelten Gehaltsbestandteile keine

50 Die Kommission empfiehlt, die versicherungspflichtigen Entgelte je Beitragszahler so zu definieren, dass darin die verbeitragten Löhne von

abhängig Beschäftigten sowie die beitragspflichtigen Lohnersatzleistungen von Arbeitslosen berücksichtigt werden. Die genaue Ausgestal-

tung kann jedoch erst erfolgen, wenn die Reformen zum Leistungsrecht für Arbeitslose, insbesondere für Bezieher von Arbeitslosengeld II,

abgeschlossen sind.

51 Veränderung des Bruttoentgelts je Beschäftigten gemäß Anpassungsverordnungen; Versicherungspflichtige Entgelte je Beitragszahler = Ver-

änderung der beitragssatzbereinigten Sollbeiträge (Pflichtbeiträge und Beiträge geringfügig Beschäftigter) je abhängig Beschäftigtem ohne

Beamte.

Abbildung 3-2: Veränderung der Bruttoentgelte je Beschäftigten und
der versicherungspflichtigen Entgelte je Beitragszahler51

Quelle: Statistisches Bundesamt, VDR-Statistiken, eigene Berechnungen
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Sozialbeiträge abgeführt werden müssen.

Die Differenz im Jahr 2002 dürfte unter

anderem damit zusammenhängen. 

Aktuell kommt zu den schwachen Beitragsein-

nahmen angesichts der konjunkturell ange-

spannten Lage noch erschwerend hinzu, dass

die Rentenanpassung zur Mitte dieses Jahres

kräftiger ausgefallen ist, als es von der Ent-

wicklung der versicherungspflichtigen Entgel-

te her gerechtfertigt war. Die Konsequenz ist

ein zusätzlicher Druck zur Anhebung des Bei-

tragssatzes. Um derartige Probleme in Zukunft

auszuschließen, sollten die versicherungs-

pflichtigen Bruttolöhne und -gehälter je Bei-

tragszahler der Rentenanpassung zu Grunde

gelegt werden.

Nachhaltigkeitsfaktor

Neu in die Formel aufgenommen werden sol-

len Elemente, die Veränderungen in der Rela-

tion von Beitragszahlerinnen und -zahlern zu

Leistungsempfängerinnen und -empfängern

widerspiegeln. Dadurch werden die ökonomi-

schen Veränderungen, die für die finanzielle

Situation der Rentenversicherung von Bedeu-

tung sind, bei der Bestimmung der Anpas-

sungssätze berücksichtigt.

Orientiert man sich im Interesse einer nach-

haltigen Belastungsbegrenzung der Beitrags-

zahlerinnen und -zahler an der Konzeption

einer einnahmenorientierten Ausgabenpoli-

tik, so folgt daraus, dass die Rentenanpas-

sungsformel um einen Faktor ergänzt werden

muss, der bei Zunahme der Beitragszahler zu

höheren und bei Zunahme der Rentner zu

geringeren Rentenanpassungen führt. Die

Bezeichnung Nachhaltigkeitsfaktor resultiert

daraus, dass dieser Faktor durch die Einbezie-

hung der Anzahl der Rentnerinnen und Rent-

ner und der Beitragszahlerinnen und -zahler

als „regelgebundener Stabilisator“ auf die Fi-

nanzen der Gesetzlichen Rentenversicherung

wirkt. Ein solcher Nachhaltigkeitsfaktor unter-

scheidet sich deutlich von dem mit der Ren-

tenreform 1999 eingeführten, jedoch nicht in

Kraft getretenen demografischen Faktor,

durch den die Rentenanpassung verringert

werden sollte, wenn sich die fernere Lebenser-

wartung erhöht. Der für die Rentenfinanzen

nachteilige Effekt der steigenden Lebenser-

wartung wird bereits durch die Anhebung der

Altersgrenzen berücksichtigt. Ein Nachhaltig-

keitsfaktor stellt dagegen auf die Relation von

Beitragszahlerinnen und -zahlern und Leis-

tungsempfängerinnen und -empfängern ab

und berücksichtigt somit neben der Lebenser-

wartung vor allem auch die Entwicklung der

Geburten und der Wanderungsbewegungen

sowie der Erwerbstätigkeit.

Der Nachhaltigkeitsfaktor ist im Übrigen so zu

spezifizieren, dass er flexibel genug ist, auch

dann noch die Beitragssatzziele erreichen zu

können, wenn der Altersvorsorgeanteil in der

derzeit gültigen Rentenanpassungsformel auf

rechtliche Bedenken stoßen sollte. Daher muss

eine präzise Definition der Modifikation der

Rentenanpassungsformel noch erfolgen.

Wenn der Altersvorsorgeanteil („Riester-Trep-

pe“) in der Anpassungsformel verbleibt, ließe

sich die neue Rentenanpassungsformel wie

folgt ausgestalten: (siehe Formel unten)

Der Rentnerquotient entspricht dem Verhält-

nis von Rentenempfängerinnen und -empfän-

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

aRWt = aRWt–1 *
VEt–2

*
100 – AVAt–2 – BSt–2 

*    1 –
RQt–2       

*
1

+ 1
VEt–3 * 100 – AVAt–3 – BSt–3                    RQt–3          4

[( ])

VE = Versicherungspflichtiges Einkommen je

Beitragszahler

AVA = Altervorsorgeanteil

BS = Beitragssatz in der Gesetzlichen 

Rentenversicherung

RQ = Rentnerquotient = Äquivalenzrentner /

Äquivalenz-Beitragszahler
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gern zu Beitragszahlerinnen und -zahlern. Für

die Finanzentwicklung der Rentenversiche-

rung sind aber nicht nur die bloße Anzahl der

Rentnerinnen und Rentner bzw. Beitragszahle-

rinnen und -zahler relevant, sondern auch die

durchschnittliche Höhe der Renten bzw. der

Löhne. Entsprechend wird die Anzahl der Rent-

nerinnen und Rentner durch eine Normierung

auf Standardrenten in „Äquivalenzrentner“

umgerechnet. Auf Seiten der Beitragszahlerin-

nen und -zahler werden in analoger Weise die

Anzahl der „Äquivalenzbeitragszahler“ durch

eine Normierung auf den Durchschnittsverdie-

ner errechnet. Der zusätzliche Faktor 1/4 wird

benötigt, um eine möglichst gleichmäßige

intergenerative Lastverteilung zu erreichen

(vgl. auch Kasten 3-9).52

Die erheblichen Finanzprobleme der Gesetz-

lichen Rentenversicherung in der jüngeren

Vergangenheit spiegeln sich nicht zuletzt in

dem starken Anstieg des Rentnerquotienten

seit Beginn der 90er Jahre wider (siehe Abbil-

dung 3-3). In den nächsten zehn Jahren wird

der Rentnerquotient aber nur noch geringfü-

gig ansteigen, da auf der einen Seite die Zu-

nahme der Äquivalenzrentner demografisch

bedingt etwas abflacht und auf der anderen

Seite mit einer leichten Zunahme der Beschäf-

tigung gerechnet wird. Danach – bis etwa zum

Jahr 2040 – wird jedoch im Zuge der Alterung

der Gesellschaft der Rentnerquotient stark

ansteigen. Nach 2010 wird die Rentenanpas-

sung daher im Sinne der Beitragssatzstabilität

zunehmend gebremst. 

Der Nachhaltigkeitsfaktor entwickelt aber

auch kurzfristig eine stabilisierende Wirkung:

Nimmt die Anzahl der Äquivalenzbeitragszah-

ler konjunkturell bedingt ab, wie dies derzeit

der Fall ist, wird die nächste Rentenanpassung

weiter gedämpft, so dass Beitragssatzanhe-

bungen u.U. vermieden werden können. Steigt

andererseits die Anzahl der Beitragszahler

konjunkturell bedingt wieder an, fällt auch die

Rentenanpassung entsprechend höher aus.

Die Rentnerinnen und Rentner werden damit

zwar an den konjunkturellen Schwankungen

beteiligt, tragen aber auch zur Stabilisierung

ihrer eigenen Finanzierungsbasis bei. Über

den gesamten Konjunkturzyklus betrachtet

werden sie nicht benachteiligt.

Selbststabilisierende Eigenschaft des Nach-
haltigkeitsfaktors

Die zahlreichen diskretionären Eingriffe in das

Rentenrecht haben zu einem Vertrauensver-

lust der Gesetzlichen Rentenversicherung bei-

getragen. Erinnert sei nur an die mit der Ren-

tenreform 1999 beschlossene Einführung des

demografischen Faktors, der, bevor er in Kraft

treten konnte, zunächst ausgesetzt und später

endgültig aus dem Gesetz gestrichen worden

ist. Es folgte im Jahr 2000 eine Inflationsan-

passung, und für das Jahr 2001 galt bereits die

52 Für den Fall, dass der Altersvorsorgeanteil in den kommenden Jahren nicht zur Anwendung kommen sollte, müsste dieser Faktor nicht 1/4, son-

dern 1/3 betragen.

Kasten 3-9: Funktionsweise des Nachhaltigkeitsfaktors

Der Nachhaltigkeitsfaktor bewirkt, dass die jährliche Rentenanpassung modifiziert wird, wenn sich künftig das Ver-

hältnis von Rentnerinnen und Rentnern zu Beitragszahlerinnen und -zahlern verändert. Das Verhältnis von Rentnerin-

nen und Rentnern zu Beitragszahlerinnen und -zahlern wird zu diesem Zweck aus „standardisierten“ Werten ermittelt.

Die standardisierte Anzahl der Rentnerinnen und Rentner umfasst die rechnerische Anzahl der „Eckrentner“ im jeweili-

gen Rentenbestand. Damit soll verhindert werden, dass z.B. durch eine Zunahme von geringen Renten, die auf relativ

kurzen oder Teilzeit-Erwerbsbiografien beruhen, die Rentnerzahl künstlich aufgebläht würde. Gleichzeitig wird die

standardisierte Anzahl der Beitragszahler als rechnerische Anzahl der versicherungspflichtigen Durchschnittsverdiener

ermittelt. Sollte sich z.B. der Umfang der Teilzeitarbeit erhöhen, so wird dies nicht zu einer entsprechenden Erhöhung

der Anzahl der Beitragszahlerinnen und -zahler und somit zu einer Verringerung des hier zu verwendenden Rentner-

quotienten beitragen. Durch die Standardisierung wird die Rentenanpassungsformel gewissermaßen gegen Struktur-

veränderungen unter den Rentnerinnen und Rentnern wie unter den Beitragszahlerinnen und -zahlern immunisiert.

Um den Anstieg der Lohnzusatzkosten zu begrenzen und damit die - für die Rentenfinanzen entscheidenden - Beschäf-

tigungschancen der Arbeitnehmer nicht zu verschlechtern, wird der Rentnerquotient schließlich noch mit dem 

Faktor 1/4 gewichtet. Damit soll garantiert werden, dass der Beitragssatz zur Rentenversicherung bis zum Jahr 2020

nicht über 20% und bis zum Jahr 2030 nicht über 22% steigt. Gleichzeitig soll aber auch verhindert werden, dass das

Rentenniveau zu stark fällt.
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53 Vgl. Börsch-Supan, Axel und Anette Reil-Held, Christina Benita Wilke [2003], Der Nachhaltigkeitsfaktor und andere Formelmodifikationen zur

langfristigen Stabilisierung des Beitragssatzes zur GRV, MEA-Diskussionspapier Nr. 30-2003, S. 22 ff. Im Vergleichsszenario wurde unterstellt,

dass das durchschnittliche Renteneintrittsalter bei 59,5 Jahren und die Frauen-Erwerbsquote unverändert bleiben und die Arbeitslosenquote

langfristig bei 8% verharrt.

Abbildung 3-3:Entwicklung des Rentnerquotienten bis zum Jahr 2040

Quelle: Eigene Berechnungen
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neue Anpassungsformel, die nicht mehr von der

Nettolohnentwicklung, sondern von den mo-

difizierten Bruttoarbeitsentgelten ausgeht.

Es zeigt sich, dass das Rentensystem und das

vorgegebene Beitragssatzziel mit dem vorge-

schlagenen Nachhaltigkeitsfaktor besser vor

tatsächlichen Abweichungen von den Annah-

men zur Demografie und insbesondere zur

Entwicklung des Arbeitsmarktes geschützt

wären als beispielsweise mit dem demografi-

schen Faktor der Rentenreform 1999.53 Dies ist

unmittelbar einleuchtend, da der Demografie-

faktor lediglich die Einflussgröße Lebenser-

wartung berücksichtigte, während der Nach-

haltigkeitsfaktor darüber hinaus neben der

Entwicklung der Geburten und der Zuwande-

rung vor allem auch Veränderungen im

Erwerbsverhalten berücksichtigt. 

3.3.3 Wirkungsanalyse

Im Folgenden werden die Wirkungen der vor-

geschlagenen Maßnahmen auf den Beitrags-

satz und das Rentenniveau dargestellt. Außer-

dem wird anhand von Renditeberechnungen

versucht, die intergenerativen Verteilungswir-

kungen abzuschätzen.

3.3.3.1 Beitragssatz und Rentenniveau

Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen er-

gibt sich im Jahr 2030 eine Beitragssatzerspar-

nis von 2,2 Prozentpunkten. Davon entfallen

auf die Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors 1,4

Prozentpunkte und auf die Heraufsetzung der

Regelaltersgrenze 0,6 Prozentpunkte. Darüber

hinaus resultiert aus einer Verschiebung der

Rentenanpassung vom 1.7. des Jahres auf den

1.1. des Folgejahres eine Beitragssatzersparnis

von 0,2 Prozentpunkten.

Damit geht eine Reduktion des Bruttorenten-

niveaus um 1,8 Prozentpunkte einher. Die

preisbereinigte monatliche Bruttostandard-

rente würde damit bis 2030 um etwa 70 €

weniger steigen als nach der Referenzentwick-

lung auf Grundlage des geltenden Rechts.

Gleichwohl findet aber noch immer eine

Zunahme des preisbereinigten Zahlbetrags

und damit der Kaufkraft der Rente statt. 
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Durch die bereits im Altersvermögensergän-

zungsgesetz 2001 beschlossenen Maßnah-

men geht das Bruttorentenniveau von derzeit

48% auf etwa 42% im Jahr 2030 zurück. Mit

den von der Kommission vorgeschlagenen

Maßnahmen kommt es zu einer weiteren Sen-

kung dieses Rentenniveaus um etwa 2 Pro-

zentpunkte auf rund 40%. Der größte Teil des

gesamten Rückgangs bis 2030 resultiert somit

aus bereits geltendem Recht.

Die Vorschläge der Kommission müssen zudem

im Gesamtzusammenhang gesehen werden. So

wird die Anhebung der Altersgrenzen das

durchschnittliche Renteneintrittsalter erhöhen.

Damit wird die durchschnittliche Beschäfti-

gungsdauer tendenziell zunehmen und damit

auch die Anzahl der durchschnittlich erworbe-

nen Entgeltpunkte. Das Bruttorentenniveau des

so angepassten Standardrentners fällt gegen-

über dem 45-Entgeltpunkte-Standardrentner

im Jahr 2030 um 1,5 Prozentpunkte höher aus

und liegt damit nur noch um 0,5 Prozentpunk-

te unterhalb der Referenzentwicklung.

Des Weiteren ist der wesentliche Bestandteil

der Rentenreform 2001, nämlich der Ausbau

der zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvor-

sorge, in den oben dargestellten Ergebnissen

noch zu berücksichtigen. Der heute aktiven

Generation wurde mit dieser Reform die Mög-

lichkeit eröffnet, eine staatlich geförderte zu-

sätzliche Altersversorgung aufzubauen. Unter

Berücksichtigung der Riester-Renten kann das

Brutto-Gesamtversorgungsniveau (GRV-Rente

zzgl. Riester-Rente) langfristig im Wesent-

lichen auf dem Stand des heutigen Brutto-Ren-

tenniveaus gehalten werden – allerdings mit

einem deutlich höheren Gesamtbeitragssatz.

Damit erfüllt der Kommissionsvorschlag das

vorgegebene Ziel, durch ein geeignetes ren-

tenpolitisches Maßnahmenbündel das Ge-

samtversorgungsniveau nachhaltig zu sichern.

Konkrete Berechnungen 
für den Standardrentner

Bei den nachfolgenden Berechnungen wird

der Nachhaltigkeitsfaktor an die bestehende

Rentenanpassungsformel angefügt, die außer-

dem schon um die Entwicklung der versiche-

rungspflichtigen Entgelte modifiziert worden

ist. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass

der Altersvorsorgeanteil in der Anpassungsfor-

mel verbleibt. Die folgenden Tabellen zeigen

den Effekt des Nachhaltigkeitsfaktors auf das

Sicherungsniveau und weisen als zentrale

Größe das Bruttorentenniveau aus.

Die Berechnungen (Tabelle 3-8) zeigen, dass

mit der Begrenzung des Beitragssatzanstiegs

auf 22 % bis zum Jahr 2030 eine Reduktion des

Bruttorentenniveaus gegenüber der Referenz

um 1,8 Prozentpunkte verbunden ist. 

Die Tabelle 3-9 zeigt, dass die Nominalrente

bei geltendem Recht bis zum Jahr 2030 auf

über 2.200 € steigt. Gemessen in heutigen

Preisen fällt der Anstieg allerdings schwächer

aus. Die preisbereinigte monatliche Brutto-

Beitragssatz Standardrente preisbereinigt
1)

Bruttorentenniveau
in % in € / Monat in %

Geltendes Recht Reformszenario Geltendes Recht Reformszenario Geltendes Recht Reformszenario

2003 19,5 19,5 1.170 1.170 48,0 48,0
2005 20,0 19,9 1.165 1.152 46,9 46,4
2010 19,6 19,0 1.196 1.171 45,0 44,0
2015 20,4 19,6 1.274 1.251 44,5 43,7
2020 21,5 20,2 1.350 1.313 43,8 42,6
2025 22,8 21,2 1.423 1.376 42,9 41,5
2030 24,2 22,0 1.496 1.429 41,9 40,1

2040 25,6 22,9 1.687 1.584 40,8 38,4

1)  in Preisen von 2003, unterstellte Inflationsrate 1,5% p.a., Standardrente Alte Bundesländer. 

Quelle: Eigene Berechnungen

Tabelle 3-8: Auswirkungen der Reformmaßnahmen auf Beitragssatz und Rentenniveau
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standardrente würde damit bis 2030 lediglich

auf etwa 1.500 € steigen. Im Reformszenario

fällt die preisbereinigte Standardrente 2030

dagegen um etwa 70 € niedriger aus als im

Referenzszenario bei Fortschreibung des gel-

tenden Rechts. Gleichwohl steigt die Standar-

drente im Zeitablauf an und liegt preisberei-

nigt im Jahr 2030 um 260 € höher als im Jahr

2003. Die Rente der zukünftigen Generatio-

nen wird also auch unter Berücksichtigung der

hier vorgeschlagenen Maßnahmen eine im

Vergleich zur heutigen Situation höhere Kauf-

kraft aufweisen.

Zu den Steigerungen in Tabelle 3-9 kommen

die rentenerhöhenden Effekte einer Verlänge-

rung der Lebensarbeitszeit. Um diesen Effekt

auf den Standardrentner zu übertragen, wird

in der Beispielrechnung die Anzahl der Ent-

geltpunkte des Standardrentners ab 2011 jähr-

lich um 1/12 erhöht. Im Jahr 2030 hätte der

Standardrentner dann 46,7 Entgeltpunkte.

Das Bruttorentenniveau des so angepassten

Standardrentners fällt gegenüber dem 45-Ent-

geltpunkte-Standardrentner um 1,5 Prozent-

punkte höher aus und liegt damit um einen

halben Prozentpunkt unterhalb der Referenz-

entwicklung (siehe Tabelle 3-10), d.h. durch

eine entsprechende Verlängerung der Lebens-

arbeitszeit können bei voller Weiterarbeit die

Renteneinbußen aus der modifizierten Anpas-

sung zu rund 75 % kompensiert werden.

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

Bruttorente nominal Bruttorente preisbereinigt
1)2)

Ø-Bruttolohn preisbereinigt
1)

in € / Monat in € / Monat in € / Monat

Geltendes Recht Reformszenario Geltendes Recht Reformszenario

2003 1.170 1.170 1.170 1.170 2.435
2005 1.192 1.179 1.165 1.152 2.486
2010 1.313 1.286 1.196 1.171 2.660
2015 1.507 1.480 1.274 1.251 2.862
2020 1.720 1.673 1.350 1.313 3.080
2025 1.954 1.889 1.423 1.376 3.315
2030 2.212 2.114 1.496 1.429 3.567

2040 2.895 2.719 1.687 1.584 4.131

1) In Preisen von 2003, unterstellte Inflationsrate 1,5% p.a., Standardrente Alte Bundesländer

2) Die Verschiebung der Rentenanpassung und der fiskalische Effekt der Anhebung der Altersgrenzen sind ebenfalls berücksichtigt.

Quelle: Eigene Berechnungen

Tabelle 3-9: Bruttolöhne und Bruttorenten – Reformszenario gegenüber geltendem Recht

Tabelle 3-10: Berücksichtigung der Anhebung der Altersgrenze bei der Standardrente im Reformszenario

Entgeltpunkte Bruttorente preisbereinigt
1)

Bruttorentenniveau
in € / Monat in %

Standardrente Standardrente Standardrente
Standardrente angepasst

2)
Standardrente angepasst

2)
Standardrente angepasst

2)

2003 45,0 45,0 1.170 1.170 48,0 48,0
2005 45,0 45,0 1.152 1.152 46,4 46,4
2010 45,0 45,0 1.171 1.171 44,0 44,0
2015 45,0 45,4 1.251 1.263 43,7 44,1
2020 45,0 45,8 1.313 1.337 42,6 43,4
2025 45,0 46,3 1.376 1.414 41,5 42,7
2030 45,0 46,7 1.429 1.482 40,1 41,6

2040 45,0 47,0 1.584 1.655 38,4 40,1

1) In Preisen von 2003, unterstellte Inflationsrate 1,5% p.a., Standardrente Alte Bundesländer

2) Die Anzahl der Entgeltpunkte steigt parallel zur Anhebung der Altersgrenze

Quelle: Eigene Berechnungen



1) In Preisen von 2003, Inflationsrate 1,5% p.a., Standardrente Alte Bundesländer

2) Die Anzahl der Entgeltpunkte der Standardrente steigt parallel zur Anhebung der Altersgrenze

Quelle: Eigene Berechnungen
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Schließlich zeigt Tabelle 3-11 im Rahmen einer

Beispielrechnung die Entwicklung des Ge-

samtversorgungsniveaus unter Berücksichti-

gung der Riester-Rente. Das Brutto-Gesamtver-

sorgungsniveau (GRV-Rente zzgl. Riester-

Rente) sinkt bis 2030 kurzfristig für Zugangs-

rentner im Jahr 2010 auf 44,3%, steigt dann

aber für darauf folgende Zugangsrentner wie-

der stetig an und erreicht im Jahr 2030 etwa

48,1%. Damit wird das derzeitige Bruttoren-

tenniveau wieder erreicht.54 Diesen Berech-

nungen liegt die Annahme zu Grunde, dass –

nicht zuletzt aufgrund der voraussichtlichen

Entwicklung des Rentenniveaus – tatsächlich

4% des jährlichen Einkommens für die Zusatz-

vorsorge aufgewendet wird. Die Gesamtbela-

stung für die Altersvorsorge liegt also inklusive

Riester-Rente im Jahr 2030 bei 26%. Dabei ist

allerdings die steuerliche Förderung die Bei-

träge zur Riester-Rente nicht berücksichtigt,

die die Gesamtbelastung bei einem Grenz-

steuersatz von beispielsweise 30% um 1,2 Pro-

zentpunkte auf 24,8% senkt.

3.3.3.2 Intergenerative Verteilungswirkungen

Intergenerative Verteilungswirkungen der

Anhebung der Altersgrenzen sowie der Einfüh-

rung des Nachhaltigkeitsfaktors können mit

Hilfe des Konzepts der „impliziten Renditen“

abgeschätzt werden.55 Dazu wird für einen

Standardversicherten dessen Rendite in der

gesetzlichen Rentenversicherung zuzüglich

der Riester-Rente bei Fortschreibung des

rechtlichen Status quo mit der Gesamtrendite

verglichen, die sich mit den Kommissionsvor-

schlägen ergibt. Dabei wird unterstellt, dass

der zusätzliche Spielraum aufgrund der lang-

samer ansteigenden Beitragssätze im Re-

formszenario genutzt wird, um ergänzend pri-

vat für das Alter vorzusorgen. Damit wird die

Gesamtbeitragslast in beiden Szenarien in

Übereinstimmung gebracht, Unterschiede er-

geben sich hinsichtlich der Leistungen (vgl.

Kasten 3-10).

Unter Berücksichtigung der Reformvorschlä-

ge wird sich das Alterseinkommen künftig zu

einem kleinerem Anteil aus der gesetzlichen

Rente und zu einem größeren Anteil aus pri-

vaten Vorsorgeformen zusammensetzen. Bei

der unterstellten höheren Rendite bei Kapital-

deckung ergibt sich somit eine insgesamt

höhere Rendite aus beiden Altersvorsorgefor-

men zusammengenommen. Diese wird aber

erst allmählich zur Geltung kommen, weil in

einer Übergangsphase noch relativ hohe Bei-

tragssätze für die bestehenden und eigen-

tumsrechtlich geschützten Rentenansprüche

gezahlt werden müssen. Daher wird während

einer Übergangsphase ein Rückgang der Ge-

samtrendite hinzunehmen sein. Langfristig

kommt es aber zu Renditezuwächsen von etwa

15 Basispunkten bzw. 0,15 Prozentpunkten.56 

54 Zur Berechnung der Riester-Rente: Vom Durchschnittslohn werden jährlich 4% angespart (mit Berücksichtigung der sog. Riester-Treppe). Die

minimale Einzahlungsdauer beträgt 12 Jahre, d.h. erste Riester-Renten werden ab 2015 ausgezahlt. Es werden eine Verzinsung von 4% nomi-

nal und Verwaltungskosten in Höhe von 10% der jährlichen Spareinlage angenommen. In der Auszahlungsphase (18 Jahre, keine Hinterblie-

benenabsicherung) wird die Riester-Rente parallel zur GRV-Rente dynamisiert.

55 Vgl. Deutsche Bundesbank [2000], Monatsbericht November 2000, S. 61.

Bruttorenten preisbereinigt
1)

Bruttorentenniveau
in Preisen von 2003 in € / Monat in %

GRV-Rente Bruttorenten- Bruttorenten- Gesamtver-
angepasst

2)
Riester-Rente niveau GRV niveau Riester sorgungsniveau

2003 1.170 0 48,0 0,0 48,0
2005 1.152 0 46,4 0,0 46,4
2010 1.171 0 44,0 0,0 44,0
2015 1.263 70 44,1 2,4 46,6
2020 1.337 115 43,4 3,7 47,2
2025 1.414 169 42,7 5,1 47,8
2030 1.482 233 41,6 6,5 48,1

2040 1.655 377 40,1 9,1 49,2

Jahr
des

Renten-
zugangs

Tabelle 3-11: Gesamtversorgungsniveau im Reformszenario 
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Hinsichtlich der deutlichen Mehrbelastung der

insbesondere zwischen 1960 und 1970 Gebo-

renen ist allerdings zu berücksichtigen, dass

die Gesamtrendite dieser Gruppe ohne Reform

deutlich höher liegt als die der später Gebore-

nen. Mit den Reformvorschlägen kommt es zu

einer Drehung der Renditekurven. Aus dem

relativ steil fallenden Verlauf wird die Kurve

nahezu in die Waagerechte gedreht. Damit ist im

Ergebnis eine gleichmäßigere intergenerative

Verteilung verbunden (vgl. Abbildung 3-4).

3.4 Abgelehnte Reformvorschläge

Die Kommission hat sich ausführlich mit Re-
formvorschlägen befasst, die in der rentenpo-
litischen Diskussion eine bedeutende Rolle

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

56 Bei einer monatlichen Sparrate von 100 € über 45 Jahre und einer anschließenden Rentenbezugsdauer von 20 Jahren würde die monatliche

Rente um etwa 50 € höher ausfallen, wenn die Rendite nicht 4%, sondern 4,15% beträgt.

Kasten 3-10: Zur Berechnung „impliziter Renditen“

Die Berechnungen der „impliziten Renditen“ beziehen sich auf den speziellen Fall eines Durchschnittsverdieners, der

ab dem Alter von 20 Jahren Beiträge zahlt, nach Vollendung des 65. Lebensjahrs in Rente geht und nach Maßgabe der

steigenden Lebenserwartung eine Rente bezieht. Dabei steigt die Rentenbezugsdauer mit der kohortenspezifischen

Lebenserwartung. Die unterstellte Lebenserwartung entspricht dem Durchschnittswert für Männer und Frauen. Bis zum

Jahr 2010 geht der Modellrentner mit 65 Jahren in Rente, danach verzögert sich der Renteneintritt entsprechend der

Anhebung der Altersgrenzen.

Den Berechnungen wurden die Beitragssätze und Bruttorentenniveaus bei Fortschreibung des Status quo zum einen

und bei Umsetzung der Kommissionsvorschläge zum anderen zu Grunde gelegt. In beiden Szenarien wurde ange-

nommen, dass 4 % des Durchschnittseinkommens in einen Riester-Vertrag eingezahlt wird. Im Reformszenario wird dar-

über hinaus der sich durch den niedrigeren Beitragssatz ergebende finanzielle Spielraum zu einer weiteren privaten

Vorsorge genutzt. Die nominale Rendite der kapitalgedeckten Zusatzvorsorge wurde mit 4%, die nominale Lohn-

wachstumsrate mit 3% angenommen. Bei einer angenommenen Inflationsrate von 1,5% ergibt sich ein Realzins von

2,5% und ein Anstieg der durchschnittlichen Reallöhne um 1,5%. Außerdem wurden im kapitalgedeckten System Ver-

waltungskosten in Höhe von 10% der jährlichen Spareinlagen unterstellt.

Das sinkende Bruttorentenniveau und der steigende Beitragssatz haben zur Folge, dass die Rendite des umlagefinanzier-

ten Rentensystems im Zeitablauf sinkt. Mit den von der Kommission vorgeschlagenen Reformmaßnahmen sinkt die Rendi-

te des Umlagesystems allerdings schneller. Heutige Beitragszahler erleiden eine Renditeeinbuße, weil sie künftig aufgrund

des Nachhaltigkeitsfaktors eine weniger stark gestiegene Rente erhalten werden. Von der Senkung des Beitragssatzes

haben sie aber noch einen relativ geringen Vorteil, weil er nur für einen relativ kurzen Zeitraum ihrer Erwerbsphase gilt.

Zieht man die Riester-Rente in die Betrachtung mit ein, die annahmegemäß sowohl mit als auch ohne Reform im glei-

chen Umfang betrieben wird, so zeigt sich eine deutliche Verbesserung der Gesamtrendite der Gesetzlichen und der

Riester-Rente in beiden Szenarien. Wird auch der zusätzlich gewonnene Spielraum in Form des c.p. niedrigeren Bei-

tragssatzes in die Betrachtung einbezogen und unterstellt, dass dieser ebenfalls zu den gleichen Konditionen wie die

Riester-Rente für die private Altersvorsorge verwendet wird, so ergibt sich langfristig ein Vorteil des neuen Mehrsäulen-

Rentensystems, in dem die Kapitaldeckung ein wesentlich größeres Gewicht haben wird.

Die Niveaus der impliziten Renditen variieren stark mit dem zu Grunde gelegten Modellrentner. Je länger die Renten-

laufzeit, umso günstiger die Rendite. Die Renditedifferenzen sind dagegen wesentlich robuster. Aus diesem Grund sind

hier nur die Differenzen zwischen den Renditen ohne und mit Umsetzung der Reformvorschläge dargestellt. Danach

dürfte der kritische Geburtsjahrgang, bei dem die Reform erstmals zu einer Renditeverbesserung führt, etwa Mitte der

90-er Jahre liegen. Langfristig ergeben sich Renditeverbesserungen um etwa 0,15 Prozentpunkte. Dem stehen aller-

dings gravierende Renditeverschlechterungen für die älteren Jahrgänge gegenüber. Am stärksten betroffen dürften die

zwischen 1960 und 1970 Geborenen sein.

Bei der Interpretation dieser  Beispielrechnungen ist zu berücksichtigen, dass steuerliche Aspekte ebenso wenig ein-

bezogen wurden wie der Einfluss der staatlichen Förderung im Rahmen der Riester-Rente oder der betrieblichen Alters-

vorsorge. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass auch die Kosten dieser Förderung von den heutigen oder künf-

tigen Steuerzahlern aufzubringen sind.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Verbesserung der Gesamtrendite durch die Gewichtsverlagerung vom Umla-

ge-  zum Kapitaldeckungsverfahren entscheidend von der unterstellten Verzinsung des Kapitals in der privaten Zusatz-

vorsorge abhängt. Der hier mit 2,5% angenommene Realzins ist im langfristigen ex-post-Vergleich relativ niedrig. Die

demografischen Veränderungen werden allerdings auch die in vergleichbaren kapitalgedeckten Rentensystemen er-

zielbare Rendite negativ beeinflussen.
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57 Vgl. Miegel, Meinhard und Stefanie Wahl [1999], Solidarische Grundsicherung – Private Vorsorge: der Weg aus der Rentenkrise, München.

Abbildung 3-4: Intergenerativer Renditevergleich

Quelle: Eigene Berechnungen
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Intergenerative Verteilung der Renditevor- und -nachteile aufgrund der vorgeschlagenen Rentenreform

spielen, jedoch in klarem Widerspruch zu 
den Grundprinzipien der Alterssicherung in
Deutschland stehen. Sie sind daher vor allem
unter Anreiz- und damit Beschäftigungs-
aspekten abzulehnen. Insgesamt spricht sich
die Kommission dafür aus, das Äquivalenz-
prinzip in der Gesetzlichen Rentenversiche-
rung zu stärken und Schritte zu unterlassen,
die mit einer Ausweitung des Umlageverfah-
rens verbunden wären. Hier werden allzu oft
Scheinlösungen mit tatsächlichen Lösungsan-
sätzen verwechselt. Letztlich gibt es keinen
Weg, die Folgen des demografischen Wandels
wegzudefinieren. Die Bemühungen sind des-
halb darauf zu konzentrieren, die Zukunft unter
den gegebenen Umständen möglichst beschäf-
tigungsfreundlich zu gestalten und dabei die
Lasten, die zukünftigen Generationen aufge-
bürdet werden, weitestgehend zu begrenzen.

Zu den Vorschlägen, die in der rentenpoliti-

schen Diskussion immer wieder genannt wer-

den und mit denen sich die Kommission aus-

führlich befasst hat, zählen:

• der grundsätzliche Systemwechsel in Rich-

tung eines Grund- oder Sockelrentensystems,

• die Staffelung der Beiträge oder der Renten

nach der Kinderzahl,

• die Differenzierung der Rentenanpassungen

nach der Rentenhöhe,

• die Differenzierung der Rentenabschläge

nach der Anzahl der Beitragsjahre,

• die Ausweitung der Beitragsbemessungs-

grundlage um weitere Einkommen sowie

• die Ausweitung des versicherungspflichti-

gen Personenkreises insbesondere um

Beamte und Selbständige.

Diese Vorschläge sind zum Teil nicht mit den

Grundprinzipien der Gesetzlichen Rentenver-

sicherung vereinbar und mit erheblichen ne-

gativen Anreizeffekten verbunden. Sie sind

daher nicht geeignet, die Beschäftigung und

damit die Finanzierungsbasis der sozialen

Sicherung zu fördern. Die Vorschläge tragen

nicht zur Verbesserung der finanziellen Nach-

haltigkeit der Alterssicherung bei und werden

deshalb von der Kommission abgelehnt.

3.4.1 Systemwechsel zu einem
steuerfinanzierten Grundrentensystem

Zu den wohl populärsten Vorschlägen, die

umlagefinanzierte Rentenversicherung auf ein

grundlegend anderes System umzustellen, zählt

das Grundrentenmodell.57 Es sieht einen von der

individuellen Bedürftigkeit unabhängigen An-

spruch auf eine einheitliche Grundrente im Alter
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vor, die durch entsprechende Erhöhungen der

Einkommen- und Umsatzsteuer finanziert wer-

den soll. Als erster Schritt in Richtung einer

Grundrente kann die so genannte Sockelrente

verstanden werden, bei der die Grundrente mit

einer einkommensproportionalen Rentenversi-

cherung kombiniert werden soll.58 Die Grund-

rentenmodelle sind nicht zu verwechseln mit

der bedarfsorientierten Grundsicherung, die

zum 01.01.2003 in Kraft getreten ist und ledig-

lich eine zusätzliche Absicherungsfunktion zur

Vermeidung von Altersarmut erfüllen soll.

Grundrentenmodelle konzentrieren die Aufga-

be der staatlichen Alterssicherung auf die Ver-

meidung von Altersarmut. Spezifische Beiträ-

ge werden nicht erhoben. Die Finanzierung

erfolgt vielmehr aus allgemeinen Steuermit-

teln oder speziellen Sondersteuern. Eine Äqui-

valenz von Beiträgen und Leistungen besteht

nicht. Von der bedarfsorientierten Grundsiche-

rung unterscheidet sich die Grundrente durch

die fehlende Bedürftigkeitsprüfung.

Der Vorschlag, das beitragsfinanzierte Renten-

system auf eine steuerfinanzierte Grundrente

umzustellen, kann als ein Spezialfall von zahl-

reichen Modellen betrachtet werden, in denen

es um einen teilweisen Übergang vom Umla-

ge- zum Kapitaldeckungsverfahren mittels

deutlicher Leistungsreduktion im Umlagesys-

tem geht. Leitmotiv dieser Modelle ist die

höhere erwartete Rendite bei Kapitaldeckung

und die darauf zurückzuführende vermeintli-

che Ineffizienz des Umlageverfahrens. Grund-

sätzlich ist es jedoch nicht möglich, allein

durch einen Wechsel der Finanzierungsmetho-

de niemanden schlechter und mindestens eini-

ge besser zu stellen.59 Hauptgrund hierfür sind

die eigentumsrechtlich geschützten bestehen-

den Rentenanwartschaften. Weil sie zu beach-

ten sind, müssen während einer Übergangs-

phase die Beitragszahler immer eine Zusatz-

last tragen. Zum einen müssen sie die Altan-

sprüche finanzieren und zum anderen die

eigene private Altersvorsorge betreiben (siehe

Kasten 3-11, nächste Seite).

Auch Grundrentenmodelle können diese zentra-

len Zusammenhänge nicht verleugnen. Daher

sehen sie stets eine Umverteilung vor, die zu-

meist zu Lasten der Altansprüche geht, indem

die im beitragsfinanzierten Rentensystem er-

worbenen Rentenansprüche reduziert werden.

Konkret geschieht dies z.B. in der Weise, dass die

Indexierung der bestehenden Ansprüche verän-

dert wird; sie wachsen künftig langsamer als

nach Fortbestehen des geltenden Rechts. Inso-

fern ähneln diese Übergangsmodelle dem Kom-

missionsvorschlag zur Ergänzung der Rentenan-

passungsformel um einen Nachhaltigkeitsfak-

tor. Tatsächlich wird damit auch eine gewisse

Gewichtsverlagerung zur individuellen oder

betrieblichen Altersvorsorge beabsichtigt. Der

entscheidende Unterschied zu den Grundren-

tenmodellen besteht allerdings in der Aufrecht-

erhaltung der Teilhabeäquivalenz bei Fortfüh-

rung des beitragsfinanzierten Rentensystems

(vgl. auch Kasten 3-12, nächste Seite).

Mit dem Vorschlag einer steuerfinanzierten

Grundrente ist nicht nur eine mit Übergangs-

kosten verbundene Reduzierung der durch-

schnittlichen Alterssicherungsleistungen ver-

bunden, sondern vor allem auch die völlige

Abkehr vom Prinzip der Beitragsäquivalenz.

Tatsächlich soll die Grundrente vollständig aus

Steuermitteln finanziert werden. Damit geht

aber der große Vorteil verloren, dass der Bei-

trag zur Rentenversicherung nur in relativ

geringem Maße als verzerrende Steuer emp-

funden wird.60 Zwar enthält der Leistungskata-

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

58 Vgl. Familienbund der Katholiken [2003], Vorschlag für ein familiengerechtes und solidarisches System der Alterssicherung in der Bundesre-

publik Deutschland, Berlin, Februar 2003.

59 Vgl. z.B. Fenge, Robert [1997], Effizienz der Alterssicherung, Heidelberg, Sinn, Hans-Werner [2000], Why a Funded Pension System is Useful and

Why it is not Useful, International Tax and Public Finance 7, S. 389-410, Breyer, Friedrich [2001], Why Funding is not a Solution to the „Social

Security Crisis“, DIW Discussion Paper No. 254, Berlin oder auch Börsch-Supan, Axel [2000], Was lehrt uns die Empirie in Sachen Rentenreform?,

in: Perspektiven der Wirtschaftspolitik, Bd. 1, Heft 4 (Okt./Dez.), S. 431-451. Effizienzgewinne sind lediglich über Sekundäreffekte wie z.B.

durch die Verringerung von Verzerrungen oder die Vergrößerung von Diversifikationsvorteilen möglich.

60 Der Beitrag zur Rentenversicherung wird grundsätzlich dann als Steuer empfunden, wenn aus den Beiträgen Umverteilungsaufgaben finan-

ziert werden und somit vom Prinzip der Beitragsäquivalenz abgewichen wird, oder wenn die erwartete Rendite der Rentenversicherung aus

der Sicht des Einzelnen niedriger ist als die erwartete Rendite in der privaten Altersvorsorge.
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log der Gesetzlichen Rentenversicherung in

Deutschland zahlreiche versicherungsfremde

Leistungen, deren typisches Merkmal darin

besteht, dass sie gerade nicht auf Beiträgen

beruhen. Doch nach den letzten Aufstockun-

gen der Bundeszuschüsse an die Rentenversi-

cherungsträger dürften die versicherungs-

fremden Leistungen im Wesentlichen durch

steuerfinanzierte Zuweisungen aus dem

Bundeshaushalt abgedeckt sein.61 Dabei ist

allerdings zu beachten, dass es keine allge-

meingültige Definition der versicherungs-

fremden Leistung gibt und somit auch keinen

eindeutigen Leistungskatalog.62

Kasten 3-11: Grundproblem des Übergangs vom Umlage- zum Kapitaldeckungsverfahren

In einem umlagefinanzierten Rentensystem mit Lohnanpassung kommt es in jedem Jahr zu einer impliziten Besteue-

rung (IB) in Höhe der Renditedifferenz zwischen Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren, multipliziert mit der implizi-

ten Verschuldung des Rentensystems (IV). Die implizite Verschuldung ergibt sich aus den bereits erworbenen Renten-

anwartschaften der Rentner und Beitragszahler – ihrem „Sozialversicherungsvermögen“. Diese Ansprüche wachsen –

unter der Annahme konstanter Beitragssätze – jährlich mit der Lohnsummenwachstumsrate g. Wäre das Vermögen

dagegen am Kapitalmarkt investiert worden, könnte mit einer Rendite in Höhe von r gerechnet werden. In jedem Jahr

stellt sich für die Versicherten ein Verlust in Höhe der impliziten Steuer ein:

IS = (r-g)IV

Im Falle der Umstellung auf Kapitaldeckung entfiele für neu erworbene Rentenansprüche die implizite Besteuerung.

Allerdings wären die Altansprüche weiter zu befriedigen, entweder über Kreditaufnahme zum – hier stark vereinfachend

mit der Kapitalmarktrendite gleichgesetzten – Zinssatz r oder durch zusätzliche Steuereinnahmen zum Oppor-

tunitätskostensatz von ebenfalls r. Eine intergenerativ gleichmäßige Verteilung der Finanzierungslast für die Altansprü-

che ist im langfristigen Gleichgewicht und bei unveränderter Altersstruktur möglich, wenn die implizite Schuld durch Kre-

ditaufnahme zunächst in eine offene Staatsschuld umgewandelt und die Schuldenquote (zusätzliche Staatsschuld in

Relation zur Lohnsumme der Versicherten) fortan konstant gehalten wird. Die absolute Schuld muss dann in jedem Jahr

mit der Rate g wachsen. Ein Teil der jährlich fälligen Zinszahlungen zum Zinssatz r muss also durch zusätzliche Kredit-

aufnahme vorgewälzt werden, der restliche Anteil (r-g) ist dagegen in jedem Jahr über Steuern aufzubringen. Damit

ergibt sich aber eine notwendige Steuer zur Finanzierung der Zinsen (ZS), die genau der impliziten Steuer entspricht:

ZS = (r-g)IV

Bei einer im Zeitablauf sinkenden Schuldenquote darf die offen gelegte Staatsschuld nur mit einer Rate wachsen, die

kleiner als g ist. Ein größerer Teil muss dann durch Besteuerung aufgebracht werden. Damit wäre eine im Vergleich zur

Fortführung des Umlageverfahrens zusätzliche Belastung heutiger zu Gunsten künftiger Generationen verbunden.

Umgekehrtes gilt für den Fall einer steigenden Schuldenquote. Letztlich ist jede beliebige Verteilung unter den Gene-

rationen modellierbar.

Kasten 3-12: Ein Grundrentenmodell

Der Grundrentenanspruch setzt in einem Modell von Miegel/Wahl lediglich eine 25-jährige Steuerpflichtigkeit in

Deutschland voraus. Sonderregelungen gelten für Erwerbsunfähige und Waisen. Die Grundrente ersetzt alle bisherigen

staatlichen Alterssicherungssysteme, d.h. insbesondere auch die Beamtenversorgung. Die Höhe der Grundrente soll

sich – auf das Jahr 2000 bezogen – auf 818 € pro Monat belaufen. Davon sollen 153 € als Krankenversicherungsbeitrag

abgeführt werden.

Die Finanzierung der Grundrente soll aus allgemeinen Steuermitteln erfolgen (60% indirekte, 40% direkte Steuern).

Dies würde eine Erhöhung des durchschnittlichen Lohnsteuersatzes von 19% auf 24% und eine Anhebung der Mehr-

wertsteuersätze von 7% bzw. 16% auf 10,5% bzw. 24% erforderlich machen. Die bisherigen Beiträge zur Gesetzlichen

Rentenversicherung entfallen.

Der Übergang zum Grundrentensystem wird recht komplex gestaltet. Grundsätzlich sollen die Altansprüche erhalten

bleiben. Allerdings werden sie nur noch mit der Wachstumsrate des Pro-Kopf-Volkseinkommens, das gerade aufgrund

der demografischen Veränderungen künftig deutlich langsamer wachsen wird als die Bruttoentgelte je Arbeitnehmer,

angepasst.

Nach den Angaben der Vertreter des Grundrentenmodells ist nicht nur im Endstadium, sondern auch bereits im Über-

gang zum Grundrentenmodell stets mit geringeren finanziellen Belastungen für den Staat zu rechnen als bei Fortfüh-

rung der bestehenden Systeme. Die Erklärung hierfür erschließt sich aus den vorgenannten Anpassungsregeln. Im

Ergebnis bedeutet dies, dass vor allem Rentner und rentennahe Jahrgänge durch einen Übergang zum Grundrentensys-

tem besonders belastet würden.

61 Vgl. Rombach, Wolfgang [2003], Bundesbeteiligungen und Verfahren der Finanzierung der Gesetzlichen Rentenversicherung nach den Refor-

men, NZS 2003, S. 79.

62 Vgl. Börsch-Supan, Axel und Anette Reil-Held, How much is Transfer and how much Insurance in a Pay-As-You-Go-System? The German Case,

Scandinavian Journal of Economics, 103, S. 505-524.
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Ein entscheidender Vorteil eines im Wesent-

lichen beitragsfinanzierten Systems ist im

Übrigen der verfassungsrechtliche Eigentums-

schutz, den Rentenanwartschaften und -an-

sprüche genießen. Eingriffe des Gesetzgebers

in diese Rechtspositionen sind nur unter en-

gen Voraussetzungen möglich. Das Bundesver-

fassungsgericht stellt bei der Begründung des

Eigentumsschutzes entscheidend darauf ab, in

welchem Maß Rentenansprüche oder -anwart-

schaften durch den personalen Bezug des

Anteils eigener Leistungen des Versicherten

geprägt sind. Einer steuerfinanzierten Grund-

rente fehlt daher ein verfassungsrechtlicher

Eigentumsschutz mit der Folge, dass sie stets

unter Finanzierungsvorbehalt stünde („Rente

nach Kassenlage“).

Die Voraussetzung einer unbeschränkten Steu-

erpflicht von mindestens 25 Jahren in Deutsch-

land sagt im Übrigen noch nichts darüber aus,

wie stark sich der Einzelne tatsächlich an der

Finanzierung des Staates beteiligt. Ein „Tritt-

brettfahrerverhalten“, das mit der Verknüp-

fung von Beitragszahlung und Rentenhöhe ge-

rade eingedämmt werden soll, wäre in diesem

steuerfinanzierten Grundrentenmodell sehr

einfach möglich.

Als Grund für den angestrebten Systemwech-

sel werden auch die demografisch bedingten

Probleme der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung genannt. Die demografischen Entwick-

lungen (steigende durchschnittliche Lebenser-

wartung, nicht bestanderhaltende Geburten-

rate) treffen jedoch auch die Grundrentenmo-

delle: Das Verhältnis von Steuerzahlern zu

Grundrentenempfängern verschlechtert sich

und die Grundrentenbezugsdauer steigt.

Zum Vorschlag einer „Sockelrente“

Der gegenwärtig diskutierte Vorschlag zur Ein-

führung einer „Sockelrente“63 ist als erster

Schritt in Richtung auf ein steuerfinanziertes

Grundrentensystem anzusehen. Dieses Kon-

zept sieht vor, dass alle Steuerpflichtigen nach

Vollendung ihres 65. Lebensjahres eine ein-

heitliche Mindestrente von 410 € pro Monat

erhalten, die auf die gesetzliche Rente und die

Beamtenversorgung angerechnet werden soll.

Die Finanzierung der „Sockelrente“ soll über

eine gesonderte einkommensproportionale

Abgabe von 4 bis 5% auf das gesamte steuer-

pflichtige Einkommen erfolgen. Gleichzeitig

könne der Beitragssatz zur Gesetzlichen Ren-

tenversicherung um rund 8 Prozentpunkte

gesenkt werden.

Mit diesem Vorschlag würde das Leistungsni-

veau der auf dem Prinzip der Beitragsäquiva-

lenz beruhenden Gesetzlichen Rentenversi-

cherung deutlich reduziert und teilweise

durch ein steuerfinanziertes Teilrentensystem

ersetzt. Die negativen Anreizeffekte nähmen

deutlich zu. Sollte es – wie im Vorschlag zur

„Sockelrente“ – bei einer Beitragsbemessungs-

grenze bleiben, so würden insbesondere Be-

zieher mittlerer Einkommen durch die Beiträ-

ge auf ihre Zins- und Mieteinkünfte belastet.

Bezieher höherer Einkommen blieben dage-

gen verschont. Zudem stellt die „Sockelrente“

weder ein Konzept zur Lösung der aktuellen

Beschäftigungsprobleme dar, noch bietet sie

eine adäquate Antwort auf die demografisch

bedingten Herausforderungen. Im Gegenteil

würden die in der Zukunft zu tragenden Finan-

zierungslasten noch vergrößert, wenn zusätz-

liche Personenkreise in die „Sockelrente“ ein-

bezogen werden. Dies gilt auch für den Fall,

dass solche Personen künftig eine – nicht

bedürftigkeitsgeprüfte – „Sockelrente“ erhal-

ten, die in der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung nur einen geringeren Anspruch erworben

haben. Immerhin sind zurzeit gut 16 Beitrags-

jahre als Durchschnittsverdiener erforderlich,

um eine Rente in Höhe von etwa 410 € pro

Monat zu erhalten. Dies entspräche einer Teil-

zeitbeschäftigung zum halben Durchschnitts-

entgelt über einen Zeitraum von mindestens

32 Jahren. Würde die Rentenversicherung auf

eine „Arbeitnehmerpflichtversicherung“ mit

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

63 Vgl. Familienbund der Katholiken [2003], Vorschlag für ein familiengerechtes und solidarisches System der Alterssicherung in der Bundesre-

publik Deutschland, Berlin, Februar 2003.
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deutlich niedrigerem Leistungsniveau redu-

ziert, ergäben sich noch wesentlich längere

Versicherungslaufzeiten, um den „Sockelren-

ten“-Anspruch zu erreichen. Mit einer „Sockel-

rente“ wären also gravierende negative Leis-

tungsanreize verbunden.

Der scheinbar relativ großen Entlastung der

Arbeitseinkommen steht eine auf den ersten

Blick nur relativ geringe zusätzliche Abgaben-

last zur Finanzierung der „Sockelrente“ gegen-

über. Dahinter verbirgt sich aber, dass die

Bemessungsgrundlage in Form des steuer-

pflichtigen Einkommens insbesondere auf-

grund der zusätzlich einbezogenen Einkunfts-

arten, zwischen denen kein Verlustausgleich

zugelassen werden soll, wesentlich größer ist

als die Beitragsbemessungsgrundlage der

Rentenversicherung. An einer Beitragsbemes-

sungsgrenze, die nur wenig höher als die

aktuelle in der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung sein soll, wird dagegen festgehalten. Der

größere Umfang des einbezogenen Personen-

kreises würde vermutlich nur deshalb einen

günstigen Finanzierungseffekt im „Sockelren-

ten“-System mit sich bringen, weil die zusätz-

lichen Abgabepflichtigen überdurchschnitt-

liche Einkommen erzielen.

3.4.2 Staffelung der Beiträge oder der 
Renten nach der Anzahl der Kinder

Die Kommission sieht in der besonderen

Unterstützung von Familien mit Kindern im

Rahmen des Familienlastenausgleichs eine

staatliche Maßnahme, mit der nicht nur die

Kosten, die Familien durch die Kinderziehung

entstehen, zum Teil ausgeglichen werden, son-

dern auch eine berechtigte Gegenleistung für

den Nutzen erbracht wird, den eine nachwach-

sende Generation für alle Mitglieder einer

Gesellschaft mit sich bringt. Die Kommission

spricht sich aber dagegen aus, den Familienlas-

tenausgleich über Beiträge zu finanzieren.

Dies widerspricht den Grundprinzipien der

Gesetzlichen Rentenversicherung und würde

die Zukunftsfähigkeit und Akzeptanz des bei-

tragsfinanzierten Rentensystems aufgrund der

starken negativen Anreize für Kinderlose und

Kinderarme generell in Frage stellen. Die glei-

chen Argumente sprechen auch gegen eine

beitragsfinanzierte Differenzierung auf der

Ausgabenseite, wie sie z.B. in Form der so

genannten Elternrente propagiert wird.

Die keineswegs neue Diskussion um eine expli-

zite Berücksichtigung der Kindererziehung bei

der Beitrags- oder bei der Leistungsbemes-

sung in der Rentenversicherung wurde wieder

angefacht durch die so genannten Pflegeversi-

cherungsurteile des Bundesverfassungsge-

richts vom 03.04.2001.64 Das Gericht hatte es

u.a. für verfassungswidrig gehalten, dass Mit-

glieder der Sozialen Pflegeversicherung, die

Kinder betreuen und erziehen und damit – so

das Gericht – neben dem Geldbeitrag einen

„generativen Beitrag“ zur Funktionsfähigkeit

des umlagefinanzierten Sozialversicherungs-

systems leisten, mit einem gleich hohen Pfle-

geversicherungsbeitrag wie Mitglieder ohne

Kinder belastet werden. Der Gesetzgeber wur-

de verpflichtet, bis zum 31.12.2004 eine Neu-

regelung zu schaffen. Bei der Bemessung die-

ser Frist hat das Gericht nach eigener Aussage

„berücksichtigt, dass die Bedeutung des vor-

liegenden Urteils auch für andere Zweige der

Sozialversicherung zu prüfen sein wird“.65

3.4.2.1 Beitragsstaffelung nach der 
Kinderzahl

Die Diskussion über die Einführung von kin-

derzahlabhängigen Beiträgen in der Gesetz-

lichen Rentenversicherung hat ihren Ursprung

in der These, dass jede Generation und jeder

einzelne Versicherte zwei Leistungsteile

erbringen muss: einen monetären Beitrag für

die alte Generation und einen Realbeitrag in

Form der Kindererziehung. Daraus wird

geschlussfolgert, dass bei Personen, die keine

Kinder aufziehen, die Symmetrie des zweima-

ligen Gebens und Nehmens gestört ist. Die

Betreffenden erhalten zwar zweimal Leistun-

gen – in der Jugend und im Alter – leisten aber

nur einmal.66

64 BVerfGE 103, 197; E 103, 225; E 103, 242; E 103, 271.

65 BVerfGE 103, 243, 270.

66 Vgl. Ruland, Franz [2001], Das BVerfG und der Familienlastenausgleich in der Pflegeversicherung, NJW 2001, 1673, 1674.
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Angesichts der Tatsache, dass Kindererziehen-

de durchschnittlich niedrigere Haushaltsein-

kommen als Kinderlose haben und vor dem

Hintergrund der anhaltend niedrigen Gebur-

tenquote in Deutschland wird die o.g. These

teilweise als Rechtfertigung für die Einführung

kinderzahlabhängiger Rentenbeiträge oder

kinderzahlabhängiger Freibeträge herangezo-

gen. Kinder Erziehende sollen bereits während

der Erziehungs- bzw. Erwerbsphase gegen-

über Kinderlosen finanziell entlastet werden.

Derartige familienpolitische Forderungen sind

in den vergangenen beiden Jahrzehnten

immer wieder intensiv diskutiert worden.

Durchgesetzt haben sie sich allerdings nicht.

Ihr sind insbesondere folgende Argumente

entgegengehalten worden, die nach wie vor

Gültigkeit haben:

• Nicht allein die Rentenversicherung ist auf

eine auch in Zukunft nicht abreißende Ge-

nerationsabfolge angewiesen. Dies gilt glei-

chermaßen für nahezu alle staatlichen und

gesellschaftlichen Bereiche. Der Ausgleich

erziehungsbedingter Lasten ist daher nicht

allein Aufgabe der Solidargemeinschaft der

Rentenversicherten, sondern eine Aufgabe

der gesamten Gesellschaft. Diese Aufgabe

ist deshalb nicht aus Beitragsmitteln, son-

dern aus Steuern zu finanzieren; ansonsten

würden die nicht (mehr) Kinder erziehenden

Beitragszahlerinnen und -zahler gegenüber

Kinderlosen, die der Gesetzlichen Renten-

versicherung nicht angehören, in gleich-

heitswidriger Weise benachteiligt.

• Umgekehrt kommen kinderzahlabhängige

Beitragssätze nur beitragszahlenden Kinder

Erziehenden zugute. Nicht rentenversicher-

te Eltern – hierzu gehören neben Selbstän-

digen, Beamten oder Hausfrauen auch

Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rent-

ner und Sozialhilfeempfängerinnen und 

-empfänger – würden nicht entlastet. Bei

Hausfrauen könnte überdies der Effekt ein-

treten, dass sie bei Wiedereintritt in das

Erwerbsleben nach Abschluss der Kinderer-

ziehung die höheren Beiträge (je nach Aus-

gestaltung stiege der Beitragssatz für nicht

Erziehende um bis zu 6 Beitragssatzpunk-

te67) für nicht Kinder Erziehende zahlen

müssten.

• Kinderspezifische Rentenversicherungsbei-

träge widersprechen der Lohn- und Bei-

tragsbezogenheit der Renten und sind mit

dem Prinzip der Teilhabeäquivalenz nicht

vereinbar. Für gleich hohe Einkommen wür-

den unterschiedlich hohe Beiträge erhoben

bzw. für gleich hohe Beiträge unterschiedli-

che Rentenanwartschaften erworben.

• Aufgrund der verminderten Beitrags-/Lei-

stungsäquivalenz könnte sich der Eigen-

tumsschutz, den Rentenanwartschaften und

-ansprüche nach der Rechtsprechung des

Bundesverfassungsgerichts genießen, bei

Kinder erziehenden Versicherten, die unter

Äquivalenzgesichtspunkten einen zu niedri-

gen Beitrag zahlen, verringern: Das Verfas-

sungsgericht stellt bei der Begründung des

Eigentumsschutzes nämlich entscheidend

darauf ab, in welchem Maß Rentenansprü-

che oder -anwartschaften durch „den perso-

nalen Bezug des Anteils eigener Leistungen

des Versicherten geprägt sind.“68

• Eine Beitragsstaffelung nach der Kinderzahl

wäre mit einer Umverteilung von niedrigen

zu höheren Einkommen verbunden:

Zum einen würden besser verdienende Kin-

der Erziehende durch eine Beitragsent-

lastung stärker begünstigt als Kinder Erzie-

hende mit geringerem Einkommen. Das

Kind eines Durchschnittsverdiener-Haus-

halts erbrächte nur etwa die Hälfte der Bei-

tragsentlastung im Vergleich zu einem

Haushalt mit einem Einkommen an der Bei-

tragsbemessungsgrenze. Sinnvoller er-

scheint daher eine absolute Beitragsgut-

schrift pro Kind. Dies wäre im Ergebnis aber

nichts anderes als ein besonderes Kinder-

geld.

Zum anderen käme es bei Kinderlosen zu

einer Privilegierung von gut verdienenden

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

67 Ruland, Franz [2001a], Familie und Rentenversicherung, Mitteilungen der LVA Oberfranken und Mittelfranken, 2001, 699, 705.

68 BVerfGE 53, 257, 293.
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gegenüber weniger gut verdienenden Versi-

cherten. Dies beruht auf dem Umstand, dass

das beitragspflichtige Einkommen in der

Gesetzlichen Rentenversicherung durch die

Beitragsbemessungsgrenze begrenzt ist.

Versicherte mit einem Einkommen oberhalb

der Beitragsbemessungsgrenze würden also

– relativ – geringer von der Anhebung der

Beitragssätze für Kinderlose betroffen, die

mit einer Absenkung des Beitragssatzes für

Kinder Erziehende einhergehen würde. Bei

einer Steuerfinanzierung des Familienlas-

tenausgleichs käme es hingegen zu einer

gleichmäßiger verteilten Belastung: Der

Besteuerung unterliegende Einkünfte sind

nicht nach oben begrenzt und werden

zudem mit einem progressiv ansteigenden

Prozentsatz erfasst.

Daneben gibt es eine Reihe weiterer grund-

sätzlicher oder technischer Probleme, wie z.B.

die Fragen der Übertragbarkeit auf die Beam-

tenversorgung, der Behandlung des Arbeitge-

beranteils an den Beiträgen oder der begriff-

lichen Eingrenzung von „Erziehung“ oder

„Erziehender“.

Die Relevanz des Urteils des Bundesverfas-

sungsgerichts vom April 2001 zur Beitragsge-

staltung in der Pflegeversicherung ist in ganz

unterschiedlicher Weise eingeschätzt worden.

Während zum Teil Reformen in der Rentenver-

sicherung für unausweichlich gehalten wur-

den,69 hat die wohl überwiegende Meinung

keine zwingende Notwendigkeit gesehen,

bestehende oder geplante Regelungen der

Gesetzlichen Rentenversicherung zu ändern.70

Selbst diejenigen, die einen Handlungsbedarf

im Bereich der Rentenversicherung bejahen,

wollen den Schwerpunkt einer eventuellen

Neuregelung weniger auf der Beitragsseite als

eher auf der Leistungsseite suchen71 oder

zumindest Lösungen den Vorzug geben, die

mit den bestehenden Prinzipien der Renten-

versicherung kompatibel sind.72

Eine Einführung gestaffelter Beitragssätze

oder Kinderfreibeträge in der Gesetzlichen

Rentenversicherung als zwingende Folge der

Pflegeurteile des Verfassungsgerichts wird von

der Kommission im Wesentlichen aus folgen-

den Gründen verneint:

• Zwischen der Sozialen Pflegeversicherung

und der Gesetzlichen Rentenversicherung

bestehen deutliche Strukturunterschiede.

Dies betrifft insbesondere die Verknüpfung

von Beitrags- und Leistungsseite. In der Pfle-

geversicherung erhalten Versicherte Sach-

und Geldleistungen entsprechend dem

Grad ihrer Pflegebedürftigkeit - unabhängig

von der Höhe der zuvor gezahlten Beiträge.

In der Rentenversicherung hingegen gilt

vom Grundsatz her das Prinzip der Vorleis-

tungsabhängigkeit der Rentenansprüche.

• In der Rentenversicherung ist der Gesetzge-

ber dem Auftrag des Bundesverfassungsge-

richts zum Ausbau Familien fördernder Leis-

tungen bereits in großem Umfang nachge-

kommen. Dadurch ergibt sich eine zumin-

dest indirekte Entlastung Kinder Erziehen-

der auf der Beitragsseite. So können für die

Erziehung des ersten Kindes bis zu sieben

Entgeltpunkte gutgeschrieben werden.73 Aus

der Sicht des Jahres 2003 entspricht dies

einer Beitragsleistung von etwa 40.000 €.

Die Finanzierung der Kindererziehungszei-

ten erfolgt mittlerweile sachgerecht aus

Steuermitteln (siehe Kasten 3-13).

3.4.2.2 Rentenstaffelung nach der Kinderzahl

Die Kommission spricht sich gegen eine Ren-

tenstaffelung nach der Kinderzahl aus. Nach

Auffassung der Befürworter einer Elternrente

geht von der Gesetzlichen Rentenversicherung

ein Anreiz aus, auf die Kindererziehung zu ver-

zichten, weil die eigene Altersvorsorge nicht

mehr von den eigenen Kindern abhängig ist.

Basis dieser Überlegungen ist die Vorstellung

vom „Drei-Generationen-Vertrag“. Danach ver-

gibt die Generation der Erwerbstätigen einen

69 Borchert, Jürgen [2001], Nach dem Pflegeurteil: Familienpolitische Strukturreform auch bei der Rentenversicherung unausweichlich, Wirt-

schaftsdienst 2001, 255.

70 Stellungnahme des Sozialbeirats zu Urteilen des Bundesverfassungsgerichts zur Pflegeversicherung vom 3. April 2001 hinsichtlich ihrer Bedeu-

tung für die gesetzliche Rentenversicherung; BT-Drucks. 14/6099, S. 8 (Textziffer 40).

71 Borchert [2001] a.a.O., S. 258.

72 Ott, Notburga [2001], Der Konstruktionsfehler im Sozialversicherungssystem bedarf einer Korrektur, Wirtschaftsdienst 2001, 263, 265.

73 Ruland, [2001a], a.a.O., 699, 705.
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Kredit an ihre Kinder in Form der Erziehungs-

leistung und den damit verbundenen Kosten,

die insbesondere im Verzicht auf eigene Ein-

kommenserzielung bestehen („Opportunitäts-

kosten“). Gleichzeitig zahlen die Erwerbstäti-

gen an die Eltern ihren in der Kindheit erhalte-

nen Kredit in Form von Rentenbeiträgen

zurück. Kinderlose haben in diesem Renten-

modell grundsätzlich zwar eine Finanzie-

rungspflicht, aber keinen Leistungsanspruch.

Da allerdings auch die Kostenbeteiligung der

Kinderlosen im Rahmen des allgemeinen Fami-

lienlastenausgleichs zu berücksichtigen ist,

könnten sie dennoch eine geringe Rente bean-

spruchen.

Die Diskussion um die tieferen Ursachen der

demografischen Entwicklung ist vielschichtig

und kann hier nicht abschließend behandelt

werden. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass

vor allem das Argument des „externen Effekts“

wohl weitgehend unstrittig ist. Danach gehen

von der Kindererziehung positive Wirkungen

aus, die nicht allein den Eltern zugute kom-

men, sondern auch anderen Gesellschaftsmit-

gliedern. Aus diesem Grunde kann von der

Gesellschaft verlangt werden, sich an den

Kosten der Kindererziehung in gewisser Weise

zu beteiligen. Damit ist letztlich die ökonomi-

sche Begründung für den Familienlastenaus-

gleich gegeben. Diese positiven externen

Effekte treten aber nicht nur in der Gesetz-

lichen Rentenversicherung, sondern in vielen

Bereichen auf. Aus der Sicht des Staats tragen

Kinder in der Zukunft nicht nur zum Beitrags-

aufkommen in der Rentenversicherung bei,

sondern ganz generell zur Finanzierung der

staatlichen Aufgaben. Daraus lässt sich ablei-

ten, dass die Beteiligung des Staats an den

Kosten der Kindererziehung eine gesamtge-

sellschaftliche Aufgabe und von daher sachge-

recht im Rahmen des allgemeinen Steuer- und

Transfersystems anzusiedeln ist.

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

Kasten 3-13: Berücksichtigung der Kindererziehung im Rentenrecht

In der Gesetzlichen Rentenversicherung ist die Berücksichtigung von Kindererziehung auf der Leistungsseite seit Mitte

der 1980er Jahre beständig ausgebaut worden. Während sich der Gesetzgeber – mehrfach – gegen eine Berücksichti-

gung der Kindererziehung auf der Beitragsseite entschieden hat, erfolgte aber ein konsequenter Ausbau kindbezoge-

ner Elemente im Leistungsrecht der Gesetzlichen Rentenversicherung:

1986: Erstmalige Einführung von Kindererziehungszeiten (ein Jahr pro Kind).

1992: Ausweitung der Kindererziehungszeit auf die ersten drei Lebensjahre des Kindes (nur für Geburten nach

1991); die Maßnahme wurde bereits 1989 beschlossen.

1998: Additive Anrechnung von Kindererziehungszeiten und Beitragszahlungen (bis zur Beitragsbemessungs-

grenze).

1998–2000: Stufenweise Anhebung der Bewertung der Kindererziehungszeiten von 75% auf 100% des Durch-

schnittsverdiensts.

1999: Zahlung von Beiträgen für Kindererziehungszeiten durch den Bund (z.B. für das Jahr 2003: rund 12 

Mrd. €) bei gleichzeitiger Minderung des Bundeszuschusses um die darin enthaltene pauschale Kom-

pensation der Aufwendungen für Kindererziehung (1998: 7,2 Mrd. DM).

2002: Bis zu 50%ige Höherbewertung von Beitragszeiten während der Kindererziehung bis zur Vollendung des

10. Lebensjahrs eines Kindes (bei Pflegebedürftigkeit bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs) für Zeiten

nach 1991.

2002: Gutschrift von Entgeltpunkten (bis zu 1/3 Entgeltpunkt pro Jahr) bei Erziehung bzw. Pflege mehrerer Kin-

der in den vorgenannten Zeiträumen.

2002: Einführung einer Kinderkomponente bei Hinterbliebenenrenten (dynamischer Entgeltpunktzuschlag für

Kindererziehung).

Zudem 2002: Kinderspezifische staatliche Förderung beim Aufbau ergänzender Altersvorsorge (Riester-Rente).
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Dies bedeutet nicht, dass nicht auch in der

Rentenversicherung Teile des Familienlasten-

ausgleichs angesiedelt werden sollten.

Schließlich tragen Kinder in der Tat – unab-

hängig vom „Investitionskalkül“ der Eltern –

zum Fortbestehen des Generationenvertrags

bei. Insbesondere in Form der Anrechnung von

Kindererziehungszeiten findet eine solche Be-

rücksichtigung aber bereits statt. Die Finan-

zierung dieser versicherungsfremden Leistung

sollte aber aus Steuermitteln erfolgen, wie

dies derzeit der Fall ist.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass auch

in einem rein kapitalgedeckten Rentensystem

ein Anreiz besteht, auf die Erziehung eigener

Kinder zu verzichten. In diesem Fall hätten sich

die potenziellen Eltern nämlich zu entschei-

den, entweder in das Humankapital eigener

Kinder oder in Sachkapital zu investieren. Der

Renditevergleich dürfte im Zweifel auch hier

zu Gunsten der Sachkapitaldeckung ausfallen.

Im Übrigen wären die Eltern mit dem Risiko

konfrontiert, dass ihre Kinder sich als „schlech-

te Anlage“ herausstellen, sei es aus „Undank-

barkeit“ oder aus „Unfähigkeit“. Genau hierge-

gen bietet die umlagefinanzierte Rente eine

Versicherung.

Insgesamt ist ein vollständiger oder weitge-

hender Systemwechsel zur Elternrente daher

abzulehnen. Grundsätzlich erscheinen steuer-

finanzierte Transfers im Rahmen des Familien-

lastenausgleichs die geeignetste Form zur

Begleichung der für die Gesamtgesellschaft

erbrachten Leistungen der Eltern durch die

Kindererziehung. Im Kapitel 3.2.2 wird auf die

Rolle des Familienlastenausgleichs in der Ge-

setzlichen Rentenversicherung eingegangen.

3.4.3 Differenzierung der Rentenanpassung 
nach der Rentenhöhe

Die Kommission spricht sich gegen eine Diffe-

renzierung der jährlichen Rentenanpassung

nach der jeweiligen Rentenhöhe aus. Damit

würde die Gesetzliche Rentenversicherung mit

offenen Umverteilungsaufgaben befrachtet, was

mit ihren Grundprinzipien nicht vereinbar ist.

Durch selektive verminderte Rentenanpassun-

gen für Bezieher höherer Renten könnte zwar

das Ausgabenvolumen und somit auch der Bei-

tragssatz gesenkt werden. Doch wären damit

erhebliche negative Anreizeffekte verbunden,

die diesen Vorschlag im Vergleich zu einer

generell verlangsamten Rentenanpassung für

alle Rentenbezieher über einen Nachhaltig-

keitsfaktor diskreditieren. Bezieher höherer

Einkommen würden benachteiligt mit der

Folge, dass deren Beitragssatz sich zuneh-

mend zu einer verzerrenden Steuer verändern

würde. Bezieher niedriger Einkommen erhiel-

ten dagegen eine unveränderte Leistung zu

niedrigeren Beiträgen. Hier fände also eine

Subventionierung statt. Beides ist unter An-

reizgesichtspunkten abzulehnen, weil damit

falsche Verhaltenssignale gesetzt würden.

Auch würde dieser Vorschlag nicht dazu bei-

tragen, die Rentenversicherung auf eine nach-

haltigere Grundlage zu stellen.

Zweifelhaft ist aber auch, ob eine gewünschte

Einkommensumverteilung „von oben nach

unten“ mit einer nach der Rentenhöhe gestaf-

felten Anpassung überhaupt zielgerecht er-

reicht werden kann. So ist es nicht möglich,

ohne weiteres zwischen Kleinrenten aufgrund

niedriger Einkommen und Kleinrenten auf-

grund nur vorübergehender Versicherungs-

pflicht (z.B. Beamte und Selbständige) zu un-

terscheiden. Eine bestimmte Rentenhöhe lässt

somit keinen Schluss auf die umfassende Ein-

kommenssituation einer Person oder eines

Haushalts zu. Gerade Beamte oder Selbständi-

ge verfügen aufgrund ihrer relativ kurzen Ver-

sicherungsdauer oftmals über einen Anspruch

auf eine vergleichsweise niedrige Rente, bezie-

hen letztlich aber überdurchschnittliche

Alterseinkommen. Hinter „Kleinrenten“ kön-

nen sich also durchaus „Großverdiener“ ver-

bergen.

Die Beitragsfinanzierung eignet sich grund-

sätzlich nicht zu personellen Umverteilungs-

zwecken, weil zum einen nur ein Teil der Bevöl-

kerung erfasst ist, die in den Umverteilungs-

prozess einbezogenen Einkommen durch die

Beitragsbemessungsgrenze gedeckelt sind
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und der Tarif bis zu dieser Grenze einkom-

mensproportional ausgestaltet ist. Zu bevor-

zugen ist hier eine sachgerechte Einkommens-

besteuerung der Renten. Über den progressi-

ven Einkommensteuertarif kann eine den

jeweils herrschenden Vorstellungen zur Ausge-

staltung des Leistungsfähigkeitsprinzips ent-

sprechende Lastenverteilung unmittelbarer

sichergestellt werden.

3.4.4 Differenzierung des abschlagsfreien
Rentenzugangs nach der Anzahl
der Beitragsjahre

Die Kommission lehnt Vorschläge ab, die Höhe

der Abschläge bei Renteneintritt von der vor-

herigen Versicherungsdauer abhängig zu

machen. Die Begründung, dass eine längere

Versicherungsdauer Rückschlüsse auf eine

geringere verbleibende Lebenserwartung ha-

be und deshalb geringere Abschläge rechtfer-

tige, hat weder eine empirische Grundlage

noch kann sie aus systematischen Gründen

akzeptiert werden, weil sie mit dem Versiche-

rungsprinzip nicht vereinbar ist.

Das bestehende Rentenrecht enthält bereits

Elemente, die langjährig Versicherten den Ren-

tenzugang erleichtern. So besteht die Mög-

lichkeit, nach 35 Versicherungsjahren bereits

mit 63 Jahren und nicht erst mit 65 Jahren in

Rente gehen zu können. Dabei sind allerdings

Abschläge für die zwei vorgezogenen Jahre in

Höhe von 7,2% in Kauf zu nehmen. Diese mit

der Rentenreform von 1972 eingeführte Rege-

lung (damals noch ohne Abschläge) war und

ist vor allem sozialpolitisch motiviert, da sie in

erster Linie Arbeiter und Angestellte betrifft,

die in relativ jungen Jahren ihre versicherungs-

pflichtige Tätigkeit aufgenommen haben und

eine weitgehend geschlossene Erwerbsbiogra-

fie verzeichnen können.74

Diese Vorschläge wollen jedoch langjährig Ver-

sicherte von der vorgeschlagenen Erhöhung

des gesetzlichen Renteneintrittsalters (zumin-

dest teilweise) ausnehmen. Diese Personen-

gruppe könnte dann früher als andere ohne

Abschläge in Rente gehen. Bei identischer

Summe der Entgeltpunkte zum Zeitpunkt des

jeweiligen Renteneintritts könnte also ein

langjährig Versicherter mit unterdurchschnitt-

lichem Verdienst grundsätzlich über einen län-

geren Zeitraum eine Rente ohne Abschläge

beziehen als z.B. überdurchschnittlich verdie-

nende Versicherte mit nur relativ wenigen Ver-

sicherungsjahren. Anders formuliert: Bei glei-

chem Renteneintrittsalter und wiederum iden-

tischer Summe der Entgeltpunkte erhielten

überdurchschnittlich verdienende Versicherte

mit wenigen Beitragsjahren nach Abschlägen

eine niedrigere Rente als langjährig Versicher-

te. Das Äquivalenzprinzip in der Gesetzlichen

Rentenversicherung würde damit durchbro-

chen. Danach wäre nämlich der Rentenan-

spruch nach den geleisteten Beiträgen (ge-

nauer: nach den in den jeweiligen Beitragsjah-

ren vorzuweisenden versicherungspflichtigen

Entgelten) zu bemessen. Dabei spielt es gera-

de keine Rolle, wie diese Beiträge bzw. Ein-

künfte über das erwerbsfähige Alter des Versi-

cherten verteilt worden sind.

Bei im Zeitablauf tendenziell steigenden Bei-

tragssätzen sind die langjährig Versicherten

bereits dadurch begünstigt, dass sie in der län-

ger zurückliegenden Vergangenheit mit nur

relativ niedrigen Beitragssätzen belastet

waren. Ihre Rendite fällt also ohnehin schon

höher aus als bei denjenigen, deren Beitrags-

zeit später beginnt und stärker komprimiert

ist. Könnten die langjährig Versicherten

zusätzlich auch noch ohne Abschläge in Rente

gehen, käme es zu einer Vorteilskumulation.

Letztlich würde mit einer solchen Regelung

die Gesetzliche Rentenversicherung für Versi-

cherte mit wenigen Beitragsjahren, aber

hohen Beitragszahlungen pro Jahr unattrakti-

ver, da er die Ausnahmeregelung für die lang-

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

74 Eine ähnliche, allerdings befristete Regelung für die vor 1942 Geborenen wurde mit der Rentenreform 1999 eingeführt. Danach können Ver-

sicherte mit 45 „echten“ Pflichtbeitragsjahren (also ohne Anrechnungszeiten und Zeiten der Arbeitslosigkeit) noch mit 63 Jahren ohne Ab-

schläge in Rente gehen.
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jährig Versicherten zu finanzieren hätte. Die

Konsequenz wäre ein höherer Beitragssatz,

den zwar alle Versicherten zu zahlen hätten,

doch bekämen nur die „Langjährigen“ hierfür

eine Gegenleistung.

Zudem ist dieser Vorschlag auch in Hinblick auf

zunehmend unstete Erwerbsverläufe kritisch zu

beurteilen. Sollte sich der Trend zur Abkehr von

den klassischen Vollzeit- und Dauerarbeitsver-

hältnissen fortsetzen, so würden diejenigen,

die unter dieser Unstetigkeit zu leiden haben,

durch die Rentenversicherung bestraft. Zu die-

ser Gruppe zählen bereits heute vor allem Frau-

en. Hier wird deutlich, dass es bei dieser Diskus-

sion nicht nur um den Vergleich des körperlich

schwer arbeitenden und unterdurchschnittlich

verdienenden Arbeitnehmers mit dem höher-

qualifizierten und entsprechend besser verdie-

nenden Arbeitnehmer geht. Gerade Frauen

wären von einer Differenzierung der Renten

nach der Anzahl der Beitragsjahre betroffen,

nicht nur wegen ihrer typischerweise lücken-

hafteren Erwerbsbiografien, sondern auch auf-

grund ihrer immer noch unterdurchschnitt-

lichen Einkommen und Rentenansprüche.

Mit einer Differenzierung des abschlagsfreien

Rentenzugangs nach der Anzahl der Beitrags-

jahre würde letztlich der Versicherungscharak-

ter ausgehöhlt. Allerdings stellt sich dann die

Frage, wieso nur nach den Beitragsjahren dif-

ferenziert werden sollte. Die konsequente

Weiterentwicklung dieser Ausdifferenzierung

nach Geschlecht, Bildung u.s.w. liefe letztlich

auf eine vollständige Individualisierung des

Langlebigkeitsrisikos hinaus. Die Rentenversi-

cherung verlöre mehr und mehr ihren Versi-

cherungscharakter und damit ihre Existenzbe-

rechtigung (siehe Kasten 3-14).

3.4.5 Ausweitung der
Beitragsbemessungsgrundlage

Eine Ausweitung der Beitragsbemessungsgrund-

lage der Gesetzlichen Rentenversicherung um

weitere Einkommensarten wird von der Kommis-

sion unter dem Gesichtspunkt der finanziellen

Nachhaltigkeit ebenso abgelehnt wie eine dis-

kretionäre Anhebung der Beitragsbemessungs-

grenze. Derartige Maßnahmen erzielen nur vor-

übergehend eine dämpfende Wirkung auf die

Beitragssatzentwicklung. Langfristig können sie

sogar zu höheren Beitragssätzen führen. Auf

jeden Fall wird die von künftigen Generationen

zu tragende Beitragslast erhöht. Dies erscheint

angesichts der absehbaren demografischen Ver-

änderungen im Interesse einer Stärkung der

Nachhaltigkeit nicht angezeigt.

Die Beitragsbemessungsgrundlage in der Ge-

setzlichen Rentenversicherung ist durch die Bei-

tragsbemessungsgrenze von derzeit 5.100 €

pro Monat in den alten und 4.250 € pro Monat

in den neuen Bundesländern begrenzt. Ein-

künfte oberhalb der Beitragsbemessungsgren-

ze unterliegen einerseits nicht der Beitrags-

pflicht, begründen andererseits aber auch

keine Rentenansprüche. Der Hauptgrund für

die Existenz der Beitragsbemessungsgrenze

besteht in einer Begrenzung des staatlichen

Eingriffs in die Einkommensverwendung der

Individuen. Auf Einkommen oberhalb der Bei-

tragsbemessungsgrenze werden keine Beiträ-

ge mehr erhoben, gleichzeitig aber auch keine

Rentenansprüche erworben.

Zum 01.01.2003 wurde die Beitragsbemes-

sungsgrenze deutlich auf 5.100 € bzw. 4.250 €

angehoben (im Jahr 2002 lag sie noch bei

4.500 € in den alten und 3.750 € in den neuen

Bundesländern), um eine Anhebung des Bei-

tragssatzes über 19,5% hinaus zu vermeiden.

Für die betroffenen Versicherten ist damit eine

zusätzliche Beitragslast allein in der Renten-

versicherung von bis zu knapp 100 € pro

Monat verbunden.75 In der Zukunft werden

diese zusätzlichen Beitragszahlungen der

Höherverdienenden – unverändertes Renten-

recht unterstellt – allerdings auch höhere Ren-

tenansprüche begründen. Das Umlagesystem

ist im Ergebnis ausgeweitet worden. Diese Aus-

75 Ohne die außergewöhnliche Anpassung wäre die westdeutsche Beitragsbemessungsgrenze auf 4.600 € pro Monat angehoben worden. Die

Differenz zu 5.100 €, multipliziert mit dem Beitragssatz von 19,5%, ergibt eine zusätzliche Abgabenlast bei einem monatlichen Bruttoein-

kommen von 5.100 € oder mehr von 97,50 €. Geht man davon aus, dass die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze Mehreinnahmen von

rund 1 Mrd € erbringt, so kann der Beitragssatz um etwa 0,1 Prozentpunkte niedriger angesetzt werden. Ohne diese Maßnahme hätte der Bei-

tragssatz, isoliert betrachtet, also 19,6% betragen müssen. Berücksichtigt man dies ebenfalls, ergibt sich eine Beitragsmehrbelastung von

maximal 92,90 € im Monat.
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weitung tragen sowohl heute als auch künftig

die Bezieher hoher Einkommen, die von dieser

Maßnahme betroffen sind. Die übrigen Versi-

cherten werden davon zunächst unberührt

bleiben. Sie werden lediglich vorübergehend

durch einen etwas niedrigeren Beitragssatz

begünstigt. Geht man weiterhin davon aus,

dass die Lebenserwartung positiv mit dem

Einkommen korreliert ist, so werden die

besonders hohen Renten auch besonders

lange bezogen werden. Aus diesem Grunde

dürfte langfristig der Beitragssatz sogar höher

ausfallen als ohne diese Maßnahme.

Vorschläge zur Ausweitung der Beitragsbe-

messungsgrundlage reichen von einer weite-

ren Verschiebung bzw. völligen Abschaffung

der Beitragsbemessungsgrenze bis zur Unter-

werfung anderer Einkunftsarten unter die Bei-

tragspflicht. Hierzu ist anzumerken, dass jede

Ausweitung nur vorübergehend einen bei-

tragssatzsenkenden Effekt haben kann. Lang-

fristig besteht aus den oben angeführten

Zusammenhängen eher die Gefahr eines höhe-

ren Beitragssatzes.

In jedem Fall wird der umlagefinanzierte Teil

der Alterssicherung ausgeweitet. Dies wäre

nur dann nicht der Fall, wenn den zusätzlichen

Beitragszahlungen keine entsprechenden Ren-

tenanwartschaften gegenüberstünden. In die-

sem Fall würde aber die Beitragsäquivalenz für

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

Kasten 3-14: Zur Diskussion um eine Berücksichtigung gruppenspezifischer

Lebenserwartungen in der Gesetzlichen Rentenversicherung

Empirische Untersuchungen deuten darauf hin, dass zwischen der Mortalität und der Morbidität auf der einen Seite und

der Einkommenshöhe auf der anderen Seite eine grundsätzlich negative Korrelation besteht. Weniger eindeutig ist

dagegen die Frage nach den dahinter stehenden Wirkungszusammenhängen. So wird häufig das vom Bildungsstand

abhängige Wissen über die gesundheitlichen Folgen bestimmten menschlichen Handelns als Begründung für die Ein-

kommensabhängigkeit des Sterbe- oder Invaliditätsrisikos angeführt. Hintergrund ist hier die enge Korrelation von Ein-

kommenshöhe und Bildungsniveau. Daneben wird beispielsweise auf das schichtspezifische Vorhandensein einer pri-

vaten Zusatzkrankenversicherung, die unterschiedliche Ausstattung mit Gebrauchsgütern (sichere oder unsichere Pkw),

die speziellen physischen und psychischen Arbeitsbelastungen, typische Verhaltensweisen (Sport, Weiterbildung) abge-

stellt. Umgekehrt wird aber auch angeführt, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen erst die Bildungs- und damit die

Einkommenschancen verschlechtern. Insgesamt kommt die wissenschaftliche Literatur zu dem Schluss, dass eine höhe-

re Mortalität vor allem auf Einkommensarmut und einen ungesunden Lebenswandel zurückzuführen ist und weniger

auf belastende Arbeitsbedingungen. Es existiert jedoch kein statistisch gesicherter Nachweis, dass eine längere

Erwerbstätigkeit mit einer kürzeren Lebenserwartung verbunden ist.

Die Gesetzliche Rentenversicherung differenziert nicht nach individuellen oder gruppenspezifischen Lebenserwartun-

gen. Somit findet eine versicherungsimmanente Subventionierung von Personen mit überdurchschnittlicher Lebenser-

wartung durch Personen mit unterdurchschnittlicher Lebenserwartung statt. Dies ist nichts Ungewöhnliches, sondern

vielmehr typisch für eine Versicherung, die vor einem „Schleier des Unwissens“ agieren muss. Problematisch wird es

aber dann, wenn Informationen über die Lebenserwartung schon ex ante bekannt sind und sich nicht erst ex post mani-

festieren – insbesondere im Fall von Männern und Frauen. In diesem Fall würde eine private Rentenversicherung eine

Einteilung in verschiedene Risikoklassen vornehmen. Aus diesem Grunde finden sich in der privaten Versicherungswirt-

schaft auch keine „Uni-Sex-Tarife“.

Neben dem Aspekt der Mortalität ist schließlich auch die Morbidität in die Betrachtung einzubeziehen. Es ist also zwi-

schen dem Langlebigkeits- und dem Invaliditätsrisiko zu unterscheiden. Gedanklich kann auch die Gesetzliche Renten-

versicherung in diese zwei Versicherungen aufgespalten werden. Wenn im voraus bekannt ist, dass in bestimmten Bran-

chen aufgrund der dort üblichen Tätigkeiten das Risiko der Invalidität besonders groß ist, müssten die dort Beschäf-

tigten konsequenterweise auch deutlich höhere Beiträge für die Invalidenrente entrichten. Auch dies wäre mit den Prin-

zipien der Gesetzlichen Rentenversicherung nicht vereinbar. Wenn darüber hinaus die Hinterbliebenenrenten in die

Betrachtung einbezogen werden, relativiert sich der finanzielle Nachteil des kurzlebigen, langjährig versicherten Ge-

ringverdieners noch weiter.

Die Sozialversicherung unterscheidet sich von einer privaten Versicherung gerade dadurch, dass hier keine Risikoselek-

tion vorgenommen wird. Diesen Mechanismus hier einzuführen, dürfte letztlich die Existenzberechtigung einer staat-

lichen Gesetzlichen Rentenversicherung in Frage stellen.
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den betroffenen Personenkreis eingeschränkt

mit entsprechenden negativen Arbeitsanrei-

zen. Dem Rentensystem würden zusätzliche

Umverteilungsaufgaben aufgebürdet.

Durch eine weitere Ausweitung oder gar

Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze

ergäben sich unerwünschte Verteilungswir-

kungen für den Fall der Unterwerfung weiterer

Einkommensarten wie Zinsen und Mieten

unter die Beitragspflicht. Bezieher von unte-

ren und mittleren Löhnen und Gehältern wür-

den mit zusätzlichen Beiträgen insbesondere

auf ihre Miet- und Zinseinkünfte belastet.

Bezieher höherer Einkommen aus abhängiger

Beschäftigung, die typischerweise auch höhe-

re Vermögenseinkommen aufweisen, blieben

dagegen von einer zusätzlichen Beitragslast

ausgenommen.

3.4.6 Ausweitung des versicherungs-
pflichtigen Personenkreises

Die Kommission spricht sich gegen eine Aus-

weitung des versicherungspflichtigen Perso-

nenkreises um Beamte und Selbständige aus.

Mit einer solchen Maßnahme könnte besten-

falls vorübergehend der Beitragssatz gesenkt

werden. Auf Dauer droht sogar ein höherer

Beitragssatz. In jedem Fall würde die im Um-

lageverfahren begründete implizite Staats-

schuld ausgeweitet, wenn Personen in die Ver-

sicherungspflicht gezwungen würden, die ihre

Altersvorsorge bislang auf kapitalgedeckter

Basis organisieren, wie dies für einen guten

Teil der Selbständigen gilt. Dies wäre kein Bei-

trag zur Steigerung der finanziellen Nachhal-

tigkeit in der Rentenversicherung.

Diese Argumente wiegen nach Auffassung der

Kommission schwerer als die Forderung nach

einer Gleichbehandlung aller Personenkreise.

Diese Gleichbehandlung könnte mit zwei

Argumenten eingefordert werden. Zum einen

geht es darum, die bislang nicht Rentenversi-

cherten am beitragsfinanzierten sozialen Aus-

gleich innerhalb dieses Systems zu beteiligen.

Dagegen spricht jedoch, dass es im Sinne des

Prinzips der Teilhabeäquivalenz eine beitrags-

finanzierte Einkommensumverteilung in der

Rentenversicherung nicht geben sollte und

nach herrschender Auffassung auch nicht

mehr gibt, weil mittlerweile die so genannten

versicherungsfremden Leistungen steuerfi-

nanziert werden. Der die Gesetzliche Renten-

versicherung als Sozialversicherung konstitu-

ierende Kernbereich des sozialen Ausgleichs,

der in der Wegtypisierung individueller Risiken

besteht, bleibt davon jedoch unberührt und

wird auch nicht durch Steuermittel ausge-

glichen.

Zum anderen ist mit der umlagefinanzierten

Rentenversicherung aber in dem Maße eine

implizite Besteuerung verbunden, wie die von

ihr gebotene Rendite geringer ist als die in

einem vergleichbaren kapitalgedeckten Sys-

tem erzielbare.76 Denn dann könnten die Versi-

cherten bei individueller Vorsorge einen iden-

tischen Rentenanspruch mit niedrigeren Bei-

trägen oder bei gleichen Beiträgen eine höhe-

re Rente erzielen. Im Sinne einer horizontalen

Gerechtigkeit mag es insofern angebracht

erscheinen, alle Steuerpflichtigen in gleicher

Weise dieser impliziten Steuer zu unterwerfen.

Diesem Argument wird von der Kommission in

Abwägung der Wirkungen auf die finanzielle

Nachhaltigkeit aber ein geringeres Gewicht

beigemessen, auch weil der Renditevergleich

zwischen Gesetzlicher und privater Rentenver-

sicherung nicht unproblematisch ist. Bei

einem Vergleich der Renditen in zwei so unter-

schiedlichen Systemen müssten auch die

unterschiedlichen Risiken in die Beurteilung

einfließen. Des Weiteren wäre der Leistungs-

katalog der verschiedenen Versicherungen zu

vergleichen. So umfasst die Gesetzliche Ren-

tenversicherung neben der reinen Altersrente

auch die Erwerbsminderungs- sowie die

Hinterbliebenenrenten. Schließlich ergeben

sich je nach individuellem Invaliditäts- oder

76 Vgl. hierzu das Modell von Kifmann, Matthias [2001], Langfristige Folgen einer Einbeziehung der Selbständigen in die gesetzliche Rentenver-

sicherung, DIW Diskussionspapiere, Berlin, April 2001. Der implizite Steuersatz wird bei Kifmann wie folgt definiert:

Barwert der Beitragszahlungen – Barwert der Rentenzahlungen

Barwert des beitragspflichtigen Einkommens
implizierter Steuersatz =
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Langlebigkeitsrisiko Unterschiede zwischen

einer privaten Rentenversicherung, die im

Wettbewerb nach Risikoklassen differenzierte

Angebote machen muss, und der Gesetzlichen

Rentenversicherung, die sich als Sozialversi-

cherung gerade durch den Verzicht auf jede

Risikoselektion definiert.

3.4.6.1 Beamte

Die Beamtenversorgung umfasst im Unter-

schied zur Rentenversicherung nicht nur die

erste Säule der Alterssicherung, sondern auch

die zweite Säule, die in der Privatwirtschaft als

betriebliche Altersvorsorge organisiert ist.

Diese Bifunktionalität der Beamtenversorgung

muss bei einem Vergleich mit den Leistungen

der Rentenversicherung stets beachtet wer-

den. Im Grunde kann die Beamtenpension

sinnvoll nur mit der Rente zzgl. Zusatzversor-

gung im öffentlichen Dienst bzw. zzgl. Be-

triebsrente in der Privatwirtschaft verglichen

werden. Aus der Sicht der Gebietskörperschaf-

ten wären also nicht nur die neuen Rentenver-

sicherungsbeiträge und die wegfallenden Pen-

sionen ins Kalkül zu ziehen, sondern auch die

Aufwendungen für die Zusatzversorgung.

Bei jeder Reform des Beamtenrechts ist die

Verankerung des Berufsbeamtentums in Art.

33 Abs. 5 GG zu beachten. Nach herrschender

Auffassung ist bei der gegebenen Verfassungs-

lage eine Überleitung der Beamtenversorgung

in das allgemeine Sozialversicherungssystem

unzulässig. Die Rentenversicherungspflicht

der Beamten setzt also eine Grundgesetzän-

derung voraus.

Auch wenn es dem Gerechtigkeitsempfinden

entsprechen würde, auch Beamte in die

Gesetzliche Rentenversicherung einzubezie-

hen, wäre dies auf lange Sicht mit großer

Wahrscheinlichkeit ein Verlustgeschäft für die

Rentenversicherung, weil Beamte im Durch-

schnitt eine um 2,3 Jahre längere Lebenser-

wartung aufweisen als die Gesamtbevölke-

rung.77 Ob dies durch eine niedrigere Erwerbs-

minderungsrate der Beamten kompensiert

werden könnte, erscheint angesichts der weit

verbreiteten Dienstunfähigkeit im öffent-

lichen Dienst eher unwahrscheinlich. Das

Durchschnittsalter bei Ruhestandseintritt der

Beamten (Bund: 59,7, Länder: 59,1 und

Gemeinden: 58,2 Jahre)78 lag 1999 sogar unter

dem der Rentenversicherten (Rentenversiche-

rung der Arbeiter und der Angestellten, Versi-

chertenrenten: 60,1 Jahre).79 Dabei ist auch zu

berücksichtigen, dass die Voraussetzungen für

die Dienstunfähigkeit von Beamten eher er-

füllt sind als die für die Erlangung einer Er-

werbsminderungsrente. Mit einer Einbezie-

hung der Beamten in das Rentenrecht dürften

hier Verhaltensänderungen zu erwarten sein,

die einen Anstieg des durchschnittlichen

Ruhestandsalters zur Folge haben.

Wenn die Beamten dennoch in die Gesetzliche

Rentenversicherung einbezogen werden sol-

len, ist zunächst zu klären, wie der Übergang

im Einzelnen gestaltet werden soll. So könnten

zu einem bestimmten Stichtag sowohl die akti-

ven Beamten als auch die Versorgungsemp-

fängerinnen und -empfänger überführt wer-

den (Variante 1). Eine andere Möglichkeit

bestünde darin, nur zukünftige Beamte in die

Rentenversicherung einzugliedern (Variante

2). Zahlreiche Zwischenlösungen sind ebenso

denkbar. So könnten auch alle Bestands-Pen-

sionäre unbehelligt bleiben, während alle Akti-

ven rentenversichert werden (Variante 3).

Grundsätzlich ergeben sich je nach Über-

gangsszenario ganz unterschiedliche Belas-

tungsverteilungen zwischen den Haushalten

der Rentenversicherungsträger auf der einen

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

77 Für den zweiten Versorgungsbericht der Bundesregierung wurde eine spezielle Sterbetafel für Beamte in Westdeutschland errechnet. Daraus

ergibt sich im Vergleich zur gesamten Wohnbevölkerung im früheren Bundesgebiet eine höhere Lebenserwartung für Beamte. „Diese lag z.B.

für einen 60-jährigen Beamten 2,2 Jahre und für eine 60-jährige Beamtin 2,4 Jahre höher als bei gleichaltrigen Männern und Frauen der Bevöl-

kerung im früheren Bundesgebiet.“ (Zweiter Versorgungsbericht der Bundesregierung, Bundestagsdrucksache 14/7220, 19.10.2001, S. 28).

78 Vgl. Zweiter Versorgungsbericht der Bundesregierung, Bundestagsdrucksache 14/7220, 19.10.2001, S. 23.

79 Vgl. VDR [2002], Rentenversicherung in Zeitreihen.
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und denen der Gebietskörperschaften auf der

anderen Seite.

1. In der ersten Variante hätte die Rentenver-

sicherung unmittelbar die – um den Anteil

der „betrieblichen Altersversorgung“ ge-

kürzten – Pensionsansprüche der bishe-

rigen Versorgungsempfängerinnen und 

-empfänger zu befriedigen, würde anderer-

seits aber die Beiträge der aktiven Beamten

erhalten. Der Beitragssatz dürfte aufgrund

der höheren Lebenserwartung unmittelbar

steigen. Die Gebietskörperschaften würden

durch geringere Pensionszahlungen sofort

entlastet. Sie hätten nur noch den über den

nun von der Rentenversicherung übernom-

menen Pensionsanteil hinausgehenden Be-

trag zu zahlen. Allerdings wären nun Ren-

tenversicherungsbeiträge auf ein zuvor auf

das vergleichbare Angestellten-Niveau an-

gehobene Bruttoentgelt der Beamten zu

entrichten. Per Saldo würde sich aber auf

jeden Fall eine Entlastung der Gebietskör-

perschaften ergeben, weil der Beitragssatz

zur Rentenversicherung auf der Basis der

durchschnittlichen Lebenserwartung aller

Versicherten kalkuliert werden muss und

deshalb geringer ausfällt als für die Unter-

gruppe der Beamten allein.

2. Wenn nur die neuen Beamten rentenversi-

cherungspflichtig werden, während sich für

den Beamtenbestand nichts ändert, ergibt

sich ein wesentlich „sanfterer Übergang“

(Variante 2). Die Rentenkassen haben nur

ganz allmählich von den zusätzlichen Bei-

tragszahlerinnen und -zahlern einen finan-

ziellen Vorteil und noch später fallen die

darauf beruhenden Rentenzahlungen an.

Der Beitragssatz wird im ersten Moment

zwar nur wenig, im Zeitablauf aber immer

stärker gedämpft. Der maximale beitrags-

satzsenkende Effekt stünde an, wenn alle

Beamten rentenversichert, aber noch nicht

in Pension gegangen sein werden. Anschlie-

ßend steigt der Beitragssatz wieder an und

erreicht sein ursprünglich anvisiertes Ni-

veau, wenn alle Pensionäre eine gesetzliche

Rente erhalten. Bei einer längeren Lebens-

erwartung der Beamten wird der Beitrags-

satz sogar höher ausfallen. Dieser Anpas-

sungsprozess dürfte etwa 65 Jahre in

Anspruch nehmen. Auf der anderen Seite

steigen die Kosten der Gebietskörperschaf-

ten in Form von Beiträgen und höheren

Bruttoentgelten ebenfalls nur langsam an.

Erst sehr viel später werden Bund, Länder

und Gemeinden durch die entfallenden

Pensionen entlastet.

3. In der Variante 3 würden die Gebietskör-

perschaften auf den Ansprüchen der zum

Umstellungsstichtag vorhandenen Pensio-

näre „sitzen bleiben“. Alle aktiven Beamten

würden aber unmittelbar beitragspflichtig

und würden schon ab dem folgenden Jahr,

Monat oder Tag ihre bisher erworbenen

Ansprüche (ggf. gekürzt um den Anteil, der

auf die „betriebliche Altersversorgung“ ent-

fällt) aus der Rentenkasse ausgezahlt be-

kommen. Die Rentenversicherung hätte so-

fort einen finanziellen Vorteil aufgrund der

Beiträge, wodurch der Beitragssatz deut-

lich gesenkt werden könnte. Schneller als in

Variante 2 würden aber die Auszahlungen

an die nunmehr rentenversicherten Beam-

ten beginnen. Der Beitragssatz würde also

relativ rasch wieder steigen und sein altes

bzw. ein höheres Niveau erreichen, sobald

alle versorgungsberechtigten Beamten aus-

schließlich aus der Rentenversicherung be-

dient werden, also nach etwa 20-25 Jahren.

Die Gebietskörperschaften würden eben-

falls schneller als in Variante 2 von den Pen-

sions-„Altlasten“ befreit, hätten ansonsten

aber wieder die Beiträge zu entrichten und

höhere Bruttoentgelte zu zahlen.80

80 In einer Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung kommt Eitenmüller zu dem Ergebnis, dass eine Einbeziehung von Beamten und Selbstän-

digen in die gesetzliche Rentenversicherung keinen nachhaltig positiven Effekt auf den Beitragssatz hätte. Nach einer Generation, d.h. etwa

um das Jahr 2045, wäre mit einem höheren Beitragssatz zu rechnen. Hinsichtlich der Beamten wird dort unterstellt, dass ab einem Umstel-

lungszeitpunkt für die Beamten Beiträge zu entrichten sind. Eine vorherige Aufstockung der Beamtenbezüge ist nicht vorgesehen; die Beam-

ten erleiden also einen erheblichen Nettoeinkommensverlust. Die „Bestands-Beamten“ erhalten aus Vertrauensschutzgründen eine Gesamt-

versorgungszusage, womit eine Aufstockung ihrer künftigen Rentenansprüche auf das Pensionsniveau nach geltendem Recht verbunden ist.

Die Ergebnisse sind vorhersehbar. Die Rentenversicherung kommt vorübergehend, d.h. bis etwa zum Jahr 2045, mit einem niedrigeren Bei-

tragssatz aus. Danach steigt er allerdings über das Niveau ohne Ausweitung des Versicherungskreises hinaus. Die Gebietskörperschaften stel-

len sich zunächst schlechter, weil dem für sie neuen Arbeitgeberanteil zum Rentenversicherungsbeitrag nur sehr zögerlich Einsparungen bei

den Pensionszahlungen gegenübertreten. Langfristig kommt es in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden aber zu Einsparungen.

Entscheidend hierfür ist, dass die Gebietskörperschaften nur den halben Beitrag zahlen und eine vorherige Aufstockung der Beamtenbezüge
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Insgesamt bleibt festzuhalten: Selbst eine vor-

übergehende Entlastung der Rentenversiche-

rung ist bei Einbeziehung der Beamten nur

dann möglich, wenn dies auf Kosten der

Gebietskörperschaften oder der Beamten

selbst geschieht. Angesichts der ungünstigen

Finanzlage in den öffentlichen Haushalten ist

wohl kaum mit einem Entgegenkommen von

Bund, Ländern oder Gemeinden zu rechnen.

Im Übrigen wird die Anzahl der Beamten in

Zukunft deutlich zurückgehen. Das Beitrags-

satzsenkungspotenzial wird dadurch insge-

samt verringert.

Sollten die Bezüge der Beamten generell als un-

angemessen hoch angesehen werden, so könn-

te eine Korrektur auch ohne die Rentenversi-

cherungspflicht unmittelbar im Entgeltsystem

der Beamten erfolgen. Überzeugender erschei-

nen in diesem Zusammenhang umfassende Vor-

schläge für eine grundsätzliche Reform des öf-

fentlichen Dienstrechts, wie sie von der nord-

rhein-westfälischen Regierungskommission „Zu-

kunft des öffentlichen Dienstes – Öffentlicher

Dienst der Zukunft“ gemacht werden.81

Die Kommission hält es aus Gründen der

Gerechtigkeit und der politischen Akzeptanz

für dringend notwendig, dass alle Leistungs-

rücknahmen im Bereich der Gesetzlichen Ren-

tenversicherung wirkungsgleich auf die Beam-

tenversorgung übertragen werden.

3.4.6.2 Selbständige

Die Frage, ob Selbständige umfassend in die

Rentenversicherungspflicht einbezogen wer-

den sollten, kann unter verschiedenen Blick-

winkeln diskutiert werden. In der öffentli-

chen Diskussion steht zumeist der Gerechtig-

keitsaspekt im Vordergrund. Danach sollten

auch die Selbständigen ihren Finanzierungs-

beitrag für die Alterssicherung leisten. Dabei

ist jedoch zu beachten, dass in einem beitrags-

äquivalenten Rentensystem die Aufnahme

neuer Versicherter immer nur vorübergehend

mit einer finanziellen Entlastung verbunden

sein kann. Auf Dauer stehen den zusätzlichen

Beiträgen auch zusätzliche Leistungsausga-

ben gegenüber. Ein weiteres Argument für die

Einbeziehung von Selbständigen in die Versi-

cherungspflicht könnte sein, dass nicht ren-

tenversicherungspflichtige Personen nur un-

zureichend für ihr Alter vorsorgen und deshalb

Sozialhilfeleistungen in Anspruch nehmen

werden.82 Selbst wenn man die Richtigkeit die-

ser Annahme unterstellt, wäre noch keines-

wegs entschieden, dass eine verpflichtende

Absicherung innerhalb der Gesetzlichen Ren-

tenversicherung erfolgen muss. Da hier keine

Übergangskosten für einen wie auch immer

gearteten Systemwechsel anfallen, bietet sich

eher ein Obligatorium auf kapitalgedeckter

Basis an.

Das Beitragssatzsenkungspotenzial einer Aus-

weitung der Rentenversicherungspflicht auf

alle Selbständigen sollte nicht überschätzt

werden. Als potenzielle Rentenversicherungs-

pflichtige kommen nur solche Selbständigen

in Betracht, die noch nicht über ein anderes

obligatorisches System für ihr Alter abgesi-

chert sind. Von den insgesamt gut 4 Mio. Selb-

ständigen blieben danach noch etwa 1,9 Mio.

als potenzielles Klientel für die Gesetzliche

Rentenversicherung.83 Würde man sie ab 2004

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

unterbleibt. Eindeutiger Verlierer in dieser Simulationsrechnung sind somit die Beamten. Vgl. Eitenmüller, Stefan [2001], Reformoptionen für

die gesetzliche Rentenversicherung, Auswirkungen der Rentenreform 2001 und die Verteilung der Umstiegskosten, Studie der Prognos AG für

die Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, S. 90 ff.

81 Zielrichtung dieses Gutachtens ist gerade nicht, der Rentenversicherung zusätzliche Beitragseinnahmen zu verschaffen, sondern eine an den

Aufgaben des Staats orientierte Optimierung der Leistungserstellung im öffentlichen Dienst. In dem Bericht dieser Regierungskommission

wird allerdings auch auf die rechtlichen Gegebenheiten hingewiesen, die eine Überführung von bestehenden Beamtenverhältnissen in neue

arbeitsrechtliche Formen ausschließen. Vgl. Bericht der von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen eingesetzten Kommission „Zukunft des

öffentlichen Dienstes – Öffentlicher Dienst der Zukunft“, Düsseldorf, im Januar 2003, S. 160 f.

82 In einer umfassenden Studie kommen Fachinger/Oelschläger/Schmähl zwar zu dem Ergebnis, dass einzelne Selbständige ein leicht über-

durchschnittliches Altersarmutsrisiko aufweisen. Bei der Einkommensanalyse bleibt aber der einkommensgleiche Mietwert des selbstgenutz-

ten Wohneigentums außer Betracht. Berücksichtigt man ferner, dass die Eigenheimquote der Selbständigen deutlich über dem Durchschnitt

liegt, so relativieren sich die Ergebnisse des Vergleichs der Einkommensverteilung erheblich. Vgl. Fachinger, Uwe, Angelika Oelschläger und

Winfried Schmähl [2003], Alterssicherung von Selbständigen: Ausdehnung und Veränderung der Versicherungspflicht?, Projektbericht im Auf-

trag der Hans Böckler-Stiftung, S. 244 f und 257.

83 Vgl. Fachinger, Uwe, Angelika Oelschläger und Winfried Schmähl [2003], Alterssicherung von Selbständigen: Ausdehnung und Veränderung

der Versicherungspflicht?, Projektbericht im Auftrag der Hans Böckler-Stiftung, S. 201.
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zur Beitragszahlung verpflichten und unter-

stellt man einen Regelbeitrag von 460 € pro

Monat, so könnte der Beitragssatz unmittelbar

um etwa einen Prozentpunkt gesenkt werden.

Nach der daraufhin im Folgejahr stärkeren

Rentenanpassung und dem deshalb wieder

etwas höheren Beitragssatz erfolgt allerdings

ein allmählicher Wiederanstieg des Beitrags-

satzes, der durch die allmählich auszahlungs-

reif werdenden Rentenansprüche der Selb-

ständigen verursacht wird. Künftige Genera-

tionen haben aber auf jeden Fall eine insge-

samt höhere Abgabenlast zu schultern, die

implizite Verschuldung des Rentensystems

würde ausgeweitet. Dies ist mit einer Verbes-

serung der finanziellen Nachhaltigkeit nicht

vereinbar.

Ein Gerechtigkeitsargument für die Einbezie-

hung der Selbständigen ist die implizite

Besteuerung in der Gesetzlichen Rentenversi-

cherung aufgrund der vermuteten geringeren

Rendite im Vergleich zu privaten kapitalge-

deckten Rentenversicherungen. Die Gültigkeit

dieses Arguments wurde bereits im Falle der

Beamten kritisch beurteilt. 

Insgesamt trägt eine Ausweitung des Versi-

chertenkreises auf Beamte und Selbständige

nicht zur Lösung des Finanzierungsproblems

der Gesetzlichen Rentenversicherung bei.

Ganz im Gegenteil dürfte sich der Problem-

druck nicht nur aufgrund der durchschnittlich

höheren Lebenserwartung der Beamten, son-

dern auch durch die Ausweitung der implizi-

ten Schuldenlast noch vergrößern. Hinsichtlich

der Beamten hält die Kommission es für eher

angebracht, weitere Reformen in der Renten-

versicherung wirkungsgleich auf die Beamten

zu übertragen. Für die Einbeziehung der Selb-

ständigen in die Rentenversicherungspflicht

spricht – im Lichte der interpersonellen Vertei-

lungsgerechtigkeit – die auf eine Renditediffe-

renz zur privaten Altersvorsorge zurückzufüh-

rende implizite Steuer. In Abwägung dieser

Argumente hat sich die Kommission aber zu

Gunsten der finanziellen Nachhaltigkeit gegen

die Rentenversicherungspflicht ausgespro-

chen. Selbst wenn ein dringendes soziales

Schutzbedürfnis für diesen Personenkreis aus-

gemacht werden sollte, könnte dies auch auf

anderem Wege, etwa mit der Verpflichtung

zur privaten Altersvorsorge, erreicht werden.

3.5 Weiterer Handlungsbedarf zur 
Förderung der Nachhaltigkeit 
in der Alterssicherung

Die Kommission sieht weiteren Handlungsbe-
darf insbesondere bei der in der jüngsten
Vergangenheit zur kurzfristigen Beitragssatz-
stabilisierung deutlich reduzierten Schwan-
kungsreserve sowie bei den Rahmenbedin-
gungen der betrieblichen und privaten Zu-
satzversorgung.
Die Schwankungsreserve sollte auf jeden Fall
ihre bisherige Funktion der Liquiditätssiche-
rung erfüllen können. Darüber hinaus kann
eine ausreichend bemessene Rücklage zur
Stabilisierung des Beitragssatzes im Konjunk-
turverlauf beitragen. Aus diesem Grund sollte
das Schwankungsreservesoll um eine zusätz-
liche Bandbreite nach oben erweitert wer-
den, sobald dies ohne Beitragssatzerhöhun-
gen möglich ist.
Die Ausweitung der betrieblichen und priva-
ten Altersvorsorge ist dringend geboten und
wird bereits in erheblichem Umfang geför-
dert. Gleichwohl sieht die Kommission hier
noch Verbesserungsmöglichkeiten, die insbe-
sondere Vereinfachungen im Verwaltungsbe-
reich und eine höhere Transparenz für die
Verbraucher umfassen. Die Kommission hält
es für vordringlich, dass die Versicherten
umfassend und nachvollziehbar über ihre
voraussichtlichen Alterseinkünfte aus den
verschiedenen Alterssicherungssystemen ins-
gesamt informiert werden.

3.5.1 Aufstockung der 
Schwankungsreserve

Die Kommission spricht sich dafür aus, die

Schwankungsreserve der Gesetzlichen Renten-

versicherung wieder anzuheben, sofern dies

bei einer Belebung der konjunkturellen Ent-

wicklung ohne Beitragssatzerhöhung möglich



127

ist. Bei dem derzeitigen abgesenkten Zielwert

der Schwankungsreserve (0,5-0,7 Monatsaus-

gaben) ist die unterjährige Liquidität der Ren-

tenversicherung noch gesichert; die finanziel-

len Risiken der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung sind aber deutlich gestiegen. Eine kurz-

fristige Erhöhung dieses Zielwerts würde eine

Anhebung des Beitragssatzes nach sich zie-

hen; dies ist in der aktuellen konjunkturellen

Situation nicht ratsam. Sinnvoll wäre aller-

dings, bei einer konjunkturellen Belebung den

Zielwert der Schwankungsreserve – ohne An-

hebung des Beitragssatzes – wieder in einen

höheren, nachhaltig ausreichenden Korridor

anzuheben.

Die Schwankungsreserve dient heute in erster

Linie dazu, unterjährige Liquiditätsschwan-

kungen auszugleichen, die ihre Ursache darin

haben, dass relativ stabilen monatlichen Aus-

gaben unstete Beitragseinnahmen gegen-

überstehen. Insbesondere zum Jahresende

kommt es zu deutlichen Mehreinnahmen auf-

grund von saisonüblichen Sonderzahlungen

an die Arbeitnehmer. Typischerweise ergeben

sich in den Finanzen der Rentenversicherung

daher im Jahresverlauf zunächst Unterdeckun-

gen, die durch die Liquiditätsreserve aufgefan-

gen werden, und zum Jahresende deutliche

Überschüsse, mit denen die Rücklagen wieder

aufgefüllt werden.

Darüber hinaus sollte die Schwankungsreserve

aber auch zur Stabilisierung des Beitragssat-

zes im Konjunkturverlauf beitragen. Hierzu

muss oberhalb des für den Liquiditätsaus-

gleich notwendigen Teils eine zusätzliche

Bandbreite für das Rücklagensoll vorgegeben

werden. Beitragsausfälle im Abschwung soll-

ten durch ein Abschmelzen der Finanzreserven

ausgeglichen werden können. Der Beitrags-

satz müsste dann nicht aus konjunkturellen

Gründen angehoben werden und damit auch

keine destabilisierende Wirkung entfalten.

Ebenso sollte es zulässig sein, im Aufschwung

Rücklagen aufzubauen, wozu ein Verzicht auf

eine ansonsten mögliche Beitragssatzsenkung

erforderlich ist.

Die Entwicklung der Schwankungsreserve ist

gekennzeichnet durch einen deutlichen Rück-

gang während der 70er Jahre, die mit der

Reduzierung des Rücklagensolls von drei auf

eine Monatsausgabe zu eigenen Lasten einher

ging. Seit 1995 wurde das Soll von einer

Monatsausgabe zumeist unterschritten. Ledig-

lich in den Jahren 1999 und 2000 wurde das

Ziel punktgenau erreicht. Für das Jahr 2002

wurde der Zielwert der Schwankungsreserve

von einer Monatsausgabe auf einen Korridor

von 0,8-1,2 Monatsausgaben verändert. Dieser

Korridor wurde für das Jahr 2003 nach unten

verschoben auf nunmehr 0,5-0,7 Monatsaus-

gaben (siehe Abbildung 3-5, Seite 128).84

Betrachtet man die Finanzierungssalden der

Gesetzlichen Rentenversicherung im Zeitab-

lauf, ebenfalls in Monatsausgaben zu eigenen

Lasten ausgedrückt, so zeigt sich, dass in den

Defizitperioden Anfang der 80er und Anfang

der 90er Jahre eine zusätzliche Schwankungs-

reserve von zwei Monatsausgaben erforderlich

gewesen wäre, um die kumulierten Defizite der

Gesetzlichen Rentenversicherung aufzufangen

(Abbildung 3-6).

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Defi-

zite und Überschüsse vor allem zwei Ursachen

haben. Zum einen beruhen sie auf unerwarte-

ten Entwicklungen, die bei der jährlichen Fest-

legung des Beitragssatzes nicht berücksichtigt

werden, z.B. einer gegenüber den Erwartun-

gen ungünstigeren Arbeitsmarktentwicklung.

Zum anderen sind Defizite und Überschüsse

Ausfluss einer bewussten Zielsetzung. Wurde

in der Vergangenheit eine Schwankungsreser-

ve in Höhe von exakt einer Monatsausgabe

angestrebt und wurde im jeweiligen Vorjahr

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

84 Vgl. Sozialbeirat [2002], Gutachten zum Rentenversicherungsbericht 2002, Bundestags-Drucksache 15/110, S. 132 f.
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dieses Ziel genau erreicht, so musste bei stei-

genden Rentenausgaben dennoch ein Über-

schuss erzielt werden. Wurde im Vorjahr das

Ziel unter- bzw. überschritten, war im laufen-

den Jahr ein höherer bzw. kleinerer Über-

schuss anzustreben, gegebenenfalls auch ein

Defizit.

In der Abbildung 3-6 wurde deshalb zusätzlich

ein beitragssatzbereinigter Finanzierungssal-

do dargestellt. Dieser wurde so berechnet,

dass die Beitragseinnahmen nicht auf der Basis

der tatsächlich festgesetzten Beitragssätze be-

rechnet wurden, sondern unter Zugrundele-

gung eines Trend-Beitragssatzes, der von

18,1% im Jahr 1980 auf 19,5% im Jahr 2002

linear ansteigt. Damit lässt sich abschätzen,

welche zusätzliche Schwankungsreserve not-

wendig gewesen wäre, um die kumulierten

Defizite aufzufangen, die sich bei einem linea-

ren Beitragssatzanstieg zwischen 1980 und

2002 ergeben hätten. Es zeigt sich, dass auch

in diesem Fall eine zusätzliche Rücklage von

zwei Monatsausgaben ausreichend gewesen

wäre.

3.5.2 Ergänzende kapitalgedeckte
Altersvorsorge

Mit der Rentenreform 2001 wurde ein Para-

digmenwechsel hin zum Mehrsäulensystem in

der Alterssicherung vollzogen. Die zweite und

dritte Säule in Form der betrieblichen und pri-

vaten Altersvorsorge haben damit größere

Bedeutung als gleichermaßen ersetzende wie

ergänzende Elemente der Alterssicherung

erlangt. Von daher ist der Verbreitungsgrad

der zusätzlichen Altersvorsorge derzeit nicht

ausreichend. In Anbetracht der absehbaren

demografischen Veränderungen wird die pri-

vate Altersvorsorge weiter an Bedeutung

gewinnen. Vor diesem Hintergrund schlägt die

Kommission die folgenden Maßnahmen im

Zusammenhang mit der Förderung der priva-

ten Altersvorsorge vor:

• Ausweitung des förderberechtigten Perso-

nenkreises auf alle Steuerpflichtigen.

• Dynamisierung der förderfähigen Höchst-

beiträge zur Riester-Rente.

• Erhöhung der Transparenz der privaten

Altersvorsorge.

• Vereinfachung des Zulagenverfahrens.

• Abschaffung der Pauschalbesteuerung nach

§ 40b EStG mit kompensierenden Maßnahmen.

• Verbesserung der statistischen Informatio-

Abbildung 3-5: Entwicklung der Schwankungsreserve (in Monatsausgaben zu eigenen Lasten)

Quelle: VDR
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nen zur privaten und betrieblichen Alters-

vorsorge in Deutschland.

Die Verbreitung der mit der Rentenreform

2001 neu geschaffenen Möglichkeiten zur pri-

vaten Riester-Rente oder zum Anspruch auf

Entgeltumwandlung im Rahmen der betrieb-

lichen Altersvorsorge ist bislang hinter den

recht hoch gesteckten Erwartungen zurückge-

blieben. Nach den aktuell zugänglichen Infor-

mationen waren bis zum Ende des Jahres 2002

rund 3 1/2 Millionen Riester-Verträge abge-

schlossen worden. Ein deutlicherer Erfolg deu-

tet sich dagegen im Bereich der betrieblichen

Altersvorsorge an. Nach ersten Ergebnissen

einer Umfrage im Auftrag des Bundesministe-

riums für Gesundheit und Soziale Sicherung

hat sich der Anteil der Arbeitnehmer in der Pri-

vatwirtschaft mit einer betrieblichen Alters-

vorsorge von 35% am 31.12.2001 über 40%

am 31.12.2002 auf 42% am 31.03.2003 er-

höht. Dies deutet auf einen beschleunigten

Anstieg in der jüngsten Vergangenheit hin

(siehe Tabelle 3-12).

Während nur jeder vierte Betrieb mit weniger

als fünf Beschäftigten eine betriebliche Alters-

vorsorge anbot, stieg der Anteil bei Betrieben

mit 20-50 Beschäftigten bis zum März 2003

auf 73 % und erreichte bei Betrieben mit 200-

500 Beschäftigten 91%. In Betrieben mit über

1.000 Beschäftigten lag die Verbreitung bei

nahezu 100%. Die Steigerungsraten zeigen,

dass es in den Betriebsgrößenklassen mit 20-50

und 200-500 Mitarbeitern den größten Anstieg

gegeben hat, während er bei den Kleinstbe-

trieben unterproportional verlaufen ist.

Am dynamischsten verlief die Entwicklung in

Wirtschaftsbranchen, in denen aus Sicht der

Arbeitnehmer sehr günstige tarifvertragliche

Vereinbarungen getroffen wurden. So ist im

Gastgewerbe eine Steigerung von 13% auf

22% festzustellen, im Bereich der Produktions-

güterindustrie von 39% auf 54% und in der

Nahrungs- und Genussmittelbranche von 28%

auf 46 %.

Hinsichtlich der Finanzierungsform besteht

eine Tendenz weg von der ausschließlich  ar-

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

Abbildung 3-6: Finanzierungssalden der Gesetzlichen Rentenversicherung
(in Monatsausgaben zu eigenen Lasten)

Quelle: VDR und eigene Berechnungen.
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beitgeberfinanzierten (von 54% auf 48%) hin

zu gemischtfinanzierten Durchführungsfor-

men (von 27% auf 36%). Im März 2003 haben

etwa 700.000 Arbeitnehmer Beiträge an 

Pensionskassen im Wege der Entgeltumwand-

lung erbracht. Die weitaus meisten nehmen

hierbei die steuerliche Förderung nach § 3 Nr.

63 EStG in Anspruch. Nur rund 3% der über

Pensionskassen Abgesicherten haben die Rie-

ster-Förderung (Zulagen und Sonderausga-

benabzug) genutzt. Der durchschnittliche Um-

wandlungsbetrag beträgt hierbei etwa 700 €

pro Jahr.85

Bei der Beurteilung der bisherigen Verbrei-

tung der neu geschaffenen Möglichkeiten zur

privaten Altersvorsorge ist im Übrigen zu

bedenken, dass die Ausbreitung der vermö-

genswirksamen Leistungen in Deutschland

oder die der privaten Altersvorsorge z.B. in

den Vereinigten Staaten in Form von IRA- oder

401k-Plänen etliche Jahre in Anspruch genom-

men hat. Insofern erscheint es angebracht, die

Entwicklung abzuwarten, bevor Neuregelun-

gen erdacht werden, die über die im Folgen-

den darzustellende Umgestaltung des Regu-

lierungsrahmens für die Riester-Rente nach 

§ 10a EStG hinausgehen.86

Ausweitung des förderberechtigten 
Personenkreises

Die Berechtigung zur Förderung der Riester-

Rente sollte über den bisherigen Berechtigten-

kreis87 hinaus auf alle Steuerpflichtigen ausge-

weitet werden. Für geringverdienende Selb-

ständige und geringfügig Beschäftigte be-

steht die Gefahr, aufgrund einer unzureichen-

den eigenen Altersvorsorge die Leistungen der

Grundsicherung in Anspruch nehmen zu müs-

sen. Im Übrigen stellt sich im Fall einer alle

Steuerpflichtigen einbeziehenden Regelung

nicht mehr die Frage, ob man selbst förderbe-

rechtigt ist. Ein Irrtum zum eigenen Nachteil

ist dann nicht mehr möglich. Um den Verwal-

tungsaufwand zu reduzieren und dennoch das

Ziel der Ausweitung der privaten Altersvorsor-

ge weiterzuverfolgen, sollte der Mindestei-

genbeitrag pauschalisiert werden. Damit wäre

auch eine Lösung für die Personen gefunden,

die kein sozialversicherungspflichtiges Ein-

kommen beziehen.

Dynamisierung der förderfähigen 
Höchstbeiträge

Eine Dynamisierung der Höchstbeiträge in

Form einer Ankoppelung an die Beitragsbe-

messungsgrenze ist erforderlich, um das För-

derungsniveau der Riester-Rente auch langfris-

tig aufrechterhalten zu können. Die Kommis-

sion spricht sich für eine sofortige Anhebung

der förderfähigen Höchstbeiträge nach § 10a

EStG auf 4% der Beitragsbemessungsgrenze

aus. Damit würde den Betroffenen die Dring-

lichkeit vor Augen geführt, so bald wie mög-

lich mit der eigenen Zusatzvorsorge zu begin-

nen. Außerdem würden damit die Förder-

höchstgrenzen der Riester-Rente und die in

der betrieblichen Altersvorsorge nach § 3 Nr.

insgesamt Männer Frauen

31.12.2001 31.03.2003 31.12.2001 31.03.2003 31.12.2001 31.03.2003

Deutschland 35% 42% 37% 43% 29% 36%
Alte Bundesländer 39% 45% 42% 48% 32% 38%
Neue Bundesländer 18% 25% 17% 24% 20% 28%

Quelle: Infratest Sozialforschung, Situation und Entwicklung der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft – Zwischenbericht, München, Juni

2003, S. 9 ff.

Tabelle 3-12: Sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft
mit betrieblicher Altersversorgung

85 Vgl. Infratest Sozialforschung, Situation und Entwicklung der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft – Zwischenbericht, 

München, Juni 2003.

86 Dies gilt auch für die Einführung eines Obligatoriums.

87 Nach bisherigem Recht (§ 10a EStG) sind im Wesentlichen Pflichtversicherte in der Gesetzlichen Rentenversicherung sowie Beamte, Richter

und Berufssoldaten förderberechtigt.
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63 EStG aneinander angeglichen. Dies ist unter

dem Aspekt der Wettbewerbsgleichheit der

Durchführungswege zu begrüßen. Schon seit

2002 können bis zu 4% der Beitragsbemes-

sungsgrenze und somit etwa 8% des Durch-

schnittsentgelts steuer- und sozialabgabenfrei

im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge

verwendet werden.88 Dagegen wachsen die

Höchstbeiträge zur Riester-Rente von lediglich

525 € im Jahr 2002 alle zwei Jahre in vier

Schritten lediglich bis auf 2.100 € ab dem Jahr

2008. Im Jahr 2008 wird dies (bei einer unter-

stellten durchschnittlichen Anpassung der Bei-

tragsbemessungsgrenze um 2,5% pro Jahr)

nur noch 3% der Beitragsbemessungsgrenze

entsprechen.

Transparenz der privaten 
Altersvorsorge erhöhen

Es erscheint zweifelhaft, ob die bestehenden

Informationspflichten der Anbieter von Ries-

ter-Renten ausreichen, um dem Einzelnen die

für seine Entscheidung erforderliche Klarheit

über die Kosten und Leistungen des jeweiligen

Vertrages zu liefern. Die Kommission schlägt

daher vor, die anzugebenden Informationen

(Bezugsgröße und Anpassung der Leistungen,

Renditeerwartungen für die Zukunft und Ren-

diteschwankungen in der Vergangenheit,

Wechselkosten, Kosten der Anpassung von Bei-

trägen) zu standardisieren, um die Vergleich-

barkeit zwischen verschiedenen Angeboten zu

erhöhen. Darüber hinaus sollten Angaben zur

Nettorendite nach Kosten, zur Höhe des Kapi-

talstocks und der daraus resultierenden Rente

unter verschiedenen vorzugebenden Annah-

men insbesondere zur Renditeentwicklung in

regelmäßigen Renteninformationen zu finden

sein. Im Übrigen sollten diese Renteninforma-

tionen mit denen der Gesetzlichen Rentenver-

sicherung so abgestimmt werden, dass der

bzw. die Einzelne eine möglichst klare Vorstel-

lung von seiner bzw. ihrer Gesamtversorgung

im Alter erhält.

Problematisch an den geltenden Regelungen

des AltZertG erscheint insbesondere, dass89

• die vorvertraglichen Informationspflichten

nach § 7 AltZertG (zum Inhalt § 7 AltZertG

siehe Kasten 3-15) nicht alle für eine fun-

dierte Produktauswahl erforderlichen Infor-

mationen enthalten;

• die Vielfalt der verwendeten Kostenarten

und -bezugsgrößen keine Kostentranspa-

renz zulässt;

• durch mangelnde Kostentransparenz in Ver-

bindung mit Bonusregelungen auch bei Rie-

ster-Produkten unerwartet und prohibitiv

hohe Wechselkosten entstehen können;

• die Verletzung der Informationspflichten

unzureichend sanktioniert wird (laut § 13

AltZertG derzeit 2.500 € für die Nichtbeach-

tung der jährlichen Informationspflichten)

und

• der Anleger keine übersichtlichen Informa-

tionen über die zu erwartende Gesamtren-

dite und das Risiko der Anlageform erhält.

Um die aufgeführten Probleme zu reduzieren,

bietet sich zunächst an, die Informations-

pflichten zu präzisieren:

• Zur Erstinformation vor Vertragsabschluss

sollten übersichtliche und standardisierte

Informationen über die Eigenschaften der

Produkttypen Banksparplan, Fondssparplan

oder Rentenversicherung im Allgemeinen

und des jeweiligen Produkts im Besonderen

vorgelegt werden (Bezugsgröße und Anpas-

sung der Leistungen, Renditeerwartungen

und deren Grundlage, Renditeschwankun-

gen der vergangenen Jahre, Absicherung

gegen Renditeschwankungen und Anbie-

terinsolvenz, Kostenstruktur, Wechselko-

sten, Möglichkeit und Kosten der Anpassung

von Beiträgen).

• Zur detaillierten jährlichen Information soll-

ten Angaben zur Rendite nach Abzug der

Kosten (analog zur Angabe eines Effektiv-

zinses bei Krediten) und des daraus resultie-

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

88 Die Sozialabgabenfreiheit endet im Jahr 2008.

89 Die Kritikpunkte und Vorschläge lehnen sich teilweise an die Ausführungen der Vorsorgestudie der Bertelsmann-Stiftung „Maßnahmenpaket

Altersvorsorge – Reformkonzept der Bertelsmann-Stiftung zur Förderung von privater und betrieblicher Altersvorsorge“, Gütersloh, Mai 2003,

S. 18 f., an.



132

renden Kapitalstocks sowie der daraus resul-

tierenden Rente auf der Basis einer bei Ver-

tragsabschluss realistischen Kapitalmarkt-

rendite und personalisierter Beispielrech-

nungen mit standardisierten Renditen ge-

macht werden. Dabei sollte auch darauf hin-

gewiesen werden müssen, dass es sich um

Angaben vor Steuern handelt. Ebenso wie

das Bruttorentenniveau der Gesetzlichen

Rentenversicherung ist die Höhe der Privat-

rente nur ein unzureichender Indikator für

das im Alter für Konsumzwecke zur Verfü-

gung stehende Einkommen. 

Die Kommission schlägt daher vor, für die

Anbieter Transparenzvorschriften zu ent-

wickeln, die durch standardisierte Informatio-

nen (Garantieleistungen und Renditeerwar-

tungen unter Berücksichtigung der Abschluss-,

Vertriebs- und Verwaltungskosten, Rückkauf-

werte bei Kündigung) mehr Kosten- und Leis-

tungstransparenz zu ermöglichen. Um die 

Einhaltung dieser Informationspflichten und

eine einheitliche Berechnung sicherzustellen,

sollte die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BAFin) eingeschaltet wer-

den.

Zur Durchsetzung der erweiterten Informa-

tionspflichten sollte das Bußgeld auf eine öko-

nomisch relevante Höhe angehoben werden.

Darüber hinaus sollte das Widerrufsrecht bei

Nichtbeachtung der Informationspflichten

verlängert werden. Kosten, die nicht explizit

aufgeführt werden, sollten nicht erhoben wer-

den dürfen.

Schließlich ist auch zu beachten, dass die vor-

geschlagenen Maßnahmen nicht kostenlos

sind. Sie erhöhen sowohl beim Produktanbie-

ter als auch bei der für die Regulierung zustän-

digen Stelle den bürokratischen Aufwand und

können letztlich auch die Produktvielfalt und

damit den Wettbewerb einschränken. Hier ist

eine Abwägung zu Gunsten der erweiterten

Informationspflichten zu treffen, denn das

Hauptziel einer Veränderung der Regulierung

der privaten Zusatzvorsorge muss in der Aus-

weitung des erfassten Personenkreises liegen.

Hierzu dürfte eine gewisse Standardisierung

einen wirksamen Beitrag leisten.

Staatlicherseits ein anbieterübergreifendes

risikoarmes „Standardprodukt“ einzuführen,

scheitert zur Zeit an der Regulierung des

Finanzplatzes Deutschland, die es beispiels-

weise einer Fondsgesellschaft nicht erlaubt,

Kasten 3-15: § 7 AltZertG: Informationspflicht des Anbieters

(1) Der Anbieter informiert den Vertragspartner schriftlich vor Vertragsabschluss, im Falle eines Versicherungsvertrages

vor Antragstellung, über 

1. die Höhe und zeitliche Verteilung der vom Vertragspartner zu tragenden Abschluss- und Vertriebskosten, 

2. die Kosten für die Verwaltung des gebildeten Kapitals und

3. die Kosten, die dem Vertragspartner im Falle eines Wechsels in ein anderes begünstigtes Anlageprodukt oder zu

einem anderen Anbieter unter Mitnahme des gebildeten Kapitals entstehen. 

Sofern zwischen Anbieter und Vertragspartner bereits ein Vertragsverhältnis besteht, hat der Anbieter über die Mög-

lichkeit einer Umstellung aufzuklären. Wird ein beim Anbieter bestehender Vertrag auf einen Altersvorsorgevertrag im

Sinne dieses Gesetzes umgestellt, so treten an die Stelle der Abschluss- und Vertriebskosten die aus Anlass der Ver-

tragsumstellung entstehenden Kosten. 

(2) In der Information nach Absatz 1 hat der Anbieter die Zertifizierungsstelle mit ihrer Postanschrift, die Zertifizie-

rungsnummer, das Datum, zu dem die Zertifizierung wirksam geworden ist, und einen deutlich hervorgehobenen Hin-

weis folgenden Wortlauts aufzunehmen: 

„Der Altersvorsorgevertrag ist zertifiziert worden und damit im Rahmen des § 10a des Einkommensteuergesetzes steu-

erlich förderungsfähig. Bei der Zertifizierung ist nicht geprüft worden, ob der Altersvorsorgevertrag wirtschaftlich trag-

fähig, die Zusage des Anbieters erfüllbar ist und die Vertragsbedingungen zivilrechtlich wirksam sind.“ 

(3) Erfüllt der Anbieter die ihm gemäß den Absätzen 1 und 2 obliegenden Verpflichtungen nicht, kann der Vertrags-

partner binnen eines Monats nach Zahlung des ersten Beitrages vom Vertrag zurücktreten.
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auch eine Versicherung anzubieten. Ebenso-

wenig können Versicherer Banksparpläne ver-

kaufen. Eine Änderung dieses Regulierungs-

rahmens erscheint grundsätzlich zwar sinn-

voll; entsprechende Vorschläge würden aber

über den Auftrag der Kommission für die Nach-

haltigkeit in der Finanzierung der Sozialen

Sicherungssysteme hinausgehen.

Vereinfachung des Zulagenverfahrens

Die Regulierung der Riester-Rente hat sich ins-

besondere hinsichtlich der Regelungen zum

Zulagenverfahren und zur nachträglichen

Günstigerprüfung (Zulage vs. Sonderausga-

benabzug) als äußerst aufwendig und intran-

sparent erwiesen (siehe Abbildung 3-7, nächste

Seite). Die Kommission schlägt daher vor, die

Zulage künftig erst nachträglich durch das

Finanzamt erstatten zu lassen. Im Rahmen der

Einkommensteuererklärung kann dabei gleich-

zeitig die Günstigerprüfung vorgenommen

werden. Eine solche nachträgliche Bezuschus-

sung ist auch sozialpolitisch vertretbar, denn

nur einmal zu Vertragsbeginn findet eine Vor-

finanzierung der Zulage statt. Darüber hinaus

sollten Grund- und Kinderzulagen unter Weg-

fall der besonderen Zulage für Ehepartner ver-

einheitlicht werden. Der Sockelbetrag würde

mit einer Pauschalierung des Mindesteigen-

beitrags hinfällig.

Gleichfalls sollte die Anrechnung der Zulagen

auf den Mindesteigenbeitrag entfallen. Das

bisherige Verfahren, die Zulage auf den Alters-

vorsorgevertrag zu überweisen, ist zu kompli-

ziert. Bisher müssen der Kunde oder der Anbie-

ter eine Subtraktionsrechnung vornehmen

(maximal möglicher bzw. erforderlicher Be-

trag abzüglich zeitlich gestaffelter und nach

Familienstand sowie Kinderzahl differenzier-

ter Zulagen), um den erforderlichen Eigenbei-

trag zu ermitteln. Eine deutliche Vereinfa-

chung und mehr Transparenz für die Kunden

sowie eine Entlastung für die Anbieter und die

Zulagenverwaltung könnte erreicht werden,

wenn der Kunde den vollen Beitrag auf seinen

Altersvorsorgevertrag einzahlen könnte und

der Fiskus die Zulagen direkt auf das Privat-

konto des Kunden gutschreiben würde. Der zu

zahlende Beitrag wäre für den Kunden einfa-

cher zu berechnen. Ein Geschäftsprozess zwi-

schen Zulagenstelle und Anbieter würde ver-

mieden und die erforderliche organisatorische

Umstellung dürfte sich für alle Beteiligten

rasch amortisieren.

Zudem hätte die einfache Vorfinanzierung

durch den Kunden den Vorteil, dass dieser

nicht wie bisher zwingend einen Zulagenan-

trag über den Anbieter stellen müsste. Die

Berücksichtigung der geleisteten Beiträge als

Sonderausgaben im Rahmen der Veranlagung

zur Einkommensteuer würden sich zunächst

unmittelbar steuermindernd auswirken. Sollte

die Günstigerprüfung ergeben, dass die Zula-

ge gegenüber der Steuerfreistellung der Bei-

träge vorteilhafter gewesen wäre, könnte die

sich ergebende Differenz vom Finanzamt im

Rahmen der Einkommensteuerveranlagung

erstattet werden.

Das reine Zulagenverfahren, das infolge der

Vorfinanzierung unmittelbar zwischen dem

Kunden und der Zulagenstelle abgewickelt

werden könnte, wäre mithin nur für solche Per-

sonengruppen erforderlich, die keine Einkom-

mensteuererklärung abgeben. Die zentrale

Stelle würde somit von der weit überwiegen-

den Anzahl der Antragsfälle entlastet werden,

während sich für die Finanzämter wegen der

ohnehin bereits nach geltendem Recht durch-

zuführenden Günstigerprüfung keine nen-

nenswerte Mehrbelastung ergäbe.90 Zu prüfen

ist, ob die einmalige Vorfinanzierung der Zula-

ge und die Änderung des Zulagenverfahrens

die Akzeptanz der Riester-Rente insbesondere

bei Geringverdienern beeinträchtigen.

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung

90 Eine Durchführung durch die Finanzämter war im Gesetzgebungsverfahren nicht durchsetzbar. Die Länder haben im Vermittlungsausschuss

nur zugestimmt, nachdem eine zentrale Stelle für die Abwicklung vorgesehen wurde.
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Zu § 40b EStG und kompensierenden 
Maßnahmen

Die Kommission spricht sich dafür aus, die ver-

schiedenen Durchführungswege im Rahmen

der betrieblichen Altersvorsorge steuerlich

gleich zu behandeln. Aus diesem Grund ist zu

prüfen, ob die für Pensionskassen und Direkt-

versicherungen in § 40b EStG vorgesehene

Möglichkeit der vorgelagerten Besteuerung

von Beiträgen bis zu 1.752 € pro Jahr zu einem

pauschalen Steuersatz von 20% noch gerecht-

fertigt ist.91

Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Förde-

rung nach § 40b EStG gegenwärtig zusätzlich

zur Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG in Anspruch

genommen werden kann. Eine ersatzlose

Abschaffung des § 40b EStG würde somit den

gesamten Förderrahmen der betrieblichen

Altersvorsorge für Neuverträge beschneiden.

Eine derartige Verschlechterung der Rahmen-

bedingungen für die betriebliche Altersvorsor-

ge aus rein steuersystematischen Gründen

läuft den Bestrebungen zuwider, die Bürger zu

mehr zusätzlicher Altersvorsorge zu bewegen.

Um dies zu vermeiden, kommt zur Kompensa-

tion eine Aufstockung des Höchstbetrages in 

§ 3 Nr. 63 EStG in Frage. Dies wäre allerdings

mit Steuerausfällen verbunden, die in Relation

zu den Mehreinnahmen aufgrund der Abschaf-

fung des § 40b EStG zu setzen wären. Außer-

dem wären damit Beitragsmindereinnahmen

der Sozialversicherungen verbunden.

Darüber hinaus sollte auch die Direktversiche-

rung in die Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG

einbezogen werden (allerdings ohne volles

Kapitalwahlrecht zu Beginn der Auszahlungs-

phase). Dies bedeutet, dass Beiträge des Ar-

beitgebers an eine Pensionskasse, einen Pen-

sionsfonds oder eine Direktversicherung – oh-

ne kompensatorische Maßnahmen – einheit-

lich bis zur Höhe von 4% der Beitragsbemes-

Abbildung 3-7: Förderverfahren nach dem Altersvermögensgesetz

Quelle: Gröbner, Gerhard [2001], Zusätzlich privat vorsorgen, in: Bundesarbeitsblatt 6-7/2001, S. 13.
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91 Eine Ausnahme soll lediglich für umlagefinanzierte Versorgungssysteme der betrieblichen Altersvorsorge gelten, da die Förderung nach § 3

Nr. 63 bzw. § 10a EStG nur für kapitalgedeckte Systeme in Frage kommt. Im Blickpunkt stand hier die zusätzliche Altersvorsorge im öffent-

lichen Dienst. Außerdem sollen Altverträge auch weiterhin nach dem bisherigen § 40b EStG besteuert werden können.
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sungsgrenze in der Rentenversicherung der

Arbeiter und der Angestellten (z.Zt. 2.448 €

p.a.) in der Ansparphase steuerfrei gestellt

werden. Die Versorgungsleistungen wären

dann in der Auszahlungsphase in vollem

Umfang (nachgelagert) zu versteuern.

Verbesserung der statistischen Informationen

Grundsätzlich erscheinen die verfügbaren sta-

tistischen Informationen zur Inanspruchnah-

me der neuen Möglichkeiten zur geförderten

zusätzlichen Altersvorsorge verbesserungsbe-

dürftig, wenngleich der Alterssicherungsbe-

richt 2005 auch Informationen zur Verbrei-

tung der betrieblichen und privaten Vorsorge

bieten wird. Dabei geht es in erster Linie um

Erkenntnisse hinsichtlich des Umfangs und der

sozialen Schichtung der privaten und betrieb-

lichen Altersvorsorge. Ganz generell sollte der

Staat seinen Steuerzahlern und -zahlerinnen

gegenüber verpflichtet sein, Rechenschaft

über die Wirksamkeit von Subventionen und

Transfers abzugeben. Hierzu sollten die der-

zeit unzureichenden statistischen Informatio-

nen über die zweite und dritte Säule in der

Alterssicherung in Anlehnung an die Statisti-

ken zur Gesetzlichen Rentenversicherung ver-

bessert werden. Die Kommission schlägt daher

vor, Befragungen zur Altersversorgung in

Deutschland in regelmäßigen Abständen vor-

zunehmen. Diese Daten, die nicht nur perso-

nen-, sondern auch unternehmensbezogene

Informationen umfassen sollten, sind nach

Auffassung der Kommission der interessierten

Öffentlichkeit und der Wissenschaft zur Verfü-

gung zu stellen.

3.6 Minderheitenvoten

Minderheitenvotum zur Anhebung der Regel-
altersgrenze (Kap. 3.3.1)

Die Kommissionsmitglieder Ursula Engelen-

Kefer, Nadine Schley, Barbara Stolterfoht, Man-

fred Schoch und Klaus Wiesehügel lehnen die

vorgeschlagene Anhebung des Rentenalters

von 65 auf 67 Jahren ab, und zwar aus folgen-

den Gründen: 

Zurzeit erreichen die wenigsten Arbeitnehmer-

Innen das gesetzliche Renteneintrittsalter von

65. Das reale und gesetzliche Renteneintritts-

alter klaffen erheblich auseinander. Die Ar-

beitsmarktlage verhindert nicht nur aktuell

eine hohe Erwerbsbeteiligung. Auch die Prog-

nosen, wie sie Grundlage für die Arbeit der

Kommission waren, sagen für die Zeit ab 2010

nur langsam abnehmende Arbeitslosenzahlen

voraus. Damit wird sich der Arbeitsmarkt ins-

besondere für ältere ArbeitnehmerInnen zu

dem Zeitpunkt, zu dem die Anhebung begin-

nen soll, noch sehr schwierig darstellen. Ohne

gravierende beschäftigungspolitische Verbes-

serungen verschärft sich zudem durch die län-

gere Lebensarbeitszeit die Konkurrenz auf

dem Arbeitsmarkt – z.B. zu Lasten von

Berufs(wieder)einsteigerInnen oder von Men-

schen mit Handicaps.

Die formale Verlängerung der Erwerbsphase

über ein höheres gesetzliches Rentenalter

ohne reales Erwerbsangebot und Einzahlungs-

möglichkeiten in die Rentenversicherung

droht eine steigende Zahl älterer Menschen in

die Armut zu drängen. Die Erwerbsbiografien

könnten zum Ende hin „ausfransen“: Dem Aus-

scheiden aus dem Betrieb, z.B. mit Anfang 60,

kann so eine quälende Lebensphase folgen, in

der Arbeitslosengeld, das neue Arbeitslosen-

geld II oder auch Krankengeld bezogen wer-

den müssen, weil die Verrentung in weite Fer-

ne gerückt ist. Die Verlängerung der Lebensar-

beitszeit bedeutet deshalb für viele Menschen

eine Einschränkung der Lebensqualität im Alter.

Ignoriert wurde in der Diskussion um eine

Anhebung des Renteneintrittsalters, dass die

Abschaffung der Altersrenten für Frauen und

der Altersrenten wegen Arbeitslosigkeit und

nach Altersteilzeit ab 2012 – wie sie bereits im

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung
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„Rentenreformgesetz 1992“ beschlossen wur-

den – bereits zu einer deutlichen Verschärfung

der Rechtslage beiträgt. Die Abschläge, die

nunmehr bei einem vorzeitigen Rentenzugang

in Kauf genommen werden müssen, tragen

bereits jetzt, nur zwei Jahre nach Inkrafttreten,

zu einem steigenden tatsächlichen Rentenalter

bei. Auch Schwerbehinderte und Erwerbsge-

minderte sind von den Abschlägen betroffen.

Es macht Sinn, vor einer Anhebung des gesetz-

lichen Rentenalters die Wirkungen dieser Neu-

regelungen zu beobachten und zu gewichten.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, ob sich die

Arbeitsmarktlage von Älteren verbessert und

welche soziale Folgen die bereits vollzogene

Anhebung des Rentenalters für Schwerbehin-

derte und Erwerbsgeminderte erzeugt.

Außerdem wurde nach Auffassung der oben

genannten Kommissionsmitglieder die Anhe-

bung des Rentenalters nicht hinreichend sozi-

al verträglich ausgestaltet: Es werden zwar

Übergangsfristen vorgeschlagen, um den ver-

fassungsmäßig gebotenen Vertrauensschutz

zu gewähren. Davon abgesehen allerdings

sind keine Sonderregelungen für erwerbsge-

minderte, schwerbehinderte und langzeitar-

beitslose Versicherte vorgesehen. Selbst lang-

jährig Versicherte, die bereits in frühen Jahren

in das Erwerbsleben traten und für die ein Ren-

tenalter 67 bedeuten würde, bis zu 50 Berufs-

jahre hinter sich bringen zu müssen, sollen nach

dem Willen der Kommissionsmehrheit keine

sozial verträgliche Abfederung erhalten.

Minderheitenvotum zu den Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit (Kap. 3.3.1)

Die Kommissionsmitglieder Ursula Engelen-

Kefer, Nadine Schley, Barbara Stolterfoht, Man-

fred Schoch und Klaus Wiesehügel sprechen

sich gegen den Beschluss der Kommissions-

mehrheit aus, grundsätzlich die so genannte

abstrakte Betrachtungsweise bei der Entschei-

dung über die Erwerbsfähigkeit eines Versi-

cherten zu Grunde zu legen. 

Die genannten Kommissionsmitglieder vertre-

ten die Auffassung, dass auf Dauer die konkre-

te Betrachtungsweise gewählt werden soll, bei

der auch die tatsächlichen Chancen der Versi-

cherten auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigt

werden. Es ist sozial nicht gerecht, bei der Prü-

fung der Erwerbsfähigkeit nur objektive medi-

zinische Aspekte zu berücksichtigen und die

Folgen der Erwerbsminderung für die Integra-

tionschancen in den Arbeitsmarkt zu vernach-

lässigen. Deshalb muss die Offenheit des Ar-

beitsmarkts für Erwerbsgeminderte, die noch

zwischen 3 und 6 Stunden pro Tag arbeiten

können, bei der Gewährung von Erwerbsmin-

derungsrenten berücksichtigt werden. 

Minderheitenvotum zu den flankierenden
Maßnahmen im Rahmen der 
Altersgrenzenanhebung (Kap. 3.3.1)

Die Kommissionsmitglieder Ursula Engelen-

Kefer, Nadine Schley, Barbara Stolterfoht, Man-

fred Schoch und Klaus Wiesehügel sprechen sich

gegen den Vorschlag der Kommissionsmehrheit

aus, besonders langjährig Versicherten den Ren-

tenzugang ab 62 zu ermöglichen, wenn sie die

entsprechenden Abschläge, bezogen auf das

höhere gesetzliche Rentenzugangsalter, in Kauf

nehmen. Dies wäre für die meisten Arbeitneh-

merInnen eine nicht verkraftbare Kürzung der

Renten; die Regelung käme nur für Personen mit

sehr hohen Renten oder anderen ausreichenden

Einkommen in Frage.

Die genannten Mitglieder der Kommission ver-

treten die Auffassung, dass langjährig Versi-

cherten künftig nach spätestens 44 Jahren den

Renteneintritt auch vor dem Erreichen des

gesetzlichen Renteneintrittsalters ohne Ab-

schläge ermöglicht werden sollte. Dement-

sprechende Initiativen wurden in der Kommis-

sion allerdings abgelehnt.

Grundsätzlich wirken sich lange Erwerbs- und

Versicherungsbiografien in der jetzigen Ren-

tensystematik positiv auf die Rentenhöhe aus.

Faktisch sind aber Personen, deren Erwerbsbio-

grafien durch den frühen Eintritt ins Er-

werbsleben und einen langen Verbleib in Er-

werbstätigkeit gekennzeichnet sind, häufig

benachteiligt. Personen mit hohen körperli-



137

chen oder psychischen Belastungen bzw. mit

ungesunden Arbeitsbedingungen – vor allem

gewerbliche Arbeiter, aber auch im Angestell-

tenbereich – haben große Schwierigkeiten,

nach einem frühen Eintritt bis zum Rentenalter

durchzuarbeiten. Dies sollte künftig beim Ren-

teneintritt berücksichtigt werden. Die Erwerbs-

minderungsrenten reichen dazu nicht aus, da-

für sind deren Kriterien zu eng. Sie erfassen die

psychischen und physischen Folgen jahrzehn-

telanger Berufstätigkeit sowie die Realitäten

auf dem Arbeitsmarkt nur ungenügend. Dies

wiegt umso schwerer, als es sich beim ange-

sprochenen Personenkreis selten um Erwerbs-

tätige in höheren Lohngruppen handelt, die

problemlos eine umfassende private Eigenvor-

sorge für das Alter finanzieren können.

Die genannten Kommissionsmitglieder sind

sich der Probleme bewusst, die mit der Berück-

sichtigung der skizzierten Folgen langjähriger

Erwerbstätigkeit bei der Gewährung von Ren-

ten verbunden sind. Wegen der schwierigen

Einzelfallbetrachtung plädieren sie deshalb

für die aufgezeigte pauschale Lösung, lang-

jährig Versicherten künftig nach spätestens 44

Jahren den Renteneintritt auch vor dem Errei-

chen des gesetzlichen Renteneintrittsalters

ohne Abschläge zu ermöglichen. 

In diesem Zusammenhang regen die genann-

ten Kommissionsmitglieder an, Vorschläge wie

das Modell der Flexiblen Anwartschaftszeiten

eingehender zu prüfen (vgl. Langelüddeke/

Rabe/Thiede: Flexible Anwartschaften und

Anwartschaftszeiten, in: Die Angestelltenversi-

cherung 1/1999). Nach diesem Modell, das vor

wenigen Jahren von der BfA in die Debatte

gebracht wurde, erwerben die Versicherten mit

ihren Beiträgen nicht nur Rentenanwartschaf-

ten, sondern auch Anrechte, Übergänge oder

„Auszeiten“ rentenrechtlich abzusichern. Das

Modell erlaubt die Umverteilung von solchen

ArbeitnehmerInnen, die solche Übergänge

oder „Auszeiten“ nicht wahrnehmen (müssen),

und solchen, die dies wollen oder müssen.

Minderheitenvotum zur Veränderung der
Rentenanpassungsformel (Kap. 3.3.2)

Die Kommissionsmitglieder Ursula Engelen-

Kefer, Nadine Schley, Manfred Schoch, Barbara

Stolterfoht und Klaus Wiesehügel lehnen die

Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors ab.

Der Faktor, wie von der Kommissionsmehrheit

beschlossen, soll das Verhältnis von Versicher-

ten zu RentnerInnen berücksichtigen und so

gewichten, dass die politisch gesetzten Bei-

tragsziele (20% im Jahr 2020 und 22% im Jahr

2030) eingehalten werden können. Er sugge-

riert mit der Berücksichtigung des Verhältnis-

ses von Versicherten zu Leistungsempfänger-

Innen eine stichhaltige inhaltliche Begrün-

dung – erst durch die Gewichtung des Verhält-

nisses durch einen flexiblen Gewichtungspara-

meter erhält der Faktor seine echte Funktion,

das Rentenniveau auf das Ziel der Beitragssi-

cherung hinzudefinieren.

Dadurch würde darauf verzichtet, eine sozial-

politisch definierte Zielgröße für das Siche-

rungsniveau festzulegen. Nach den Annahmen

der Kommission würde der Nachhaltigkeitsfak-

tor zu einer Absenkung des Bruttorentennive-

aus um ca. 2,2 Prozentpunkte führen. Dies ent-

spricht einer Absenkung der Standardrente

(preisbereinigt; Schätzung für 2030) von 1662 €

auf 1576 €.

Bei Umsetzung dieses Vorschlags wären die

Leistungen der gesetzlichen Rentenversiche-

rung für die Versicherten nicht mehr kalkulier-

bar. Das für die langfristige Vorsorgeplanung

notwendige Vertrauen in die Umlagefinanzie-

rung wird damit untergraben, die Vorsorge-

planung selbst erschwert. Schließlich verliert

die „Sicherungslücke“ zwischen gesetzlicher

Rente und dem individuell angestrebten Le-

bensstandard durch das volatile Sicherungsni-

veau an Planbarkeit. Gleichzeitig verliert die

mit der Riester-Rente verknüpfte Behauptung,

mit dem kapitalgedeckten ergänzenden Bau-

stein könne langfristig das Brutto-Gesamtver-

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung
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sorgungsniveau im Wesentlichen gehalten

werden, an Glaubwürdigkeit. 

Die geplante Senkung des Rentenniveaus wird

insbesondere diejenigen im unteren und mitt-

leren Einkommensbereich treffen. Die Zahl der

Renten auf oder unter Sozialhilfeniveau wird

zunehmen. Die Grundsicherung kann dies nur

begrenzt auffangen; wird sie noch häufiger

zum Ausfallbürgen des Rentenversicherungs-

systems, leiden darunter insbesondere auch

die Kommunen, da sie die Kosten der Grundsi-

cherung tragen. 

Bedenklich ist auch, dass Frauen zu den Verlie-

rern dieser Empfehlungen gehören, da sie

immer noch im Durchschnitt ein erheblich nied-

rigeres Lohnniveau als Männer und entspre-

chend niedrigere Renten haben.

Die gravierenden Auswirkungen des Kürzungs-

vorschlags werden nicht bei einzelnen Maß-

nahmen für sich betrachtet sichtbar, sondern

erschließen sich erst bei einem Zusammen-

spiel aller Maßnahmen innerhalb und außer-

halb des Rentenrechts.

Erstens wurden seit dem Rentenreformgesetz

1992 mehrere deutliche Einschnitte in den Leis-

tungsumfang vorgenommen: unter anderem

durch Verkürzung der Anrechnungszeiten für

Ausbildung und die Anhebung der Altersgren-

zen; durch die Senkung der Beiträge für Ar-

beitslosenhilfeempfänger und die Neuord-

nung der Erwerbsminderungsrenten; sowie

durch die Absenkung der Hinterbliebenenren-

ten, die inflationsorientierte Rentenanpassung

im Jahr 2000 und die Absenkung des Renten-

niveaus durch die „Riester-Reform“. Dem ste-

hen zwar auch rentensteigernde Maßnahmen

gegenüber, insbesondere durch familienpoli-

tisch orientierte Verbesserungen. Insgesamt

aber wurden die Leistungen in einem Umfang

gemindert, der im Jahr 2030 mindestens 10

Beitragspunkte ausmacht (d.h. ungefähr um

ein Drittel). 

Darüber hinaus wird, zweitens, der geplante

Übergang zur nachgelagerten Besteuerung

von Beiträgen und Renten zu einer deutlichen

Verschlechterung der Netto-Position von Rent-

nerInnen und zu wesentlich höheren Rückflüs-

sen von den RuheständlerInnen in die öffent-

lichen Kassen führen. 

Drittens schlägt die Kommission in der gesetz-

lichen Pflegeversicherung einen „generativen

Ausgleichsbeitrag“ vor, der nur von RentnerIn-

nen zu zahlen wäre. Beträgt er, wie vorge-

schlagen, zwei Prozent der versicherungs-

pflichtigen Einkommen, würde dies die Netto-

rente des Standardrentners um weitere 20 €

mindern.

Auch bei der gesetzlichen Krankenversiche-

rung kommt es, viertens, zu nennenswerten

Mehrbelastungen der älteren Generation:

Auch RentnerInnen werden zukünftig 53% des

Gesamtkrankenversicherungsbeitrags zahlen,

obwohl sie keine Krankengeldansprüche ha-

ben werden; die Erhöhung der Zuzahlungsbe-

träge wird ebenfalls in besonderem Maße zu

Lasten älterer Menschen gehen.

Die von der Mehrheit der Kommission vertrete-

nen Leistungskürzungen wurden mit dem Hin-

weis auf Generationengerechtigkeit be-

gründet. Dem ist nach Auffassung der genann-

ten Kommissionsmitglieder entgegenzuhalten,

• dass der Versuch, gerechte Lösungen zwi-

schen den Generationen anzustreben, nicht

die intragenerative Gerechtigkeit verletzen

darf; die dargestellten Belastungen werden

aber vor allem die treffen, die überwiegend

auf gesetzliche Renten angewiesen sind –

also vornehmlich ehemals einkommens-

schwache ArbeitnehmerInnen; 

• dass die Belastungen zum Teil erst langfris-

tig ihre volle Wirkung entfalten und deshalb

in besonderem Maße die RentnerInnenge-

neration treffen werden, die vorher die

geburtenstarken Jahrgänge in deren Ruhe-

standszeit finanziert hat; und

• dass Eingriffe in das Rentenniveau der

aktuellen RentnerInnen-Generation immer

auch Leistungskürzungen für künftige Ge-

nerationen bewirken.
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Diese Kritik am Gerechtigkeitsbegriff der

Mehrheit der Kommission wiegt auch deshalb

besonders schwer, weil andere gewichtige

Herausforderungen – die Auswirkungen der

Massenarbeitslosigkeit und die Fragen der Er-

werbstätigenquote, der Innovationskraft der

Wirtschaft und der Überfrachtung der Sozia-

len Sicherungssysteme mit Aufgaben, die im

gesamtgesellschaftlichen Interesse sind, –

durch die Reformansätze nicht angegangen

werden. Vertrauen, das ein auf lange Zeit

angelegtes System dringend benötigt, wird

durch die in Aussicht gestellten niedrigeren

Renten weiter zerstört. Dem Trend, Altersrisi-

ken privat abzusichern und sich so vom Gene-

rationenvertrag zu lösen, wird dadurch Vorschub

geleistet. Das Zusammenwirken der dargestell-

ten Maßnahmen verschlechtert die finanzielle

Situation der älteren Menschen erheblich. Sie

erhöht die Wahrscheinlichkeit von Altersarmut.

Damit gerät einer der wichtigsten sozialpoliti-

schen Erfolge der letzten Jahrzehnte in Gefahr.

Aus diesen Gründen haben die genannten Mit-

glieder der Kommission den Nachhaltigkeits-

faktor abgelehnt.

Minderheitenvotum zur Ausweitung der Bei-
tragsbemessungsgrundlage und des versiche-
rungspflichtigen Personenkreises (Kap. 3.4.6)

Die Kommissionsmitglieder Ursula Engelen-

Kefer, Nadine Schley, Barbara Stolterfoht,

Frank Nullmeier, Manfred Schoch und Klaus

Wiesehügel sind davon überzeugt, dass die

solidarischen Sozialversicherungssysteme nur

dann eine Zukunft haben, wenn ihre solidari-

sche Basis gestärkt wird. Die genannten Kom-

missionsmitglieder sprechen sich deshalb ge-

gen das ablehnende Votum der Kommissions-

mehrheit bezüglich der Ausweitung des versi-

cherungspflichtigen Personenkreises aus. 

In der Wissenschaft und in der Öffentlichkeit

wird über das Modell der Erwerbstätigen- oder

Bürgerversicherung als Weiterentwicklung der

Sozialversicherungssysteme diskutiert. Die Ge-

werkschaften sind dabei, diese Debatte aufzu-

greifen und zu prüfen, ob die Bürgerversiche-

rung eine sinnvolle Reformoption darstellen kann. 

Die genannten Kommissionsmitglieder vertre-

ten die Auffassung, dass die Mehrheit der Kom-

mission nicht zu einer vertieften Diskussion

der damit zusammenhängenden Fragen bereit

war. Dies steht nach Auffassung der genannten

Mitglieder im klaren Widerspruch zum Auftrag

der Bundesregierung an die Kommission.

Darin wurde der Kommission aufgegeben, die

Absicherung der sich zunehmend pluralisie-

renden Erwerbsbiografien zu berücksichtigen.

Die Fixierung der Kommission auf die politisch

gesetzten Beitragsziele und die Entscheidung

gegen die Bürgerversicherung im Bereich der

Rentenversicherung verengten nach Auffas-

sung der fünf oben genannten Mitglieder die

Diskussion zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf

einige wenige Stellschrauben: die Heraufset-

zung des Renteneintrittsalters, die weitere

Senkung des Rentenniveaus und die Erhöhung

der Abschläge.

Ergänzung von Klaus Wiesehügel

Das Kommissionsmitglied Klaus Wiesehügel ist

darüber hinaus der Ansicht, dass die von der

Kommission empfohlenen Maßnahmen, na-

mentlich der Nachhaltigkeitsfaktor und die Er-

höhung des gesetzlichen Renteneintrittsal-

ters, ungeeignet sind, die Gesetzliche Renten-

versicherung nachhaltig zu stabilisieren. Statt-

dessen ist dieses Kommissionsmitglied über-

zeugt, dass nur eine Verbreiterung der Finan-

zierungsbasis zum einen durch eine Erweite-

rung des versicherten Personenkreises und

zum anderen durch die Heranziehung anderer

Einkunftsarten dieses System zukunftsfähig

machen können.

Mit diesem Vorschlag verbinden sich die fol-

genden Ziele:

• die Befriedigung des elementaren Schutz-

bedürfnisses einer verlässlichen Altersver-

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung
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sorgung auch bei veränderten Erwerbsbio-

grafien.

• Die Beitragssätze zumindest stabil zu hal-

ten, und dies trotz der prognostizierten

demografischen Entwicklung. 

• Die Legitimation der sozialen Sicherungssys-

teme durch eine solidarische Verteilung der

Finanzierungslasten zu verbreitern und ihre

ökonomische und finanzielle Basis nachhal-

tig zu stärken. Dazu wird eine stärkere Ein-

beziehung höherer Einkommen für unab-

dingbar gehalten.

Im ersten Schritt soll die Gruppe der Erwerbs-

tätigen in die Rentenversicherung einbezogen

werden, für die Selbständigkeit lediglich eine

andere, z.T. auch nur vorübergehende Form

prekärer Beschäftigung darstellt. Hier besteht

ein erhebliches Schutzbedürfnis. 

In weiteren Schritten sollen auch die anderen

Gruppen von Selbständigen in die GRV einbezo-

gen werden, dabei sind rechtliche Probleme ins-

besondere bei den berufsständischen Versor-

gungswerken absehbar. Diese Probleme be-

dürfen der Prüfung und erfordern gegebenen-

falls Stichtagsregelungen und Übergangsfristen. 

Die gesamte Gruppe der Beamten wird nicht

kurzfristig in die gesetzliche Rentenversiche-

rung einzubeziehen sein, weil dem die Recht-

ansprüche der jetzigen Beamten und Pensio-

näre entgegenstehen. Neben verfassungs-

rechtlichen Fragen stellt sich hier auch immer

die Frage von Einnahmen und Ausgaben der

Gebietskörperschaften sowie der politischen

Auseinandersetzung über Lastenverteilungen. 

Ein erster, sofort umsetzbarer Schritt in diese

Richtung ist der Einbezug aller neuen Beam-

ten in die GRV. In den ersten Jahren, in denen

noch keine Ansprüche aus diesen Einzahlun-

gen entstehen, würde dies zu einer Entlastung

der Rentenversicherung führen. Gerade in den

nächsten Jahren, in denen die Arbeitsmarktsi-

tuation absehbar problematisch bleiben wird,

wäre diese Entlastung wünschenswert. 

Die Beitragsbemessungsgrenze soll entfallen.

Bei der Aufhebung der Beitragsbemessungs-

grenze sollen aus den höheren Beiträgen keine

streng einkommensproportionalen, sondern

stark degressive Ansprüche erwachsen. Dass

aus höheren Einzahlungen höhere Ansprüche

folgen müssen, legt die herrschende verfas-

sungsrechtliche Interpretation nahe, damit ist

allerdings das Verhältnis von Einzahlung und

Anspruch noch nicht festgelegt. 

Die Geringfügigkeitsgrenze ist auf eine Baga-

tellgrenze abzusenken. Aus den Erfahrungen

vor der Reform von 1999 begründet sich die

Befürchtung, dass die aktuelle Eröffnung der

Möglichkeit von Mini-Jobs bis zu einer Höhe

von 400 € zur Zerlegung von regulär abgesi-

cherten Beschäftigungsverhältnissen in Jobs

unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze führt.

Damit entgehen der Sozialversicherung Ein-

nahmen. Eine erneute Erosion der Einnahmen,

wie sie aufgrund der großen Verbreitung der

geringfügigen Beschäftigungen in den Neun-

zigern schon einmal auftrat, ist zu befürchten.

Hinzu kommt, dass Frauen aus der für sie

ungünstigen Lohnsteuerklasse V in die kurzfri-

stig günstigeren Minijobs umsteigen. Damit

wirkt hier eine weitere Erwerbsbremse für

Frauen, die sie daran hindert, eine eigenstän-

dige Erwerbsbiografie und einen eigenständi-

gen Zugang zu sozialer Absicherung aufzu-

bauen.

Erträge aus Vermögen, Vermietung und Ver-

pachtung sowie alle sonstigen zu versteuern-

den Einkommensarten sind zu Beiträgen für

die gesetzliche Rentenversicherung heranzu-

ziehen. Dabei ist die Verteilungswirkung im

Hinblick auf  evtl. erforderliche Freibeträge für

geringere Einkommen hin zu prüfen. Gerade in

Zeiten hoher Arbeitslosigkeit, aber auch ange-

sichts der demografischen Perspektiven zeigt

sich, dass die Finanzierung der sozialen Siche-

rung allein über die Arbeitseinkommen nicht

mehr zeitgemäß ist. 

Minderheitenvotum zur ergänzenden 
kapitalgedeckten Altersvorsorge (Kap. 3.5.2)

Die Kommissionsmitglieder Ursula Engelen-

Kefer, Nadine Schley, Barbara Stolterfoht, Man-
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fred Schoch und Klaus Wiesehügel vertreten

die Auffassung, dass es bei der Weiterentwick-

lung der Riester-Rente nur darum gehen kann,

die Verbreitung bei den versicherungspflichti-

gen Beschäftigten zu erhöhen. Eine Auswei-

tung der kapitalgedeckten Vorsorge in dem

Sinne, dass die kapitalgedeckte Säule zu

Lasten der gesetzlichen Rente weiter gestärkt

wird, lehnen wir ab. Der Trend zur Privatisie-

rung und damit der Ausstieg aus der paritäti-

schen Finanzierung darf nicht weiter vorange-

trieben werden. Die Nachteile der Kapital-

deckung – der fehlende soziale Ausgleich und

die Risikoträchtigkeit des Kapitalmarkts – wie-

gen umso schwerer, desto bedeutender ihr

Anteil in der Vorsorgeplanung der Menschen

ist. Deshalb sprechen sich die genannten Kom-

missionsmitglieder gegen eine weitere Absen-

kung des Rentenniveaus in der gesetzlichen

Rentenversicherung aus. Die Riester-Rente

wurde eingerichtet, um die in der gesetzlichen

Rentenversicherung vorhandene bzw. ge-

schaffene Sicherungslücke auszugleichen.

Weitere Lücken dürfen gar nicht erst aufgeris-

sen werden.

Einer Ausweitung des förderberechtigten Per-

sonenkreises, wie von der Kommission vorge-

schlagen, über den Kreis der gesetzlich Ren-

tenversicherten hinaus auf alle Steuerpflichti-

gen, stehen die genannten Kommissionsmit-

glieder kritisch gegenüber – zumindest, was

die Zulagenförderung angeht. Dies würde dem

gerade beschriebenen Zweck der Riester-Rente

– die Füllung der Sicherungslücke, die durch

die verschiedenen Rentenreformen gerissen

wurde – widersprechen. Davon unberührt ist

die Frage der steuerlichen Behandlung von Bei-

trägen und Rentenzahlungen im Bereich der

kapitalgedeckten Vorsorge. Die Freistellung

der Beiträge nach dem Prinzip der nachgela-

gerten Besteuerung führt zu einer gerechten

Besteuerung nach Leistungsfähigkeit.

Ebenso kritisch bewerten die genannten Kom-

missionsmitglieder den Vorschlag, die Höhe

der förderfähigen Höchstbeiträge an die Bei-

tragsbemessungsgrenze zu koppeln und

damit jährlich zu dynamisieren. Grundsätzlich

wäre dies zwar wünschenswert, führt aber

finanziell zu nennenswerten Belastungen der

öffentlichen Haushalte. Vorrang muss die

regelmäßige Anpassung der Zulagen haben,

weil diese den ArbeitnehmerInnen mit niedri-

gen Einkommen zugute kommen und für

deren Sparfähigkeit hohe Bedeutung haben.

Nur wenn weiterer finanzieller Spielraum vor-

handen ist, können auch die steuerlich absetz-

baren Höchstbeiträge dynamisiert werden.

Über die sinnvollen Vorschläge des Kommis-

sionsberichts hinaus sind die unterzeichnen-

den Kommissionsmitglieder der Auffassung,

dass eine Bewertung der Anlagen, die von

einer unabhängigen Stelle durchgeführt wird

und die nach einem vorher festgelegten Kata-

log Sicherheit und Rendite berücksichtigt, als

Entscheidungsgrundlage sinnvoll wäre.

Die Rolle der kollektiven Formen der kapital-

gedeckten Vorsorge – die betriebliche Vorsor-

ge, möglichst tarifvertraglich gestaltet – sollte

weiter gestärkt werden. Unter den Gesichts-

punkten einer angemessenen Rendite, eines

hohen Anlageschutzes und der Transparenz

der Anlagen bietet sie eindeutige Vorteile.

Zudem kann hier eher die Beteiligung der

Arbeitgeber an den Aufwendungen erreicht

werden. Neben der Vereinheitlichung der För-

derbedingungen schlagen die genannten

Kommissionsmitglieder weitere Veränderun-

gen vor, um die betriebliche Altersvorsorge zu

optimieren:

a. Erhöhung der Flexibilität
Die Vorschriften zur Übernahme und Abfin-

dung von Anwartschaften auf betriebliche

Altersversorgung sind unzureichend und müs-

sen den veränderten Erwerbsbiografien ange-

passt werden. Der Tatsache, dass Arbeitgeber-

wechsel im Laufe eines Berufslebens inzwi-

schen zur Regel werden, muss durch eine Ver-

3Reformvorschläge zur Gesetzlichen Rentenversicherung
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besserung und vor allem einer Konkretisierung

der gesetzlichen Vorschriften Rechnung getra-

gen werden. 

b. Erhöhung der Wahlmöglichkeiten und obli-
gatorische betriebliche Altersvorsorge
Die Wahlmöglichkeiten der ArbeitnehmerIn-

nen bei der Festlegung geeigneter Vorsorge-

produkte sollten gestärkt werden. Ein Weg

dazu wäre, den ArbeitnehmerInnen das Recht

einzuräumen, den ArbeitgeberInnen einen

Durchführungsweg vorzuschlagen, den der

Arbeitgeber grundsätzlich akzeptieren muss.

Ein gesetzlich festgelegtes Initiativrecht des

Betriebsrats und ein Mitbestimmungsrecht bei

der Wahl des Produkts würden ebenfalls posi-

tive Wirkungen erzielen.

Die Erhöhung der Wahlfreiheit sollte verbun-

den werden mit der Einführung einer Ver-

pflichtung des Arbeitgebers, von sich aus ein

Angebot zum Aufbau einer betrieblichen

Altersvorsorge zu machen – unabhängig von

der Geltendmachung des Rechtsanspruchs auf

Entgeltumwandlung durch die Arbeitnehme-

rInnen. Eine solche Verpflichtung des Arbeit-

gebers zum Angebot einer betrieblichen

Altersversorgung könnte dann zum Obligato-

rium (so dass alle ArbeitnehmerInnen in eine

betriebliche Altersvorsorge eingebunden sein

müssen) weiterentwickelt werden. Insgesamt

sollten aber kollektive, kooperativ mit den Ar-

beitgebern entwickelte Lösungen im Mittel-

punkt der Reform der kapitalgedeckten Vor-

sorge stehen. Durch einfache, durchschaubare

gesetzliche Regeln können Rahmenbedingun-

gen geschaffen werden, die die Anstrengun-

gen der Sozialpartner unterstützen.

Die Kommissionsmitglieder Ursula Engelen-

Kefer, Nadine Schley, Barbara Stolterfoht, Man-

fred Schoch, Frank Nullmeier und Klaus Wiese-

hügel sind der Auffassung, dass mittelfristig

die obligatorische betriebliche Altersvorsorge

eine wünschenswerte Weiterentwicklung der

kapitalgedeckten Altersvorsorge darstellt.

Dabei sollte eine finanzielle Beteiligung des

Arbeitgebers vorgesehen sein. Tarifvertragli-

che Regelungen können dabei eine große

Rolle spielen. Die Vorteile der kollektiven For-

men der kapitalgedeckten Vorsorge wurden

bereits dargestellt. Vor allem kann eine flä-

chendeckende Ausbreitung betrieblicher Al-

tersversorgung ohne eine gesetzliche Ver-

pflichtung des Arbeitgebers, diese einzurich-

ten, nicht erreicht werden. Diese ist aber – ins-

besondere aufgrund der Sicherungslücke zwi-

schen gesetzlicher Rente und einem Lebens-

standard sichernden Alterseinkommen – so-

zialpolitisch notwendig. Eine obligatorische

betriebliche Altersvorsorge findet allerdings

nur dann die Zustimmung der genannten

Kommissionsmitglieder, wenn sie mit einer

finanziellen Beteiligung der Arbeitgeber an

den Vorsorgeaufwendungen verbunden wird.

c. Einzahlungs- und Auszahlungsgerechtig-
keit schaffen
Frauen und Männer haben bislang bei der pri-

vaten Altersvorsorge keine gleichen Bedingun-

gen bei der Gestaltung der Verträge. Männer

sind bevorzugt, da sie aufgrund ihrer geringe-

ren statistischen Lebenserwartung geringere

Beiträge für die gleiche monatliche Rente zah-

len müssen als Frauen. Bislang ist es bei der

privaten Vorsorge nicht gelungen, Angebote

zu schaffen, die für Männer und Frauen gleiche

Beträge bei Ein- und Auszahlung vorsehen. Nur

bei kollektiven – betrieblichen oder tarifver-

traglichen Vorsorgeformen – konnte Ge-

schlechtergerechtigkeit verwirklicht werden.

Auch dies spricht für die Stärkung der betrieb-

lichen Altersvorsorge – bis hin zum Obligato-

rium. Solange dieses aber nicht eingeführt

worden ist, ist es im Hinblick auf Versorgungs-

gerechtigkeit notwendig, durch gesetzgeberi-

sche Maßnahmen die Anbieter von Altersvor-

sorgeprodukten zu diesen Angeboten zu ver-

pflichten. Die Kommissionsmitglieder Ursula

Engelen-Kefer, Nadine Schley, Barbara Stolter-

foht, Frank Nullmeier, Manfred Schoch und

Klaus Wiesehügel unterstützen an diesem

Punkt die Europäische Kommission, die dies-

bezügliche Aktivitäten entwickelt hat.
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1 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung [2002], Gutachten 2002, Ziffer 146. Rentner zahlen derzeit

noch auf Versorgungsbezüge und Einkommen aus selbständiger Tätigkeit den halben Allgemeinen Beitragssatz. In den Konsensgesprächen

wurde beschlossen, auch auf diese Einkommen zukünftig den vollen Beitragssatz zu erheben. 

erreicht. Eine Abschwächung der Konjunktur

und ein Anstieg der Arbeitslosigkeit führen in

einer solchen Situation zu einem Rückgang der

Einnahmen, durch den die Organisation der

Gesetzlichen Krankenversicherung grundsätz-

lich in Frage gestellt wird.

Zukünftig wird die finanzielle Situation der Ge-

setzlichen Krankenversicherung zudem verstärkt

von den demografischen Veränderungen be-

stimmt werden. Die zunehmende Alterung führt

zu steigenden Ausgaben und zu sinkenden

Einnahmen und wirkt in einem lohnbezogenen

Finanzierungssystem somit erhöhend auf die

Beitragssätze. Während eine schrumpfende Ge-

samtbevölkerung nur auf der Einnahmenseite

belastend, auf der Ausgabenseite jedoch ent-

lastend wirkt, macht sich ein steigender Alten-

quotient auf beiden Seiten beitragssatzerhö-

hend bemerkbar. Gravierende Auswirkungen

des demografischen Wandels sind insbeson-

dere dann zu erwarten, wenn man eine Verstei-

lerung des Altersprofils der Ausgaben der Ge-

setzlichen Krankenversicherung unterstellt und

damit eine mit dem Alter zunehmende Diffe-

renz zwischen den Zuwachsraten von Ausgaben

und Einnahmen.

Im Rahmen der Diskussion über die Finanzie-

rungssituation werden zunehmend auch die

Verteilungswirkungen innerhalb der Gesetz-

lichen Krankenversicherung problematisiert.

In der Gesetzlichen Krankenversicherung findet

über die einkommensabhängige Beitragser-

hebung im Umlageverfahren ein sozialer Aus-

gleich statt, der etwa 90% der Bevölkerung ein-

schließt. Die Gesetzliche Krankenversicherung

übernimmt damit faktisch gesamtgesellschaft-

liche Aufgaben. Da die private Krankenversiche-

rung (PKV) sich über einkommensunabhängige

Prämien finanziert, kommt es zu einer unter-

schiedlichen Behandlung von Gesetzlich und

privat Versicherten. Diese können insofern als

problematisch angesehen werden, als sich die

privat Versicherten mit ihren in der Regel über-

durchschnittlichen Einkommen nicht an der

Finanzierung der gesamtgesellschaftlich aus-

gerichteten Einkommensumverteilung in der

Gesetzlichen Krankenversicherung beteiligen.

Der derzeitige soziale Ausgleich innerhalb der

Gesetzlichen Krankenversicherung weist Inkon-

sistenzen und erhebliche Mängel auf, so dass

die angestrebten Umverteilungswirkungen nur

eingeschränkt oder zumindest nicht effizient,

d.h. nur unter Inkaufnahme unerwünschter

„Nebenwirkungen“, erreicht werden. Auch

wenn die lohnzentrierte Beitragserhebung sich

an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der

Versicherten orientiert, führt sie doch zu Ab-

weichungen vom Leistungsfähigkeitsprinzip.

• Ungleichbehandlung von Ehepaaren bei

gleichem Haushaltseinkommen tritt auf,

wenn das Haushaltseinkommen unterschied-

lich auf die Ehepartner verteilt ist und ein

Ehepartner ein Einkommen oberhalb der Bei-

tragsbemessungsgrenze bezieht.

• Die unterschiedliche Abgrenzung der versi-

cherungspflichtigen Einkommen führt für

freiwillig Versicherte und Pflichtversicherte

mit Einkommen unterhalb der Beitragsbe-

messungsgrenze zu unterschiedlichen Bei-

tragszahlungen.

• Ältere Versicherte zahlen im Durchschnitt

geringere Beiträge als jüngere Versicherte

mit gleichem Gesamteinkommen, da sie über

einen höheren Anteil von nicht beitrags-

pflichtigen Vermögenseinkünften verfügen.1

• Durch die Begrenzung des Beitrags durch

die Beitragsbemessungsgrenze zahlen Ver-

sicherte mit Einkommen oberhalb der Bei-

tragsbemessungsgrenze einen relativ zu

ihren gesamten Arbeitseinkommen geringe-

ren Beitrag als Versicherte mit Einkommen

unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze.

Der Familienlastenausgleich fördert bei ge-

nauerer Betrachtung Familien nur sehr zielun-

genau und stellt damit kein effizientes Mittel

zur gesamtgesellschaftlichen Familienpolitik dar. 
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• Aufgrund der beitragsfreien Mitversiche-

rung von Ehepartnern werden Einverdie-

nerfamilien mit Einkommen oberhalb der

Beitragsbemessungsgrenze gegenüber Dop-

pelverdienerfamilien mit gleichem Gesamt-

einkommen begünstigt, da sie nur den

Maximalbeitrag zahlen. Diese Bevorzugung

von Familien mit hohen Einkommen wider-

spricht dem Prinzip der horizontalen Gleich-

behandlung.

• Eine Nettobetrachtung, die die gezahlten

Beiträge von Familien den in Anspruch ge-

nommenen Leistungen gegenüberstellt, zeigt,

dass durch die beitragsfreie Mitversicherung

Familien mit Kindern nur in geringem Maße,

vor allem jedoch ältere Einverdienerehepaa-

re ohne Kinder begünstigt werden.2

Die zu vermutenden Ineffizienzen in der Leis-

tungserbringung sprechen für grundlegende

Reformen auf der Ausgabenseite der Gesetz-

lichen Krankenversicherung, die darauf abzie-

len, dass die gegebenen Mittel wirtschaftlicher

und qualitätsbewusster eingesetzt werden.

Hierdurch würde gleichzeitig Druck auf der

Einnahmenseite reduziert. Kurzfristige ausga-

benseitige Reformen sind unverzichtbar, ver-

schaffen dem Gesundheitssystem allerdings

lediglich eine, wenn auch wichtige, Atempause.

Längerfristig gilt es, zusätzlich die Finanzie-

rung des Teils des überproportionalen Ausga-

benanstiegs dauerhaft zu sichern, der sich aus

der demografischen Entwicklung, dem medizi-

nisch-technischen Fortschritt und veränderten

Präferenzen ergibt. Hierzu sind einnahmen-

seitige Reformen unabdingbar. Diese sollten

auch die inkonsistenten Verteilungswirkungen

beseitigen.

Die Kommission wurde von der Bundesminis-

terin für Gesundheit und Soziale Sicherung am

Anfang des Jahres 2003 gebeten, den Kom-

missionsauftrag dahingehend zu erweitern,

bis Mai 2003 der Bundesregierung Empfeh-

lungen vorzulegen, die gleichermaßen geeig-

net sein sollen, die Beitragssätze in der Gesetz-

lichen Krankenversicherung spürbar zu senken

wie die Nachhaltigkeit der Finanzierungsstruk-

tur zu erhöhen. Die Kommission ist dieser Bitte

dahingehend gefolgt, dass die Arbeitsgruppe

Krankenversicherung am 9. April 2003 mehr-

heitlich einen Zwei-Stufen-Plan vorgeschlagen

hat: kurzfristige Stabilisierungsmaßnahmen

und Maßnahmen zur Sicherung der langfristi-

gen Nachhaltigkeit in der Finanzierung der

Gesetzlichen Krankenversicherung.

Auf die von der Arbeitsgruppe Krankenver-

sicherung empfohlenen kurzfristigen Maß-

nahmen mit einem Gesamtvolumen von ca.

20 Mrd. € wird hier nicht mehr eingegangen,

da sie von der Bundesregierung aufgegriffen

wurden und in modifizierter Form in den kon-

kreten Gesetzgebungsprozess einfließen sollen.3

Jenseits dieser kurzfristigen Sparmaßnahmen

erachtet die Kommission grundlegende ausga-

benseitige Strukturreformen der Gesetzlichen

Krankenversicherung als notwendig, die die

Voraussetzung für mehr Wettbewerb schaffen

und Anreize für wirtschaftliches Verhalten der

Beteiligten setzen. Qualität und Wirtschaft-

lichkeit der Versorgung in der Gesetzlichen

Krankenversicherung können verbessert wer-

den, wenn der Wettbewerb zwischen Leis-

tungserbringern intensiviert wird. Einheitsver-

träge und Anbietermonopole verhindern einen

effizienzorientierten Wettbewerb. Die Trans-

parenz von Qualität und Wirtschaftlichkeit

muss verbessert werden. Außerdem gilt es,

Prävention und Rehabilitation zu stärken.

Diese ausgabenseitigen Reformen sind vorran-

gig erforderlich, allein jedoch nicht ausrei-

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung

2 Die Gesamtnettozahlungen an Familien beträgt nur etwa 2,5% der Gesamtausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung, da die Gruppe der

Familien über überdurchschnittliche Einkommen verfügt. Dabei steigt im Durchschnitt das Einkommen von Familien mit der Anzahl der Kinder

an. Das Durchschnittsfamilieneinkommen von Ehepaaren mit mindestens einem mitversicherten Kind liegt über der Beitragsbemessungs-

grundlage, wobei Doppelverdiener ein höheres Einkommen als Einverdienerfamilien beziehen. Vgl. Rosenschon, A. [2001], Familienförderung

in Deutschland – eine Bestandsaufnahme, Institut für Weltwirtschaft, Kieler Arbeitspapiere Nr.1071, Kiel, S. 10 ff. Pfaff, Anita B. [1993]: Familien-

hilfe – Familienlastenausgleich in der gesetzlichen Krankenversicherung, in: Sozialer Fortschritt 42 (1993) 12, S. 304 ff. Wenzel, D. [1999]: Finan-

zierung des Gesundheitswesens und interpersonelle Umverteilung, Frankfurt, S. 167 ff.

3 Die Berechnungen der Kommission haben gezeigt, dass eine Quantifizierung von Einsparpotenzialen in der Gesetzlichen Krankenversicherung

mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden ist.
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chend, um die Finanzierung der Gesetzlichen

Krankenversicherung nachhaltig zu sichern.

Daher hat die Kommission finanzierungsseiti-

ge Reformen für eine dauerhafte und beschäf-

tigungsfreundliche Finanzierung erarbeitet.

4.2 Grundprinzipien und Ziele der 
Gesundheitsreform

Die Kommission ist der Auffassung, dass eine

Gesetzliche Krankenversicherung bestimmte

Anforderungen erfüllen muss. An erster Stelle

steht die Sicherstellung der Versorgung mit

dem medizinisch Notwendigen, d.h. die Ge-

währleistung einer medizinisch hochstehen-

den Versorgung für alle Versicherten. Dabei

sind Reformvorschläge für das Gesundheitswe-

sen auch im Hinblick auf die zu erwartenden

Effekte für den Gesundheitszustand der Ge-

samtbevölkerung („Public Health“) zu bewer-

ten, d.h. auch im Hinblick auf Versorgungs-

strukturen, auf die Qualität medizinischer

Leistungen und auf den Zugang zu medizi-

nischen Leistungen.

Um die angestrebten Ziele zu erreichen, ist

eine Versicherungspflicht ebenso unverzicht-

bar wie der Kontrahierungszwang auf der

Seite der Krankenversicherungen. Eine Selek-

tion nach dem Gesundheitszustand oder be-

stimmten Risikoprognosen ist abzulehnen. Die

Anreize zu einer solchen Selektion müssen –

auch durch einen geeigneten morbiditäts-

orientierten Risikostrukturausgleich – mini-

miert werden. Die Kommission spricht sich in

diesem Zusammenhang gegen eine altersab-

hängige Leistungsausgrenzung aus. Neben

dem als selbstverständlich anzusehenden Aus-

gleich zwischen Gesunden und Kranken sollte

auch ein Ausgleich zwischen Alten und Jungen

stattfinden, damit für ältere Versicherte die

Gesundheitsabsicherung bezahlbar bleibt.

Eine Differenzierung der Beiträge nach Män-

nern und Frauen wird abgelehnt. Ein Ausgleich

zwischen Versicherten mit Kindern und Ver-

sicherten ohne Kinder ist familienpolitisch

geboten. Und schließlich muss ein sozialer

Ausgleich sicherstellen, dass alle Versicherten

unabhängig vom Einkommen vollen Zugang zu

medizinisch notwendigen Leistungen erhalten.

Die spezifische Zielsetzung der Nachhaltigkeit

in der Finanzierung der Gesetzlichen Kranken-

versicherung kann durch verschiedene Krite-

rien operationalisiert werden. 

Ein wichtiges Kriterium für ein dauerhaft trag-

fähiges Finanzierungssystem ist seine Verträg-

lichkeit mit Beschäftigung und Wachstum.

Eine wesentliche Vorgabe für die Kommission

ist es, die Abgabenlast auf den Faktor Arbeit

einzuschränken, um die Wachstumschancen

und Beschäftigungsmöglichkeiten der gesam-

ten Volkswirtschaft nicht zu beeinträchtigen.

Neben seiner Wachstumsfreundlichkeit sollte

ein Finanzierungskonzept auch nach seiner

Konjunkturunabhängigkeit beurteilt werden.

Anzustreben ist eine Beitragserhebung, die

möglichst konjunkturelle Schwankungen nicht

verstärkt, d.h. nicht prozyklisch wirkt. 

Die Art der Finanzierung muss zudem unter

dem Blickwinkel möglicher Auswirkungen auf

die Effizienz der Leistungserbringung über-

prüft werden. Finanzierungsformen, die den

Wettbewerb unter den Leistungserbringern

nicht fördern oder sogar einschränken, können

negative Nebenwirkungen auf die Effizienz

der Leistungserbringung ausüben und damit

das Kosten-Leistungsverhältnis der Gesund-

heitsversorgung verschlechtern. 

Neben den interpersonellen Umverteilungs-

wirkungen gilt es insbesondere vor dem

Hintergrund der Bevölkerungsalterung die in-

tergenerativen Verteilungseffekte zu berück-

sichtigen. So erachtet es die Kommission als

nachteilig, wenn die Lasten der Finanzierung

des Gesundheitssystems einseitig auf künftige

Generationen verlagert werden.

Darüber hinaus sollten Reformvorschläge stets

unter dem Aspekt der administrativen Be-

herrschbarkeit und der Vereinbarkeit mit der

Entwicklung des Europäischen Binnenmarkts

beurteilt werden.4
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4.3 Konzeptionelle Alternativen zur 
lohnzentrierten Finanzierung der
Gesetzlichen Krankenversicherung

Die derzeitige ausschließlich lohnzentrierte

Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung ist aufgrund der Veränderungen in den

sozio-demografischen Rahmenbedingungen

und aufgrund der im medizinisch-technischen

Fortschritt begründeten Ausgabendynamik

nicht mehr nachhaltig.

Diese Ausgabendynamik übt Druck auf die Bei-

tragssätze aus. Aufgrund der heutigen Bei-

tragserhebung wirkt dieser in doppelter Weise

wachstumshemmend, nämlich sowohl gesamt-

wirtschaftlich als auch bezogen auf die Versor-

gung mit Gesundheitsleistungen. Ein sinken-

der Anteil der beitragspflichtigen Einkommen

am Bruttosozialprodukt als Folge der hohen

Arbeitslosigkeit, eines wachsenden Anteils von

Rentnern, von Leistungsrücknahmen bei den

Renten und einer Verschiebung von gesamt-

gesellschaftlichen Lasten auf die Gesetzliche

Krankenversicherung („Verschiebebahnhöfe“)

erhöhen die Lohnzusatzkosten immer stärker –

mit nachteiligen Konsequenzen für Beschäfti-

gung und Wachstum. Eine einnahmenorientierte

Ausgabenpolitik ist keine ausreichende Antwort

auf die in einer alternden Gesellschaft gegebenen

Chancen eines nach Maßgabe der Präferenzen

der Versicherten wachsenden Gesundheitsmarkts.

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung

4 Kritisch wurde angemerkt, dass diese Kriterien zusätzlich zu ergänzen bzw. zu detaillieren sind: Zur Nachhaltigkeit der Sozialen Sicherungs-

systeme gehöre die Verlässlichkeit individueller und kollektiver Versorgungsansprüche. Die vorgeschlagenen Finanzierungsoptionen sollten

geeignet sein, einen dauerhaften, umfassenden und qualitativ hoch stehenden Leistungsanspruch zu gewährleisten. Dies sei ein wichtiges

Element zur Legitimation eines jeden Versicherungssystems. Neben den beschäftigungs- und wachstumspolitischen Aspekten sei insbesondere

auf die soziale Ausgewogenheit der Reformvorschläge zu achten. Damit werde das Thema der Verteilungs- und Belastungsgerechtigkeit bei

der Bestimmung des Versichertenkreises wie der Beitragsbemessungsgrundlage angesprochen. Dies bedeute auch, dass im Hinblick auf die

Beitragserhebung Versicherte mit gleich hoher Leistungsfähigkeit auch gleich behandelt werden. Kriterien für eine umfassende Strukturreform

dürften dabei nicht nur wirtschaftlicher Art sein. Hier seien neben der Frage der Geschlechtergerechtigkeit auch der Aspekt von Partizipation

und Transparenz im Gesundheitswesen sowie die soziale Verteilung von Gesundheitschancen bzw. -risiken mit zu berücksichtigen. 

Kasten 4-1: Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen 
– Stärkung der Verbraucher – und Patientensouveränität

Die Rolle des Verbrauchers im Gesundheitswesen hat sich in den letzten Jahren verändert. Viele Patienten und Versi-

cherte haben den Wunsch, sowohl im unmittelbaren Behandlungsgeschehen als auch in den Strukturen des Gesund-

heitswesens besser beteiligt zu werden. Partizipation ist dabei ein wesentlicher Faktor für Effizienz und Qualitätsent-

wicklung, aber auch für die Akzeptanz des um seine Legitimation ringenden solidarischen Gesundheitssystems. Je

souveräner Patienten und Versicherte als Verbraucher im System agieren, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass

Mittel effizient und zielgenau eingesetzt werden. Versicherten- und Patientenbeteiligung ist daher eine strukturelle

Bedingung für Qualität und Wirtschaftlichkeit, und damit für die Zukunftsfähigkeit des Gesundheitssystems.

Verbrauchersouveränität und Systemverantwortung

Damit Patienten und Versicherte ihre Rolle als mündige Verbraucher wahrnehmen können, müssen ihnen die im

Gesundheitswesen erbrachten Leistungen und ihre Kosten transparenter gemacht werden. Vorliegende Qualitätsdaten

über medizinische, pflegerische und rehabilitative Leistungen im ambulanten und stationären Bereich (Entwicklung

transparenter Benchmarkingsysteme) sind deshalb in für Verbraucher verständlicher Weise zu veröffentlichen und nutz-

bar zu machen. Versicherte und Patienten können darüber hinaus durch gezielte Anreizsysteme zu wirtschaftlich und

gesundheitspolitisch sinnvollem Verhalten motiviert werden. 

Stärkung der Position von Patientinnen und Patienten

Die Rolle der Patientinnen und Patienten als mündige Partner im Behandlungsgeschehen ist zu stärken. Das betrifft

auch ihre rechtliche Position gegenüber Ärzten und Pflegekräften, die in Deutschland durch Gesetz und Rechtspre-

chung definiert wird. Diese Rechte werden indes nicht immer in ausreichender Weise wahrgenommen. Um diese Rechte

von Patientinnen und Patienten konkret mit Leben zu füllen, sind unabhängige Information und Beratung notwendig.

Darüber hinaus ist die Rechtsstellung des Patienten im Fall eines Behandlungsfehlers zu stärken.

Verbraucherbeteiligung und Qualitätsentwicklung 

Patientinnen und Patienten verfügen über wertvolles Erfahrungswissen, das auf den unterschiedlichen Entscheidungs-

ebenen des Gesundheitswesens unverzichtbar ist, um die Qualität der Versorgung weiterzuentwickeln. Eine angemes-

sene Beteiligung von Patientenvertretern ist daher in allen Bereichen des Gesundheitswesens zu gewährleisten. Der von

der Bundesregierung geplante Patientenbeauftragte kann hier eine wichtige Scharnierfunktion übernehmen. 
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Zusätzlich ist die ausschließlich lohnzentrierte

Finanzierung in hohem Maße konjunkturreagi-

bel. In konjunkturell schwächeren Zeiten steigt

die Bemessungsgrundlage weniger stark und

eine Anhebung der Beitragssätze wird erfor-

derlich, um die Leistungen der Gesetzlichen

Krankenversicherung zu finanzieren. Die stei-

genden Beitragssätze wiederum wirken sich

negativ auf Wachstum und Beschäftigung aus. 

Die Finanzierung der Gesetzlichen Kranken-

versicherung kann nur durch grundlegende

Reformen nachhaltig gesichert werden. Dazu

gehört auch die Prävention und Rehabilitation

sowie die Erhöhung der Versicherten- und

Patientensouveränität. Ungeachtet dessen sind

ausgabenseitige Strukturreformen unverzicht-

bar, ja vorrangig erforderlich. Sie sollten expli-

zite Anreizmechanismen für ein wirtschaftli-

ches Verhalten aller Akteure enthalten. Die Mo-

bilisierung von Wirtschaftlichkeitsreserven ist

jedoch allein keine nachhaltige Finanzierungs-

quelle. In der Kommission sind zwei konzep-

tionelle Alternativen entwickelt worden, um

eine dauerhaft ergiebige und beschäftigungs-

freundliche Finanzierung sicherzustellen:

• Eine die gesamte Bevölkerung umfassende

Bürgerversicherung, welche von allen Bür-

gerinnen und Bürgern in Orientierung am

Leistungsfähigkeitsprinzip über einkom-

mensabhängige Beiträge zu finanzieren ist,

wobei das Ziel der personellen Einkommens-

umverteilung integrierter Bestandteil des

Systems bleibt.

• Das Modell pauschaler Gesundheitsprämien,

das sich am Prinzip der Äquivalenz von Leis-

tung und Gegenleistung orientiert sowie die

personelle Einkommensumverteilung aus

dem Gesundheitsbereich ausgliedert und

sie dem Steuer-Transfer-System zuweist.

Die Bürgerversicherung zielt bei der Finanzie-

rung der Leistungen der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung auf eine umfassendere Ver-

wirklichung des Prinzips der wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit der Einzelnen und auf eine

integrierte personelle Einkommensumvertei-

lung ab. Der Versichertenkreis und die Bei-

tragsgrundlagen werden auf alle Bürgerinnen

und Bürger sowie auf alle Einkunftsarten aus-

geweitet, die Versicherungspflichtgrenze wird

abgeschafft und die Beitragsbemessungsgrenze

angehoben, die Beiträge bleiben einkommens-

abhängig und der personelle Einkommensaus-

gleich verbleibt innerhalb des beitragsfinan-

zierten Krankenversicherungssystems. Für die

lohnabhängigen Beitragsteile bleibt es bei der

paritätischen Finanzierung. Langfristiges Ziel

ist, dass die gesetzlichen Krankenkassen als

Vollversicherung das medizinisch Notwendige

absichern und die privaten Krankenversiche-

rungen Zusatzversicherungen für Leistungen,

die nicht medizinisch notwendig sind, anbie-

ten. Es ist zu prüfen, ob und wie sich die priva-

ten Krankenversicherungen am Angebot der

Bürgerversicherung beteiligen können.

Das Gesundheitsprämienkonzept orientiert

sich am Äquivalenzprinzip und zielt auf eine

völlige Herausnahme der Beiträge zur Gesetz-

lichen Krankenversicherung aus den Lohnzu-

satzkosten. Die Beiträge richten sich in Analo-

gie zu Versicherungsprämien nach dem Leis-

tungsvolumen und nicht nach der Höhe des

Einkommens der Versicherten. Damit führen

Prämiensteigerungen in der Gesetzlichen

Krankenversicherung nicht mehr automatisch

zu einer Verteuerung des Faktors Arbeit. Das

Gesundheitsprämienkonzept geht davon aus,

dass der soziale Ausgleich mit einer höheren

Zielgenauigkeit im staatlichen Steuer-Transfer-

System realisiert werden kann. Angesichts der

zukünftigen demografischen Herausforderun-

gen sollen die privaten Krankenversicherun-

gen als kapitalgedeckte Krankenvollversiche-

rungen erhalten bleiben, aber einem deutlich

schärferen Wettbewerb sowohl innerhalb

ihres Segments als auch nach Möglichkeit zwi-

schen den Systemen ausgesetzt werden. Lang-

fristig wäre ein einheitlicher Ordnungs- und

Regulierungsrahmen für Gesetzliche und pri-

vate Krankenversicherungen möglich und

erstrebenswert.

Beide Vorschläge sind in sich geschlossene

Konzeptionen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie
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die beschäftigungsfeindliche Finanzierung der

Gesetzlichen Krankenversicherung nahezu

ausschließlich über die Löhne überwinden

und alle anderen Einkommensarten zur Finan-

zierung der Gesundheitskosten sowie des sozia-

len Ausgleichs mit heranziehen. Sie unter-

scheiden sich jedoch in der Gewichtung der

Ziele Wachstums- und Beschäftigungsverträg-

lichkeit einerseits sowie der Organisation der

gesundheitsunabhängigen Einkommensum-

verteilung andererseits. 

Die Kommission empfiehlt der Politik, diese

gesellschaftspolitische Grundsatzentscheidung

über die zukünftige Finanzierung der Gesetz-

lichen Krankenversicherung rasch zu treffen

und damit die Voraussetzung für eine schritt-

weise, an einem Gesamtkonzept ausgerichtete

Finanzierungsreform zu schaffen. Sie hält aber

systemunabhängige Reformschritte auf der

Einnahmenseite für möglich, mit denen auf

die Verwerfungen im materiellen Ausgleich

zwischen Allgemeiner Krankenversicherung

(AKV) und Krankenversicherung der Rentner

(KVdR) reagiert werden kann.

4.3.1 Die Bürgerversicherung

Der nachfolgende Text stellt aus Sicht der

Befürworterinnen und Befürworter das Kon-

zept der Bürgerversicherung dar.

4.3.1.1 Kernelemente und Ziele

Die Kommission für die Nachhaltigkeit in der

Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme

hat die Aufgabe, Vorschläge für eine nachhal-

tige Finanzierung und Weiterentwicklung der

Sozialversicherung zu entwickeln. Die Bürger-

versicherung verfolgt konkret das Ziel, die

Lohnzusatzkosten zu senken, die Beitragsge-

rechtigkeit zu erhöhen, die Konjunktur zu

fördern und insgesamt die Gesetzliche Kranken-

versicherung für die kommenden demografi-

schen Herausforderungen nachhaltig zu stärken.

Die Bürgerversicherung basiert auf der Über-

zeugung, dass die vielfältigen Herausforde-

rungen der Gesetzlichen Krankenversicherung

nur durch ein in sich geschlossenes Gesamt-

konzept gelöst werden können. Die dafür not-

wendigen Maßnahmen können in drei Teilbe-

reiche gegliedert werden:

• Erweiterung des Versichertenkreises durch

eine Einbeziehung aller Gruppen der Bevöl-

kerung, also auch von Selbständigen und

Beamten. Die Versicherungspflichtgrenze

wird aufgehoben. Dabei sind Zwischen-

schritte möglich.

• Erweiterung der Beitragsgrundlage durch

eine Einbeziehung weiterer Einkunftsarten,

insbesondere Einkünften aus Vermietung,

Zinseinkünfte und Kapitaleinkünfte. Durch

eine Anhebung der Beitragsbemessungs-

grenze auf 5.100 € (Angleichung an die Ren-

tenversicherung) und die Einbeziehung der

anderen Einkunftsarten wird der allgemeine

Beitragssatz der Krankenkassen entspre-

chend gesenkt.

• Angebot von Zusatzversicherungen durch

die private Krankenversicherung. Leistungen,

deren medizinische Notwendigkeit nicht

nachgewiesen werden kann oder die reinen

Wellness-Charakter haben, können über pri-

vate Zusatzversicherungen abgedeckt wer-

den. Diese Versicherungen können von der

privaten Krankenversicherungsbranche an-

geboten werden. Ein entsprechender Leis-

tungskatalog könnte von einem Ausschuss

definiert werden, welcher von der Ge-

setzlichen Krankenversicherung, der privaten

Krankenversicherung, den Leistungsanbietern

und Patientenvertretern besetzt wird. Alle

medizinisch notwendigen und wirksamen

Leistungen werden weiterhin über die Ge-

setzliche Krankenversicherung abgedeckt. So

wird der Wachstumsmarkt Medizin nicht 

beschränkt und trotzdem eine sich ent-

wickelnde Zwei-Klassen-Medizin vermieden.

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung
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Die Wirkungen der Bürgerversicherung tragen

dazu bei, die beiden wichtigsten Vorgaben der

Kommission, die Senkung der Lohnzusatzkos-

ten und die Stärkung der Nachhaltigkeit, zu

erfüllen. Sie sind jedoch auch unter sozialpoli-

tischen und arbeitsmarktpolitischen Aspekten

zielführend:

Die Nachhaltigkeit wird gestärkt, da die Ge-

setzliche Krankenversicherung auf eine breite-

re Basis in Bezug auf Personen und Einkunfts-

arten gestellt wird. Einkünfte aus Vermietung

sowie Kapital gehören zu den an Bedeutung

gewinnenden Einkunftsarten, während die

Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung rela-

tiv abnehmen werden. Die Gesetzliche Kranken-

versicherung muss an allen Einkunftsströmen

teilnehmen, um die langfristige Finanzierung

nachhaltig zu stabilisieren. Insbesondere vor

dem Hintergrund flexiblerer Vertragsbeziehun-

gen zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-

mern ist dies von hoher Bedeutung.

• Die Lohnzusatzkosten werden gesenkt, da

die Mehreinnahmen aus der Verbreiterung

der Beitragsbasis an die Versicherten weiter-

gereicht werden. Insbesondere arbeitsinten-

sive Unternehmen mit Beschäftigten im un-

teren Einkommensbereich profitieren von der

Bürgerversicherung. Gerade für diese Grup-

pe von Beschäftigten sind Senkungen der

Grenzbelastung von höchster Bedeutung.

Die Grenzbelastung gibt an, wie hoch der

zusätzliche Abgabenanteil eines Arbeitneh-

mers bei Einkommenssteigerungen ausfällt.

• Eine Konjunkturbelebung tritt ein, da durch

die Bürgerversicherung insbesondere dieje-

nigen Haushalte entlastet werden, die im

unteren und mittleren Einkommenssektor

liegen und eine entsprechend hohe Konsum-

quote aufweisen. Die Konjunktur kann auf

einen erheblichen und andauernden Nach-

fragezuwachs bauen. Eine Belastung fällt im

Wesentlichen an für Haushalte mit Brutto-

jahreseinkommen über 50.000 € (Familien

mit Kindern) beziehungsweise über 35.000 €

(Alleinstehende). Diese weisen bereits eine

vergleichsweise hohe Sparquote auf.

• Die Stärkung der Solidarität und der sozia-

len Gerechtigkeit wird durch den Rückbau

von Sonderregelungen erreicht. Die Sonder-

stellung von Beamten und Selbständigen

wird beendet, um auch diesen Gruppen die

Möglichkeit des Beitritts in die Gesetzliche

Krankenversicherung zukünftig zu geben.

Das „Rosinenpicken“ der privaten Kranken-

versicherung bei jungen, gesunden, gut ver-

dienenden und häufig alleinstehenden Ver-

sicherten wird eingeschränkt. Die soziale

Gerechtigkeit wird auch durch die gleichbe-

rechtigte Einbeziehung aller Einkunftsarten

verstärkt. Eine unterschiedliche Zusammen-

setzung des individuellen Einkommens führt

nicht mehr zu einer unterschiedlichen He-

ranziehung beim Beitrag.

• Die unbürokratische Lösung der Einziehung

des Hauptanteils der Beiträge über den

Arbeitgeber bleibt bestehen. Eine Erweite-

rung in Bezug auf die anderen Einkunftsar-

ten kann ohne großen Zusatzaufwand und

Bürokratie durch die Finanzämter abge-

wickelt werden. Insbesondere ist es nicht

notwendig, dass der Versicherte einem Mel-

dewesen unterworfen wird oder Anträge

schreiben muss.

• Die Qualität der Versorgung wird erhöht, da

die gesetzlichen Krankenkassen und die ver-

krusteten Strukturen des Leistungsangebots

einem konsequenten Qualitätswettbewerb

ausgesetzt werden. Eine Mehrklassenmedizin

wird abgebaut zugunsten besserer Stan-

dards für alle Versicherten für alle medizi-

nisch notwendigen Leistungen. Einheitsver-

träge und Monopolstrukturen werden auf-

gelöst. 

• Die Bürgerversicherung verbleibt mit ihrer

Beitragserhebung im Rahmen der in Europa

üblichen Verfahren. Die Beitragserhebung

nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip ist über-

wiegend verbreitet. Ausländische Kranken-

kassen haben sehr gute Möglichkeiten, sich

im Bereich der Zusatzversicherungen oder

auch der Vollversicherungen (weiter) zu eta-

blieren. Der Ausbau des Risikostrukturaus-
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gleichs hin zu einer besseren Abbildung der

Morbidität nutzt dabei sowohl internationa-

len als auch den deutschen Krankenkassen,

um einen echten Wettbewerb um beste Ver-

sorgungsqualität führen zu können und den

Wettbewerb um ausschließlich gute Risiken

zu beenden. Als weiteren Punkt wird die

Bürgerversicherung die Wettbewerbsfähig-

keit der gesamten deutschen Wirtschaft da-

hingehend stärken, im europäischen Binnen-

markt bestehen zu können.

4.3.1.2 Versichertenkreis

Die Anpassung des Versichertenkreises erfolgt

durch zwei Einzelmaßnahmen. Diese sind die

Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze und

die Erweiterung des Versichertenkreises. Beide

Maßnahmen führen dazu, dass die Gesetzliche

Krankenversicherung weitere Personengruppen

innerhalb der Gesamtbevölkerung umfasst.

Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze

Die Bürgerversicherung sieht vor, dass die Ver-

sicherungspflichtgrenze – möglicherweise in

Zwischenschritten – aufgehoben wird. Eine

kontinuierliche Anpassung der Versicherungs-

pflichtgrenze hat es bereits in der Vergangen-

heit gegeben und ist auch unstrittig, da die

Löhne und Gehälter ebenfalls ansteigen. Eine

starke Risikoselektion der privaten Kranken-

versicherung ist die Folge der Versicherungs-

pflichtgrenze.

So wechseln in die private Krankenversicherung

vorwiegend junge, gesunde Versicherte, welche

bereits früh im Erwerbsleben Lohneinkommen

oberhalb der Versicherungspflichtgrenze erzielen

konnten. Erkrankte Versicherte wechseln kaum,

da sie erhebliche Zuschläge aufgrund ihrer

Morbidität erwarten müssen. Ebenso wechseln

ältere Versicherte kaum, da sie die Kapitalrück-

stellungen nicht mehr bilden können und so

ebenfalls unmittelbar ein erhebliches Morbidi-

tätsrisiko mit den Beiträgen abdecken müssen.

Die Versichertengruppe der jüngeren, gesun-

den und überdurchschnittlich einkommens-

starken Versicherten unterstützt somit nicht

mehr den solidarischen Ausgleich innerhalb

der Gesetzlichen Krankenversicherung. Da-

rüber hinaus handelt es sich häufig um Allein-

stehende. Chronisch erkrankte Versicherte,

ältere Versicherte oder Familien mit mehreren

Kindern hingegen stützen sich gegenseitig

innerhalb des Systems der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung. Ein Solidarsystem, welches

ausgerechnet die stärksten Mitglieder der

Gesellschaft nicht enthält, macht keinen Sinn.

Auch empirisch kann nachgewiesen werden,

dass Versicherte in der privaten Kranken-

versicherung eine niedrigere Morbidität auf-

weisen und somit geringere Krankheitskos-

ten verursachen. Eine Auswertung von Um-

fragedaten der NFO Infratest Health aus dem

Jahr 2002 über rund 60.000 Versicherte zeigt,

dass insgesamt ein Drittel niedrigere Ge-

sundheitsausgaben von privat Versicherten

in der relevanten Altersgruppe der 30-40-

Jährigen erwartbar sind.5 Diese Altersgrup-

pe ist von entscheidendem Interesse, da sie

die weitaus überwiegende Gruppe der

Wechsler in die private Krankenversiche-

rung stellt. Vorher werden derzeit in der

Regel nicht die entsprechenden Lohnein-

kommen erzielt, in höherem Alter sind die

Prämiengestaltungen der privaten Kranken-

versicherung unattraktiv bzw. die Familien-

gründung erfordert höhere Beitragszah-

lungen pro Versichertem in der privaten

Krankenversicherung.

Abbildung 4-1 (Seite 153) zeigt, dass bei keiner

der abgefragten Erkrankungen Versicherte der

privaten Krankenversicherung durchgehend

höhere Morbiditäten aufweisen. Hinzu kommt,

dass die Einkommen der Versicherten in der

privaten Krankenversicherung überdurch-

schnittlich hoch liegen und daher auch hohen

Beitragszahlungen in der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung entsprechen würden.

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung
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Eine Aufhebung der Versicherungspflichtgren-

ze ist daher eine Maßnahme zur Stärkung der

Solidarität innerhalb der Gesellschaft. Die

Abwanderung von Versicherten mit günstigen

Risiken in die private Krankenversicherung

kann damit abgelöst werden. Die Aufhebung

der Versicherungspflichtgrenze kann in Zwi-

schenschritten erfolgen. In dieser Übergangs-

phase können die privaten Krankenversiche-

rungen sich stärker auf das Angebot von

Zusatzversicherungen spezialisieren. 

Die Zusatzversicherungen können medizini-

sche Leistungen abdecken, die in den Bereich

der Luxusmedizin, der Wellness-Angebote und

der medizinisch nicht notwendigen Verfahren

gehören. Welche Leistungen konkret diese

Definition erfüllen, könnte durch einen Aus-

schuss bestimmt werden, welcher von der Ge-

setzlichen Krankenversicherung, der privaten

Krankenversicherung, den Leistungsanbietern

und Patientenvertretern besetzt würde.

Erweiterte Versicherungspflicht

Die Bürgerversicherung erweitert die Versiche-

rungspflicht in der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung auch auf gesellschaftliche Gruppen,

die bisher eine Sonderstellung in Bezug auf

die Wahl der Versicherungssysteme hatten.

Dies betrifft insbesondere Beamte, Selbstän-

dige und Sozialhilfeempfänger. Die Wirkung

der Versicherungspflichtgrenze wird aufgeho-

ben. Ein Vertrauensschutz für bestehende Ver-

träge in der privaten Krankenversicherung wird

eingerichtet. Durch die erfolgte Kapitalde-

ckung in der privaten Krankenversicherung sind

diese bestehenden Verträge nicht gefährdet.

Da die Erweiterung der Versicherungspflicht

auf weitere Bevölkerungsgruppen einen ein-

schneidenden Schritt darstellt, ist der bereits

vollzogene Wechsel von der Gesetzlichen

Krankenversicherung in die private Kranken-

versicherung für einige Versicherte eventuell

vor diesem neuen Hintergrund rückwirkend

nicht mehr als erstrebenswert anzusehen.

Gründe hierfür mögen die dadurch erforderli-

che Mitgliedschaft von Familienangehörigen in

der Gesetzlichen Krankenversicherung sein (statt

beispielsweise über den Beamtenstatus in der

privaten Krankenversicherung). Ein weiterer

Grund kann die Sorge vor stark steigenden Prä-

mien in der privaten Krankenversicherung mit

steigendem Lebensalter darstellen. Rückkehr-

optionen sollten auch für Beamte gelten.

Insgesamt wird vorgeschlagen, ein Rückkehr-

recht von der privaten Krankenversicherung in

die Gesetzliche Krankenversicherung für Versi-

cherte einzurichten, die in den letzten 5 Jah-

ren vor Umsetzung der hier vorgeschlagenen

Änderung die Gesetzliche Krankenversiche-

rung verlassen haben. Ein generelles Rück-

kehrrecht erscheint unsolidarisch, da damit

auch ältere Versicherte, die im Verlaufe des

Arbeitslebens mögliche Vorteile der privaten

Absicherung nutzen konnten, nun auf Kosten

aller gesetzlich Versicherten die Vorteile mög-

licher niedrigerer Beiträge der Gesetzlichen

Krankenversicherung nutzen könnten. Ein

generelles Rückkehrrecht wäre lediglich denk-

bar, wenn eine Überführung der Altersrück-

stellungen in das System der Gesetzlichen

Krankenversicherung (beispielsweise in den

Risikostrukturausgleich) möglich wäre. Die fi-

nanziellen Auswirkungen eines solchen Schritts

bedürfen jedoch noch der quantitativen Ab-

schätzung und rechtlichen Bewertung.

Insbesondere bei der Einbeziehung der Beam-

ten scheint in der Vergangenheit oftmals aus-

geführt worden zu sein, dass eine Änderung

des Status quo der Beamten bei der Wahl der

Krankenversicherung nicht mit Art. 33 Abs. 

5 GG vereinbar wäre. Diese Auffassung hat sich

in der Rechtsprechung jedoch nicht durchge-

setzt. Als Gründe gelten:

• Das gegenwärtige Beihilfesystem ist erst in rela-

tiv jüngerer Vergangenheit ausgebildet worden.

• Die Fürsorgepflicht des Dienstherren kann

verschiedene Ausgestaltungen erfahren.

• Die Zuschussregelung zur Gesetzlichen

Krankenversicherung ist in der Umsetzung

unproblematisch.
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4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung

Abbildung 4-1: Prävalenzen von Versicherten nach Altersklassen und Krankheitsgruppen 

Quelle: Infratest, Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie der Universität zu Köln.
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Das Bundesverfassungsgericht hat in einem

Urteil vom Nov. 2002 zudem klargestellt, dass

die Grundsätze des Berufsbeamtentums – Für-

sorgepflicht und Alimentationsprinzip – nicht

beeinträchtigt werden, wenn der Umfang der

Beihilfe begrenzt wird auf das Niveau der

Patientinnen und Patienten der Gesetzlichen

Krankenversicherung (Az.: 2 BvR 1053/98).

Eine Verletzung von Art. 33 Abs. 5 GG ist nicht

gegeben. Daher lässt sich keine Sonderstel-

lung für Beamte in der Bürgerversicherung

begründen. Die Rechtslage ist somit anders zu

beurteilen als im Hinblick auf die Einbezie-

hung von Beamten in die Gesetzliche Renten-

versicherung.

Es sollte geprüft werden, ob sich für Selbstän-

dige in der Gründungsphase eines neuen Unter-

nehmens Hemmnisse aus einer Mitgliedschaft

in der Gesetzlichen Krankenversicherung erge-

ben. Insbesondere ist zu analysieren, ob ihnen

die Möglichkeit einzuräumen ist, spezielle Ta-

rife für Unternehmensgründer für einen ange-

messenen Zeitraum zu wählen. Diese speziel-

len Tarife für Unternehmensgründer könnten

beispielsweise einen niedrigeren Beitragssatz

aufweisen oder auch an die Zahl der neu ge-

schaffenen Arbeitsplätze gekoppelt sein. Ge-

prüft werden sollte auch, ob die in diesen neu

gegründeten Unternehmen arbeitenden Be-

schäftigten ebenfalls den speziellen Tarif in

Anspruch nehmen können.

4.3.1.3 Beitragsbemessungsgrundlagen 
und Beitragserhebung

Die Bürgerversicherung sieht die Ausgestal-

tung der Beitragsbemessungsgrundlage als

weiteren entscheidenden Schritt an, um die

Nachhaltigkeit der Gesetzlichen Krankenver-

sicherung zu stärken.

Gegenwärtig lastet das Beitragsaufkommen

zum überwiegenden Teil auf dem Lohnein-

kommen. Dies führt zu einer Belastung der

Lohnzusatzkosten von Unternehmen und somit

zu einem Wettbewerbsnachteil im interna-

tionalen Vergleich insbesondere für arbeitsin-

tensiv hergestellte Produkte.

Die vorgeschlagenen Reformschritte umfassen die

• Ausweitung der Bemessungsgrundlage auf

alle Einkunftsarten, insbesondere auch auf

Einkünfte aus Vermögen, sowie die 

• Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze

auf 5.100 € für alle Einkommensbestandtei-

le und damit auf das Niveau der Gesetzli-

chen Rentenversicherung.

Einbeziehung aller Einkunftsarten

Zusätzlich zu den Einkünften aus abhängiger

Beschäftigung sollen weitere Einkunftsarten in

die Beitragspflicht der Bürgerversicherung ein-

bezogen werden. Dies sind Arbeitseinkommen

nach § 15 SGB IV und Vermögenseinkommen.

Arbeitseinkommen ist der nach den allgemei-

nen Gewinnermittlungsvorschriften des Ein-

kommensteuerrechts ermittelte Gewinn aus

Land- und Forstwirtschaft, selbständiger Arbeit

oder Gewerbebetrieb. Diese Arbeitseinkom-

men werden den Einkommen aus abhängiger

Beschäftigung gleichgestellt. Der Beitrag auf

diese Einkommensarten ist vom Versicherten

allein zu tragen und deshalb so hoch wie bei

einem abhängig Beschäftigten der Arbeitge-

ber- und Arbeitnehmeranteil zusammen.

Als Vermögenseinkommen sind zu berücksich-

tigen Einnahmen aus Kapitalvermögen nach

§ 20 EStG nach Abzug der Werbungskosten,

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

nach § 21 EStG nach Abzug der Werbungs-

kosten sowie ggf. weitere Einkünfte (§ 22 EStG).

Dies entspricht dem umfassenden Einkom-

mensbegriff des § 240 Abs. 1 SGB V.

Die Absicherung von Ehepartnern ohne eigenes

Einkommen ist im Rahmen der Bürgerver-

sicherung sowohl als beitragsfreie Mitversi-

cherung als auch im Rahmen eines negativen

Ehegattensplittings umsetzbar.

Die Betrachtung der horizontalen Gerechtig-

keit erfordert zudem eine Abschätzung gegen-

über dem gegenwärtigen Verfahren. Die völli-
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ge Ausgrenzung von Einkommensteilen führt

zu sehr viel größeren Ungleichbehandlungen.

Ein Versicherter mit niedrigem Lohneinkom-

men, jedoch hohem Einkommen aus Vermie-

tung und Verpachtung liegt in seiner Beitrags-

last sehr viel niedriger als ein Versicherter mit

gleich hohem Gesamteinkommen nur aus ab-

hängiger Beschäftigung. Letzterer subventio-

niert derzeit den Ersteren.

Neben der besseren Umsetzung der Gerechtig-

keit liegt ein weiteres Argument für die Einbe-

ziehung aller Einkommensbestandteile in der

Nachhaltigkeit des Beitragsaufkommens. Ein-

künfte aus Vermögen weisen im langfristigen

Trend höhere Steigerungsraten auf als Einkünfte

aus abhängiger Beschäftigung. Um die Nach-

haltigkeit der Finanzierung zu steigern, ist die Ein-

beziehung dieser Einkunftsarten daher sinnvoll.

Die Umsetzung der Einbeziehung aller Ein-

kunftsarten in die Bemessung der Beitrags-

pflicht kann auf vielfältige praktische Erfah-

rung zurückgreifen. So wurden freiwillig ver-

sicherte Rentnerinnen und Rentner bis zum

1.4.2002 mit allen Einkommensbestandteilen

verbeitragt. Zwar gilt dies auch nach der

gesetzlichen Neuregelung, jedoch ist der Zu-

gang zur KVdR (Krankenversicherung der Rent-

ner) deutlich erleichtert worden, so dass auch

die freiwillig Versicherten zum überwiegen-

den Teil nach der Verrentung Zugang zur KVdR

haben, in der keine Beiträge auf sonstige Ein-

kommen zu entrichten sind. Hintergrund der

Neuregelung war die Absicht, eine Gleichstel-

lung möglichst vieler Rentnerinnen und Rentner

hinsichtlich der Beitragspflicht zu erreichen.

Die freiwillig Versicherten setzen sich aus vier

Gruppen zusammen. Die langjährigen Erfah-

rungen in der Verbeitragung können als

Grundlage für eine Einbeziehung von Einkünf-

ten aus Vermögen für alle Versicherten dienen.

• Freiwillig versicherte Rentnerinnen und

Rentner. Hierbei handelt es sich nicht um

Rentnerinnen und Rentner, deren Einkom-

men aus Renten oder anderen Einkommens-

arten oberhalb der Versicherungspflicht-

grenze liegt. Vielmehr wird die Freiwilligkeit

der Versicherung über die Anzahl der Jahre

in der Gesetzlichen Krankenversicherung

während des Erwerbslebens bestimmt (§ 5

Abs. 1 Nr. 11 SGB V). Mit Eintritt der Verren-

tung ist die Aufnahme in die KVdR möglich,

wenn die nötige Vorversicherungszeit von

„9/10 in der zweiten Hälfte des Erwerbsle-

bens“ erfüllt ist. Dies sei veranschaulicht am

Beispiel einer verrenteten Führungskraft,

die mit 26 Jahren eine versicherungspflich-

tige Tätigkeit aufgenommen hat und mit

64 Jahren den Rentenantrag stellt. Im Alter

von 35 Jahren überschreitet das Gehalt die

Versicherungspflichtgrenze. Danach bleibt

der Versicherte bis zur Rentenantragstel-

lung ohne Unterbrechung als freiwilliges

Mitglied in seiner Krankenkasse. Entschei-

dend für die Aufnahme in die KVdR ist die

Tatsache, dass vom 45. bis zum 64. Lebens-

jahr („zweite Hälfte“) 9/10 des Zeitraums mit

Zeiten in der Gesetzlichen Krankenversiche-

rung belegt wurden. Im konkreten Fall darf

eine etwaige Lücke in der Versicherungszeit

in der Gesetzlichen Krankenversicherung

maximal ca. 2 Jahre (1/10*19 Jahre = 22,8

Monate) betragen. Da die Vorversicherungs-

zeit zu 100% erfüllt wurde, besteht kein

Hindernis für die Aufnahme in die KVdR.

Anderenfalls wäre die verrentete Führungs-

kraft als freiwillig versicherter Rentner in der

Gesetzlichen Krankenversicherung versichert.

In diesem Fall wären auch Beiträge auf sons-

tige Einkommen zu entrichten.

• Freiwillig versicherte Ehefrauen. Hierbei

handelt es sich um Ehefrauen, die – wegen

Überschreitens der Einkommensgrenzen oder

weil der Ehemann nicht in der Gesetzlichen

Krankenversicherung versichert ist – keinen

Anspruch auf Familienversicherung haben.

Rechtsgrundlage für den Beitritt ist § 9 SGB V.

Bei fehlenden Einkünften ist ein Mindest-

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung
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beitrag nach § 240 Abs. 4 S. 1 SGB V zu ent-

richten. Ist der Ehegatte nicht in der Gesetz-

lichen Krankenversicherung versichert, sind

dessen Einkünfte aufgrund eines bestehen-

den Unterhaltsanspruchs unter Umständen

mit zu berücksichtigen.

• Freiwillig versicherte Selbständige. Selb-

ständige unterliegen derzeit generell nicht

der Versicherungspflicht in der Gesetzlichen

Krankenversicherung. Wird eine selbständi-

ge Tätigkeit hauptberuflich ausgeübt, wer-

den durch sie sogar andere Versicherungs-

pflichttatbestände verdrängt (§ 5 Abs. 5 

SGB V). Die zu berücksichtigende Mindest-

bemessungsgrundlage ist bei hauptberuf-

lich selbständig Tätigen deutlich höher 

als bei den übrigen freiwillig Versicherten 

(§ 240 Abs. 4 S. 2 SGB V).

• Sonstige freiwillig Versicherte. Z.B. Berufs-

lose, Personen ohne Beschäftigung oder Rente,

geschiedene Ehegatten ohne Beschäftigung

oder Rente. 

Die Bürgerversicherung schlägt letztendlich

die Gleichbehandlung von freiwillig Versicher-

ten mit den Pflichtversicherten in Bezug auf

die anderen Einkommensarten vor. Daher kann

auch das zukünftige Verfahren an das beste-

hende Verfahren anknüpfen. Alternativen soll-

ten jedoch geprüft werden. Für die konkrete

Umsetzung bieten sich zwei alternative Vorge-

hensweisen an:

1. Gegenwärtiges Verfahren bei freiwillig Ver-

sicherten. Das gegenwärtige Verfahren

basiert auf einer Abgabe der Einkommen-

steuererklärung eines Vorjahres durch den

Versicherten bei der Krankenkasse sowie auf

Meldungen von Rentenversicherungsträgern

und Zahlstellen von Versorgungsbezügen

(bei entsprechender Einkommensart). So

muss beispielsweise für die Berechnung der

Beiträge des Jahres 2003 die Einkommen-

steuererklärung des Jahres 2001 (bis zum

31.03.2002) abgegeben werden. Der ent-

sprechende Bescheid wurde dem Versicher-

ten durch das Finanzamt im Jahr 2002 zuge-

stellt. Etwaige Einsprüche oder Rechtsver-

fahren bleiben dabei unberücksichtigt. Die

auf der Grundlage der Einkommensteuerer-

klärung ermittelten Beiträge werden nicht

als Abschlag, sondern als endgültig angese-

hen. Bisher gab es eine Ausnahme bei Exis-

tenzgründern, bei denen auf Einkommensteu-

erbescheide wegen Neugründung einer Firma

noch nicht zurückgegriffen werden kann.

Für Einkommen aus Renten und sonstigen

Versorgungsbezügen werden derzeit Mittei-

lungen der jeweiligen Träger an die Kran-

kenkassen versandt. Diese können daraus

versichertenbezogen das beitragspflichtige

Einkommen entnehmen. Die Einkommen-

steuererklärung dient somit lediglich der

Verbeitragung der Einkünfte aus Vermögen

und Kapital. Kritisch gesehen werden muss,

dass in der Steuererklärung ein Freibetrag

Berücksichtigung findet und somit bei ge-

ringen Einkünften aus Kapital kein zweifels-

freier Nachweis gelingt, falls der Versicherte

nicht kooperiert. Weniger kritisch ist zu

sehen, dass ein Rentenbezieher eventuell

angibt, nicht einkommensteuerpflichtig zu

sein, und daher keine Einkommensteuerer-

klärung vorweisen kann. In diesen Fällen

wird von den Krankenkassen derzeit eine

sogenannte Nicht-Veranlagungs-Bescheini-

gung verlangt, die vom Finanzamt ausge-

stellt wird.

Für die mögliche Ausweitung der derzeiti-

gen Lösung auf alle Versicherungspflichti-

gen sollten einige Anpassungen vorgenom-

men werden. Da die Anzahl der Versicherten

ohne Einkommensteuererklärung beträcht-

lich ist, sollte ein alternatives Verfahren

angewandt werden. Es bietet sich die Vorge-

hensweise der Selbstauskunft an, bei der die

Versicherten angeben, welche Einkommens-

arten neben dem Lohneinkommen bestan-

den haben. Auf einer Jahresbasis wird da-

raus der Beitrag für das aktuelle Jahr berech-

net. Von einer Abschlagslösung sollte wei-

terhin Abstand genommen werden. Bei Wei-

gerung des Versicherten zur Entrichtung der

Beiträge greift ein übliches Mahnverfahren.
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Bei pflichtversicherten Beschäftigten kann

der maximale „Auffüllbetrag“ für die zusätz-

lichen Einkünfte zukunftsorientiert für ein

Jahr anhand der Jahresmeldung festgesetzt

werden – mit der Möglichkeit der Beitrags-

erstattung bei tatsächlicher Überschreitung

der Beitragsbemessungsgrenze.

2. Poollösung für Einkünfte aus Vermögen

über den Risikostrukturausgleich. Die Pool-

lösung sieht vor, dass die vom Finanzamt

insgesamt besteuerte Summe für die Ein-

kommensarten Kapital und Vermögen mit

einem Beitrag für die Krankenversicherung

belegt wird. Das Finanzamt zieht diese

Summe vom Versicherten ein. Die Summe

wird insgesamt in den Risikostrukturaus-

gleich zwischen den Krankenkassen einge-

speist und kann so die Finanzkraft der

Krankenkassen stärken bzw. den Ausgleichs-

bedarfssatz senken. Eine Freistellung von

privat Versicherten ist auf Antrag möglich.

Diese reichen ihre Freistellung zusammen

mit der Steuererklärung ein. Dies gilt sinn-

gemäß für Personen, die bereits Beiträge bis

zur Beitragsbemessungsgrenze entrichten.

Auch bei diesem Verfahren kann es sein,

dass ein geringer Teil der Versicherten keine

Steuerklärung abgibt, obwohl diese notwen-

dig wäre für die Verbeitragung (beispiels-

weise Rentnerinnen und Rentner). Jedoch

liegen die Vorteile in einem geringeren Auf-

wand des Verfahrens, einer geringeren Be-

lastung der Versicherten mit Bürokratie und

einer einheitlichen Erfassung für Steuer-

recht und Sozialrecht. Die Freibeträge des

Steuerrechts würden entsprechend zu über-

nehmen sein.

2. Über diese Poollösung könnten auch nach

Einführung der Abgeltungssteuer Beiträge

auf Kapitaleinkommen erhoben werden. Die

Kreditinstitute würden dann neben den

Steuern auch die Beiträge zur Krankenversi-

cherung auf die Kapitaleinkommen erhe-

ben. Diese würden über den Risikostruktur-

ausgleich den Krankenkassen zufließen. Die

Kapitaleinkommen von nicht in der Gesetz-

lichen Krankenversicherung Versicherten,

etwa privat Versicherten und ausländischen

Kapitalanlegern, sowie die Einkommen von

Versicherten in der Gesetzlichen Kranken-

versicherung, die oberhalb der Beitragsbe-

messungsgrenze liegen, werden von der

Verbeitragung befreit, wenn die Eigentümer

entsprechende Befreiungsbescheinigungen

der Krankenkasse oder des Finanzamts bei

ihrem Kreditinstitut vorlegen. Der Versicher-

te erhält von seinem Kreditinstitut wiede-

rum eine Bescheinigung über die auf die

Kapitalerträge gezahlten Beiträge, die er

dann zur Endabrechnung der jährlichen

Krankenversicherungsbeiträge dem Finanz-

amt einreichen kann.

Zusammenfassend scheint die Lösung über den

Risikostrukturausgleich Vorteile in Bezug auf die

Effizienz zu haben. Es entfällt jedoch die Zuord-

nungsmöglichkeit zu einzelnen Krankenkassen

sowie die Erfassung geringfügiger Einkommens-

arten unterhalb der Steuerfreibeträge. Eine Lö-

sung für den ersten Aspekt wäre die Angabe der

Krankenkasse auf der Steuerkarte. 

Wichtig ist, dass es bereits bestehende Lösun-

gen für die Verbeitragung von Vermögensein-

künften gibt. Diese befinden sich in der lang-

jährigen Routine und sind akzeptiert. Ebenso

kann die Erhebung auf eine ausführliche Recht-

sprechung zurückgreifen und so bereits von

Beginn an eine Rechtssicherheit gewährleisten.

Aus dieser Rechtsprechung lassen sich zudem

weitere Detaillösungen ableiten:

• Einrichtung eines Freibetrages für Einkünfte

aus Kapitalvermögen in Bezug auf die Bei-

tragszahlung. Im Steuerrecht ist ein Freibe-

trag von zurzeit 1.601 € auf Einkünfte aus

Kapitalvermögen eingerichtet. Es wird vor-

geschlagen, auch bei der Verbeitragung des

Einkommens für die Gesetzliche Kranken-

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung
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versicherung diesen Freibetrag einzurich-

ten. Dafür spräche, dass geringe Einkommen

aus Kapital einen hohen Erfassungsaufwand

bedeuten würden und die Bildung von Ver-

mögen gerade bei Beziehern kleiner Ein-

kommen gefördert werden soll. Zudem müs-

ste die abweichende Behandlung im Steuer-

recht und Sozialrecht begründet werden.

Dagegen spräche, dass bei anderen Einkom-

mensarten dieser Freibetrag nicht existiert

(so bei Einnahmen aus Vermietung und Ver-

pachtung) und bereits eine Vielzahl von

abweichenden Regelungen zwischen Sozial-

und Steuerrecht auftreten. Die derzeitige

Regelung bei der Verbeitragung bei freiwil-

lig Versicherten sieht beispielsweise keine

Freibetragsregelung vor.

• Eigene Beitragsbemessungsgrenze für Ein-

kommensarten. Möglich wäre, neben die

Beitragsbemessungsgrenze für Lohneinkom-

men eine eigene Beitragsbemessungsgren-

ze für Kapital- und Vermögenseinkommen

zu stellen. Dies hätte den Vorteil, dass die

in der Praxis zu beobachtende heterogene

Verteilung der Einkommen innerhalb der

Bevölkerung exakter abgebildet werden

könnte und so die Leistungsfähigkeit stärker

Berücksichtigung findet. Beispielsweise

könnten Einkünfte aus Vermietung und Ver-

pachtung mit höheren Freibeträgen, jedoch

auch mit einer höheren Beitragsbemessungs-

grenze heran gezogen werden. Dies würde

nur Bezieher sehr hoher Einkommen belas-

ten, die entsprechend leistungsfähiger sind.

Der Nachteil läge in der fehlenden indivi-

duellen Beitragsgerechtigkeit für Personen

mit gleich hohen Einkünften, die auf verfas-

sungsrechtliche Bedenken stoßen könnte. 

Beispiel:

– Arbeitnehmer A mit Arbeitsentgelt in Höhe

der doppelten Beitragsbemessungsgren-

ze (6.900 €) entrichtet nur Beiträge aus der

Beitragsbemessungsgrenze (= 3.450 €);

– Arbeitnehmer B mit gleich hohen Gesamt-

einkünften (Arbeitsentgelt 3.450 €, Miet-

einkünfte 3.450 €) entrichtet den doppel-

ten Beitrag.

Zentrales Gegenargument ist die Nichtgleich-

behandlung gleicher Einkunftsarten. Daher

wird eine eigene Bemessungsgrenze für unter-

schiedliche Einkommensarten abgelehnt.

• Brutto- oder Nettoeinkommen. Lohnein-

kommen wird derzeit nach dem Brutto-

prinzip herangezogen. Der Arbeitnehmer

hat keine Möglichkeit, vor der Verbeitra-

gung zunächst Werbungskosten oder Son-

derausgaben abzuziehen. Eine Übertragung

dieses Prinzips auf Vermögenseinkommen

kann jedoch Härten hervorrufen, da die

Kosten beispielsweise für die Erhaltung von

vermietetem Wohneigentum beträchtlich

sein können. Die Verbeitragung des Netto-

einkommens, also des verbleibenden Ge-

winns, wird daher für Einkünfte außerhalb der

abhängigen Beschäftigung vorgeschlagen.

• Verrechnungsfähigkeit von positiven und

negativen Einkommen in unterschiedlichen

Einkommensarten. Die Verbeitragung aller

Einkommensbestandteile wirft die Frage

auf, inwieweit auch Verrechnungen zwi-

schen diesen Bestandteilen statthaft sind.

Das Steuerrecht sieht vor, dass negative Ein-

kommensbestandteile mit positiven Ein-

kommensbestandteilen verrechnet werden

können. Verluste aus Vermietung können so

mit Gewinnen aus Kapital verrechnet wer-

den. Eine Übertragung auf das Sozialrecht

würde einen Bruch mit den gegenwärtigen

Grundsätzen der Beitragsbemessung be-

deuten. So müssten nachträglich Beiträge

auf Lohneinkommen eventuell verrechnet

werden. Eine Verrechnung von positiven und

negativen Einkommen aus unterschiedlichen

Einkommensarten sollte daher, insbeson-

dere auch in Bezug auf Lohneinkommen,

ausgeschlossen werden.

• Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Anteile für

andere Einkunftsarten. Für lohnbezogene

Einkünfte soll es bei der paritätischen Finan-

zierung durch Arbeitnehmer und Arbeitge-

ber bleiben. Auf Vermögenseinkommen ist

durch den Versicherten ein Beitrag in Höhe

des vollen Beitragssatzes zu entrichten. 
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• Zuordnung des Einkommens bei Verheirate-

ten. Wie oben bereits angedeutet, ist die

Herstellung der horizontalen Gerechtigkeit

ein wichtiges Anliegen. Insbesondere sollen

Verheiratete nicht schlechter gestellt wer-

den als nicht verheiratete Paare. Die Zuord-

nung von anderen Einkunftsarten über die

Steuererklärung scheint eine erprobte und

sinnvolle Vorgehensweise zu sein.

Fazit Einkunftsarten

Die Einbeziehung aller Einkunftsarten in die

Beitragsbemessung der Krankenversicherung

ist in der Praxis für Teilgruppen (freiwillig Ver-

sicherte) bereits umgesetzt und hat sich in der

Umsetzung bewährt. Neben dem etablierten

Verfahren kann für Einkünfte aus Kapitalver-

mögen auch eine Poollösung über den Risiko-

strukturausgleich eingerichtet werden. Die

Detailregelungen können auf eine ausführliche

Rechtsprechung zurückgreifen. 

Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze

Die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze

auf das Niveau der Gesetzlichen Rentenversi-

cherung bedeutet eine Stärkung des Leis-

tungsfähigkeitsprinzips. Angesichts der He-

rausforderungen der Gesetzlichen Krankenver-

sicherung scheint es vermittelbar, dass die

Lasten zwischen den Einkommensgruppen

stärker ausgeglichen werden. Die tatsächliche

Belastung der Einkommensgruppen bleibt

aufgrund der Beibehaltung einer Beitragsbe-

messungsgrenze weiterhin degressiv. Dies

bedeutet, dass ein Bezieher sehr hoher Ein-

kommen weiterhin einen niedrigeren durch-

schnittlichen Beitrag zur Gesetzlichen Kranken-

versicherung bezahlen muss als ein Bezieher

mittlerer Einkommen unterhalb der Beitrags-

bemessungsgrenze. Damit ist die Solidarität

der Einkommensstarken weiterhin gegeben,

ohne jedoch zu einer Überlastung zu gelan-

gen. Insbesondere ist eine Gleichstellung mit

dem Steuerrecht ausgeblieben, wo auch sehr

hohe Einkommen mit einem (sogar steigen-

den) Spitzensteuersatz belegt werden.

Die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze

führt zu einer Erhöhung des Beitragsvolu-

mens, welches sich für Beitragssatzsenkungen

nutzen lässt. Daher ist zu erwarten, dass die

tatsächliche Mehrbelastung geringer sein wird

als die prozentuale Anhebung vermuten lässt.

4.3.1.4 Quantifizierung von Finanzierungs-
und Verteilungseffekten

Die quantitativen Auswirkungen der Bürger-

versicherung wurden im Rahmen eines Gut-

achtens berechnet, das von der Kommission

für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der

Sozialen Sicherungssysteme an eine unab-

hängige Stelle in Auftrag gegeben wurde.6

• Grundlage der Berechnungen war eine An-

hebung der Beitragsbemessungsgrenze auf

5.100 € und die Aufhebung der Versiche-

rungspflichtgrenze sowie eine Einbezie-

hung aller Einkommensarten in die Beitrags-

pflicht. Durch diese Maßnahmen würde der

Beitragssatz kurzfristig von jetzt 14,4% auf

13,1%, also um 1,3 Beitragssatzpunkte, sin-

ken. Daran hat die Einbeziehung weiterer

Einkunftsarten einen Anteil von 0,5 Prozent-

punkten und die Erhöhung der Beitrags-

bemessungsgrenze einen Anteil von 0,8 Pro-

zentpunkten.

• Die langfristige Wirkung nach Einbeziehung

aller Bürgerinnen und Bürger in die Gesetz-

liche Krankenversicherung, also auch der

Selbständigen und Beamten, würde noch-

mals eine Absenkung um 0,7 Beitragssatz-

punkte ermöglichen, also nach den Modell-

rechnungen der Kommission auf dann 12,4%

Beitragssatz. Noch nicht berücksichtigt ist in

dieser Berechnung, dass die derzeit privat

Versicherten niedrigere Leistungsausgaben

verursachen als gesetzlich Versicherte. Diese

Einsparungen müssten zusätzlich quantifi-

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung

6 Bork, C. [2003], Gutachten zur Quantifizierung der Aufkommens- und Verteilungswirkungen ausgewählter Reformansätze im Gesundheits-

wesen, Wiesbaden.
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ziert werden. Erste Abschätzungen gehen

davon aus, dass privat Versicherte rund ein

Drittel niedrigere Leistungsausgaben in der

relevanten Gruppe der 30-40-Jährigen auf-

weisen. Da ein Bestandsschutz für alle

bereits privat Versicherten unabdingbare

Voraussetzung für die Einführung einer

Bürgerversicherung wäre, würde die Maß-

nahme erst langfristig Wirkung erzielen.

• Die Verteilung der Belastungen und Entlas-

tungen zeigt, dass im Durchschnitt Haushal-

te bis zu einem Bruttohaushaltseinkommen

von jährlich 35.000 € von der Einführung

der Bürgerversicherung in ihrer Endstufe

begünstigt würden. Drei- und Vier-Perso-

nenhaushalte würden sogar bis zu einem

Bruttoeinkommen von rund 50.000 € be-

günstigt.

• Würde man im Gegensatz zur Bürgerversi-

cherung ausschließlich die Beitragsbemes-

sungsgrenze und die Versicherungspflicht-

grenze anheben, ergäben sich differenzierte

Effekte. Einerseits würden die Arbeitgebe-

rinnen und Arbeitgeber in Branchen mit vie-

len Beschäftigten in unteren Lohngruppen

entlastet, etwa in der Baubranche und im

Gesundheitswesen. Andererseits stünden

dem aber Belastungen von Arbeitgeberin-

nen und Arbeitgebern gegenüber in Bran-

chen mit durchschnittlichen und überdurch-

schnittlichen Arbeitseinkommen, wie etwa

Finanzdienstleister oder die Datenverarbei-

tung. Die alleinige Anhebung der Beitrags-

bemessungs- und Versicherungspflicht-

grenze ist aber auch deshalb abzulehnen,

weil sie zu einer Belastung von Arbeitneh-

mern und Arbeitgebern bei gleichzeitiger

Entlastung der Rentnerinnen und Rentner

führt (siehe Tabelle 4-1 nächste Seite).7

Gleichermaßen ist die alleinige Ausweitung

der Beitragsbemessungsgrundlage auf alle

Einkommensarten unter Beibehaltung der

derzeitigen Beitragsbemessungsgrenze und

des heutigen Versichertenkreises aufgrund

der regressiven Wirkung abzulehnen.

4.3.1.5 Fazit

Die Bürgerversicherung sieht vor, alle Bevöl-

kerungsgruppen einschließlich der Selbständi-

gen und Beamten im Rahmen der Gesetzlichen

Krankenversicherung abzusichern. Dazu soll

die Versicherungspflichtgrenze mit Zwischen-

schritten aufgehoben werden. Die Beitragsbe-

messungsgrenze wird der Höhe in der Gesetz-

lichen Rentenversicherung (derzeit 5.100 €)

angepasst. Alle Einkunftsarten, also auch Ein-

künfte aus Vermietung und Kapital, sollen ver-

beitragt werden.

Der allgemeine Beitragssatz zur Gesetzlichen

Krankenversicherung sinkt dadurch auf 13,1%.

Langfristig lassen sich nach Modellrechnungen

der Kommission Absenkungen bis auf 12,4%

erreichen. Die Entlastung kommt insbesondere

Beziehern kleiner und mittlerer Einkommen

sowie Familien mit Kindern zugute. Haushalte

mit 3 oder 4 Personen werden beispielsweise

bis zu einem Haushaltsjahreseinkommen von

rund 50.000 € nicht schlechter gestellt. Belastet

werden insbesondere alleinstehende Versicher-

te mit hohem Jahreseinkommen über 35.000 €.

Die Entlastung kleiner und mittlerer Einkom-

mensbezieher sorgt für eine Belebung der

Nachfrage und eine Stützung der Konjunktur.

Zudem ergeben sich positive Impulse für den

Arbeitsmarkt in diesem wichtigsten Segment.

Die private Krankenversicherungsbranche er-

hält die verstärkte Möglichkeit, Zusatzversi-

cherungen anzubieten. Diese Zusatzversiche-

rungen decken medizinische Leistungen ab,

bei denen kein Nachweis des medizinischen

Nutzens vorliegt oder die Wellness-Charakter

haben. Es soll geprüft werden, ob die privaten

Krankenversicherungen sich am Angebot der

Bürgerversicherung beteiligen können. Die ge-

samtwirtschaftliche Dynamik des Marktes Ge-

sundheit wird damit genutzt.

Im Detail sieht die Bürgerversicherung vor,

dass zunächst die Versicherungspflichtgrenze

auf 5.100 € angehoben wird. Ein Rückkehr-

7 Die Berechnung berücksichtigt nicht, dass die Arbeitgeberanteile für die derzeit privat Versicherten im Durchschnitt unter dem halben Maxi-

malbeitrag der Gesetzlichen Krankenversicherung liegen. Wird dies in die Berechnungen einbezogen, ergäben sich geringere Entlastungen und

höhere Belastungen durch die Anhebung der Versicherungspflichtgrenze und der Beitragsbemessungsgrenze. 
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recht für Versicherte, die in den letzten 5 Jah-

ren in die private Krankenversicherung ge-

wechselt sind, wird eingerichtet.

Die Bürgerversicherung dehnt die Verbeitra-

gung auf alle Einkunftsarten aus, also auch auf

Einkünfte aus selbständiger Arbeit, Gewerbe-

betrieb, Vermietung und Kapital. Bei Einkünf-

ten aus Kapital soll ein Freibetrag von 1.601 €

eingerichtet werden (entsprechend dem Steu-

errecht). Für die Beitragsberechnung bei den

zukünftig berücksichtigten Einkunftsarten wird

lediglich der Gewinn zugrundegelegt. Bei Lohn-

einkommen bleibt das bisherige Verfahren be-

stehen. Positive und negative Einkommen aus

unterschiedlichen Einkunftsarten können nicht

verrechnet werden. Die Höhe des Beitragssat-

zes umfasst sowohl den Arbeitgeber- als auch

den Arbeitnehmerbeitrag. Es ist zu prüfen, ob

für Existenzgründer spezielle Tarife eingeräumt

werden sollen, die für einen angemessenen

Zeitraum niedrigere Beitragssätze ermöglichen.

Die Erhebung der Beiträge auf die Einkunftsar-

ten neben Lohneinkünften erfolgt im Rahmen

der Steuererklärung über das Finanzamt. Das

Finanzamt behält die Beiträge ein und über-

weist diese an den Risikostrukturausgleich

zwischen den Krankenkassen.

4.3.2 Gesundheitsprämien mit steuerfinan-
ziertem Einkommensausgleich

Der nachfolgende Text stellt aus Sicht der

Befürworterinnen und Befürworter das Kon-

zept der Gesundheitsprämien dar. 

4.3.2.1 Kernelemente und Ziele

Das Modell pauschaler Gesundheitsprämien

erfüllt die wichtigsten Ziele der Kommission

für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der

Sozialen Sicherungssysteme: Die Lohnzusatz-

kosten werden gesenkt, die Finanzierung der

Gesetzlichen Krankenversicherung wird auf

eine nachhaltigere Finanzierungsbasis gestellt

und es wird ein höheres Maß an Verteilungs-

gerechtigkeit verwirklicht. 

Das Konzept der pauschalen Gesundheitsprä-

mien besteht aus folgenden Kernelementen:

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung

Baugewerbe
Gesundheits- und

Fahrzeugbau
Banken und Datenver-

Sozialwesen Versicherungen arbeitung

Durchschnittliche
Beitragszahlung
je Arbeitnehmer

Status quo 1.665      1.374      2.187      2.001      1.725      
Anhebung BBG, VPfG 1.618      1.334      2.163      2.000      1.772      

Änderung gegen- 
über Status quo 

absolut -47      -40      -25      -1      47      

im Verhältnis zum
Bruttolohn -0,2%    -0,2%    -0,1%    0,0%    0,1%    

im Verhältnis zu 
Beitragszahlungen
in Status quo -2,8%    -2,9%    -1,1%    -0,1%    2,7%    

1) Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und Versicherungspflichtgrenze auf 5.100 €

Quelle:SOEP, eigene Berechnung

Tabelle 4-1: Auswirkungen einer Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und Versicherungs-
pflichtgrenze auf die Belastung der Arbeitgeber nach Branchen 1)
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• Die vollständige Abkehr von der einkom-

mensbezogenen Beitragsbemessung in der

Gesetzlichen Krankenversicherung zu Guns-

ten einer stärker am Äquivalenzprinzip

orientierten Prämiengestaltung: Jeder er-

wachsene Versicherte zahlt eine Gesund-

heitsprämie, die für alle Versicherten dersel-

ben Krankenkasse gleich hoch ist. Zwischen

den Krankenkassen werden sich als Ergebnis

des Wettbewerbs um Effizienz unterschied-

liche Prämienhöhen ergeben. 

• Die Senkung der Lohnzusatzkosten durch die

Abkopplung der Beiträge zur Gesetzlichen

Krankenversicherung von den Arbeitsein-

kommen und damit den Arbeitskosten. Die

bisherigen Arbeitgeberbeiträge zur Gesetz-

lichen Krankenversicherung werden zukünf-

tig als Bruttolohnbestandteile ausgezahlt,

die Beiträge zur Gesetzlichen Krankenversi-

cherung werden komplett aus den Lohnzu-

satzkosten herausgenommen.

• Die vollständige Entlastung der Gesetzli-

chen Krankenversicherung von gesundheits-

unabhängigen Umverteilungsaufgaben: Die

über den krankenversicherungstypischen

Solidarausgleich hinausgehende Einkom-

mensumverteilung wird auf das Steuer-

Transfer-System übertragen; Versicherte mit

geringen Haushaltseinkommen erhalten

steuerfinanzierte Prämienzuschüsse.

Mit diesen Schritten verfolgt das Konzept fol-

gende Ziele:

• Die Gesetzliche Krankenversicherung wird

auf eine nachhaltigere Finanzierungsbasis

gestellt.

• Der Faktor Arbeit wird entlastet, indem die

unmittelbare Verbindung zwischen Beitrags-

satzsteigerungen in der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung und einer beschäftigungs-

hemmenden Verteuerung des Arbeitseinsat-

zes überwunden wird.

• Es wird ein höheres Maß an Verteilungsge-

rechtigkeit verwirklicht und inkonsistente

Verteilungswirkungen in der Gesetzlichen

Krankenversicherung werden beseitigt, da

im Steuer-Transfer-System sämtliche Ein-

kommensarten und alle Steuerpflichtigen

zur Finanzierung eines zielgenauen sozialen

Ausgleichs herangezogen werden.

• Im Krankenversicherungssystem wird mehr

Kosten- bzw. Preistransparenz hergestellt. Dies

trägt zur Intensivierung des Leistungswett-

bewerbs zwischen den Krankenkassen bei.

Im System pauschaler Gesundheitsprämien

erfolgt die Beitragsbemessung unabhängig

von der Lohn- und Gehaltshöhe. Jeder erwach-

sene Versicherte einer Kasse zahlt also einen

absolut identischen Beitrag, der den durch-

schnittlichen Gesundheitsausgaben seiner Kran-

kenkasse pro Person entspricht (Äquivalenz-

prinzip). Die Beiträge zwischen den einzelnen

Krankenkassen unterscheiden sich in Abhän-

gigkeit von der Effizienz der Leistungserbrin-

gung und der Verwaltung der Kassen. Sie sind

– wie bereits im gegenwärtigen System –

Gegenstand des Kassenwettbewerbs, der so-

wohl einem Kontrahierungszwang als auch

einem Diskriminierungsverbot unterliegt. Kin-

der sind wie bisher beitragsfrei mitversichert.

Mit der Abkehr von der lohnbezogenen Bei-

tragsbemessung wird die formal paritätische

Finanzierung aufgegeben: Der bisherige Ar-

beitgeberbeitrag wird den Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmern als Bruttolohn ausge-

zahlt.

In der Gesetzlichen Krankenversicherung fin-

det weiterhin der für Krankenversicherungen

typische Solidarausgleich zwischen hohen und

niedrigen Gesundheitsrisiken statt. Dies umfasst

den Ausgleich zwischen gesunden und kran-

ken sowie zwischen jungen und alten Versi-

cherten. Alle weiteren, einkommensbezogenen

Umverteilungselemente in der Gesetzlichen

Krankenversicherung werden in das Steuer-

Transfer-System übertragen, insbesondere der

Ausgleich zwischen hohen und niedrigen Ein-

kommen. Im Gesundheitsprämienmodell die-

nen steuerfinanzierte Prämienzuschüsse dazu,
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einkommensbezogene Verteilungsziele zu er-

reichen: Versicherte mit geringem Einkommen

erhalten einen steuerfinanzierten Zuschuss für

die Aufbringung ihrer Gesundheitsprämie. Sie

werden – je nach Höhe der Zuschüsse ganz

oder teilweise – aus dem zusätzlichen Auf-

kommen finanziert, das sich aus der progressi-

ven Versteuerung der als Bruttolohn ausge-

schütteten Arbeitgeberanteile ergibt.

Die Gesetzliche Krankenversicherung wird so

von Elementen eines einkommensbezogenen

sozialen Ausgleichs entlastet, der zu den ge-

samtgesellschaftlichen Aufgaben zählt, daher

letztlich als krankenversicherungsfremd ein-

zustufen ist und zu inkonsistenten Vertei-

lungswirkungen führt.

Die Wirkung einer Umstellung und damit die

Argumente zugunsten einer Umstellung auf

ein Gesundheitsprämiensystem werden im Fol-

genden näher erläutert.

Nachhaltigkeit in der Finanzierung und
Entlastung des Faktors Arbeit

Die weitgehende Fixierung der Beitragsbe-

messung in der Gesetzlichen Krankenversiche-

rung auf die Arbeitsentgelte wird überwun-

den. Die Gesetzliche Krankenversicherung

kann so nachhaltiger finanziert werden, so-

wohl im Hinblick auf die Beitragsbasis als auch

im Hinblick auf die Auswirkungen der Gesund-

heitsausgaben auf den Arbeitsmarkt und die

Gesamtwirtschaft.

Die Einnahmenbasis der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung wird erweitert: Die Prämien-

zahlungen erfolgen unabhängig von der Höhe

und Zusammensetzung des Gesamteinkom-

mens eines Versicherten, während die Bemes-

sung der steuerfinanzierten Prämienzuschüs-

se von der Höhe des Gesamteinkommens eines

Versicherten abhängt und für die Zuschussfi-

nanzierung wiederum alle steuerpflichtigen

Einkommen herangezogen werden. Hierdurch

wird die Beitragsbasis stabilisiert und unab-

hängiger von konjunkturellen Schwankungen

sowie steigender Arbeitslosigkeit. Der Finan-

zierungsbeitrag der Rentnerinnen und Rent-

ner nimmt deutlich zu; ein steigender Anteil

der Rentnerinnen und Rentner führt folglich

nicht mehr unmittelbar zu Einnahmenverlus-

ten in der Gesetzlichen Krankenversicherung.

Die Ausgabenentwicklung in der Gesetzlichen

Krankenversicherung beeinflusst nicht mehr

unmittelbar die Höhe der Lohnzusatzkosten.

Der Arbeitgeberanteil wird mit der Umstellung

dem Bruttolohn zugeschlagen und ist ab die-

sem Zeitpunkt Gegenstand der tariflichen,

betrieblichen und individuellen Entgeltverein-

barungen. Es ist zwar damit zu rechnen, dass

dann neben anderen Bestandteilen der Le-

benshaltungskosten auch die Entwicklung der

Krankenversicherungsbeiträge zu einem mög-

lichen Gegenstand von Lohnverhandlungen

wird. Allerdings gibt es keinen Automatismus

mehr, durch den sich steigende Beitragssätze

in einer entsprechenden Erhöhung der Arbeits-

kosten niederschlagen.

Die beschäftigungshemmende bzw. -gefähr-

dende Kopplung der Beitragshöhe an die Ar-

beitsentgelte wird somit überwunden. Eine

solche Entlastung auf dem Arbeitsmarkt setzt

gesamtwirtschaftliche Wachstumspotenziale

frei, denn die geringe Beschäftigungsdynamik

gilt als eine wesentliche Wachstumsbremse

der deutschen Volkswirtschaft. Darüber hinaus

wird Druck von der Gesundheitspolitik genom-

men, mit Rücksicht auf die Arbeitskosten

generelle Deckelungen des Ausgabenanstiegs

in der Gesetzlichen Krankenversicherung vor-

zunehmen. Dies ist eine Voraussetzung dafür,

dass Wachstumspotenziale des Gesundheits-

markts freigegeben werden und mehr Spielraum

für eine präferenzgerechte Ausgabenentwick-

lung entsteht. Damit ein solcher Spielraum

nicht zur Finanzierung ineffizienter Leistungs-

erbringung genutzt wird, sind parallele ausga-

benseitige Strukturreformen unerlässlich.

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung
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8 Durchschnittlicher Bruttolohn im heutigen System: Durchschnittliche Bruttolöhne und -gehälter je beschäftigten Arbeitnehmer (Inlandskon-

zept) für das Jahr 2002 gemäß den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Der Bruttolohn erhöht sich um den ausgeschütteten Arbeitge-

berbeitrag in Höhe von 7,2%.

Kasten 4-2: Positive Beschäftigungseffekte eines Gesundheitsprämiensystems

Die Erwartung positiver Beschäftigungseffekte eines Gesundheitsprämiensystems gründet auf dem Argument, dass

eine Erhöhung der Lohnzusatzkosten durch steigende Beitragssätze in der Sozialversicherung zu einem Anstieg der

Arbeitslosigkeit führt.

Wirkung von Lohnzusatzkosten auf den Arbeitsmarkt

Arbeitgeber können auf eine Zunahme der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung auf unterschiedliche Weise

reagieren:

• Sie können versuchen, den dadurch bedingten Anstieg der Arbeitskosten in Form höherer Produktpreise zu über-

wälzen. Diese Anpassungsmöglichkeit wird durch die Preiselastizität der Güternachfrage und damit durch die

Wettbewerbsposition eines Unternehmens, gerade auch in internationaler Hinsicht, beschränkt.

• Die Arbeitgeber können versuchen, als Kompensation für gestiegene Arbeitgeberbeiträge die Bruttolöhne der

Arbeitnehmer entsprechend zu kürzen. Dies kann bei tarifvertraglich fixierten Löhnen nur mit zeitlicher Verzöge-

rung gelingen. Auch betriebswirtschaftliche Gründe sprechen gegen eine rasche Kompensation auf diesem Wege.

Arbeitgeber, die auf qualifizierte Arbeitnehmer angewiesen sind, werden sich darum bemühen, diese in ihren

Unternehmen zu halten. Hierzu werden sie versuchen, Lohnfluktuationen ihrer qualifizierten Arbeitnehmer mög-

lichst gering zu halten. Sie werden folglich Bruttolohnanpassungen als Reaktion auf gestiegene Arbeitgeberbei-

träge entweder ganz unterlassen oder zumindest über eine längere Periode strecken.

• Gelingt Arbeitgebern weder eine Überwälzung steigender Lohnzusatzkosten auf die Produktpreise noch eine Rück-

wälzung auf die Arbeitnehmer-Bruttolöhne, müssen sie Arbeitskräfte entlassen, wenn sich die Rentabilität der

Produktion nicht verringern soll. Für ein solches Anpassungsverhalten der Arbeitgeber spricht außerdem, dass

von Entlassungen in der Regel nur die am wenigsten produktiven und damit eine relativ kleine Gruppe der Arbeit-

nehmer eines Unternehmens betroffen sind, während sich Bruttolohnanpassungen meist auf die Gesamtbeleg-

schaft beziehen.

Da zudem in Deutschland – nicht zuletzt aufgrund der bestehenden Arbeitsmarktverfassung – der Reallohnwider-

stand der Gewerkschaften hoch ist, kann man davon ausgehen, dass den Arbeitgebern kurz- bis mittelfristig keine

vollständige Kompensation steigender Lohnzusatzkosten über Bruttolohnanpassungen gelingt. Handelt es sich

zudem um Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen (vor allem in außenhandelsorientierten Bran-

chen), werden sich höhere Lohnzusatzkosten in einem Anstieg der Arbeitslosigkeit niederschlagen, zumal wenn die

konjunkturelle Situation keine Produktpreissteigerungen erlaubt.

Selbst wenn man den Fall einer vollständigen Kompensation steigender Lohnzusatzkosten über Bruttolohnan-

passungen unterstellt, bedeutet dies nicht, dass die Entwicklung der Lohnzusatzkosten keinerlei Beschäftigungs-

effekte hätte. So wäre für sinkende Lohnzusatzkosten zu erwarten, dass in der gegenwärtigen Situation hoher

Arbeitslosigkeit der Bruttolohn nicht entsprechend angehoben wird. Folglich würde sich die Rentabilität des Arbeits-

einsatzes erhöhen.

Wirkung von pauschalen Gesundheitsprämien auf den Arbeitsmarkt

Im Hinblick auf eine Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung über pauschale Gesundheitsprämien ist

festzustellen, dass sich allein durch die Umstellung bei vollständiger Ausschüttung des bisherigen Arbeitgeber-

beitrags zur Gesetzlichen Krankenversicherung zunächst kein Beschäftigungseffekt ergibt. Auch würde nach einer

arbeitskostenneutralen Umstellung auf Gesundheitsprämien eine Lohnerhöhung zu demselben Anstieg der Arbeits-

kosten führen wie sie im gegenwärtigen System der lohnbezogenen Beitragsbemessung führen würde, da die Lohn-

steigerung auf einem entsprechend höheren Bruttolohnniveau aufsetzt.

Entscheidend für positive Beschäftigungseffekte ist allerdings – neben der vollständigen Entkopplung der Beitrags-

bemessung von den Arbeitsentgelten bei zukünftig überproportional steigenden Gesundheitsausgaben – die Ver-

änderung der Grenzbelastungen der Arbeitsentgelte im Vergleich der beiden Finanzierungssysteme. Für den Fall

eines Arbeitnehmers mit einem durchschnittlichen Bruttolohn in Höhe von ca. 2.200 € im heutigen System bzw. von

2.358 € nach Ausschüttung der Arbeitgeberanteile im Gesundheitsprämiensystem zeigt sich, dass die Grenzbelas-

tungen im zweiten Fall deutlich beschäftigungsfreundlicher ausfallen:8 Eine Erhöhung des Nettolohns um 100 €

erfordert im heutigen System der Gesetzlichen Krankenversicherung eine Steigerung des Bruttolohns um 219 €,

im Gesundheitsprämienmodell hingegen nur um 190 € (Annahmen: Steuerklasse I, keine Kinder). Noch stärker sinkt

die Grenzbelastung im Gesundheitsprämiensystem für den Arbeitgeber: Er muss nur noch 214 € statt im heutigen

System 265 € aufwenden, um den Nettolohn seines Arbeitnehmers um 100 € zu erhöhen. Somit bestehen im

Vergleich zum Status quo größere Anreize zur Ausweitung des Arbeitsvolumens, das Gesundheitsprämiensystem ist

daher beschäftigungsfreundlicher.
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9 Für Beamtinnen, Beamte und Pensionäre wird ein fiktiver Zuschuss des Arbeitgebers in Höhe des halben Beitrags zur privaten Krankenversiche-

rung der Besteuerung zu Grunde gelegt.

Zielgenauere Verteilungswirkungen

Durch die lohnbezogene Beitragserhebung in

der Gesetzlichen Krankenversicherung wird

der Grundsatz der Leistungsfähigkeit gegen-

wärtig in vielfacher Weise durchbrochen. Eine

Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung über pauschale Gesundheitsprämien

ermöglicht eine höhere Zielgenauigkeit des

sozialen Ausgleichs. In einem Gesundheitsprä-

miensystem bestreiten die Versicherten die

Krankenversicherungsbeiträge unabhängig

von der Zusammensetzung ihres Gesamt-

einkommens. Damit werden auch andere

Einkunftsarten, z.B. Vermögenseinkommen,

herangezogen. Die Zuschussbemessung orien-

tiert sich an der Höhe des individuellen Ge-

samteinkommens. Die Steuerfinanzierung der

Zuschüsse stellt sicher, dass alle steuerpflichti-

gen Einkommensarten erfasst und höhere Ein-

künfte progressiv stärker belastet werden.

Zugleich führt diese Steuerfinanzierung dazu,

dass die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der

einkommensbezogenen Umverteilung von allen

Steuerpflichtigen wahrgenommen wird. Da mit

dem Übergang zu Gesundheitsprämien die

Arbeitgeberzuschüsse zu den Krankenversi-

cherungsbeiträgen der privat Versicherten

gleichermaßen besteuert werden, ist auch

diese Gruppe an der Finanzierung des sozialen

Ausgleichs beteiligt.9 Mit dem Übergang zu

Gesundheitsprämien ist diese Einbeziehung

aller Einkommensarten und der gesamten

steuerpflichtigen Bevölkerung in den sozialen

Ausgleich sofort und ohne Übergangsfristen

möglich.

Im bisherigen Finanzierungssystem werden

Familien mit gleichem Haushaltseinkommen

je nach Aufteilung des Einkommens auf die

Ehepartner unter Umständen sehr unter-

schiedlich belastet. Insbesondere zahlen Ein-

verdiener-Ehepaare mit einem Einkommen

oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze auf-

grund der beitragsfreien Mitversicherung von

Ehepartnern einen geringeren Beitrag als Dop-

pelverdiener-Ehepaare mit gleichem Gesamt-

einkommen. Im Gesundheitsprämienmodell

werden Ehepaare unabhängig von der Aufteilung

ihres Gesamteinkommens gleich behandelt.

Höhere Effizienz des Krankenversicherungs-
marktes

Die Orientierung der Beitragsbemessung an

den Gesundheitsausgaben erhöht die Kosten-

transparenz auf dem Krankenversicherungs-

markt. Jeder Versicherte sieht an der Höhe der

Gesundheitsprämien den Preis für seine Ge-

sundheitsversorgung. In einem Gesundheits-

prämiensystem wird den Krankenversicherun-

gen die Möglichkeit eröffnet, unterschiedliche

Versicherungstarife adäquat zu kalkulieren.

Damit können Anreize zu verantwortungs-

bewusstem Verhalten gesetzt und den Präfe-

renzen der Versicherten weitergehend ent-

sprochen werden.

Ein intensiver Wettbewerb zwischen den Kran-

kenversicherungen ist wünschenswert, der

auch die Qualität der Gesundheitsleistungen

umfasst. Hierzu ist vordringlich, den Kassen

eine größere Freiheit in der Wahl ihrer Ver-

tragspartner unter den Leistungsanbietern

einzuräumen. Zudem sollten Anreize beseitigt

werden, dass die Versicherer ihre Wettbe-

werbsbemühungen auf die Selektion be-

stimmter Versichertengruppen richten. So

macht es die gegenwärtige Ausgestaltung des

Risikostrukturausgleichs bei einkommensab-

hängiger Beitragserhebung für Krankenkassen

attraktiv, vor allem Versicherte mit überdurch-

schnittlichem Einkommen zu gewinnen, da

einige Ausgabenkategorien nicht in den Aus-

gleich einbezogen werden. Insofern kann der

Risikostrukturausgleich Unterschiede in der

Einkommensstruktur zwischen den Kranken-

kassen nicht vollständig ausgleichen. Im Ge-

sundheitsprämiensystem ist die Höhe der Bei-

träge dagegen nicht mehr von den Einkom-

men der Versicherten abhängig. Die Anreize

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung
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10 DIW [2001], Wirtschaftliche Aspekte der Märkte für Gesundheitsdienstleistungen, Berlin, S. 168.

für die am Einkommen ausgerichtete Risikose-

lektion werden damit geringer. 

Gleichzeitig kann das Ausmaß des Risikostruk-

turausgleichs deutlich verringert werden. In

einem Gesundheitsprämiensystem entfallen

die einnahmenseitig bedingten Risikostruktur-

unterschiede zwischen den Kassen (unter-

schiedliche Einkommensstruktur der Mitglie-

der). Der Risikostrukturausgleich beschränkt

sich auf ausgabenseitige Ausgleichstatbestän-

de (z.B. Alter, Geschlecht, Morbidität). Das Aus-

gleichsvolumen kann drastisch sinken, und

zwar auf schätzungsweise etwa ein Drittel des

gegenwärtigen Umfangs.10

Zur Erhöhung der Effizienz des Krankenversi-

cherungsmarktes wird häufig gefordert, in

begrenztem Umfang Wahltarife zuzulassen,

um den unterschiedlichen Sicherheitspräfe-

renzen der Mitglieder in der Gesetzlichen

Krankenversicherung weitergehend zu ent-

sprechen (z. B. in Hinblick auf individuelle

Selbstbehalte oder die Erstattung alternativer

Heilmethoden). Eine adäquate Kalkulation von

Abwahlleistungen ist mit einer lohnbezoge-

nen Beitragsbemessung kaum zu bewerkstelli-

gen. Die heutigen Beiträge enthalten nämlich

sowohl einen Risikoanteil als auch einen (über

den Ausgleich der Gesundheitsrisiken hinaus-

gehenden) Solidaranteil, die jedoch nicht

explizit ausgewiesen werden (können). Das

sinkende Ausgaberisiko der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung, das aus der Abwahl von Leis-

tungen bzw. der Wahl einer Selbstbeteiligung

resultiert, dürfte lediglich zu einer Verringe-

rung des Risikoanteils des Beitrags eines Versi-

cherten führen. Der Solidaranteil müsste

weiterhin bezahlt werden, um den Umfang

des einkommensbezogenen Ausgleichs nicht

zu verändern. Die (begrenzte) Wahl des Versi-

cherungsumfangs in der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung würde im gegenwärtigen

System lohnbezogener Beitragsbemessung

entsprechend voraussetzen, dass der Risikoan-

teil des Wahlleistungsumfangs abgegrenzt

wird. Diese Abgrenzung ist bei lohnabhängi-

ger Finanzierung jedoch kaum möglich. Auch

die Beitragskalkulation bei Zuwahlleistungen

wirft Schwierigkeiten auf, solange die Beiträge

einkommensabhängig bemessen werden. In

dem Ausmaß, in dem Versicherte mit über-

durchschnittlichem Einkommen Zuwahlleistun-

gen nicht wählen und damit nicht zum Soli-

darausgleich beitragen, kommt es zur Antise-

lektion. 

In einem Gesundheitsprämiensystem, in dem

die Beiträge einheitlich den durchschnittli-

chen Gesundheitsausgaben einer Krankenkas-

se entsprechen, können dagegen die erwarte-

ten Ausgaben für Wahlleistungen und damit

die entsprechenden Beitragsnachlässe bzw. 

-zuschläge problemlos angeboten werden – so

beispielsweise in der Schweiz.

Allerdings wäre eine Einführung von Wahltarifen

im Hinblick auf Leistungsarten und Versiche-

rungsumfang in der Gesetzlichen Krankenver-

sicherung nicht unproblematisch. Schwierig

gestaltet sich nicht nur eine dafür notwendige

Abgrenzung von Grund- und Wahlleistungen,

sondern auch die Austarierung der maximal

wählbaren Selbstbeteiligung mit dem Ziel, das

Verhältnis von Effizienzerhöhung und Risiko-

selektion zu optimieren. Zudem können desta-

bilisierende Tarifwechsel der Versicherten nur

unterbunden werden, wenn die Prämien nach

aktuellem Gesundheitszustand differenzier-

bar sind oder Wechselmöglichkeiten der Versi-

cherten eingeschränkt werden.

Die Versicherung des einkommensunabhängi-

gen Krankengelds ist mit der Beitragsbemes-

sung in einem Gesundheitsprämienmodell

allerdings nicht mehr vereinbar, da das Kran-

kengeld eine lohnabhängige Leistung ist und

die Beiträge entsprechend in Abhängigkeit

des Lohns festgelegt sind. Das Krankengeld

sollte daher separat abgesichert werden.

Europatauglichkeit

Ein Gesundheitsprämiensystem entspricht den

Anforderungen des Europäischen Binnen-

markts. Die Umstellung des sozialen Aus-

gleichs von lohnbezogener Beitragsbemes-

sung auf steuerfinanzierte Prämienzuschüsse
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11 In diesem Falle würde das Beihilfesystem abgeschafft und der Freibetrag für Vorsorgeaufwendungen für Selbständige entsprechend gekürzt.

12 Grundsätzlich sind "angestammte" Geschäftsfelder nicht verfassungsrechtlich geschützt. Allerdings beträfe der Ausschluss der privaten Kran-

kenversicherung vom Vollversicherungsgeschäft auch den Bestandsschutz. Da die Rückstellungsbildung in der Regel unzureichend ist, sind 

die einzelnen Tarifkollektive in der privaten Krankenversicherung stets auch auf kontinuierlichen Neuzugang angewiesen, um die Beitrags-

belastungen im Alter in einem vertretbaren Ausmaß zu halten.

ermöglicht es auch ausländischen Versiche-

rern, Krankenversicherungen in Deutschland

anzubieten. Die für den Europäischen Binnen-

markt gültige Dienstleistungsfreiheit wäre

damit auf dem deutschen Krankenversiche-

rungsmarkt verwirklicht.

4.3.2.2 Versichertenkreis und Rolle der
privaten Krankenversicherung

Im gegenwärtigen System der Gesetzlichen

Krankenversicherung können sich Versiche-

rungspflichtige mit einem Einkommen ober-

halb der (historisch gewachsenen) Versiche-

rungspflichtgrenze durch einen Wechsel zur

privaten Krankenversicherung den Belastun-

gen durch die „versicherungsfremde“ Einkom-

mensumverteilung entziehen. Beamten und

Pensionären ermöglicht das Beihilfesystem eine

private Absicherung, die den meisten Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmern gesetzlich

verwehrt ist.

Ein Gesundheitsprämiensystem kann nun so-

wohl auf den jetzigen Kreis der in der Gesetz-

lichen Krankenversicherung Versicherten be-

schränkt bleiben als auch auf die gesamte

Bevölkerung ausgedehnt werden, d.h. auch

auf Beamte, Selbständige und Bezieher hoher

Einkommen.11

Der Vorteil einer umfassenden Ausweitung

wäre die Gleichbehandlung aller Personen in

Form einer „Systempflichtmitgliedschaft“ bei

freier Wahl der individuellen Krankenkasse. Es

gäbe keine unterschiedlichen Systeme mehr

mit willkürlich gezogenen Grenzen. Der Nach-

teil sind die zu erwartenden (verfassungs-)

rechtlichen Probleme im Hinblick auf die Be-

schneidung der Betätigung der privaten

Krankenversicherung.12 Zumindest wären (auf-

wendige) Übergangslösungen im Sinne des

Bestandsschutzes erforderlich. Verluste im Neu-

geschäft könnten private Krankenversicherer

jedoch dann ausgleichen, wenn ihnen die

Möglichkeit eröffnet würde, ebenfalls Vollver-

sicherungen nach dem Gesundheitsprämien-

system anzubieten.

Bliebe die bisherige Trennung zwischen Ge-

setzlicher und privater Krankenversicherung in

einem Gesundheitsprämienmodell erhalten,

würden die zu erwartenden Umsetzungspro-

bleme vor allem rechtlicher Art umgangen. Die

Versicherungspflichtgrenze wäre zwar nach

wie vor willkürlich gesetzt. Sie wäre allerdings

kaum mehr verteilungspolitisch angreifbar, da

im Gesundheitsprämiensystem die bisher von

der Gesetzlichen Krankenversicherung ge-

tragene einkommensbezogene Umverteilung

über das allgemeine Steuer-Transfer-System

finanziert wird, also auch Mitglieder in der

privaten Krankenversicherung und sogar die

Unternehmen hierzu herangezogen werden.

Eine Beibehaltung der heutigen Trennung von

Gesetzlicher und privater Krankenversiche-

rung wäre auch deshalb vorteilhaft, weil damit

das gegenwärtige Ausmaß der Kapitalfundie-

rung bestehen bliebe. Kapitaldeckung ermög-

licht eine gleichmäßigere intertemporale und

intergenerative Verteilung der Beitragslasten.

In einem Gesundheitsprämiensystem wird zwar

die Demografieabhängigkeit dadurch reduziert,

dass ein steigender Rentnerquotient nicht mehr

unmittelbar zu Einnahmeverlusten führt. Aller-

dings bleibt das System nach wie vor im Umla-

geverfahren organisiert, d.h. es werden keine

Alterungsrückstellungen gebildet, um damit

zu späteren Zeitpunkten die Auswirkungen der

Ausgabensteigerungen im Zuge der Alterung

und des medizinisch-technischen Fortschritts

auf die Prämienentwicklung zu dämpfen (vgl.

Kasten 4-3). Freilich können die Versicherten in

Form von freiwilligen Alterssparverträgen Vor-

sorge gegen Beitragssteigerungen treffen, die

durch eine alternde Bevölkerung im Umlage-

verfahren entstehen.

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung
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13 So werden im Rahmen eines Forschungsprojekts des Bundesministeriums der Finanzen Modelle zur Übertragung individueller Alterungsrück-

stellungen beim Wechsel privater Krankenversicherer sowie Alternativen zur Vorfinanzierung der Krankheitskosten im Alter untersucht. Die 

Ergebnisse werden vor Ende des Jahres 2003 vorgelegt.

Kasten 4-3: Kapitaldeckung in der Krankenversicherung

In der Krankenversicherung steigt der Pro-Kopf-Bedarf an Gesundheitsleistungen mit zunehmendem Alter, insbeson-

dere ab dem 40. Lebensjahr, kontinuierlich an. So sind in der Gesetzlichen Krankenversicherung die durchschnittlichen

Behandlungsausgaben für die Gruppe der Personen im Alter von 80 Jahren und darüber um etwa siebenmal höher als

die für die Gruppe der 3- bis 18-jährigen.

Kapitaldeckung hat in der Krankenversicherung die Funktion, die Beitrags- bzw. Prämienentwicklung über die Versi-

cherungsdauer hinweg zu glätten, d.h. möglichst „alterskonstant“ zu gestalten: Durch die Bildung von Deckungskapi-

tal sollen altersbedingte Beitragsanpassungen begrenzt werden. Zu diesem Zweck werden die Beiträge so kalkuliert,

dass die Beitragseinnahmen in den ersten Jahren der Versicherungsdauer über den erwarteten Krankheitskosten liegen.

Aus den Überschüssen werden für die Versicherten so genannte Alterungsrückstellungen gebildet. Diese Alterungsrück-

stellungen dienen der Abdeckung des Teils der zukünftigen Versicherungsleistungen, der – vor allem im höheren Alter –

die Beitragseinnahmen übersteigt.

Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass durch den Aufbau von Alterungsrückstellungen über die Inflation hinausgehen-

de Beitragssteigerungen während der gesamten Versicherungsdauer vollständig vermieden werden können. Soweit

bekannt ist, dass mit dem Alter die erwarteten Krankheitsaufwendungen steigen und den Krankenversicherern hierü-

ber ausreichende Erfahrungsdaten vorliegen, kann dies in der Beitragskalkulation berücksichtigt werden. Solange indi-

viduelle Abweichungen vom altersbedingten Ausgabentrend zufällig verteilt sind, können die Beiträge stabil gehalten

werden. In Frage gestellt wird die langfristige Beitragsstabilität jedoch durch nicht vorhersehbare Niveauverschiebun-

gen des Ausgabentrends, insbesondere als Folge des lebensverlängernden medizinisch-technischen Fortschritts.

Aufgrund dieser Unsicherheiten sind die Prämien in der privaten Krankenversicherung nur dem Grundsatz nach „alters-

konstant“: Für Gruppen von Versicherten mit identischem Eintrittsalter und Geschlecht sowie gleichen Leistungsan-

sprüchen können konstante Prämien nur für die hypothetische Situation gleichbleibender Verhältnisse gewährleistet

werden. Die Zusage der „Alterskonstanz“ schließt damit ausdrücklich sämtliche Ausgabensteigerungen aus, die nicht

auf das durchschnittliche „Alterungsrisiko“ zurückzuführen sind. Im Hinblick auf diese Bestimmungsfaktoren der Aus-

gabenentwicklung, wie der medizinisch-technische Fortschritt, aber auch die unerwartete Veränderung der Lebenser-

wartung innerhalb eines Versichertenbestands, erweist sich das gebildete Deckungskapital erfahrungsgemäß als nicht

ausreichend, um langfristig stabile Beiträge zu garantieren. Dennoch können Alterungsrückstellungen dazu beitragen,

Prämienerhöhungen im Alter substantiell zu dämpfen.

Insofern es nur darum geht, das durchschnittliche „Alterungsrisiko“ abzusichern, ist Kapitaldeckung in der Krankenver-

sicherung nicht zwingend. Vorstellbar wäre ebenso, dass eine Absicherung gegen demografiebedingte Beitragssteige-

rungen im Rahmen der privaten oder betrieblichen kapitalgedeckten Altersvorsorge stattfindet. Ähnliches gilt im Hin-

blick auf Kosten als Folge des medizinisch-technischen Fortschritts: Die hierdurch verursachten Mehrausgaben lassen

sich kaum exakt prognostizieren. Kapitaldeckung kann zwar zur Dämpfung daraus resultierender Beitragssteigerungen

dienen, sie muss hierzu aber nicht in der Krankenversicherung erfolgen. Sinnvoll ist Kapitaldeckung in der Krankenver-

sicherung vielmehr dann, wenn sie einen selektionsfreien Wettbewerb in einem System individueller Versicherungs-

verträge mit risikoäquivalenten Prämien ermöglicht. Die private Krankenversicherung leistet dies gegenwärtig nicht.

Ein bislang noch nicht gelöstes Problem der Kapitaldeckung in der Krankenversicherung ist die faktisch stark einge-

schränkte Möglichkeit zum Versicherungswechsel. Die heute in der privaten Krankenversicherung für jeden Versicher-

ten gebildeten Alterungsrückstellungen stellen nur Durchschnittswerte dar. Daher müssen Alterungsrückstellungen,

die sich im Nachhinein individuell als unzureichend erweisen, durch Deckungsüberschüsse ausgeglichen werden, die

sich für Versicherte mit einer unterdurchschnittlichen Ausgabenentwicklung ergeben. Die privaten Krankenversicherer

leiten hieraus die Notwendigkeit ab, Veränderungen in der Struktur ihrer Versichertenbestände zu vermeiden. Dieses

Bestreben wird durch elementare, mit dem Alter zunehmende Wechselhemmnisse in der privaten Krankenversicherung

unterstützt. Hierzu zählt nicht nur die erneute Risikoprüfung bei Versicherungswechseln, sondern vor allem auch die

fehlende Möglichkeit der Versicherten, die bislang aus ihren Prämien gebildeten Alterungsrückstellungen zu einem

anderen Versicherer mitzunehmen. Diese Wechselhemmnisse führen dazu, dass um den überwiegenden Anteil der pri-

vat Versicherten, um den Bestand, fast kein Versicherungswettbewerb stattfindet.

Um den privat Versicherten die dauerhafte Möglichkeit zum Versicherungswechsel zu gewährleisten und damit den

Wettbewerb zu intensivieren, müssten Alterungsrückstellungen prinzipiell transferiert werden können, d.h. „portabel“

gemacht werden. Dabei wäre es erforderlich, die Alterungsrückstellungen zum Wechselzeitpunkt so zu bemessen, dass

ihre Höhe im Einklang mit dem aktuellen Gesundheitszustand des Versicherten steht. Würden dagegen Alterungsrück-

stellungen jeweils in durchschnittlicher Höhe mitgegeben, könnten nur unterdurchschnittlich hohe Risiken ungehin-

dert in eine andere Versicherung wechseln, und es käme zu unerwünschter Risikoselektion. Bislang verwiesen private

Krankenversicherer stets auf Gutachten und Stellungnahmen, die zum Ausdruck bringen, dass diese Voraussetzungen

für mehr Wettbewerb in der privaten Krankenversicherung nicht erfüllbar seien. Allerdings werden mittlerweile Über-

legungen angestellt, wie die mit einer Portabilität und individualisierten Bemessung von Alterungsrückstellungen ver-

bundenen Probleme gelöst werden können.13 Genau wie ein funktionierender Risikostrukturausgleich die notwendige

Voraussetzung eines funktionsfähigen Wettbewerbs zwischen den Gesetzlichen Krankenversicherungen ist, so sind por-

table und individualisiert bemessene Alterungsrückstellungen die notwendige Voraussetzung eines funktionsfähigen

Wettbewerbs im Segment der privaten Krankenversicherungen.
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4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung

Kasten 4-4: Portabilität von Alterungsrückstellungen in der privaten kapitalgedeckten
Krankenversicherung

So wie ein funktionierender Risikostrukturausgleich in einem nach dem Umlageverfahren organisierten Krankenver-

sicherungssystem Voraussetzung für einen Wettbewerb zwischen den Kassen ist, schafft erst die Möglichkeit der Por-

tabilität der Alterungsrückstellungen die Voraussetzung für einen auf Effizienz ausgerichteten Wettbewerb zwischen

privaten kapitalgedeckten Krankenversicherungen, die mit risikoäquivalenten Prämien kalkulieren.

Bisher wird die Portabilität von Alterungsrückstellungen (weitgehend) als nicht realisierbar angesehen. Insbesondere

werden folgende Argumente gegen die Mitgabe der Rückstellungen im Falle eines Versicherungswechsels vorgebracht:

• Alterungsrückstellungen werden für ein Kollektiv und nicht für Individuen berechnet. Von Versicherten gebildete

Rückstellungen, die aufgrund eines Todesfalls oder des Verlassens der privaten Krankenversicherung keine Leistun-

gen mehr in Anspruch nehmen werden, werden dem gesamten Versichertenkollektiv „vererbt“. Wenn im Fall eines

Versicherungswechsels Alterungsrückstellungen mitgegeben würden, wären die nach der bisherigen Berechnung

gebildeten Rückstellungen nicht mehr ausreichend. 

• Die Weitergabe von durchschnittlichen, risikounabhängigen Alterungsrückstellungen würde zur Risikoentmischung

führen, da überwiegend nur gesunde Versicherte von der Wechselmöglichkeit Gebrauch machen würden.

• Die Portabilität von Alterungsrückstellungen wird einen Prämienanstieg von ca. 10–20% erforderlich machen.

Von dem Kommissionsmitglied Claus-Michael Dill wurde ein Konzept zur „Weitergabe von Alterungsrückstellungen“

erarbeitet, welches in seinen Grundzügen hier vorgestellt wird. 

Die Grundidee dieses Konzepts besteht darin, dass bei einem Versicherungswechsel dem Versicherten individuelle Alte-

rungsrückstellungen mitgegeben werden, die seinem persönlichen Krankheitsrisiko entsprechen. Dabei wird der Kapi-

talstock weiterhin von allen Versicherten in gleichem Maße über den Rückstellungsanteil ihrer Beiträge gebildet. Bei

einem Wechsel wird einem Versicherten als individuelle Alterungsrückstellung der Anteil an dem Kapitalstock mitge-

geben, der seinem persönlichen Risiko entspricht. D.h. ein Versicherter mit einem überdurchschnittlichen Krankheits-

risiko erhält einen überdurchschnittlichen und ein Gesunder einen unterdurchschnittlichen Anteil. Die Höhe dieser indi-

viduellen Alterungsrückstellung berechnet sich als Differenz des Barwerts der erwarteten Leistungsausgaben abzüglich

der erwarteten Beitragseinnahmen während des Versichertenlebens. 

Um der Gefahr einer damit verbundenen Risikoentmischung zu begegnen, sind u.a. folgende Umsetzungsvorausset-

zungen für eine Portabilität der Alterungsrückstellungen zu schaffen.

• Der zukünftige Ausgabenbedarf für das gesamte Kollektiv und damit die erforderlichen gesamten Alterungsrück-

stellungen müssen vor einem Wechsel korrekt berechnet sein. Deckt der Kapitalstock nicht die zukünftig erwarteten

Ausgaben ab, so sind die entsprechenden Beitragsanpassungen durchzuführen.

• Die Diagnostik der Krankheitsrisiken von Versicherungswechslern muss zwischen dem abgebenden und dem auf-

nehmenden privaten Krankenversicherungsunternehmen einheitlich festgelegt werden. Bei abweichender Einschät-

zung ist ein unabhängiger Gutachter hinzuzuziehen. Sehr unsichere Risiken können durch eine Rückversicherung

abgesichert werden. 

• Bei jedem Versicherungsunternehmen muss die Höhe der individuellen Alterungsrückstellungen für Versicherte, die

aus dem Unternehmen wechseln, und die Risikozuschläge für Versicherte, die in das Unternehmen hineinwechseln,

bei gleichem Krankheitsrisiko gleich hoch sein. Gleichzeitig muss ein Kontrahierungszwang gelten. 

• Da einzelne Versicherungsunternehmen eine unterschiedliche Rückstellungspolitik verfolgen, kann die von einem

Unternehmen weitergegebene individuelle Alterungsrückstellung sich von der individuellen Alterungsrückstellung

unterscheiden, die das aufnehmende Unternehmen fordert. Die Differenz ist von dem Versicherten zu tragen resp.

an den Versicherten auszuzahlen. Somit wird auch die Beitragsgestaltung und Rückstellungspolitik zum Wettbe-

werbsparameter, der im Rahmen von Versicherungsvergleichen den Versicherten offen zu legen ist. 

• Das abgebende Unternehmen zahlt die Alterungsrückstellungen an das aufnehmende Unternehmen als Rente. Ent-

sprechend verringern sich die Passivposten der Deckungsrückstellungen in der Bilanz.
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Schließlich eröffnet ein Nebeneinander von

Gesetzlichen und privaten Vollversicherungen

die Möglichkeit eines Systemwettbewerbs, in

dessen Mittelpunkt die Funktionsfähigkeit von

Krankenversicherungsmärkten steht. Entschei-

dend hierfür ist das Ausmaß, in dem Versiche-

rungswechsel zu mehr Kosteneffizienz und zu

mehr Präferenzgerechtigkeit des Angebots an

Gesundheitsleistungen führen.

Die Funktionsfähigkeit eines Wettbewerbs in

unserem derzeitigen umlagefinanzierten Ge-

setzlichen Krankenversicherungssystem setzt

einen zielgenauen und damit morbiditäts-

orientierten Risikostrukturausgleich voraus,

der in Deutschland noch nicht praxisbewährt

ist. Die Implementierung eines morbiditätsbe-

zogenen Risikostrukturausgleichs wird auf

eine Reihe grundlegender Probleme treffen.

Ein wesentliches ist, dass die Morbiditätsstruk-

tur ein zwiespältiges Ausgleichskriterium dar-

stellt: Einerseits werden hierdurch Anreize

gesetzt, im Leistungsmanagement – sowohl

im Hinblick auf Kosten als auch auf Qualität –

besser als der Durchschnitt zu sein. Anderer-

seits kann auch eine Verschlechterung der

Morbiditätsstruktur, die aus einem unzurei-

chenden Gesundheitsmanagement resultiert,

die Einnahmen aus dem Risikostrukturaus-

gleich erhöhen. Damit die privaten Kranken-

versicherungen eine Alternative bieten können,

muss als Voraussetzung für einen effizienz-

orientierten Wettbewerb der Versicherungs-

wechsel zu jedem Zeitpunkt ermöglicht wer-

den. Dazu ist die Portabilität von Alterungs-

rückstellungen zu gewährleisten. Außerdem

sind – um Risikoselektion zu vermeiden – die

Rückstellungen in ihrer Höhe an den Gesund-

heitszustand zum Wechselzeitpunkt indivi-

duell anzupassen.

Insgesamt sprechen – so die Mehrheit der

Befürworter – die genannten Argumente 

dafür, in einem Gesundheitsprämiensystem

die privaten Krankenversicherungen als

kapitalfundierte Vollversicherungen beizu-

behalten. Voraussetzung hierfür ist aber

eine stärker wettbewerbliche Organisation

der privaten Krankenversicherung, um einen

„fairen“ Systemwettbewerb zu gewährleis-

ten.

4.3.2.3 Versicherung von Ehepartnern 
ohne eigenes Einkommen 

Im Gesundheitsprämienmodell gibt es keine

beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern

mehr. Für Ehepaare ist unabhängig von der

Aufteilung ihres Gesamteinkommens die Prä-

mienbelastung gleich. Damit wird das oben

dargestellte Problem der Abweichung von der

horizontalen Gerechtigkeit in der Beitragsbe-

lastung von Ehepartnern im gegenwärtigen

System gelöst. Diesbezüglich erweist sich das

Gesundheitsprämienmodell anderen Reform-

vorschlägen zur Beitragserhebung bei Ehepaa-

ren, nämlich einem negativen Ehegattensplit-

ting oder einem Mindestbeitrag für mitversi-

cherte Ehepartner, als überlegen.

Beim negativen Ehegattensplitting wird das

beitragspflichtige Haushaltseinkommen hal-

biert und jeweils auf beide Teile der Kranken-

versicherungsbeitrag erhoben. Dadurch würde

das Leistungsfähigkeitsprinzip in der Gesetz-

lichen Krankenversicherung gestärkt. Einver-

dienerehepaare mit hohem Haushaltsein-

kommen würden in Abhängigkeit ihres Ein-

kommens höhere Beiträge zahlen. Bei konse-

quenter Umsetzung des negativen Splittings

auch für Doppelverdienerfamilien würden Be-

lastungsunterschiede aufgehoben, die sich bei

unterschiedlicher Gehaltsaufteilung auf die

Ehepartner ergeben, wenn ein Ehepartner ein

Einkommen oberhalb der Beitragsbemes-

sungsgrenze bezieht. Gegen ein negatives Ehe-

gattensplitting bestehen jedoch gravierende

verfassungsrechtliche Bedenken, da es zu einer

systematischen Schlechterstellung von verhei-

rateten Paaren gegenüber nicht ehelichen Le-

bensgemeinschaften führen kann. Außerdem

ist für die Umsetzung unklar, wie das Splitting

bei Ehepaaren, die in unterschiedlichen Kran-

kenversicherungen versichert sind, durchge-

führt werden soll. Insbesondere wäre zu klären,

ob das Splitting auch bei Ehepaaren angewen-

det werden soll, von denen ein Ehepartner in

der privaten Krankenversicherung versichert ist.
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14 Bork, C. [2003], Gutachten zur Quantifizierung der Aufkommens- und Verteilungswirkungen ausgewählter Reformansätze im Gesundheits-

wesen, Wiesbaden.

15 Durchschnittliche Bruttolöhne und -gehälter je beschäftigten Arbeitnehmer (Inlandskonzept) für das Jahr 2002 gemäß den Volkswirtschaft-

lichen Gesamtrechnungen.

Als Alternative zum negativen Ehegattensplit-

ting wird ein Mindestbeitrag für mitversicher-

te Ehepartner diskutiert, also sozusagen eine

Pauschalprämie für einen Teil der Versicherten.

Diese Reform würde das Äquivalenzprinzip in

der Gesetzlichen Krankenversicherung stär-

ken, da unabhängig vom Familieneinkommen

jeder erwachsene Versicherte als potenzieller

Leistungsempfänger auch einen Beitrag ent-

richtet. Im bestehenden leistungsfähigkeits-

orientierten Finanzierungssystem würde diese

Ehegattenprämie jedoch zu neuen Abwei-

chungen vom Prinzip der horizontalen Gleich-

behandlung führen. So würden Einverdiener-

ehepaare mit einem Einkommen unterhalb

der Beitragsbemessungsgrenze höhere Beiträ-

ge zur Gesetzlichen Krankenversicherung zah-

len als Doppelverdienerehepaare mit gleichem

Gesamteinkommen. 

Im Gesundheitsprämienmodell, in dem jeder

erwachsene Versicherte zunächst den gleichen

Beitrag zur Gesetzlichen Krankenversicherung

zahlt, werden in Abhängigkeit der Leistungs-

fähigkeit steuerliche Prämienzuschüsse ge-

währt, und dieser soziale Ausgleich wird über

das progressiv ausgestaltete Steuer-Transfer-

System finanziert. Diese Art der Finanzierung

behandelt Ehepaare mit gleichem Gesamtein-

kommen gleich. Ungleichbehandlungen von

ehelichen und nichtehelichen Lebensgemein-

schaften, wie sie etwa durch ein negatives Ehe-

gattensplitting verursacht würden, treten dabei

nicht auf.

Oftmals übernehmen mitversicherte Ehepart-

ner gesamtgesellschaftlich erwünschte Aufga-

ben, z.B. indem sie Kinder erziehen oder Ange-

hörige pflegen. Um diese Familienleistungen

zu unterstützen, könnte der Mindestbeitrag

Ehepartnern erlassen werden, die Kindererzie-

hungszeiten vorweisen können oder Angehö-

rige pflegen. Würden die Beiträge für diese

Versicherten über höhere Beiträge durch die

übrige Versichertengemeinschaft getragen,

würde der Gesetzlichen Krankenversicherung

eine neue gesamtgesellschaftliche Aufgabe im

Bereich der Familienpolitik aufgebürdet. Da-

her sollte eine familienpolitisch erwünschte

Prämienfreistellung nicht durch die Beitrags-

gestaltung in der Gesetzlichen Krankenver-

sicherung, sondern durch einen direkten Zu-

schuss aus Steuermitteln an die Versicherten

umgesetzt werden. 

4.3.2.4 Quantifizierung von Finanzierungs- 
und Verteilungseffekten

Die konstitutiven Bestandteile des Gesund-

heitsprämienmodells lassen einen relativ brei-

ten Spielraum für die konkrete Ausgestaltung

des Systems, neben dem Versichertenkreis und

den durch die Gesundheitsprämie abzude-

ckenden Leistungsumfang insbesondere im

Hinblick auf die Bemessung der steuerfinan-

zierten Prämienzuschüsse. Die im Folgenden

aufgeführten quantitativen und exemplari-

schen Orientierungsgrößen sind dem für die

Kommission erstellten Gutachten zur Quantifi-

zierung der Aufkommens- und Verteilungswir-

kungen ausgewählter Reformansätze im Ge-

sundheitswesen entnommen.14

Nach den vorliegenden Berechnungen würde

die Gesundheitsprämie im Durchschnitt über

alle Krankenkassen (bei kassenindividuellen

Abweichungen) 210 € pro Monat für jeden

erwachsenen Versicherten betragen. Dies ent-

spricht etwa 9,5% des durchschnittlichen Ein-

kommens eines Arbeitnehmers.15 Mit dieser

durchschnittlichen Prämienhöhe würde das

für das Jahr 2003 geschätzte Volumen der Bei-

tragseinnahmen in Höhe von 140 Mrd. €

erreicht. Für die Gesetzliche Krankenversiche-

rung wird so eine weitgehende Aufkommens-

neutralität der Umstellung auf Gesundheits-

prämien sichergestellt. Kinder werden wie

bisher beitragsfrei mitversichert. Durch die

zusätzliche Verbeitragung der als Bruttolohn

ausgezahlten Arbeitgeberbeiträge können die

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung



172

16 Vgl. Knappe, Arnold [2002], Pauschalprämien in der Krankenversicherung. Ein Weg zu mehr Effizienz und mehr Gerechtigkeit, hrsg: Verei-

nigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.

17 Bezieht man den derzeitigen Gesamtbeitrag zur Gesetzlichen Krankenversicherung analog zum Gesundheitsprämienmodell auf das um

den Arbeitgeberbeitrag aufgestockte Bruttoeinkommen, liegt der Beitragssatz faktisch um ungefähr einen Prozentpunkt niedriger. Deshalb 

liegt der zumutbare Eigenanteil im konstanten Tarif unter dem gegenwärtigen durchschnittlichen Beitragssatz in der Gesetzlichen Kranken-

versicherung.

18 Hierbei ist berücksichtigt, dass mit einer pauschalen Gesundheitsprämie in Höhe von 210 € das für das Jahr 2003 geschätzte Beitragsauf-

kommen nicht vollständig erreicht wird (Differenz: 0,3 Mrd. €). 

Beitragssätze in den anderen Sozialversiche-

rungszweigen um insgesamt knapp 1,7 Bei-

tragssatzpunkte gesenkt werden. Die Belas-

tungsneutralität wird so gewährleistet.

Durch die Besteuerung der Arbeitgeberanteile

können für einige Versicherte Belastungen

entstehen. Die Möglichkeiten zur Ausgestal-

tung der Prämienzuschüsse erlauben es, diese

Belastungen zielgenau aufzufangen. Dies

kann beispielsweise über einen linearen, über

alle Einkommen konstanten, zumutbaren

Eigenanteil in Höhe von 14% des monatlichen

Bruttoeinkommens erfolgen. Übersteigen die

von dem Haushalt gezahlten Gesundheits-

prämien diesen Eigenanteil, erhält der Versi-

cherte einen steuerfinanzierten Zuschuss in

Höhe der Differenz. Alternativ sind andere

Tarife zur Entlastung der unteren Einkom-

mensgruppen denkbar, etwa ein Tarif mit

einem niedrigeren Eigenanteil in unteren

Einkommensbereichen. Dieser Eigenanteil

könnte mit steigendem Einkommen zuneh-

men. Ferner ist eine Freigrenze denkbar, die

speziell Niedrigeinkommen vollständig von

einem zumutbaren Eigenanteil befreit. Da-

rüber hinaus kann der soziale Ausgleich auch

nach Äquivalenzeinkommen bemessen wer-

den und damit Haushaltsgrößenunterschiede

als Zuschusskriterium berücksichtigen.16 Es

wurden exemplarisch zwei Gestaltungsvarian-

ten für die Zuschusskriterien den Berechnun-

gen zu Grunde gelegt:

• Eigenanteil-Tarif 1: linearer zumutbarer

Eigenanteil zur pauschalen Gesundheitsprä-

mie in Höhe von 13,3% des Bruttoeinkom-

mens. Dies entspricht der gegenwärtigen

Belastung durch die Beiträge zur Gesetz-

lichen Krankenversicherung.17

• Eigenanteil-Tarif 2: Tarif des zumutbaren

Eigenanteils, der von 13,3 % auf 16 % des

Bruttoeinkommens ansteigt, in Verbindung

mit einer vorgeschalteten Freigrenze in

Höhe von 210 € je Monat.

Die Grenzen, ab denen kein Zuschuss mehr

gezahlt wird, liegen bei einer pauschalen

Gesundheitsprämie von monatlich 210 € für

den Eigenanteiltarif 1 bei rund 1.580 € und für

den Eigenanteiltarif 2 bei rund 1.320 €. Für

höhere Einkommen übersteigt der zumutbare

Eigenanteil die Höhe der pauschalen Gesund-

heitsprämie. Die Prämienhöhe von 210 €, die

der Zuschussbemessung zu Grunde liegt, ist

dabei als Durchschnittsprämie über alle Kran-

kenversicherungen anzusehen. Im Leistungs-

und Kostenwettbewerb werden die Prämien

der einzelnen Anbieter hiervon abweichen.

Würde der zumutbare Eigenanteil an der tat-

sächlich zu zahlenden Prämie bemessen, hätte

ein Zuschussempfänger nur noch wenig Inte-

resse, in eine günstigere Krankenversicherung

zu wechseln. Durch die Orientierung des Zu-

schusses an der Durchschnittsprämie bleibt

auch für Zuschussempfängerinnen und -emp-

fänger der Anreiz erhalten, bei der Wahl ihrer

Krankenkasse auf das Verhältnis von Prämien-

höhe und Versicherungsleistung zu achten.

Nach den vorliegenden Berechnungsergebnis-

sen beträgt das zusätzliche Aufkommen an

Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag

durch Ausschüttung bzw. Besteuerung der

Arbeitgeberanteile insgesamt 18,6 Mrd. €

(davon etwa 2,5 Mrd. € durch die Steuerpflicht

für Zuschüsse der Arbeitgeber für privat Versi-

cherte). Der Zuschuss zur Begrenzung der Bei-

tragsbelastung erreicht im Tarif 1 ein Volumen

von 28,4 Mrd. € und im Tarif 2 von 22,6 Mrd. €.

Nach Abzug des zusätzlichen Aufkommens aus

der Besteuerung des Arbeitgeberanteils beträgt

der zusätzliche Finanzierungsbedarf 10,2 Mrd.

€ im Tarif 1 und 4,4 Mrd. € im Tarif 2.18

Das Ausmaß der einkommensbezogenen Um-

verteilung lässt sich im System einer pauscha-

len Gesundheitsprämie offen und transparent

anhand des Gesamtvolumens der Zuschüsse

zur Begrenzung der Beitragsbelastung able-

sen. Wird diese Umverteilung aus dem Ein-

kommensteueraufkommen finanziert, ist ein
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progressives Belastungsprofil gewährleistet.

Aus der Sichtweise der Arbeitgeberinnen und

Arbeitgeber ist die Reform nahezu belastungs-

neutral.

Die quantitativen Abschätzungen der Vertei-

lungswirkungen einer Umstellung auf Gesund-

heitsprämien zeigen, dass für den Durch-

schnitt aller privaten Haushalte die Verände-

rungen gegenüber dem Status quo durchweg

moderat ausfallen. Unter Zugrundelegung des

Tarifs 1 für den zumutbaren Eigenbeitrag wer-

den die privaten Haushalte im Durchschnitt

über weite Bereiche der Einkommensskala ent-

lastet. In Abhängigkeit vom Bruttoeinkommen

ergeben sich folgende Verteilungswirkungen:

Im Bruttoeinkommensbereich zwischen 10.000 €

und 25.000 € jährlich existieren geringfügige

Belastungen von durchschnittlich etwa 0,3%,

maximal 0,6%, des verfügbaren Haushaltsein-

kommens. Diese ergibt sich im Wesentlichen

aus der Besteuerung des ausgeschütteten Ar-

beitgeberanteils zur Gesetzlichen Krankenver-

sicherung. Ab einem jährlichen Bruttoeinkom-

men von 20.000 € bis unter 40.000 € können

die privaten Haushalte im Durchschnitt mit

weitgehend unveränderten Belastungen rech-

nen. Erst ab der Beitragsbemessungsgrenze

zur Gesetzlichen Krankenversicherung von

jährlich 41.400 € steigt die relative Entlastung

an und erreicht maximal etwa 2% des verfüg-

baren Einkommens bei einem Bruttoeinkom-

men zwischen 60.000 und 80.000 €. Ab einem

jährlichen Bruttoeinkommen von 80.000 € ist

die relative Entlastung zunächst leicht, dann

stark rückläufig.

Durch Anwendung des Tarifs 2 würden die Ver-

teilungswirkungen infolge des geringeren

Umverteilungsvolumens „ungünstiger“ ausfal-

len. Insgesamt blieben jedoch auch bei der

Anwendung des Tarifs 2 die relativen Belas-

tungen im Durchschnitt der privaten Haushal-

te moderat und würden sich im Rahmen von

maximal 2,4% des verfügbaren Einkommens

bewegen. Auf das Bruttoeinkommen bezogen,

entspräche dies einer maximalen Belastung

von etwa 1,2%.

Es ist zu beachten, dass diese Berechnungen

die Gegenfinanzierung einer zusätzlichen Be-

lastung der öffentlichen Haushalte durch das

Zuschusssystem nicht berücksichtigen. Würde

man beispielsweise das nicht durch die zusätz-

liche Einkommensteuer abgedeckte Transfer-

volumen durch eine Anhebung des Solidari-

tätszuschlags auf 10% finanzieren, verminder-

te sich die maximale Entlastung in Tarif 1 auf

rund 1% des verfügbaren Einkommens. Für

Spitzeneinkommen über 120.000 € jährlich

ergäbe sich eine Belastung.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass

sich durch eine Umstellung der Finanzierung

auf Gesundheitsprämien keine großen Ände-

rungen gegenüber der heutigen Belastungs-

verteilung ergäben. Die durchschnittliche maxi-

male Belastung betrüge – je nach gewähltem

Tarif des zumutbaren Eigenbeitrags – 0,6%

bzw. 2,4% des verfügbaren Haushaltseinkom-

mens oder rund 0,3% bzw. 1,2% des Brutto-

einkommens. Dies entspricht im heutigen

System etwa den Belastungen eines Beitrags-

satzanstiegs um etwa 0,6 bzw. 2,4 Beitrags-

satzpunkte. Keine soziale Gruppe – abgese-

hen von Haushalten der Beamten und Pen-

sionäre – würde systematisch durch die

Reform belastet. Dagegen würden durch die

Reform insbesondere Haushalte von Allein-

stehenden im mittleren Einkommensbereich

entlastet. Nach geltendem Recht tragen

diese überproportional zur Finanzierung der

Gesetzlichen Krankenversicherung bei und

sind auch sonst im Steuer-Transfer-System

hohen Grenzbelastungen ausgesetzt. Im Ein-

zelnen ergäben sich jedoch sehr unter-

schiedliche Wirkungen in Abhängigkeit von

Haushaltstyp und Haushaltsgröße. Durch die

Gestaltung des Zuschusssystems und die Art

der Gegenfinanzierung können politisch

unerwünschte Verteilungseffekte vermieden

werden.

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung
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19 Das Arbeitgeber-Bruttoeinkommen ist das Bruttoeinkommen der Arbeitnehmer zuzüglich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung.

Die Grenzbelastung der Arbeitseinkommen durch

Einkommensteuer und Sozialbeiträge wird mit

dem Übergang zu einem Gesundheitsprämien-

system für weite Einkommensbereiche vermin-

dert. Lediglich im unteren Einkommensbereich

bis 1.440 € steigt die Grenzbelastung leicht

um 2% des Arbeitgeber-Bruttoeinkommens bzw.

um 6% des Arbeitnehmer-Bruttoeinkommens.

Für Arbeitnehmer-Bruttoeinkommen im Einkom-

mensintervall von 1.440 € bis zur heutigen Bei-

tragsbemessungsgrenze (3.450 €) reduziert

sich die Grenzbelastung deutlich; sie sinkt um

10% des Arbeitgeber-Bruttoeinkommens bzw.

7% des Arbeitnehmer-Bruttoeinkommens.19 Hier-

von sind positive Effekte auf die Beschäftigung

zu erwarten.

4.3.2.5 Fazit

Das Konzept der pauschalen Gesundheitsprämie

zeigt, wie die Finanzierung der Krankenversiche-

rung gleichzeitig beschäftigungs- und wachs-

tumsfreundlicher, verteilungspolitisch zielge-

nauer und effizienter gestaltet werden kann.

Die beschäftigungshemmende bzw. -gefähr-

dende Kopplung der Beitragsbemessung an

die Arbeitsentgelte wird überwunden. Eine

solche Entlastung auf dem Arbeitsmarkt setzt

gesamtwirtschaftliche Wachstumspotenziale

frei. Problematische Verteilungswirkungen der

heutigen Finanzierung der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung und damit verbundene Un-

gleichbehandlungen werden im Gesundheits-

prämienmodell überwunden.

Zukünftige demografiebedingte Steigerungen

der Gesundheitsausgaben werden zwar auch

in einem Gesundheitsprämiensystem nicht voll-

ständig aufgefangen, da es nach dem Umlage-

verfahren organisiert ist. Die Abkopplung der

Beitragsbemessung von den Arbeitseinkom-

men ist jedoch ein erster entscheidender

Schritt, Nachhaltigkeit in der Finanzierung der

Krankenversicherung zu erreichen. 

Ein entscheidender Punkt für die politische

Umsetzung eines Gesundheitsprämienmodells

wird sein, wie über das Steuer-Transfer-System

den Umverteilungserfordernissen Rechnung

getragen wird. Die vorliegenden Berechnungen

zeigen, dass durch steuerfinanzierte Prämien-

zuschüsse bei entsprechender Gestaltung der

Zuschusskriterien der soziale Ausgleich in Um-

fang und Wirkungsrichtung zielgenau ent-

sprechend vorgegebener Verteilungsziele zu

verwirklichen ist. Eventuell verbleiben leicht

negative Verteilungswirkungen für einige Haus-

halte; ob diese eintreten, hängt aber letztlich

auch vom politischen Wollen bezüglich der

detaillierten Regelung des sozialen Ausgleichs

ab. Zudem sind den Verteilungswirkungen stets

die möglichen positiven Effekte auf Beschäfti-

gung und Wachstum gegenüberzustellen, die

wiederum zu einer Verbesserung der Einkom-

menssituation der privaten Haushalte beitragen. 

4.3.3 Bürgerversicherung und 
Gesundheitsprämien: 
Gegenüberstellung und Diskussion

Die gegenwärtig ausschließlich lohnbezogene

Beitragsbemessung in der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung ist als Finanzierungsform

sowohl gesamtwirtschaftlich als auch im Hin-

blick auf den Gesundheitsbereich nicht nach-

haltig. Steigende Beitragssätze erhöhen

unmittelbar die Lohnzusatzkosten und hem-

men damit Beschäftigung und Wachstum.

Gleichzeitig beeinträchtigen konjunkturelle

Abschwächungen und eine steigende Arbeits-

losigkeit die Finanzierbarkeit von Gesund-

heitsleistungen in der Gesetzlichen Kranken-

versicherung. Angesichts der zukünftigen

demografischen Herausforderungen und des

medizinisch-technischen Fortschritts ist auch

in intergenerativer Hinsicht Nachhaltigkeit im

gegenwärtigen System nicht gewährleistet.

Darüber hinaus ist die heutige Form der Finan-

zierung der Gesetzlichen Krankenversicherung

durch elementar inkonsistente Verteilungswir-

kungen gekennzeichnet. Sie ergeben sich da-

raus, dass in der Gesetzlichen Krankenversiche-

rung einerseits gesamtgesellschaftliche Umver-

teilungsfunktionen wahrgenommen werden,

hierzu aber andererseits nicht alle Einkommen

und nicht alle Personen herangezogen werden.
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Beide oben dargestellten Konzepte zur Reform

der Finanzierung der Gesetzlichen Kranken-

versicherung zielen darauf ab, diese Mängel

des gegenwärtigen Finanzierungssystems zu

beseitigen bzw. zu mindern. Sie streben –

unter Beachtung der in Kapitel 4.2 dargestell-

ten Grundprinzipien – an, die Finanzierung 

der Gesetzlichen Krankenversicherung auf

eine nachhaltigere Grundlage zu stellen und

hierdurch den Zugang zu allen medizinisch

notwendigen Leistungen in der Gesetzlichen

Krankenversicherung dauerhaft zu gewährleis-

ten. Gleichzeitig sollen negative Beschäfti-

gungswirkungen steigender Gesundheitsaus-

gaben gemindert werden. Die Belastung

durch Beiträge zur Gesetzlichen Krankenversi-

cherung soll in beiden Modellen für Bezieher

geringer Einkommen im Rahmen eines sozia-

len Ausgleichs begrenzt werden.

Bürgerversicherung und Gesundheitsprämien-

modell verfolgen diese Ziele auf Basis des

Umlageverfahrens in Verbindung mit einem

morbiditätsorientierten Risikostrukturaus-

gleich zwischen den Krankenkassen. Den

demografischen Herausforderungen wird in

beiden Modellen über eine stärkere Beteili-

gung der Rentnerinnen und Rentner an der

Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung begegnet. Angesichts der beschränk-

ten Möglichkeiten, die künftigen Kosten des

medizinisch-technischen Fortschritts zu pro-

gnostizieren, ist das erforderliche Ausmaß des

Kapitalaufbaus, der Beiträge voll stabilisieren

könnte, nicht bekannt, und damit sind der

Rolle der Kapitaldeckung in der Krankenversi-

cherung Grenzen gesetzt.

In einer Bürgerversicherung wird die Abhän-

gigkeit der Einnahmen der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung von der Entwicklung der

Arbeitsentgelte dadurch gemindert, dass der

Versichertenkreis auf alle Bürgerinnen und

Bürger ausgeweitet wird und sämtliche steu-

erpflichtigen Einkommen der Beitragserhe-

bung unterliegen. Hierdurch wird gleichzeitig

die Zielgenauigkeit der Verteilungswirkungen

in der Gesetzlichen Krankenversicherung er-

höht. Die einkommensabhängige Umvertei-

lung wird in einer Bürgerversicherung nach

wie vor innerhalb der Gesetzlichen Kranken-

versicherung vorgenommen.

In einem Gesundheitsprämienmodell wird die

direkte Verknüpfung von Arbeitsentgelten und

Beiträgen zur Gesetzlichen Krankenversiche-

rung vollständig gelöst. Eine höhere vertei-

lungspolitische Konsistenz wird durch die Ver-

lagerung der Einkommensumverteilung, die

über den für Krankenversicherungen typi-

schen Solidarausgleich hinausgeht, aus der

Gesetzlichen Krankenversicherung in das pro-

gressiv ausgestaltete staatliche Steuer-Trans-

fer-System erreicht.

Den privaten Krankenversicherungen werden in

den beiden Modellen jeweils unterschiedliche

Funktionen zugewiesen. In der Bürgerversiche-

rung bleibt ihnen der Bereich der Zusatzversi-

cherungen (Absicherung medizinisch nicht not-

wendiger Gesundheitsleistungen, z.B. Doppel-

zimmerunterbringung, Kuren, Wellness-Ange-

bote). Im Übrigen ist zu prüfen, ob und wie sich

die privaten Krankenversicherungen am Ange-

bot der Bürgerversicherung beteiligen können.

Konzeptionell kann ein Gesundheitsprämien-

modell sowohl auf den jetzigen Kreis der in der

Gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten

beschränkt bleiben als auch auf die gesamte

Bevölkerung ausgedehnt werden, d.h. auch auf

Beamte, Selbständige und Bezieher hoher Ein-

kommen. Im Hinblick auf die in privaten Kran-

kenversicherungen vorgenommene Kapital-

deckung und auf die Möglichkeit eines System-

wettbewerbs sieht die Variante des oben dar-

gestellten Gesundheitsprämienmodells vor, dass

private Krankenversicherungen – allerdings

unter verschärften Wettbewerbsbedingungen

– weiterhin Vollversicherungen anbieten.

Die unterschiedliche Systematik der beiden

Finanzierungskonzepte bedingt, dass sich Bei-

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung
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21 Ebenda.

trags- und Finanzierungseffekte aufgrund

eines fehlenden gemeinsamen Referenzmaß-

stabs nicht unmittelbar miteinander verglei-

chen lassen. Die beiden Konzepte wurden in

der Kommission intensiv und teilweise recht

kontrovers diskutiert. Die Diskussion konzent-

rierte sich auf die folgenden Aspekte:

Neben der Anhebung der Beitragsbemes-

sungsgrenze könnte es sich als problematisch

für die Bürgerversicherung im Sinne der Nach-

haltigkeit in der Finanzierung erweisen, dass

die Beitragsentwicklung angesichts der über-

ragenden Bedeutung der Arbeitseinkommen

an den Gesamteinkommen der Versicherten

nach wie vor maßgeblich an die Entwicklung

der Arbeitsentgelte gebunden ist. Darüber

hinaus werden im Hinblick auf die Einbezie-

hung weiterer Einkommensarten zusätzliche

konzeptionelle und administrative Schwierig-

keiten gesehen, die sich insbesondere auf die

konkurrierenden Abgrenzungen von Einkom-

mensbegriffen im Steuerrecht einerseits und

im Sozialrecht andererseits beziehen. Der

Preis für die Senkung der Grenzbelastung des

Arbeitsentgelts bis zur heutigen Beitragsbe-

messungsgrenze von derzeit 3.450 € je Monat

um knapp 1 Prozentpunkt ist eine steigende

Grenzbelastung von Einkommen oberhalb 

dieser Grenze um 7,5 Prozentpunkte.20 Zudem

sind ordnungs- und verfassungsrechtliche 

Fragen zu klären. Der Übergang vom jetzigen

System in eine Bürgerversicherung ist so zu

gestalten, dass der gebotene Vertrauens-

schutz gewährleistet wird. 

Im Mittelpunkt der kritischen Erörterung des

Gesundheitsprämienmodells steht die Verla-

gerung der gesundheitsunabhängigen Um-

verteilung in das Steuer-Transfer-System und

die damit verbundenen Verteilungswirkun-

gen. In der Kommission stieß insbesondere der

Umstand auf Bedenken, dass bei den durch-

gerechneten Varianten einer Senkung der

Grenzbelastung im Einkommensintervall von

1.440 € bis 3.450 € um 10 Prozentpunkte eine

Erhöhung der Grenzbelastung von Einkom-

men unterhalb 1.440 € um 2 Prozentpunkte

gegenübersteht.21 Zudem wurde es als proble-

matisch angesehen, dass mit dem Übergang

zu Gesundheitsprämien die Abhängigkeit der

Gesetzlichen Krankenversicherung von den

Arbeitsentgelten durch die Abhängigkeit der

Prämienzuschüsse von der Entwicklung des

Steueraufkommens ersetzt wird und dadurch

der soziale Ausgleich weniger sicher würde.

Schlechterstellungen von Versicherten im Ver-

gleich zum gegenwärtigen System können

durch die Gestaltung des Zuschusssystems und

seiner Finanzierung völlig vermieden werden,

allerdings ergäbe sich dann ein zusätzlicher

Finanzierungsbedarf und damit eine entspre-

chende Belastung der öffentlichen Haushalte.

Die Verteilungswirkung des Gesundheitsprä-

mienmodells hängt im Übrigen stark von der

vorgesehenen Beitragssubventionierung für

Geringverdiener ab.

Bei einer Entscheidung zwischen „Bürgerversi-

cherung“ und „Gesundheitsprämien“ handelt es

sich nicht in erster Linie um eine gesundheits-

politische Entscheidung, d.h. nicht um eine

Entscheidung über Umfang und Qualität des

Versicherungsschutzes oder um die Notwen-

digkeit eines sozialen Ausgleichs. Bei dieser

Entscheidung geht es vielmehr darum, auf

welchem Weg und mit welchem Erfolg Wachs-

tums- und Beschäftigungsfreundlichkeit (Allo-

kation) und sozialer Ausgleich (Distribution) in

der Gesellschaft umgesetzt werden und wer

davon in welcher Form und Höhe betroffen ist.

Die Vertreter einer Bürgerversicherung gehen

davon aus, dass der soziale Ausgleich zuver-

lässiger und nachhaltiger innerhalb eines

beitragsorientierten Krankenversicherungssys-

tems geregelt wird. Bei den Vertretern des Ge-

sundheitsprämienmodells stehen Wachstums-

und Beschäftigungsfragen im Vordergrund, 

und sie sehen die Möglichkeit, den sozialen

Ausgleich über das staatliche Steuer-

Transfer-System nachhaltig und zielgenauer

zu gestalten. 
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4.4 Minderheitenvoten

1. Minderheitenvotum zu den konzep-
tionellen Alternativen zur lohn-
zentrierten Finanzierung der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (Kap. 4.3)

Nach Meinung der Kommissionsmitglieder

Claus-Michael Dill und Bernd Raffelhüschen

gehen die alternativen Vorschläge zur Reform

der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)

nicht weit genug. Die von der Kommission 

verabschiedeten Vorschläge zur Reform der

Einnahmenseite der Gesetzlichen Krankenver-

sicherung verfehlen eindeutig das eigentliche

Ziel, d.h. eine nachhaltige Finanzierung der

GKV herzustellen. In der Kommission haben

sich zur Reformierung der Finanzierungsbasis

zwei alternative Konzepte herauskristallisiert:

Die Bürgerversicherung und die Einführung

von Gesundheitsprämien. Beiden gemein ist

zunächst einmal, dass sie nur auf die Finanzie-

rungsseite der GKV abzielen.

Das eigentliche Ziel der Kommission bestand

darin, einen nachhaltigen Reformvorschlag 

für die GKV zu erarbeiten. Beide dargelegten

Reformoptionen verfehlen dieses Ziel. Zur 

Präzisierung der Kritik wird auf die Generatio-

nenbilanz zurückgegriffen, welche sämtliche

Krankenversicherungsleistungen an alle heute

und in Zukunft lebenden Generationen abzüg-

lich der von ihnen gezahlten Beiträge zur GKV

berechnet. Ist die Differenz positiv, so besteht

eine Nachhaltigkeitslücke (NHL), die illustriert,

welche Reserven fehlen, wenn alle zukünfti-

gen Generationen das gegenwärtige Leis-

tungsniveau erhalten sollen. Die folgende

Abbildung zeigt die Auswirkungen der disku-

tierten Reformoptionen auf die NHL der GKV

(siehe Abbildung).

Unter realistischen Rahmenbedingungen

ergibt sich im gesetzlichen Status quo eine

NHL von 215,4% des Bruttoinlandsprodukts

(BIP). Die Reformoptionen „Bürgerversiche-

rung“ verursacht einen minimalen Rückgang

der NHL auf 213,2 Prozent des BIP. Etwas bes-

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung

Abbildung: Isolierte Auswirkungen der Kommissionsvorschläge zur „Gesundheitsreform“ 
auf die Nachhaltigkeitslücke der GKV

Quelle: Häcker, Raffelhüschen, Universität Freiburg.

Basisjahr 2000; r=2,5%; g=1,5%; Kostendruck (1% höheres Wachstum der Gesundheitsausgaben);
Annahmen der Kommission 

215,4

196,8

213,2

185

190

195

200

205

210

215

220

P
ro

z
e

n
t 

d
e

s 
B

IP
 

Status quo Gesundheitsprämie Bürgerversicherung



178

ser schneidet die Einführung von Gesundheits-

prämien ab, denn sie induziert einen Rück-

gang der NHL auf 196,8% des BIP. Dennoch,

beide Konzeptionen vermögen es nicht, einen

wirklichen Beitrag zur Herstellung von Nach-

haltigkeit für zukünftige Generationen zu 

leisten. 

Deswegen wurde vom Kommissionsmitglied

Dill ein alternatives Konzept vorgelegt, wel-

ches Nachhaltigkeit sichert. Dieses Konzept

sieht vor, dass der einkommensstarke Teil der

Bevölkerung (etwa 60%) das Krankheitsrisiko

privat absichern soll. Von diesem können die-

jenigen mit einem mittleren Einkommen ihre

Prämie steuerlich geltend machen. Der ein-

kommensschwache Teil (die verbleibenden 

ca. 40%) soll weiterhin über die GKV abge-

sichert werden, die aber in diesem Konzept

steuerfinanziert sein wird. Im Hinblick auf die

zu realisierenden Kriterien schneidet dieser

Vorschlag bedeutend besser ab als die Bürger-

versicherung oder die Einführung von Gesund-

heitsprämien:

Der Vorschlag dürfte auf Beschäftigung und

Wachstum eine positive Wirkung haben und

damit dem ersten Zielkriterium der Kommis-

sion genügen. Die Lohnbezogenheit bei der

Finanzierung des Gesundheitswesens wird

weitestgehend aufgelöst. Eine Erhöhung der

Gesundheitsausgaben hat nun keine negative

Beschäftigungswirkung. Vielmehr kann nun ein

Großteil der Bevölkerung gemäß seinen per-

sönlichen Präferenzen Ausgaben für Gesund-

heit tätigen. Dies gibt auch dem Gesundheits-

sektor eine Möglichkeit zu wachsen, was mit

neuen Arbeitsplätzen einhergehen würde.

Auch das zweite Kriterium, die Solidarität und

Verteilungsgerechtigkeit zwischen hohen und

niedrigen Einkommen, wird durch den Vor-

schlag erfüllt. Die reichen Teile der Bevölke-

rung müssen für sich selbst sorgen und finan-

zieren über das allgemeine Steuereinkommen

zudem die GKV für die ärmeren Teile der Bevöl-

kerung. Vor allem hinsichtlich der Wirkung auf

die Nachhaltigkeit und damit die Verteilungs-

gerechtigkeit zwischen heutigen und zukünf-

tigen Generationen weist der hier gemachte

Vorschlag gegenüber Bürgerversicherung und

Risikoprämien seine Vorzüge auf: Ein Großteil

der Versicherten bildet in einer privaten Ver-

sicherung Altersrückstellungen und sorgt so 

für sich selbst vor. Damit werden zukünftige

Generationen nicht mehr zur Finanzierung

dieses Großteils der Bevölkerung herangezo-

gen und somit erheblich entlastet. Eine weit-

gehende Herstellung von Nachhaltigkeit lässt

sich nun garantieren.

Da innerhalb dieses Vorschlages sowohl die

konkurrierenden Systeme GKV und PKV dem

Prinzip nach weiterbestehen, ist zudem ein

ausreichender Wettbewerb zur Herstellung

einer effizienten Allokation und damit eines

schonenden Umgangs mit Ressourcen gege-

ben. Durch die übliche Prämiengestaltung pri-

vater Versicherer mit Selbstbehalten ist auch

ein funktionierendes Preissetzungssystem

innerhalb des Gesundheitssektors gegeben.

Die Versicherten können eigenverantwortlich

das Maß von Gesundheitsleistungen für sich

selbst bestimmen.

2. Minderheitenvotum zu den konzep-
tionellen Alternativen zur lohn-
zentrierten Finanzierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung (Kap. 4.3)

Die Kommissionsmitglieder Ursula Engelen-

Kefer, Nadine Schley, Frank Nullmeier, Manfred

Schoch und Klaus Wiesehügel wenden sich

gegen die Entscheidung der Kommissions-

mehrheit, wonach die Entscheidung zwischen

den beiden Modellen „Bürgerversicherung“ und

„Gesundheitsprämien“ an die Politik zurückge-

geben wird. Sie wünschen sich eine breite und

vertiefte gesellschaftliche Diskussion darüber,

ob die Erweiterung der Versicherungspflicht

auf bisher nicht verbeitragte Einkommen und

auf andere Personengruppen ein sinnvoller

Weg ist, um die Finanzierungsbasis der Sozial-

versicherung nachhaltig zu stärken. Die

zukünftige Ausgestaltung der Finanzierungs-

grundlagen der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung soll zwingend in ein Konzept der 

qualitätsorientierten Weiterentwicklung des

Gesundheitswesens eingebunden sein, in 
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dem die bedarfsgerechte Versorgung der 

Versicherten und Patienten im Vordergrund

steht. 

Das gegliederte System der GKV ist eine Soli-

dargemeinschaft und beruht auf den Prinzi-

pien der solidarischen Finanzierung und der

bedarfsorientierten Leistungen. Jeder Versi-

cherte zahlt nach dem Prinzip der Leistungs-

fähigkeit einen bestimmten prozentualen

Anteil seines oder ihres Arbeitseinkommens an

die Krankenkassen. Aus diesem Fonds wird die

medizinische Versorgung aller Mitglieder der

Kasse bezahlt, auch die der nicht erwerbstäti-

gen Familienangehörigen. Im Unterschied zur

Renten- und Arbeitslosenversicherung hat das

Äquivalenzprinzip, d.h. die Abhängigkeit der

Leistungen von der Höhe der Beitragszahlun-

gen, keine Bedeutung bei der Inanspruchnah-

me medizinischer Leistungen. Stattdessen gilt

das Bedarfsprinzip; alle Versicherten haben

Anspruch auf die medizinisch notwendigen

Behandlungen in angemessener Qualität. An

diesen Eckpfeilern der GKV rütteln die genann-

ten Kommissionsmitglieder ebenso wenig wie

an der paritätischen Finanzierung durch die

Versicherten und deren Arbeitgeber.

Der in der Diskussion befindliche Vorschlag,

die solidarische Beitragsfinanzierung durch

eine über Gesundheitsprämien finanzierte

Pflichtversicherung zu ersetzen,wird abgelehnt. 

Die Kommissionsmitglieder Ursula Engelen-

Kefer, Nadine Schley, Frank Nullmeier, Manfred

Schoch und Klaus Wiesehügel schlagen eine

Reform der GKV-Finanzierung mit folgenden

Eckpunkten vor:

• Die Beiträge orientieren sich strikt am Prin-

zip der Leistungsfähigkeit. Die paritätische

Finanzierung der Beiträge der abhängig

Beschäftigten bleibt bestehen.

• Wie bereits an verschiedenen Stellen darge-

stellt, wünschen sie sich eine gesellschaftli-

che Diskussion über die Erweiterung der

Versicherungspflicht auf weitere Personen-

kreise und Einkommen. 

• Die beitragsfreie Mitversicherung von Fami-

lienangehörigen darf solange nicht aufge-

hoben werden, bis eine sozial gerechte

Finanzierung familienpolitischer Leistungen

gefunden ist. Im Rahmen der notwendigen

Debatte wäre auch zu entscheiden, welche

Leistungen einzubeziehen wären. 

• Der „Verschiebebahnhof“ zwischen Bundes-

anstalt für Arbeit und der GKV wird aufge-

löst. Die Rechtslage, wonach sich die Kran-

kenversicherungsbeiträge für Arbeitslose

nach der Höhe des ehemaligen Arbeitsent-

gelts richten, ist wiederherzustellen. Alterna-

tiv kann für die Gruppe der Arbeitslosen über

einen kostendeckenden Gesamtbeitrag für

die Krankenkassen nachgedacht werden.

• Die Finanzierung der gesamtgesellschaft-

lichen Leistungen in der GKV muss aus Steu-

ermitteln erfolgen. Es muss sichergestellt

sein, dass alle steuerfinanzierten Leistungen

der GKV weiterhin Leistungen der Kranken-

kassen bleiben. 

• Der kassenartenübergreifende Risikostruktur-

ausgleich wird zu einem morbiditätsorien-

tierten Risikostrukturausgleich weiterent-

wickelt, da nur mit diesem ein Wettbewerb

in der GKV möglich ist, der das Solidaritäts-

prinzip nicht beschädigt. 

Die genannten Kommissionsmitglieder befür-

worten Boni für Versicherte, die an integrierter

Versorgung, Disease-Management-Programmen

oder am Hausarztsystem teilnehmen. Mit sol-

chen Boni wird ein Verhalten der PatientInnen

gefördert, das zu Einsparungen für die gesamte

Versichertengemeinschaft führen kann – schließ-

lich wird von den genannten Leistungs-

angeboten eine effizientere Versorgung

erwartet.

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung
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3. Minderheitenvotum zu den konzep-
tionellen Alternativen zur lohn-
zentrierten Finanzierung der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (Kap. 4.3)

Die Beschlussvorlage der Kommission und der

vorliegende Abschlussbericht im Bereich der

Reformvorschläge für die Gesetzliche Kranken-

versicherung beschränkt sich aus der Sicht des

Kommissionsmitgliedes Eckhard Nagel fälsch-

licherweise zu sehr auf die Darstellung zweier

Modelle, die im Prinzip nur die Verbesserung

der Einnahmenseite bei der Finanzierung der

GKV im Blickpunkt haben. 

Gerade unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten

wurde zu keinem Zeitpunkt die finanzielle

Überlegenheit der beiden vorgestellten Alter-

nativen (Bürgerversicherung + Gesundheits-

prämien) gegenüber dem Status quo der

paritätisch finanzierten „Arbeitnehmerversi-

cherung“ nachgewiesen.

Verschiedene Simulationsmodelle (z.B. das

von Häcker, Raffelhüschen) zeigen vielmehr,

dass die beiden vorgeschlagenen Alternativen

in der Zukunft eine der heutigen Situation ver-

gleichbare Nachhaltigkeitslücke in der Finan-

zierung der GKV aufweisen werden.

Entgegen der im Bericht vorliegenden Darstel-

lung handelt es sich bei der Bürgerversiche-

rung im Wesentlichen um eine Variante des

Status quo, in der die Beiträge weiterhin ganz

überwiegend aus Lohneinkünften finanziert

werden. Mit dem Versichertenkreis wird auch

der Kreis der Anspruchsberechtigten erwei-

tert. Die demografisch bedingten Probleme

der intergenerativen Ausgleichserfordernisse

nehmen zu und werden in das umlagefinan-

zierte System der GKV übertragen. Auch die

Entlastung des Faktors Arbeit bei der Beitrags-

finanzierung fällt zu gering aus, indem nur 0,5

Beitragsprozentpunkte aus anderen Quellen

generiert werden. Die ökonomischen Vorteile

aus einer Mischung von umlage- und kapital-

gedeckten Finanzierungsanteilen des Gesund-

heitswesens werden aufgegeben.

Das Modell der Gesundheitsprämie auf der

anderen Seite kündigt den gesellschaftlichen

Grundkonsens auf, der unter Gerechtigkeits-

aspekten die medizinische Versorgung der

Bevölkerung einkommensunabhängig in der

GKV geregelt hat. Die erforderliche Einkom-

mensumverteilung wird den Möglichkeiten

und eventuellen Einschränkungen der Steuer-

finanzierung zugeordnet. Es kommt langfris-

tig zu einer erheblichen Belastung des Staats-

haushalts. Die Unterstützung sozial Schwacher

ist nicht mehr ein systemimmanenter Bestand-

teil der Krankenversicherung. Die große regio-

nale Heterogenität der Gesundheitsprämien in

der Schweiz zeigt zudem, wie unkalkulierbar

die Auswirkungen solcher Systemumstellun-

gen sind. 

Die für die Kommission wesentliche Frage war,

welche Auswirkungen die prognostizierten

steigenden Gesundheitsausgaben auf das je-

weilige Finanzierungssystem haben:

Im System der Bürgerversicherung kommt es

zur Erhöhung des paritätisch finanzierten

Krankenversicherungsbeitrags. Im System der

Gesundheitsprämien steigen die alleine vom

Versicherten zu zahlenden individuellen Prä-

mien. Hier werden die Versicherten versuchen,

einen Teil der erhöhten Prämien vom Arbeit-

geber durch Tariferhöhungen zu kompen-

sieren. 

Beide Systeme werden also auf steigende

Gesundheitsausgaben mit Bruttolohnerhö-

hungen reagieren. Damit bleibt der Status 

quo der Arbeitnehmerversicherung erhalten. 

Vorschläge zur Reform der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung unter den Prämissen, die dem

Gutachten zu Grunde liegen und die auch 

von dem Verfasser des Votums mitgetragenen 

werden, dürfen sich also nicht auf die Verbes-

serung der Einnahmenseite fixieren. Vielmehr

sollten besonders strukturelle Veränderungen

im Hinblick auf die Ausgabenseite auch lang-

fristig Beachtung finden.
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Vorschläge wie z.B. das Optionsmodell, dass

das „medizinisch Notwendige“, die „medizi-

nischen Dienstleistungen“ und den „Quer-

schnittsbereich Gesundheit und Gesellschaft“

differenziert und unterschiedliche Finanzie-

rungs- und Verantwortungsbereiche definiert,

zeigen: Durch einen kontinuierlichen Reform-

prozess kann das in seiner Struktur zu erhal-

tende, solidargemeinschaftliche GKV-System

gerecht und nachhaltig abgesichert werden.

(Vgl. hierzu Wohlgemuth, Walter, Julika Mayer,

Eckhard Nagel: Handbuch zu einer strategi-

schen Gesundheitsstrukturreform in Deutsch-

land, Bayreuth 2003.)

4. Minderheitenvotum zu den 
konzeptionellen Alternativen zur lohn-
zentrierten Finanzierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung (Kap. 4.3)

Zwei Kommissionsmitglieder, Helmut Platzer

und Barbara Stolterfoht, sind entgegen der

Mehrheitsmeinung der Kommission der Auf-

fassung, dass in größerem Maße als im Kon-

zept der Bürgerversicherung realisiert der

Arbeitgeberbeitrag zur GKV in veränderter

Form eine zentrale Rolle bei der Finanzierung

der GKV spielen muss. Dafür sprechen folgen-

de Gründe: 

Der Faktor Arbeit und mithin daraus resultie-

rende Lohnansprüche sind als Parameter für

die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft für

ihre Sozialen Sicherungssysteme nicht mehr

zeitgerecht und ausreichend. Sowohl auf Sei-

ten der Versicherten (beitragspflichtiges Ein-

kommen) als auch der Arbeitgeber (Lohnquo-

te) sind zusätzliche Berechnungs- und damit

Verteilungsgrundlagen heranzuziehen. Aus

Gründen der Leistungs- und Verteilungsge-

rechtigkeit ist dies nur innerhalb eines Junk-

tims zwischen beiden Säulen vertretbar und

sachgerecht.

Bei der zukünftigen Neugestaltung des Bei-

tragsaufkommens zur GKV wird deshalb von

der bisherigen Ausschließlichkeit der lohn-

bzw. einkommensbezogenen Beitragskompo-

nenten abgerückt. Langfristig werden bei den

Versicherten alle Einkommensarten im Sinne

des Einkommensteuerrechts für die Beitrags-

bemessung zur GKV herangezogen. Bei einer

Bürgerversicherung würde der Arbeitgeber-

beitrag eine wesentlich geringere und bei

einer Kopfpauschale keine Rolle mehr für eine

heute noch paritätische Finanzierung der GKV

spielen. Solange jedoch versicherungspflichti-

ge Erwerbstätigkeit die Haupteinkommens-

quelle für einen Großteil der Erwerbstätigen

darstellt, wird die lohnzentrierte Finanzie-

rungssäule weiterhin Hauptbestandteil ihrer

Beiträge zur GKV bleiben. Wenn von den Löh-

nen als nahezu ausschließlicher Basis der

Arbeitnehmerbeiträge zur GKV abgerückt

wird, dann sollte auch auf der Arbeitgebersei-

te statt der alleinigen Basis der Lohnsumme

eine umsatz- oder ertragsbezogene Beitrags-

komponente eingeführt werden. Der Einsatz

des Produktionsfaktors Arbeit würde dadurch

relativ billiger, der des Produktionsfaktors

Kapital relativ teurer. Generiert würde keine

zusätzliche, sondern eine der Leistungsfähig-

keit besser gerecht werdende Finanzierungs-

komponente, die zudem die Finanzierung 

konjunkturzyklenunabhängiger gestaltet als

im Status quo.

In Anbetracht der erheblichen zusätzlichen

Lasten der Versicherten durch Zuzahlungen

und Leistungsausgrenzungen aus dem Leis-

tungskatalog der GKV sowie der mittelfristig

notwendigen Einbeziehung aller Einkunftsar-

ten in die Beitragsbemessung zur GKV spielt

der arbeitgeberseitig getragene Beitragsan-

teil zur GKV eine immer geringere Rolle. Bei

den Unternehmen in Deutschland ist während

der letzten 35 Jahre ein erheblicher Wandel

in der Belastung mit Steuern und Abgaben

eingetreten. Anders als in der öffentlichen

Wahrnehmung ist der Arbeitgeber-Anteil 

an den Sozialversicherungsabgaben von

54% im Jahre 1965 auf 49% im Jahre 2000

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung
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spürbar gesunken. In Deutschland tragen

damit die Arbeitgeber einen weitaus gerin-

geren Anteil an den Sozialabgaben als der

Schnitt der EU-Staaten (57%) oder der OECD-

Staaten (60%; Quelle der Daten: SVR-KAiG-

Gutachten 2003, Tabelle 3, S.97). Da ins-

besondere lohnintensive inländische Dienst-

leistungs- und Güter produzierende Unter-

nehmen sowie klein- und mittelständische

Handwerksbetriebe überproportional hoch,

kapitalintensive Unternehmen hingegen weit-

aus geringer von Lohnzusatzkosten betrof-

fen sind, ist eine belastungsgerechtere Bei-

tragsverteilung auf Arbeitgeberseite geboten.

Ein neu gefasster Arbeitgeberbeitrag zur GKV

sollte das Verhältnis von Lohnquote und

Umsatz widerspiegeln. Damit werden auch

künftige Rationalisierungseffekte berücksich-

tigt. Ordnungspolitisch ist eine neu gestaltete,

arbeitgeberseitig getragene Beitragskompo-

nente zur GKV von Vorteil, da trotz einer ge-

wissen Nähe zum Steuerrecht die Einbettung

dieser Finanzierungssäule in das Beitragswe-

sen der Sozialversicherung erhalten werden

kann. Dies beugt insbesondere einem Zugriff

der Politik auf Teile des staatsfernen Sonder-

vermögens der beitragsfinanzierten Kranken-

versicherungsträger vor.

5. Minderheitenvotum zu den konzep-
tionellen Alternativen zur lohn-
zentrierten Finanzierung der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (Kap. 4.3)

Ein Kommisssionsmitglied, Helmut Platzer, ist

im Gegensatz zur Mehrheitsmeinung der Kom-

mission der Ansicht, dass – unabhängig von

einer erst mittelfristig zu treffenden Entschei-

dung zugunsten einer Bürgerversicherung

oder eines Gesundheitsprämienmodells – Maß-

nahmen zur leistungsgerechteren Verteilung

der Beitragslast zur GKV zwischen Rentnern

und aktiv Erwerbstätigen nicht nur möglich

sind und geprüft werden sollten, sondern dass

sie aufgrund des Handlungsbedarfs sofort

ergriffen werden müssen. Dafür sprechen 

folgende Gründe:

Die Beitragsfinanzierung der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung muss sich auch in Zukunft im

Wesentlichen an der individuellen Leistungsfä-

higkeit ihrer Mitglieder orientieren. Wenn auch

weiterhin innerhalb einer Generation, aber auch

zwischen den Angehörigen verschiedener Ge-

nerationen die Mittelaufbringung zur Gesetz-

lichen Krankenversicherung als gerecht emp-

funden werden soll, dann muss der schon in

den letzten Jahren und vor allem in Zukunft

stark gewandelten und zwischen den verschie-

denen Personengruppen höchst unterschied-

lichen tatsächlichen finanziellen Leistungs-

fähigkeit der Beitragszahler entsprochen wer-

den.

Ein in Zukunft deutlich geringer steigendes

Rentenniveau in der Gesetzlichen Rentenver-

sicherung wird bewirken, dass ein immer

geringerer Anteil des Gesamteinkommens der

Rentner aus der Sozialversicherung resultiert.

Dadurch verstärkt sich das Problem des immer

geringeren eigenen Deckungsbeitrags der

KVdR-Versicherten. Dieser ist seit 1975 bereits

um ein Viertel auf nur noch 44% gesunken und

wird bis 2030 weiter dramatisch absinken, bis

zu einer Eigenfinanzierungsquote von ca. 20%.

Dem steht die Entwicklung eines dennoch 

steigenden realen Gesamteinkommens der

Rentnerhaushalte gegenüber. Nach Untersu-

chungen des DIW beträgt das durchschnitt-

liche Rentnerhaushaltseinkommen (gemessen

als äquivalenzgewichtetes Jahreseinkommen)

derzeit etwa 90% aller Haushaltseinkommen.

Das äquivalenzgewichtete Jahreseinkommen

von älteren Menschen in Zweipersonenhaus-

halten liegt sogar erheblich über dem Einkom-

men von Familien mit minderjährigen Kindern.

Eine Beschränkung der Beitragserhebung für

die KVdR zu einem großenTeil aus dem Renten-

zahlbetrag und aus Beiträgen auf Versorgungs-

bezügen wird dieser Situation nicht mehr ge-

recht. Sowohl die intergenerative Belastungs-

gerechtigkeit als auch die Gleichbehandlung

zwischen den Rentnern gebietet eine Teilab-

koppelung der Finanzierung der KVdR von der

bisherigen Beitragsbasis der GKV in einem zeit-

lichen Rahmen von 1–2 Generationen.
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Um zwischen den Generationen eine in etwa

vergleichbare Belastung mit Steuern und

Abgaben herzustellen, ist es geradezu gebo-

ten, auch die heutige Rentnergeneration

gemäß ihrer individuellen finanziellen Lei-

stungsfähigkeit gemessen am verfügbaren

Haushaltseinkommen an der Finanzierung der

Sozialen Sicherungssysteme zu beteiligen.

Dies gilt umso mehr als die GKV für die Versi-

cherten nach ihrem Renteneintritt im Schnitt

wesentlich niedrigere Beiträge als während

deren Versicherung im aktiven Erwerbsleben

erhält. Dieser wesentlich geringere Beitrag

repräsentiert in den meisten Fällen nicht an-

nähernd die tatsächliche finanzielle Leistungs-

fähigkeit der Rentnerhaushalte.

In der GKV sollten deshalb die übrigen Ein-

kunftsarten sowohl von pflicht- als auch von

freiwillig versicherten Rentnern in die Bei-

tragsberechnung einbezogen werden. Eine

derartige Regelung wäre auch nach dem

Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 15.März

2000 zum Zugang zur Krankenversicherung

der Rentner möglich. Zur Schonung von „Klein-

sparern“ könnte auch ein Freibetrag auf die zu

verbeitragenden sonstigen Einkunftsarten

angewendet werden. Außerdem würden

damit genau die besser situierten Rentner-

haushalte leistungsgerecht zur Verbeitragung

ihrer sonstigen Einkünfte herangezogen, bei

denen ein überproportional hoher Anteil ihres

Einkommens aus Kapitaleinkünften stammt.

Um die zusätzlichen Lasten auf drei Genera-

tionen zu verteilen, muss die jüngere, aktiv

erwerbstätige Generation im Gegenzug einen

Altersvorsorgebeitrag für ihre Krankheitskos-

ten im Alter – ähnlich wie in der Renten- und

Pflegeversicherung – im Sinne eines eigenen

zusätzlichen Anteils leisten und ihrerseits zur

Stabilisierung der Finanzierung der GKV bei-

tragen. Hierfür bietet sich die Einführung eines

Teilkapitaldeckungsverfahrens in der GKV an,

in einer Größenordnung, die der rechneri-

schen Entlastungswirkung der aktiven Genera-

tion durch die zusätzliche Heranziehung der

KVdR-Versicherten entspricht.

6. Minderheitenvotum zu den konzep-
tionellen Alternativen zur lohn-
zentrierten Finanzierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung (Kap. 4.3)

Zwei Kommissionsmitglieder, Barbara Stolter-

foht und Edda Müller, sehen es im Gegensatz

zur Mehrheit der Kommission zur Sicherung

der Nachhaltigkeit als erforderlich an, dass

ergänzend zur Einführung einer Bürgerver-

sicherung weitere Maßnahmen umgesetzt

werden, die notwendige Strukturreformen im

Gesundheitswesen mit einer Reform der beste-

henden Finanzierungsgrundlagen verbinden. 

Sie gehen davon aus, dass die Gesetzliche

Krankenversicherung sich als Form der Absi-

cherung der Bürgerinnen und Bürger gegen

unkalkulierbare Gesundheitsrisiken bewährt

hat. Sie bietet einen Versicherungsschutz aus

einer Hand und ist damit grundsätzlich effi-

zienter und patientenfreundlicher als ein

System von Versicherungen einzelner Gesund-

heitsrisiken.

Als Hauptursachen der Beitragssatzsteigerun-

gen sehen sie vor allem den Rückgang des

Anteils von Löhnen und Gehältern am Brutto-

inlandsprodukt, in der Verschiebung von haus-

haltspolitischen Lasten auf die Krankenversi-

cherungsträger, der hohen Erwerbslosigkeit

sowie der Zunahme unsteter Erwerbsverläufe

und prekärer Arbeitsverhältnisse.

• Künftig sollen gesellschaftspolitische Leis-

tungen der GKV steuerfinanziert und „Ver-

schiebebahnhöfe“ zu Lasten der GKV zurück-

genommen werden. Dazu ist ein steuer-

licher Zuschuss zur GKV notwendig. Es wird

empfohlen, Konsumenten von suchtfördern-

de Genussmitteln über das Steuerrecht an

der Finanzierung der dadurch hervorgerufe-

nen Gesundheitsschäden zu beteiligen.

4Reformvorschläge zur Gesetzlichen Kr ankenversicherung
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• Die Erstattung von Verfahren, Leistungen

und Methoden durch die Gesetzliche Kran-

kenversicherung ist zu binden an die Prü-

fung des therapeutischen Nutzens und der

Wirtschaftlichkeit. Hierzu sind die dafür

geeigneten institutionellen und strukturel-

len Voraussetzungen zu schaffen.

• Eine nachhaltige Strukturreform des

Gesundheitswesen muss Prävention und

Gesundheitsförderung stärken. Den spezifi-

schen Gesundheitsbeeinträchtigungen von

bestimmten Zielgruppen – wie ältere Men-

schen, Frauen und Kindern – ist besondere

Aufmerksamkeit zu widmen (Setting-

Ansatz). Zur Stärkung des Öffentlichen

Gesundheitsdienstes (ÖGD) wird vorge-

schlagen, im Zuge des geplanten Präven-

tionsgesetzes die Rolle der öffentlichen

Gesundheitsämter auch hinsichtlich der 

Prävention nachhaltig zu stärken und dabei

auch die Finanzierungsgrundlage der Prä-

vention durch den ÖGD aus Steuermitteln

auf Dauer sicherzustellen. 

• Der Sachverständigenrat für die konzer-

tierte Aktion im Gesundheitswesen sieht in

seinem Gutachten 2003 erhebliche Defizite

im Bereich der Rehabilitation. Mit der Ziel-

setzung, Teilhabestörungen zu vermeiden,

zu beseitigen, zu mindern oder Verschlim-

merungen zu verhüten, können nicht nur in

erheblichem Umfang Kosten der Akutver-

sorgung, sondern auch andere Sozialleis-

tungen (Rente, Sozialhilfe, Leistungen der

Arbeitsverwaltung) reduziert bzw. vermie-

den werden. Rehabilitation ist zweifelsfrei

ein wirksames Instrument zur Kostenver-

meidung und Kostensenkung im gesamten

Sozial- und Gesundheitswesen. 

Eine rein fiskalisch motivierte Ausgliederung

und Privatisierung von ganzen GKV-Lei-

stungsbereichen wird abgelehnt. Derartige

Maßnahmen dienen lediglich der Kostenver-

schiebung und führen aufgrund der dann

entstehenden Abgrenzungsprobleme dazu,

dass Strukturen ineffizienter und das System

insgesamt teurer wird. Diese Maßnahmen

sind auch nicht geeignet, die Patientensouve-

ränität zu stärken, weil die Patienten im

Krankheitsfall in ihrer Handlungsautonomie

eingeschränkt sind.

Zuzahlungen und Selbstbehalte werden abge-

lehnt, soweit sie lediglich der Finanzierung 

des Gesundheitswesens dienen und keine

Steuerungswirkung haben. Davon ist sowohl

bei der Erhebung von Zuzahlungen im Kran-

kenhaus als auch bei einer allgemeinen Zu-

zahlungspflicht in der ambulanten Versorgung

auszugehen.
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5 Quelle: BMGS. Die Anzahl der Leistungsempfängerinnen und -empfänger im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes, d.h. unter Zuzählung der Leistungs-

empfängerinnen und -empfänger der privaten Pflegeversicherung, belief sich Ende 2001 auf 1,95 Mio., im Jahr 1999 lag die Zahl noch 1,1% darunter.

6 Das Pflegerisiko liegt vor dem 60. Lebensjahr bei rund 0,6%, zwischen dem 60. und 80. Lebensjahr bei rund 3,9% und nach dem 80. Lebens-

jahr bei rund 31,8% (Quelle: BMGS).

Sozialen Pflegeversicherung wurde der Tat-

sache Rechnung getragen, dass die Sozialhilfe-

kosten für Pflegeleistungen, die von den Be-

troffenen nicht mehr eigenständig aufge-

bracht werden konnten, vor ihrer Einführung

bedrohlich angestiegen waren. Hierdurch wur-

den die Kommunen als Träger der Sozialhilfe

immer stärker belastet. Dies ist neben der län-

geren Lebenserwartung auch durch das

abnehmende Pflegepotenzial innerhalb der

familiären Strukturen begründet sowie auf die

steigenden Kosten für die zunehmende statio-

näre Pflege zurückzuführen. Ferner spielt

dabei eine Rolle, dass die Kosten für Pflegeleis-

tungen in stärkerem Maße angestiegen sind

als die Alterseinkommen. Das neben einer ge-

nerellen Absicherung des Pflegerisikos erklärte

Ziel der Pflegeversicherung, einerseits die So-

zialhilfeträger zu entlasten und andererseits

eine verbesserte Versorgung für die Pflegebe-

dürftigen insbesondere im ambulanten Bereich

sicherzustellen, wurde weitgehend erreicht.

Die mit der Einführung der Sozialen Pflegever-

sicherung geschaffenen Strukturen und die

damit einhergehende Planungssicherheit haben

zu einer erheblichen Ausweitung des Ange-

bots ambulanter und stationärer Pflegeein-

richtungen sowie teilweise zu qualitativen 

Leistungsverbesserungen für die Pflegebe-

dürftigen geführt. 

Ein Problem ist die bislang fehlende Dynami-

sierung von Pflegeleistungen. Unter Beibehal-

tung des Status quo wird die Entwertung

durch die allgemeine Preissteigerung über

kurz oder lang zur Folge haben, dass die auf-

grund des „Teilkaskocharakters“ aufzuwenden-

den Eigenbeiträge der Versicherten erheblich

steigen werden. Genauso wird das Volumen

der Sozialhilfeleistungen bei Bedürftigkeit

anwachsen. Es besteht also ein gewisser Ziel-

konflikt zwischen der Realwerterhaltung der

Pflegeleistungen einerseits und einer Stabili-

sierung der Lohnnebenkosten andererseits.

Ein weiteres Problem der Sozialen Pflegeversi-

cherung ist der reduzierte Pflegebegriff 

gemäß § 14 SGB XI, der sich auf regelmäßig

wiederkehrende Leistungen im Bereich der

Körperpflege, der Ernährung, der Mobilität

und der hauswirtschaftlichen Versorgung

beschränkt und nicht die speziellen Bedürf-

nisse etwa geistig Behinderter oder der zuneh-

menden Zahl Demenzkranker berücksichtigt. 

Bereits heute ist die Soziale Pflegeversiche-

rung finanziell stark belastet: Die Zahl der 

Pflegeleistungen in Anspruch nehmenden

Pflegebedürftigen steigt seit Einführung der

Sozialen Pflegeversicherung kontinuierlich an.

Ende 2002 waren rund 1,9 Mio. Versicherte

pflegebedürftig, im Jahr 2000 waren es noch

rund 1,8 Mio. (siehe Tabelle 5-1).5 Für die Zu-

kunft wird aufgrund der absehbaren demo-

grafischen Entwicklung mit einer noch wesent-

lich stärkeren Fortschreibung dieses Trends

gerechnet (siehe Kapitel 5.1.2 / Abbildung 5-2). 

Das Risiko der Pflegebedürftigkeit verteilt sich

sehr unterschiedlich auf die einzelnen Jahr-

gänge und nimmt mit dem Alter erheblich zu.6

Aufgrund der Alterung der Bevölkerung stell-

ten die Jahrgänge ab 65 Jahren im Jahr 2002 be-

reits 77,9 % aller Leistungsempfänger, während

die unter 65-Jährigen lediglich auf 22,1% kamen.

Tabelle 5-1: Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger der Sozialen Pflegeversicherung
nach Leistungsarten am Jahresende 2002, in Tausend

Quelle: BMGS, eigene Berechnungen

Pflegestufe I Pflegestufe II Pflegestufe III Insgesamt

Pflegegeld 588        331        192        1.011        
ambulante Sachleistungen 138        105        135        1.278        
stationäre Sachleistungen 230        250        120        1.600        

Insgesamt 956        686        247        1.889        
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7 Der Anteil der Pflegegeldempfängerinnen und -empfänger (ohne Kombinationsleistung) an der Gesamtzahl der Pflegebedürftigen der Sozia-

len Pflegeversicherung ist von 54% im Jahresdurchschnitt 1998 auf 50% im Jahresdurchschnitt 2002 gesunken (Quelle: BMGS).

Abbildung 5-1 zeigt die mit zunehmenden

Alter stark progressiv verlaufenden Pflegefall-

prävalenzen sowie deren sehr unterschied-

liche Verteilung auf Frauen und Männer. Wäh-

rend die Pflegefallwahrscheinlichkeit bei unter

60-jährigen Frauen und Männern noch bei

unter einem Prozent liegt, steigt das Pflege-

risiko bei über 90-jährigen Männern auf rund

40% an. Frauen weisen im Vergleich zu Män-

nern dabei ein wesentlich höheres Pflegefall-

risiko auf: etwa 60% der über 90-jährigen Frau-

en sind pflegebedürftig (siehe Abbildung 5-1,

nächste Seite). 

Für die Pflegekassen kommt belastend hinzu,

dass die Pflegebedürftigen immer öfter die

teureren ambulanten oder stationären Pflege-

sachleistungen wählen und der Bezug von

Pflegegeld zunehmend eine geringere Rolle

spielt.7 Neben der unumkehrbaren demografi-

schen Entwicklung führt dieser Trend zu einem

Anstieg der Ausgaben der Sozialen Pflegever-

sicherung. 

Deutlicher Reformbedarf der Sozialen Pflege-

versicherung zeigt sich auch an der Einnah-

men- und Ausgabenentwicklung von 1999 bis

2002. In diesem Zeitraum überstiegen die

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung

Kasten 5-1: Grundzüge der Sozialen Pflegeversicherung

Die Soziale Pflegeversicherung wird im Umlageverfahren über Beiträge finanziert, die je zur Hälfte von den Versicherten

und Arbeitgebern bzw. Rentenversicherungsträgern getragen werden. Während sich die Beitragsbemessungsgrenze 

(3.450 €) und die Versicherungspflichtgrenze (3.825 €) an der Gesetzlichen Krankenversicherung orientieren, ist der Bei-

tragssatz zur Sozialen Pflegeversicherung auf 1,7% festgeschrieben. Für die unterhaltsberechtigten Ehepartner und Kinder

eines Mitgliedes besteht die Möglichkeit der beitragsfreien Mitversicherung unter den gleichen Voraussetzungen wie bei

der Gesetzlichen Krankenversicherung.

Pflegebedürftig im Sinne der Sozialen Pflegeversicherung ist, wer wegen einer Krankheit oder Behinderung für die gewöhn-

lichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem Maße der Hilfe

bedarf. Je nach Schweregrad der Pflegebedürftigkeit werden drei Stufen unterschieden:

• Pflegestufe I: Erheblich Pflegebedürftige haben mindestens einmal täglich Hilfebedarf bei wenigstens zwei der aufge-

führten Verrichtungen aus dem Bereich der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität. Zusätzlich werden mehrfach

in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt. Der Zeitaufwand muss wöchentlich im Tages-

durchschnitt 90 Minuten betragen, wobei mehr als 45 Minuten auf die Grundpflege entfallen müssen.

• Pflegestufe II: Schwerpflegebedürftige haben mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten Hilfebedarf bei

der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität. Zusätzlich werden mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirt-

schaftlichen Versorgung benötigt. Der Zeitaufwand muss wöchentlich im Tagesdurchschnitt mindestens drei Stunden

betragen, wobei auf die Grundpflege mindestens zwei Stunden entfallen müssen.

• Pflegestufe III: Schwerstpflegebedürftige sind rund um die Uhr bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität

hilfebedürftig. Zusätzlich werden mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt. Der

Zeitaufwand muss mindestens wöchentlich im Tagesdurchschnitt fünf Stunden betragen; hierbei müssen auf die Grund-

pflege mindestens vier Stunden entfallen.

Dabei wird zwischen häuslicher/ambulanter, teil- und vollstationärer Pflege unterschieden. Sachleistungen für stationäre

Pflege werden in Form von Leistungspauschalen gewährt, darüber hinausgehende Kosten müssen die Pflegebedürftigen

selbst tragen. Bei häuslicher Pflege können Pflegebedürftige anstelle von Sachleistungen Pflegegeld erhalten, wenn die

häusliche Pflege von Angehörigen oder einer sonstigen Pflegeperson erbracht wird. Für diese Pflegepersonen besteht Ver-

sicherungsschutz in der Gesetzlichen Unfallversicherung. Zudem zahlen die Träger der Pflegeversicherung für sie abhängig

vom zeitlichen Umfang der Pflege Beiträge zur Gesetzlichen Rentenversicherung. Pflegegeld und Pflegesachleistungen kön-

nen auch kombiniert in Anspruch genommen werden; möglich ist auch die Kombination mit dem Anspruch auf Tagespfle-

ge. Die Pflegeversicherung soll mit ihren Leistungen vorrangig die häusliche/ambulante Pflege unterstützen, und es gilt der

Grundsatz „Prävention und Rehabilitation vor Pflege“. 

Bei vorübergehender Kurzzeitpflege in einer vollstationären Einrichtung übernimmt die Pflegekasse jährlich für bis zu vier

Wochen die Kosten bis maximal 1.432 €. Gleiches gilt für eine Ersatzpflegekraft, wenn die eigentliche Pflegeperson verhin-

dert ist. Die Pflegekasse gewährt ferner Zuschüsse für Pflegehilfsmittel zum pflegebedingten Umbau der Wohnung und 

bietet unentgeltliche Pflegekurse zur Schulung von Angehörigen und ehrenamtlichen Pflegepersonen an. 
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8 Quelle: BMGS.

9 Der Mittelbestand der Finanzreserve betrug Ende 2002 4,9 Mrd. € abzüglich des gesetzlichen Betriebs- und Rücklagesolls von rund 2,2 Mrd. €

(Quelle: BMGS).

10 Dies gilt für den Fall, dass die derzeitige Lohnbezogenheit der Beiträge beibehalten wird. Im Falle eines Ausweichens auf andere Einkom-

mensarten würden sich zusätzliche Finanzierungsspielräume ergeben (siehe Gesetzliche Krankenversicherung).

jährlichen Gesamtausgaben jeweils die Ge-

samteinnahmen. Im Jahr 2002 standen Ausga-

ben in Höhe von 17,4 Mrd. € Einnahmen in

Höhe von 17,0 Mrd. € gegenüber, womit sich

ein Defizit von rund 400 Mio. € ergab.8 Die in

den ersten Jahren der Pflegeversicherung

geschaffene Finanzreserve (Pflegeleistungen

wurden erst drei Monate nach Einsetzen der

Beitragspflicht gewährt)9 kann das aktuelle De-

fizit der Pflegeversicherung noch ausgleichen,

dürfte nach den Kommissionsberechnungen

des demografischen Szenarios aber nur bis

maximal 2007 auskömmlich sein (vgl. Kapitel 2

und 5.1.2).10

5.1.2 Zukünftige Entwicklung im 
Referenzmodell

In den nächsten Jahrzehnten wird die Anzahl

der pflegebedürftigen Personen infolge des

demografischen Wandels weiter erheblich an-

steigen. Darüber hinaus wird sich die Anzahl

der erwerbstätigen Beitragszahlerinnen und 

-zahler aufgrund der niedrigen Geburtenraten

deutlich verringern. Insgesamt führt diese Ent-

wicklung zu einem sich permanent verschär-

fenden Ungleichgewicht zwischen Einnahmen

und Ausgaben der Sozialen Pflegeversicherung.

Prognosen über die Finanzentwicklung der

Pflegeversicherung sind allerdings durch erheb-

liche Unsicherheiten geprägt. Diese resultie-

ren vor allem daraus, dass über die zukünfti-

gen Pflegefallwahrscheinlichkeiten vor dem

Hintergrund der steigenden Lebenserwartung

und des medizinisch-technischen Fortschritts

nur sehr vage Vorstellungen bestehen. In wel-

cher Weise sich die bereits heute sichtbaren

strukturellen Veränderungen hin zu den kos-

tenintensiveren Leistungsarten (professionelle

ambulante und stationäre Sachleistungen) in

Zukunft fortsetzen werden, ist nur schwer

abschätzbar. 

Um den Reformbedarf der Pflegeversicherung

und die Auswirkungen von Reformoptionen zu

messen, ist trotz aller Unsicherheiten eine Pro-

jektion der Finanzentwicklung der Sozialen

Pflegeversicherung unumgänglich. Gerade

aufgrund der hohen Unsicherheiten ist dabei

die Transparenz der getroffenen Annahmen

wichtig. 

Die Entwicklung der Anzahl der Pflegefälle ist

einer der bedeutendsten Einflussfaktoren für

die Finanzentwicklung der Sozialen Pflegever-

sicherung (siehe oben). Für die Projektion der

Abbildung 5-1: Pflegefallwahrscheinlichkeiten nach Alter und Geschlecht im Jahr 2002

Quelle: BMGS, eigene Berechnungen
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11 Vgl. Rothgang, Heinz [2001], Finanzwirtschaftliche und strukturelle Entwicklung in der Pflegeversicherung bis 2040 und mögliche alternative

Konzepte, Bremen.

Anzahl der Pflegefälle wird unterstellt, dass 

die altersspezifischen Pflegefallwahrschein-

lichkeiten im Zeitablauf konstant bleiben. Im

Zusammenhang mit den steigenden Lebenser-

wartungen von Männern und Frauen bedeutet

dies, dass sich die durchschnittliche Dauer der

Pflegebedürftigkeit parallel zur Verlängerung

der Lebenszeit erhöht. Ob dies eine realisti-

sche Annahme ist oder ob sich das Pflegerisiko

mit steigender Lebenserwartung in das höhe-

re Alter verschiebt oder aber im ungünstigen

Fall die hinzugewonnene Lebenszeit mit einem

überdurchschnittlichen Pflegerisiko behaftet

ist, kann aus heutiger Sicht nicht verlässlich

prognostiziert werden. Allerdings deuten eini-

ge Studien darauf hin, dass das Pflegefallrisiko

über das gesamte Leben betrachtet eher

unverändert bleibt und damit die alterspezifi-

schen Pflegefallwahrscheinlichkeiten bei stei-

gender Lebenserwartung sinken.11

Bei konstanten Pflegefallwahrscheinlichkeiten

wird die Anzahl der Pflegefälle von gegenwär-

tig rund 1,9 Mio. bis zum Jahr 2030 auf 3,1 Mio.

ansteigen (siehe Abbildung 5-2). Auch danach

nimmt die Anzahl der Pflegefälle weiter dyna-

misch zu, wobei im Jahr 2040 ein Wert von 3,4

Mio. erreicht sein wird. Erst nach 2050 ist

damit zu rechnen, dass der Anstieg der Pflege-

bedürftigkeit zum Erliegen kommt, da die

geburtenstarken Jahrgänge zu einer steigen-

den Besetzung höherer Altersklassen beitragen

werden.

Neben der Anzahl der Pflegefälle sind die in

Anspruch genommenen Leistungsarten für die

finanzielle Entwicklung der Pflegeversiche-

rung von Bedeutung. Für die Projektion wird

davon ausgegangen, dass sich der seit Einfüh-

rung der Pflegeversicherung zu beobachtende

Trend zur stationären Pflege – u.a. aufgrund

sich verändernder Familien- und Beschäfti-

gungsstrukturen – zukünftig fortsetzen wird.

Gegenwärtig nehmen rund 32% aller Pflege-

bedürftigen stationäre Leistungen in An-

spruch, im Jahr 2030 wird dieser Anteil an-

nahmegemäß auf über 43% ansteigen. Ebenso

wird sich der Anteil der professionellen ambu-

lanten Pflege zulasten des Pflegegeldes weiter

erhöhen. 

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung

Abbildung 5-2: Entwicklung der Anzahl der Pflegebedürftigen bis zum Jahr 2040

Quelle: BMGS, eigene Berechnungen
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12 Siehe zur Begründung Kapitel 5.3.1.

13 Vgl. Kapitel 2 und Kapitel 3.3.2.

Die Ausgabenseite der Pflegeversicherung wird

neben der Anzahl und Struktur der Pflegefälle

durch die Leistungen in den einzelnen Pflege-

stufen und -kategorien bestimmt. Entgegen 

dem rechtlichen Status quo wird für die Refe-

renzentwicklung unterstellt, dass die Leis-

tungen ab 2005 um 2,25% p.a. angehoben

werden.12 Die Einnahmenseite wird dagegen

durch die Beschäftigungs- und Lohnentwick-

lung sowie durch die Entwicklung der Renten

determiniert. Hier werden die Annahmen des

Kommissionsszenarios und die Projektionen

zur Gesetzlichen Rentenversicherung heran-

gezogen.13

Bei einer langfristigen Festschreibung des Bei-

tragssatzes bei 1,7% und einem Verzicht auf

weitere Reformmaßnahmen außer der Dyna-

misierung der Leistungen ergäbe sich auf der

Basis dieser Annahmen das in Abbildung 5-3

dargestellte Bild der Einnahmen- und Ausga-

benentwicklung. Zu beachten ist, dass wegen

der unterstellten Dynamisierung der Pflegeleis-

tungen diese Finanzentwicklung nicht den

rechtlichen Status quo widerspiegelt. Ohne

Dynamisierung würde das reale Leistungsni-

veau durch den permanenten Kaufkraftverlust

jedoch stetig absinken, so dass die Pflegeversi-

cherung als Absicherung gegen das Lebensrisi-

ko Pflegebedürftigkeit langfristig immer wei-

ter an Bedeutung verlieren würde. 

Um Einnahmen und Ausgaben auszugleichen,

müsste nach dieser Projektion der Beitragssatz

bis zum Jahr 2040 auf 3,0% angehoben wer-

den. Wenn keine weiteren Reformen ergriffen

würden, hätten die jetzige jüngere Generation

und die zukünftigen Generationen für eine mit

heute vergleichbare Leistung der Sozialen Pfle-

geversicherung eine erheblich höhere finan-

zielle Belastung zu tragen als die heute Älteren. 

5.1.3 Ziele der Reformmaßnahmen

Die demografische Entwicklung und die damit

einhergehenden Ausgabensteigerungen stel-

len die Soziale Pflegeversicherung vor große

Herausforderungen, wenn die finanzielle und

soziale Nachhaltigkeit in einem umlagefinan-

zierten System für die Zukunft gesichert 

werden soll. Eine erfolgreiche Soziale Pflege-

versicherung muss folgenden Ansprüchen

genügen: 

• Angemessene Absicherung des Lebensrisi-

kos Pflegebedürftigkeit für alle Bürgerinnen

und Bürger,

Abbildung 5-3: Finanzentwicklung in der Sozialen Pflegeversicherung ohne Reformen 
bei einem Beitragssatz von 1,7%

Quelle: BMGS, eigene Berechnungen
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• Bewahrung der hohen Qualität der finan-

zierten Pflegeleistungen, 

• Vermeidung des Anstiegs der Lohnzusatz-

kosten, 

• Gleichmäßige Verteilung der finanziellen

Belastungen auf alle Generationen,

• Langfristiger Erhalt des Leistungsniveaus

der Sozialen Pflegeversicherung. 

In den folgenden Kapiteln wird das Reform-

konzept der Kommission vorgestellt, das auf

der Grundlage dieser Ziele entwickelt wurde.

5.2 Grundlegende Komponenten 
des Reformkonzepts

Die vorgeschlagenen Reformmaßnahmen
stellen die Grundprinzipien der Sozialen Pfle-
geversicherung – wie das Versicherungsprin-
zip, die solidarische Finanzierung, den sozia-
len Ausgleich, die pauschalierten Leistungen
und den begrenzten Beitragssatz – nicht in
Frage. Allerdings wird die Ausgestaltung der
solidarischen Finanzierung zugunsten der
zukünftig höher belasteten jüngeren Bei-
tragszahlerinnen und -zahler reformiert,
indem ein intergenerativer Lastenausgleich
eingeführt wird. Mit einer Dynamisierung der
Pflegeleistungen, einer pflegepolitisch sinn-
vollen und ökonomisch notwendigen finan-
ziellen Gleichstellung der ambulanten und
stationären Pflege, einer besonderen Berück-
sichtigung von Demenzkranken sowie der
Erprobung personenbezogener Budgets schlägt
die Kommission eine Leistungsumschichtung
vor, in deren Vordergrund die Verbesserung
der finanziellen Nachhaltigkeit sowie die
qualitative Weiterentwicklung der Sozialen
Pflegeversicherung steht.

5.2.1 Grundlegende Reformidee – 
Intergenerativer Lastenausgleich

Die Kommission spricht sich dafür aus, die not-

wendigen Reformen innerhalb des bestehen-

den Systems durchzuführen, weil nur dieses

einen funktionierenden Markt für qualitätsge-

sicherte Pflegeleistungen garantiert, d.h. also

die solidarisch beitragsfinanzierte Soziale Pfle-

geversicherung – in einer zukunftsfesteren

Form – zu erhalten. Hierfür wird ein in sich

geschlossenes Reformkonzept vorgelegt, des-

sen einzelne Komponenten aufeinander abge-

stimmt sind und sich gegenseitig bedingen.

Zentrales Anliegen ist die Sicherstellung der

nachhaltigen Finanzierung sowie die gleich-

mäßige Verteilung der Lasten aus dem demo-

grafischen Wandel auf alle Generationen. Nur

wenn dies gelingt, wird sich die Pflegeversi-

cherung auch zukünftig einer hohen Akzep-

tanz erfreuen können. Hierfür muss ein Mecha-

nismus geschaffen werden, der es den heute

Jüngeren ermöglicht, einen Teil ihrer Pflege-

beiträge anzusparen, um den zukünftig unver-

meidlichen Mehraufwand zu kompensieren.

Durch die Erhebung eines zusätzlichen ein-

kommensabhängigen Ausgleichsbeitrags für

Rentnerinnen und Rentner kann ein Teil des

allgemeinen Beitragssatzes zur Schaffung in-

dividueller kapitalgedeckter Pflegekonten um-

gewidmet werden. Damit können die für die

heutige jüngere Generation steigenden Bei-

tragsbelastungen ausgeglichen werden, so

dass im Saldo über die Gesamtlebensdauer für

die Generationen in etwa gleich hohe Beiträge

zur Pflegeversicherung zu entrichten sind. 

Neben der gleichmäßigen Verteilung der

finanziellen Lasten müssen im Sinne der Gene-

rationengerechtigkeit die realen Leistungen

der Pflegeversicherung erhalten bleiben.

Daraus ergibt sich die Forderung nach einer

Dynamisierung der von der Sozialen Pflege-

versicherung getragenen Leistungen. Die Dy-

namisierung gewährleistet erstmals, dass das

Leistungsniveau der Pflegeversicherung dauer-

haft auf dem heutigen realen Niveau erhalten

bleibt. Ohne eine solche Anpassung der Leis-

tungen würde die Pflegeversicherung langfris-

tig nicht mehr nennenswert zur Absicherung

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung
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des Pflegerisikos beitragen können und sich

somit selbst überleben. 

Sowohl pflegepolitische Erwägungen als auch

die Finanzierung des vorgeschlagenen Ge-

samtkonzepts machen die Umsteuerung von

Mitteln aus dem vollstationären in den ambu-

lanten Pflegebereich notwendig. Damit wird

eine Stärkung der häuslichen Pflege und eine

dämpfende Wirkung auf die zunehmende

Heimquote angestrebt. Hierdurch soll unter

anderem den Bedürfnissen der Pflegebedürfti-

gen nach längstmöglicher Pflege in den eige-

nen vier Wänden Rechnung getragen werden.

Ferner verspricht sich die Kommission durch

die Aufwertung ambulanter Pflegeleistungen

eine Zunahme förderungswürdiger alterna-

tiver Pflegeangebote, wie z.B. das gemein-

schaftliche altengerechte Wohnen. 

Zudem befürwortet die Kommission in einem

finanzierbaren Rahmen (zumindest in Höhe

der durch die Umfinanzierung der stationären

Behandlungspflege frei werdenden Mittel) Leis-

tungsverbesserungen für Demenzkranke und

geistig Behinderte. Für diese Gruppe soll die

Einstufung in die verschiedenen Pflegestufen

zukünftig unter Berücksichtigung besonderer

Bedarfe gestaltet werden. 

Darüber hinaus sollte die vom Gesetzgeber

bereits in § 8 SGB XI vorgesehene Erprobung

personenbezogener Budgets genutzt werden.

Bei positiven Erfahrungen mit derartigen Bud-

gets könnte durch deren flächendeckende Ein-

führung die Entscheidungsfreiheit und die Nach-

fragemacht der pflegebedürftigen Personen

einerseits und der Wettbewerb unter den Leis-

tungsanbietern andererseits gefördert werden.

Da die zuletzt genannten Reformkomponenten

die Ausgestaltung des intergenerativen Lasten-

ausgleichs determinieren, werden zunächst diese

in den nächsten Kapiteln im Detail vorgestellt.

5.2.2 Dynamisierung der Leistungen

Die Kommission spricht sich dafür aus, die Leis-

tungspauschalen der Sozialen Pflegeversiche-

rung (Pflegegeld, ambulante Sachleistungen,

stationäre Sachleistungen) regelgebunden zu

dynamisieren, um die Kaufkraft der Versiche-

rungsleistungen langfristig auf dem heutigen

Niveau zu erhalten. Mit einer angemessenen

Dynamisierung kann ein wesentliches Ziel der

Pflegeversicherung, die Vermeidung pflegebe-

dingter Sozialhilfebedürftigkeit, auch langfris-

tig erreicht werden. Gegenüber dem geltenden

Recht, wonach eine Dynamisierung nur in Ab-

hängigkeit der Beitragssatzstabilität möglich

ist, stellt diese Maßnahme eine wesentliche Ver-

besserung dar, die die langfristige Existenz der

Pflegeversicherung als „Teilkaskoabsicherung“

auf heutigem realen Niveau bewahrt.

Eine realwerterhaltende Dynamisierung ist

auch vor dem Hintergrund der Generationen-

gerechtigkeit angezeigt: Die über die Genera-

tionen hinweg gleichmäßige finanzielle Belas-

tung durch die Pflegeversicherung führt erst

dann zu einer wirklichen Generationengerech-

tigkeit, wenn den finanziellen Aufwendungen

im Zeitablauf vergleichbare Leistungen gegen-

über stehen. Werden die Leistungen jedoch

nicht dynamisiert, geht der reale Wert auf-

grund des Kaufkraftverlustes langfristig immer

weiter zurück. 

Die Höhe der Dynamisierung der Leistungen

soll die jährlichen Preissteigerungen für Pfle-

gedienstleistungen ausgleichen, so dass Pfle-

gebedürftige dauerhaft die gleiche „Menge“

an Pflegedienstleistungen in Anspruch neh-

men können. Gleichzeitig soll gewährleistet

werden, dass Anreize zu Effizienzsteigerungen

auf Seiten der Anbieter von Pflegedienst-

leistungen, die nicht zuletzt aus einem ge-

wissen Kostendruck entstehen, erhalten blei-

ben. Auf den ersten Blick würde sich deshalb

eine Anpassung der Leistungen anhand der

allgemeinen Inflationsrate anbieten. Diese

entspricht dem Durchschnittswert der Preis-

steigerungen von verschiedensten Waren

und Dienstleistungen. Dienstleistungen im

Bereich der Pflege weisen allerdings natur-

gemäß überdurchschnittliche Preissteige-

rungen auf, da diese besonders personal-

intensiv sind.
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14 Dass Preise für Pflegedienstleistungen nicht wesentlich überdurchschnittlich steigen, zeigt die Preisentwicklung seit dem Jahr 2000. Nach

Angaben des Statistischen Bundesamtes sind die Preise für ambulante und stationäre Pflegeleistungen etwa gleich stark gestiegen wie der

harmonisierte Verbraucherpreisindex insgesamt:

Preisindex Heimpflege Pflegestufe II im Jahr 2002 = 104,4

Preisindex ambulante Pflege Pflegestufe I im Jahr 2002 = 103,1

Verbraucherpreisindex insgesamt im Jahr 2002 = 103,4

Während die Nominallöhne nach dem Kom-

missionsszenario langfristig durchschnittlich

um 3% pro Jahr steigen, liegt die Inflationsra-

te nur bei 1,5%, so dass die Reallöhne und

damit der Wohlstand der Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer pro Jahr um 1,5% zuneh-

men. Trotz der Nominallohnsteigerung um

3,0% heben die Unternehmen die Preise im

Durchschnitt nur um 1,5% an, da die Produkte

durch Produktivitätssteigerungen mit geringe-

rem Faktoreinsatz (z.B. mit weniger Arbeits-

einsatz) hergestellt werden können. 

Die Möglichkeiten für Rationalisierungsge-

winne (Produktivitätssteigerungen) sind bei

Pflegedienstleistungen unterdurchschnitt-

lich hoch, weil die reinen pflegerischen

Tätigkeiten (z. B. das Waschen der Pflegebe-

dürftigen) kaum beschleunigt werden kön-

nen. Aber auch bei Pflegedienstleistungen

ist grundsätzlich ein Potenzial für Produkti-

vitätssteigerungen, z. B. im Bereich der Ab-

lauforganisation, vorhanden. Die Dynamisie-

rung der Pflegeleistungen sollte daher nur

so hoch ausfallen, dass damit Anreize zur

Verbesserung der Kosteneffizienz auf Seiten

der Anbieter von Pflegeleistungen erhalten

bleiben. Aus diesem Grund spricht vieles da-

für, die Dynamisierung der Leistungen zwi-

schen der durchschnittlichen Inflationsrate

und dem Pfad der Nominallohnentwicklung

anzusetzen, damit das reale Leistungsniveau

langfristig konstant gehalten werden kann. 

Die Kommission schlägt vor diesem Hinter-

grund vor, die Leistungspauschalen der Sozia-

len Pflegeversicherung in Höhe des Durch-

schnitts aus Inflation und Lohnsteigerung zu

dynamisieren. Auf der Grundlage des Kommis-

sionsszenarios, das eine Inflationsrate von

1,5% p.a. und eine Lohnsteigerung von 3,0%

p.a. beinhaltet, ergibt sich eine Anhebung der

Leistungen um 2,25% pro Jahr.

Die mit 2,25% p.a. unterhalb der Lohnsteige-

rung liegende Dynamisierung bedeutet nicht,

dass das Pflegepersonal unterdurchschnittli-

che Lohnsteigerungen erhält. Vielmehr wer-

den die Anbieter von Pflegedienstleistungen

auch bei Lohnsteigerungen von 3,0% ihre Prei-

se – für die gleichen Leistungen – im Durch-

schnitt nur um 2,25 % erhöhen müssen, wenn

die vorhandenen Rationalisierungspotenziale

genutzt werden. So hat es sich in der Praxis

gezeigt, dass es insbesondere im stationären

Bereich Anbieter gibt, die überdurchschnittli-

che Leistungen zu unterdurchschnittlichen

Preisen anbieten, da sie entsprechend effi-

ziente Organisationsstrukturen geschaffen

haben. Eine Dynamisierung parallel zur Lohn-

entwicklung würde es den Anbietern auf

Kosten der Solidargemeinschaft erlauben,

diese Rationalisierungspotenziale ungenutzt

zu lassen oder die Rationalisierungsgewinne

für sich zu behalten.14

Die Dynamisierung der Leistungen um 2,25%

p.a. bedeutet eine deutliche Verbesserung

gegenüber dem derzeitigen Status quo. Aller-

dings ergäbe sich gemessen am höheren

gesamtwirtschaftlichen Wachstum daraus

gleichwohl eine schleichende reale Entwer-

tung für den Fall, dass die angenommenen

Rationalisierungspotenziale nicht in vollem

Umfang erschlossen werden können.

5.2.3 Finanzielle Gleichstellung der 
ambulanten und stationären Pflege

Wesentlicher Bestandteil des vorgeschlagenen

Reformkonzepts für die Soziale Pflegever-

sicherung ist die Umsteuerung von Finanzmit-

teln aus dem vollstationären in den qualitäts-

gesicherten ambulanten Pflegebereich durch

eine finanzielle Gleichstellung der ambulan-

ten und stationären Pflegesachleistungen ab

dem Jahr 2005. Mit der Egalisierung der ambu-

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung
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15 Weiteres Umschichtungspotenzial könnte sich ergeben, wenn die Rentenversicherungsbeiträge für nicht erwerbsmäßig pflegende Angehörige

aus Steuermitteln finanziert würden. Dies wird teilweise deshalb gefordert, weil es sich bei den Rentenversicherungsbeiträgen um „versiche-

rungsfremde Leistungen“ handele. Die Kommission teilt diese Auffassung nicht, da auch diese Leistungen letztlich den Pflegebedürftigen zu

Gute kommen. Dies wird auch daran deutlich, dass die (höheren) Pflegepauschalen für professionelle Pflegedienste sämtliche Sozialbeiträge

des Pflegepersonals mit abdecken müssen. Entsprechend lehnt die Kommission eine Steuerfinanzierung der Rentenversicherungsbeiträge für

nichterwerbsmäßig pflegende Angehörige ab.

16 Vgl. Hopfmüller, Röttger-Liepmann [2001], Initiative zur Einrichtung einer „Enquete der Heime“. Dokumentation einer Tagung am 21.03.2002,

Bielefeld.

17 Quelle: BMGS.

lanten und stationären Leistungen in den Pfle-

gestufen I und II wird dem grundsätzlichen

Vorrang der häuslichen Pflege besser entspro-

chen, indem vermehrt Anreize zur Inanspruch-

nahme qualitätsgesicherter ambulanter Pflege-

leistungen geschaffen und ein differenzierter

Ausbau der ambulanten Pflegeinfrastruktur

gefördert wird. Die vorgeschlagene Erhöhung

der ambulanten und stationären Leistungs-

pauschalen in der Pflegestufe III, in der bereits

einheitliche Leistungen gewährt werden, trägt

dem steigenden Kostendruck bei der Pflege

Schwerstpflegebedürftiger Rechnung. 

In der Pflegestufe I soll eine Angleichung der

ambulanten und der stationären Pflegeleis-

tungen in Höhe von jeweils 400 € erfolgen. Die

Leistungen in der Pflegestufe II sollen im

ambulanten und stationären Bereich bei

jeweils 1.000 € liegen. Die Kommission sieht

zudem eine Anhebung der Pflegestufe III bei

den ambulanten und stationären Leistungen

auf 1.500 € vor. Das Pflegegeld bleibt in allen

Pflegestufen in der jetzigen Höhe erhalten.

Aus Gründen des Vertrauensschutzes werden

die neuen Pflegepauschalen nur auf Neuzu-

gänge bei den Leistungsbezieherinnen und 

-beziehern angewendet. Durch die genannten

Anpassungen ergibt sich mittelfristig ein jähr-

liches Umschichtungspotenzial für die Soziale

Pflegeversicherung von rund 2 Mrd. €.15

Die heutigen Sachleistungen für die stationäre

Pflege in den Pflegestufen I und II liegen deut-

lich höher als die Leistungen im Rahmen der

qualitätsgesicherten ambulanten Pflege:

• Pflegestufe I: 384 € mtl. ambulant/

1.023 € mtl. stationär,

• Pflegestufe II: 921 € mtl. ambulant/

1.279 € mtl. stationär.

In der Pflegestufe III existiert bereits eine

finanzielle Gleichstellung von ambulanter und

stationärer Pflege:

• Pflegestufe III: 1.432 € mtl. ambulant 

und stationär.

Die bestehende Begünstigung der stationären

gegenüber der qualitätsgesicherten ambulan-

ten Versorgung verstärkt den durch die demo-

grafisch bedingte Alterung der Gesellschaft zu

beobachtenden Trend zur teureren vollstatio-

nären Pflege. Derartige kostenverursachende

Anreize müssen auch im Hinblick auf die Wün-

sche und Bedürfnisse der Pflegebedürftigen,

die sich lieber zuhause oder in Tageseinrich-

tungen pflegen lassen möchten, als in vollsta-

tionären Einrichtungen,16 zukünftig abgebaut

werden. Dies bedeutet jedoch keine Infrage-

stellung der Leistungen der stationären Heim-

pflege. Insbesondere bei psychisch Kranken,

schwer Dementen und Schwerstpflegebedürf-

tigen wird es nur eingeschränkt Alternativen

zu einer Unterbringung in Pflegeheimen

geben. Von den Gesamtprävalenzen ist daher

nicht mit einem Rückgang der Heimquote

gegenüber dem Status quo zu rechnen. Von

der Veränderung der Anreizstrukturen ver-

spricht sich die Kommission, den zu erwarten-

den Anstieg bei der vollstationären Pflege 

vor allem in den Pflegestufen I und II künftig

einzudämmen. 

Die professionelle qualitätsgesicherte ambu-

lante Pflege soll gegenüber der stationären

Pflege gestärkt werden, indem die Anreize für

die Wahl der spezifischen Pflegeformen egali-

siert werden. Nach Einschätzung der Kommis-

sion kann die Zahl der Heimbewohnerinnen

und -bewohner der Pflegestufe I reduziert

werden, weil viele von ihnen noch zu Hause

versorgt werden könnten; dennoch wird in die-

ser Pflegestufe die stationäre Pflege in stei-

gendem Maß in Anspruch genommen und

machte im Jahr 2002 mit mehr als 2 Mrd. €

bereits fast die Hälfte der Gesamtausgaben in

der Pflegestufe I aus.17 Die Ausgaben in der 

Pflegestufe II im stationären Bereich liegen

bereits deutlich über der Hälfte der Gesamt-
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18 Inwieweit es durch die Absenkung der stationären Pflegesachleistungen in den Pflegestufen I und II zu zusätzlichen finanziellen Belastungen

der Sozialhilfeträger kommen wird, hängt sehr stark von dem Nachfrageverhalten der Pflegebedürftigen ab und kann zum jetzigen Zeitpunkt

nicht abgeschätzt werden. Zu berücksichtigen ist, dass das vorgelegte Reformkonzept für den ambulanten Bereich zu einer Entlastung der

Träger der Sozialhilfe gegenüber dem Status quo beitragen wird. Dagegen dürften sich nach Absenkung der Leistungen der Pflegeversiche-

rung für den stationären Bereich zunächst Mehraufwendungen für die Träger der Sozialhilfe ergeben. Dadurch werden Anreize zu einem wei-

teren Ausbau ambulanter Angebote gesetzt. In der Gesamtwirkung dürfte die vorgeschlagene Leistungsdynamisierung langfristig zu einer

Entlastung der Sozialhilfeträger gegenüber dem Status quo beitragen.

19 Siehe im Einzelnen dazu Kapitel 5.4.

20 Siehe Kapitel 5.5.1 und Kapitel 5.5.2.

ausgaben in dieser Pflegestufe, obwohl auch

bei Schwerpflegebedürftigen in vielen Fällen

eine ambulante oder eine Mischversorgung

möglich erscheint. Diese Anreize für eine vor-

zeitige Entscheidung für die stationäre Pflege

sind vermeidbar, indem die ambulanten und

die stationären Pflegesachleistungen umfäng-

lich voll aneinander angepasst werden. Die

Anpassung muss aus Gründen der Finanzier-

barkeit sowie um ihre Anreizfunktion voll ent-

falten zu können unterhalb des jetzigen Ni-

veaus der stationären Leistungen erfolgen.18 Die

Vereinheitlichung der Leistungen bei 400 € in

der Pflegestufe I und die damit verbundene

Absenkung der heutigen stationären Leistun-

gen ist aus fiskalischen Erwägungen ange-

zeigt. Zu berücksichtigen ist zum einen, dass

die Pflegestufe I die Pflegefälle umfasst, bei

denen die Wiedergewinnung von Selbsthilfe

eine besondere Rolle spielt. Zum anderen lie-

gen in einigen Regionen die Pflegesätze zum

Teil unter den aktuellen Leistungsbeträgen der

Pflegeversicherung, so dass die finanzielle At-

traktivität der stationären Pflege zurzeit in der

Pflegestufe I am höchsten ist. Im Übrigen er-

scheint eine größere Eigenbeteiligung im Rah-

men der bestehenden „Teilkaskoversicherung“

an der Schwelle der Pflegebedürftigkeit durch-

aus vertretbar.

Aufgrund der in der Pflegestufe III (Schwerst-

pflegebedürftigkeit) benötigten Hilfe rund um

die Uhr, die einen Zeitaufwand einer nicht als

Pflegekraft ausgebildeten Person von mindes-

tens fünf Stunden erfordert, dürfte es hier

trotz finanzieller Anreize nur in eingeschränk-

tem Maß möglich sein, den weiteren Anstieg in

der stationären Unterbringung zugunsten der

qualitätsgesicherten ambulanten Versorgungs-

rate zu verringern. Da die heutigen Leistungen

der Pflegeversicherung in der Stufe III überwie-

gend nicht ausreichen, um die Kosten in einer

stationären Einrichtung zu finanzieren, ist die

hier vorgesehene Anhebung der ambulanten

wie stationären Pflegeleistungen auf 1.500 €

ein Beitrag zur Verbesserung der Versorgungs-

situation pflegebedürftiger Menschen. 

Die Kommission hält die in allen Pflegestufen

vorgeschlagenen neuen einheitlichen Sachleis-

tungsbeträge auch im Hinblick auf die Leis-

tungsdynamisierungen ab dem Jahr 2005 für

ausreichend hoch und weist darauf hin, dass

eine höhere Festsetzung der Pflegeleistungen

in den einzelnen Pflegestufen zwangsläufig

eine Erhöhung des Ausgleichsbeitrags für

Rentnerinnen und Rentner zur Folge hätte und

deshalb unterbleiben sollte.19 Der bestehende

„Teilkaskocharakter“ der Pflegeversicherung

soll explizit beibehalten werden. 

Erhalt und Dynamisierung des Pflegegeldes

Der Erhalt des Pflegegeldes wird in allen Pfle-

gestufen als sinnvoll erachtet. Rund eine Mil-

lion Pflegebedürftige erhalten ausschließlich

Pflegegeld und werden in der Regel zu Hause

von Angehörigen betreut, davon 12% mit sehr

hohem Pflegeaufwand (Pflegestufe III). Eine

Streichung des Pflegegeldes würde die

Umorientierung in Richtung professioneller

häuslicher und stationärer Pflege noch begüns-

tigen und damit die Ausgaben der Sozialen

Pflegeversicherung zusätzlich zu den demo-

grafisch bedingt steigenden Mehrkosten in die

Höhe treiben.20 

Die Höhe des Pflegegeldes der jeweiligen Pfle-

gestufen beträgt zurzeit:

• Pflegestufe I: 205 € mtl,

• Pflegestufe II: 410 € mtl,

• Pflegestufe III: 665 € mtl.

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung
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Diese Zahlbeträge werden im Rahmen der

Dynamisierung der Pflegeleistungen ebenfalls

regelmäßig angepasst. Bereits heute zeichnet

sich ab, dass das Pflegegeld in allen Pflegestu-

fen zunehmend eine geringere Rolle spielen

wird. Der Trend zu professioneller Pflege ist

unumkehrbar. Daher müssen bestimmte For-

men der professionellen Pflege, vor allem

ambulante und gemeinschaftliche Wohnfor-

men, stärker ausgebaut werden.

Das Pflegegeld trifft auf eine hohe Akzeptanz

bei den Pflegebedürftigen. Dies gilt vor allem

für die Pflegestufe I: Ende 2002 standen in 

der Pflegestufe I 588.000 Pflegegeldbezieher

138.000 Leistungsbeziehern von ambulanten

und 230.000 Leistungsbeziehern von vollsta-

tionären Pflegeleistungen gegenüber.21

Erhalt der Pflegestufe I

Die Kommission befürwortet die Beibehaltung

der Pflegestufe I. Die Pflegestufe I umfasst

einen Zeitaufwand von wöchentlich im Tages-

durchschnitt mindestens 90 Minuten für Kör-

perpflege, Ernährung oder Mobilität sowie

mehrfach in der Woche Hilfen bei der haus-

wirtschaftlichen Versorgung, wobei mehr als

45 Minuten auf die Grundpflege entfallen

müssen (§ 15 SGB XI). Diese Pflegeleistungen

können nicht als gering oder vernachlässigbar

angesehen werden. Hier ist zu berücksichti-

gen, dass gerade in dieser Pflegestufe eine prä-

ventiv ausgerichtete Pflege unter anderem

auch dazu beitragen kann, den Übergang der

Pflegebedürftigen in die Pflegestufe II und III

zu verhindern oder hinauszuzögern und eben-

so eine zu frühzeitige Entscheidung für den

Wechsel in eine stationäre Einrichtung zu ver-

meiden. Durch die Abschaffung der Pflegestu-

fe I würde zudem der primäre Anwendungsbe-

reich des Pflegegeldes entzogen, was nicht im

pflegepolitischen Interesse wäre. Der gegen-

über den Pflegestufen II und III geringeren Be-

deutung der Pflegestufe I wird ausreichend durch

das geringere Pflegegeld und die vergleichs-

weise niedrigen Leistungssätze im ambulanten

und stationären Bereich Rechnung getragen. 

5.2.4 Familienlastenausgleich

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem

Pflegeurteil vom 03.04.2001 (1 BvR 1629/94),

festgestellt, dass es nicht mit dem Grundge-

setz vereinbar ist, wenn Mitglieder der Sozia-

len Pflegeversicherung, die Kinder betreuen

und erziehen, mit einem gleich hohen Pflege-

versicherungsbeitrag belastet werden wie Mit-

glieder ohne Kinder. Dieses Urteil ist bis zum

31.12.2004 vom Gesetzgeber umzusetzen.

Laut Bundesverfassungsgericht verpflichtet

das Grundgesetz den Gesetzgeber bei der

Ausgestaltung des Beitragsrechts dazu, bei-

tragspflichtige Versicherte mit einem oder

mehreren Kindern gegenüber kinderlosen Mit-

gliedern der Sozialen Pflegeversicherung bei

der Bemessung der Beiträge relativ zu entlas-

ten. Dieser zwischen Eltern und Kinderlosen

vorzunehmende Ausgleich muss dabei zu

einer Entlastung der Elterngeneration während

der Zeit der Kinderbetreuung und -erziehung

führen. Dies wird damit begründet, dass die

Beiträge, die von der heutigen Kindergenera-

tion später im Erwachsenenalter auch zuguns-

ten kinderloser Versicherter geleistet werden,

maßgeblich auf den Erziehungsleistungen ihrer

heute versicherungspflichtigen Eltern basieren,

deren Belastung in der Erwerbsphase auftritt. 

Nach Ansicht der Kommission greift die fami-

lienpolitische Forderung des Bundesverfas-

sungsgerichts nach einem Ausgleich auf der

Kasten 5-2: Prävention und Rehabilitation vor Pflege

Der Prävention und Rehabilitation vor Pflege ist im Interesse der Pflegebedürftigen ein höherer Stellenwert als bis-

her beizumessen. Bei einer Verminderung der alters- und geschlechtsspezifischen Pflegehäufigkeiten bzw. einer Ver-

meidung von Pflegebedürftigkeit werden zudem langfristig die Gesamtkosten in der Pflegeversicherung reduziert. 

21 Quelle: BMGS, eigene Berechnungen.
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Beitragsseite innerhalb des Systems der Sozia-

len Pflegeversicherung zu kurz. Die der Forde-

rung zu Grunde liegende These, dass jede

Generation und jeder Versicherte einen mone-

tären sowie einen Realbeitrag in Form der Kin-

dererziehung erbringen muss, damit die umla-

gefinanzierte Soziale Pflegeversicherung funk-

tionsfähig bleibt, ist in ihrem Kern zutreffend.

Dabei wird allerdings nicht berücksichtigt, dass

der Ausgleich erziehungsbedingter Lasten nicht

allein die Aufgabe der Solidargemeinschaft der

gesetzlich Pflegeversicherten, sondern eine ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe darstellt, die aus

dem Steueraufkommen zu finanzieren ist.

Die Kommission hat grundsätzliche Bedenken

gegenüber einer kinderzahlabhängigen Diffe-

renzierung der Beitragssätze bei den einzel-

nen Sozialversicherungszweigen (vgl. Kapitel

3.4.2). Nicht nur die Soziale Pflegeversiche-

rung ist auf eine auch in Zukunft kontinuierli-

che Generationenfolge angewiesen. Gleiches

gilt für alle staatlichen und gesellschaftlichen

Bereiche, so dass eine die einzelnen Versiche-

rungszweige übergreifende Gesamtlösung ge-

funden werden sollte, wie sie sich etwa in der

Erhöhung des Kindergeldes widerspiegeln würde.

Eine pflegeversicherungsimmanente Lösung

mit einer Finanzierung des Familienlastenaus-

gleichs aus Beitragsmitteln würde zu einer

geringeren Akzeptanz der beitragsfinanzier-

ten Sozialen Pflegeversicherung bei Kinder-

losen führen. Vor allem würde sie aber Kinder-

lose bevorzugen, die nicht der Sozialen Pfle-

geversicherung angehören, da sie zur Finan-

zierung nicht herangezogen würden. Umge-

kehrt käme eine Beitragsentlastung nur den

Kindererziehenden zugute, die in der Sozialen

Pflegeversicherung versichert sind, obwohl die

Wahrscheinlichkeit, dass auch die Kinder pri-

vat Pflegeversicherter später junge Beitrags-

zahlerinnen und -zahler der Sozialen Pflege-

versicherung werden, hoch ist. Eine einkom-

mensproportionale Beitragsentlastung Kinder-

erziehender bzw. eine einkommensproportio-

nale Beitragsbelastung von Kinderlosen hätte

die unerwünschte Folge, dass etwa Kinderer-

ziehende mit geringem Einkommen ge-

genüber Besserverdienenden benachteiligt

würden. Eine pauschale Entlastung von kinder-

erziehenden Eltern, würde diese Ungerechtig-

keiten vermeiden, käme damit aber der gene-

rell – vorzugswürdigeren – Kindergeldlösung

nahe. Die Kommission spricht sich dafür aus,

dass die vom Bundesverfassungsgericht ge-

forderte stärkere Berücksichtigung von Er-

ziehungsleistungen steuerrechtlich gelöst wird.

5.2.5 Leistungsausweitungen für 
Demenzkranke durch Umfinanzierung
der Behandlungspflege

Die Kommission spricht sich dafür aus, ab dem

Jahr 2005 demenzbedingte Fähigkeitsstörun-

gen, geistige Behinderungen und psychische

Erkrankungen bei der Einstufung in die je-

weiligen Pflegestufen zu berücksichtigen. Die

darin liegenden Leistungsausweitungen, ins-

besondere für die wachsende Gruppe der De-

menzkranken, können durch die Leistungsum-

finanzierung bei der stationären Behand-

lungspflege und den dadurch in der Pflegever-

sicherung gewonnenen Finanzierungsspiel-

raum erfolgen.

Die Kommission begrüßt in diesem Zu-

sammenhang die vom Gesetzgeber getroffene

Festlegung in dem zum 01.01.2002 in Kraft

getretenen Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz

(§ 43b SGB XI), wonach die Aufwendungen für

die in den teil- und vollstationären Pflegeein-

richtungen notwendigen Leistungen der 

medizinischen Behandlungspflege ab dem

01.01.2005 von der Gesetzlichen Krankenver-

sicherung zu übernehmen sind. 

Der sich daraus ergebende finanzielle Hand-

lungsspielraum sollte verwendet werden, um

die Defizite der Pflegeversicherung beim Um-

gang mit Demenzkranken abzumildern. Die

Pflegebedürftigkeit von Menschen mit De-

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung
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22 Vgl. Schlussbericht der Enquete-Kommission „Demografischer Wandel - Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Ein-

zelnen und die Politik“, Bundestagsdrucksache 14/8800 vom 28.03.2002, S. 235.

23 Vgl. ebenda, S. 235.

Exakte statistische Angaben zu den Kosten der behandlungspflegerischen Leistungen in den stationären Pflegeeinrichtungen liegen nicht vor.

menz stellt die Familienpflege und die profes-

sionelle Pflege vor qualitativ und quantitativ

andere Herausforderungen als eine somatisch

begründete Pflegebedürftigkeit. Der Begriff

der Pflegebedürftigkeit (§ 14 Abs. 1 SGB XI)

umfasst Hilfsbedürftigkeit in erheblichem

oder höherem Maße bei gewöhnlichen und

regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen

im Ablauf des täglichen Lebens. Die speziellen

Bedürfnisse Demenzkranker nach Betreuung

und Beaufsichtigung fallen aus dem Katalog

von Hilfeleistungen heraus. Durch die pau-

schale Heraufsetzung des individuellen Zeit-

bedarfs soll der spezifische Bedarf der Betreu-

ung und allgemeinen Beaufsichtigung für

Demente abgegolten werden. Eine darüber

hinaus gehende generelle Erweiterung des

Pflegebegriffs für Demente und psychisch

Kranke ist aufgrund der angespannten finan-

ziellen Situation in der Sozialen Pflegever-

sicherung nicht zu leisten.

Die Wichtigkeit einer stärkeren Berücksichti-

gung insbesondere von Demenzerkrankungen

in der Pflegeversicherung zeigt sich an der

hohen Zahl Demenzkranker, die langfristig

noch erheblich steigen wird. Unter den Ent-

stehungsursachen für Pflegebedürftigkeit neh-

men demenzielle Erkrankungen einen vor-

deren Rang ein. Jedes Jahr steigt die Zahl der

in Pflegeheimen stationär untergebrachten

Demenzkranken um 25% an. Schätzungen der

Entwicklung der Demenz stehen allerdings vor

dem Problem, dass ein erheblicher Teil der

demenziellen Erkrankungen auf Grund ihrer

unspezifischen Symptomatik und ihres schlei-

chenden Verlaufs von den Hausärztinnen und

-ärzten nicht erkannt bzw. nicht zutreffend

diagnostiziert wird.

Nach Schätzungen von Bickel22 bewegt sich die

Gesamtprävalenz bei den über 65-Jährigen in

Deutschland zwischen 6% und 8,7%, wobei

der Durchschnitt bei knapp über 7% liegt, was

einer Krankenzahl in der Altenbevölkerung von

etwas mehr als 900.000 entspricht. Die Präva-

lenzrate steigt steil mit dem Alter an. Während

die so genannten präsenilen Demenzen weni-

ger als 3% dieses Bestandes ausmachen, ent-

fällt mehr als die Hälfte aller Krankheitsfälle

auf die Altersgruppe der 80- bis 89-Jährigen.

Rund 15% der Patientinnen und Patienten sind

bereits 90 Jahre alt. Das restliche Drittel ver-

teilt sich auf die Altersgruppe der 65- bis 79-

Jährigen. Dabei schwankt die Prävalenz zwi-

schen 1,2% bei den 65- bis 69-Jährigen und

34,6% bei den über 90-Jährigen. Frauen (70%)

sind aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung

weitaus stärker als Männer von einer Demenz-

erkrankung betroffen. Was die Neuerkrankun-

gen anbelangt, ist mit einer jährlichen Inzi-

denzrate in der Altenbevölkerung von 1,5% bis

2% zu rechnen. Auch hier ist ein steiler Anstieg

mit dem Lebensalter zu verzeichnen. Nach den

vorliegenden Befunden ist zu erwarten, dass

unter den über 90-Jährigen jeder zehnte bis

dahin noch nicht Erkrankte innerhalb eines Jah-

res eine Demenz entwickelt.

Welche Folgerungen sich aus der Prävalenz-

struktur für die zukünftige Entwicklung von

Demenzen ergeben, versucht Dinkel23 mit

einer Modellrechnung für die Bundesrepublik

Deutschland aufzuzeigen. In einer günstigen,

auf konservativen Annahmen basierenden Va-

riante wird, ausgehend vom Jahr 1992, ein

Anstieg der Anzahl der Demenzkranken in der

Bundesrepublik um 240% bis zum Jahr 2050

geschätzt. In der ungünstigen Variante be-

trägt dieser Wert sogar 325%. Würde außer-

dem noch das Ausmaß der tatsächlich erkann-

ten Fälle von derzeit etwa 50 auf 80% der

Erkrankten steigen, dann ergäbe sich eine

nochmals um mehr als die Hälfte höhere

Anzahl Demenzkranker.

Die Berücksichtigung eines pauschalen Zeitzu-

schlags von 30 Minuten täglich zum im

Bereich der Grundpflege festgestellten zeit-

lichen Hilfebedarf würde nach Berechnungen

des Bundesministeriums für Gesundheit und

Soziale Sicherung auf der Basis von Begutach-

tungsergebnissen des Medizinischen Dienstes

im Jahr 1998 dazu führen, dass zusätzlich etwa

60.000 Personen durch die erstmalige Einstu-

fung in die Pflegestufe I Leistungen der Pflege-
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24 Schätzungen reichen von 0,9 bis 1,5 Mrd. €. Daraus könnte sich für die Soziale Pflegeversicherung ein Umschichtungspotenzial ergeben, wenn

die Leistungspauschalen so angepasst werden, dass die durchschnittlichen Zuzahlungen für die Pflegebedürftigen unverändert blieben.

25 Nach einer Evaluierung der personenbezogenen Budgets im Anschluss an die Erprobungsphase könnte gegebenenfalls an deren flächende-

ckende Einführung gedacht werden.

versicherung erhalten würden. Zudem würden

rund 84.000 Personen von der Pflegestufe I in

die Pflegestufe II und rund 34.000 Personen

von der Pflegestufe II in die Pflegestufe III

höhergestuft. Die mit dem Zeitzuschlag ver-

bundenen Mehrausgaben werden auf rund

750 Mio. € geschätzt.

Durch die Neuordnung der Finanzierung der

stationären medizinischen Behandlungspfle-

ge zugunsten der Sozialen Pflegeversicherung

dürften die Mehrausgaben bei einem Zeitzu-

schlag von 30 Minuten in Höhe von rund 750

Mio. € von der Sozialen Pflegeversicherung

zunächst kostenneutral getragen werden kön-

nen.24 Zu berücksichtigen ist aber, dass seitens

der Kommission nicht abgeschätzt werden

kann, ob die demografisch bedingt zukünftig

steigenden Kosten für Demenzkranke mit den

zu erwartenden Mehrkosten der stationären Be-

handlungspflege deckungsgleich sind. Sofern

sich hier Verschiebungen der Relationen erge-

ben sollten, müssten in der ferneren Zukunft

ggf. weitere Umfinanzierungen erfolgen, um

die befürwortete Ausweitung der Leistungen

für Demenzkranke beibehalten zu können. 

5.2.6 Personenbezogene Budgets

Die Kommission befürwortet die Erweiterung

der rechtlichen Grundlagen zur Erprobung

personenbezogener Budgets im Rahmen der

professionellen Pflege.25 Die Einführung von

personenbezogenen, frei verfügbaren Bud-

gets erlaubt den Pflegebedürftigen, auf ihre

individuellen Bedürfnisse abgestimmte Pfle-

gedienstleistungen zu erwerben und sich fle-

xible qualitätsgesicherte Pflegearrangements

zusammenzustellen. Hierdurch würden die

Selbstbestimmung und die Patientensouve-

ränität gestärkt. Zur Qualitätssicherung und

Steuerung dieser Budgets bedarf es des Auf-

baus von Case-Management-Institutionen, die

im Wettbewerb stehen. Diese haben die Auf-

gabe der Beratung und Begleitung der Pflege-

bedürftigen sowie in Einzelfällen auch der 

Verwaltung des Budgets. 

Die Veränderung der Familienstrukturen hin

zu Individualisierung, einer wachsenden An-

zahl von Alleinlebenden und einer niedrigen

Kinderzahl wird zusammen mit dem weiteren

Anstieg der Erwerbstätigkeit von Frauen zu

einem sinkenden informellen Pflegepotenzial

beitragen. Die sich ändernden gesellschaft-

lichen Rahmenbedingungen erfordern ein

erweitertes Angebot an unterstützenden

ambulanten Diensten. Eine Flexibilisierung

des Sachleistungsprinzips durch Gewährung

von personenbezogenen, frei verfügbaren

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung

Kasten 5-3: Ausbaumöglichkeiten demenzspezifischer Betreuungsangebote 

•Abbau von Informationsdefiziten,

•Ausbau von Maßnahmen wie Pflegekurse oder Bildung von familialen Pflegeteams, 

•Schaffung eines übergreifenden Netzes von Einrichtungen der Tages-, Nacht-, Kurzzeit-, Wochenend- und Urlaubsbetreu-

ung, um Überforderungssituationen von Pflegepersonen zu vermeiden,

•Erprobung von demenzgerechten Versorgungsmodellen, wie z.B. gerontopsychiatrischen Wohngruppen und Zentren 

– bestehend aus Tagesklinik, ambulantem Dienst und Altenbetreuung,

•probeweise Angebote von flexiblen, niedrigschwelligen Dienstleistungen zur Entlastung der pflegenden Personen und 

Überwindung ihrer psychosozialen Widerstände gegen eine Hilfe von außen,

•Fort- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten auf dem Gebiet der Demenzerkrankungen und deren Behandlungs-

möglichkeiten zur Förderung der Früherkennung von Demenz,

•bessere Qualifizierung des Personals sowohl in Heimen als auch in ambulanten und stationären Einrichtungen, um eine 

angemessene Versorgung von Demenzkranken gewährleisten zu können,

•Bildung von multiprofessionellen Teams und Einsetzung von Case-Managern als Anlaufstelle für Angehörige von Demenz-

kranken, wie auch für Dienste und Einrichtungen,

•Einführung von Qualitätsstandards für einen patientengerechten Umgang mit Demenzkranken.
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27 Vgl. EuGH vom 05.03.1998, Rs. C-160/96 (Molenaar), Slg.1998, I-843, 890.

Budgets gibt den Pflegebedürftigen die Mög-

lichkeit, Pflegedienstleistungen zu erwerben

und flexible Pflegearrangements zusammen-

zustellen. Die ambulanten Pflegedienste wür-

den Anreize erhalten, sich mit ihren Leistungs-

angeboten an den unterschiedlichen Bedürf-

nissen der Pflegehaushalte zu orientieren. Der

Ausbau von teilstationären Hilfen – zeitlich dif-

ferenziert und den Wünschen der Pflegehaus-

halte angepasst – wäre auch eine Vorausset-

zung zur besseren Vereinbarkeit von Pflege-

und Berufstätigkeit. Ein optimaler „Pflegemix“

erfordert flexible Arbeitsbedingungen der

erwerbstätigen Pflegepersonen. Hierbei ist an

die Ausweitung der Teilzeitarbeit, die Ermögli-

chung einer freieren Arbeitszeitgestaltung,

die Einführung von „Pflegeurlaub“ und die

weitere Schaffung von Mini- und Midijobs im

Pflegebereich zu denken.

Die zu schaffenden Case-Management-Institu-

tionen sollten als unabhängige Beratungs-

instanzen die Pflegebedürftigen und ihre

Angehörigen in den verschiedenen Phasen der

Pflegebedürftigkeit fachkundig beraten und

begleiten. Der Pflege- und Betreuungsprozess

könnte auch die Verwaltung des Budgets mit

einschließen, aber nur dort, wo die Situation

der Pflegebedürftigen dies unbedingt erfor-

derlich macht. Die Ermittlung des individuel-

len Pflegebedarfs könnte weiterhin vom Medi-

zinischen Dienst wahrgenommen werden,

indem der Pflegebedarf individuell im Rahmen

eines Assessments bestimmt und darauf basie-

rend individuelle Zeitwerte und Stundensätze

für die Vergütung festgelegt werden. 

Das Konzept der personenbezogenen Budgets

erfordert eine Flexibilisierung des Sachleis-

tungsprinzips, es kann aber auch mit einem

konzeptionellen Übergang zum Kostenerstat-

tungsprinzip verbunden werden. Letzteres

würde den Übergang von kollektiven Vergü-

tungsverhandlungen zur Marktpreisbildung

erleichtern. Um über eine Stärkung der Nach-

fragemacht der Pflegebedürftigen auch Kos-

tensenkungen zu erreichen, sind die Mecha-

nismen und Strukturen einer unabhängigen

Qualitätssicherung zu verbessern. Die Pflege-

leistungen würden sich damit nicht mehr pri-

mär an den Erfordernissen von Versorgungssys-

temen orientieren. Allerdings müsste die

Kostenerstattung der professionellen ambu-

lanten und stationären Pflegeleistungen so

ausgestaltet werden, dass pflegebedürftigen

Personen bzw. deren Angehörigen, die von

dieser zusätzlichen Gestaltungsfreiheit über-

fordert sind, entsprechende Hilfsangebote

zuteil werden.

Durch die Egalisierung der qualitätsgesicher-

ten ambulanten und der stationären Sachleis-

tungen in den Pflegestufen I und II und die Bei-

behaltung der einheitlichen Sachleistungen in

der Pflegestufe III wird bereits eine wesentli-

che Voraussetzung für die Erprobung von per-

sonenbezogenen Budgets geschaffen. Des

Weiteren werden die Rahmenbedingungen für

sektorübergreifende Fallmanagementmodelle

deutlich verbessert. 

Schließlich wäre bei der Umstellung auf das

Kostenerstattungsprinzip die Frage zu stellen,

ob Pflegeversicherte, die ihren Lebensabend

im EU-Ausland verbringen, einen europarecht-

lichen Rechtsanspruch auf Kostenerstattung

für ambulante und stationäre Pflegeleistun-

gen erhalten würden, wie er nach dem heuti-

gem Sachleistungsprinzip nicht besteht. Da-

von ist allerdings nicht auszugehen, sofern die

Kostenerstattung an einen Verwendungsnach-

weis gekoppelt würde. Anders als bei dem vom

EuGH als Geldleistung eingestuften Pflegegeld

käme der Kostenerstattung im Rahmen der die

nationalen Rechtsvorschriften koordinieren-

den VO 1408/71  weiterhin der Charakter einer

Sachleistung zu.27

5.3 Der intergenerative 
Lastenausgleich

Im Sinne der nachhaltigen Finanzierung und
der Generationengerechtigkeit empfiehlt die
Kommission, die Beitragsfinanzierung der
Sozialen Pflegeversicherung um einen inter-
generativen Lastenausgleich zu ergänzen:
Rentnerinnen und Rentner leisten ab dem
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28 Siehe Kapitel 5.1.2.

Jahr 2010 zusätzlich zum allgemeinen Bei-
tragssatz einen einkommensabhängigen
generativen Ausgleichsbeitrag. Die zusätz-
lichen Finanzmittel aus diesem Ausgleichs-
beitrag erlauben eine Dynamisierung der
Leistungen, in deren Genuss vor allem die
Rentnerinnen und Rentner kommen, und
ermöglichen es, den heute Aktiven einen Teil
ihres Beitrags zur Pflegeversicherung anzu-
sparen, um hieraus später die demografisch
bedingten Mehrkosten zu finanzieren. Der
Ausgleichsbeitragssatz wird dabei so fest-
gesetzt, dass die aus dem demografischen
Wandel resultierende Nettobelastung für alle
Generationen gleich hoch bleibt.

5.3.1 Konkrete Ausgestaltung

Die im vorangegangenen Kapitel beschriebe-

nen Komponenten des Reformkonzepts führen

auf der einen Seite zu Entlastungen der Sozia-

len Pflegeversicherung durch die finanzielle

Gleichstellung von ambulanter und statio-

närer Pflege. Anderseits werden die Ausgaben

durch die Dynamisierung der Leistungen zum

Erhalt des realen Leistungsniveaus ansteigen.

Dies führt vor allem infolge des demografi-

schen Wandels zu einem sich immer weiter

verschärfenden Auseinanderlaufen von Ausga-

ben und Einnahmen der Pflegeversicherung,

wenn der Beitragssatz stabil bleiben soll.28  

Die aus der Bevölkerungsalterung der Gesell-

schaft resultierenden Lasten können jedoch

durch geeignete Maßnahmen gleichmäßig auf

die Generationen verteilt werden. Die zukünf-

tigen Lasten der heute Jüngeren können be-

grenzt werden, wenn die heute Älteren einen

höheren Beitrag leisten als sie dies gegenwär-

tig tun. So kann erreicht werden, dass im Sinne

der Generationengerechtigkeit die im Verlauf

des Lebens zu tragende Last für die Versiche-

rungsleistungen der heute Älteren und der

heute Jüngeren gleich hoch ist. 

Hierfür wird zusätzlich zum allgemeinen 

Beitragssatz ein einkommensabhängiger Aus-

gleichsbeitrag von Rentnerinnen und Rent-

nern erhoben. Die damit verbundene zukünf-

tige Zusatzbelastung der Rentnergeneration

ist dadurch gerechtfertigt, dass die Leistungen

bereits ab 2005 dynamisiert werden. Soziale

Härten können dabei vermieden werden,

indem bei Empfängerinnen und Empfängern

der bedarfsorientierten Grundsicherung die-

ser Ausgleichsbetrag auf den Zahlbetrag der

Grundsicherung aufgeschlagen wird. 

Durch die Erhebung des Ausgleichsbeitrags

werden finanzielle Mittel frei, die eine Redu-

zierung des allgemeinen Beitrags zur Sozialen

Pflegeversicherung ermöglichen. Der von Ar-

beitgebern und Arbeitnehmern abzuführende

Beitrag bleibt dennoch dauerhaft bei 1,7% des

versicherungspflichtigen Einkommens. Die

Differenz zwischen dem abgeführten Beitrag

und dem allgemeinen Beitrag zur Sozialen

Pflegeversicherung wird für Aktive (alle Nicht-

Rentner) obligatorisch auf privaten Pflegekon-

ten angespart (Vorsorgebeitrag), die wegen

der geringeren Verwaltungskosten zentral bei

den Rentenversicherungsträgern geführt wer-

den. Das auf diesen Konten akkumulierte Kapi-

tal wird den Versicherten im Rentenalter als

zusätzliche Leibrente ausgezahlt. Diese dient

dazu, die demografisch bedingte Steigerung

der Beitragssätze zur Pflegeversicherung zu

kompensieren. Bei einem weniger starken

Ansteigen der Beiträge zur Sozialen Pflegever-

sicherung als prognostiziert können diese

finanziellen Mittel frei verwendet werden.

Nebenbedingungen für die quantitative 
Ausgestaltung

Unter der Prämisse der Generationengerech-

tigkeit kommt es bei der konkreten Ausgestal-

tung dieses Reformkonzepts darauf an, den

Ausgleichsbeitragssatz und die Leistungen der

Pflegeversicherung so auszubalancieren, dass

deren Finanzierung nachhaltig gesichert und

die Nettobelastung für alle Generationen

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung
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29 Sollten sich diese Mehreinnahmen nicht einstellen, müsste die Kalkulation des Ausgleichsbeitrags entsprechend angepasst werden.

30 Der Ausgleichbeitrag wird von Personen erhoben, die eine Altersrente beziehen. Renten wegen Erwerbsminderung sind davon nicht betroffen.

gleich hoch ist. Bei einem fixierten allgemei-

nen Beitragssatz muss der generative Ausgleichs-

beitrag der Rentnerinnen und Rentner um so

höher sein, je umfangreicher die Leistungen

der Pflegeversicherung ausgestaltet sind. 

Die im Folgenden vorgestellte quantitative Aus-

gestaltung ist unabdingbar mit den übrigen von

der Kommission vorgeschlagenen finanzwirksa-

men Reformkomponenten verknüpft und unter-

streicht noch einmal, dass es sich um ein ge-

schlossenes Gesamtkonzept handelt. Dies sind:

• Dynamisierung der Leistungen 

Die Leistungen der Sozialen Pflegeversiche-

rung werden ab dem Jahr 2005 regelgebun-

den um den Durchschnitt aus Inflationsrate

und Nominallohnsteigerung angehoben.

Auf der Grundlage des Kommissionsszena-

rios ergibt sich daraus eine Dynamisierung

in Höhe von 2,25% p.a. Diese Maßnahme

führt in einem Jahr zu Ausgabensteigerun-

gen um über 300 Mio. €.

• Finanzielle Gleichstellung der ambulanten

und stationären Pflege

Die Leistungen für die ambulante und

die stationäre Pflege werden ab 2005 wie

folgt angeglichen:

Pflegestufe I 400 € pro Monat

Pflegestufe II 1.000 € pro Monat

Pflegestufe III 1.500 € pro Monat

Durch die Anhebung der Leistungen für

ambulante und die Absenkung für stationäre

Pflege wird mittelfristig ein Umschichtungs-

potenzial in Höhe von rund 2 Mrd. € reali-

siert. Die Höhe des Pflegegeldes bleibt in

den jeweiligen Pflegestufen unverändert.

• Familienlastenausgleich

Bei der Umsetzung des Urteils des Bundes-

versfassungsgerichts zum Familienlastenaus-

gleich zugunsten der Erziehenden werden

zusätzliche Einnahmen für die Pflegever-

sicherung in Höhe von 1 Mrd. € erwartet.29 

Diese Reformmaßnahmen sollen bereits zum

Jahr 2005 umgesetzt werden. Allerdings wer-

den sich die finanziellen Wirkungen erst nach

einer gewissen Zeit in vollem Umfang einstel-

len, da beispielsweise die finanzielle Gleich-

stellung der ambulanten und stationären Leis-

tungen aus Vertrauensschutzgründen nur bei

neu eintretender Pflegebedürftigkeit erfolgen

kann. Die Finanzreserve der Sozialen Pflege-

versicherung wird durch die Einsparungen bis

zum Jahr 2010 leicht ansteigen. Hierdurch

kann der Einstieg in das intergenerative Las-

tenausgleichsmodell sanft erfolgen. 

Höhe des Ausgleichsbeitrags und des 
Vorsorgebeitrags im Jahr 2010

Die Ausgleichsabgabe für Rentnerinnen und

Rentner wird ab dem Jahr 2010 eingeführt.30

Dadurch erhalten die heutigen Rentnerinnen

und Rentner und die rentennahen Jahrgänge

die Möglichkeit, entsprechend zu disponieren,

so dass Vertrauensschutz hinreichend gewähr-

leistet wird.

Im Jahr 2010 wird erstmals ein allein von Rent-

nerinnen und Rentnern zu entrichtender ge-

nerativer Ausgleichsbeitrag in Höhe von 2%

des versicherungspflichtigen Einkommens er-

hoben. Die bedarfsorientierte Grundsicherung

im Alter soll um diesen Ausgleichsbeitrag erhöht

werden. Der Ausgleichsbeitrag erlaubt es,

gleichzeitig den allgemeinen Beitragssatz zur

Sozialen Pflegeversicherung auf 1,2% zu sen-

ken. Der Gesamtbeitragssatz an die Soziale Pfle-

geversicherung auf Renten beträgt damit 3,2%. 

Wie bisher wird die Hälfte des allgemeinen

Beitrags zur Sozialen Pflegeversicherung, also

0,6% des versicherungspflichtigen Einkom-

mens, von den Rentenversicherungsträgern

übernommen. Die Rentnerinnen und Rentner

tragen somit 2,6% ihres Beitrags selbst. Ge-

genüber geltendem Recht steigt der von ihnen

selbst zu tragende Beitrag also um 1,75 Pro-

zentpunkte. Ein Standardrentner zahlt damit

ab dem Jahr 2010 etwa 30 € pro Monat an die

Pflegeversicherung, also 20 € mehr als nach

geltendem Recht. Rentnerinnen und Rentner

mit einer geringeren Rente zahlen entspre-

chend weniger, mit einer höheren Rente ent-

sprechend mehr. 
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Der von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ab-

zuführende Beitrag wird dauerhaft bei 1,7%

des versicherungspflichtigen Einkommens ein-

gefroren. Da aber nur noch 1,2% an die Sozia-

le Pflegeversicherung zu entrichten sind, ver-

bleiben 0,5%, die als Vorsorgebeitrag obliga-

torisch auf private Pflegekonten eingezahlt

werden und der Kapitalstockbildung dienen.

Der Vorsorgebeitrag kann freiwillig aufge-

stockt werden.

Zum Zeitpunkt des Renteneintritts wird das so

angesparte Kapital als zusätzliche Leibrente

(nicht vererbbar, nicht kapitalisierbar, nicht

veräußerbar und nicht beleihbar) ausgezahlt.

Im Rentenalter erhalten die heute Aktiven also

ein zusätzliches Einkommen, das sie in die

Lage versetzt, die demografisch bedingt 

steigenden Beitragslasten zu kompensieren. 

Die zusätzliche Nettobelastung – Ausgleichs-

beitrag abzüglich zusätzlicher Rente – bleibt

dadurch für alle Generationen gleich hoch. 

Da die eingezahlten Beiträge auf das private

Pflegekonto absolut gesehen mit 13 € pro

Monat bei Personen mit einem Durchschnitts-

verdienst relativ gering sind, sollten diese Kon-

ten zentral verwaltet werden, um den büro-

kratischen Aufwand und die Verwaltungskos-

ten – auch auf Seiten der Arbeitgeberinnen

und Arbeitgeber – zu minimieren. Als Institu-

tionen bieten sich hierfür die Rentenversiche-

rungsträger an, die bereits für jeden (Renten-)

Versicherten Konten führen. Wichtig ist dabei,

dass der Eigentumsanspruch für die einge-

zahlten Beiträge bei den Versicherten selbst

verbleibt, die Rentenversicherungsträger also

nur als Verwalter fungieren. Damit sind diese

Mittel verfassungsrechtlich vor einem etwai-

gen staatlichen Zugriff geschützt. 

Zusammenfassend wird festgehalten: Im Jahr

2010 sind auf Renten insgesamt 3,2% Beiträge

an die Soziale Pflegeversicherung zu leisten,

wovon 2,6% von den Rentnerinnen und Rent-

nern selbst gezahlt werden. Auf Arbeitsein-

kommen werden wie zuvor 1,7% abgeführt,

davon aber nur 1,2% an die Soziale Pflegever-

sicherung. Die verbleibenden 0,5% werden zu

Vorsorgezwecken angespart. Das akkumulierte

Kapital dient dazu, eine in der Zukunft stei-

gende Gesamtbeitragslast abzufedern. Durch

die höheren Lasten der heute Älteren wird

erreicht, dass die Leistungen der Sozialen Pfle-

geversicherung real erhalten bleiben und

gleichzeitig die zukünftig steigenden Belas-

tungen der dann Älteren deutlich reduziert

werden können und somit ein intergenerativer

Lastenausgleich gewährleistet wird.

Entwicklung im Zeitablauf

Aufgrund der demografischen Entwicklung

werden insbesondere bei dynamisierten Leis-

tungen die Ausgaben der Pflegeversicherung

zukünftig stärker steigen als die Einnahmen

(siehe Kap. 5.1.2). Entsprechend müssen der an

die Soziale Pflegeversicherung abzuführende

Beitragssatz und der Ausgleichsbeitragssatz

sukzessive angehoben werden, um das finan-

zielle Gleichgewicht in der Sozialen Pflegever-

sicherung zu gewährleisten (siehe Tabelle 5-2).

Hierdurch steigt nicht nur der auf Renten zu

entrichtende Gesamtbeitrag bis zum Jahr

2040 auf 4,5% an. Gleichzeitig wird auch der

an die privaten Pflegekonten abgeführte 

Vorsorgebeitrag langfristig abgebaut. Hin-

sichtlich der Entwicklung der Verteilung der

Beitragslast zeigt sich, dass die Rentenver-

sicherungsträger mittelfristig leicht entlastet

werden, da diese jeweils nur den hälftigen all-

gemeinen Beitrag zur Sozialen Pflegeversiche-

rung tragen müssen. Der von den Rentnerin-

nen und Rentnern selbst zu tragende Beitrags-

satz steigt dagegen im Zeitablauf auf 3,65%

an. Dabei sind jedoch die Erträge aus den pri-

vaten Pflegekonten noch nicht berücksichtigt,

die als Kompensation für den Beitragssatzan-

stieg angespart werden. 

Auf Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer verändert sich der insgesamt abzu-

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung



Tabelle 5-2: Beitragsentwicklung zur Sozialen Pflegeversicherung (GPV)

Quelle: Eigene Berechnungen
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31 Ausgedrückt in heutigen Preisen wird ein Kapitalstock in Höhe von insgesamt 75 Mrd. € akkumuliert; für die genannten Versicherten beläuft

sich das angesammelte Kapital auf rund 3.500 €.

führende Beitragssatz im Zeitablauf nicht.

Allerdings wird der Vorsorgeanteil der abge-

führten Beiträge nach und nach niedriger

(siehe Abbildung 5-4). Ab dem Jahr 2030,

wenn der an die Soziale Pflegeversicherung

abzuführende Beitragssatz wieder bei 1,7%

liegt, wird kein Geld mehr – zumindest nicht

obligatorisch – auf das private Pflegekonto ein-

gezahlt. Das angesparte Kapital erhöht sich ab

diesem Zeitpunkt aber immer noch durch 

die anfallenden Zinsen.

Insgesamt steigt der auf den privaten Pflege-

konten akkumulierte Kapitalstock bis zum Jahr

2040 auf 125 Mrd. € an. Die Höhe des ange-

sparten Kapitals der einzelnen Versicherten

hängt dabei entscheidend von deren Erwerbs-

biografie ab. Versicherte, die im Jahr 2040 in

Rente gehen und während ihres gesamten

Erwerbslebens über ein Einkommen in Höhe

des Durchschnittsentgelts verfügten, können

auf einen Kapitalstock in Höhe von gut 6.100 €

zurückgreifen.31

Erst zusammen mit den zusätzlichen Renten

aus den privaten Pflegekonten entsteht ein

schlüssiges Bild dieses Reformkonzepts. Die

von Rentnerinnen und Rentnern selbst zu tra-

genden Beiträge an die Soziale Pflegeversiche-

rung (allgemeiner Beitragssatz und Ausgleichs-

beitrag) steigen zwar im Zeitablauf deutlich

an (siehe Tabelle 5-3). Gleichzeitig wächst 

Abbildung 5-4: Entwicklung des Gesamtbeitrags der Aktiven im Zeitablauf 

Quelle: Eigene Berechnungen
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abzuführen für Pflegekonto GPV-Beitragssatz Ausgleichs- abzuführen

beitragssatz

2005 1,7 0,0 1,7 0,0 1,7
2010 1,7 0,5 1,2 2,0 3,2
2015 1,7 0,3 1,4 2,2 3,6
2020 1,7 0,2 1,5 2,4 3,9
2025 1,7 0,1 1,6 2,6 4,2
2030 1,7 0,0 1,7 2,6 4,3

2035 1,7 0,0 1,7 2,8 4,5
2040 1,7 0,0 1,7 2,8 4,5
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aber auch das auf den privaten Pflegekonten

angesparte Kapital und damit die sich daraus

ergebende zusätzliche Rente. Bei Berück-

sichtigung dieser Rente – ausgedrückt in Pro-

zent einer Standardrente der Gesetzlichen

Rentenversicherung – zeigt sich, dass der von

den Rentnerinnen und Rentnern zu tragende

Nettobeitrag an die Soziale Pflegeversiche-

rung im Zeitablauf bei etwa 2,6% konstant

bleibt.  

Nach der Status quo-Entwicklung, die neben

der Dynamisierung der Leistungen keine wei-

teren Reformen enthält, müsste der Beitrags-

satz bis zum Jahr 2040 auf 3,0% angehoben

werden. Durch das Reformkonzept werden Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer langfristig deut-

lich entlastet, da der Beitragssatz auf Erwerbs-

einkommen bei 1,7% konstant bleibt (siehe

Abbildung 5-5). Auf Seiten der Rentnerinnen

und Rentnern liegt die Beitragssatzbelastung

– unter Berücksichtigung der zusätzlichen

Renten aus den privaten Pflegekonten – etwa

bis zum Jahr 2022 höher als nach der Status

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung

Tabelle 5-3: Beitrag der Rentnerinnen und Rentner zur Pflegeversicherung in Prozent

Abbildung 5-5:Beitragssatzentwicklung im Vergleich zum Status quo

Quelle: Eigene Berechnungen
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Beitragssatz
Rente aus Netto-

auf Renten davon zu tragen von privatem Beitrag an
abzuführen RV-Trägern Rentnern Pflegekonto1) Pflegevers.

2005 1,70 0,85 0,85 0,00 0,85
2010 3,20 0,60 2,60 0,00 2,60
2015 3,60 0,70 2,90 0,34 2,56
2020 3,90 0,75 3,15 0,57 2,58
2025 4,20 0,80 3,40 0,76 2,64
2030 4,30 0,85 3,45 0,90 2,55

2035 4,50 0,85 3,65 0,97 2,68
2040 4,50 0,85 3,65 1,03 2,62

1) Zusätzliche Rente eines Durchschnittsverdieners im Jahr des Rentenzugangs in % der Standardrente
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32 Die unterstellte Verzinsung beträgt 4 % nominal. Würde eine höhere Verzinsung erreicht, könnte die Steigerung des Ausgleichsbeitrags durch

die zusätzliche Rente aus dem privaten Pflegekonto sogar überkompensiert werden.

quo-Entwicklung. Im Zeitraum danach werden

aber Rentnerinnen und Rentner durch diese

Reformmaßnahme entlastet. Daran wird deut-

lich, dass die einseitige Belastung der zukünf-

tigen Generationen infolge der demografisch

bedingt steigenden Ausgaben durch dieses Re-

formkonzept beseitigt und eine gleichmäßige

Lastenverteilung erreicht wird. 

Betrachtet man die einzelnen Geburtsjahr-

gänge, so zeigt sich, dass ein Standardrentner,

der im Jahr 2010 in Rente geht, über die Ren-

tenbezugsdauer von 18 Jahren eine zusätzli-

che Belastung von insgesamt knapp 6.000 €

(Barwert in Preisen des Jahres 2010) tragen

muss. Dies entspricht etwa 2,1% seiner gesam-

ten Rentenbezüge. 

Für die zukünftigen Rentenzugänge steigt die

zusätzliche Belastung aufgrund der Erhöhung

des Ausgleichsbeitrags zwar an, die zusätzli-

che Rente aus den Pflegekonten reicht jedoch

aus, um diese Steigerung zu kompensieren.32

Abbildung 5-6 zeigt die aufsummierte Mehr-

belastung von Standardrentnern nach Ge-

burtsjahrgängen (in Preisen des Jahres 2010)

und den auf dem privaten Pflegekonto ange-

sparten Kapitalstock von Durchschnittsver-

dienern (untere Fläche). Ersichtlich ist, dass 

die Nettobelastung (obere Fläche) für alle 

hier betrachteten Geburtsjahrgänge gleich 

hoch ist.

Schließlich verdeutlicht die Abbildung 5-7,

dass sich die Einnahmen und Ausgaben durch

die Reformmaßnahmen auch langfristig aus-

gleichen, die nachhaltige Finanzierung der

Sozialen Pflegeversicherung also anders als in

der Referenzentwicklung auch bei unverän-

derten Lohnzusatzkosten gewährleistet wird.

Innerhalb der Sozialen Pflegeversicherung wird

nur bis zum Jahr 2010 eine nennenswert ober-

halb der gesetzlichen Mindestreserve liegende

Finanzreserve kumuliert, die jedoch bis zum

Jahr 2015 weitestgehend wieder abgebaut wird. 

Wie gezeigt, wird die nachhaltige Finanzierung

und die generationengerechte Verteilung der

demografischen Lasten mit diesem Reform-

konzept bis zum Jahr 2040 gewährleistet. Je-

doch lässt die demografische Entwicklung ver-

muten, dass sich die Finanzsituation der Sozia-

Abbildung 5-6: Finanzielle Belastung durch die Reform nach Geburtsjahrgängen von 
Standardrentnern

Quelle: Eigene Berechnungen
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len Pflegeversicherung zwischen 2040 und

2060 noch weiter verschärfen dürfte, da die

geburtenstarken Jahrgänge erst dann in die

hohen Alter hineinwachsen. Da die Unsicher-

heiten von Prognosen zur Finanzentwicklung

der Sozialen Pflegeversicherung, die eben

auch von der wirtschaftlichen Entwicklung

und der Entwicklung der Pflegefallwahrschein-

lichkeiten abhängt, über das Jahr 2040 hinaus

jedoch immer größer werden, sind belastbare

Aussagen hierzu nur schwer möglich. 

Ob sich das vorgelegte Konzept über das Jahr

2040 hinaus als tragfähig erweist, oder ob

langfristig – in zehn bis zwanzig Jahren – Nach-

justierungen erforderlich werden, kann aus

heutiger Sicht nicht beurteilt werden. Gegebe-

nenfalls notwendig werdende Nachjustierun-

gen sind jedoch problemlos möglich. Der

Anspruch an eine Reform, die nächsten 50

Jahre unverändert zu überdauern, wäre illuso-

risch, da die tatsächliche zukünftige Entwick-

lung nicht vorhersehbar ist.33 Gleichwohl wird

das vorgelegte Reformkonzept dem Anspruch

gerecht, auf der Grundlage von realistischen

Annahmen die nachhaltige Finanzierung ge-

nerationengerecht über einen Zeitraum von

mehr als 35 Jahren zu gewährleisten. 

Fazit

Mit diesem Reformkonzept wird in der Sozia-

len Pflegeversicherung erstmals dem für den

gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtigen

Prinzip der Gegenseitigkeit Rechnung getra-

gen. Das Zusammenwirken von generativem Aus-

gleichsbeitrag der Älteren und Vorsorgebei-

trag der Jüngeren gewährleistet, dass die Ge-

nerationen in der Zukunft für die gleiche Absi-

cherung des Pflegerisikos das Gleiche bezahlen.

Die ambitionierten Ziele des Reformvorhabens

in der Pflegeversicherung – die fachpolitische

Weiterentwicklung, die gleichmäßige Belas-

tung aller Generationen, der Erhalt des realen

Leistungsniveaus sowie die dauerhafte Stabi-

lität des auf Lohneinkommen zu entrichten-

den Beitragssatzes – werden durch dieses

Gesamtkonzept erfüllt. Das Gesamtkonzept

leistet damit einen wichtigen Beitrag zur

Nachhaltigkeit der Sozialen Sicherungs-

systeme. 

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung

33 Sollte z.B. die Fertilitätsrate – anders als angenommen – etwa aufgrund familienpolitischer Maßnahmen zukünftig ansteigen, könnte das vor-

gelegte Konzept elastisch an die langfristig damit verbundenen Mehreinnahmen angepasst werden. Gleiches gilt umgekehrt bei einer etwai-

gen höheren Lebenserwartung als unterstellt.

Abbildung 5-7: Finanzentwicklung in der Pflegeversicherung mit Reformmaßnahmen

Quelle: Eigene Berechnungen
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34 Vgl. BVerfGE 99, 165, 178; ständige Rechtsprechung.

35 BVerfG, 1 BvR 1660/96 vom 13.12.2002.

36 Siehe Kapitel 5.1.1.

5.3.2 Verfassungsrechtliche Bewertung 
des Reformkonzepts des 
intergenerativen Lastenausgleichs

Das von der Kommission vorgelegte Reform-

konzept des intergenerativen Lastenausgleichs

betritt sozialrechtliches Neuland, indem es – zu-

sätzlich zu dem allgemeinen Beitragssatz –

einen einkommensabhängigen Ausgleichsbei-

trag für Altersrentnerinnen und -rentner ein-

führt. Es stellt sich somit die Frage nach der

verfassungsrechtlichen Bewertung dieses für

das vorgestellte Gesamtkonzept wesentlichen

Reformbestandteils. Die Kommission geht da-

von aus, dass diesbezüglich keine schwer 

wiegenden verfassungsrechtlichen Bedenken

bestehen, da die Einführung des Ausgleichs-

beitrags sachlich gut begründbar ist. 

Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz gebietet, alle

Menschen vor dem Gesetz gleich zu behan-

deln. Damit ist dem Gesetzgeber allerdings

nicht jede Differenzierung verwehrt. Eine

Ungleichbehandlung, wie sie in der Einfüh-

rung eines zusätzlichen Beitrags nur für Ältere

liegt, ist nur ohne einen den Verhältnismäßig-

keitserfordernissen genügenden sachlichen

Differenzierungsgrund verfassungswidrig. Der

Gleichheitssatz will in erster Linie eine unge-

rechtfertigte Verschiedenbehandlung von

Personen verhindern. Daher unterliegt der

Gesetzgeber bei einer Ungleichbehandlung

von Personengruppen regelmäßig einer

strengen Bindung. Zwar kann er grundsätz-

lich frei entscheiden, welche Merkmale er 

als maßgebend für eine Gleich- oder

Ungleichbehandlung ansieht, eine Grenze

ist jedoch dann erreicht, wenn sich für eine

Ungleichbehandlung kein in angemessenem

Verhältnis zu dem Grad der Ungleichbe-

handlung stehender Rechtfertigungsgrund

finden lässt.34 

Die Kommission sieht einen sachlich hinrei-

chenden Rechtfertigungsgrund für die Ungleich-

behandlung der Versicherten über 65 Jahre

darin, dass insbesondere die Rentnerinnen

und Rentner in den Genuss der durch den Aus-

gleichsbeitrag finanzierten Dynamisierung

der Pflegeleistungen kommen. Hinzu kommt,

dass nach der gefestigten Rechtsprechung des

Bundesverfassungsgerichts die Sicherung der

Funktions- und finanziellen Leistungsfähigkeit

der Sozialen Pflichtversicherungssysteme

sowie die Vermeidung eines höheren Beitrags-

satzes mit der Folge steigender Lohnzusatz-

kosten gewichtige Gemeinwohlbelange dar-

stellen. Auch das Bestreben einer Entlastung

der jüngeren Versichertengeneration ist ver-

fassungsrechtlich nicht zu beanstanden.35 Der

Gesetzgeber muss im Bereich der Sozialversi-

cherungssysteme aus Gründen des Allgemein-

wohls Neuregelungen treffen können, die sich

geänderten Erfordernissen anpassen. Das Bun-

desverfassungsgericht hat deshalb z.B. auch

eine höhere Beitragsbelastung für freiwillig

Versicherte gegenüber Pflichtversicherten als

zulässig erachtet. 

Fraglich ist, ob das Alter vor diesem Hinter-

grund ein sachlich gerechtfertigter Grund für

einen höheren Beitrag in der Sozialen Pflege-

versicherung sein kann. Aus Sicht der Kommis-

sion erscheint zunächst eine solche typisieren-

de Regelung, wie sie grundsätzlich auch vom

Bundesverfassungsgericht anerkannt wird, für

gut vertretbar, da sich statistisch belegen lässt,

dass sich das im Alter höhere Pflegerisiko bei

den über 65-Jährigen weitaus häufiger reali-

siert, als bei den unter 65-Jährigen und Erstere

weit überproportional Leistungen der Pflege-

versicherung beanspruchen.36

Zu den Gründen des Allgemeinwohls zählt

ohne Zweifel auch eine an der sozialen Schutz-

bedürftigkeit und der wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit der Betroffenen orientierte Ver-

teilung der Beitragslasten. Im Rahmen der

Abwägung der sich gegenüberstehenden All-

gemeinwohlbelange ist sicherlich zu berück-

sichtigen, dass mit dem Ausgleichsbeitrag 

Elemente der privatversicherungstypischen

risikoadäquaten Beitragsbelastung in die Sozi-

alversicherung hineingetragen werden und

ein solcher Beitrag dem bisherigen Umlage-

verfahren widerspricht. Für die Kommission ist
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37 Quelle: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998.

38 BVerfG, 1 BvR 1629/94 vom 03.04.2001.

39 Vgl. BVerfGE 103, 392, 403.

aber entscheidend, dass Solidarität auf Gegen-

seitigkeit beruhen muss und nicht bedeuten

kann, dass nur Jüngere Ältere unterstützen. 

Bei den Belastungen der Generationen haben

sich Verschiebungen ergeben, so dass nicht

argumentiert werden kann, dass Rentnerinnen

und Rentner durch den Ausgleichsbeitrag über

Gebühr belastet würden. Die pauschale Aussa-

ge, Rentnerinnen und Rentner seien weniger

leistungsfähig als Erwerbstätige, stimmt so

nicht mehr: Bezogen auf den Durchschnitt

aller Haushalte in Deutschland verfügen sie

über 80 bis 90% des Haushaltsnettoeinkom-

mens37 und sind damit heute i.d.R. weitaus leis-

tungsfähiger als vor 30 Jahren. Die jüngeren

Versicherten tragen dagegen bereits heute

zunehmend höhere Lasten, die ohne entspre-

chende Reformmaßnahmen perspektivisch

deutlich ansteigen würden (Alterspyramide,

private Vorsorge, eingeschränkte Arbeitsmarkt-

chancen aufgrund hoher Lohnzusatzkosten

etc.). Überspitzt gesagt kann unter den sich

wandelnden gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen ein gleicher Beitrag für ältere und jün-

gere Versicherte sogar eine „Ungleichbehand-

lung“ für die jüngeren Beitragszahlerinnen

und -zahler darstellen, wobei sich dies auf-

grund der demografischen Entwicklung und

den damit verbundenen Lasten noch über das

Jahr 2040 hinaus fortsetzen wird. Das Kom-

missionsziel der nachhaltigen Finanzierung

verpflichtet aber, genau hier tätig zu werden

und den bestehenden Gestaltungsspielraum

des Gesetzgebers bei der Unterbreitung von

Reformmaßnahmen auszuschöpfen.

Dass das Bundesverfassungsgericht neuen We-

gen zur Lösung der demografischen Probleme

aufgeschlossen gegenüber steht, zeigt auch

die – hinsichtlich ihrer konkreten Vorgabe

nicht unumstrittene – Entscheidung zur Bei-

tragsgerechtigkeit in der Pflegeversicherung

bei Kinderbetreuung38, wo eine ausführliche

Auseinandersetzung mit der Generationsprob-

lematik erfolgt ist und das Gericht mit der Ent-

lastung von Kindererziehenden neue Wege

des Gesetzgebers gefordert hat.

In der Einführung eines zusätzlichen Ausgleichs-

beitrags liegt eine so genannte unechte Rück-

wirkung, da zukunftsgerichtet in ein in der 

Vergangenheit entstandenes öffentlich-recht-

liches Versicherungsverhältnis zum Nachteil

der Versicherten eingegriffen wird. Nach dem

rechtsstaatlichen Grundsatz des Vertrauens-

schutzes ist dies rechtmäßig, wenn das schutz-

würdige Bestandsinteresse des Einzelnen

gegenüber den gesetzlich verfolgten Gemein-

wohlinteressen bei der gebotenen Interessen-

abwägung nicht überwiegt.39 Gegen die oben

genannten (Gemeinwohl)-Gesichtspunkte ist 

die Tatsache abzuwägen, dass die jetzigen

Rentnerinnen und Rentner nur noch beschränkte

Möglichkeiten haben, die aus dem Ausgleichs-

beitrag resultierende finanzielle Belastung

abzufedern. Unter dem Gesichtspunkt des Ver-

trauensschutzes sieht die Kommission die Ein-

führung des Ausgleichsbeitrags daher erst im

Jahr 2010 vor. Bis dahin verbleiben zum einen

für die von der neuen Regelung Betroffenen

gewisse Dispositionsspielräume. Zum anderen

ist zu berücksichtigen, dass die Mehrzahl der

im Jahr 2010 pflegebedürftigen Personen bis

dahin im Vergleich zu der dann erwerbstätigen

Generation geringere Beitragszahlungen geleis-

tet haben wird, so dass eine Einführung des

Ausgleichsbeitrags im Jahr 2010 unter Vertrau-

ensgesichtspunkten zum frühesten vertret-

baren Zeitpunkt, aber unter demografischen

Gesichtspunkten letztmöglichen Zeitpunkt,

geboten erscheint.

Aus europarechtlicher Sicht ergeben sich keine

Bedenken gegen den vorgesehenen Aus-

gleichsbeitrag für Altersrentnerinnen und 

-rentner. Die Ausgestaltung der Systeme der

Sozialen Sicherheit fällt in die ausschließliche

Kompetenz der einzelnen Mitgliedstaaten.

Eine Harmonisierung der Sozialsysteme auf

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung



210

Gemeinschaftsebene existiert nicht. Im Hin-

blick auf die Vereinbarkeit mit dem gemeinsa-

men Markt rechtfertigt sich das bestehende

Sozialversicherungsmonopol im Bereich der

Pflegeversicherung mit dem Grundsatz der

Solidarität40, im Einzelnen dem Prinzip der

Umverteilung, dem Generationenvertrag so-

wie damit, dass nur in einem staatlichen System

eine Negativauslese wirksam ausgeschlossen

werden kann. Die Pflegeversicherung nimmt

damit eine rein soziale Aufgabe wahr und führt

keine Tätigkeit im Sinne des Wettbewerbsrechts

aus. Die Einführung des Ausgleichsbeitrags

schmälert den sozialen Charakter der Pflegever-

sicherung in keiner Weise, da es sich bei der so

reformierten Sozialen Pflegeversicherung wei-

terhin um ein solidarisches Umlageverfahren

handelt, wenn auch in leicht modifizierter Form.

5.4 Abgelehnte Reformoptionen

Die Kommission hat sich ausführlich mit ver-
schiedenen alternativen Reformoptionen im
Bereich Pflegeversicherung auseinanderge-
setzt: der Einführung eines Bundespflege-
leistungsgesetzes, welches bedarfsgerechte
Leistungen nach Bedürftigkeit anstelle von
Versicherungsleistungen vorsieht, mit der Zu-
sammenlegung von Gesetzlicher Krankenver-
sicherung und Sozialer Pflegeversicherung
zur Eindämmung der Schnittstellenproble-
matik zwischen den beiden Versicherungs-
zweigen sowie mit dem sofortigen bzw. 
auslaufenden Umstieg von der Sozialen
Pflegeversicherung auf eine obligatorische
private kapitalgedeckte Pflegeversicherung.
Die Kommission hat jedoch die den Modellen
anhaftenden Nachteile im Vergleich zum vor-
gelegten Reformvorschlag als so gravierend
angesehen, dass sie die nachfolgend dar-
gestellten Reformoptionen – die allesamt
einen Systemwechsel bedeutet hätten – nicht
empfehlen kann. 

5.4.1 Einführung eines 
Bundespflegeleistungsgesetzes

Die Grundidee der Reformoption „Einführung

eines Bundespflegeleistungsgesetzes“ besteht

darin, die Soziale Pflegeversicherung durch

eine bedarfs- und einkommensabhängige

Finanzierung aller Pflegeleistungen aus Steu-

ermitteln zu ersetzen. Es entfiele die lohnbe-

zogene Beitragserhebung. Damit würde

sowohl steigenden Einkommensdisparitäten

als auch einer wachsenden Bedeutung von

Vermögenseinkommen in Arbeitnehmerhaus-

halten Rechnung getragen. Die Aufwendun-

gen für Pflegeleistungen wären von den Pfle-

gebedürftigen selbst zu tragen, sofern ihre

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unterhalb

einer bestimmten Grenze liegt. In diesem Falle

würden die Pflegeaufwendungen im Rahmen

des Bundespflegeleistungsgesetzes vollum-

fänglich erstattet. Bei vorhandenem eigenen

Einkommen und Vermögen oberhalb dieser

Grenze fände das Bundespflegeleistungsge-

setz keine Anwendung. Vermögenden würde

zugemutet, sich privat gegen das Pflegerisiko

zu versichern bzw. die Kosten bei Eintreten des

Pflegefalls selbst zu tragen. Die Einkommens-

grenze würde oberhalb des Durchschnittsein-

kommens festgelegt, so dass die Mehrzahl der

Pflegebedürftigen in den Genuss der steuerfi-

nanzierten Unterstützung käme. Die genaue

Höhe der einzuführenden Freibeträge für Ein-

kommen und Vermögen wäre anhand der zu

erwartenden Verteilungswirkungen zu prüfen

und festzulegen. 

Eine sofortige Umstellung der Finanzierungs-

zuständigkeit auf Steuermittel ist nicht zu emp-

fehlen, da rund 16 Mrd. € zusätzlich vom Bund

finanziert werden müssten. Stattdessen sollte

die Beitragsfinanzierung allmählich abgeschmol-

zen und durch Steuergelder substituiert wer-

den, wobei der derzeitige Sozialhilfeanteil der

Städte und Landkreise beibehalten werden

sollte. Eine solche „Interessenquote“ hätte den

Vorteil, dass die kommunalen Kostenträger ein

ausgeprägtes Eigeninteresse an einer kostenspar-

enden pflegefreundlichen Infrastruktur hätten. 

Der heutige Leistungsumfang in der Sozialen

40 Vgl. EuGH vom 17.02.1993, Rs.C-159 und 160/91 (Poucet und Pistre), Slg. 1993, I-639, 667 ff; EuGH vom 22.01. 2002, Rs. C-218/00 (Cisal di Bat-

tistello Venanzio & C.Sas/INAIL), Slg. 2002, I-691.



211

Pflegeversicherung ist aufgrund der festgeleg-

ten Leistungspauschalen begrenzt. Die darü-

ber hinaus gehenden Kosten sind von den Pfle-

gebedürftigen oder – bei eng definierter –

Bedürftigkeit durch die ergänzende Sozial-

hilfe zu tragen. Der Leistungskatalog des

Bundespflegeleistungsgesetzes würde sich

dagegen am tatsächlichen Bedarf des Pflege-

bedürftigen orientieren und nicht wie nach

geltendem Recht eine „Teilkaskoabsicherung“

sein. Das Leistungsniveau läge damit für den –

weiter gefassten – Kreis der Bedürftigen deut-

lich über dem bisherigen Niveau der Pflege-

versicherung wie auch der Sozialhilfe. 

Dem Pflegeleistungsgesetz läge ein ganzheit-

licher Pflegebegriff zugrunde, der auch den

Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und an

Aktivitäten zum Ausgleich von Kommunika-

tionsbeeinträchtigungen in vollem Umfang

erfassen und damit auch dem besonderen

Bedarf geistig behinderter, psychisch kranker

und altersdementer Menschen gerecht würde.

Der derzeitige den Leistungskatalogen zu

Grunde liegende Pflegebegriff beschränkt sich

vor allem auf die Frage, ob ein Mensch noch in

der Lage ist, selbst die Mahlzeiten zu sich zu

nehmen, sich selbst zu waschen oder anzuklei-

den, und greift damit hinsichtlich einer

bedarfsgerechten Entwicklung des Leistungs-

spektrums zu kurz. 

Die Zuständigkeit für die Umsetzung des

Bundespflegeleistungsgesetzes könnte nach

diesem Konzept bei den Trägern der Sozialhil-

fe oder der Grundsicherung liegen, so dass die

Pflegekassen aufgelöst und die Verwaltungs-

kosten gesenkt werden könnten. Die örtlichen

bzw. überörtlichen Träger der Sozialhilfe waren

vor Einführung der Pflegeversicherung allein

zuständig und haben auch heute noch eine

Mitzuständigkeit aufgrund der Unterstützungs-

leistungen im Falle von Bedürftigkeit. Die Leis-

tungen des Medizinischen Dienstes der Kas-

sen, die im Rahmen der Pflegeversicherung

erbracht werden, könnten auf Vertragsbasis

abgesichert werden. Diese administrative 

Neuregelung wäre eine Konsequenz aus der

Umsteuerung von einer Versicherung hin zu

einem Leistungsgesetz. Sie würde den nach-

haltigen Abbau des Verwaltungsaufwands

ermöglichen, der mit der Einführung der Pfle-

geversicherung geschaffen wurde und der sich

unter anderem aus der Doppelzuständigkeit

von Pflegekassen und Sozialhilfeträgern ergibt.

Die Durchführungszuständigkeit der Kom-

munen für Sozialhilfe, Grundsicherung und

Pflegegesetz würde eine ganzheitliche Alten-

politik ermöglichen und die Kompetenz der

kommunalen Selbstverwaltung für die Da-

seinsvorsorge stärken. Dies könnte unter

Umständen auch bedeuten, dem öffentlichen

Gesundheitsdienst Aufgaben der Prävention

zu übertragen. 

Schnittstellen gäbe es zur Krankenversiche-

rung, zur Sozialhilfe und zur Altersgrundsiche-

rung. Mindestens zwei dieser Schnittstellen

(Sozialhilfe und Altersgrundsicherung) könn-

ten einfacher als bisher gehandhabt werden,

weil es sich jeweils um kommunale Ämter han-

delt. Die Schnittstellen zur Krankenversiche-

rung müssten durch gesetzgeberische Klar-

stellungen (die auch bei Beibehaltung des

Pflegeversicherungsgesetzes nötig sind) abge-

baut werden. Die Durchführungszuständigkeit

des Bundespflegeleistungsgesetzes bei den

Sozialhilfeträgern in Kooperation mit den für

die Grundsicherung verantwortlichen Kommu-

nen würde wieder Leistungen aus einer Hand

ermöglichen und einen wichtigen Beitrag zur

Entbürokratisierung darstellen.

Eine weitgehende Variante dieses Ansatzes

geht von abweichenden Voraussetzungen aus.

Grundlage dieser weitergehenden Reformoption

ist die Überzeugung, dass die finanzierungs-

seitige Orientierung allein am Status der Ar-

beitnehmerschaft sowohl die wachsende Be-

deutung der Produktivitätsentwicklung für die

gesamtgesellschaftliche Wertschöpfung aus-

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung
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blendet, als auch die Tatsache, dass neben den

Arbeitsentgelten andere Einkunftsarten eine

wachsende Bedeutung auch für abhängige

Beschäftigte gewinnen. Die einkommensun-

abhängige Leistungsgewährung wird umso frag-

würdiger, je weiter die Einkommens- und Vermö-

gensdisparitäten in der Gesellschaft zunehmen.

Ein Bundespflegeleistungsgesetz in dieser 

Version würde unter drei unterschiedlichen

Aspekten ein Systemwechsel sein:

• Die Pflegeleistungen werden bedarfsorien-

tiert erbracht (Abkehr von Teilkaskoprinzip).

Jede und jeder Pflegebedürftige erhält alle

medizinisch und pflegerisch notwendigen

Leistungen.

• Die Finanzierung der Leistungen erfolgt aus

Steuermitteln (Abkehr vom Versicherungs-

prinzip).

• Der Leistungsanspruch ist einkommens- und

vermögensorientiert (Abkehr vom Erben-

schutzprinzip). Alle Bürgerinnen und Bürger

mir Einkünften oberhalb einer festzulegen-

den Freigrenze haben keinen Anspruch auf

Leistungen, Bürgerinnen und Bürger unter-

halb der Freigrenze erhalten bedarfsorien-

tiert steuerfinanzierte Pflegeleistungen.

Damit könnten die zwangsläufig steigenden

Kosten einer umfassenden Absicherung der

Pflegebedürftigkeit gleichmäßiger auf alle

Steuerzahler verteilt werden.

Bewertung

Die Kommission spricht sich unter Berücksich-

tigung der nachfolgend genannten Gesichts-

punkte für den Erhalt der Sozialen Pflegeversi-

cherung aus.

Die Umsetzung des Bundespflegeleistungsge-

setzes brächte – nach der Übergangsphase –

dauerhafte und erhebliche jährliche Mehraus-

gaben in Höhe von ca. 16 Mrd. € mit sich, die

aus Steuermitteln finanziert werden müssten.

In diesen Ausgaben ist das geforderte erhöhte

Leistungsspektrum des Bundespflegeleistungs-

gesetzes gegenüber der bisherigen „Teilkasko-

absicherung“ noch nicht berücksichtigt. Lang-

fristig würden die Aufwendungen für Pflege

aufgrund der Alterung der Gesellschaft noch

erheblich über die genannte Summe hinaus

ansteigen. 

Wie hoch die Pflegeleistungen langfristig aus-

fallen würden und nach welchen Kriterien der

Kreis der Bedürftigen abzugrenzen wäre,

würde letztlich von der jeweiligen Kassenlage

des Bundes abhängen. Hinsichtlich der 

Planungssicherheit würde sich die Situation 

der heute Jüngeren weitaus problematischer 

darstellen als in der Sozialen Pflegeversiche-

rung, die eine Leistungsdynamisierung und da-

mit den Erhalt des heutigen Leistungsniveaus

vorsieht. Ferner dürfte der gut entwickelte

Markt für Pflegeleistungen geschwächt werden.

Schließlich wäre die Abschaffung der Sozialen

Pflegeversicherung zu Gunsten eines Bedürf-

tigkeit voraussetzenden Bundespflegeleistungs-

gesetzes damit verbunden, dass die generelle

Absicherung des Pflegerisikos aller Bürgerin-

nen und Bürger abgeschafft würde. Diese Absi-

cherung war aber mit der Einführung der Sozi-

alen Pflegeversicherung zusammen mit einer

Entlastung der Sozialhilfeträger vorrangig

bezweckt und wird nach wie vor als wichtig

angesehen.

5.4.2 Zusammenlegung von 
Gesetzlicher Krankenversicherung 
und Sozialer Pflegeversicherung

Die Kommission hat sich mit der Reformoption

der Zusammenlegung der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung und der Sozialen Pflegeversi-

cherung befasst. Sie hat sich insbesondere

unter dem Aspekt der finanziellen Nachhaltig-

keit und der unterschiedlichen Ordnungsprin-

zipien für den Erhalt der Sozialen Pflegeversi-

cherung als eigenständigen Versicherungs-

zweig ausgesprochen. Eine Integration der

Pflegeversicherung in die Krankenversicherung

böte zwar die Möglichkeit, die unterschied-

lichen Organisations- und Finanzierungszu-
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ständigkeiten vollständig zu vereinheitlichen.

Eine derartige Vereinheitlichung wird aber

unter Abwägung der dafür und der dagegen

sprechenden Argumente abgelehnt.

Argumente für eine Zusammenlegung 
von Gesetzlicher Krankenversicherung 
und Sozialer Pflegeversicherung

Als Argument für eine Integration der beiden

Versicherungssysteme kann die Verbesserung

der ökonomischen Anreizstrukturen durch

Übertragung des Wettbewerbsprinzips auf die

Pflegeversicherung sowie die Erhöhung der

Effizienz der gesamten gesundheitlichen und

pflegerischen Versorgung durch die Schaffung

„integrierter Strukturen“ angeführt werden.

Leistungsanbietern wäre es – bei einer offene-

ren Gestaltung des Vertragsrechts – beispiels-

weise einfacher als bei getrennten Systemen

möglich, eine patientenorientierte integrierte

haus- oder fachärztliche Versorgung sowohl

ambulant als auch stationär, unter Einschluss

von Prävention, Rehabilitation und Pflege so-

wie weiteren nichtärztlichen Leistungen, in

einem einheitlichen Organisationskonzept an-

zubieten.

Zu Gunsten der Zusammenführung von Ge-

setzlicher Krankenversicherung und Sozialer

Pflegeversicherung wird auch das Argument

genannt, dass durch die Leistungsgewährung

aus einer Hand „Schnittstellenprobleme“ zwi-

schen den beiden Systemen besser abgebaut

werden könnten. Zu nennen sind zum einen

Abgrenzungsschwierigkeiten bei der häus-

lichen Grund- und Behandlungspflege (§ 37

SGB V). Die Krankenkassen zahlen diese Leis-

tungen zur Vermeidung von Krankenhausauf-

enthalten oder zur Ergänzung der ärztlichen

Behandlung, sofern niemand im Haushalt lebt,

der die erkrankte Person im erforderlichen

Umfang pflegen und versorgen kann. Handelt

es sich jedoch um einen pflegebedürftigen

Patienten, fällt die Finanzierungszuständig-

keit für die Grundpflege in den Zuständig-

keitsbereich der Pflegeversicherung, während

die Behandlungspflege weiterhin von der

Krankenversicherung getragen wird. Abgese-

hen davon, dass eine genaue Unterscheidung

von Grund- und Behandlungspflege in der Pra-

xis oft schwierig ist, bedeutet die unterschied-

liche Zuständigkeit für die Grundpflege, dass

diese im einen Fall über die Krankenversiche-

rung als unbeschränkte Sachleistung gewährt

wird, aber kein Pflegegeld für eine häusliche

Pflegeperson zur Verfügung steht. Dagegen

wird im anderen Fall über die Pflegeversiche-

rung eine in der Höhe gedeckelte Sachleistung

oder ein Pflegegeld geleistet. 

Eine weitere „Schnittstelle“ besteht im Hinblick

auf die Durchführung von Präventions- und

Rehabilitationsmaßnahmen. Pflegebedürftig-

keit im fortgeschrittenen Alter kann insbeson-

dere durch eine qualifizierte geriatrisch-reha-

bilitative Behandlung, wie aktivierende Thera-

piemaßnahmen der Krankengymnastik, Bewe-

gungs- und Beschäftigungstherapie, erfolg-

reich vermieden, vermindert oder zumindest

hinausgezögert werden. Für die Durchführung

und Finanzierung entsprechender Maßnah-

men sind die Krankenkassen verantwortlich.

Die Erfolge der Prävention und der Rehabilita-

tionsmaßnahmen kommen bei der derzeiti-

gen Aufgabenverteilung den Pflegekassen

aber in wesentlich stärkerem Maße als den

Krankenkassen zugute. Dies führt dazu, dass

bei den wettbewerbsorientierten Krankenkas-

sen zurzeit keine Anreize bestehen, sich aktiv

um die Prävention und Rehabilitation – poten-

tieller – Pflegebedürftiger zu bemühen, da

dies mit Kosten, aber nicht mit Einsparungen

bei den Krankenkassen verbunden ist.

Problematisch zu sehen ist ferner, dass bislang

in der Gesetzlichen Krankenversicherung  in

den Richtlinien zur Verordnung häuslicher

Krankenpflege der besondere behandlungs-

pflegerische Bedarf des Personenkreises der

psychisch Kranken und Demenzkranken nicht

berücksichtigt wird. Hierdurch werden die Be-

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung
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troffenen teilweise der stationären Pflege

überantwortet, obwohl eine häusliche Versor-

gung möglich und sinnvoll wäre. 

Bei der medizinischen Behandlungspflege im

Heim wird sich zukünftig eine weitere Schnitt-

stelle ergeben, da dann die Aufwendungen für

die medizinische Behandlungspflege – syste-

matisch richtig – von den Krankenkassen ge-

tragen werden sollen und nicht wie bisher im

Rahmen der begrenzten Leistungserbringung

durch die Pflegekassen (siehe Kapitel 5.3.3). 

Allerdings ist zu bedenken, dass die Zusam-

menlegung von Kranken- und Pflegeversiche-

rung die genannten „Schnittstellenprobleme“

nicht per se vermeiden hilft. Es handelt sich

nämlich um – auch bei einer Integration fort-

bestehende – Probleme bei der gesetzlichen

Aufgabenbeschreibung und -wahrnehmung

durch die Krankenkassen. Dies ist auf die

Bedingungen des Kassenwettbewerbs und des

Finanzdrucks zurückzuführen, der das Verhal-

ten bei der Bewilligung von Leistungen mitbe-

stimmt. Zu berücksichtigen ist auch, dass eine

verstärkte Grundlagenforschung und Quali-

tätssicherung die Gefahr nicht zielführender

Rehabilitationsmaßnahmen reduzieren und so

die Bereitschaft der Krankenversicherung för-

dern können, sich stärker in diesem Bereich zu

engagieren. Entsprechend müssten die Anrei-

ze der Krankenkassen zur Genehmigung von

Rehabilitationsmaßnahmen durch konkrete

Maßnahmen, z.B. durch eine konsequentere

Rehabilitationsbedürftigkeits- und -fähigkeits-

prüfung im Rahmen der MDK-Pflegebegutach-

tung sowie durch gezieltes Fall-Management,

verstärkt werden.

Argumente gegen eine Zusammenlegung 
der Gesetzlichen Krankenversicherung  
und der Sozialen Pflegeversicherung

Die Soziale Pflegeversicherung folgt als be-

grenzte Teilversicherung einem völlig anderen

Ordnungsprinzip als die Gesetzliche Kranken-

versicherung, die eine Vollversicherung dar-

stellt. Weitere Unterschiede bestehen in der

Ausgestaltung der Beitragssätze und der Leis-

tungserbringung sowie in der wettbewerb-

lichen Ausgestaltung beider Versicherungs-

zweige. Eine Zusammenlegung dürfte dazu

führen, dass die Ordnungsprinzipien der Ge-

setzlichen Krankenversicherung auf die integ-

rierten Pflegeleistungen übertragen werden,

wobei die „Belange“ der „großen“ Krankenver-

sicherung diejenigen der „kleinen“ Pflegever-

sicherung teilweise überlagern könnten.

Durch die Integration beider Systeme könnte

sich zudem ein Reformstau ergeben, weil

beide Bereiche mit ihren unterschiedlichen

Bedürfnissen nicht mehr im heutigen Maß

gesondert voneinander „handhabbar“ wären.

• Die Aufnahme der gedeckelten Leistungen

der Pflegeversicherung in den Leistungska-

talog der Gesetzlichen Krankenversicherung

würde dort einen Fremdkörper darstellen,

da die Krankenversicherung weitestgehend

ungedeckelte bedarfsgerechte Leistungen

vorsieht. Hierdurch würden neue gravieren-

de „Schnittstellenprobleme“ geschaffen, die

ggf. einen erheblichen Druck hinsichtlich

der Einführung ungedeckelter Pflegeleis-

tungen aufbauen würden. Die damit langfris-

tig nicht auszuschließende Aufhebung des

Teilversicherungscharakters der Sozialen

Pflegeversicherung zu Gunsten einer Aus-

dehnung der Versicherungsleistungen hätte

aber erhebliche Mehrkosten zur Folge und

wird von der Kommission strikt abgelehnt.

Dieser Effekt würde zu massiven Beitrags-

satzsteigerungen in der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung und damit zu einer starken

Erhöhung der Lohnzusatzkosten führen.

• Die Aufnahme der Pflegeversicherung in die

Krankenversicherung birgt aber auch umge-

kehrt die Gefahr weiterer Forderungen nach

Leistungsausweitungen in der Krankenversi-

cherung. So wäre es z.B. unter Gleichbe-

handlungsgesichtspunkten schwieriger zu

rechtfertigen, dass pflegende Angehörige,

die die Grundpflege vornehmen, Pflegegeld

erhalten, während pflegende Angehörige,

die Leistungen der medizinischen Behand-

lungspflege in zeitlich gleichem Umfang

erbringen, kein Pflegegeld erhalten können.
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41 Siehe Kapitel 5.1.2.

• Bei einer „Integrationslösung“ wären Priori-

tätenstreitigkeiten zwischen Pflege- und

Krankenversicherung in Abhängigkeit von

der Finanzlage in einer einheitlichen Versi-

cherung nicht auszuschließen.

• Es wäre zu befürchten, dass die Finanzre-

serve der Sozialen Pflegeversicherung zu

Gunsten eines vorübergehenden beitrags-

satzentlastenden Einmaleffekts in der Ge-

setzlichen Krankenversicherung verzehrt

würde und damit nicht mehr ihrem eigent-

lichen Verwendungszweck zugute käme.

• In der Sozialen Pflegeversicherung könnten

die finanziellen Belastungen aufgrund der

demografischen Entwicklung relativ stärker

steigen als in der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung. Bei einer Integration der Versiche-

rungszweige käme es zu zusätzlichen pfle-

gebedingten Beitragssatzbelastungen und

letztlich zu einer Verlagerung der langfristig

zu erwartenden Finanzierungsprobleme der

Sozialen Pflegeversicherung auf die Kran-

kenversicherung. Aktuelle Reformvorhaben

in der Gesetzlichen Krankenversicherung

zur Entlastung der Beitragssätze und der

Lohnzusatzkosten würden erschwert.

• Eine Integration der Pflegeversicherung in

die Krankenversicherung würde rechtliche

und administrative Anpassungen notwen-

dig machen, die mit erheblichen Kosten ver-

bunden wären, ohne im Einzelnen zu einer

signifikanten Verringerung des weiterhin be-

stehenden Verwaltungsaufwands zu führen.

Wegen der mit einer Zusammenführung der

Pflege- und der Krankenversicherung verbun-

denen negativen Auswirkungen sollten die

vorhandenen Effizienzreserven innerhalb der

jeweiligen Systeme gesondert ausgeschöpft

werden. Die Bewältigung der „Schnittstellen-

problematik“ bedarf zudem keiner Zusam-

menlegung der Pflege- und Krankenversiche-

rung, da auch unter Beibehaltung getrennter

Versicherungszweige die bestehenden „Schnitt-

stellenbereiche“ besser aufeinander abge-

stimmt werden können, indem klarere gesetz-

liche Aufgabenbeschreibungen erfolgen. Die

spezifischen Anreizstrukturen beider Versiche-

rungszweige zur Verbesserung der Versor-

gungseffizienz sollten unter Zurückstellung

von Partikularinteressen ausgebaut werden.

Ferner bietet sich in der Sozialen Pflegever-

sicherung einfacher als in der Gesetzlichen

Krankenversicherung die Möglichkeit, kapital-

gedeckte Finanzierungselemente einzuführen,

wie dies durch das von der Kommission befür-

wortete Konzept des intergenerativen Lasten-

ausgleichs auch geschieht (siehe Kapitel 5.4). 

5.4.3 Systemwechsel zur privaten 
kapitalgedeckten Pflegeversicherung

Die Soziale Pflegeversicherung steht als umla-

gefinanziertes Sicherungssystem aufgrund der

Bevölkerungsalterung insbesondere bei einer

Leistungsdynamisierung langfristig vor gravie-

renden Finanzierungsproblemen. 

Zur Gewährleistung des realen Leistungsni-

veaus ist unter den demografischen und öko-

nomischen Annahmen der Kommission ein An-

stieg des Beitragssatzes zur Sozialen Pflege-

versicherung auf 3% bis zum Jahr 2040 erfor-

derlich.41 Allerdings werden sich die für die

Pflegeversicherung relevanten demografischen

Veränderungen noch über das Jahr 2050 hi-

naus beitragssatzsteigernd auswirken, da die

Anzahl der mit einem hohen Pflegefallrisiko

behafteten Altersgruppe der über 80-Jährigen

auch dann noch anwachsen wird. Vor diesem

Hintergrund wurden in der Kommission auch

Modelle für einen Übergang von der umlagefi-

nanzierten Pflegeversicherung zu einer kapi-

talgedeckten Pflegeversicherung diskutiert,

da auf diesem Wege eine von der demografi-

schen Entwicklung unabhängigere Finanzie-

rung der Pflegeversicherung gewährleistet

werden könnte. Der Übergang von einem

umlagefinanzierten auf ein kapitalgedecktes

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung
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Sicherungssystem ist aber immer notwendi-

gerweise mit einer zweifachen Belastung der

Beitragszahlergeneration, zu deren Lebzeiten

der Umstieg stattfindet, verbunden, da in der

Übergangsphase neben den laufenden Ausga-

ben für die Pflegeleistungen auch der notwen-

dige Kapitalstock für die Altersrückstellungen

aufgebaut werden muss.

Die Kommission hat in diesem Kontext zwei

Modelle für den Übergang zur Kapitaldeckung

analysiert: 

• das Modell eines sofortigen Umstiegs zur pri-

vaten kapitalgedeckten Pflegeversicherung und

• das Auslaufmodell der Sozialen Pflegever-

sicherung.

Umstieg zur privaten kapitalgedeckten 
Pflegeversicherung im Jahr 2005

Der Grundgedanke des Modells des Umstiegs

zur privaten kapitalgedeckten Pflegeversiche-

rung besteht darin, dass die Soziale Pflegever-

sicherung  im Jahr 2005 gänzlich abgeschafft

und durch eine obligatorische private Pflege-

versicherung ersetzt wird. Die privaten Versi-

cherer würden unmittelbar sämtliche Leistun-

gen für Pflegebedürftige übernehmen. Diese

Leistungen wären bis zum Ende der Über-

gangsphase im Jahr 2040 weiterhin im Umla-

geverfahren über einkommensabhängige Bei-

träge zu finanzieren. Gleichzeitig wäre in die-

ser Übergangsphase ein erheblicher Kapital-

stock für individuelle Alterungsrückstellungen

aufzubauen, so dass der Umstieg auf ein voll-

ständig kapitalgedecktes Versicherungssystem

erst im Jahr 2040 abgeschlossen werden könnte.

Im Falle des unverzüglichen Übergangs zur

Kapitaldeckung müssten die Versicherer im

Umstellungsjahr altersspezifische Prämien

erheben. Da jedoch das Pflegefallrisiko mit

zunehmendem Alter stark ansteigt, wäre in

diesem Fall die Prämienbelastung für die Älte-

ren außerordentlich hoch, da ihnen keine Zeit

verbliebe, die zur Glättung des Prämienver-

laufs über das Leben hinweg erforderlichen

Alterungsrücklagen anzusparen. 

Um neben der Finanzierung der laufenden

Pflegeleistungen den für die Altersrückstellun-

gen benötigten Kapitalstock aufbauen zu kön-

nen, müssten die Beiträge während der für die

Jahre 2005-2040 angenommenen Übergangs-

phase wie folgt angehoben werden:

• Der allgemeine, paritätisch finanzierte Bei-

tragssatz würde ab dem Jahr 2005 von der-

Abbildung 5-8: Beitrag zur Pflegeversicherung bei Durchschnittsverdienst und Aufbau des 
Kapitalstocks für Altersrückstellungen

Quelle: Eigene Berechnungen.
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zeit 1,7% auf 3% des versicherungspflichti-

gen Einkommens angehoben. Dieser Bei-

tragssatz bliebe bis zum Jahr 2040 konstant. 

• Zusätzlich zu der allgemeinen Beitragssatz-

erhöhung müsste ein Ausgleichsbeitrag für

Altersrentnerinnen und -rentner in Höhe von

pauschal 20 € pro Monat erhoben werden. 

Insgesamt würden die finanziellen Belastun-

gen in der Übergangsphase damit für alle Ver-

sicherten um 1,3 Prozentpunkte des versiche-

rungspflichtigen Einkommens und für Rentne-

rinnen und Rentner darüber hinaus um 20 €

pro Monat ansteigen. Im Jahr 2040, wenn die

Übergangsphase abgeschlossen und das erfor-

derliche Deckungskapital aufgebaut wäre,

könnte die Beitragserhebung zur privaten Pfle-

geversicherung auf altersunabhängige Prämien

umgestellt werden (siehe Abbildung 5-8).

Im Anschluss an die Übergangsphase würden

sich die Prämien für die obligatorische private

Pflegeversicherung unabhängig vom Alter –

ausgedrückt in heutigen Preisen – auf 20-30 €

pro Monat belaufen. Allerdings müssten alle

volljährigen Bürgerinnen und Bürger diese

Prämien zahlen. Eine beitragsfreie Mitver-

sicherung von Familienangehörigen oder Prä-

mienreduktionen für Einkommensschwache

ist nicht vorgesehen. Hierfür käme nur eine 

Finanzierung aus Steuermitteln in Frage. 

Die Größenordnung der benötigten Steuerzu-

schüsse kann nach jetzigem Kenntnisstand

nicht beziffert werden. 

In diesem Umstiegsszenario hätten alle Beitrags-

zahlerinnen und -zahler während des Zeitraums

von 2005 bis 2040 eine zweifache Belastung zu

tragen. Entsprechend hoch wäre die Belastung

für diese Jahrgänge, während die darauf folgen-

den Kohorten unveränderte Leistungen zu deut-

lich günstigeren Konditionen erhalten würden.

Auslaufmodell Soziale Pflegeversicherung

Die Grundidee dieser Option besteht in einem

Auslaufen der Sozialen Pflegeversicherung

durch ein Ausscheiden all derjenigen Versi-

cherten, die im Jahr 2005 unterhalb der Alters-

grenze von 60 Jahren liegen. Die unter 60-Jäh-

rigen hätten keinerlei Anspruch mehr auf Leis-

tungen aus der Sozialen Pflegeversicherung,

stattdessen würde für sie eine obligatorische

private Pflegeversicherung eingeführt. Alle

anderen Personen (die über 60-Jährigen)

behielten ihren Anspruch auf Leistungen der So-

zialen Pflegeversicherung (Vertrauensschutz).42

Auch in dieser Umstiegsvariante steigen die

finanziellen Belastungen für die heute lebenden

Kohorten erheblich an. Die Pflegeleistungen für

die über 60-Jährigen müssten vollständig weiter

finanziert werden, bis diese Generation verster-

ben würde, während für die unter 60-Jährigen

zur Sozialen Pflegeversicherung zusätzlich

erhebliche Aufwendungen zur Bildung der erfor-

derlichen Altersrückstellungen innerhalb der pri-

vaten Pflegeversicherung aufzubringenwären. 

Die Finanzierung der noch von der Sozialen

Pflegeversicherung zu tragenden Pflegeleis-

tungen sähe wie folgt aus:

• Die im Jahr 2005 über 60-Jährigen, die ein

vergleichsweise hohes Pflegerisiko aufwei-

sen, hätten aus eigenen Mitteln bis an ihr

Lebensende eine nicht mehr paritätisch

finanzierte Ausgleichspauschale von 40 €

pro Monat zu entrichten. 

• Da diese Prämie nicht ausreichen würde, um

die Ausgaben abzudecken, müssten die im

Jahr 2005 unter 60-Jährigen zusätzlich einen

einkommensabhängigen Beitrag (Solidarbei-

trag) zur Finanzierung des Fehlbetrags in den

jährlich laufenden Ausgaben der Älteren ent-

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung

42 Die exakte Bestimmung der Ausscheidegrenze oder eines Ausscheidefensters von einigen Jahrgängen würde dabei nach Maßgabe des bereits

bestehenden Bestands- und Vertrauensschutzes erfolgen. Die bisherigen Einzahlungen könnten mit langfristigen Schuldverschreibungen (Fris-

tigkeit: z.B. 75 minus Lebensalter) bedient, als explizite Staatsschuld sichtbar gemacht und zugleich abgegolten werden. Eine solche Maß-

nahme wäre sinnvoll, um den verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsschutz zu gewährleisten. Ebenfalls wünschenswert und steuer-

rechtlich angezeigt wäre es, die privaten Versicherungsprämien als Sonderausgaben von der Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer

abzugsfähig zu machen. Die unten aufgeführten Berechnungen verzichten trotz möglicher verfassungsrechtlicher Bedenken auf die Einbe-

ziehung dieser beiden Maßnahmen. Diese wären mit erheblichen finanziellen Belastungen für den Staatshaushalt verbunden.
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43 Um hinreichende Altersrückstellungen aufbauen zu können, müssten 20-Jährige einen Beitrag in Höhe von ca. 20-30 € pro Monat an die private

Pflegeversicherung abführen. Mit zunehmenden Eintrittsalter würde die Beitragsbelastung exponentiell ansteigen, da die Altersrückstellungen

in einem kürzeren Zeitraum aufgebaut werden müssten. Beispielsweise würde sich der monatliche Beitrag von 59-Jährigen auf mehr als 100 €

belaufen. Um derartig gravierende Unterschiede der Beitragshöhen nach Alter zu vermeiden, könnten diese innerhalb der privaten Pflegeversi-

cherung weitgehend vereinheitlicht werden, indem die Beiträge für Jüngere entsprechend höher angesetzt würden. Der zunächst notwendige

einheitliche Monatsbeitrag in Höhe von ca. 50 € (Schätzung) könnte bis etwa zum Jahr 2040 auf 20-30 € pro Monat zurückgeführt werden. Soll-

ten die bisherigen Einzahlungen der unter 60-Jährigen zur Sozialen Pflegeversicherung als Altersrückstellung in die private Pflegeversicherung

überführt werden, könnte der Beitrag deutlich niedriger ausfallen. Da dieser Kapitalstock jedoch nicht vorhanden ist, müsste er zunächst aus

Steuermitteln oder über eine explizite Schuldaufnahme generiert werden. Damit wären erhebliche Belastungen für den Staatshaushalt verbunden. 

richten. Der Beitragssatz in der auslaufenden

Sozialen Pflegeversicherung, der zunächst

auf 1,1% abgesenkt und im späteren Verlauf

auf über 1,8% ansteigen würde, könnte in

etwa bis zum Jahr 2045 auf null reduziert

werden (siehe Abbildung 5-9 nächste Seite).

• Neben dem Solidarbeitrag, aus dem keiner-

lei Ansprüche gegenüber der Sozialen Pflege-

versicherung resultieren würden, müssten

die im Jahr 2005 unter 60-Jährigen in der

privaten Pflegeversicherung Prämien in

Höhe von etwa 50 € pro Monat entrichten.43 

Etwa bis zum Jahr 2045 wäre der Übergang zur

privaten kapitalgedeckten Pflegeversicherung

abgeschlossen. Der Solidarbeitrag müsste nicht

mehr erhoben werden und die Versicherungs-

prämien könnten altersunabhängig auf 20-30 €

pro Monat (ausgedrückt in heutigen Preisen)

reduziert werden. Im Ergebnis würde somit

vor den Jahren mit der höchsten demografisch

bedingten Anspannung – aufgrund der starken

Zunahme der über 80-Jährigen – für die Pfle-

geversicherung nur noch eine private kapital-

gedeckte Pflegepflichtversicherung bestehen. 

Bewertung

Durch die Option des sofortigen Umstiegs zur

kapitalgedeckten privaten Pflegeversicherung

und durch das Auslaufmodell der Sozialen

Pflegeversicherung würde längerfristig der

Übergang von der umlagefinanzierten Sozia-

len Pflegeversicherung zu einer vollständig ka-

pitalgedeckten privaten Pflegeversicherung er-

reicht. In der langen Frist würde dadurch die Fi-

nanzierung auf eine Basis gestellt, die unabhän-

giger von demografischen Veränderungen wäre.

Allerdings wäre mit dem Umstieg eine erheb-

liche zweifache Belastung der heute lebenden

Jahrgänge verbunden, da neben den laufen-

den Pflegeleistungen erhebliche finanzielle

Mittel für den Aufbau der Altersrückstellungen

aufgebracht werden müssten. 

Selbst in der „sanfteren“ Umstiegsvariante,

dem Auslaufmodell Soziale Pflegeversicherung,

würden sich die folgenden erheblichen Belas-

tungen ergeben:

• Für die unter 60-Jährigen würde sich die

Belastung deutlich erhöhen. Ein Durch-

Abbildung 5-9: Beitragssatzentwicklung der Sozialen Pflegeversicherung im Auslaufmodell

Quelle: Eigene Berechnung
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schnittsverdiener leistet gegenwärtig einen

Beitrag in Höhe von rund 21 € pro Monat,

der bis zum Jahr 2040 unter Status quo-

Bedingungen auf fast 40 € pro Monat anstei-

gen würde. Der Beitrag an die Soziale Pfle-

geversicherung würde zwar im Auslaufmo-

dell zwischenzeitlich auf 1,1% absinken, es

müssten also nur noch gut 13 € durch-

schnittlich pro Monat abgeführt werden.

Hinzu käme jedoch der Beitrag an die private

Pflegeversicherung in Höhe von ca. 50 € pro

Monat. Insgesamt beliefe sich die Belastung

damit auf ca. 63 € pro Monat. 

• Die Belastungen der über 60-Jährigen wür-

den sich gegenüber heute im Durchschnitt

drastisch erhöhen. Gegenwärtig zahlt bei-

spielsweise ein Standardrentner rund 10 €

pro Monat aus eigenen Mitteln an die Pfle-

geversicherung; nach diesem Modell wären

es jedoch 40 € pro Monat.44

Durch das von der Kommission vorgeschlage-

ne Reformkonzept des intergenerativen Las-

tenausgleichs werden die bestehenden Belas-

tungsverschiebungen auf künftige Generatio-

nen aufgehoben, ohne dass so gravierende

Belastungen für eine Generation in Kauf

genommen werden müssten wie bei einem

Umstieg zur kapitalgedeckten privaten Pflege-

versicherung. 

Die Kommission hat sich auch deshalb für das

Reformkonzept des intergenerativen Lasten-

ausgleichs entschieden, da hiermit kein radi-

kaler Systemwechsel verbunden ist, sondern

die erforderlichen Reformen systemimmanent

mittels einer Ergänzung des Umlageverfah-

rens um Komponenten der Kapitaldeckung

erfolgen können. Aufgrund des Systemerhalts

entfällt die einseitige Belastung der Über-

gangsgeneration; zudem fällt die zukünftige

Mehrbelastung insgesamt moderater aus.

Durch die Einführung des Ausgleichsbeitrags

kommt es darüber hinaus zu einer gleichmäßi-

gen Belastung der Generationen. Gleichwohl

werden die Erwerbstätigen entlastet, ihre

lohnabhängigen Beiträge gesenkt und im Er-

gebnis ihre Beschäftigungschancen verbessert.

Da ferner auch das Kapitaldeckungsverfahren

– neben dem im Vergleich zur Lohnentwick-

lung volatileren Geschehen an den Kapital-

märkten – nicht unabhängig von der demo-

grafischen Entwicklung ist, hält die Kommis-

sion in der Pflegeversicherung einen Finan-

zierungsmix aus Umlage- und Kapitalde-

ckungselementen für erstrebenswert, wie er

durch das Reformkonzept des intergenerativen

Lastenausgleichs gewährleistet wird.

Schließlich verbleibt der Politik im Reformkon-

zept des intergenerativen Lastenausgleichs

ein vergleichsweise größerer Handlungsspiel-

raum, um auf unvorhersehbare demografische

oder ökonomische Entwicklungen reagieren zu

können. Je nach Bedarf und Möglichkeit ist die-

ses Modell flexibel genug, um die Belastungs-

verteilung in der Zukunft, z.B. durch eine Pro-

longation des Vorsorgesparens, neu zu justieren.

5.5 Minderheitenvoten

1. Minderheitenvotum zur finanziellen
Angleichung der ambulanten und
stationären Pflegeleistungen (Kap. 5.2.3)

Die Kommissionsmitglieder Ursula Engelen-

Kefer, Nadine Schley, Frank Nullmeier, Manfred

Schoch und Klaus Wiesehügel können den Vor-

schlag der Kommission, wonach in der Pflege-

stufe I die Leistungen für die ambulante und

die stationäre Hilfe auf 400 € begrenzt werden

sollen, nicht mittragen. Bisher werden entwe-

der 205 € Pflegegeld oder bis 384 € häusliche

Pflegehilfe im ambulanten Bereich gewährt.

Der Satz für vollstationäre Pflege liegt zurzeit

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung

44 Grundsätzlich sind höhere Beiträge für die jetzige und die zukünftigen Altengenerationen mit dem Argument zu rechtfertigen, dass die von

ihnen erbrachten Beiträge nicht ausreichen, um die aufgrund ihrer zunehmenden Lebenserwartung steigenden Pflegekosten zu decken. Die

steigenden Pflegekosten sollten sich aber beitragsseitig niederschlagen, um eine gleichmäßige Belastung für die Generationen zu gewähr-

leisten. Die im Modell vorgesehene erhebliche Mehrbelastung geht aber über die notwendige stärkere Heranziehung zur Kostentragung 

dieser Personengruppe hinaus.
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aber bei 1.023 €. Die Egalisierung der Leis-

tungshöhe bedeutet hier also eine Absenkung

auf unter 40% des heutigen Satzes für statio-

näre Leistungen. Dadurch entstünde eine zu

große Lücke zu den tatsächlichen Kosten. Nach

Auffassung der oben genannten Kommissions-

mitglieder droht somit erneut eine Entwi-

cklung, dass eine sehr große Zahl von Menschen

allein wegen des Eintritts von erheblicher Pfle-

gebedürftigkeit von der Sozialhilfe abhängig

wird. Gerechnet wird durch diese Maßnahmen

mit Einsparungen von bis zu 2 Mrd. €. Dies

stand zweifellos im Mittelpunkt der Überle-

gungen der Kommissionsmehrheit. Das Ziel

der Korrektur falscher Anreize diente als Recht-

fertigung für Leistungskürzungen. Zudem

muss berücksichtigt werden, dass in der Pfle-

gestufe I die Zahl der Leistungsbezieherinnen

und -bezieher in beiden Versorgungsberei-

chen zugenommen hat und dass in vielen Fäl-

len eine häusliche pflegerische Versorgung

objektiv – also auch ohne falsche Anreize –

unmöglich ist.

2. Minderheitenvotum zur finanziellen
Angleichung der ambulanten und 
stationären Pflegeleistungen (Kap. 5.2.3)

Ein Kommissionsmitglied, Rosemarie Wilcken,

widerspricht der Empfehlung, die ambulanten

und stationären Leistungen in den Pflegestu-

fen I und II auf einem Niveau unterhalb der

heutigen Leistungspauschalen im stationären

Bereich zu egalisieren.

Die mit der Egalisierung der ambulanten und

stationären Leistungen in den Pflegestufen I

und II verbundene Absenkung der Leistungen

im stationären Bereich würde eine Vielzahl

von Selbstzahlern zu Sozialhilfeempfängern

machen. Mit der Absenkung der Leistungen im

stationären Bereich würde auch das Ziel der

Pflegeversicherung, Sozialhilfebedürftigkeit

im Pflegefall zu vermeiden, noch weiter ver-

fehlt. Die Sozialhilfe ist als unterstes Netz der

Sozialsysteme nicht zur Sicherung von Mas-

senrisiken vorgesehen. Den Kommunen wür-

den hierfür die finanziellen Mittel fehlen.

Durch die von der Kommission vorgeschlagene

finanzielle Gleichstellung werden Einsparun-

gen bei der Sozialen Pflegeversicherung in

Höhe von rund 2 Mrd. € realisiert, denen – bei

einer unterstellten unveränderten Inanspruch-

nahme von stationären und ambulanten Leis-

tungen – Mehrbelastungen auf Seiten der Pfle-

gebedürftigen und damit zu einem erhebli-

chen Teil auch auf Seiten der örtlichen und über-

örtlichen Sozialhilfeträger gegenüberstehen. 

3. Minderheitenvotum zum intergenerativen
Lastenausgleich (Kap. 5.3)

Die Kommissionsmitglieder Ursula Engelen-

Kefer, Nadine Schley, Manfred Schoch und

Klaus Wiesehügel können den Vorschlag, 

Rentnerinnen und Rentnern zusätzlich zum

allgemeinen Beitragssatz einen rentenab-

hängigen generativen Ausgleichsbeitrag auf-

zuerlegen, nicht mittragen.

Zum einen wird dadurch die paritätische

Finanzierung der Beiträge zur Pflegeversiche-

rung stark geschwächt. Im Gegenzug käme es

zu einer spürbaren Mehrbelastung für Rentne-

rinnen und Rentner. Betrachtet man alle vorge-

schlagenen und bereits vollzogenen Belas-

tungen für die ältere Generation, droht sogar

eine Überlastung der Betroffenen.

Die genannten Kommissionsmitglieder sehen

zwar, dass es bei der Pflegeversicherung am

wenigsten zwingend ist, die Beitragsanbin-

dung an die Löhne und Renten beizubehalten.

Schließlich ist in der Pflegeversicherung mit der

Versicherungspflicht für alle Erwerbstätigen –

einschließlich der Selbständigen – bereits eine

Abkoppelung der Beitragspflicht von abhängi-

ger Beschäftigung erfolgt. Alternative Konzep-

tionen sollten allerdings mit Blick auf die ande-

ren Sicherungssysteme geprüft werden: Die

Diskussion, ob die Verbreiterung der Finanzie-

rungsbasis der Sozialen Sicherungssysteme im

Sinn einer Erwerbstätigenversicherung eine

sinnvolle und stabilisierende Weiterentwick-

lung darstellen kann, muss die Soziale Pflege-

versicherung miteinbeziehen.
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4. Minderheitenvotum zur Steuerfinanzierung
von Rentenversicherungsbeiträgen für
nicht erwerbsmäßig pflegende Angehörige
(Kap. 5.2.3)

Die Kommissionsmitglieder Ursula Engelen-

Kefer, Nadine Schley, Manfred Schoch und

Klaus Wiesehügel halten die Entscheidung der

Kommission, eine Steuerfinanzierung der Ren-

tenversicherungsbeiträge für pflegende Fami-

lienangehörige abzulehnen, für falsch. Die

Begründung, es handele sich bei der Anerken-

nung dieser Pflegezeiten nicht um eine „versi-

cherungsfremde Leistung“, da diese Leistung

indirekt den Pflegebedürftigen zugute käme,

ist nicht schlüssig. Daneben wird davor ge-

warnt, sich von Bundesmitteln abhängig zu

machen, die später eingeschränkt oder abge-

schafft werden könnten. 

Diese Argumentation halten die oben genann-

ten Kommissionsmitglieder für nicht stichhal-

tig. Zum einen geht es um einen Betrag in

Höhe von höchstens 1 Mrd. € (Stand: 2002). An

anderer Stelle, bei der Finanzierung des Sozi-

alausgleichs im Kopfprämienmodell, würden

zusätzliche Steuermittel in Höhe von 4 bis 10

Mrd. € beansprucht. 

Zum anderen ist in der Gesetzlichen Renten-

versicherung mit der Zahlung von Beiträgen

durch den Bund für Kindererziehungszeiten

bereits ein systemgerechter Weg für die Finan-

zierung familienpolitischer Leistungen einge-

schlagen worden. Die daraus resultierenden

Rentenleistungen kommen dem Versicherten

nicht nur indirekt, sondern sogar direkt zugu-

te. Trotzdem sind sie über Steuern zu finanzie-

ren, da es sich dabei um eine familienpoliti-

sche und damit gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe handelt. Auch bei der Zahlung von Bei-

trägen zur Rentenversicherung für Pflegezei-

ten geht es um die Anerkennung von Leistun-

gen, die gegenüber hilfsbedürftigen Familien-

mitgliedern erbracht werden. Somit ist die Bei-

tragszahlung für pflegende Angehörige als

familienpolitisch motivierte Regelung zu be-

trachten. Sie sollte nicht von der Pflegeversi-

cherung, sondern vom Bund und damit über

Steuern finanziert werden. 

5. Minderheitenvotum zur abgelehnten
Reformoption „Auslaufmodell Soziale
Pflegeversicherung“ (Kap. 5.4.3)

Die Kommissionsmitglieder Claus-Michael Dill,

Dominique Döttling und Bernd Raffelhüschen

können sich aufgrund ihrer deutlich abwei-

chenden Problemeinschätzung hinsichtlich

der zukünftigen Entwicklung im Pflegebereich

nicht dem Mehrheitsvotum der Kommission

anschließen. Die von der Kommission verab-

schiedeten Maßnahmen sind unzureichend

und basieren auf einer unrealistischen Ein-

schätzung der Gegebenheiten in der Sozialen

Pflegeversicherung.

Die Kritik an dem von der Kommission vorge-

legten Gesamtkonzept zur Reform der Sozia-

len Pflegeversicherung bezieht sich im We-

sentlichen auf die zu Grunde gelegten Annah-

men und dabei insbesondere auf die vorge-

schlagene Dynamisierung der Leistungsausga-

ben. Zur Präzisierung der Kritik wird auf die

Generationenbilanz zurückgegriffen, welche

sämtliche Pflegeleistungen an alle heute und

in Zukunft lebenden Generationen abzüglich

der von ihnen gezahlten Beiträge berechnet.

Ist die Differenz positiv, so besteht eine Nach-

haltigkeitslücke (NHL), die illustriert, welche

Reserven fehlen, wenn alle zukünftigen Gene-

rationen das gegenwärtige Leistungsniveau

der Sozialen Pflegeversicherung erhalten sol-

len. Im Folgenden soll verdeutlicht werden,

inwiefern die Reduktion der Nachhaltigkeits-

lücke auf die Setzung spezifischer Annahmen

bzw. auf konkrete Politikmaßnahmen zurück-

zuführen ist (Abbildung). Die Generationenbi-

lanz der Sozialen Pflegeversicherung, welche

sämtliche Pflegeleistungen an alle heute und

in Zukunft lebenden Generationen abzüglich

der von ihnen gezahlten Beiträge erfasst, weist

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung
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eine Nachhaltigkeitslücke (NHL) auf. Diese

Nachhaltigkeitslücke illustriert, welche Reser-

ven fehlen, wenn alle zukünftigen Generatio-

nen das gegenwärtige Leistungsniveau der

Sozialen Pflegeversicherung erhalten sollen. 

Der von der Kommission unterstellte Referenz-

fall sieht – abweichend von der durchschnitt-

lichen realen Wachstumsrate von 1,5% – im

Pflegebereich nur eine reale Wachstumsrate

von 0,75% der Leistungsausgaben je Pflegefall

vor. Diese Dynamisierung wird dem Bürger von

der Kommission als Großzügigkeit seitens des

Gesetzgebers angepriesen, da der rechtliche

Status quo überhaupt keine Dynamisierung

der Leistungsausgaben vorsieht. Fakt ist aber,

dass eine Dynamisierung unterhalb des allge-

meinen Produktivitätswachstums keinesfalls

ausreichend sein kann, um das reale Leis-

tungsniveau in der Sozialen Pflegeversiche-

rung zu erhalten.

Die seit Bestehen der Sozialen Pflegeversiche-

rung zunehmende Substitution der Geld-

durch Sachleistungen im ambulanten Bereich

sowie der Trend zur stationären Pflege sind nur

allzu deutliche Indikatoren dafür, dass ein

Kostenanstieg im Pflegebereich nicht länger

zu unterdrücken ist (Szenario ohne Kosten-

druck). Im Gegenteil, die zunehmende Nach-

frage nach professioneller Pflege lässt sogar

einen zusätzlichen Lohnanstieg des Pflegeper-

sonals erwarten, vor allem da Pflegedienstleis-

tungen in höchstem Grade personalintensiv

sind und damit kaum Rationalisierungspoten-

tial besteht (Szenario mit Kostendruck). Daher

wird mit einer Dynamisierung von lediglich

0,75% entweder das Gegenteil eines Kosten-

drucks unterstellt, d.h. die Realleistungen wer-

den deutlich abgeschmolzen und zugleich ge-

ben sich die Beschäftigten im Pflegebereich

über Jahrzehnte mit nur der Hälfte der Reallohn-

steigerung anderer Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer zufrieden. Oder aber das Pfle-

gepersonal nimmt an der allgemeinen Lohn-

steigerung teil, dann wird aber unterstellt, dass

die Differenz von 0,75% „aus dem System he-

raus“, also durch Kosteneinsparungen finan-

ziert wird. Betrachtet man den Zeithorizont der

Reform von 30 Jahren, so bedeutet dies, dass

etwa ein Viertel der heutigen Gesamtausgaben

auf Unwirtschaftlichkeiten zurückzuführen ist.

Daher ist es dringend geboten, sich auf ein rea-

listisches Szenario einzustellen, in dem die

Beschäftigten im Pflegebereich an den allge-

meinen Lohnsteigerungen teilhaben, ohne

aber von den hohen Ineffizienzen bei den

Gesamtausgaben auszugehen. Konkret bedeu-

tet dies, dass entweder das Referenzszenario

ohne Kostendruck oder sogar das mit Kosten-

druck als Maßstab für eine Reform hätte he-

Abbildung: Nachhaltigkeitslücken der Pflegeversicherung

Quelle: Häcker und Raffelhüschen, Universität Freiburg.
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Kommissionsannahmen: Dynamisierung der Leistungen i.H.v. real 0,75% p.a. sowie Einsparungen i.H.v. 1,5 Mrd. ¤ 

Modell des intergenerativen Lastenausgleichs unter Einbeziehung der Kommissionsannahmen 

Szenario mit Kostendruck: Dynamisierung der Leistungen i.H.v. real 2,5% p.a.

Modell des intergenerativen Lastenausgleichs bei einer Dynamisierung der Leistungen i.H.v. real 2,5% p.a. 
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rangezogen werden müssen. Die grundlegend

unterschiedlichen Einschätzungen der Rah-

menbedingungen führten zu dem von der

Kommission verworfenen „Auslaufmodell“

(vgl. Kap. 5.4.3). Dieser Ansatz sah vor, die

bestehende umlagefinanzierte Pflegeversi-

cherung langfristig abzuschaffen und durch

eine Pflicht zur privaten Absicherung des 

Pflegerisikos zu ersetzen. Die entsprechende

private Kapitalbildung sollte unverzüglich

angegangen werden, damit vor der demogra-

fischen Maximalbelastung in den Jahren 2040-

2060 eine nachhaltige Entlastung zukünftiger

Beitragszahler greifen kann. 

Die Abbildung illustriert die Auswirkungen der

oben dargestellten Rahmensetzungen auf die

NHL. Allein durch die von der Kommission

getroffenen Annahmen sinkt die NHL um 60,6

Prozentpunkte von 72,8% auf 12,2% des Brut-

toinlandsprodukts, ausgehend vom Szenario

ohne Kostendruck. Lediglich der Übergang von

der dritten auf die vierte NHL stellt eine wirk-

same Reformmaßnahme dar, nämlich das

sogenannte „Modell des intergenerativen Las-

tenausgleichs“. Mit dieser Politikmaßnahme lässt

sich die NHL nur um 17,3 Prozentpunkte redu-

zieren. Abstrahiert man von den als kritisch

zu beurteilenden Annahmen der Kommission,

ist dies ein unbefriedigendes Resultat. Dieser

Tatbestand wird unmittelbar deutlich, be-

trachtet man den Übergang vom fünften auf

den sechsten Balken in der Abbildung. Im 

Szenario mit Kostendruck verbleibt nach 

Implementierung des „intergenerativen Las-

tenausgleichs“ eine drastische NHL von 112,3%

des Bruttoinlandsprodukts. Von einer nachhal-

tigen Reform wäre dieses Ergebnis weit ent-

fernt.

Die Einführung der Sozialen Pflegeversiche-

rung war nach Ansicht der Kommissionsmit-

glieder Dill, Döttling und Raffelhüschen ein

historischer Fehler, der nur noch innerhalb

eines Zeitfensters von wenigen verbleibenden

Jahren zu korrigieren ist, weil zukünftige Pfle-

gebedürftige – dann mit Recht – darauf ver-

weisen werden, dass sie lange Jahre in die

Soziale Pflegeversicherung eingezahlt hätten

und das System dennoch unbezahlbar bleibt.

Zukünftige Generationen müssten nämlich

Beitragssätze in der Größenordnung von – je

nach Kostendruck – sechs bis fast zehn % im

Jahr 2057 zahlen. Dies ist nicht zumutbar.

Zukünftige Generationen müssten nämlich

sehr deutlich steigende Beitragssätze zahlen.

Deshalb wird, wenn nicht unverzüglich im

Sinne des Auslaufmodells gehandelt wird, die

wohl letzte Chance auf eine solide Absiche-

rung des Pflegerisikos verspielt.

5Reformvorschläge zur Sozialen Pflegeversicherung



6Querschnittsanalyse

1 Für den Bereich der Sozialen Sicherungssysteme zu nennen sind insbesondere die RL 79/7/EWG des Rats vom 19. Dezember 1978 zur schritt-

weisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit sowie die RL

86/378/EWG des Rats vom 24. Juli 1986 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den betrieb-

lichen Systemen der sozialen Sicherheit in Verbindung mit der RL 96/97/EG des Rats vom 20. Dezember 1996 zur Änderung der Richtlinie

86/378/EWG.

6.1 Gender-Mainstreaming

6.1.1 Einführung

Gender-Mainstreaming verfolgt das Ziel, die

geschlechtsspezifischen Unterschiede auf allen

politischen und gesellschaftlichen Ebenen

sichtbar zu machen und bei allen politischen

Maßnahmen die Konsequenzen für die Chan-

cengleichheit von Frauen und Männern zu

beachten. Gender-Mainstreaming bedeutet

daher, dass die Politik bei allen gesellschaft-

lichen Vorhaben den unterschiedlichen Lebens-

situationen und Interessen von Frauen und

Männern Rechnung trägt, ausgehend von der

Annahme, dass es keine geschlechtsneutrale

Wirklichkeit gibt. 

Der verhältnismäßig junge Gender-Mainstrea-

ming-Ansatz knüpft an eine Vielzahl von

Rechtsgrundlagen an. Gemäß Art. 3 Abs. 2 GG

ist es die Aufgabe des Staats, die tatsächliche

Durchsetzung der Gleichberechtigung von

Frauen und Männern zu fördern und auf die

Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwir-

ken. Auf EU-Ebene wurde der Gender-Main-

streaming-Ansatz mit Inkrafttreten des Ams-

terdamer Vertrags am 1. Mai 1999 umfassend

rechtlich verbindlich festgeschrieben. Art. 2

und 3 des EG-Vertrags verpflichten die Mit-

gliedstaaten zu einer aktiven Gleichstellungs-

politik im Sinne des Gender-Mainstreamings,

indem diese auf die Beseitigung von Ungleich-

heiten hinzuwirken und die Gleichstellung von

Männern und Frauen zu fördern haben. Ein um-

fassendes Diskriminierungsverbot sieht Art. 13

EG-Vertrag vor.

Der Grundsatz der Gleichbehandlung von

Frauen und Männern wird durch zahlreiche EU-

Richtlinien (RL), basierend auf Art. 13 EG-Ver-

trag (Bekämpfung der Diskriminierung u.a.

aus Gründen des Geschlechts) und Art.141 EG-

Vertrag (Grundsatz der Chancengleichheit und

der Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen,

einschließlich des Grundsatzes des gleichen

Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger

Arbeit), konkretisiert.1 Nationale Gesetze und

das Verwaltungshandeln der Mitgliedstaaten

können einer rechtsverbindlichen gericht-

lichen Überprüfung durch den Europäischen

Gerichtshof (EuGH) unterworfen werden, wobei

die Rechtsprechung des EuGH im nationalen

Recht der Mitgliedstaaten umgesetzt werden

muss. Nach gefestigter EuGH-Rechtsprechung

liegt eine mittelbare Diskriminierung dann

vor, wenn das nationale Recht eine Maßnahme

vorsieht, „die zwar geschlechtsneutral formu-

liert ist, tatsächlich aber einen viel höheren

Prozentsatz der Frauen als der Männer benach-

teiligt, es sei denn, dass diese Maßnahme

durch objektive Faktoren gerechtfertigt ist, die

nichts mit einer Diskriminierung aufgrund des

Geschlechts zu tun haben. Dies ist der Fall,

wenn die gewählten Mittel einem legitimen

Ziel der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten dienen

(...) und zur Erreichung dieses Ziels geeignet und

erforderlich sind“ (so z.B. EuGH vom 8.2.1996,

Rs. C-8/94 - Laperre - , Slg. 1996, I-273, 294).

Für die Gleichstellungsprüfung ihrer Legisla-

tivvorschläge etc. unterhalb des Tatbestands

der mittelbaren Diskriminierung orientiert sich

die Europäische Kommission an den folgenden

drei grundlegenden Prüfungsschritten: 
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2 Quelle: VDR-Statistik zu den durchschnittlichen Rentenhöhen nach Rentenarten und Geschlecht (Stand: 31.12.2001).

3 Quelle: Studie „Altersvorsorge in Deutschland“ (AVID) für den Bereich der alten Bundesländer.

4 Quelle: Studie „Alterssicherung in Deutschland“ (ASID 1999).

5 Allein stehende Männer mit einer eigenen Rente unter 600 DM verfügten 1999 über ein Nettogesamteinkommen in Höhe von 2.709 DM (alte

Bundesländer), allein stehende Frauen über ein Nettogesamteinkommen in Höhe von 1.899 DM (alte Bundesländer) bzw. 1.629 DM (neue

Bundesländer) und Witwen mit einer Witwenrente unter 400 DM über ein Nettogesamteinkommen in Höhe von 1.866 DM (alte Bundesländer)

bzw. 1.652 DM (neue Bundesländer).

1. Prüfung und Feststellung der geschlechts-

spezifischen Relevanz 

• Erhebung von nach Geschlecht aufgeschlüs-

selten Daten.

• Welche Zielgruppen werden von der Maß-

nahme betroffen? Hat die Maßnahme Ein-

fluss auf das tägliche Leben eines Teils der

Bevölkerung?

• Existieren Unterschiede zwischen Männern

und Frauen im Hinblick auf Rechte, Res-

sourcen, Beteiligung, Werte und Normen?

2. Bewertung der geschlechtsspezifischen Aus-

wirkung der Maßnahme anhand von verschie-

denen Kriterien

• u. a. Beteiligung (z. B. Gremien, Entschei-

dungspositionen, Gehaltsgruppen, Verbän-

de), Ressourcen (wie Zeit, Raum, Geld, Infor-

mation, Bildung etc.), Normen und Werte,

die die Geschlechterrollen beeinflussen,

Rechte sowie Zugang zu Rechten.

3. Umsetzung des Bewertungsergebnisses;

gleichstellungspolitische Ausrichtung der Maß-

nahme

• Wie kann die geplante Maßnahme dazu bei-

tragen, Ungleichheiten zu beseitigen und

die Gleichstellung von Frauen und Männern

zu fördern?

6.1.2Einzelmaßnahmen in den einzelnen 
Sozialversicherungszweigen

Die Gender-Mainstreaming-Perspektive erstreckt

sich nur auf eine Betrachtung der Reformvor-

schläge für die einzelnen Sozialversicherungs-

zweige. Damit werden wesentliche Aspekte, die

für die Beurteilung von Geschlechterverhält-

nissen insgesamt relevant sind, wie beispiels-

weise der Arbeitsmarkt, dessen geschlechtermä-

ßige Segmentierung auf die Sozialversicherungs-

systeme durchschlägt, notwendigerweise aus-

geblendet. Der Kommission lag keine umfassen-

de Bestandsaufnahme und konsistente Bewer-

tung der geschlechtsspezifischen Wirkungen

der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik vor. Daher

beschränkt sich die folgende Darstellung auf

Partialanalysen der Kommissionsempfehlungen.

6.1.2.1 Gesetzliche Rentenversicherung

Zunächst wird im Wege einer Bestandsaufnah-

me auf die Situation der Alterssicherung von

Frauen und Männern eingegangen. Nachfol-

gend sollen im Hinblick auf die einzelnen, von

der Kommission beschlossenen Reformmaß-

nahmen geschlechtsspezifische Tendenzen

herausgearbeitet werden, ohne dass eine da-

rüber hinausgehende Betrachtung des Status

quo erfolgen könnte. 

Gegenwärtige Situation der Alterssicherung
von Frauen und Männern

Die durchschnittlichen Altersrenten von Frauen

fallen vor allem als Folge der kürzeren Er-

werbsbiografien deutlich geringer aus als die

entsprechenden Altersrenten von Männern. In

den alten Bundesländern verfügen Frauen mit

durchschnittlich 456 € über weniger als die

Hälfte der durchschnittlichen Altersrente von

Männern.2 In den neuen Bundesländern erhal-

ten Frauen im Durchschnitt 635 € und Männer

1.061 €. Die durchschnittliche Rentenhöhe der

jüngeren rentenversicherten Frauen wird 

aber aufgrund der bisherigen Gesetzes-

änderungen zu Gunsten von Frauen um gut

16 % höher ausfallen als die der heute etwa 

60-jährigen Frauen.3

Erhebungen der durchschnittlichen Nettoge-

samteinkommen4 von Kleinstrentnerinnen und

-rentnern (Personen mit einer Rentenhöhe von

bis zu 600 DM) zeigen, dass die vielfach be-

stehende Annahme, kleine Renten gingen

zwangsläufig mit Altersarmut einher, nicht

zutreffend ist. Dies trifft sowohl für Alleinste-

hende wie auch für Ehepaare zu. In letzterem

Fall wird das Sicherungsziel für Frauen häufig

aber nur in abgeleiteter Form erreicht.5

Zudem besteht kein signifikanter Zusammen-

226



hang zwischen dem Nettoalterseinkommen

und der Kinderzahl. In den alten Bundeslän-

dern fällt das Nettoalterseinkommen von allein

stehenden Frauen ab 65 Jahren zwar mit einer

Differenz von maximal 10 % geringfügig

geringer aus, je mehr Kinder sie erzogen

haben.6 In den neuen Bundesländern zeigt sich

aber eine gegenläufige Entwicklung.7

Die Differenz zwischen den Alterssicherungs-

leistungen von Frauen, die keine Kinder erzo-

gen haben, und Frauen mit Kindern hat bereits

abgenommen und wird auch in Zukunft noch

weiter abnehmen. Die meisten gesetzgebe-

rischen Maßnahmen der vergangenen Jahre

zur verbesserten rentenrechtlichen Bewer-

tung von Kindererziehung, etwa die Auswei-

tung der Kindererziehungszeiten von einem

Jahr auf drei Jahre, konnten bei den hier

betrachteten Jahrgängen noch nicht voll zum

Tragen kommen. Insoweit wird sich auch die

finanzielle Situation von Rentnerinnen und

Rentnern, die Kinder erzogen haben, in künf-

tigen Statistiken und ASID-Studien deutlich

günstiger darstellen.

Modifikation der Rentenanpassungsformel
und künftige Rentenanpassung anhand der
Entwicklung der versicherungspflichtigen
Einkommen

Die von der Kommission empfohlene künftige

Anpassung der Renten entsprechend der Ent-

wicklung der versicherungspflichtigen Ein-

kommen zielt darauf ab, Abweichungen bei der

Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter

und den versicherungspflichtigen Entgelten

entgegenzuwirken, indem zukünftig nicht mehr

auf die durchschnittlichen Bruttoentgelte, son-

dern allein auf die für die Beitragsbemessungs-

grundlage wesentlichen versicherungspflich-

tigen Entgelte abgestellt wird. Die Bereinigung

um Einkommen oberhalb der Beitragsbemes-

sungsgrenze und um Einkommen der nicht

versicherungspflichtig abhängig Beschäftigten

wirkt sich auf Frauen und Männer gleich aus. 

Die Kommission spricht sich für eine Modifika-

tion der Rentenanpassungsformel aus, durch

die die jährlichen Rentensteigerungen leicht

gedämpft werden. 

Wesentliches Instrument ist der neu einge-

führte Nachhaltigkeitsfaktor, über den bei der

Bestimmung der Anpassungssätze die Ent-

wicklung der Relation von Rentnerinnen und

Rentnern zu Beitragszahlerinnen und Bei-

tragszahlern Berücksichtigung findet. Damit

wird die sowohl auf demografische als auch

auf ökonomische Ursachen zurückzuführende

Veränderung dieser für die Finanzierung der

Rentenversicherung entscheidenden Relation

in die Rentenanpassungsformel eingestellt.

Gleichzeitig wird sichergestellt, dass lang-

fristig das Versorgungsniveau unter Berück-

sichtigung der staatlich geförderten Zusatz-

vorsorge nicht wesentlich unter das derzeitige

Versorgungsniveau sinkt. Da hinsichtlich der

zunehmenden Alterung der Gesellschaft und

der zu erwartenden längeren individuellen

Lebenserwartung keinerlei geschlechterbe-

zogene Differenzierung stattfindet, kommt es

gegenüber dem Status quo zu keiner anderen

Behandlung von Frauen und Männern.

Da die fernere Lebenserwartung von 65-jähri-

gen Frauen zurzeit durchschnittlich um 3,7

Jahre über der der Männer liegt, erhalten Frau-

en bei gleichen Beiträgen über die Gesamt-

rentenlaufzeit ein um etwa 25% höheres Ren-

tenvolumen ausbezahlt als Männer. Diese Re-

lation wird sich auf lange Sicht noch weiter zu

Gunsten der Frauen verbessern, da sich die Dif-

ferenz in der Lebenserwartung von Frauen und

Männern im Jahr 2040 auf 4,2 Jahre erhöhen

wird (vgl. Kapitel 2). Insofern kommt die ein-

heitliche Anwendung der Formel auf beide

Geschlechter weiterhin den Frauen zugute.

6Querschnittsanalyse

6 Allerdings ist die Spannbreite mit 2.280 DM Nettoalterseinkommen bei Rentnerinnen ohne Kinder und 2.061 DM bei Rentnerinnen mit vier

und mehr Kindern nicht sehr groß.

7 Hier ist das Nettoalterseinkommen von allein stehenden Frauen ab 65 Jahren ohne Kinder mit 1.936 DM am niedrigsten und steigt bei Frauen

mit zunehmender Kinderzahl auf 2.122 DM bei drei Kindern an. Mit einem durchschnittlichen Nettoalterseinkommen von 2.024 DM liegen

auch Frauen, die vier und mehr Kinder erzogen haben, über dem durchschnittlichen Nettoalterseinkommen von kinderlosen Rentnerinnen.
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Eine Differenzierung nach der Lebenserwar-

tung, speziellen Risiken etc., wie es teilweise

gefordert wird, wäre den Sozialversicherungs-

systemen aber fremd und aufgrund der Vielzahl

der Ausnahmeregelungen kaum praktikabel.

Zudem wären die mit solchen Differenzie-

rungen verbundenen Verteilungswirkungen

schwer einschätzbar.

Anhebung der Altersgrenzen und 
flankierende Maßnahmen

Die Kommission befürwortet die stufenweise

Anhebung der Regelaltersgrenze ab dem Jahr

2011 auf 67 Jahre bis zum Jahr 2035. Die neue

Regelaltersgrenze von 67 Jahren gilt damit

erstmals für den Geburtsjahrgang 1969 und

jüngere Geburtsjahrgänge. Die Möglichkeit

des frühzeitigen Renteneintritts soll erhalten

bleiben, könnte aber nach Abschluss der Anhe-

bung der Altersgrenzen im Regelfall erst mit

64 Jahren erfolgen. Die maximale Abschlags-

höhe bliebe wie bisher auf 10,8% begrenzt. 

Die Anhebung der Altersgrenzen ist im Zu-

sammenhang mit der neuen Rentenanpas-

sungsformel zu sehen und der politischen Ziel-

setzung, durch dieses Zusammenwirken einen

zukünftigen Beitragssatzanstieg über 22 %

hinaus und ein noch stärkeres Ansteigen der

Lohnzusatzkosten zu vermeiden. Von den

damit verbesserten Beschäftigungschancen

werden Frauen und Männer gleichermaßen

begünstigt.

Zunächst handelt es sich bei der Anhebung des

Rentenzugangsalters um eine geschlechtsneut-

rale Maßnahme. Es ist jedoch zu berücksichti-

gen, dass das durchschnittliche Rentenzu-

gangsalter nach dem Geschlecht divergiert.8

Des Weiteren ist zu beachten, dass ein früh-

zeitiger Renteneintritt in der Regel mit Ab-

schlägen verbunden ist. Zurzeit gelten aber

noch Übergangsregelungen, so dass die Ab-

schläge oft noch nicht oder nicht voll in Kauf

genommen werden müssen. Mit Auslaufen

dieser Regelungen wird sich diese Situation

allerdings ändern, weil grundsätzlich jeder

vorgezogene Rentenbezug nur mit Abschlä-

gen möglich sein wird. Es ist insofern nicht pro-

gnostizierbar, wie stark vom frühzeitigen 

Renteneintritt unter Abschlägen zukünftig

Gebrauch gemacht werden wird. Bislang ent-

fallen auf gut ein Drittel aller Altersrenten

Abschläge (einschließlich der auslaufenden

Regelungen zur Altersrente für Frauen und der

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach

Altersteilzeitarbeit). Bei den Zugängen an

Altersrenten war im Jahr 2001 die Inkaufnah-

me der Rentenabschläge bei Frauen mit rund

38,6 % (83.000 Altersrenten) deutlich ausge-

prägter als bei Männern mit rund 28,0 %

(42.000 Altersrenten).9 Diese pauschalen Zah-

len sagen aber noch nichts über die den unter-

schiedlichen Lebenswirklichkeiten von Frauen

und Männern zu Grunde liegenden Motive aus.

Teilweise wird das Argument genannt, dass bei

Ehepaaren häufig ein Wunsch bestehe, zeit-

gleich in Rente zu gehen, weshalb die in der

Regel jüngeren Ehefrauen mit dem Rentenbe-

ginn ihrer Ehemänner und vor Erreichen ihrer

Regelaltersgrenze in Rente gehen. Empirisch

lässt sich dieses Verhalten zur Zeit nicht erhär-

ten. Eine stärkere Inanspruchnahme des früh-

zeitigen Rentenbeginns unter Abschlägen ist

eine neutrale Maßnahme, weil lediglich das

Zeitfenster für Frauen und Männer symmet-

risch verschoben wird (Parallelanhebung). 

Zudem erscheint es fraglich, ob dieses – durch-

aus legitime – Verhalten in dem Sinne „förde-

rungswürdig“ wäre, dass es von der Solidarge-

meinschaft der Versicherten finanziert wird.

Bei der Bewertung von Lebenswirklichkeiten

unter Gender-Mainstreaming-Gesichtspunkten

ist zu berücksichtigen, dass vorherrschende

Verhaltenscharakteristika nicht zwingend fort-

geschrieben werden müssen. Es geht auch um

die Frage gesellschaftlichen Wandels und da-

rum, wie sich die Sozialen Sicherungssysteme

weiterentwickeln sollen. Wie bereits ver-

schiedentlich hervorgehoben, besteht auf-

grund der demografischen Entwicklung sogar

die Notwendigkeit, dass die Erwerbsquote von

Frauen in den nächsten Jahren kontinuierlich

ansteigt. Hierfür ist es auch wichtig, dass die

8 BfA-Statistik Rentenzugang (Stand: 2001).

9 BfA-Versichertenrentenzugang in den alten und neuen Bundesländern (1997 bis 2001) – durchschnittliche Rentenhöhe bei Rentenzugang (ein-

schließlich Nullrente); vgl. Sabine Ohsmann und Dr. Kalamkas Kaldybajewa, Rentenzugang der BfA 2001: Über ein Drittel aller Altersrenten mit

Abschlägen in: DAngVers 5/6/02, S. 10.
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bestehenden Erwerbstätigkeitsreserven bei

älteren Frauen vermehrt ausgenutzt werden. 

Die bestehenden Rentenabschläge belasten

weder Frauen noch Männer über das ver-

sicherungsmathematisch gebotene Maß hi-

naus. Zwar machen sich die Rentenabschläge

bei Frauen aufgrund der durchschnittlich 

längeren Rentenlaufzeit stärker bemerkbar als

bei Männern. Dies ist aber lediglich die Kehr-

seite des Umstands, dass Frauen bei gleichen

Beiträgen länger Rente beziehen.

Als Kompromiss zu der abgelehnten ab-

schlagsfreien Altersrente für besonders lang-

jährig Versicherte, die einem besonders hohen

körperlichen Verschleiß unterliegen, schlägt

die Kommission vor, im Sinne einer flankieren-

den Regelung eine „Altersrente für besonders

langjährig Versicherte“ zu schaffen. Trotz der

Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre

würden Versicherte mit 45 Jahren, in denen

Pflichtbeiträge gezahlt wurden, die Möglich-

keit der vorzeitigen Inanspruchnahme der

Altersrente erhalten, allerdings unter Inkauf-

nahme von Abschlägen. Die Kommission

spricht sich dafür aus, nur an das – leicht

ermittelbare – Kriterium der Pflichtbeitrags-

jahre und der Berücksichtigungszeiten für Kin-

dererziehung und Pflege anzuknüpfen und

nicht an das Vorliegen von körperlichem Ver-

schleiß in bestimmten Berufssparten. Dies ist

im Hinblick auf die Wirkung dieser Maßnahme

auf Frauen und Männer ebenso positiv hervor-

zuheben wie die Möglichkeit der rentenrecht-

lichen Bewertung von Zeiten der Kinderer-

ziehung. Gegenwärtig weisen nur 7,5% der

Frauen gegenüber 47% der Männer diese Bei-

trags- und Berücksichtigungszeiten vor. Lang-

fristig dürften vor allem Männer wegen des

Trends zu längeren Ausbildungszeiten und zu

verstärkten „Patchwork“-Erwerbsbiografien in

der modernen Wissensgesellschaft immer 

seltener die Anspruchsvoraussetzungen für

die „Altersrente für besonders langjährig Ver-

sicherte“ erfüllen, während sich der Anteil der

anspruchsberechtigten Frauen aufgrund der

steigenden Erwerbsneigung und verbesserten

Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten

erhöhen dürfte. Parallel zu den sich ändern-

den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen

könnten die Anspruchsvoraussetzungen für

die Altersrente für besonders langjährig Versi-

cherte angepasst werden. 

Hinterbliebenenversorgung in der 
Gesetzlichen Rentenversicherung

Die Kommission sieht über die Rentenreform

2001 hinaus, deren Reformelemente ihre Wir-

kung zum Teil erst zukünftig entfalten werden,

gegenwärtig keinen Bedarf für weitere Re-

formmaßnahmen bei der Hinterbliebenenver-

sorgung in der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung. Die Hinterbliebenenversorgung ist für

Frauen aufgrund ihrer längeren Lebenserwar-

tung und ihrer geringeren eigenständigen

Alterssicherung wesentlich relevanter als für

Männer. Die Hinterbliebenenversorgung kommt

also vor allem Frauen zugute. Diese Begünsti-

gungen wurden durch die Rentenreform 2001

eingeschränkt, ohne dass selbst ein auf die pri-

mär eigenständige Alterssicherung von Frauen

angelegtes Rentensystem auf absehbare Zeit

auf eine derartige – abgeleitete – Hinterblie-

benenversorgung verzichten könnte. Die ein-

zelnen Reformkomponenten der Rentenre-

form 2001 müssen in der Praxis erst greifen,

bevor untersucht werden kann, ob sie die an

sie gestellten positiven Erwartungen erfüllen10

und sich entsprechend auf die jeweiligen Situ-

ationen von Frauen und Männern auswirken.

Deregulierung der staatlich geförderten
zusätzlichen Altersvorsorge

Die Kommission rät bei der staatlich geför-

derten privaten Altersvorsorge zu den nach-

10 Im Einzelnen sind dies die Erwerbsmöglichkeit eigenständiger Rentenanwartschaften durch ein „Rentensplitting“ statt der Witwen- bzw. Wit-

werrente, die zielgerichtetere Förderung durch Ausrichtung auf Personen, die Kinder erzogen haben, die Betonung der fürsorgerischen Moti-

vation durch Ausweitung der Einkommensanrechnung sowie die Setzung eines stärkeren Anreizes für jüngere erwerbsfähige und kinderlose

Hinterbliebene zur Arbeitsaufnahme durch Befristung der kleinen Witwen-/Witwerrente.

6Querschnittsanalyse



folgenden Maßnahmen: Ausweitung des

förderberechtigten Personenkreises auf alle

Steuerpflichtigen, Anhebung der förderfähi-

gen Höchstbeiträge nach § 10a EStG auf 4 %

der Beitragsbemessungsgrenze, Erhöhung der

Transparenz von Kosten und Leistungen, Modi-

fizierung des Zulagenverfahrens, Kompensa-

tion für eine mögliche Abschaffung des § 40b

EStG sowie Verbesserung der statistischen

Informationen. Bei der Mehrzahl dieser Vor-

schläge liegt es auf der Hand, dass es zu keinen

unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen

und Männer kommt. 

Einer näheren Analyse bedarf allerdings die

Vereinfachung des Zulagenverfahrens sowie

die Abschaffung der Pauschalbesteuerung unter

Ausweitung der steuer- und beitragsfreien Ent-

geltumwandlung: 

Die Vereinfachung des Zulagenverfahrens

durch eine nachträgliche Erstattung durch das

Finanzamt hat keine erheblichen geschlech-

terrelevanten Auswirkungen. Die Vereinheitli-

chung der Grund- und Kinderzulagen führt

dazu, dass der zurzeit niedrigere Zulagenbe-

trag für Erwachsene und der höhere Betrag für

Kinder aneinander angepasst werden. Die Kin-

derzulage als solche bleibt erhalten. Zu

bedenken ist allerdings, dass durch die Vor-

finanzierung Geringverdiener und damit vor

allem auch Frauen betroffen würden mit der

Konsequenz, dass für diese Kreise die Akzep-

tanz der Riester-Rente verringert werden könnte.

Die Ehepartnerzulage kommt bislang in erster

Linie verheirateten Frauen bzw. dem Haus-

haltseinkommen der Eheleute zugute, da Ehe-

gatten, die selbst nicht „riester-berechtigt“

sind (was bislang öfter Frauen betrifft), die volle

Zulage ohne eigenen Beitrag erhalten, wenn

der Ehepartner seinen Eigenbeitrag leistet.

Aufgrund der Ausweitung des förderberech-

tigten Personenkreises auf alle Steuerpflichti-

gen wird zukünftig jeder eine eigene Riester-

Rente beziehen können. Für die Abschaffung

der Ehepartnerzulagen spricht neben der

erhöhten Verwaltungsfreundlichkeit einer ent-

schlackten Zulagen-Regelung auch der Ge-

sichtspunkt einer eigenständigen, anstelle

einer abgeleiteten, zusätzlichen staatlich

geförderten privaten Altersvorsorge. 

Die Kommission hat die Ausweitung der Mög-

lichkeiten zur steuer- und beitragsfreien Ent-

geltumwandlung im Rahmen des § 3 Nr. 63

EStG erörtert, die die Abschaffung der steuer-

rechtssystemfremden Pauschalbesteuerung

nach §40b EStG kompensieren könnte, so dass

der Förderrahmen für die betriebliche Alters-

vorsorge insgesamt nicht eingeschränkt würde.

Dadurch dass die vorgelagerte Pauschalbe-

steuerung bislang bei 20% für Beiträge bis zu

1.752 € im Jahr lag, ist nicht davon auszuge-

hen, dass insbesondere Geringverdienende –

und damit verstärkt Frauen – negativ von ihrer

Abschaffung betroffen sein würden. Im Ge-

genteil wurden viele Frauen von dieser Rege-

lung bislang nicht begünstigt. Die Ausweitung

der steuer- und beitragsfreien Entgeltum-

wandlung würde aber Frauen wie Männern in

gleicher Weise zugute kommen, da hierbei

nicht auf einen bestimmten Grenzsteuersatz

abgestellt würde.

6.1.2.2 Gesetzliche Krankenversicherung

Systemvarianten: Pauschale 
Gesundheitsprämien und Bürgerversicherung

Die Kommission hat bei den Reformen der

Gesetzlichen Krankenversicherung finanzie-

rungsseitige Maßnahmen diskutiert, die in

erster Linie das Ziel verfolgen, die Nachhaltig-

keit der Finanzierung zu erhöhen und die Be-

lastung des Faktors Arbeit zu senken. Sie 

empfiehlt der Politik, der weiteren Reform der

Beitragserhebung die grundsätzliche Ent-

scheidung voranzustellen, ob die Finanzie-

rung der Gesetzlichen Krankenversicherung in

Richtung einer am Leistungsfähigkeitsprinzip

orientierten Bürgerversicherung oder eines

am Äquivalenzprinzip orientierten Systems

pauschaler Gesundheitsprämien mit sozialem

Ausgleich im Steuer-Transfer-System entwi-

ckelt werden soll.

Beide Konzepte beinhalten keine systemati-
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sche Benachteiligung von Frauen. In beiden

Modellen haben alle Versicherten unabhängig

von ihrem Geschlecht, ihrem Alter, ihrem indi-

viduellen Risiko und ihrem Einkommen Zu-

gang zu der gleichen medizinischen Versor-

gung. Beiden Ansätzen ist gemeinsam, dass 

sie trotz der längeren Lebenserwartung von

Frauen und deren im Durchschnitt höheren

Gesundheitskosten weiterhin Unisex-Tarife vor-

sehen und die finanzielle Leistungsfähigkeit

der einzelnen Versicherten berücksichtigen.

Allerdings unterscheiden sich die beiden Mo-

delle in der Umsetzung der Leistungsfähigkeits-

orientierung bzw. des sozialen Ausgleichs von

hohen zu niedrigen Einkommen erheblich. Die-

ser Ausgleich betrifft Frauen überproportional.

Beim Pauschalprämienmodell wird von jedem

Erwachsenen (Kinder bleiben beitragsfrei mit-

versichert) eine gleich hohe Prämie entrichtet.

Gleichzeitig erhalten gering Verdienende über

einen sozialen Ausgleich im Steuer-Transfer-

System Prämienzuschüsse, wobei sich die Zu-

schusshöhe – wie im Steuerrecht üblich – am

Haushaltseinkommen orientiert. Die Mittel für

den sozialen Ausgleich werden weitgehend

über die Versteuerung der ausgeschütteten

Arbeitgeberbeiträge und aus allgemeinen

Haushaltsmitteln bereitgestellt. Das Familien-

einkommen bestimmt in diesem Modell auf

doppelte Weise die Gesamtbelastung des

Haushalts, zum einen bei der Feststellung des

Zuschusstatbestands und zum anderen über

den Beitrag zur Finanzierung der Steuerzu-

schüsse für Einkommensschwache. 

Bei der Bürgerversicherung wird der soziale

Ausgleich hergestellt, indem einkommensbe-

zogene Beiträge erhoben werden mit der

Folge, dass Familienangehörige ohne Einkom-

men beitragsfrei mitversichert sind. 

Bei beiden Varianten wird die Gesamtbelas-

tung in Abhängigkeit des Familieneinkom-

mens ermittelt. Die Belastungswirkungen der

einzelnen Reformen gegenüber dem Status

quo können daher nur in Bezug auf Haushalte

und nicht auf einzelne Haushaltsmitglieder

ermittelt werden. Die Beitragshöhe für allein

stehende Frauen und Männer wird sich in der

Bürgerversicherung nicht signifikant von der

im heutigen System unterscheiden. Die Aus-

weitung der Beitragsbemessungsgrundlage

und des Kreises der Versicherungspflichtigen

betrifft Frauen und Männer in Abhängigkeit

ihres Einkommens gleichermaßen. Bei dem

System pauschaler Gesundheitsprämien wer-

den etwaige Be- oder Entlastungen von der

konkreten Ausgestaltung des sozialen Aus-

gleichs abhängen. 

6.1.2.3 Soziale Pflegeversicherung

Die Kommission spricht sich für die Beibehal-

tung der Sozialen Pflegeversicherung in Form

eines modifizierten Umlageverfahrens aus.

Das entwickelte Konzept gewährleistet in der

präsentierten Variante die nachhaltige Finan-

zierung der Pflegeversicherung bis zum Jahr

2040 und trägt zudem pflegepolitisch wichti-

gen Zielen sowie den Bedürfnissen der Pflege-

bedürftigen Rechnung. Wesentliche Bestand-

teile des Reformkonzepts sind die Einführung

eines Ausgleichsbeitrags für Rentnerinnen und

Rentner, die Einführung des Vorsorgesparens

der Erwerbstätigen, die Dynamisierung der

Pflegeleistungen, die Angleichung der statio-

nären und ambulanten Pflegeleistungen 

sowie die Ausweitung von Leistungen für

Demenzkranke. 

Der Ausgleichsbeitrag wird von Männern und

Frauen in gleicher Höhe erbracht. Aufgrund

der längeren Lebenserwartung von Frauen

ergibt sich für Frauen, über die restliche

Lebensdauer gesehen, somit eine höhere

finanzielle Belastung als für Männer. Anderer-

seits ist zu berücksichtigen, dass Frauen auf-

grund ihrer längeren Lebenserwartung auch in

erhöhtem Maße Pflegeleistungen in Anspruch

nehmen. 
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Der Verzicht auf eine Differenzierung nach

Geschlechtern bei der Höhe des Ausgleichsbei-

trags ist die Kehrseite der in den Sozialversi-

cherungssystemen üblichen Unisex-Tarifierung.

Die jährliche Dynamisierung der Pflegeleistun-

gen kommt Frauen dagegen stärker als Män-

nern zugute, da Erstere statistisch länger und

häufiger Leistungen der Pflegeversicherung

erhalten. Auch der Erhalt des Pflegegelds wirkt

sich besonders für Frauen positiv aus, da sie

besonders häufig Familienangehörige pflegen

und das Pflegegeld oft an die Pflegepersonen

weitergereicht wird. 

Gleiches gilt für die vorgeschlagenen Auswei-

tungen der Leistungen für Demenzkranke, für

die ein Zeitzuschlag von 30 Minuten bei der

Ermittlung der jeweiligen Pflegestufen zu

Grunde gelegt wird. Bereits heute ist die Zahl

demenzkranker Frauen erheblich höher als die

der Männer. Dieses Ungleichgewicht wird auch

bei der prognostizierten Quasi-Verdopplung

der Anzahl von Rentnerinnen und Rentnern in

etwa erhalten bleiben. 

Die Angleichung der ambulanten und statio-

nären Pflegeleistungen in den Pflegestufen I

und II oberhalb der bisherigen ambulanten,

aber unterhalb der bisherigen stationären Leis-

tungspauschalen betrifft Frauen ebenfalls

stärker als Männer. Es ist zu erwarten, dass in

Fällen, in denen nicht auf ambulante Pflege

ausgewichen wird oder werden kann, ein

höherer Eigenbeitrag der Betroffenen selbst

bzw. der Sozialhilfeträger zu leisten sein wird.

Wie sich hier der finanzielle Anreiz zur Inan-

spruchnahme der ambulanten Pflege, die von

den Pflegebedürftigen im Übrigen überwie-

gend gewünscht wird, auswirkt und ob es zu

einer erheblichen Senkung der Heimquote

kommen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt

nicht ermittelt werden. Damit sind die im Ein-

zelfall zu erwartenden Mehrkosten für die

pflegebedürftigen Frauen und Männer nicht

quantifizierbar. Ob es ein geschlechterbezo-

genes unterschiedliches Inanspruchnahmever-

halten bezüglich ambulanter und Heimpflege

geben wird, ist ebenfalls nicht bekannt. 

Durch die Einführung eines über die beitrags-

freie Mitversicherung von Familienangehörigen

hinausgehenden, steuerfinanzierten Familien-

lastenausgleichs wird die Kindererziehung als

wesentlicher Beitrag auch zum Systemerhalt

der Sozialen Pflegeversicherung honoriert.

Hierdurch werden Erziehende gegenüber

Nichterziehenden entlastet. 

6.2 Gesamtwirkungen der 
Reformvorschläge

Die von der Kommission vorgeschlagenen

Reformen zielen im Wesentlichen darauf ab,

die nachhaltige Finanzierung der Sozialen

Sicherungssysteme zu sichern und die Lohnzu-

satzkosten zu senken, um die Beschäftigungs-

möglichkeiten zu verbessern. Die für die ein-

zelnen Zweige der Sozialen Sicherungssys-

teme entwickelten Reformkonzepte werden

nachfolgend hinsichtlich ihrer Gesamtwirkun-

gen auf Lohnzusatzkosten und auf die Ein-

kommensentwicklung von Erwerbstätigen und

Rentnerinnen und Rentnern analysiert.

Diese Analyse muss sich auf die Wirkungen der

vorgeschlagenen Maßnahmen zur Gesetz-

lichen Rentenversicherung und zur Sozialen

Pflegeversicherung beschränken. Die Reform-

optionen zur Gesetzlichen Krankenversiche-

rung, Bürgerversicherung oder zum Pauschal-

prämienmodell bleiben hier unberücksichtigt.

Während die langfristige Finanzentwicklung

für die Renten- und Pflegeversicherung auf 

der Grundlage des Kommissionsszenarios zur

demografischen und ökonomischen Entwick-

lung (Kapitel 2) mit Hilfe von Projektionsmo-

dellen berechnet werden können, ist dies im

Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung

kaum möglich, da zwar die Auswirkungen 

der demografischen Alterung, nicht aber 

die des fiskalisch wichtigeren medizinisch-

technischen Fortschritts auf die Kostenent-

wicklung verlässlich abgeschätzt werden

können.
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6.2.1 Wirkungen auf Lohnzusatzkosten

Die Beiträge zur Gesetzlichen Rentenversiche-

rung und zur Sozialen Pflegeversicherung 

steigen unter Status quo-Bedingungen gegen-

über dem Status quo (bei der Pflegever-

sicherung mit der gesetzlich bisher nicht vor-

gesehenen Leistungsdynamisierung) bis zum

Jahr 2030 um insgesamt 5,7 Prozentpunkte

an. Durch die von der Kommission vorgeschla-

genen Reformmaßnahmen im Bereich der Ren-

tenversicherung und der Pflegeversicherung

wird eine deutliche Dämpfung des Beitrags-

satzanstiegs erreicht. In den Modellrechnun-

gen zur Rentenversicherung steigt der Bei-

tragssatz unter Berücksichtigung der Refor-

men bis zum Jahr 2030 nicht auf gut 24 %, son-

dern auf 22 %. In der Pflegeversicherung wird

durch das Reformkonzept eine langfristige

Stabilisierung des Beitragssatzes bei 1,7 %

gewährleistet. Ein Anstieg auf 2,7 % bis zum

Jahr 2030 wird damit verhindert. Insgesamt

kann durch die Reformen also eine Entlastung

der Lohnzusatzkosten gegenüber der Referenz-

entwicklung um 3,2 Prozentpunkte erreicht

werden (siehe Tabelle 6-1).  

Der Anstieg der Beiträge zur Gesetzlichen Ren-

tenversicherung kann durch die vorgeschlage-

nen Reformmaßnahmen zwar deutlich be-

grenzt, nicht jedoch vermieden werden, da die

mit der demografischen Alterung verbunde-

nen Ausgabensteigerungen und Einnahmen-

rückgänge nicht vollständig durch Leistungs-

rücknahmen aufgefangen werden können,

wenn ein angemessenes Sicherungsniveau der

Rentenversicherung nach wie vor erreicht wer-

den soll. In der Summe ist zu erwarten, dass

die Lohnzusatzkosten insgesamt bis 2030

zurückgehen werden, da die Beiträge zur

Arbeitslosenversicherung aufgrund der lang-

fristig sinkenden Arbeitslosigkeit zurückgehen

werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings,

dass eine der beiden diskutierten Optionen

zur grundlegenden Reform der Finanzierung

der Gesetzlichen Krankenversicherung (Kapi-

tel 4) umgesetzt wird, und dass – dies ist von

vorrangiger Dringlichkeit – durch wettbewerbs-

stimulierende Strukturreformen auf der Aus-

gabenseite Wirtschaftlichkeitspotenziale im

Gesundheitswesen mobilisiert werden.

Insgesamt sind die von der Kommission vor-

geschlagenen Maßnahmen geeignet, einen

wichtigen Beitrag zur Begrenzung der Lohn-

zusatzkosten und damit zu einer Verbesserung

der Arbeitsmarktsituation zu leisten. Die von

einer Umsetzung der Kommissionsempfehlun-
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Kasten 6-1: Wirksame Reformen der Sozialen Sicherungssysteme erfordern aussagekräftige
Daten und Analysen

Die Arbeit der Kommission stieß immer wieder auf Informationslücken. Diese betrafen weniger die beschreibende

statistische Darstellung der Systeme der sozialen Sicherung (mit Ausnahme von Daten zur betrieblichen und priva-

ten Alterssicherung) als vielmehr Erkenntnislücken bezüglich relevanter Verhaltensweisen (so z.B. zum Sparen, zur

freiwilligen Altersvorsorge, zur Inanspruchnahme medizinischer Leistungen und zur Inanspruchnahme verschiede-

ner Formen von Pflegeleistungen). Der gesamte Bereich der medizinischen Versorgungsforschung ist in Deutschland

unterentwickelt. Die Kommission betont die Bedeutung einer entsprechenden informationellen Infrastruktur. Dabei

ist zu beachten, dass in demokratischen Gesellschaften Statistik ein öffentliches Gut darstellt. Dies bedeutet, dass die

Öffentlichkeit ein Recht hat, die Informationen – in angemessen anonymisierter Form – zu kennen, die Regierungen

und Behörden (bzw. Körperschaften, die mit öffentlichen Mitteln arbeiten) als Entscheidungsgrundlagen nutzen. In

den USA ist dieses Recht inzwischen im „Freedom of Information Act“ kodifiziert. Auch in der EU wird eine solche

Rechtsgrundlage diskutiert. Wird in Deutschland der „Masterplan zur Reform der amtlichen Statistik“ zielstrebig

umgesetzt, so kann er zu einem Vorbild beim Umgang öffentlicher Stellen mit statistischen Informationen werden.

Generell sollte der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber verpflichtet sein, Rechenschaft über die Wirk-

samkeit von Subventionen und Transfers abzugeben. Die Errichtung von Forschungsdatenzentren wäre ein wichti-

ger Schritt, um diese Ziele zu erreichen.



Rentenversicherung Pflegeversicherung Wirkung

Referenz Reform Differenz Referenz Reform Differenz insgesamt

2003 19,5 19,5 0,0 1,7 1,7 0,0 0,0
2005 20,0 19,9 -0,1 1,7 1,7 0,0 -0,1
2010 19,6 19,0 -0,6 1,9 1,7 -0,2 -0,8
2015 20,4 19,6 -0,8 2,1 1,7 -0,4 -1,2
2020 21,5 20,2 -1,3 2,3 1,7 -0,6 -1,9
2025 22,8 21,2 -1,6 2,5 1,7 -0,8 -2,4
2030 24,2 22,0 -2,2 2,7 1,7 -1,0 -3,2

2035 25,2 22,7 -2,5 2,8 1,7 -1,1 -3,6
2040 25,6 22,9 -2,7 3,0 1,7 -1,3 -4,0

Quelle: Eigene Berechnung

gen zu erwartenden positiven Beschäftigungs-

effekte werden umso stärker ausfallen, je güns-

tiger die makroökonomischen Rahmenbedin-

gungen sind. Durch die angestrebte höhere

Beschäftigungsintensität würde auch die Nach-

haltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Siche-

rungssysteme erhöht.

6.2.2 Auswirkungen auf Löhne und Renten

Während die Begrenzung des Beitragssatzan-

stiegs zur Gesetzlichen Renten- und Sozialen

Pflegeversicherung eine spürbare Entlastung

auf Seiten der Beitragszahlerinnen und Bei-

tragszahler bewirkt, wird das Wachstum der

verfügbaren Einkommen von Rentnerinnen und

Rentnern durch die Reformen verlangsamt. 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte er-

fahren durch die Reformen bis zum Jahr 2030

eine Erhöhung ihres verfügbaren Einkommens

um1,6 %. Damit liegt das Durchschnittsentgelt

nach Abzug der Sozialbeiträge um real 57 €

pro Monat höher, als in der Referenzentwick-

lung (siehe Tabelle 6-2). Das verfügbare Ein-

kommen der Erwerbstätigen insgesamt wird da-

mit im Jahr 2030 um über 25 Mrd. € höher aus-

fallen. Dabei sind die zu erwartenden positiven

Beschäftigungseffekte aus der Begrenzung der

Lohnzusatzkosten noch nicht berücksichtigt.

Während die Auswirkungen der vorgeschla-

genen Reformpakete für die Erwerbstätigen

unmittelbar durch die Entwicklung der Bei-

tragssätze determiniert werden, wird die Ein-
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Tabelle 6-1: Entwicklung der Beiträge zur Renten- und Pflegeversicherung

Tabelle 6-2: Auswirkungen auf die Einkommensentwicklung von Erwerbstätigen

€ / Monat
Durchschnitts-

Referenz Reform Differenz
entgelt

preis- Sozial- Lohn ohne Sozial- Lohn ohne
bereinigt

1)
beiträge

2)
Sozialbeiträge beiträge

2)
Sozialbeiträge

2003 2.435 511 1.924 511 1.924 0
2005 2.486 527 1.959 526 1.960 1
2010 2.660 561 2.099 544 2.116 17
2015 2.862 618 2.244 597 2.266 21
2020 3.080 655 2.426 622 2.458 32
2025 3.315 713 2.602 671 2.644 41
2030 3.567 779 2.788 722 2.845 57

2035 3.839 860 2.979 791 3.048 69
2040 4.131 938 3.193 855 3.276 83

1) in Preisen von 2003, Inflationsrate 1,5% p.a., Durchschnittsentgelt alte Bundesländer.

2) RV und PV-Beiträge gemäß Projektionen, KV-Beitrag konstant bei 14,3%, ALV-Beitrag sinkt bis 2040 auf 2,5%.

Quelle: Eigene Berechnung
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kommenssituation von Rentnerinnen und Rent-

nern durch verschiedene Faktoren beeinflusst.

Im Einzelnen wirken auf die Entwicklung der

Rentenhöhen:

• die Anhebung der Altersgrenzen für den

Renteneintritt,

• die Ergänzung der Rentenanpassungsformel

um einen Nachhaltigkeitsfaktor,

• die Einführung des intergenerativen Lasten-

ausgleichs in der Pflegeversicherung durch

die Einführung des Ausgleichsbeitrags auf

Renten einerseits und die zusätzlichen Renten

aus den privaten Pflegekonten andererseits.

In der Referenzentwicklung steigt die infla-

tionsbereinigte Standardrente bis zum Jahr

2030 auf knapp 1.500 € pro Monat und damit

um 27,9% an (siehe Tabelle 6-3). Gleichzeitig

sinkt die Relation von Brutto-Standardrente zu

Brutto-Durchschnittsarbeitsentgelt (Bruttoren-

tenniveau) von derzeit 48% auf etwa 42% ab.11

Der Rentenzahlbetrag, also die Bruttorente

abzüglich der Beiträge zur Krankenversiche-

rung der Rentner und zur Sozialen Pflegeversi-

cherung, steigt bis zum Jahr 2030 aufgrund

des Beitragssatzanstiegs zur Pflegeversiche-

rung mit 27,2% etwas langsamer an und liegt

bei rund 1.370 € pro Monat. 

Da noch keine Informationen über die konkre-

te Ausgestaltung der für 2005 vom Bundes-

verfassungsgericht vorgeschriebenen Neuord-

nung der Rentenbesteuerung vorliegen, sind

keine Aussagen über die Nettowirkungen 

der Kommissionsempfehlungen möglich.

In Folge der vorgeschlagenen Reformen steigt

der Rentenzahlbetrag unter Berücksichtigung

der verlangsamten Rentenanpassung, des Aus-

gleichsbeitrags zur Sozialen Pflegeversiche-

rung und der zusätzlichen Rente aus den pri-

vaten Pflegekonten bis zum Jahr 2030 auf gut

1.290 € pro Monat und liegt damit etwa 80 €

bzw. 5,5 % niedriger als in der Referenzent-

wicklung. Durch die in den letzten Jahren

ergriffenen und von der Kommission vorge-

schlagenen Maßnahmen werden die Renten-

steigerungen in der Zukunft unter den Erhö-

hungen der Löhne liegen. Im Durchschnitt

wird man, wenn man von der unterstellten

Reallohnsteigerung von1,5 % pro Jahr ausgeht,

mit einer Differenz zwischen Lohnerhöhung

und Rentenanpassung von 0,7 Prozentpunk-

ten pro Jahr rechnen können. Dennoch wird

sich der Lebensstandard von Rentnerinnen

und Rentnern auf der Grundlage der Kommis-

sionsvorschläge weiter erhöhen, da die Zahl-

beträge der Renten insgesamt um inflations-
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Tabelle 6-3: Auswirkungen auf die Einkommensentwicklung von Rentnerinnen und Rentnern

€ / Monat Referenz Reform Differenz

preis- Brutto- Sozial- Renten- Brutto Sozial- Renten-
bereinigt

1)
Standardrente beiträge

2)
Zahlbetrag Standardrente beiträge

2),3)
Zahlbetrag

2003 1.170 194 1.076 1170 194 1.076 -1 0
2005 1.165 193 1.072 1152 192 1.060 -12
2010 1.196 197 1.099 1171 114 1.057 --42
2015 1.274 104 1.170 1251 122 1.130 --40
2020 1.350 112 1.238 1313 128 1.185 --52
2025 1.423 120 1.304 1376 135 1.241 --63
2030 1.496 127 1.368 1429 139 1.291 --78

2035 1.578 135 1.443 1496 147 1.349 -94
2040 1.687 146 1.541 1584 155 1.430 -112

1) in Preisen von 2003, Inflationsrate 1,5% p.a., Standardrente alte Bundesländer.

2) PV-Beiträge gemäß Projektion, KV-Beitrag konstant bei 14,3%.

3) Inklusive Ausgleichsbeitrag und nach Berücksichtigung der Erträge aus dem privaten Pflegekonto.

Quelle: Eigene Berechnung

11siehe Kapitel 3.3.



bereinigt immer noch 20 % gegenüber den

heutigen Werten ansteigen. 

Da die Reformvorschläge vorsehen, die Ren-

tenanpassung zu dämpfen und einen von der

Rentenhöhe abhängigen Ausgleichsbeitrag für

die Soziale Pflegeversicherung zu erheben,

werden Rentnerinnen und Rentner nach Maß-

gabe der jeweiligen Höhe ihrer Rente be-

troffen. Außerdem wird vorgeschlagen, die

Grundsicherung um den Ausgleichsbeitrag

anzuheben, so dass insofern einem Anwachsen

der Altersarmut vorgebeugt wird. 

6.2.3 Intertemporale Verteilungswirkungen

Um das vorgeschlagene Reformpaket vor dem

Hintergrund der nachhaltigen Finanzierung

und der Generationengerechtigkeit zu bewer-

ten, kann in Bezug auf die Gesetzliche Renten-

und die Soziale Pflegeversicherung auf das

Konzept der Generationenbilanzierung als ein

mögliches Bewertungsverfahren zurückgegrif-

fen werden. Im Gesundheitswesen ist das Kon-

zept der Generationenbilanzierung als ausrei-

chender Bewertungsmaßstab umstritten. Bei

diesem Konzept zur Messung intertemporaler

Verteilungswirkungen wird – vereinfacht aus-

gedrückt – für jede Kohorte (Geburtsjahrgang)

die Nettobeitragszahlung aufsummiert, die

den Barwert der Einzahlungen abzüglich des

Barwerts der erwarteten Transfers über die

verbleibende Lebenszeit erfasst. Die Summe

der Generationenkonten der einzelnen Kohor-

ten aller lebenden und zukünftigen Genera-

tionen ergibt die so genannte Nachhaltigkeits-

lücke. Diese veranschaulicht, in welchem Aus-

maß die Ausgaben die Einnahmen insgesamt

übersteigen, wenn alle Generationen auch in

Zukunft das gegenwärtige Leistungsniveau

der Sozialen Sicherungssysteme erhalten sol-

len. Eine nachhaltige Situation – auf der

Grundlage der getroffenen Annahmen zur

demografischen und ökonomischen Entwi-

cklung – ist in dieser Betrachtungsweise dann

gegeben, wenn die Nachhaltigkeitslücke

einen Wert nahe null annimmt.

Die so ermittelte Nachhaltigkeitslücke kann

aufgrund der Interdependenzen zwischen dem

Steuer- und Sozialversicherungssystem nur im

Rahmen einer gesamtstaatlichen Betrachtung

bestimmt werden. Die in der Abbildung 6-1

dargestellte Nachhaltigkeitslücke bezieht sich

daher nicht ausschließlich auf Finanzierungs-

unterdeckungen in der Renten- und Pflegever-

sicherung, sondern umfasst sämtliche staat-

lichen Ausgaben und Einnahmen, also z.B.

auch die Staatsverschuldung. Bei der Be-

wertung der Reformpakete mit Hilfe dieser
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Abbildung 6-1: Reduktion der Nachhaltigkeitslücke durch die Reformpakete

Quelle: Eigene Berechnungen
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Methode geht es daher nicht um das absolute

Niveau der Nachhaltigkeitslücke, sondern viel-

mehr um die Reduzierung derselben. 

Auf der Grundlage des Kommissionsszenarios

zur demografischen und ökonomischen Ent-

wicklung (Kapitel 2) und unter der Annahme,

dass die Gesundheitsausgaben langfristig um

real 2 % p.a. wachsen, beträgt die Nachhaltig-

keitslücke in der Referenzentwicklung etwa

450 % des Bruttoinlandsprodukts bezogen auf

das Jahr 2000. Eine Differenzierung danach, in

welchem Maß die Gesetzliche Rentenversiche-

rung zu diesem Wert beiträgt, ist aufgrund der

Finanzierung durch Beiträge und den staat-

lichen Bundeszuschuss nicht möglich. Durch

die von der Kommission vorgeschlagenen

Reformen zur Gesetzlichen Rentenversiche-

rung – im Wesentlichen wirken hier die Anhe-

bung der Altersgrenze und die Einführung des

Nachhaltigkeitsfaktors – wird diese Nachhal-

tigkeitslücke um knapp 184 Prozentpunkte auf

271% reduziert. Dabei entfallen 80 Prozent-

punkte auf die Anhebung der Altersgrenzen

und weitere 104 Prozentpunkte auf die Ein-

führung des Nachhaltigkeitsfaktors. Durch

diese Maßnahmen wird die langfristige Trag-

fähigkeit des Umlagesystems der Gesetzlichen

Rentenversicherung und damit der Fortbe-

stand des Generationenvertrags befördert.

Die Reformmaßnahmen Dynamisierung der

Leistungen, finanzielle Gleichstellung von

ambulanter und stationärer Pflege und inter-

generativer Lastenausgleich im Bereich der

Sozialen Pflegeversicherung (Kapitel 5) bewir-

ken eine gleichmäßigere Verteilung der aus

dem demografischen Wandel resultierenden

Lasten auf die Generationen. Entsprechend

verringern diese Maßnahmen auch die ge-

samtstaatliche Nachhaltigkeitslücke, die da-

durch um 76,5 Prozentpunkte reduziert wird.

Damit ist es der Kommission gelungen, die

Soziale Pflegeversicherung zumindest bis zum

Jahr 2040 nachhaltig zu gestalten. 

Die verbleibende Lücke in Höhe von 195 %

kann weiter reduziert werden, wenn im

Gesundheitswesen eine der von der Kommis-

sion vorgeschlagenen Reformoptionen (Bür-

gerversicherung oder Pauschalprämien) um-

gesetzt und durch wettbewerbsstimulierende

Strukturreformen auf der Ausgabenseite zur

Mobilisierung von Wirtschaftlichkeitspotenzi-

alen ergänzt wird. Da im Gesundheitsbereich

die in der Bevölkerungsalterung angelegte

Kostendynamik im Vergleich zu den Kosten des

erwünschten medizinischen Fortschritts von

deutlich geringerer Bedeutung ist, ist es

durchaus umstritten, ob und inwieweit im

Gesundheitswesen das Konzept der Generatio-

nenbilanzierung ein geeigneter Bewertungs-

maßstab ist. Ohnehin ist vor allem die Finanz-

politik über die Konsolidierung der öffent-

lichen Haushalte (Schuldenabbau) zu einer

Schließung der Nachhaltigkeitslücke gefordert.

Dies zeigt, dass die Kommission Empfehlun-

gen vorgelegt hat, die einen relevanten Bei-

trag zur Erhöhung der Nachhaltigkeit in der

Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme

und zur Generationengerechtigkeit leisten. 

Querschnittsanalyse
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Vorbemerkung

Die Kommission hält es für erforderlich, dass

die beiden Reformmodelle zur GKV-Finanzie-

rung nicht nur auf Basis von qualitativen Über-

legungen, sondern auch auf Basis von belas-

tbaren quantitativen Berechnungen ihrer Wir-

kungen bewertet werden. Die fiskalischen und

distributiven Effekte wurden bisher allerdings

nur mit Hilfe von Beispielsrechnungen oder

groben Abschätzungen quantifiziert. Zu kei-

nem Reformvorschlag lag eine empirisch ab-

gesicherte Verteilungsanalyse vor, die eine

umfassende Bewertung der Belastungsver-

teilungen erlaubt. 

Daher hat die Kommission ein Gutachten zur

Quantifizierung von Aufkommens- und Vertei-

lungswirkungen einer Finanzierungsreform in

Auftrag gegeben. Gegenstand der Berechnun-

gen waren zwei alternative Reformmodelle,

nämlich das Modell einer Bürgerversicherung

und das Modell pauschaler Gesundheitsprä-

mien bei Realisierung des sozialen Einkom-

mensausgleichs über Steuerzuschüsse für

Bezieher niedriger Einkommen. Die Analyse

beruht auf einem Mikrosimulationsmodell,

das entsprechend der Fragestellung modifi-

ziert worden ist.1

Als Ergebnis zeigt die Untersuchung zum

einen auf, in welchem Umfang einzelne Bevöl-

kerungsgruppen durch die Umstellung der Fi-

nanzierung begünstigt oder belastet werden.

Zum anderen werden die aggregierten Auf-

kommenseffekte der Reform ermittelt. 

E-1 Reformszenarien

Im Folgenden werden die beiden Reformsze-

narien kurz skizziert. Zum einen werden die

wesentlichen Parameter des Modells der pau-

schalen Gesundheitsprämie dargestellt (E-2.1).

Zum anderen erfolgt eine Beschreibung der

Charakteristiken der Bürgerversicherung (E-2.2).

E-1.1 Die pauschale Gesundheitsprämie

Das Grundmodell der hier empirisch überprüf-

ten Reform im Gesundheitswesen ist die

Abkopplung der Beiträge zur Gesetzlichen

Krankenversicherung vom Arbeitseinkommen.

Die bisherigen lohnbezogenen Beiträge zur

Gesetzlichen Krankenversicherung werden auf-

kommensneutral durch ein pauschales Ge-

sundheitsprämienmodell finanziert. Der soziale

Ausgleich ist ebenfalls ein elementarer Be-

standteil der Reform. Er wird im Rahmen von

Prämienzuschüssen für Einkommensbezieher

mit niedrigen Einkommen über das Steuersys-

tem finanziert. Unterschiedliche Szenarien

ergeben sich aus der Gestaltung der Zuschuss-

kriterien.

Jede erwachsene Person, die in der Gesetz-

lichen Krankenversicherung versichert ist, zahlt

eine kasseneinheitliche pauschale Gesund-

heitsprämie, Kinder werden – wie bisher – bei-

tragsfrei mitversichert. Zwischen den einzel-

nen Krankenkassen können die Prämienhöhen

freilich unterschiedlich hoch ausfallen. Für die

Analyse der Aufkommens- und Verteilungswir-

kungen wird analog zur bisherigen Finanzie-

rung eine Durchschnittsprämie angenommen.

Der bisherige Arbeitgeberbeitrag zur Gesetz-

lichen Krankenversicherung wird für alle ab-

Anhang

1 Zur detaillierten Beschreibung der Konstruktion des Simulationsmodells vgl. Bork (2000), S. 112ff.
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2 Für Beamte und Pensionäre wird ein fiktiver Zuschuss des Arbeitgebers in Höhe des halben Beitrags zur Privaten Krankenversicherung bezie-

hungsweise maximal des halben Höchstbeitrags zur Gesetzlichen Krankenversicherung unterstellt. Die Regelungen zum Sonderausgabenab-

zug in der Einkommensteuer bleiben unverändert.

3 Gesetzliche Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Gesetzliche Pflegeversicherung.

4 Vgl. zu dieser Vorgehensweise Knappe/Arnold 2002.

5 Vgl. Knappe/Arnold 2002.

6 Zur Begründung des zumutbaren Eigenanteils von 13,3% vgl. Abschnitt E-4.

7 Die Spezifikation der Bürgerversicherung wurde einer kurzen Skizze, die vom Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie

der Universität zu Köln zur Verfügung gestellt wurde, entnommen. Unveröffentlichtes Manuskript.

hängig Beschäftigten und Rentner unabhängig

von der Form ihres Krankenversicherungs-

status als Bruttolohn ausbezahlt, versteuert

und auch für die anderen Sozialversicherungs-

zweige verbeitragt.2

Bei unverändertem Ausgabenniveau in den

anderen Sozialversicherungszweigen3 kann der

Beitragssatz zu diesen entsprechend gesenkt

werden. Dadurch wird für Arbeitgeber und

Arbeitnehmer bei Ausschüttung des Arbeitge-

beranteils zur Krankenversicherung eine Bela-

stungsneutralität gewährleistet. Hieraus er-

gibt sich eine Beitragssatzsenkung um insge-

samt 1,662 Beitragssatzpunkte.

Parameter der simulierten Reformen
• Pauschale Gesundheitsprämie

210 €/Monat

• Zumutbarer Eigenanteil

Verschiedene Tarife

• Beitragssatzsenkung

1,662 Beitragssatzpunkte

– Gesetzliche Rentenversicherung

1,170 Beitragssatzpunkte

– Arbeitslosenversicherung

0,390 Beitragssatzpunkte

– Gesetzliche Pflegeversicherung

0,102 Beitragssatzpunkte

Zusätzliche Belastungen entstehen für den

Versicherten im Wesentlichen durch die Be-

steuerung der Arbeitgeberanteile. Diese ge-

mäß der individuellen Leistungsfähigkeit auf-

gebrachten Mittel dienen der Finanzierung

des sozialen Ausgleichs in Form von Prämien-

zuschüssen für Versicherte mit niedrigen Ein-

kommen.4 Dieser soziale Ausgleich stellt

sicher, dass jeder Versicherte die Beiträge für

die Krankenversicherung bezahlen kann und

daraus keine finanziellen Überforderungen

resultieren. Die Ausgestaltungsmöglichkeiten

für die Zuschusskriterien erlauben es, Umver-

teilungsziele exakt zu unterstützen. Dies kann

zum einen über einen linearen über alle Ein-

kommen konstanten zumutbaren Eigenanteil,

zum Beispiel in Höhe von 14%, erfolgen, zum

anderen ist hierzu ein Tarif denkbar, der unte-

ren Einkommensbereichen einen niedrigeren

zumutbaren Eigenanteil auferlegt. Dieser Eigen-

anteil könnte mit steigendem Einkommen

zunehmen. Ferner ist eine Freigrenze denkbar,

die speziell Niedrigeinkommen vollständig

von einem zumutbaren Eigenanteil befreit.

Knappe/Arnold bemessen den sozialen Aus-

gleich nach Äquivalenzeinkommen und be-

rücksichtigen damit Haushaltsgrößenunter-

schiede als Zuschusskriterium.5 Im Folgenden

werden unterschiedliche Tariffunktionen em-

pirisch untersucht. 

Die nachfolgende Untersuchung der Aufkom-

mens- und Verteilungswirkungen beschränkt

sich auf zwei Modelle des sozialen Ausgleichs

(Abbildung E 1):

• Eigenanteil-Tarif 1: linearer zumutbarer Eigen-

anteil zur pauschalen Gesundheitsprämie in

Höhe von 13,3%.6

• Eigenanteil-Tarif 2: Tarif des zumutbaren

Eigenanteils, der von 13,3% auf 16% ansteigt,

in Verbindung mit einer vorgeschalteten

Freigrenze in Höhe von 210 € je Monat. 

Die Grenzen, ab denen kein Zuschuss mehr ge-

zahlt wird, liegen bei einer pauschalen Ge-

sundheitsprämie von monatlich 210 € für den

Eigenanteil-Tarif 1 bei rund 1.580 € und für 

den Eigenanteil-Tarif 2 bei rund 1.320 €. Für

höhere Einkommen übersteigt der zumutbare

Eigenanteil die Höhe der pauschalen Gesund-

heitsprämie.

E-1.2 Die Bürgerversicherung

Das Modell der Bürgerversicherung umfasst

drei zentrale Komponenten,7 die hauptsäch-

lich auf eine Verbreiterung der Bemessungs-

grundlage der Gesetzlichen Krankenversiche-

rung abzielen, das heißt, eine Vergrößerung

der Summe der beitragspflichtigen Einnahmen.
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• Erweiterung der Beitragsbemessungsgrund-

lage um weitere Einkommensarten.

• Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze

auf das Niveau der gesetzlichen Rentenver-

sicherung in Westdeutschland in Höhe von

5.100 €.

• Erweiterung der Versicherungspflicht in der

Gesetzlichen Krankenversicherung durch

Einbeziehung von Beamten, Selbständigen

und Landwirten sowie eine generelle Aufhe-

bung der Versicherungspflichtgrenze.

Die Charakteristika der drei Hauptkomponen-

ten und deren Umsetzung im Rahmen der Mi-

krosimulation werden nachfolgend dargestellt.

Die Beitragsbemessungsgrundlage der Ge-

setzlichen Krankenversicherung wird im Mo-

dell der Bürgerversicherung für alle Versicher-

ten um zwei zusätzliche Einkommensarten

erweitert. Zusätzlich zu dem Einkommen aus

abhängiger Beschäftigung werden „Arbeits-

einkommen“ und „Vermögenseinkommen“ als

weitere Einkommensarten in die Beitrags-

pflicht der Bürgerversicherung einbezogen.

Das „Arbeitseinkommen“ umfasst die nach

den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschrif-

ten des Einkommensteuerrechts ermittelten

Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft, selb-

ständiger Arbeit beziehungsweise Gewerbe-

betrieb. Diese Arbeitseinkommen werden dem

Bruttoeinkommen aus nichtselbständiger Ar-

beit gleichgestellt. Der Beitrag auf Arbeitsein-

kommen umfasst den Arbeitgeber- und den

Arbeitnehmerbeitrag, das heißt, sie werden

dem vollen Beitragssatz unterworfen. Diese

„Arbeitgeberbeiträge“ sind dann als Betriebs-

ausgaben zu werten und folglich steuerlich

absetzbar; mithin können die „Arbeitgeber-

beiträge“ von ihrer eigenen Bemessungs-

grundlage abgezogen werden, da sie die Ge-

winne vermindern. Dies wird jedoch hier zur

Vereinfachung bei der Ermittlung der Kranken-

versicherungsbeiträge nicht berücksichtigt.

Das bedeutet, dass die steuerlich ermittelten

Einkünfte direkt als Bemessungsgrundlage zur

Bürgerversicherung herangezogen werden und

im Rahmen der folgenden einkommensteuer-

Anhang

Abbildung E 1: Tarife des zumutbaren Eigenanteils
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lichen Veranlagung um einen fiktiven Arbeit-

geberbeitrag reduziert werden. Dies impli-

ziert eine steuerliche Subventionierung der

Beitragszahlung von Selbständigen, Gewerbe-

treibenden sowie Land- und Forstwirten, die

zuvor aus dem versteuerten Einkommen zu

leisten waren. Würde man die Versicherungs-

beiträge anhand der reduzierten Gewinnein-

kommen bemessen, fielen die unten errech-

neten Beitragssatzeffekte tendenziell etwas

geringer aus.

Die „Vermögenseinkommen“ umfassen Einnah-

men aus Kapitalvermögen nach § 20 Einkom-

mensteuergesetz (EStG) nach Abzug der Wer-

bungskosten, Einnahmen aus Vermietung und

Verpachtung nach § 21 EStG nach Abzug der

Werbungskosten sowie gegebenenfalls weitere

Einkünfte (§ 22f EStG). Auf Vermögenseinkom-

men wird analog zu den oben definierten

„Arbeitseinkommen“ der volle Beitragssatz er-

hoben. Allerdings ist der fiktive Arbeitgeber-

anteil im Rahmen der „Vermögenseinkom-

men“ nicht steuerlich absetzbar. Hieraus mög-

licherweise resultierende Verhaltensanpassun-

gen, die beispielsweise in einer „Verschiebung“

von Einkommen aus Kapitalvermögen oder

Vermietung und Verpachtung in die Gewinner-

mittlung eines Gewerbebetriebs und damit in

den Bereich der „Arbeitseinkommen“ beste-

hen könnten, bleiben unberücksichtigt.

Sowohl im Rahmen der Ermittlung des „Arbeits-

einkommens“ als auch des „Vermögensein-

kommens“ wird ein horizontaler Verlustaus-

gleich zwischen diesen einzelnen Einkom-

mensarten ausgeschlossen, dies bedeutet,

dass ausschließlich positive Einkommen in die

Beitragsermittlung einfließen. Der Verlustaus-

gleich als elementarer Bestandteil des Ein-

kommensteuerrechts ist im Sozialrecht nicht

vorgesehen.

Die zweite Komponente sieht die Anhebung

der Beitragsbemessungsgrenze der Gesetz-

lichen Krankenversicherung vor. Die Beitrags-

bemessungsgrenze wird bundeseinheitlich

von derzeit 3.450 € je Monat auf das Niveau

der Gesetzlichen Rentenversicherung in West-

deutschland in Höhe von 5.100 € je Monat

angehoben. Die Beitragsbemessungsgrenze soll

für jede Person mit eigenem, beitragspflichti-

gem Einnahmen (Lohn/Gehalt, Kapitaleinkünf-

te, Miete/Pacht) gelten. Das Einkommen aus

unterschiedlichen Quellen wird bis zur Bei-

tragsbemessungsgrenze herangezogen. Ana-

log zum derzeitig geltenden Recht erfolgt die

Einbeziehung der beitragsfrei in der Familien-

versicherung Versicherten dann, wenn deren

Einkommen ein Siebtel der monatlichen Be-

zugsgröße in Höhe von 340 € übersteigt.

Die dritte Komponente sieht die Aufhebung

der Versicherungspflichtgrenze beziehungs-

weise eine deutliche Erweiterung der Versi-

cherungspflicht vor. Es besteht eine generelle

Versicherungspflicht in der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung. Eine  Private Krankenversi-

cherung als Vollversicherung würde damit aus-

geschlossen. Alle sozialen Gruppen wären

gleichsam in einer Volksversicherung obliga-

torisch versichert.

Die Auswirkungen der Bürgerversicherung

werden in zwei Schritten simuliert. Der erste

Schritt umfasst die beiden ersten Komponen-

ten, das heißt eine Erweiterung der Bemes-

sungsgrundlage auf alle Einkommensarten

und eine Anhebung der Beitragsbemessungs-

grenze auf einheitlich 5.100 € je Monat. Diese

beiden Komponenten dürften bei einer Ein-

führung zeitgleich wirksam werden. Zugleich

wird der Beitragssatz zur Bürgerversicherung

soweit gesenkt, dass eine Aufkommensneutra-

lität im Vergleich zum Status quo gewährleis-

tet ist (Stufe 1).

Der zweite Schritt enthält die Abschaffung der

Versicherungspflichtgrenze inklusive der Ein-

beziehung von Beamten, Landwirten und Selb-

ständigen (Stufe 2). Dies dürfte wegen verfas-

sungsrechtlicher Probleme und aus Gründen

des Vertrauensschutzes kaum ohne eine

(lange) Übergangszeit umsetzbar sein, da

damit der Privaten Krankenversicherung und

der Krankenversicherung der Landwirte in

ihrer bisherigen Form die Geschäftsgrundlage

entzogen würde. Die Simulation der Stufe 2, in
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8 Ursprünglich war es vorgesehen, dass für die in die Bürgerversicherung hineinwachsenden Personen auch andere Ausgabenprofile in Ansatz

gebracht werden. Hierzu sollten vom Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie der Universität zu Köln entsprechende

Daten zur Verfügung gestellt werden. Bis zur Erstellung dieses Berichts lagen jedoch keine spezifischen Ausgabenprofile vor.

der die gesamte Bevölkerung in der Bürgerver-

sicherung versichert ist, stellt somit eher einen

fiktiven Zustand dar, der sich im Jahre 2003

ergeben würde, wenn alle bisherigen privat

Versicherten sowie alle Landwirte in die Bür-

gerversicherung einbezogen würden. Durch

den erweiterten Versichertenkreis steigen na-

türlich auch die Gesamtausgaben der Bürger-

versicherung im Vergleich zur derzeitigen

Gesetzlichen Krankenversicherung. In der

Simulation wird unterstellt, dass die ehedem

privat Versicherten identische Ausgaben je

Versicherten verursachen wie die gegenwärti-

gen Mitglieder der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung.8 Der sich durch die Erweiterung des

Versichertenkreises ergebende Beitragssatz-

senkungsspielraum wird in der Simulation

ebenfalls abgebildet. Allerdings muss berück-

sichtigt werden, dass diese Beitragssatzsen-

kung wegen der genannten Gründe nur sehr

langfristig wirksam wird.

E-2 Theoretische Vorüberlegungen
und einige Beispielsrechnungen

Mit Hilfe des Mikrosimulationsmodells werden

die Änderungen in der Einkommensverteilung

gegenüber dem Status quo, also gegenüber

dem derzeit geltenden Recht, bestimmt.

Dabei kann nicht direkt aus der Tatsache, dass

einzelne Gruppen gegenüber der Ausgangssi-

tuation entlastet oder belastet werden, eine

unmittelbare Bewertung der Reform abgelei-

tet werden. Bei dieser Vorgehensweise würden

nämlich die heutigen Verteilungswirkungen

des Steuer- und Transfersystems als Bewer-

tungsmaßstab für Reformen verwendet. 

Reformen der heutigen Finanzierung werden

jedoch zum Teil vorgeschlagen, um einzelne

als „ungerecht“ empfundene Belastungsver-

teilungen zu reduzieren, etwa die im Verhält-

nis zum Gesamteinkommen geringere Belas-

tung von Rentnern gegenüber Arbeitnehmern

oder die beitragsfreie Mitversicherung von

Ehegatten eines Alleinverdieners gegenüber

Haushalten mit zwei Einkommensbeziehern

und identischem, über der Beitragsbemes-

sungsgrenze liegenden, Haushaltsgesamtein-

kommen. Daher muss bei der Interpretation

der Ergebnisse stets beachtet werden, dass

einige auf den ersten Blick als „ungerecht“

empfundene Verteilungseffekte durchaus ge-

wollt sein können, weil sie bestehende „Unge-

rechtigkeiten“ beseitigen.

E-2.1 Pauschale Gesundheitsprämie

Um die grundsätzliche Richtung der Vertei-

lungswirkungen einer Umstellung der Finan-

zierung auf eine pauschale Gesundheitsprä-

mie aufzuzeigen, wird nachfolgend ein Fall-

beispiel analysiert, das die grundsätzlichen

Wirkungsmechanismen darlegt. Das Fallbei-

spiel geht von einer alleinstehenden Person

aus, die ausschließlich Einkommen aus nicht-

selbständiger Arbeit bezieht. Hierzu wird das

oben beschriebene Reformmodell in drei Ele-

mente zerlegt. Das erste Element umfasst aus-

schließlich die Umstellung der Finanzierung

der Beiträge zur Gesetzlichen Krankenversi-

cherung auf ein pauschales Gesundheitsprä-

mienmodell ohne einen sozialen Ausgleich. Im

zweiten Element werden die Wirkungen des

sozialen Ausgleichs aufgezeigt. In einem drit-

ten wird der Effekt, der aus der Ausschüttung

und Versteuerung der bisherigen Arbeitgeber-

beiträge resultiert, dargestellt. Abschließend

ergibt sich die Gesamtwirkung als Summe der

einzelnen Elemente.

Aus dem ersten Schritt, der Umstellung der

gegenwärtigen Finanzierung auf ein Pauschal-

prämien-Modell mit identischen Beiträgen in

Höhe von 205 € je Erwachsenem ohne sozialen

Ausgleich ergäben sich – bei typisierter Be-

trachtung – stark regressive finanzielle Vertei-

lungseffekte (Abbildung E 2). Da ein Beitrags-

system, das auf für jeden Versicherten einheit-

Anhang
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9 Die Einkommensteuerschuld wurde mit dem Lohnsteuerberechnungsmodell des Bundesministerium der Finanzen ermittelt. 

Vgl. www.bundesfinanzministerium.de.

lichen, identischen Prämien beruht, naturge-

mäß keinerlei Umverteilungseffekte auf der

Finanzierungsseite hat, wird durch den Ver-

gleich mit dem Status quo deutlich, dass die

derzeitige lohnbezogene Finanzierungsart für

sich genommen stark umverteilende Effekte

hat. Diese Betrachtung lässt freilich die aus der

Gesetzlichen Krankenversicherung zufließen-

den Sachleistungen beziehungsweise Geldleis-

tungen unberücksichtigt. Die gemeinhin als

negativ erachteten Verteilungseffekte einer

Umstellung auf pauschale Gesundheitsprä-

mien, die zu einer relativen Mehrbelastung der

niedrigeren Einkommensklassen führen, las-

sen sich gänzlich beseitigen, wenn man im

zweiten Schritt die Eigenleistung der Versi-

cherten auf einen zumutbaren Eigenbeitrag in

Höhe von 13,3% des Bruttoarbeitseinkom-

mens beschränkt. Dies stellt sicher, dass ge-

genüber der Ausgangssituation bezogen auf

die Beiträge zur Gesetzlichen Krankenversi-

cherung kein Versicherter schlechter gestellt

wird (graue Linie). Ab der Einkommenshöhe,

bei der der durchschnittliche Beitrag der der-

zeitigen lohnbezogenen Finanzierung den

einheitlichen Prämienbetrag übersteigt (ca.

1.458 € monatliches Bruttoarbeitseinkommen),

nehmen die relativen Entlastungen bis zur 

Beitragsbemessungsgrenze der Gesetzlichen

Krankenversicherung zu. Die maximale Entlas-

tung beträgt knapp 8,4% des Bruttoarbeits-

einkommens. Übersteigt das Bruttoarbeits-

einkommen die Beitragsbemessungsgrenze, 

geht die Entlastung merklich zurück (siehe 

Abbildung E-2).

Im dritten Schritt werden die Effekte, die sich

aus einer Ausschüttung der bisherigen Arbeit-

geberanteile ergeben, simuliert. In der Besteu-

erung wird unmittelbar der progressive Ein-

kommensteuertarif ersichtlich (Abbildung E 3).9

Entsprechend wird der soziale Ausgleich pro-

gressiv finanziert. Einkommen bis zum ein-

kommensteuerlichen Grundfreibetrag erfahren

keinerlei zusätzliche Belastung durch den aus-

geschütteten Arbeitgeberanteil der Gesetzli-

chen Krankenversicherung. Ab einem monatli-

chen Bruttoarbeitseinkommen von etwa 850 €

nehmen die relativen Belastungen durch die

Besteuerung nahezu kontinuierlich bis zur Bei-

tragsbemessungsgrenze der Gesetzlichen

Krankenversicherung auf maximal gut 3% des

Abbildung E 2: Finanzielle Wirkungen einer Umstellung auf Pauschalprämien und des sozialen 
Ausgleichs
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Bruttoarbeitseinkommens zu, um mit weiter

steigendem Einkommen leicht abzunehmen.

Die ausgeschütteten Arbeitgeberanteile auch

der Sozialbeitragspflicht werden unterwor-

fen. Für sich genommen ergäbe sich für den

Arbeitnehmer eine proportionale zusätzliche

Belastung von knapp 1 % des Bruttoarbeitsein-

kommens bis zur Beitragsbemessungsgrenze

der Gesetzlichen Krankenversicherung. Da ab

dieser Beitragsbemessungsgrenze lediglich

ein gleichbleibender Maximalbeitrag ausge-

schüttet wird, nehmen die relativen Belastun-

gen durch zusätzliche Sozialversicherungsbei-

träge ab und sinken bis zur Beitragsbemes-

sungsgrenze der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung auf null. Durch die zusätzlichen Sozial-

versicherungsbeiträge würden auch die Belas-

tungen der Arbeitgeber ebenso zunehmen. Da-

her sieht das Konzept eine lineare aufkommens-

neutrale Senkung der Beitragssätze zur Gesetz-

lichen Rentenversicherung, Pflegeversicherung

und Arbeitslosenversicherung vor. Auf der Basis

der empirischen Analyse impliziert dies eine

Beitragssatzsenkung um insgesamt 1,662 Pro-

zentpunkte beziehungsweise eine lineare Re-

duktion aller Sozialversicherungsbeitragssätze

um 6%. Hieraus ergibt sich eine Parallelver-

schiebung der Belastungskurve in Richtung Ab-

szisse, so dass im Bereich der Sozialversiche-

rungsbeiträge nur sehr geringe Umverteilungs-

wirkungen abzusehen sind. Lediglich eine ge-

ringfügige Entlastung durch die Beitragssatz-

reduktion erfahren Versicherte an der Beitrags-

bemessungsgrenze zur Gesetzlichen Renten-

versicherung.

Wird der Gesamteffekt einer Umstellung auf

ein System der pauschalen Gesundheitsprämie

betrachtet, ergeben sich für Alleinstehende im

Einkommensbereich bis 800 € keine Mehrbe-

lastungen (Abbildung E 4). Durch die Besteue-

rung des ausgeschütteten Arbeitgeberanteils

entstehen in der Einkommensklasse von 800 €

bis etwa 1.700 € leichte finanzielle Belas-

tungen von bis zu 2,3 % des Bruttoarbeitsein-

kommens. Im darüber liegenden Einkommens-

Anhang

Abbildung E 3: Finanzielle Wirkungen der Ausschüttung der Arbeitgeberanteile zur Gesetzlichen 
Krankenversicherung
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bereich steigen die Entlastungen bis zur 

Beitragsbemessungsgrenze der Gesetzlichen

Krankenversicherung stetig auf bis zu 5,3 %

des Bruttoarbeitseinkommens an, darüber hin-

aus geht die relative Entlastung wieder zurück. 

Im Vergleich zu einem Alleinstehenden unter-

scheiden sich die Belastungsveränderungen

eines Ehepaares in drei Punkten. Der Bereich

des verdoppelten einkommensteuerlichen

Grundfreibetrags, in dem keinerlei Belastungs-

verschiebungen auftreten, wird auf ein monat-

liches Bruttoarbeitseinkommen von rund 1.600€

erweitert. Der steuerlich induzierte Belas-

tungsbereich wird aufgrund des Splittingver-

fahrens auf der Einkommensskala ausgedehnt.

In höheren Einkommensbereichen sind auf-

grund des Wegfalls der beitragsfreien Mitver-

sicherung des Ehepartners weder Belastungen

noch Entlastungen vorzufinden. Lediglich an der

Beitragsbemessungsgrenze zur Gesetzlichen

Rentenversicherung kommt es zu geringen Ent-

lastungen, die auf die Senkung der Sozialversi-

cherungsbeiträge zurückzuführen sind.

E-2.2 Bürgerversicherung

Im Gegensatz zur pauschalen Gesundheitsprä-

mie dürften die theoretischen Verteilungswir-

kungen der Bürgerversicherung grundsätzlich

weniger komplex sein, da hauptsächlich nur

die Finanzierung der Krankenversicherung von

der Reform tangiert wird. Durch die mit der

Bürgerversicherung generierten Senkungen

des allgemeinen Beitragssatzes zur Gesetz-

lichen Krankenversicherung werden Arbeit-

nehmer und Rentner grundsätzlich entlastet,

aber nur dann, wenn sie keine anderen Ein-

künfte haben, die nun zusätzlich verbeitragt

werden. Durch die Einbeziehung weiterer Ein-

kommensarten allein könnten sich generell

zusätzliche Belastungen nur für Versicherte

mit einem Arbeitseinkommen unter der Bei-

tragsbemessungsgrenze ergeben. Andere Ein-

künfte von Personen mit einem Arbeitsein-

kommen über der Beitragsbemessungsgrenze

würden nicht belastet. Wohl um diesen Effekt

etwas abzumildern und um höhere zusätz-

liche Einnahmen zu generieren, wird die Bei-

tragsbemessungsgrenze auf 5.100 € je Monat

angehoben. Von diesem Heraufsetzen der 

Beitragsbemessungsgrenze sind insbesondere

Versicherte mit einem Einkommen über der

derzeitigen Beitragsbemessungsgrenze von

3.450 € je Monat betroffen.

Wenn mit der Aufhebung der Versicherungs-

Abbildung E 4: Finanzielle Wirkungen einer pauschalen Gesundheitsprämie
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pflichtgrenze eine sofortige Einbeziehung der

derzeit privat Versicherten verbunden ist,

dann wird dieser Personenkreis schlechter

gestellt, sofern ihre derzeitigen Beiträge zur

Privaten Krankenversicherung unterhalb der

künftigen Beiträge zur Bürgerversicherung lie-

gen. Dies dürften im Wesentlichen Personen

sein, die ein Einkommen über der derzeitigen

Versicherungspflichtgrenze beziehen. Hinzu

kommt, dass die Arbeitgeber dieser Privatver-

sicherten ebenfalls Mehrbelastungen hinneh-

men müssen. Im Hinblick auf bestimmte sozia-

le Gruppen dürften insbesondere die Gruppe

der Beamten und der Pensionäre von einer

obligatorischen Bürgerversicherung negativ

berührt sein, da sie hauptsächlich privat versi-

chert sind. Da Rentner vielfach neben ihrer

Sozialrente noch weitere Einkunftsquellen

haben, werden auch sie stärker belastet. Auf

eine ausführliche Beispielsrechnung wird  bei

der Bürgerversicherung verzichtet, da das

System der Beitragserhebung im Grundsatz

beibehalten wird; zudem wären für eine Bei-

spielsrechnung zu viele Annahmen – beispiels-

weise über die Zusammensetzung der Ein-

künfte – erforderlich.

E-3 Empirische 
Aufkommenswirkungen

E-3.1 Pauschale Gesundheitsprämie

Die mit dem Mikrosimulationsmodell ermittel-

ten empirischen Aufkommenseffekte, das

heißt die aggregierten finanziellen Gesamtef-

fekte, verschiedener Reformmaßnahmen für

die Finanzierung der Gesetzlichen Kranken-

versicherung werden grundsätzlich nach den

Sektoren Staat, private Haushalte und Unter-

nehmen differenziert. Für den Sektor des Staa-

tes werden sowohl die Sichtweise der Gebiets-

körperschaften als auch die der Gesetzlichen

Krankenversicherung und der drei anderen

Sozialversicherungszweige unterschieden. Da

das Mehraufkommen zur Finanzierung des

sozialen Ausgleichs und nicht zur allgemeinen

Deckung der öffentlichen Haushalte zur Ver-

fügung stehen soll, wird keine Zerlegung 

des zusätzlichen Aufkommens aus der Lohn-

und Einkommensteuer entsprechend der Zer-

legungsquoten dieser Gemeinschaftsteuer

(42,5 : 42,5 : 15,0) an Bund, Länder und Ge-

meinden vorgenommen. Für die Gesetzliche

Krankenversicherung wird eine Aufkommens-

neutralität sichergestellt. Die pauschale Ge-

sundheitsprämie wird so bemessen, dass das

gegebene Ausgabenvolumen der Gesetzlichen

Krankenversicherung erreicht wird. Aufkom-

mensdifferenzen von weniger als 500 Mio. €

liegen innerhalb der üblichen Bandbreite von

Schätzabweichungen und werden daher tole-

riert. Ferner werden empirische Aufkommens-

daten für die Gesetzliche Rentenversicherung,

Gesetzliche Pflegeversicherung und Arbeits-

losenversicherung ausgewiesen, wobei auch

hier durch Beitragssatzsenkungen eine Auf-

kommensneutralität gewährleistet ist. Analog

erfolgt die Analyse der Aufkommenseffekte für

die privaten Haushalte und den Unterneh-

menssektor differenziert nach den jeweiligen

Zahlungsströmen. Die Untersuchung wird auf-

grund der geplanten Steuersatzsenkung ab

dem Veranlagungsjahr 2005 für die Jahre

2003 und 2005 durchgeführt, wobei auf das

Jahr 2003 der Hauptaugenmerk gerichtet ist,

da für eine Simulation des Jahres 2005 erheb-

liche Unsicherheiten bezüglich der Fortschrei-

bung der Einkommen bestehen.

In der Sichtweise des Fiskus und der Parafiski

ergibt sich für das Jahr 2003 – unter Zugrun-

delegung des geltenden Rechts bei einem

durchschnittlichen Beitragssatz von 14,4% –

aus dem Mikrosimulationsmodell ein Bei-

tragsaufkommen von 139,8 Mrd. €. Aus der

pauschalen Gesundheitsprämie in Höhe von

210 € je Monat und je erwachsenem Versicher-

ten resultiert ein Beitragsvolumen von 140,1

Mrd. € (Tabelle E 1). Damit ist eine Aufkom-

mensneutralität für die Gesetzliche Kranken-

versicherung sichergestellt. Die Ausschüttung

Anhang
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10 Wegen der Unsicherheit bezüglich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden beiden Jahren wurde für die Simulation der

Aufkommenswirkungen des Jahres 2005 ein unverändertes Einkommen der Haushalte unterstellt, das heißt, es wurde anstelle des Einkom-

mensteuerrechts 2003 das künftige Recht angewandt. Im Hinblick auf die Verteilungswirkungen ergeben sich lediglich marginale Unter-

schiede, so dass auf eine entsprechende Darstellung verzichtet wurde.

der bisherigen Arbeitgeberanteile zur Gesetz-

lichen Krankenversicherung von knapp 70

Mrd. € und der Zuschüsse der Arbeitgeber für

privat Versicherte führt zu einem zusätzlichen

Aufkommen an Einkommensteuer und Soli-

daritätszuschlag von 18,6 Mrd. €. Aufgrund der

geplanten Steuersatzsenkung im Jahre 2005

reduzieren sich die Mehreinnahmen um etwa

1,6 Mrd.€ auf rund 17 Mrd.€, so dass sich unter

sonst gleichen Bedingungen ein entsprechen-

der zusätzlicher Finanzierungsbedarf ergibt.10

Etwa 2,5 Mrd. € dieses zusätzlichen Steuerauf-

kommens entfallen auf die Steuerpflicht der

Zuschüsse der Arbeitgeber für privat Versi-

cherte. Da der zusätzliche Bruttolohn, sofern

eine Versicherungspflicht gegeben ist, auch

für die anderen Sozialversicherungszweige

beitragspflichtig ist, kann durch eine Senkung

der Beitragssätze von 27,7% (19,5 + 6,5 + 1,7)

auf 26,04% eine weitgehende Aufkommens-

neutralität gewährleistet werden. 

Der Zuschuss zur Begrenzung der Beitragsbe-

lastung (sozialer Ausgleich) erreicht im Tarif 1
(linearer zumutbarer Eigenbeitrag von 13,3 %

des Bruttolohns) ein Volumen von 28,4 Mrd. €.

Der Tarif 2 (ansteigender zumutbarer Eigen-

beitrag von 13,3% auf 16% des Bruttolohns) er-

fordert ein Zuschussvolumen von 22,6 Mrd. €.

Saldiert man von diesen Größen das zusätz-

liche Steueraufkommen, beträgt das Netto-

volumen, das durch allgemeine Mittel zu

finanzieren ist, 9,9 Mrd. € beziehungsweise 

4,1 Mrd. €. Durch einen geringfügigen Auf-

kommenseffekt in der Gesetzlichen Kranken-

versicherung und den anderen Sozialversiche-

rungszweigen erhöht sich der Gesamteffekt

um 0,3 Mrd. € leicht.

Betrachtet man die Reform aus der Sichtweise
der privaten Haushalte, wird ersichtlich, dass

die Nettozahlungen des Staates ausschließlich

an die privaten Haushalte fließen. Je nach zu

Grunde gelegtem Tarif des zumutbaren Eigen-

anteils erhalten die privaten Haushalte Mittel

in Höhe von 9,9 Mrd. € beziehungsweise 4,1

Mrd. €. Der gesamte soziale Ausgleich im

System einer pauschalen Gesundheitsprämie

lässt sich nunmehr offen und transparent an-

hand des Zuschusses zur Begrenzung der Bei-

tragsbelastung ablesen. Wird die Finanzierung

des sozialen Ausgleichs aus dem Einkommen-

steueraufkommen bestritten, ist im Regelfall

eine progressive Finanzierung gewährleistet.

Aus der Sichtweise der Arbeitgeber ist die

Reform de facto belastungsneutral. Lediglich

durch die nicht vollkommen exakt aufkom-

mensneutrale Senkung der Beitragssätze in

der Modellierung der Gesetzlichen Rentenver-

sicherung, Gesetzlichen Pflegeversicherung

und Arbeitslosenversicherung ergibt sich für

diese Gruppe eine geringfügige Entlastung

von rund 0,3 Mrd. €. 

E-3.2 Bürgerversicherung

Die Aufkommenseffekte der Bürgerversiche-

rung im Jahre 2003 sind in der ersten Stufe 

aufgrund der Beitragssatzsenkung definitions-

gemäß nahezu null, da ein zusätzliches Auf-

kommen stets im Wege einer Beitragssatz-

senkung den Erwerbstätigen zurückgegeben

werden soll (Tabelle E 2). Die Erweiterung der

Bemessungsgrundlage erbrächte ein zusätzli-

ches Beitragsaufkommen von 5,3 Mrd. € bezie-

hungsweise ermöglicht eine Senkung der Bei-

tragssätze um ungefähr 0,5 Prozentpunkte.

Die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze

auf monatlich 5.100 € würde zu einem zusätz-

lichen Beitragsaufkommen von 8,0 Mrd. € füh-

ren und damit eine weitere Beitragssatzsen-

kung um 0,8 Prozentpunkte ermöglichen.

Beide Maßnahmen zusammengenommen

erlauben eine Senkung der Beitragssätze um

1,3 Prozentpunkte, so dass der durchschnitt-

liche Beitragssatz von 14,4% auf 13,1% ver-

mindert werden könnte. 

Wird die erste Stufe der Bürgerversicherung

um die zweite Stufe erweitert, das heißt, um

die Abschaffung der Versicherungspflichtgren-

ze in Verbindung mit der Einbeziehung der

Beamten, Selbständigen und Landwirte,  kann
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Tabelle E 1: Aufkommenseffekte der pauschalen Gesundheitsprämie

Tarif 1 Tarif 2

Mrd. Euro

SICHTWEISE DES FISKUS UND PARAFISCUS

Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil zur GKV nach geltendem Recht 139,8  139,8  
Aufkommen pauschale Gesundheitsprämie (210 Euro/Monat) 140,1  140,1  

Finanzierungseffekt der GKV 0,3  0,3  

Finanzierungseffekte in den Sozialversicherungszweigen -0,7  -0,7  
davon:

Gesetzliche Rentenversicherung -0,4  -0,4  
Arbeitslosenversicherung -0,2  -0,2  
Gesetzliche Pflegeversicherung -0,1  -0,1  

Mehreinnahmen Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag 18,6  18,6  

Zuschuss zur Begrenzung der Beitragsbelastung (Sozialer Ausgleich) -28,4  -22,6  

Steuern abzüglich Zulage -9,9  -4,1  
GKV-Mindereinnahmen 0,3  0,3  
Finanzierungseffekte in den Sozialversicherungszweigen -0,7  -0,7  

Gesamteffekt -10,2  -4,4  

SICHTWEISE DER PRIVATEN HAUSHALTE

Zusätzlicher Barlohn durch Ausschüttung der Arbeitgeberbeiträge zur GKV 69,9  69,9  
Arbeitnehmerbeiträge zur GKV 69,9  69,9  
Pauschale Gesundheitsprämie -140,1  -140,1  

Zuschuss zur Begrenzung der Beitragsbelastung (Sozialer Ausgleich) 28,4  22,6  

Veränderung der Beitragsbelastung zu den anderen Sozialversicherungszweigen 0,3  0,3  
davon:

Gesetzliche Rentenversicherung 0,2  0,2  
Arbeitslosenversicherung 0,1  0,1  
Gesetzliche Pflegeversicherung 0,0  0,0  

Zusätzliche Steuerbelastung (Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag) -18,6  -18,6  

Gesamteffekt 9,9  4,1  

SICHTWEISE DER ARBEITGEBER

Arbeitgeberbeiträge nach geltendem Recht zur GKV 69,9  69,9  
Ausschüttung der Arbeitgeberbeiträge als Barlohn -69,9  -69,9  

Veränderung der Beitragsbelastung zu den anderen Sozialversicherungszweigen 0,3  0,3  
davon:

Gesetzliche Rentenversicherung 0,2  0,2  
Arbeitslosenversicherung 0,1  0,1  
Gesetzliche Pflegeversicherung 0,0  0,0  

Gesamteffekt 0,3  0,3  

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen
(+) Entlastung   (-) Belastung
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11 Es wurden für den erweiterten Versichertenkreis identische Ausgabenprofile unterstellt. Vgl. Fn. 8.

durch das daraus generierte Mehraufkommen

eine weitere Senkung der Beitragssätze um

0,7 Prozentpunkte auf durchschnittlich 12,4%

vorgenommen werden. Durch den Wegfall der

Versicherungspflichtgrenze und die Auswei-

tung der Versicherungspflicht auf Beamte,

Selbständige und Landwirte würde der Ver-

sichertenkreis der Bürgerversicherung im Ver-

gleich zum derzeitigen System der Gesetz-

lichen Krankenversicherung um knapp 7,2

Millionen Personen vergrößert. Hierdurch stei-

gen die Gesamtausgaben der Bürgerversiche-

rung um knapp 18 Mrd. € (siehe Tabelle E 2).11

Im Status quo ergibt sich ein Beitragsaufkom-

men zur Gesetzlichen und zur Privaten Kran-

kenversicherung von rund 155 Mrd. €. Für die

Bürgerversicherung ist ein Beitragsaufkommen

von 157,7 Mrd. € erforderlich, das mit einem

Beitragssatz von 12,4 % finanziert werden kann.

Durch die Erweiterung des Versichertenkreises

verändert sich auch der Wert eines Beitrags-

satzpunkts. Ergeben sich im Status quo aus

einer Erhöhung des Beitragssatzes um einen Pro-

zentpunkt Mehreinnahmen von rund 10,6 Mrd. €,

so erhöht sich dieser Wert infolge des größe-

ren Versichertenkreises auf etwa 12,8 Mrd. €.

Die einkommensteuerliche Absetzbarkeit der

vom Versicherten zu zahlenden Arbeitgeber-

beiträge bei Selbständigen führt zu Steuer-

mindereinnahmen von 0,2 Mrd. € in der ersten

Stufe und von 0,7 Mrd. € in der zweiten Stufe

der Bürgerversicherung. 

E-4 Empirische 
Verteilungswirkungen

Die empirischen Verteilungswirkungen werden

jeweils gemessen an den veränderten Finanz-

strömen einzelner Haushalte. Diese Verände-

rungen werden in Relation zum verfügbaren

Einkommen gesetzt. Alternativ hätte man die

Stufe 1 Stufe 2

Erweiterung
Einbeziehung Erhöhung der d. Versicher-

weiterer Beitrags- Insgesamt tenkreises
Einkunfts- bemessungs- (a + b) (einschl.

arten grenze Stufe 1)

a b c d

Mrd. Euro

Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil zur  
GKV nach geltendem Recht 139,8

Beitragsaufkommen Bürgerversicherung  
(ohne Beitragssatzsenkung) 145,1 147,8 153,1 183,4

Finanzierungseffekt der Krankenversicherung 5,3 8,0 13,3 25,7

Zusätzliche Ausgaben infolge der Erweiterung 
des Versichertenkreises -  -  -  17,9

Einnahmen nach Senkung des Beitragsatzes -  -  139,5 158,2

Finanzierungseffekt der Bürgerversicherung -  -  -0,3 0,5

Wert eines Beitragssatzpunktes -  -  10,6 12,8

Mindereinnahmen Einkommensteuer 
inkl. Solidaritätszuschlag -  -  -0,2 -0,7

Prozentpunkte

Beitragssatzsenkung 0,5 0,8 1,3 2,0
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12 Vgl. Abschnitt E-2.

13 Im Abschnitt E-4 erfolgt lediglich eine überschlägige Darstellung der Verteilungswirkungen, die sich aus einer fiktiven Gegenfinanzierung der

erforderlich finanziellen Mittel über eine Anhebung des Solidaritätszuschlags ergäben.

Veränderungen auch ins Verhältnis zum Brut-

toeinkommen setzen können; hierdurch wür-

den sich die relativen Änderungen im Durch-

schnitt etwa halbieren. Um die Wirkungsrich-

tungen zu erfassen, erfolgt eine Aggregation

zu Bruttoeinkommensklassen. Für die Haushal-

te in den jeweiligen Einkommensklassen wer-

den dann die durchschnittlichen Belastungen

und Entlastungen ermittelt. Eine aggregierte

Betrachtungsweise ist erforderlich, um einige

generalisierbare Aussagen bezüglich der erwar-

teten Verteilungswirkungen zu gewinnen. Da

die Verteilungswirkungen aufgrund der hete-

rogenen Zusammensetzung der Haushalte

sehr unterschiedlich ausfallen können, sind

weitere Differenzierungen erforderlich. Im 

Folgenden werden die Verteilungswirkungen

differenziert nach sozialer Stellung, Haushalts-

größe und Haushaltstyp ausgewiesen. Bei der

Interpretation der Ergebnisse muss man stets

berücksichtigen, dass als Basis der Analyse der

finanzielle Status quo herangezogen wird, der

zahlreiche Inkonsistenzen in den Verteilungs-

wirkungen aufweist.12 Im Folgenden werden

die empirischen Verteilungswirkungen stets in

Relation zum verfügbaren Einkommen, das

heißt, dem Bruttoeinkommen abzüglich Steu-

ern und Beiträgen zur Sozialversicherung, aus-

gewiesen. Dies hat den Vorteil, dass die Belas-

tungen und Entlastungen an der zur indivi-

duellen Einkommensverwendung zur Verfü-

gung stehenden Größe bemessen werden.

E-4.1 Pauschale Gesundheitsprämie

Bei den im Folgenden ausgewiesenen Vertei-

lungseffekten der pauschalen Gesundheitsprä-

mie muss stets beachtet werden, dass eine

Gegenfinanzierung der Haushaltsbelastungen

nicht ausführlich simuliert worden ist. Finan-

zierte man die zusätzlichen Belastungen der

öffentlichen Haushalte zum Beispiel durch eine

Anhebung des Umsatzsteuersatzes oder aber

durch einen erhöhten Solidaritätszuschlag, so

ergäben sich unterschiedliche Verteilungswir-

kungen.13 Im Rahmen einer Finanzierung über

die Umsatzsteuer würden sich regressive Effek-

te tendenziell verstärken. Umgekehrt, bei einer

Finanzierung über einen höheren Solidaritäts-

zuschlag, würden sich regressive Effekte ab-

schwächen und progressive Effekte verstärken.

Für den Durchschnitt aller privaten Haushalte

fallen die Veränderungen gegenüber dem Sta-

tus quo durchweg moderat aus (Abbildung E 5,

nächste Seite). Unter Zugrundelegung des

Tarifs 1 für den zumutbaren Eigenbeitrag wer-

den die privaten Haushalte im Durchschnitt

über weite Bereiche der Einkommensskala ent-

lastet; lediglich im Bruttoeinkommensbereich

zwischen 10.000 und 25.000 € jährlich exis-

tieren geringfügige Belastungen, die sich im

Wesentlichen aus der Besteuerung des ausge-

schütteten Arbeitgeberanteils zur Gesetzlichen

Krankenversicherung ergeben. In einigen Fäl-

len dürfte auch die Bemessung des zumutba-

ren Eigenanteils anhand des weiter definierten

Bruttoeinkommens – verglichen mit der Be-

messungsgrundlage der Krankenversicherungs-

beiträge nach geltendem Recht – zu geringfü-

gigen Belastungen in diesem Einkommensbe-

reich führen. Ab einem jährlichen Bruttoein-

kommen von 20.000 bis unter 40.000 € kön-

nen die privaten Haushalte im Durchschnitt

mit weitgehend unveränderten Belastungen

rechnen. Erst ab der Beitragsbemessungsgren-

ze zur Gesetzlichen Krankenversicherung von

jährlich 41.400 € steigt die relative Entlastung

auf knapp über 2% des verfügbaren Einkom-

mens für Haushalte mit einem Bruttoeinkom-

men zwischen 60.000 und 80.000 € an. Ab

einem jährlichen Bruttoeinkommen von 80.000 €

ist die relative Entlastung zunächst schwach,

dann markant rückläufig. Würde man beispiels-

weise das nicht durch die zusätzliche Einkom-

mensteuer abgedeckte Transfervolumen über

einen auf 10% angehobenen Solidaritätszu-

schlag finanzieren, verminderte sich die maxi-

male Entlastung auf rund 1% des verfügbaren Ein-

kommens. Für Spitzeneinkommen über 120.000€

Anhang
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jährlich ergäbe sich sogar eine Belastung.

Durch Anwendung des Tarifs 2, der ein wesent-

lich geringeres Zuschussvolumen verglichen

mit Tarif 1 mit sich brächte, fallen die Vertei-

lungswirkungen infolge des geringeren Um-

verteilungsvolumens „ungünstiger“ aus. Zwar

gelingt es mit Hilfe der Freigrenze von monat-

lich 210 € insbesondere die Belastung der nie-

drigsten Einkommensklasse abzumildern, aber

ab einem jährlichen Bruttoeinkommen von

10.000 € werden die privaten Haushalte im

Durchschnitt mit regressiven Verteilungswir-

kungen konfrontiert. Durch den raschen

Anstieg des zumutbaren Eigenbeitrags von

13,3% auf 16,0% wird bereits Versicherten in

der untersten Einkommensklasse ein Eigen-

anteil von über 14% zugemutet. Dieser Eigen-

anteil übersteigt den Beitragssatz nach gel-

tendem Recht, wenn dieser nicht auf den bis-

herigen Bruttolohn, sondern auf den Brutto-

lohn einschließlich der Arbeitgeberbeiträge

zur Gesetzlichen Krankenversicherung bezo-

gen wird. Rechnerisch ergäbe sich bereits im

geltenden Recht anstatt eines Beitragssatzes

von 14,3% durch die Einbeziehung des bishe-

rigen Arbeitgeberanteils in den Bruttolohn

und dem bisherigen absoluten Beitrag zur

Gesetzlichen Krankenversicherung ein Beitrags-

satz von 13,35%. Sobald der zumutbare Eigen-

beitrag, der im Reformkonzept auf den „neuen“

Bruttolohn einschließlich des bisherigen Ar-

beitgeberbeitrags zur Gesetzlichen Kranken-

versicherung bezogen wird, diese Größe über-

steigt, ergibt sich eine Belastung des Versi-

cherten im Vergleich zur Ausgangssituation.

Umgekehrt resultieren aus einem zumutbaren

Eigenbeitrag von weniger als 13,35% Entlas-

tungen. Leichte Belastungsunterschiede erge-

ben sich auch in höheren Einkommensberei-

chen. Dies ist durch die Haushaltszusammenset-

zung begründet: Es existieren beispielsweise

Haushalte mit einem vergleichsweise hohen

Bruttoeinkommen, die aus mehreren Steuer-

pflichtigen beziehungsweise Versicherten mit

stark differierenden Einkommen bestehen. So kön-

nen trotz des hohen Haushaltsgesamteinkom-

mens Versicherte mit niedrigem Einkommen ent-

halten sein, die weiterhin zuschussberechtigt sind. 

Insgesamt bleiben jedoch auch bei der An-

wendung des Tarifs 2 die relativen Belastun-

gen im Durchschnitt der privaten Haushalte

Abbildung E 5: Gesamteffekt der pauschalen Gesundheitsprämie
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moderat und verbleiben im Rahmen von maxi-

mal 2,5% des verfügbaren Einkommens. Be-

zöge man die Belastungen und Entlastungen

auf das Bruttoeinkommen, würden sich die

durchschnittlichen relativen Lastveränderun-

gen etwa halbieren.

E-4.1.1 Verteilungswirkungen differenziert 
nach sozialer Stellung

Wendet man sich den Verteilungswirkungen

der pauschalen Gesundheitsprämie differen-

ziert nach der sozialen Stellung der Bezugs-

person des Haushalts zu, kann nicht für jede

soziale Gruppe über den gesamten Einkom-

mensbereich ein Ergebnis ausgewiesen wer-

den, da für einige Untergruppen – beispiels-

weise Haushalte von Arbeitslosen mit sehr

hohem Einkommen – nicht genügend hohe

Fallzahlen in der Stichprobe vorhanden sind,

um den Zufallsfehler in einem vertretbaren

Rahmen zu halten. Als Faustregel werden in

dieser Untersuchung nur Daten für Teilgruppen

der Stichprobe nachgewiesen, die eine Beset-

zungszahl von mindestens 100 Fällen haben.

Unter Verwendung des Tarifs 1 für den zumut-

baren Eigenbeitrag liegen die relativen Belas-

tungen und Entlastungen durchschnittlich 

in einer Bandbreite zwischen –1,9% und 3,1% 

des verfügbaren Einkommens (Abbildung E 6,

nächste Seite). Haushalte von Arbeitern und

Angestellten, die zahlenmäßig am stärksten

besetzte soziale Stellung, werden ab einem

Bruttoeinkommen von 25.000 € im Durch-

schnitt entlastet. Im Einkommensbereich zwi-

schen 10.000 und 25.000 € sind diese Haus-

halte mit finanziellen Belastungen konfron-

tiert, was vor allem durch die steuerliche Belas-

tung der ausgeschütteten Arbeitgeberanteile

zur Gesetzlichen Krankenversicherung be-

gründet ist. Die Gruppen der Beamten und der

Pensionäre, die häufig privat gegen Krankheit

abgesichert sind, erfahren insbesondere im

oberen Einkommensbereich überwiegend eine

geringe Belastung. Begründet ist die Belas-

tung in der Versteuerung von Zuschüssen der

Arbeitgeber zur Krankenversicherung.14 Be-

trachtet man die unterste Einkommensklasse,

zeigt sich, dass diese im Wesentlichen mit

Haushalten von Rentnern sowie Arbeitslosen,

Studierenden und sonstigen Nichterwerbstäti-

gen besetzt ist, wobei letztere zahlenmäßig

dominierend sind. 

Mit dem sozialen Ausgleichs des Tarifs 1 ergibt

sich für die Gruppe der Rentnerhaushalte in

der untersten Einkommensklasse im Durch-

schnitt eine geringfügige Belastung gegenü-

ber dem Status quo von etwa 0,2% des verfüg-

baren Einkommens, während die Gruppe der

Arbeitslosen, Studierenden und sonstigen

Nichterwerbstätigen durchschnittlich eine Ent-

lastung von 0,6% des verfügbaren Einkom-

mens erfahren. Diese Entlastung ist durch die

Ausschüttung des bisherigen Gesamtbeitrags

der Bundesanstalt für Arbeit zur Gesetzlichen

Krankenversicherung an die Empfänger von

Arbeitslosengeld begründet. Dieser übersteigt

den zumutbaren Eigenbeitrag des Versicher-

ten. Die Ausschüttung erhöht das empfangene

Arbeitslosengeld, das einkommensteuerlich

lediglich dem Progressionsvorbehalt unter-

liegt, wodurch sich keine nennenswerten steu-

erlichen Mehrbelastungen ergeben.

Die Gruppe der Rentnerhaushalte wird bis 

zu einem jährlichen Bruttoeinkommen von

20.000 € und in der Einkommensklasse von

30.000 bis unter 40.000 € leicht belastet, was

in der Einbeziehung des gesamten Bruttoein-

kommens für die Bemessung des zumutbaren

Eigenanteils und teilweise im Wegfall der bei-

tragsfreien Mitversicherung der Ehegatten

begründet ist. Die durchschnittlichen Bela-

stungen für die Gruppe der Arbeitslosen, Stu-

dierenden und sonstigen Nichterwerbstätigen

sind bis zu einem jährlichen Bruttoeinkommen

von 30.000 € progressiv, was durch die Einbe-

ziehung des gesamten Bruttoeinkommens für

die Bemessung des zumutbaren Eigenanteils

begründet ist. Die Belastungskurve der Haus-

Anhang
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halte von Selbständigen, sie umfassen Gewer-

betreibende, Landwirte und Selbständige,

weist einen ähnlichen Verlauf wie diejenige

der Arbeiter und Angestellten auf, allerdings

einem niedrigeren Niveau. Hier spiegelt sich

der höhere Anteil von privat Krankenversicherten

in dieser Gruppe wider (siehe Abbildung E 6).

Wird der soziale Ausgleich nach Tarif 2 ausge-

staltet, sind – verglichen mit Tarif 1 – regressi-

vere Verteilungswirkungen sichtbar (Abbil-

dung E 7). Das Spektrum der Belastungen und

Entlastungen für einzelne soziale Gruppen

reicht von -3,9% bis 3,0% des verfügbaren Ein-

kommens. Bis zu einem jährlichen Bruttoein-

kommen von 40.000 € sehen sich fast alle

Haushalte mit durchschnittlichen Belastungen

konfrontiert. Die relativ höchsten Belastungen

im Einkommensbereich bis 10.000 € erfahren

die Haushalte von Rentnern. Haushalte von

Arbeitern und Angestellten sehen sich bis zu

einem jährlichen Bruttoeinkommen von

100.000 € nahezu durchgängig mit einer re-

gressiven Belastung beziehungsweise mit

einer regressiven Entlastung konfrontiert. Der

Tarif 2 des zumutbaren Eigenbeitrags vermag

die Belastungen durch die pauschale Gesund-

heitsprämie im Vergleich zur Verteilungssitua-

tion des geltenden Rechts nicht auszuglei-

chen. Abgesehen von Rentnerhaushalten erge-

ben sich ab einem jährlichen Bruttoeinkom-

men von mehr als 40.000 € und für die Haus-

halte von Pensionären und Beamten keine

wesentlichen Veränderungen gegenüber dem

sozialen Ausgleich mit Hilfe des linearen

zumutbaren Eigenbeitrags in Höhe von 13,3%.

Lediglich für die Gruppe der Rentnerhaus-

halte ist in diesem Einkommensbereich eine

geringfügige Verschlechterung verglichen

mit dem sozialen Ausgleich nach Tarif 1 fest-

stellbar.

E-4.1.2 Verteilungswirkungen differenziert
nach Haushaltsgröße

Differenziert man die Verteilungseffekte der

pauschalen Gesundheitsprämie mit dem sozi-

alen Ausgleich des Tarifs 1 nach der Haushalts-

größe (Abbildung E 8, nächste Seite), ent-

spricht der Belastungsverlauf für durchschnitt-

Abbildung E 6: Verteilungswirkungen der pauschalen Gesundheitsprämie, differenziert nach
sozialer Stellung, Tarif 1
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liche Ein-Personen-Haushalte derjenigen der

Beispielsrechnung,15 wenngleich im unteren

Einkommensbereich die relative Belastung

etwas weniger stark ausgeprägt ist. Die niedri-

gere Belastung im Vergleich zur Beispielsrech-

nung ist durch die steuerlichen Abzugsmög-

lichkeiten im Rahmen von individuellen Son-

derausgaben und Werbungskosten begrün-

det, die die Einkommensteuerlast vermindern.

Die maximale Entlastung in der Einkommens-

klasse von 30.000 bis 50.000 € beträgt etwa

4,3% des verfügbaren Einkommens. Zwei-Per-

sonen-Haushalte haben – verglichen mit dem

Ehepaar mit einem Einkommensbezieher in

der Beispielsrechnung – ebenfalls einen ähn-

lichen Belastungsverlauf. Die für die Ein-Perso-

nen-Haushalte charakteristische Entlastung im

mittleren Einkommensbereich weicht bei die-

sen Haushalten aufgrund des Wegfalls der bei-

tragsfreien Mitversicherung von Ehegatten

und der Einbeziehung des gesamten Bruttoe-

inkommens zur Ermittlung des zumutbaren

Eigenbeitrags einer leichten Belastung von

etwa 1% des verfügbaren Einkommens. Die

Belastungsverläufe von größeren Haushalten

ähneln dem der Zwei-Personen-Haushalte. 

Bei der Anwendung des sozialen Ausgleichs

nach Tarif 2 erhöhen sich die relativen Belas-

tungen für Ein-Personen-Haushalte bis zu

einem Bruttoeinkommen von jährlich 20.000 €

(Abbildung E 9, nächste Seite); vereinzelt erge-

ben sich marginale Belastungsverschlechte-

rungen in Höhe von 0,1% des verfügbaren Ein-

kommens auch bis in den Bruttoeinkommens-

bereich von 20.000 bis 25.000 €. Das be-

deutet, dass der soziale Ausgleich für diese

Haushalte lediglich bis in diesen Einkommens-

bereich hineinwirkt. Folglich sind die Vertei-

lungswirkungen für diese Haushalte ab einem

Einkommen von 25.000 € identisch mit denen

des sozialen Ausgleichs nach Tarif 1. Das Maxi-

mum der durchschnittlichen Belastung für 

Ein-Personen-Haushalte ist mit 2,4 % des 

Anhang

15 Vgl. Abschnitt E-2.

Abbildung E 7: Verteilungswirkungen der pauschalen Gesundheitsprämie, differenziert nach 
sozialer Stellung, Tarif 2
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Abbildung E 8: Verteilungswirkungen der pauschalen Gesundheitsprämie, differenziert nach
Haushaltsgröße, Tarif 1
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Abbildung E 9: Verteilungswirkungen der pauschalen Gesundheitsprämie, differenziert nach
Haushaltsgröße, Tarif 2
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verfügbaren Einkommens im Einkommensbe-

reich von 10.000 bis 15.000 € erreicht. In den

Einkommensklassen von 10.000 bis 30.000 €

nimmt die Belastung von knapp 3,0% auf 3,5%

des verfügbaren Einkommens zu. Für Mehr-Per-

sonen-Haushalte mit bis zu vier Haushaltsmit-

gliedern entfaltet der soziale Ausgleich ab

einem Bruttoeinkommen von 40.000 € keine

Wirkung; dies ist ersichtlich an den identi-

schen Belastungsverläufen beider Tarife des

sozialen Ausgleichs. Für größere Haushalte

hingegen sind noch für höhere Einkommen

leichte Auswirkungen des veränderten sozia-

len Ausgleichs feststellbar.

E-4.1.3 Verteilungswirkungen differenziert
nach Haushaltstyp

Betrachtet man die Verteilungswirkungen der

pauschalen Gesundheitsprämie mit einem

sozialen Ausgleich nach Tarif 1 differenziert

nach dem Haushaltstyp (Abbildung E 10), er-

gibt sich für Alleinstehende ohne Kinder – wie

erwartet – ein identischer durchschnittlicher

Belastungsverlauf wie derjenige von Ein-Perso-

nen-Haushalten. Alleinstehende mit Kindern

haben im Prinzip einen ähnlichen Belastungs-

verlauf wie Alleinstehende ohne Kinder. Die

Belastungskurve ist – abgesehen von Haushal-

ten in der niedrigsten Einkommensklasse –

jedoch aufgrund der geringeren Erwerbstätig-

keit von Alleinerziehenden etwas nach unten

verschoben. Für Ehepaare ohne Kinder ergibt

sich wiederum ein ähnlicher Verlauf der Be-

lastungen wie für Zwei-Personen-Haushalte,

allerdings ist im mittleren Einkommensbereich

eine geringfügig höhere Belastung vorzufin-

den. Hierbei handelt es sich vielfach um Rent-

nerhaushalte, die durch die Einbeziehung des

gesamten Bruttoeinkommens bei der Bemes-

sung des zumutbaren Eigenanteils belastet

werden. Haushalte von Ehepaaren mit Kindern

sehen sich im Durchschnitt einem ähnlichen

Belastungsverlauf wie Haushalte von Ehepaa-

Anhang

Abbildung E 10: Verteilungswirkungen der pauschalen Gesundheitsprämie, differenziert nach
Haushaltstyp, Tarif 1
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ren ohne Kinder gegenüber. Lediglich im obe-

ren Einkommensbereich ist die Entlastung nie-

driger, was an der geringeren Anzahl der Ein-

kommensbezieher in diesen Haushalten liegt.

Ab einem jährlichen Bruttoeinkommen von

50.000 € werden auch hier alle Haushalte im

Durchschnitt entlastet.

Die Verteilungswirkungen der pauschalen Ge-

sundheitsprämie, differenziert nach Haus--

haltstyp, mit einem sozialen Ausgleich nach

Tarif 2 führen wiederum zu einer verschlech-

terten durchschnittlichen Belastung für Haus-

halte im unteren Einkommensbereich (Abbil-

dung E 11). Ebenso wie schon bei dem sozialen

Ausgleich nach Tarif 1 sind die Verteilungsef-

fekte für Alleinstehende ohne Kinder identisch

mit denen der Ein-Personen-Haushalte. Der

soziale Ausgleich nach Tarif 2 verstärkt auch

bei dieser Sichtweise die Belastungen im unte-

ren Einkommensbereich. Die Verteilungswir-

kungen der pauschalen Gesundheitsprämie

von Zusammenlebenden und von sonstigen

Haushalten verfügen im mittleren Einkom-

mensbereich über den charakteristischen Be-

lastungsverlauf von Alleinlebenden mit Kin-

dern und im oberen Einkommensbereich über

den von Ehepaaren ohne Kinder. Bei dieser

Gruppe spiegelt sich die sehr unterschiedliche

Haushaltszusammensetzung wider. Die höch-

sten durchschnittlichen relativen Belastungen

erfahren mit knapp 4,5% des verfügbaren Ein-

kommens Ehepaare ohne Kinder in der Ein-

kommensklasse von 25.000 bis 30.000 €.

E-4.1.4 Effekte einer Gegenfinanzierung des
sozialen Ausgleichs

Alle bisherigen Betrachtungen haben die Ver-

teilungswirkungen außer Acht gelassen, die

durch die Finanzierung des Anteils des so-

zialen Ausgleichs entstehen, der nicht durch

die Besteuerung der Arbeitgeberbeiträge auf-

gebracht wird. Abschließend werden diese 

Wirkungen noch kurz betrachtet. Dabei wird

angenommen, dass der Nettofinanzierungs-

bedarf auf Seiten des Fiskus über eine 

Anhebung des Solidaritätszuschlags zur 

Lohn- und Einkommensteuer gedeckt würde 

(Abbildung E 12).16 Die Zuschlagssätze des

Abbildung E 11: Verteilungswirkungen der pauschalen Gesundheitsprämie, differenziert nach
Haushaltstyp, Tarif 2
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16 Diese Anhebung gilt nur für die Lohn- und Einkommensteuer. Ein erhöhter Satz des Solidaritätszuschlags würde sich freilich auch auf die 

Steuerbelastung der Kapitalgesellschaften auswirken, was im Mikrosimulationsmodell nicht abgebildet ist. Die Wahl der Gegenfinanzierung

drückt weder die Präferenz des Autors noch die des Auftraggebers bezüglich der Gegenfinanzierung aus, sondern erfolgt vielmehr aus-

schließlich aus modellierungstechnischen Gründen. Man hätte genauso einen veränderten Einkommensteuertarif oder einen erhöhten

Umsatzsteuersatz heran-ziehen können, was allerdings den Berechnungsumfang deutlich erhöht hätte.

Solidaritätszuschlags wurden so angepasst,

dass der soziale Ausgleich vollständig durch

das zusätzliche Einkommensteueraufkommen

auf die ausgezahlten Arbeitgeberanteile und

das entsprechende zusätzliche Aufkommen

aus einem fiktiv angehobenen Solidaritätszu-

schlag finanziert wird. Für eine Gestaltung des

sozialen Ausgleichs nach Tarif 1 wäre eine An-

hebung des Zuschlagssatzes von 5,5% auf 10%

erforderlich. Um den sozialen Ausgleich nach

Tarif 2 zu finanzieren, ist eine Erhöhung um

zwei Prozentpunkte auf 7,5% erforderlich.

Durch eine Finanzierung des sozialen Aus-

gleichs nach Tarif 1 mittels eines höheren Soli-

daritätszuschlags werden die Entlastungen im

mittleren Einkommensbereich erheblich abge-

schmolzen. Die maximale durchschnittliche

Entlastung im Bruttoeinkommensbereich von

60.000 bis unter 80.000 € sinkt um knapp

einen Prozentpunkt auf 1,3%. Insbesondere

sehr hohe Einkommen von jährlich über

120.000 € werden durch die Art und Weise der

Gegenfinanzierung deutlich belastet; diese

Haushalte profitieren kaum von der Umstel-

lung der Finanzierung der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung, werden jedoch im Rahmen

des hypothetisch erhöhten Solidaritätszu-

schlags entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit

zum sozialen Ausgleich herangezogen. Da die

zusätzliche Gegenfinanzierung bei dem Tarif 2
geringer ausfällt, ist die zusätzliche Belastung

durch den Solidaritätszuschlag – verglichen

mit Tarif 1 – in diesem Fall deutlich weniger

ausgeprägt. Generell halten sich sowohl Belas-

tungen als auch Entlastungen einer aufkom-

mensneutralen Umstellung der Finanzierung

der Gesetzlichen Krankenversicherung in en-

gen Grenzen. Bei Tarif 1 bewegen sich diese

weitgehend im Bereich von 1 % des verfüg-

baren Einkommens.

Anhang

Abbildung E 12: Verteilungswirkungen einer aufkommensneutralen Finanzierung 
der pauschalen Gesundheitsprämie 
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E-4.1.5 Exkurs: Gesamte 
Umverteilungswirkungen in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 

Abschließend erfolgt eine kurze Analyse der

gesamten Umverteilung in der Finanzierung

der Gesetzlichen Krankenversicherung beispiel-

haft für Ein- und Zwei-Personen-Haushalte; sie

entsprechen etwa 2/3 der gesamten Haushal-

te. Eine Einbeziehung aller Haushalte würde

die Ergebnisse verzerren, da diese Haushalte

häufig aus mehreren Steuerpflichtigen bezie-

hungsweise Versicherten bestehen, so dass

vermeintliche Transfers auch in hohen Brut-

toeinkommensbereichen vorzufinden sind. Re-

ferenzsystem zur Messung der Umverteilun-

gen der Finanzierung der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung bildet eine egalitäre Finan-

zierung über für alle Versicherten gleich hohe

Beiträge, also eine bezogen auf das gesamte

Leben durchschnittliche risikoäquivalente Prä-

mie. Der Umfang der Umverteilung wird als

Differenz der heutigen GKV-Beitragszahlun-

gen beziehungsweise der Nettobelastungen

aus pauschalen Gesundheitsprämien unter

Berücksichtigung des steuerfinanzierten sozi-

alen Ausgleichs ermittelt und das Ausmaß

bestimmt, in dem diese Differenzen ins Ver-

hältnis zur egalitären Finanzierung gesetzt

werden. Ein positiver Prozentsatz kenn-

zeichnet Empfänger der Umverteilung, ein

negativer Prozentsatz beschreibt die Zahler

der Umverteilung. 

Ein-Personen-Haushalte erhalten nach gelten-

dem Recht bis zu einem jährlichen Bruttoein-

kommen von 20.000 € eine Subvention ihrer

Beiträge zur Gesetzlichen Krankenversiche-

rung (Abbildung E 13). Demgegenüber finan-

zieren Ein-Personen-Haushalte mit einem Brut-

toeinkommen von 20.000 bis 40.000 € den

sozialen Ausgleich innerhalb des geltenden

Rechts mit zunehmender Intensität. 

Ab einem Bruttoeinkommen von 50.000 €

geht die Intensität der Umverteilung deutlich

zurück, da der Anteil von privat krankenversi-

cherten Haushalten stark zunimmt. Im Rah-

men der pauschalen Gesundheitsprämie wird

Abbildung E 13: Umverteilung in der Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung für 
Ein-Personen-Haushalte
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für Haushalte mit einem niedrigen Bruttoein-

kommen eine vergleichbare Umverteilung wie

im Status quo gewährleistet. Mit dem Tarif 1
des zumutbaren Eigenbeitrags ist freilich der

soziale Ausgleich etwas intensiver als durch

Tarif 2. Durch den progressiven Einkommen-

steuertarif steigt die Belastung mit zuneh-

mendem Bruttoeinkommen stetig an. Insbe-

sondere Haushalte mit einem Bruttoeinkom-

men von jährlich mehr als 50.000 €, die sich im

geltenden Recht der Finanzierung der Umver-

teilung innerhalb des Systems der Gesetz-

lichen Krankenversicherung entziehen konn-

ten, werden stärker als bisher zur Finanzierung

des sozialen Ausgleichs herangezogen.

Für Zwei-Personen-Haushalte ergibt sich ein

ähnliches Bild der Umverteilung in der Finan-

zierung der Gesetzlichen Krankenversiche-

rung (Abbildung E 14). Der charakteristische

Verlauf der Umverteilungskurve entspricht

dem der Ein-Personen-Haushalte. Verglichen

mit diesen ist allerdings eine Streckung 

der Kurven über die Einkommensskala zu

beobachten.

E-4.2 Bürgerversicherung

Bei der Analyse der Verteilungswirkungen der

Bürgerversicherung wird wieder stufenweise

vorgegangen. In Stufe 1 werden die Vertei-

lungswirkungen betrachtet, die aus der Anhe-

bung der Beitragsbemessungsgrenze und aus

der Einbeziehung weiterer Einkunftsarten re-

sultieren. In der zweiten Stufe werden zusätz-

lich die Effekte betrachtet, die sich aus der

Ausweitung des Versichertenkreises ergeben.

Die Analyse geschieht in beiden Stufen aus-

schließlich aus der Sicht des Versicherten. In

Stufe 1 ist diese Sichtweise vergleichsweise

unproblematisch, für Stufe 2 ist eine Annahme

über die Zahllast der Beiträge zur Privaten

Krankenversicherung notwendig; im Folgen-

Anhang

Abbildung E 14: Umverteilung in der Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung für
Zwei-Personen-Haushalte
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den wird, sofern ein Arbeitgeber vorhanden

ist, von einer hälftigen Beteiligung des Arbeit-

gebers an diesen Beiträgen ausgegangen. Die

Verteilungswirkungen durch Stufe 2 werden

folgendermaßen ermittelt: Arbeitnehmerbei-

trag im Status quo zuzüglich dem halben Bei-

trag zur Privaten Krankenversicherung ab-

züglich dem Arbeitnehmerbeitrag der Bürger-

versicherung. Für Selbständige wird dem-

gegenüber der volle Beitrag zur Privaten

Krankenversicherung in die Berechnung ein-

bezogen. Insgesamt ergeben sich sowohl in

Stufe 1 als auch in Stufe 2 durchschnittlich pro-

portionale wie auch progressive Verteilungs-

effekte (Abbildung E 15). 

Im Einkommensbereich bis zur Beitragsbe-

messungsgrenze des Staus quo resultieren aus

der Stufe 1 im Durchschnitt lediglich geringfü-

gige Entlastungen, da der Entlastung durch

den geringeren Beitragssatz eine Belastung

durch die Verbeitragung von anderen Ein-

kunftsarten gegenübersteht. Haushalte mit

einem Einkommen oberhalb der Beitragsbe-

messungsgrenze des Status quo sind – abgese-

hen von dem obersten Einkommensbereich –

im Durchschnitt mit zunehmenden Belastungen

konfrontiert. Diese resultierten aus der Anhe-

bung der Beitragsbemessungsgrenze und – für

solche Haushalte, deren Arbeitseinkommen

unter der neuen Beitragsbemessungsgrenze

von jährlich 61.200 € liegt – aus der zusätz-

lichen Heranziehung von anderen Einkunftsar-

ten bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Die

maximale durchschnittliche Belastung von

etwa 1% des verfügbaren Einkommens erfah-

ren Haushalte mit einem jährlichen Bruttoein-

kommen von 100.000 bis 120.000 €.

Durch die zusätzliche Berücksichtigung der

Stufe 2 der Bürgerversicherung werden die

durchschnittlichen Entlastungen bis zur Bei-

tragsbemessungsgrenze des Status quo etwas

verstärkt, da den Vorteilen der weiteren Bei-

tragssatzsenkung kaum Belastungen durch

eine Ausweitung des Versichertenkreises ge-

genüberstehen. Denn ehemals Privatversicherte

(zum Beispiel Beamte oder Pensionäre) mit

relativ geringen Einkommen müssen – da die

Beiträge in der Bürgerversicherung nach Maß-

gabe des Einkommens erhoben werden – nun

keine oder nur geringe Beitragsmehrbelastun-

Abbildung E 15: Gesamteffekt der Bürgerversicherung
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gen hinnehmen. Die Entlastungen der Einkom-

men unter der alten Beitragsbemessungsgrenze

erreichen insgesamt einen Wert von maximal

0,5% des verfügbaren Einkommens. Für Haus-

halte mit einem Bruttoeinkommen oberhalb

der alten Beitragsbemessungsgrenze werden

die Belastungen in der zweiten Stufe gegen-

über der ersten etwas verschärft, da die neu in

der Bürgerversicherung Versicherten tenden-

ziell hohe Einkommen haben, die wiederum zu

Beitragslasten führen, die die vorherigen Prä-

mien zur privaten Krankenversicherung über-

steigen. Die Mehrbelastungen betragen für

Haushalte mit einem jährlichen Bruttoeinkom-

men von 100.000 bis 120.000€ im Durchschnitt

knapp 2,2% des verfügbaren Einkommens.

E-4.2.1 Verteilungswirkungen differenziert
nach sozialer Stellung

Differenziert man die Verteilungseffekte nach

der sozialen Stellung, halten sich die Auswir-

kungen der Stufe1 der Bürgerversicherung in

Grenzen (Abbildung E 16, nächste Seite). Die

zahlenmäßig umfangreichste soziale Gruppe,

die Arbeiter und Angestellten, werden bis zu

einem Bruttoeinkommen von jährlich 50.000 €

im Durchschnitt nur leicht entlastet. Dies

zeigt, dass bei den Arbeitnehmern die zusätz-

liche Verbeitragung von zum Beispiel Vermö-

genseinkommen recht bedeutend ist und die

Entlastungseffekte der Beitragssatzsenkung

fast aufhebt. Arbeitnehmerhaushalte mit einem

höheren Bruttoeinkommen werden demge-

genüber durchschnittlich belastet. Diese Belas-

tung resultiert im Wesentlichen aus der Anhe-

bung der Beitragsbemessungsgrenze und

erreicht Größenordnungen von im Durch-

schnitt bis zu 1,1% des verfügbaren Einkom-

mens. Haushalte von Beamten, Pensionären

sowie Arbeitslosen, Studenten und sonstigen

Nichterwerbstätigen sind durch die Stufe 1 der

Bürgerversicherung kaum betroffen. Haushalte

von Rentnern werden bis zu einem Bruttoein-

kommen von 20.000 € durchschnittlich gering-

fügig entlastet; der Beitragssatzsenkungseffekt

überkompensiert also auch hier die Mehrbelas-

tungen aufgrund der Verbeitragung zusätz-

licher Einkommensquellen. Ist das Bruttoein-

kommen höher, wird auch der Anteil der Sozial-

rente am Gesamteinkommen kleiner, so dass

die Heranziehung anderer Einkunftsarten bei

der Beitragsbemessung bedeutender und diese

Gruppe im Vergleich zum Status quo stärker

belastet wird. Im Bruttoeinkommensbereich

von 80.000 bis 120.000 € sind die Haushalte

von Selbständigen am stärksten negativ betrof-

fen, trotz der einkommensteuerlichen Absetz-

barkeit der Beiträge zur Krankenversicherung,

da deren andere Einkommen offenbar recht

hoch sind. Sie müssen mit einer durchschnitt-

lichen Einkommenseinbuße von bis zu 1,5%

des verfügbaren Einkommens rechnen. 

Nimmt man Stufe 2 der Bürgerversicherung

hinzu, fallen die Verteilungswirkungen pro-

gressiver aus als in Stufe 1 (Abbildung E 17,

nächste Seite). Dies gilt aber weniger für die

Haushalte von Arbeitern und Angestellten. Mit

einem jährlichen Bruttoeinkommen von bis zu

60.000 € können sie im Durchschnitt Entla-

stungen von bis zu 1% des verfügbaren Ein-

kommens erwarten. Haushalte dieser Gruppe

mit einem höheren Einkommen werden – wie

auch in der Stufe 1 – belastet. Durch die Aus-

weitung des Versichertenkreises und die fakti-

sche Abschaffung der Privaten Krankenversi-

cherung als Vollversicherung sind erwartungs-

gemäß die Haushalte von Selbständigen,

Beamten und Pensionären negativ betroffen.

Beamte und Pensionäre verlieren im Durch-

schnitt bis zu 4% beziehungsweise bis zu 2,3%

des verfügbaren Einkommens. Auch die Ein-

kommensverluste der Haushalte von Selb-

ständigen werden ausgeweitet. In höheren

Bruttoeinkommensbereichen verlieren diese

Haushalte rund 3% ihres verfügbaren Einkom-

mens. Grundsätzlich gilt, dass diese Personen-

gruppen relativ hohe Gesamteinkommen

haben, die zu hohen, ihre ehemaligen PKV-

Prämien teilweise weit übersteigenden Bei-

trägen und zur Bürgerversicherung führen.

Anhang
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Abbildung E 16: Verteilungswirkungen der Bürgerversicherung, differenziert nach sozialer 
Stellung, Stufe 1
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Abbildung E 17: Verteilungswirkungen der Bürgerversicherung, differenziert nach sozialer 
Stellung, Stufe 2
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Haushalte von Rentnern im unteren Bruttoein-

kommensbereich sind von der Ausweitung

des Versichertenkreises kaum betroffen und

erfahren infolge des stärker gesenkten Bei-

tragssatzes eine weitere Entlastung.

E-4.2.2 Verteilungswirkungen differenziert
nach Haushaltsgröße

Betrachtet man die Verteilungswirkungen der

Bürgerversicherung in Stufe 1 differenziert

nach der Haushaltsgröße, ergeben sich bis 

zu einem jährlichen Bruttoeinkommen von

30.000 € durchschnittlich lediglich geringfü-

gige Effekte (Abbildung E 18). Insbesondere

durch die Anhebung der Beitragsbemessungs-

grenze sind Haushalte mit einem höheren Ein-

kommen negativ von der Bürgerversicherung

betroffen. Zwei-, Drei- und Vier-Personenhaus-

halte haben einen sehr ähnlichen Belastungs-

verlauf, der dem durchschnittlichen Verlauf

annähernd entspricht.17 Für Ein-Personen-

Haushalte steigen die Belastungen bei einem

Bruttoeinkommen oberhalb der Beitragsbe-

messungsgrenze sprunghaft an, was auf die

Ausweitung der Beitragsbemessungsgrenze

zurückzuführen ist. Für diese Personengruppe

resultieren aus Stufe 1 der Bürgerversicherung

durchschnittliche Belastungen von bis zu 1,3%

des verfügbaren Einkommens. Für die Fünf-

und-mehr-Personen-Haushalte ergeben sich

im Durchschnitt durchweg Belastungen, die

Größenordnungen von 1,2% des verfügbaren

Einkommens erreichen können.

Nimmt man die Stufe 2 der Bürgerversiche-

rung hinzu, erfahren alle Haushaltsgrößen bis

zu einem jährlichen Bruttoeinkommen von

40.000 € eine durchschnittliche Entlastung, da

hier die positive Wirkung der Beitragssatzsen-

kung dominiert (Abbildung E 19). Im Vergleich

zu Stufe 1 werden Ein-Personen-Haushalte mit

einem jährlichen Bruttoeinkommen von über

40.000 € noch stärker negativ betroffen; sie

Anhang

Abbildung E 18: Verteilungswirkungen der Bürgerversicherung, differenziert nach 
Haushaltsgröße, Stufe 1
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17  Vgl. Abbildung E 15.
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verlieren bis zu 3,8% ihres verfügbaren Ein-

kommens. Hier zeigen sich im Wesentlichen

die Auswirkungen der Abschaffung der Versi-

cherungspflichtgrenze und die mit ihr verbun-

denen Einbeziehung der Privatversicherten.

Offenbar und wenig überraschend macht die-

ser Haushaltstyp bei Überschreiten der Versi-

cherungspflichtgrenze im derzeitigen System

besonders von seiner Wechselmöglichkeit in

die Private Krankenversicherung Gebrauch

und erzeugt Entlastungen, die wieder rück-

gängig gemacht werden, wenn er wieder

durch Einführung der Bürgerversicherung in

das System einbezogen wird. Zwei-, Drei- und

Vier-Personen-Haushalte haben analog zu

Stufe 1 der Bürgerversicherung einen ähn-

lichen, im unteren Einkommensbereich nach

oben und im oberen Einkommensbereich nach

unten verschobenen, Belastungsverlauf. Die

Mehr-Personen-Haushalte haben – im Ver-

gleich zu den Ein-Personen-Haushalten – ihre

höchste Belastung in einer höheren Bruttoein-

kommensklasse. Dies ist insbesondere auf

Haushalte mit mehreren Einkommensbezie-

hern zurückzuführen. So finden sich beispiels-

weise Haushalte mit zwei Einkommensbezie-

hern jeweils knapp unter der neuen Beitrags-

bemessungsgrenze in Höhe von monatlich

5.100 € im Bruttoeinkommenssegment von

100.000 bis 120.000 €.

E-4.2.3 Verteilungswirkungen differenziert
nach Haushaltstyp

Betrachtet man die Verteilungswirkungen der

Stufe 1 der Bürgerversicherung differenziert

nach dem Haushaltstyp (Abbildung E 20),

ergibt sich für Alleinstehende ohne Kinder –

wie erwartet – ein identischer durchschnitt-

licher Belastungsverlauf wie derjenige von Ein-

Personen-Haushalten. Alleinstehende mit Kin-

dern haben kaum veränderte Belastungen, da

sie eher niedrige Einkommen haben, für die

der Beitragssatzeffekt überwiegt. Für Ehepaa-

re ohne Kinder ergibt sich wiederum ein ähn-

licher Verlauf der Belastungen wie für Zwei-

Personen-Haushalte, allerdings ist im mittle-

ren Einkommensbereich eine geringfügig hö-

here Belastung vorzufinden. Hierbei handelt

es sich vielfach um Rentnerhaushalte, die

Abbildung E 19: Verteilungswirkungen der Bürgerversicherung, differenziert nach 
Haushaltsgröße, Stufe 2
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Anhang

Abbildung E 20: Verteilungswirkungen der Bürgerversicherung, differenziert nach 
Haushaltstyp, Stufe 1
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Abbildung E 21: Verteilungswirkungen der Bürgerversicherung, differenziert nach 
Haushaltstyp, Stufe 2
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durch die Einbeziehung weiterer Einkom-

mensbestandteile in die Bemessungsgrund-

lage der Bürgerversicherung belastet werden.

Haushalte von Ehepaaren mit Kindern sehen

sich im Durchschnitt einem ähnlichen Bela-

stungsverlauf wie Haushalte von Ehepaaren

ohne Kinder gegenüber. Insgesamt werden 

ab einem jährlichen Bruttoeinkommen von

50.000 € alle Haushaltstypen im Durchschnitt

belastet.

Untersucht man schließlich die Verteilungsef-

fekte unter zusätzlicher Berücksichtigung der

Stufe 2 der Bürgerversicherung, werden Haus-

halte von Alleinstehenden und Ehepaaren bis

zu einem jährlichen Bruttoeinkommen von

40.000 € im Durchschnitt mehr oder minder

stark entlastet (Abbildung E 21). Die durch-

schnittliche Entlastung bewegt sich in einem

engen Band zwischen 0% und 0,6% des ver-

fügbaren Einkommens. Lediglich die sonstigen

Haushalte und Zusammenlebende müssen im

unteren Bruttoeinkommensbereich mit einer

geringfügigen Belastung rechnen. Ab einem

jährlichen Bruttoeinkommen von 50.000 € ver-

laufen die Belastungen von allen Haushaltsty-

pen außer den Alleinstehenden ohne Kinder in

einem engen Band. Die Alleinstehenden ohne

Kinder sind ab einem jährlichen Brutto-

einkommen von 40.000 € am stärksten von 

Stufe 2 der Bürgerversicherung negativ betrof-

fen, da in dieser Gruppe der Anteil der bisher

Privatversicherten besonders hoch ist.

E-5 Vergleich der 
Verteilungswirkungen

Vergleicht man abschließend die Verteilungs-

wirkungen der pauschalen Gesundheitsprämie

einschließlich der Gegenfinanzierung des sozi-

alen Ausgleichs über eine Anhebung des Soli-

daritätszuschlags mit denen der Bürgerversi-

cherung, werden nochmals die Unterschiede

deutlich: Die pauschale Gesundheitsprämie

mit einem sozialen Ausgleich nach Tarif 1 führt

im untersten Einkommensbereich im Durch-

schnitt zu Entlastungen in den Größenordnun-

gen von 0,5% des verfügbaren Einkommens

und hat damit etwa die gleichen Verteilungs-

effekte wie die Bürgerversicherung in der

Stufe 2, die von einer Abschaffung der Privaten

Krankenversicherung und einer Senkung 

der Beitragssätze um 2,0 Beitragssatzpunkte 

ausgeht.

Im Bruttoeinkommenssegment von 10.000 bis

40.000 € führt die pauschale Gesundheitsprä-

mie in Verbindung mit dem sozialen Ausgleich

nach Tarif 1 durchschnittlich zu geringfügigen

Belastungen. Wird der soziale Ausgleich der

pauschalen Gesundheitsprämie nach Tarif 2

ausgestaltet, ergeben sich für Haushalte in 

diesem Bruttoeinkommenssegment durch-

schnittliche Belastungen von bis zu 2,5% des

verfügbaren Einkommens. Dem stehen bei 

der Bürgerversicherung in Stufe 1 marginale

und in Stufe 2 geringfügige Entlastungen

gegenüber (Abbildung E 22). 

Haushalte mit einem Bruttoeinkommen von

40.000 bis 50.000 € werden im Durchschnitt

weder von der einen noch von der anderen

Reform wesentlich tangiert. In dem Bruttoein-

kommensbereich von 60.000 bis 120.000 €

werden Haushalte durch die pauschale Ge-

sundheitsprämie nach beiden Tarifen im

Durchschnitt relativ entlastet und durch die

Bürgerversicherung in beiden Stufen im

Durchschnitt relativ belastet, wobei allerdings

die Entlastungen bei der pauschalen Gesund-

heitsprämie betragsmäßig geringfügiger 

ausfallen als die Belastungen durch die Bür-

gerversicherung. Für Haushalte in der höchs-

ten Bruttoeinkommensklasse ergeben sich für

alle untersuchten Reformansätze im Durch-

schnitt relative Belastungen, die für die pau-

schale Gesundheitsprämie in Verbindung mit

einem sozialen Ausgleich nach Tarif 2 am 

niedrigsten ausfallen. Insgesamt zeigt sich 

in Bezug auf die Verteilungswirkungen der

Umstellung der Finanzierungsart ein fast 

spiegelbildlicher Verlauf.
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18 Hierbei handelt es sich um eine Vereinfachung aus rein technischen Gründen; eine Einbeziehung von weiteren Einkommensbestandteilen ver-

ändert den Verlauf der Grenzbelastung nicht, soweit die zusätzliche Abgabenbelastung einer Erhöhung des Bruttoarbeitseinkommens gemes-

sen werden soll.

19 Die Regelungen zu den Mini- und Midi-Jobs sind dabei nicht berücksichtigt. Es wird der Rechtsstand zum 1. Januar 2003 zu Grunde gelegt.

E-6 Vergleich der Grenzbelastungen

Für die allokativen Auswirkungen einer 

Reform spielen die Grenzbelastungen eine

tragende Rolle. Der Vergleich der Grenzbela-

stungen erfolgt beispielhaft für einen allein-

stehenden Versicherten, der ausschließlich

über Lohneinkommen verfügt.18 Der Grenz-

belastungsvergleich berücksichtigt die tarif-

liche Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag

sowie alle Sozialversicherungsbeiträge und

erfolgt zum einen aus der Sichtweise des

Arbeitnehmers und zum anderen bezogen

auf den Produzentenlohn.19 Aus den durch-

geführten Berechnungen zu den empiri-

schen Auswirkungen der Bürgerversiche-

rung ergibt sich die Möglichkeit zur Bei-

tragssatzsenkung in Höhe von insgesamt 1,3

Prozentpunkten bei der Berücksichtigung

der ersten Stufe der Bürgerversicherung. Für

die pauschale Gesundheitsprämie geschieht

der Vergleich unter Zugrundelegung des

Eigenanteiltarifs 1.

Auf der Abszisse der Abbildungen ist das Brut-

to(arbeits)einkommen des Arbeitnehmers be-

ziehungsweise das Arbeitgeber-Bruttoeinkom-

men (Produzentenlohn) in der Ausgangssitua-

tion abgetragen, auf der Ordinate die Grenz-

belastung, das heißt, die Abgabenlast auf einen

zusätzlichen Euro an Einkommen der Arbeit-

nehmer (Abbildung E 23 und Abbildung E 24).

Durch die pauschale Gesundheitsprämie er-

gibt sich – aus der Sicht des Arbeitnehmers –

weitgehend eine Verminderung der Grenzbe-

lastung. In dem Einkommensbereich bis mo-

natlich rund 1.440 € steigt die Grenzbelastung

Anhang

Abbildung E 22: Vergleich der Verteilungswirkungen der Bürgerversicherung mit denen 
der pauschalen Gesundheitsprämie

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

   0 – 10   10 – 15   15 – 20   20 – 25   25 – 30   30 – 40   40 – 50   50 – 60   60 – 80   80 – 100  100 – 120  120 u. m.

P
ro

ze
n

t

Bürger-

versicherung, Stufe 2

Bürger-

versicherung, Stufe 1

Pauschale Gesund-

heitsprämie, Tarif 2 

Pauschale Gesund-

heitsprämie, Tarif 1 

Jährliches Bruttohaushaltseinkommen in Tausend ¤

Belastung (-) und Entlastung (+) in % des verfügbaren Einkommens



E-34

des Arbeitnehmers um etwa 6 Prozentpunkte

(Abbildung E 23). Dies ist durch die Ausgestal-

tung des sozialen Ausgleichs begründet: Auf-

grund der Tatsache, dass eine Erhöhung des

Bruttoeinkommens um einen Euro den zumut-

baren Eigenanteil erhöht und entsprechend

der Zuschuss um 13,3 Cent sinkt, steigt die

Grenzbelastung hervorgerufen durch die

Gesetzliche Krankenversicherung von 7,2% auf

13,3%. Dieser Anstieg wird jedoch um etwa 

0,8 Prozentpunkte – zurückzuführen auf die

Beitragssatzsenkung in den anderen Sozialver-

sicherungszweigen – vermindert. Da auf der

Abszisse das Bruttoeinkommen der Ausgangs-

situation abgetragen ist, ist die Grenzbelas-

tungskurve der pauschalen Gesundheits-

prämie etwas nach links verschoben, wodurch

in einem Einkommensbereich um etwa 800 €

die Grenzbelastung allein infolge der Besteue-

rung höher ausfällt. Ab dem Bruttoeinkom-

men, bei dem kein Zuschuss mehr bezahlt wird

(ca. 1.600 €), sinkt die Grenzbelastung bis zu

einem Bruttoeinkommen in Höhe der Bei-

tragsbemessungsgrenze von 3.450 € um 

rund 7 Prozentpunkte. Im Einkommensbereich 

zwischen 3.500 und 4.700 € bleibt die Grenz-

belastung – im Vergleich zum Status quo –

weitgehend unverändert; die Verminderung

durch die Beitragssatzsenkung zu den ande-

ren Sozialversicherungszweigen wird durch

eine höhere Grenzbelastung bei der Einkom-

mensbesteuerung infolge der Auszahlung des

Arbeitgeberanteils zur Gesetzlichen Kranken-

versicherung weitgehend kompensiert. Im

oberen Einkommensbereich sinkt die Grenz-

belastung, da durch die Auszahlung des

Arbeitgeberanteils zur Gesetzlichen Kranken-

versicherung die Beitragsbemessungsgrenze

der Renten- und Arbeitslosenversicherung frü-

her erreicht wird. Berücksichtigt man ferner

eine erforderliche Gegenfinanzierung des

sozialen Ausgleichs durch eine Erhöhung des

Solidaritätszuschlags um 4,5 Prozentpunkte,

erhöht sich die Grenzbelastung der pauscha-

len Gesundheitsprämie um bis zu 2,3 Prozent-

punkte in den obersten Einkommensbereichen.

Demgegenüber resultiert aus der Bürgerversi-

cherung in Stufe 1 bis zu einem Einkommen

von 3.450 € eine Verminderung der Grenzbe-

Abbildung E 23: Grenzbelastung im Status quo und in den Reformmodellen aus der Sicht 
des Arbeitnehmers
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lastung um durchgängig 0,65 Prozentpunkte.

Allerdings steigt durch die Heraufsetzung der

Beitragsbemessungsgrenze auf 5.100 € die

Grenzbelastung in dem Einkommensbereich

von 3.500 € bis 5.000 € im Vergleich zum Sta-

tus quo um 6,55 Prozentpunkte sprunghaft an.

Sie erreicht einen Spitzenwert von 70,7% bei

einem Bruttoeinkommen von rund 5.000 €.

Dies bedeutet, dass von jedem zusätzlichen

Euro um den das Bruttoeinkommen des Arbeit-

nehmers erhöht wird, 70 Cent zusätzliche

Abgaben gezahlt werden müssen. Würde die

Beitragsbemessungsgrenze auch für die Ge-

setzliche Pflegeversicherung angehoben, er-

gäbe sich eine maximale Grenzbelastung

durch die Einkommensteuer, den Solidaritäts-

zuschlag und die Sozialversicherungsbeiträge

von annähernd 72%. Aus Grenzbelastungen in

diesen Größenordnungen dürften sich erheb-

liche negative Anreizwirkungen ergeben, die

negative Beschäftigungswirkungen in diesem

Einkommenssegment erzeugen dürften. In 

der Stufe 2 der Bürgerversicherung wird der

Verlauf der Grenzbelastungen um 0,7 Prozent-

punkte nur geringfügig abgemildert.

Betrachtet man abschließend die gesamte

Grenzbelastung, die aus einer Erhöhung des

Arbeitgeber-Bruttoeinkommens um einen Euro

resultiert, ergibt sich ein ähnliches Bild. Auf

der Abszisse ist nun, anstelle des Bruttoein-

kommens des Arbeitnehmers, der Betrag ab-

getragen, den der Arbeitgeber für seinen

Arbeitnehmer aufbringen muss, das heißt

Bruttoeinkommen des Arbeitnehmers zuzüg-

lich der Arbeitgeberanteile (Abbildung E 23).

Die Grenzbelastung wird nun in Relation zum

Arbeitgeber-Bruttoeinkommen gesetzt.

Gegenüber dem Staus quo erhöht sich die

Grenzbelastung bei der pauschalen Gesund-

heitsprämie im unteren zuschussberechtigten

Einkommensbereich um etwa 2 Prozentpunkte.

Ab einem Arbeitgeber-Bruttoeinkommen von

monatlich knapp 1.800 € reduziert sich die

Grenzbelastung um gut 10 Prozentpunkte bis

zu einem monatlichen Arbeitgeber-Bruttoein-

kommen von etwa 4.200 €; bei Gegenfinan-

zierung des Zuschussbedarfs im Wege einer

Erhöhung des Solidaritätszuschlags vermin-

dert sich die Grenzbelastung in diesem Ein-

kommenssegment – verglichen mit dem Status

quo – um etwa 8,5 Prozentpunkte. 

Bei der Bürgerversicherung reduziert sich die

Grenzbelastung bis zu einem Arbeitgeber-

Bruttoeinkommen von etwa 4.200 € um bis zu

0,9 Prozentpunkte. Für den darüber liegenden

Einkommensbereich bis zu einem Arbeitge-

ber-Bruttoeinkommen von rund 6.000 € steigt

die Grenzbelastung um etwa 7,5 Prozent-

punkte und erreicht einen maximalen Betrag

von 75,5%. Das bedeutet, dass von jedem

Euro, den der Arbeitgeber in das Einkommen

seines Arbeitnehmers investiert, lediglich 25 Cent

Nettolohn dem Arbeitnehmer zugute kommt.

Hinsichtlich der allokativen Effekte verhalten

sich die beiden Reformvorschläge somit ent-

gegengesetzt: Während die pauschale Ge-

sundheitsprämie die Grenzbelastungen in wei-

ten Bereichen reduziert und deshalb tenden-

ziell positive Beschäftigungseffekte hervor-

ruft, führt die Bürgerversicherung kaum zu

einer Senkung, sondern sogar zu einem An-

stieg der Grenzbelastungen, der negative

Beschäftigungswirkungen induzieren dürfte.

E-7 Zusammenfassung

Das vorliegende Gutachten analysiert die Auf-

kommens- und Verteilungswirkungen von zwei

Reformen zur Finanzierung der Gesetzlichen

Krankenversicherung: eine Umstellung der

lohnbezogenen Beitragserhebung der Gesetz-

lichen Krankenversicherung auf pauschale

Gesundheitsprämien mit einem steuerfinan-

zierten sozialen Ausgleich und eine Erweite-

rung der derzeitigen Gesetzlichen Krankenver-

sicherung auf eine Bürgerversicherung. Die

Aufkommenseffekte wurden anhand der 
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aggregierten Auswirkungen auf die einzelnen

Haushalte der zu Grunde liegenden Stichprobe

errechnet. Die Verteilungswirkungen werden

durch die Änderungen der finanziellen Posi-

tion bei Umsetzung der verschiedenen Refor-

men ermittelt. Dazu werden die finanziellen

Belastungen nach der Reform mit dem Status

quo verglichen, also der Verteilungssituation

des derzeit geltenden Rechts. Dieser Ansatz

erfasst nicht, dass das geltende Recht unter

Umständen inkonsistente Belastungsverteil-

ungen verursacht und somit als Maßstab zur

Beurteilung von Reformmaßnahmen proble-

matisch ist. Daher kann aus dem Vergleich

keine Aussage abgeleitet werden, ob eine Re-

formvariante gemessen an der Ausgangssitu-

ation eine gleichmäßigere Belastungsvertei-

lung bewirkt oder nicht. Insgesamt wird durch

die Untersuchung der Verteilungswirkungen

deutlich, dass die Finanzierung der Gesetz-

lichen Krankenversicherung im geltenden

Recht zu fragwürdigen Belastungsvertei-

lungen führt. Besonders belastet sind Allein-

stehende im mittleren Einkommensbereich. 

Pauschale Gesundheitsprämie

Eine Finanzierung über pauschale Gesund-

heitsprämien ohne einen sozialen Ausgleich

würde stark regressiv wirken. Die Modellie-

rung zeigt, dass durch steuerfinanzierte Prä-

mienzuschüsse bei entsprechender Gestal-

tung der Zuschusskriterien der soziale Aus-

gleich in Umfang und Wirkungsrichtung ziel-

genau entsprechend vorgegebener Vertei-

lungszielsetzungen ausgestaltet werden kann.

Insgesamt ergeben sich keine großen Ände-

rungen gegenüber der heutigen Belastungs-

verteilung. Die durchschnittliche maximale

Belastung beträgt je nach gewähltem Tarif des

zumutbaren Eigenbeitrags 0,6% beziehungs-

weise 2,4% des verfügbaren Haushaltsein-

kommens oder rund 0,3% beziehungsweise

1,2% des Bruttoeinkommens. Dies entspricht

etwa den Belastungen eines Beitragssatzan-

stiegs um etwa 0,6 beziehungsweise 2,4 Bei-

tragssatzpunkte. Keine soziale Gruppe – abge-

sehen von Haushalten der Beamten und Pen-

sionäre – wird systematisch durch die Reform

benachteiligt. Durch die Reform werden insbe-

sondere Haushalte von Alleinstehenden im

mittleren Einkommensbereich entlastet, da

Abbildung E 24: Grenzbelastung im Status quo und in den Reformmodellen in Bezug auf das
Arbeitgeber-Bruttoeinkommen (Produzentenlohn)
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diese nach dem geltenden Recht überpropor-

tional zur Finanzierung der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung beigetragen haben und auch

sonst im Steuer- und Transfersystem hohen

Grenzbelastungen ausgesetzt sind. Im Einzel-

nen ergeben sich jedoch sehr unterschiedliche

Wirkungen in Abhängigkeit von Haushaltstyp

und Haushaltsgröße.

Wie der soziale Ausgleich zur Prämiensubven-

tionierung von Beziehern niedriger Einkom-

men gestaltet werden soll, ist eine politische

Entscheidung, die von der Zielsetzung der Ver-

teilungspolitik bestimmt wird. Bei den beiden

dargestellten Varianten des sozialen Aus-

gleichs entstehen für den Staat nach Abzug

der Mehreinnahmen durch die Versteuerung

des ausbezahlten Arbeitgeberanteils zusätzli-

che Belastungen von 4,4 Mrd. € beziehungs-

weise 10,2 Mrd. €. Wenn diese Belastungen mit

einer progressiven Steuer gegenfinanziert

würden, fielen die Entlastungen im mittleren

bis oberen Einkommensbereich deutlich 

niedriger aus, teilweise käme es in diesem 

Einkommensbereich sogar zu Belastungen.

Würde umgekehrt eine regressive Steuer zur

Finanzierung herangezogen, dürften sich die

geringfügigen Belastungen im unteren Ein-

kommensbereich tendenziell verstärken.

Mit Hilfe des Mikrosimulationsmodells kann

die Umverteilung durch eine Umstellung der

Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung gut quantifiziert werden. Gleichzeitig

lässt sich das Volumen der Umverteilung durch

die Festlegung der Zuschusskriterien ziel-

genau bestimmen. Insgesamt kann durch 

eine entsprechende Ausgestaltung ein System

einer pauschalen Gesundheitsprämie – bei

einer entsprechenden Gegenfinanzierung –

eine gleichmäßigere Belastungsverteilung

über die gesamte Bevölkerung hinweg errei-

chen, da durch eine Finanzierung des sozialen

Ausgleichs mit einer progressiven Steuer auch

sehr hohe Einkommen hierzu einen Beitrag lei-

sten. Im Hinblick auf die Grenzbelastungen

des Systems der Einkommensteuer und der

Sozialbeiträge werden diese durch die pau-

schale Gesundheitsprämie für weite Einkom-

mensbereiche vermindert, was positive Effekte

auf die Beschäftigung haben könnte.

Bürgerversicherung

Die Analyse der Aufkommens- und Vertei-

lungswirkungen einer Bürgerversicherung er-

folgt in zwei Stufen. Stufe 1 umfasst eine

Erweiterung der Bemessungsgrundlage um

zusätzliche – bisher nicht der Beitragsbemes-

sung zu Grunde liegenden – Einkommensbe-

standteile und eine deutliche Erhöhung der

Beitragsbemessungsgrenze von derzeit mo-

natlich 3.450 € auf monatlich 5.100 €. Die

Stufe 2 der Bürgerversicherung sieht zusätz-

lich zur Stufe 1 eine Aufhebung der Versiche-

rungspflichtgrenze und eine Einbeziehung

von Beamten, Selbständigen und Landwirten

in die Bürgerversicherung vor. Dies impliziert

die Abschaffung der Privaten Krankenversiche-

rung in ihrer bisherigen Form. Die Bürgerversi-

cherung wird stets so ausgestaltet, dass eine

Aufkommensneutralität gewährleistet ist.

Durch die Stufe 1 könnte der durchschnittliche

Beitragssatz von derzeit 14,4% auf 13,1%

gesenkt werden. Die Stufe 2, die erst langfri-

stig wirksam werden kann, würde eine weitere

Verminderung der Beitragssätze um 0,7 Pro-

zentpunkte ermöglichen.

Die Einführung einer Bürgerversicherung ist

im unteren Einkommensbereich mit propor-

tionalen Entlastungen und ab einem Brutto-

einkommen in Höhe der gegenwärtigen 

Beitragsbemessungsgrenze bis zu einem 

jährlichen Bruttoeinkommen von 120.000 €

mit progressiven Verteilungswirkungen ver-

bunden. In Stufe 1 halten sich die durch-

schnittlichen Entlastungen allerdings in sehr

engen Grenzen. Der Entlastungseffekt infolge

der Beitragssatzsenkung wird durch die Heran-

ziehung zusätzlicher, bisher nicht verbei-

tragter Einkommensbestandteile weitgehend
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kompensiert. Nennenswerte Entlastungen im

unteren Einkommensbereich von durch-

schnittlich bis zu 0,5% des verfügbaren Ein-

kommens ergeben sich lediglich durch Stufe 2

der Bürgerversicherung. Demgegenüber wer-

den insbesondere Haushalte mit einem Ein-

kommen, das über der gegenwärtigen Bei-

tragsbemessungsgrenze liegt, deutlich belas-

tet. Besonders stark negativ betroffen durch

Stufe 2 der Bürgerversicherung sind Haushalte

von Beamten, Pensionären, Selbständigen und

Alleinstehenden, die bisher in der Privaten

Krankenversicherung versichert sind. Sie

haben im Durchschnitt mit einer Verminde-

rung ihres verfügbaren Einkommens um bis zu

3,8 Prozentpunkte zu rechnen.

Durch die Bürgerversicherung wird die beste-

hende Umverteilung im System der Gesetz-

lichen Krankenversicherung manifestiert 

beziehungsweise weiter ausgebaut. Mit der

Bürgerversicherung ist ein Anstieg der Grenz-

belastungen des Systems der Einkommensbe-

steuerung und der Sozialbeitragserhebung

trotz Absenkung der Beitragssätze verbunden.

Für Einkommen an der Beitragsbemessungs-

grenze kommt es hierdurch zu Grenzbelastun-

gen – aus der Sicht des Arbeitnehmers – von

über 70%. Dies bedeutet, dass von jedem

zusätzlichen Euro, um den das Bruttoeinkom-

men erhöht wird, der Arbeitnehmer 70 Cent

zusätzliche Abgaben zahlen muss. Aus Grenz-

belastungen in diesen Größenordnungen

dürften sich erhebliche negative Anreiz-

wirkungen ergeben, die negative Beschäfti-

gungswirkungen in diesem Einkommensseg-

ment erzeugen dürften.
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